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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 

 
E i n l a d u n g  

 
Gremium: Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen - öffentlich 
Sitzungstermin: Montag, 13.03.2023, 17:00 Uhr 
Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede 

 
 

Rastede, den 02.03.2023 
 
1. An die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Bauen 
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates 
 
 
Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sit-
zung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein. 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung 

 
TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung 
 

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.02.2023 
 

TOP 4 Einwohnerfragestunde 
 

TOP 5 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2022 - Entwurf 
Vorlage: 2023/023 
 

TOP 6 81. Änderung des Flächennutzungsplans - Solarpark Kleibrok 
Vorlage: 2023/024 
 

TOP 7 Bebauungsplan 119 - Solarpark Kleibrok 
Vorlage: 2023/025 
 

TOP 8 9. Änderung des Bebauungsplans 6 E - Sportplatz Kleibrok 
Vorlage: 2023/009 
 

TOP 9 Außenbereichssatzung Ipwegermoor - Birkenstraße 
Vorlage: 2023/022 
 

TOP 10 Deckenprogramm 2023 
Vorlage: 2023/017 



Einladung 
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TOP 11 Anfragen und Hinweise 

 
TOP 12 Einwohnerfragestunde 

 
TOP 13 Schließung der Sitzung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Krause 
Bürgermeister 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2023/023 
freigegeben am 01.03.2023 

 
GB 3 Datum: 23.02.2023 
Sachbearbeiter/in: Kahne, Tabea  
 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2022 - Entwurf 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.03.2023 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.03.2023 Verwaltungsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2022 wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
2. Die einschlägigen Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit erhalten 

im Rahmen einer 4-wöchigen Auslegung die Möglichkeit, zu dem Entwurf An-
regungen und Hinweise vorzubringen.  

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Im Juni 2022 wurde beschlossen, das aus 2015 vorliegende Einzelhandelsentwick-
lungskonzept fortzuschreiben. Hintergrund war zum einen das Alter des letzten Kon-
zepts mit seinerzeit sieben Jahren und zum anderen das Vorliegen mehrerer Ansied-
lungs- oder Erweiterungsbegehren von Lebensmittelmärkten (sh. Vorlage 2022/052). 
 
Zwischenzeitlich hat die mit der Fortschreibung beauftragte Kommunalberatung Dr. 
Lademann & Partner den Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2022 
vorgelegt. Dieser ist als Anlage 1 beigefügt. Der Entwurf enthält eine umfassende 
Bestandsaufnahme der Nachfragesituation und der Angebotssituation. Hierzu wurde 
der Einzelhandelsbestand im Oktober 2022 erfasst. Anhand der Angebots- und 
Nachfragesituation wurde eine Bewertung des Einzelhandelsstandorts Rastede vor-
genommen, anhand derer das Zentrenkonzept abgeleitet wurde.  
 
Das Zentrenkonzept sieht den zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt“ an der 
Oldenburger Straße als Hauptzentrum vor, drei Nahversorgungszentren in Hahn-
Lehmden, Wahnbek sowie Südende im Bereich Feldbreite, außerdem den Fach-
marktstandort Raiffeisenstraße. Auf die Darstellungen in Kapitel 8 des Entwurfs wird 
verwiesen, sodass nachfolgend lediglich die Änderungen gegenüber dem Einzelhan-
delskonzept 2015 kurz erläutert werden. 
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ZVB Innenstadt 
Die Entwicklungsfläche im Bereich der Kleibroker Straße wurde in den Geltungsbe-
reich aufgenommen. Am südlichen Rand wurde der Geltungsbereich um wenige 
Grundstücke, die anderweitig genutzt werden und ersichtlich längerfristig nicht für 
entsprechende Aktivitäten genutzt werden, zurückgenommen. 
 
NVZ Oldenburger Straße/ Feldbreite  
Der Standort wurde vom „bedeutsamen Nahversorgungsstandort“ zu einem Nahver-
sorgungszentrum hochgestuft, da er von wesentlicher Wohnbebauung umgeben und 
mit zwei Magnetbetrieben, die auf suboptimalen Verkaufsflächen agieren, einen 
wichtigen Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung im südlichen Hauptort leis-
ten.  
 
Für die NVZs Hahn-Lehmden und Wahnbek sowie den Fachmarktstandort Raiffei-
senstraße haben sich keine Änderungen ergeben. 
 
Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche wurde die Sortimentsliste, die soge-
nannte „Rasteder Liste“ überarbeitet. Ziel dieser ortstypischen Sortimentsliste ist es, 
Ansiedlungsvorhaben mit innenstadttypischen Sortimenten in die höherrangigen 
zentralen Versorgungsbereiche zu integrieren und somit dysfunktionale Planvorha-
ben abwenden zu können. Gegenüber dem Einzelhandelskonzept aus 2015 wurden 
nur kleinere Anpassungen vorgenommen. Zum Schutz der Innenstadt vor Fehlent-
wicklungen werden fortan kleinteiligere Drogerieartikel wie Kosmetik, Körperpflege, 
Parfümeriewaren als zentrenrelevant geführt. 
 
Weiterhin ordnet die beauftragte Kommunalberatung Dr. Lademann & Partner die 
bekannten Ansiedlungsbegehren in den vorliegenden Entwurf des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes 2022 ein. Auf das Kapitel 10 wird diesbezüglich verwiesen.  
 
Die Einordnung der Ansiedlungsbegehren ersetzt dabei nicht die einzelfallbezogenen 
Verträglichkeitsgutachten, wie sie üblicherweise auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung erforderlich sind. Insbesondere umfassen die Aussagen von Dr. Lade-
mann & Partner auch nicht die raumordnerischen Zielvorgaben aus dem LROP, die 
als „äußere Grenze“ der gemeindlichen Planungshoheit zwingend zu beachten sind 
und auch durch das vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept nicht „überplant“ 
werden können.  
 
Im Rahmen der Sitzung am 13.03.2023 wird eine Vorstellung des Entwurfs durch die 
beauftragte Kommunalberatung Dr. Lademann & Partner erfolgen. 
 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept kann als städtebauliches Entwicklungskon-
zept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB die Grundlage für nachfolgende Bauleitplan-
verfahren bilden. Daher wird seitens der Verwaltung empfohlen, vor einem Ratsbe-
schluss die einschlägigen Träger öffentlicher Belange sowie die interessierte Öffent-
lichkeit zu beteiligen.  
 
Im Anschluss an die Beteiligung sowie den Ratsbeschluss kann eine abschließende 
Entscheidung über die Einleitung etwaiger Bauleitplanverfahren für die vorliegenden 
Ansiedlungsbegehren getroffen werden.  
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Keine. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2022 
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1 Grundlagen 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Rastede (rd. 22.900 Einwohner) liegt unmittelbar nördlich der Stadt 

Oldenburg im Landkreis Ammerland. Durch die Lagegunst der Gemeinde fungiert diese 

als bevorzugter Wohnstandort. Es ist auch für die nächsten Jahre von einem stetigen 

Einwohnerwachstum auszugehen (+0,5 % p.a.).  

Die Gemeinde besteht aus 27 Ortsteilen/Bauernschaften, die zum Teil ineinander 

übergehen und zum Teil räumlich abgesetzte Siedlungsteile bilden. Wenngleich die 

Ortsteile jeweils für sich genommen relativ überschaubar sind (bis zu 3.900 Einwoh-

ner), verfügen einzelne davon über eigene Nahversorgungsstrukturen (Hauptort, u.a. 

mit Rastede I und Südende II).  

Der Schwerpunkt des Einzelhandels ist im Hauptzentrum (Innenstadt mit Erweite-

rungsflächen) verortet. Hinzu kommen zwei Nahversorgungszentren in Wahnbek bzw. 

in Hahn-Lehmden. Das leistungsfähige Standortnetz im Lebensmitteleinzelhandel 

wird aktuell durch zwei solitäre Nahversorgungsstandorte an der Oldenburger Straße 

ergänzt. Hinzu kommt eine funktionale Standortlage (Fachmarktstandort [FMS] Raiff-

eisenstraße). Größere Veränderungen im Einzelhandelsgefüge haben sich in den letz-

ten Jahren v.a. durch die Neuordnung und Neuaufstellung von Rewe und Aldi im 

Bereich der Raiffeisenstraße ergeben. Aktuell werden eine Vielzahl an Vorhaben des 

Lebensmitteleinzelhandels diskutiert. 

Nach Vorstellungen der Regionalplanung kommt dem Mittelzentrum Rastede als Ein-

zelhandelsstandort eine qualifizierte Eigenversorgungsfunktion und die ergänzende 

Mitversorgung des mittelzentralen Kongruenzraumes (aperiodisch) zu. Den Ortsteilen 

Hahn-Lehmden und Wahnbek ist zudem jeweils eine grundzentrale Versorgungs-

funktion zugewiesen.  

Die Gemeinde Rastede kann ihre mittelzentrale Stellung bei einer Einzelhandelszent-

ralität von rd. 81 % (2022) per Saldo ausüben. Es liegen in einzelnen Segmenten je-

doch Angebotsdefizite vor, mit der Konsequenz von Nachfrageabflüssen. Als 

nächstgelegene Einkaufsalternative ist dabei v.a. das Oberzentrum Oldenburg sowie 

der Online-Handel zu nennen. 

Es wird zur Bewertung von Einzelhandelsvorhaben durch die Genehmigungsbehörden 

speziell auf Einzelhandelskonzepte und die dort formulierten Entwicklungsvorstel-

lungen zurückgegriffen. So fungieren derartige städtebauliche Entwicklungskonzepte 

gem. § 1 (6) Nr. 11 BauGB als entscheidende Grundlage für die planungsrechtliche Um-

setzung im Kontext der Bauleitplanung. In Rastede ist auch zukünftig eine qualifizierte 
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Bewertungsgrundlage für den großflächigen Einzelhandel und für den Schutz und die 

Weiterentwicklung der Zentren und leistungsfähigen Nahversorgungsstrukturen von 

Nöten. 

Den planerischen Entwicklungsrahmen für die örtliche Einzelhandelsentwicklung stellt 

das Einzelhandelskonzept der Gemeinde Rastede aus dem Jahre 2006 dar, welches 

anlassbezogen in den Jahren 2013 und 2015 fortgeschrieben wurde. Aufgrund von 

möglichen Veränderungen im Einzelhandelsgefüge (Planvorhaben), den Veränderun-

gen auf Seiten des LROP Niedersachsen 2017 und der Rechtsprechung sowie und dem 

allgemeinen Alter des Konzepts beabsichtigt die Gemeinde Rastede die qualifizierte 

Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts, um aktuelle Erkenntnisse und neue Im-

pulse für den Einzelhandelsstandort zu erlangen und auf rechtssicherer Grundlage 

aufgestellt zu sein. In diesem Rahmen sollten die aktuelle Einzelhandelssituation und 

deren Strukturen in allen 27 Bauernschaften/Ortsteilen der Gemeinde Rastede neu er-

fasst und bewertet werden. Ausgehend von der aktuellen Einzelhandelsstruktur waren 

die Zielrichtung der künftigen Einzelhandelsentwicklung zu definieren, zentrale Ver-

sorgungsbereiche gemäß den aktuellen Bestimmungen abzugrenzen resp. sonstige 

prägende Einzelhandelsstandorte zu definieren und die ortstypische Sortimentsliste 

zu überprüfen. Zudem waren die Anforderungen des LROP Niedersachsen 2017 (z.B. 

Berücksichtigung des zugewiesenen Kongruenzraums) zu beachten. 

1.2 Untersuchungsdesign 

Die Untersuchung setzt sich mit der Gesamtsituation des Einzelhandels in der Ge-

meinde Rastede auseinander. Diesbezüglich haben wir folgendes Untersuchungskon-

zept durchgeführt: 

Situationsdarstellung 

◼ Darstellung der Lage im Raum und der Siedlungs- und Verkehrsstrukturen;  

◼ Stand und Entwicklung der sozioökonomischen Eckdaten als Rahmenbedingun-

gen für die Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Rastede (Einwohnerbasis 

und -prognose, Altersstruktur, Erwerbstätigkeit, einzelhandelsrelevantes Kauf-

kraftniveau, Tourismusaufkommen, Pendlerbeziehungen); 

◼ Ermittlung der planerischen Ausgangssituation: Vorgaben der Landes- und Regi-

onalplanung (v.a. LROP, RROP/Regionales Einzelhandelskonzept); zentralörtliche 

Bedeutung der Gemeinde Rastede;  

◼ Darstellung der wesentlichen Herausforderungen/Entwicklungstrends auf der An-

gebots- und Nachfrageseite mit Relevanz für Rastede; im Fokus lagen hierbei v.a. 

die veränderten Bedarfe des Lebensmitteleinzelhandels sowie die Auswirkungen 
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des Online-Handels auf den stationären Handel. Zudem wurde die Covid 19-Pan-

demie eingeordnet. 

Analyse des Einzelhandelsstandorts 

Ermittlung und Bewertung des Einzelhandels in Rastede 

◼ Ermittlung und Bewertung der Angebotssituation des Einzelhandels in Rastede als 

einzelbetriebliche Kompletterhebung (inkl. Kartierungen):  

 Ermittlung über einzelhandelsrelevante Verkaufsflächen nach Adressen, 

Standortlagen, Branchenmix, Betriebstypen;  

 Einschätzung des Umsatzes und der Flächenproduktivität; 

 Erfassung wesentlicher konsumnaher, zentrenergänzender Nutzungen sowie 

von einzelhandelsrelevanten Leerständen (in zentralen Versorgungsbereichen 

und agglomerierten Lagen). 

Bewertung des Einzelhandels in Rastede 

◼ Versorgungsstrukturelle Bewertung der Angebotsstruktur/Versorgungslage 

nach Standortbereichen; Aussage zu Betriebsgrößen, Quantität und Qualität des 

Angebots; Darstellung von quantitativen und qualitativen Versorgungslücken; Ver-

gleich wichtiger einzelhandelsrelevanter Kennzahlen mit geeigneten Vergleichsda-

ten (v.a. Mittelzentren), wie zur Zentralität und Verkaufsflächendichte; 

◼ Bewertung der Funktionswahrnehmung und der räumlichen Ausprägung der In-

nenstadt von Rastede und Einordnung in die Versorgungsstrukturen der gesamten 

Gemeinde;  

◼ Einschätzung und Bewertung der einzelhandelsrelevanten Nachfragesituation: 

Modifizierte Abgrenzung des Marktgebiets des Einzelhandels (in Anlehnung an den 

Kongruenzraum und an die LROP-konformen Übernachtungsgäste); Ermittlung 

des Kaufkraftpotenzials in 2022 und 2030 nach Branchen im Gemeindegebiet von 

Rastede sowie nach Marktgebietszonen (zzgl. Streukunden); 

◼ Bestimmung und Bewertung der Einzelhandelszentralität insgesamt und nach 

Branchen; Analyse und Bewertung der Nachfragebindung und -abflüsse (Kauf-

kraftbewegung) der ortsansässigen Bevölkerung sowie der Zuflüsse aus dem Um-

land; 

◼ Bewertung der Leistungsfähigkeit der wohnstandortnahen Nahversorgungs-

struktur. Dabei Ermittlung von Verkaufsflächendichten, Betriebstypenstruk-

tur/Anteil von Vollsortimentern zu Discountern und räumlichen Versorgungslücken 

unter Zugrundelegung von Fußweg-Isochronen (inkl. Kartierung); dabei wurde 

auch eine Aussage zur Größe und zum Umfang an räumlichen Versorgungslücken 

i.V.m. Handlungsempfehlungen zur Verbesserung gemacht;  
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◼ Durchführen einer SWOT-Analyse (kombinierte Stärken-/Schwächen-Analyse) 

zum Einzelhandelsstandort Rastede. 

Konzeptphase  

◼ Darstellung der Entwicklung der relevanten Rahmenbedingungen bzw. Hauptan-

triebkräfte der Flächenentwicklung; Ableitung eines quantitativen und qualitativen 

Entwicklungspotenzials für den Einzelhandel in der Gemeinde Rastede bis zum 

Prognosehorizont 2030; dabei wurden gleichermaßen Angebotslücken als auch 

Tragfähigkeitsaspekte berücksichtigt; 

◼ Empfehlungen zur Strukturentwicklung (Branchenmix, Betriebstypenbesatz, An-

gebotslücken); dabei Empfehlungen für zukunftsfähige Angebotsergänzungen, 

aber auch für Branchenbeschränkungen; Empfehlungen zur Erhöhung der Kauf-

kraftbindung; 

◼ Empfehlung für die Einzelhandelsentwicklungsstrategie für die Gemeinde Rastede; 

Vorschlag für eine zukunftsfähige Zentren- und Standortstruktur von Rastede; 

dabei wurden Vorschläge für eine langfristig tragfähige, räumlich-funktionale Auf-

gabenteilung der Standorte unterbreitet; 

◼ räumliche und textliche Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche (inkl. 

Kartierung) nach: 

 Anzahl, Lage, Abgrenzung und Versorgungsfunktion (gemäß relevanter Krite-

rien und aktueller Rechtsprechung);  

 räumliches Gesamtbild, städtebauliche Gestaltungsqualität, Aufenthaltsquali-

tät, Erreichbarkeit und verkehrliche Anbindung (ÖPNV, MIV, NMIV, Stellplätze); 

 Bewertung der Funktionsfähigkeit (Einzelhandel und konsumnahe Nutzungen), 

der Gefährdungspotenziale und der Entwicklungsperspektiven; 

 Herausarbeitung zentrenspezifischer Handlungsempfehlungen (Stabilisie-

rungs- und Stärkungs-/Profilierungsmöglichkeiten für die Zentren); 

◼ Darstellung eines prägenden Ergänzungsstandorts einschließlich textlicher und 

räumlicher Abgrenzung und standortspezifische Empfehlungen; 

◼ Überprüfung und Modifikation der ortsspezifischen Sortimentsliste („Rasteder 

Sortimentsliste“) anhand der faktischen Prägung der zentralen Versorgungsberei-

che und einer perspektivischen Betrachtung der Entwicklungsoptionen; 

Gutachterliche Empfehlungen 

◼ Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandorts 

Rastede; Weiterentwicklung der Ansiedlungs- und Entwicklungsstrategien zur 

räumlichen Steuerung des Einzelhandels [Prüfkriterien] i.S.v. sortiments- und la-

genspezifischen Steuerungsempfehlungen für Ansiedlungs-, Erweiterungs- und 

Umstrukturierungsvorhaben; 
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◼ allgemeine Hinweise und Empfehlungen für die Bauleitplanung zur Steuerung des 

groß- und kleinflächigen Einzelhandels nach BauGB/BauNVO; 

◼ Einordnung von Planvorhaben (v.a. Aktiv & Irma, Edeka, Lidl, Rewe) hinsichtlich 

der Kompatibilität mit dem Einzelhandelskonzept i.d.F. 2022/23 und hinsichtlich 

der jeweiligen Eignung des gewählten Standorts aus kommunaler und raumordne-

rischer Sicht. 

1.3 Vorgehensweise 

Folgende Primär- und Sekundärerhebungen waren insgesamt erforderlich, um das 

skizzierte Untersuchungskonzept umsetzen zu können: 

◼ Sekundäranalyse der Daten des Statistischen Landesamt sowie einschlägiger In-

stitute bezüglich der sozioökonomischen Rahmendaten; 

◼ flächendeckende Bestandserhebung aller Einzelhandelsbetriebe in Rastede u.a. 

nach Standorten, Branchen/Branchenmix und Betriebstypen sowie der wesentli-

chen konsumnahen Angebote in den Zentren (z.B. Gastronomie, Dienstleistungen) 

sowie einzelhandelsrelevante Leerstände. 

◼ gründliche Begehungen der Innenstadt von Rastede sowie der sonstigen we-

sentlichen Standortbereiche des Einzelhandels. 

Gegenstand der Untersuchung war der stationäre Einzelhandel im engeren Sinne. 

Nachfrageseitig wurde zudem der nicht-stationäre Handel (Online- und Versandhan-

del), da er immer stärker an Bedeutung gewinnt und Verschiebungen zulasten des sta-

tionären Einzelhandels zu erkennen sind. Als Prognosehorizont wurde das Jahr 2030 

zugrunde gelegt. 
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2 Allgemeine Entwicklungstrends im 
Einzelhandel 

Im Folgenden werden die wesentlichen Trends der Einzelhandelsentwicklung als 

grundlegende Rahmenbedingungen für die Verträglichkeitsuntersuchung erörtert. Die 

Covid-19-Pandemie muss als eine deutliche Zäsur in der Entwicklung des Einzelhan-

dels eingeordnet werden. Daher werden nicht nur die allgemeinen Entwicklungsten-

denzen im Einzelhandel dargestellt, sondern es wird im Speziellen auch darauf 

eingegangen, welchen Einfluss die Covid-19-Pandemie aktuell sowie perspektivisch im 

Hinblick auf die weitere Entwicklung des Online-Handels und den stationären Einzel-

handel haben wird. 

2.1 Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel stellt den deutschen Einzelhandel anhaltend vor neue 

Herausforderungen und setzt diesem einen starken Anpassungsdruck aus. Nach ei-

nem langen Zeitraum des Wachstums steht in den nächsten Jahrzehnten erstmals ein 

Rückgang der Einwohnerzahl bevor. Und während die Lebenserwartung vor 100 Jahren 

noch durchschnittlich 46 Jahre betrug, wird in einigen Jahren fast die Hälfte der deut-

schen Bevölkerung 50 Jahre oder älter sein. 

Für den Einzelhandel bedeutet dies konkret, dass der demografische Wandel …. 

◼ …. sich langfristig und stetig vollzieht, seine Ausprägungen und Auswirkungen nicht 

grundsätzlich umkehrbar, aber durch politische Entscheidungen in Teilen steuer-

bar sind. Der Einzelhandel kann sich frühzeitig anpassen und Wettbewerbsvorteile 

generieren. 

◼ …. mit unterschiedlicher Intensität in den einzelnen Regionen sowie auch zeitver-

setzt voranschreitet. Bundesweit ist ein Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitig ab-

soluter Zunahme der über 60-Jährigen zu erwarten. Grundsätzlich leiden die 

meisten Regionen in den Neuen Ländern stärker unter Bevölkerungsschrumpfung 

und Überalterung als die Alten Bundesländer, in welchen teilweise starke Einwan-

derungsüberschüsse zu verzeichnen sind. 

◼ …. je nach regionaler Ausgangslage unterschiedliche Herausforderungen für den 

Einzelhandel mit sich bringt. So ist in einzelnen Teilen mit starker Urbanisierung, in 

anderen mit Suburbanisierung zu rechnen. Wieder andere Regionen überaltern 

stark und andere wiederum ziehen verstärkt jüngeres Publikum an. Daher müssen 

Standortumfeld und Marketingkonzepte aufeinander abgestimmt werden. 
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Zieht man zusätzlich die soziografischen und ökonomischen Tendenzen  

◼ Veränderung der Konsumentenbedürfnisse,  

◼ Haushaltstypenverschiebung (‚Singlesierung’) und  

◼ Absinken/ Stagnation des Einzelhandels-Anteils am privaten Verbrauch  

mit in Betracht, so folgt daraus ein starker Anpassungsdruck für den Einzelhandel. 

2.2 Betriebsformenwandel 

Der Einzelhandel in Deutschland sieht sich zahlreichen Veränderungen ausgesetzt. Mit 

den o.g. demografischen Entwicklungen gehen bei den Verbraucherbedürfnissen Prä-

ferenzverschiebungen einher. U.a. sind im Bereich des Food- und Nearfood-Seg-

ments in Verbindung mit diversifizierten Arbeitszeitmodellen ein gesteigertes 

Gesundheitsbewusstsein und Nachfrage nach mehr „Convenience“, der Wunsch nach 

Fair Trade/Bio, Regionalität und „Handwerk“ gestiegen. Veränderte Haushaltsgrößen 

(„Singlesierung“) fragen andere Produktgrößen nach. Im Bereich Nonfood spielt u.a. 

der Trend zur Individualisierung – jedoch bei Produkten ohne Mehrwert nach wie vor 

auch der Preis - eine Rolle. Dieser demografische und sozioökonomische Wandel 

macht es für den Einzelhandel unumgänglich, neue Konzepte zu entwickeln, um kon-

kurrenz- und somit auch überlebensfähig wirtschaften zu können. 

Dabei ist zu prüfen, ob der Lebenszyklus (Wandel) einzelner Betriebsformen von tem-

porärer Natur ist (z.B. durch Nachfrageschwäche) oder ob sich hierin bereits Vorzei-

chen eines (nur hinausschiebbaren) Niedergangs ausdrücken. So hat beispielsweise 

das Warenhaus seinen Zenit bereits überschritten, was sich anhand der Insolvenz des 

KarstadtKaufhof-Konzerns in jüngerer Vergangenheit gut ablesen lässt. Handelsma-

nager dieser Vertriebsform sind folglich gezwungen, das Format anzupassen und durch 

einen Relaunch des Marketingkonzepts den weiteren Abschwung zu verhindern.  

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in den letzten Jahren für den Betriebstyp des SB-

Warenhauses und damit für ein Großflächenformat mit Kernkompetenz im Food-Seg-

ment. Die Veräußerung von real war Anfang 2020 gleichbedeutend mit dem weitge-

henden Marktaustritt der bis dahin bereits „kränkelnden“ Vertriebslinie. Eine Vielzahl 

der Standorte ging an den Wettbewerb über und wurden redimenioniert. 

Im Gegensatz dazu werden kleinflächigere Betriebstypen werden entweder aus dem 

Markt gedrängt oder müssen sich zunehmend spezialisieren (‚Nischenplayer’). Absatz-

kanäle hingegen wie der B2C E-Commerce1 sind weiterhin aufstrebend und verfügen 

über hohes Wachstumspotenzial. 

 
1

 B2C steht für Business-to-Consumer und somit für den Teil des Online-Handels, der zwischen einem Unternehmen und einem Kon-

sumenten stattfindet. Im Gegensatz dazu definiert der B2B E-Commerce den elektronischen Handel zwischen zwei Unternehmen 

bzw. der C2C E-Commerce zwischen zwei Privatpersonen. 
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Abbildung 1: Lebenszyklus der Betriebsformen 

Wirft man einen Blick auf die Marktanteilsverschiebung im gesamten Einzelhandel 

(Food- und Nonfood-Bereiche), so neigt sich das Gewicht hin zu discount- und fach-

marktorientierten Konzepten. In den vergangenen Jahren ist der Marktanteil der 

Fachmärkte und Lebensmitteldiscounter stark angestiegen, wenngleich sich der Trend 

nicht gleichermaßen fortgesetzt hat und zuletzt gerade im Lebensmittelsegment auch 

wieder hochwertigere Angebotsformate (Super- und Verbrauchermärkte) auf dem 

„Vormarsch“ sind.  

Zu den Gewinnern der nächsten Jahre werden jüngere Vertriebswege wie der Online-

Handel oder stark fachmarktgeprägte Angebotsformen wie fachmarktorientierte 

Shopping-Center gehören. In klassischen Shopping-Centern zeigt sich in den letzten 

Jahren ein Frequenzrückgang, welchem u.a. mit der Ausweitung des Food-Courts und 

der Integration von handelsergänzenden und digitalen Angeboten mit dem Ziel der 

Steigerung der Besuchsanlässe und der Erhöhung der Verweildauer entgegengewirkt 

wird („Third-Place“). Weiterhin an Marktanteilen verlieren werden voraussichtlich die 

Warenhäuser sowie traditionelle Fachgeschäfte. Diese Entwicklung unterstreicht den 

Fortlauf der Betriebstypendynamik in Deutschland, die sich in einem Verdrängungs-

prozess älterer Betriebstypen durch neuere Betriebstypen darstellt. 
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Abbildung 2: Marktanteilsverschiebung im deutschen Einzelhandel 

2.3 Verkaufsflächen- und Umsatzentwicklung 

Die Verkaufsflächenentwicklung in Deutschland stagniert seit 2010 bei etwa 122-

125 Mio. qm VKF. Sind bis 2010 noch erhebliche Wachstumssprünge zu erkennen, so 

ist die Verkaufsfläche in Deutschland in den letzten zehn Jahren nur noch geringfügig 

angestiegen. Wachstumsfaktoren in den letzten Jahren waren vor allem die Expansi-

onsbestrebungen im Lebensmitteleinzelhandel und im Drogeriemarktsegment sowie 

die Tendenzen zur Verkaufsflächenerweiterung dieser Läden. Im Gegensatz dazu wirk-

ten sich Warenhausschließungen, die Redimensionierung bei Elektrofachmärkten und 

großen SB-Warenhäuser sowie der voranschreitende Verkaufsflächenschwund von 

kleinen Ladengeschäften vor allem in Kleinstädten, die absatzwirtschaftlich über ein zu 

geringes Bevölkerungspotenzial verfügen oder dem anhaltenden Konkurrenzdruck 

durch größere Handelsstandorte sowie dem Online-Handel nicht mehr gewachsen 

sind, negativ auf das Flächenwachstum aus. Hinzu kommen Firmeninsolvenzen (z.B. 

Max Bahr/Praktiker, Schlecker), die schlagartig zu umfangreichen Flächenaufgaben 

führten.  

Stark rückläufig ist die Anzahl der Unternehmen im Einzelhandel, die innerhalb der 

letzten 10 Jahre von rd. 376.000 auf rd. 320.000 zurückgegangen ist, was einem 

Rückgang von fast 15 % bzw. über 55.000 Unternehmen entspricht. Da im selben 
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Zeitraum die Verkaufsfläche weitgehend stabil geblieben ist, deutet dies auf eine Sub-

stitution von kleinen Händlern durch mittlere und größere Filialisten und Fach-

märkte hin. Während die Zahl der kleinen, inhabergeführten Fachgeschäfte (v.a. auch 

aufgrund der Nachfolgeproblematik) stetig abnimmt, steigt die Zahl großer Fachhan-

delsunternehmen leicht an, kann den Rückgang der kleinen Unternehmen aber nicht 

kompensieren. Ein Abbau an Unternehmen hat vor allem im Fashion-Handel sowie im 

Segment Glas/Porzellan/Keramik stattgefunden. Erhöht hat sich die Zahl der Unter-

nehmen nur in wenigen Branchen wie z.B. im Fahrrad- und Sportfachhandel oder bei 

Haus- und Heimtextilien.  

Anders verhält es sich jedoch hinsichtlich der Umsätze im Einzelhandel, welche (z.T. 

auch inflationsbedingt) in den vergangenen Jahren nahezu kontinuierlich angestiegen 

sind. Nach den Jahren der Finanzkrise konnten die Umsätze seit 2010 um nahezu 160 

Mrd. € zulegen. Nach Angaben des HDE (Handelsverband Deutschland) erwirtschaf-

tete der gesamte Einzelhandel in Deutschland (inklusive Distanzhandel) im Jahr 2021 

einen Netto-Umsatz von rd. 589 Mrd. Euro. Für das Jahr 2022 prognostiziert der Han-

delsverband Deutschland sogar einen Einzelhandelsumsatz in Höhe von rd. 607 Mrd. 

€. Der nicht unerheblichen Anstieg gegenüber dem Jahr 2021 resultiert aus den explo-

dierenden und anhaltend hohen Energiekosten und den hohen Inflationsraten. 

Wachstumstreiber im Einzelhandel ist zwar in erster Linie der Online-Handel, aber auch 

im stationären Handel sind die Umsätze (bis zum Jahr 2020) kontinuierlich angestie-

gen. Bei gleichzeitig stagnierender Verkaufsflächenentwicklung haben die Flächen-

produktivitäten im stationären Einzelhandel (wenn auch nicht in allen Branchen und 

nicht an allen Standorten) im Schnitt leicht zugelegt.  

Aufgrund der bereits hohen Verkaufsflächenausstattung in Deutschland und dem 

stark wachsenden Online-Handel befindet sich der stationäre Einzelhandel zuneh-

mend in einer Phase der Marktsättigung und Konsolidierung. Angesichts der Ent-

wicklungstendenzen im Online-Handel, worauf im Folgenden auch noch einmal 

gesondert eingegangen wird, muss davon ausgegangen werden, dass die Verkaufs-

flächenausstattung in Deutschland perspektivisch rückläufig sein wird. Denn 

wenn der Anteil der in den Online-Handel abfließenden Kaufkraft stetig zunimmt, ge-

raten die Flächenproduktivitäten im stationären Einzelhandel zunehmend unter Druck, 

sodass Flächenaustritte unausweichlich sind. 

Gleichwohl wird sich die Verkaufsflächenentwicklung regional und sektoral sehr unter-

schiedlich vollziehen. Der Handel wird sich zunehmend aus der Fläche zurückziehen 

und stattdessen auf zentrale Standorte mit günstigen Rahmenbedingungen wie ei-

ner stabilen Einwohner- und Kaufkraftentwicklung, einer verkehrsgünstigen Lage und 

einem weiträumigen Einzugsgebiet konzentrieren.  

Starke und über Jahre etablierte Handelsstandorte, wie die Top 7-Städte (Berlin, Düs-

seldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Köln und Stuttgart), sich dynamisch 
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entwickelnde Großstädte (z.B. Oldenburg) sowie kaufkraftstarke Mittelstädte mit über 

die Stadtgrenzen hinausreichenden Einzugsgebieten und/oder erhöhter Tourismusre-

levanz werden weit weniger von Flächenaustritten betroffen sein als Kleinstädte und 

schrumpfende Mittelstädte sowie unattraktive Nebenzentren in größeren Städten. 

Insbesondere in vielen Regionen der Neuen Bundesländer, aber auch in einigen struk-

turschwachen Gebieten der Alten Bundesländer zeigen sich stagnierende bis zum Teil 

deutlich rückläufige Einwohnerzahlen, die vielerorts bereits dazu geführt haben, dass 

sich zwischen Verkaufsflächenbestand und Umsatzpotenzial eine immer größere Dis-

krepanz aufgetan hat. Die Konsequenz sind sinkende Flächenproduktivitäten und 

Marktaustritte. Somit wird es in Zukunft zu einer stärkeren Polarisierung der Ver-

kaufsflächenentwicklung kommen.  

Im nahversorgungsrelevanten Einzelhandel ist im Gegensatz zum Nonfood-Einzelhan-

del eher von einem weiteren Ausbau der Verkaufsflächenausstattung auszugehen, da 

sich der nahversorgungsrelevante Einzelhandel gegenüber dem Online-Handel deut-

lich resilienter zeigt.  

Rückläufig haben sich bereits in den letzten Jahren die Einkaufsfrequenzen entwickelt. 

Sowohl die Anzahl der Shoppingtrips als auch die Anzahl der Konsumenten, die statio-

när einkaufen gehen zurück, wovon insbesondere der innerstädtische Einzelhandel 

betroffen ist.  

2.4 Der Online-Handel erobert die Märkte 

Wie bereits dargestellt, ist der Einzelhandelsumsatz in Deutschland in den letzten zehn 

Jahren stetig angestiegen. Hierzu hat auch der stationäre Einzelhandel beigetragen, 

welcher nach einer kurzen Schwächephase während der Finanzkrise zwischen 2008 

und 2010 ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnen konnte.  

Allerdings weist der interaktive Handel ein deutlich stärkeres Wachstum auf. 

Während der stationäre Einzelhandelsumsatz im Zeitraum von 2010 bis 2019 um 

rd. 16 % gewachsen ist, konnte der Online-Handel im selben Zeitraum um 195 % zule-

gen und hat sich damit fast verdreifacht. Nichtsdestotrotz weist der stationäre Handel 

in absoluten Zahlen weiterhin ein hohes Gewicht auf und konnte zwischen 2010 und 

2019 immerhin um rd. 78 Mrd. € wachsen. Der Online-Handel hat dagegen lediglich um 

rd. 39 Mrd. € zugelegt, allerdings mit einer höheren Wachstumsdynamik. Hinzu kommt, 

dass der stationäre Handel fast nur noch im Food-Segment sowie in einzelnen Non-

food-Branchen (z.B. Fahrräder, Heimtierbedarf, Uhren/Schmuck) wächst, während in 

vielen Branchen des stationären Nonfood-Handels stagnierende oder schrumpfende 

Umsatzzahlen (v.a. bei Elektro/Technik, Bekleidung, Wohnaccessoires, Bücher, Spiel-

waren) zu erkennen sind. 
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Abbildung 3: Gesamtentwicklung stationärer und Online-Umsatz 

Der Vormarsch des Online-Handels führt dazu, dass der Anteil und somit die Bedeu-

tung des Online-Handels am langsamer wachsenden Gesamteinzelhandel (stationär 

und nicht-stationär) stetig zunimmt. Während der Online-Handel im Jahr 2008 ledig-

lich rd. 2,9 % Marktanteil am gesamten Einzelhandelsumsatz verzeichnen konnte, wa-

ren es im ersten Corona-Jahr 2020 bereits 12,6 %. In einzelnen Nonfood-Branchen 

(z.B. Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Unterhaltungselektronik oder Bücher) erreicht 

der Online-Handel jedoch bereits Marktanteile von zum Teil weit über 20 und zum Teil 

sogar über 30 %.2 

Es verwundert daher nicht, dass der Vormarsch des Online-Handels zu beträchtlichen 

Umsatzverlagerungen gerade zu Lasten des innerstädtischen Einzelhandels geführt 

hat, da innenstadttypische Sortimente wie Bekleidung, Schuhe, Spielwaren, Bücher 

oder Elektronik besonders stark vom Online-Handel betroffen sind. Dabei verliefen die 

Wachstumsraten in den einzelnen Sortimenten in den vergangenen Jahren sehr unter-

schiedlich. Der stationäre Handel gerät durch den Online-Handel unter Druck, 

◼ wo Branchen durch Innovationen auf den Kopf gestellt werden (z.B. Buchhandel); 

◼ wo man als Händler durch den Fokus auf austauschbare Herstellermarken unmit-

telbar in einen Preisvergleich hineinkommt (z.B. Elektrofachmärkte); 

 
2

 Bei der Ermittlung der Entwicklungspotenziale für die Gemeinde Rastede wird berücksichtigt, dass ein Teil des vorhandenen Nachfra-

gepotenzials dem stationären Einzelhandel nicht zur Verfügung steht und stattdessen vom Online-Handel gebunden wird.  

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Netto-Umsatz in Mrd. €; Anteil Online-Handel am gesamten Einzelhandelsumsatz in %

Gesamtentwicklung stationärer und Online-Handel in Deutschland

Die positive Entwicklung des Handelsumsatzes ist v.a. auf den Online-Handel zurückzuführen. Der 
stationäre Einzelhandelsumsatz konnte nur bedingt durch den Food-Bereich zulegen.

Quelle: HDE Online-Monitor 2021
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◼ wo der Kunde keinen echten Zusatznutzen für einen tendenziell höheren Preis be-

kommt (geringe Aufenthaltsqualität, geringe Beratungsqualität); 

◼ wo der Kunde anonym bleibt und Kundenbindung auch nicht angestrebt wird; 

◼ wo man als Händler stationär aufgrund rechtlicher Restriktionen oder faktischem 

Platzmangel nicht wachsen kann; 

◼ wo die (Innen-)Stadt kein attraktives und ausreichend großes Angebot im statio-

nären Einzelhandel aufweist und dieses nicht ausreichend vermarktet wird (z.B. 

Auffindbarkeit und Informationen im Internet); 

◼ wo es dem stationären Handel nicht gelingt, Einkaufserlebnisse für seine Kunden 

zu erzeugen. 

Daraus wird deutlich, dass die Entwicklung des Online-Handels nicht nur allgemein für 

den stationären Handel eine große Herausforderung darstellt, sondern aufgrund der 

starken Bedeutung im Bereich der Innenstadtleitsortimente zu Umsatzverlusten und 

folglich verstärktem Strukturwandel in den Zentren geführt hat. Hierbei zeigt sich, dass 

„Verlierer“ der Entwicklung kleinere Mittelstädte sowie die Stadtteilzentren von Groß-

städten sind. Umgekehrt ist für die Metropolen und Großstädte in Deutschland sowie 

für Mittelstädte mit beachtlichem Einzugsgebiet und Tourismusbedeutung ein 

weiteres Wachstum zu erwarten. 

Wie bereits angedeutet, schlägt sich das Wachstum des Online-Handels branchenspe-

zifisch in unterschiedlichem Maße nieder. Während das Nonfood-Segment besonders 

stark vom interaktiven Handel betroffen ist, werden die Umsätze im periodischen Be-

darfsbereich auch weiterhin ganz überwiegend im stationären Lebensmittel- und Dro-

gerieeinzelhandel generiert. Die Sortimente des täglichen Bedarfs werden vom Online-

Handel derzeit nur geringfügig tangiert, was u.a. in der komplexen Logistik (z.B. ge-

kühlte Lebensmittel) begründet liegt. 

Bei der Prognose von Umsatzanteilen der Kanäle „stationär“ bzw. „interaktiv“ muss al-

lerdings darauf hingewiesen werden, dass eine exakte Trennung von Kanälen nicht 

mehr möglich ist. Für den örtlichen Einzelhandel müssen die Abflüsse in den nicht-sta-

tionären Handel nicht zwangsläufig mit einem Umsatzrückgang gleichzusetzen sein. 

Durch Multichannel-Strategien (wie click-and-collect) verschwimmen vielmehr zu-

nehmend die Grenzen zwischen stationär und online (sog. Seamless Shopping). Mehr 

als die Hälfte aller stationären Nonfood-Käufe wird mittlerweile online vorbereitet, 

während die kaufvorbereitende stationäre Informationssuche beim Online-Kauf („Be-

ratungsklau“) immer mehr an Bedeutung verliert.  

Faktisch muss auch auf die Innovationskraft des stationären Handels hingewiesen 

werden, der sowohl in den zurückliegenden Jahren stets Konzept- oder Sortimentsan-

passungen vornahm und auch heute erfolgreich mit neuen Konzepten und Omnichan-

nel-Lösungen auf den intensivierten Wettbewerb reagiert. Zugleich besteht die 

Möglichkeit für stationäre Händler, Waren zusätzlich über Online-Marktplätze wie eBay 
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und Amazon abzusetzen. So trägt die Verknüpfung der Vertriebskanäle3 zur Stabilisie-

rung des stationären Handels bei. Der stationäre Handel wird also auch künftig noch 

eine bedeutende Rolle einnehmen.  

Insgesamt betrachtet wird der stationäre Handel durch die weiterhin starken Wachs-

tumstendenzen des Online-Handels aber weiter unter Druck gesetzt werden und 

durch Verkaufsflächenrückgänge gekennzeichnet sein. Trotz erhöhter Onlineaffini-

tät zeigen sich die Großstädte etwas resilienter in Bezug auf den Online-Handel als 

die Klein- und Mittelstädte. So ist derzeit nicht zu beobachten, dass die ländliche Be-

völkerung massenweise ins Netz abwandert, wenn die Angebotsvielfalt vor Ort zurück-

geht. Vielmehr hat Shopping als Freizeitattraktion immer noch eine sehr hohe 

Bedeutung4 und treibt die Verbraucher in Richtung der großen Einkaufsdestinationen 

in den Großstädten. Dieser Effekt fällt umso höher aus, je stärker sich das Angebot für 

die Verbraucher vor Ort verknappt und je attraktiver die konkurrierende Einkaufsdesti-

nation im Hinblick auf Angebotsvielfalt, Einkaufsatmosphäre und Aufenthaltsqualität 

ist. Eher resilient gegen die Zunahme des Online-Handels sind zudem Tourismusorte, 

da Shoppen als Freizeitbeschäftigung einen hohen Stellenwert genießt und viele Kon-

sumenten ihre Shoppingaktivitäten in den Urlaub verlagern.  

2.5 Entwicklungen im kurzfristigen Bedarfsbereich 

Durch die flächendeckende Einführung der Selbstbedienung haben sich die ursprüng-

lichen Funktionen des Einzelhandels als Verteiler von Waren stark gewandelt. Es ist ein 

Netz der Filialisierung und Massendistribution mit ganz unterschiedlichen Betriebs-

formen entstanden. Die Betriebsformen unterscheiden sich in Sortiment, Preisgestal-

tung, Verkaufsform und Größe. Im Lebensmittelsegment gibt es folgende 

Betriebsformen: 

◼ Lebensmittelgeschäft (bis zu 400 qm Verkaufsfläche) 

◼ Supermarkt (400 bis 799 qm Verkaufsfläche) 

◼ Kleiner Verbrauchermarkt (800 bis 1.499 qm Verkaufsfläche) 

◼ Großer Verbrauchermarkt (1.500 bis 4.999 qm Verkaufsfläche) 

◼ SB-Warenhaus (ab 5.000 qm) sowie 

◼ Lebensmitteldiscounter5 (heute zumeist bis 1.200 qm Verkaufsfläche, tlw. mehr) 

 
3

 D.h., dass bisher rein stationär aktive Einzelhändler (z.B. mit einem Laden in der Innenstadt) neue Vertriebswege erschließen und z.B. 

durch die Einrichtung eines eigenen Online-Shops den Online-Handel stärker in den Verkaufsprozess einbinden. Hiermit können 

potenzielle Kunden über verschiedene Kommunikations- und Vertriebskanäle erreicht und zum Kauf angeregt werden. Mit einer Ver-

knüpfung von Offline- und Online-Aktivitäten können sich Einzelhändler breiter aufstellen und die Vorteile des stationären Handels 

mit den Vorteilen des interaktiven Handels verknüpfen.  

4
 Fast 90 % der Konsumenten geben Shopping als (mindestens selten ausgeübte) Freizeitaktivität an. 

5
 Discounter unterscheiden sich von den übrigen Lebensmittelbetrieben v.a. durch ihre aggressive Preisstruktur und die auf eine be-

schränkte Artikelzahl fokussierte Sortimentspolitik. 
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Zusätzlich zur Angebotsform wird nach Sortimenten und Branchen differenziert. Das 

Gesamtsortiment Nahversorgung beinhaltet folgende Sortimentsgruppen mit den 

entsprechenden Inhalten: 

◼ Nahrungs- und Genussmittel mit Bäckern, Fleischern, Getränkehandel, Tabakwa-

ren, Kioskanbietern, Reformhäusern sowie dem gesamten Lebensmittelhandel; 

◼ Gesundheits- und Körperpflege mit Drogeriewaren, Wasch- und Putzmitteln sowie 

medizinischen und pharmazeutischen Angeboten 

◼ Tiernahrung als gängiges Randsortiment von Lebensmittel- und Drogeriemärkten.  

Ein wesentlicher Faktor in der Nahversorgungsentwicklung ist durch die betriebswirt-

schaftlich bedingten Maßstabssprünge der durchschnittlichen Betriebsgrößen und 

einer damit verbundenen abnehmenden Anzahl von Betrieben und Standorten be-

dingt. So liegt die mindestoptimale Verkaufsfläche für Vollversorger aktuell bei rd. 

1.500 qm, bei Discountern häufig bei etwa 1.000 qm. Die Folge ist, dass die Versor-

gungsfunktion einer ursprünglich großen Anzahl kleinerer Betriebseinheiten von im-

mer weniger, dafür aber größeren Betrieben übernommen wird. Die angestrebten und 

auch betriebswirtschaftlich notwendigen Einzugsgebiete dieser Betriebe werden grö-

ßer, was neben dem Wettbewerbsdruck unter den Betreiberfirmen auch zu einer deut-

lichen Präferenz von PKW-orientierten Standorten an wichtigen Verkehrsachsen 

geführt hat. 

Größere Lebensmittelanbieter spielen allerdings auch eine wichtige Rolle für Stadtteil- 

und Wohngebietszentren durch ihre Funktion als Magnetbetriebe und Frequenz-

bringer. Vor diesem Hintergrund ist eine Integration dieser Betriebe in gewachsene, in-

tegrierte Standorte nach Möglichkeit zu fördern. 

Die Erosion integrierter Nahversorgungslagen wird jedoch keineswegs nur durch den 

Angebotsausbau an peripheren Standorten und der damit verbundenen Verschiebung 

der Nachfrageströme zu Lasten bestehender, wohngebietsintegrierter Nahversor-

gungsbereiche ausgelöst oder verstärkt. Hierbei spielen zunehmende Aktivitätskopp-

lungen der Verbraucher zwischen dem Einkauf von Sortimenten des kurzfristigen 

Bedarfsbereichs und dem Arbeitsweg eine immer größere Rolle. So werden vor allem 

Lebensmittel und Drogeriewaren verstärkt an verkehrsgünstig und unmittelbar auf 

dem Arbeitsweg gelegenen Standorten nachgefragt. Daraus ergibt sich die Gefahr, 

dass die eigentlich am Wohnort verfügbare Kaufkraft zunehmend bereits am Arbeits-

standort abgeschöpft wird. Hieraus wiederum resultieren Umsatzrückgänge bei wohn-

gebietsintegrierten Nahversorgungsbetrieben. Dies betrifft vor allem Gemeinden, die, 

beispielsweise aufgrund der Nähe zu einem attraktiven Oberzentrum, über stark nega-

tive Pendlersalden verfügen. Dies wird noch durch Suburbanisierungsprozesse 
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forciert, die teils zu einer Präferenzverschiebung6 der Wohnbevölkerung führen, was 

wiederum Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen im Raum hat. 

Wie eigene empirische Untersuchungen von Dr. Lademann & Partner gezeigt haben, 

präferieren die Kunden für ihre Nahversorgung einen Standortverbund von einem 

leistungsfähigen, aber nicht zu großen Vollversorger und einem Discounter, bes-

tenfalls noch ergänzt um Spezialisten wie Drogeriemärkte und Betriebe des Lebens-

mittelhandwerks.  

Eine wesentliche städtebauliche Herausforderung für die Nahversorgung stellt das 

Vordringen der Lebensmitteldiscounter mit verhältnismäßig reduzierter Sorti-

mentsvielfalt auf größeren Flächen dar. Selbst diese Flächen werden immer weniger in 

oder an zentralen Standortbereichen entwickelt, sondern an verkehrlich gut erschlos-

senen Lagen oder in Gewerbegebieten mit der Gefahr der Verdrängung von gewerbli-

chen Nutzungen oder von verkehrlichen Gemengelagen. Dabei ist die 

Verkaufsflächenexpansion der Discounter deutlich dynamischer verlaufen als die Ent-

wicklung der Umsätze, was zu einem Absinken der durchschnittlichen Flächenproduk-

tivitäten (Umsatz je qm Verkaufsfläche) der Discounter geführt hat. 

Nicht unerheblich trägt darüber hinaus auch das unternehmerische Potenzial zur Ak-

zeptanz und Stabilität von Nahversorgungsstandorten und -bereichen bei, was stark 

auch mit der Dynamik mindestoptimaler Ladengrößen mit Blick auf eine Sicherung 

des Auskommens der Betreiber zusammenhängt. Die Problematik mindestoptimaler 

Betriebsgrößen wird wiederum durch die ausufernde Sortimentsentwicklung in-

folge der von den Herstellern betriebenen Produktdifferenzierung forciert, die seit 

Jahrzehnten zu einer Zunahme der durchschnittlichen Betriebsgrößen geführt hat.  

Hinzu kommt, dass die Flächenbedarfe durch die gestiegenen Kundenerwartun-

gen an Bequemlichkeit und Warenpräsentation (breite Gänge, niedrige Regale) 

angewachsen sind sowie veränderte Flächenansprüche durch Pfandsysteme und 

Bake-off-Stationen ausgelöst werden. Im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels wird 

heutzutage mehr Platz für die Bereiche Halbfertig- und Fertigprodukte (Convenience 

Food) benötigt. Bei Getränkeabholmärkten und breit aufgestellten Verbrauchermärk-

ten (i.d.R. > 10.000 Artikel) ist zudem der Trend zur Sortimentskomplexität hinsichtlich 

Sortiment und Gebinde- bzw. Portionsgrößen als Antwort auf die Diversifizierung der 

Nachfrage zu sehen. 

Auf die veränderten Marktbedingungen und den verschärften Strukturwandel reagiert 

der Lebensmitteleinzelhandel insbesondere mit einer Ausdifferenzierung des Ange-

bots hinsichtlich seiner Frischekompetenz durch mehr Vielfalt und Inszenierung der 

Obst-Gemüse-Abteilung und Fleisch-/Käse-/Fischabteilung bzw. in Bezug auf Geträn-

keabholmärkte durch ein gegenüber den klassischen Lebensmittelmärkten deutlich 

 
6

 Durch die soziodemografischen Veränderungen verschieben sich die Ansprüche der Verbraucher an die Nahversorgung.  



17 | 108 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

umfassenderes Angebot, das auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.7 All 

diese Maßnahmen haben zum Ziel, den Kunden Aufenthaltsqualität zu bieten und die 

Aufenthaltsdauer und den Bezug zum Markt mit einem zugleich breiten und tiefen An-

gebot zu verbessern. 

Darüber hinaus ist an einer Reihe von Standorten eine grundlegende Konzeptumstel-

lung von einstigen SB-Warenhäusern zu erkennen (z.B. Umstellung Real SB-Waren-

haus in Markthallen-Konzept, s.u.). Durch die verbesserte Inszenierung der Großfläche, 

die deutliche Reduzierung von innenstadttypischen Sortimenten sowie durch die Ver-

bindung von Frische, Produktion und Gastronomie können moderne Konzepte gerade 

auch solche Kunden ansprechen, die Wert auf Qualität, Genuss und Gesundheit legen. 

Diese „Flaggschiffe“ haben aufgrund ihrer Spezialisierung jedoch die klassische Nah-

versorgungsfunktion für die angrenzenden Wohnquartiere verlassen. 

Zusammenfassend lassen sich folgende Tendenzen im Lebensmitteleinzelhandel in 

Deutschland festmachen: 

 

Abbildung 4: Wesentliche Standorttrends des Lebensmitteleinzelhandels 

 
7

 Dabei reicht es i.d.R. nicht aus „nur“ ein bestimmtes Produkt vorzuhalten. Dies zeigt sich z.B. im Bereich der Getränkeabholmärkte: In 

Abhängigkeit der Verkaufsflächengröße des Getränkemarkts werden gleiche Produkte in unterschiedlichen Gebinde- und Verpa-

ckungsgrößen angeboten. Hinzu kommt die allgemeine Produktdifferenzierung und Sortimentskomplexität, die sich z.B. im Bereich 

der Produktpalette des Craft-Biers gut nachvollziehen lässt. 
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Die Standortanforderungen der einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzel-

handels zeigen dabei in der Regel folgendes Bild: 

 

Tabelle 1: Standortanforderungen der Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels 

2.6 Entwicklungstendenzen im Einzelhandel im 
Lichte der Covid-19-Pandemie 

Durch die Covid-19-Pandemie und deren ökonomische und soziale Folgeeffekte hat 

sich die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland und damit auch die Situation 

für den Einzelhandel im Jahr 2020 dramatisch verändert. Dieser Trend hält auch im 

Jahr 2021 weiter an. Die angeordneten Geschäftsschließungen im Zuge des „Lock-

downs“ im Frühjahr 2020 und im Winter/Frühjahr 2020/21 haben den stationären 

Nonfood-Einzelhandel unmittelbar betroffen. Die von den angeordneten Geschäfts-

schließungen betroffenen Händler müssen während der Schließzeit nahezu einen 

kompletten Umsatzausfall verkraften, der durch eilig eingerichtete Lieferservices oder 

interaktive Vertriebskanäle nicht annähernd ausgeglichen werden kann. 

Nach dem ersten „Lockdown“ und der Wiedereröffnung der Läden im Sommer 2020 

erholte sich der Umsatz nur langsam, was auch in den geringen Passantenfrequenzen 

in den ersten Wochen nach der Wiedereröffnung abzulesen war, die deutlich unter 

dem Vorjahresniveau lagen. Ursächlich hierfür ist die massiv eingebrochene Konsum-

laune der Verbraucher, die zum einen durch Arbeitsplatz- und Einkommensverluste 

und zum anderen durch die Einschränkungen des Einkaufskomforts in Folge von Mas-

kenpflicht, Abstandsregelungen und Zugangsbeschränkungen negativ beeinflusst 

wird. Hinzu kommt, dass insbesondere die Risikogruppen aus Angst vor einer Infektion 

Standortanforderungen der Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels

Merkmale

Betriebstyp Supermarkt/Verbrauchermarkt Discounter
großer Verbrauchermarkt

/SB-Warenhaus

Beispiele Edeka, Rewe Aldi, Lidl, Netto, Penny
E-Center,Rewe-Center, Kaufland, 

real, Marktkauf

Verkaufsfläche (ca., inkl.  aperiod. 

Randsortimente)
1.000 bis 2.500 qm 800 bis 1.500 qm ab 2.300 qm

Foodanteil 80 bis 85 % 75 bis 80 % 60 bis 70 %

Einzugsgebiet ab 5.000 EW ab 3.000 EW ab 10.000 EW

Sortimentstiefe Food 8.000 bis 15.000 1.000 bis 4.000 8.000 bis 20.000

Grundstücksgröße ab 5.000 qm ab 4.000 qm ab 6.000 qm

Parkplätze ab 80 ab 60 ab 150

Kompetenz

typischer Nahversorger mit 

Vollsortiment, großes 

Frischeangebot; Markenartikel mit 

steigendem Handelsmarkenanteil

autoorientiert; preisaggressiv; 

hoher Eigenmarkenanteil, 

zusätzlich Markenartikel, 

postitioniert sich verstärkt als 

Nahversorger

autoorientiert; Vollsortiment; 

großzügige Warenpräsentation; 

hohe Frischekompetenz

Quelle: u.a. Expansionsbroschüren der Edeka,  Rewe Group, Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto´Marken-Discount, Kaufland

Betriebstypen



19 | 108 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

den stationären Einkauf meiden. Dies spiegelt sich auch im massiven Einbruch des 

HDE-Konsumbarometers wider. 

Hat sich die Situation für den stationären Einzelhandel aufgrund des in Deutschland 

zunächst vergleichsweise günstigen Pandemieverlaufs und den daraus resultierenden 

Lockerungen über die Sommermonate 2020 etwas entspannt, stellt der erneute 

„Lockdown“ im Winter/Frühjahr 2020/21 wieder eine erhebliche Verschärfung der Si-

tuation dar, zumal auch das für den Einzelhandel so wichtige Weihnachtsgeschäft be-

troffen war. Der im November 2020 angeordnete "Teil-Lockdown“ hatte zunächst 

keine direkten Auswirkungen auf den Einzelhandel. Aufgrund der Schließung von Gast-

ronomie-, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie der Absage fast aller Veranstaltun-

gen und auch infolge von Einschränkungen im Tourismus war insbesondere der 

innerstädtische Einzelhandel aber erneut von deutlichen Frequenzrückgängen betrof-

fen, bevor der Einzelhandel dann ab Mitte Dezember 2020 ebenfalls wieder schließen 

musste.  

Das Auslaufen zahlreicher Beschränkungen im Frühjahr 2022 führte schrittweise zu 

einem Wiederaufflammen des öffentlichen Lebens. Unabhängig davon ist für die fol-

genden Monate nicht mit massiven Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pande-

mie zu rechnen, die sich auf die Kundenfrequenz im stationären Einzelhandel negativ 

auswirken könnten.  

Bereits der "Lockdown Light" im November 2020, als die Läden noch nicht geschlossen 

waren, verzeichnete massive Rückgänge bei Frequenzen und Verkaufszahlen im inner-

städtischen Einzelhandel und in den besonders betroffenen Branchen Mode/Schuhe, 

Uhren/Schmuck, Elektronik und Spielzeug. Dies zeigt, dass vor allem die stationären 

Einzelhändler, die innenstadttypische Sortimente anbieten, am stärksten von der 

Corona-Pandemie betroffen sind. Laut einer Umfrage des HDE hat der Innenstadtein-

zelhandel von der ersten November-Woche 2020 bis zur ersten Februar-Woche 2021 

je nach Woche zwischen 17 und 80 % weniger Umsätze erlöst als im Vorjahr.  

So überrascht es auch nicht, dass das Institut für Handelsforschung in Köln (IFH) das 

Online-Volumen im deutschen Einzelhandel für das Gesamtjahr 2020 auf 80 bis 88 

Milliarden Euro einschätzt. Damit hätte sich der Online-Handel im Vergleich zum Vor-

jahr mindestens verdoppelt. Da laut einer Konsumentenbefragung des bevh mehr als 

die Hälfte der Befragten angab, unter dem Einfluss von Corona künftig mehr online ein-

kaufen zu wollen, kann die Corona-Pandemie als Beschleuniger des Online-Wachs-

tums angesehen werden. Viele Verbraucher, die während des „Lockdowns“ 

zwangsläufig und erstmals online einkauften, orientieren sich auch dauerhaft auf den 

Online-Handel um. Wie sich die Situation nach Wegfall von Maskenpflicht, Abstands-

regelungen etc. darstellen wird, kann derzeit noch nicht abschließend bewertet wer-

den. 
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Kurz- bis mittelfristig muss für den stationären Nonfood-Einzelhandel aber auch wei-

terhin von einer angespannten Situation ausgegangen werden, die sich bereits in zahl-

reichen Unternehmensinsolvenzen bemerkbar gemacht hat und langanhaltende 

Umsatzrückgänge mit sich bringen wird. Auch für die nächsten Monate muss damit ge-

rechnet werden, dass weitere Anbieter aus dem Markt ausscheiden werden. Dies wer-

den aber vor allem solche Unternehmen sein, die schon vor der Coronakrise erhebliche 

strukturelle Probleme hatten und für deren Niedergang die Pandemie lediglich als Ka-

talysator für eine Marktbereinigung wirkte. 

Wie viele Geschäfte tatsächlich in Folge der Corona-Krise schließen werden, kann der-

zeit nicht mit hinreichender Sicherheit angenommen werden. Die von vielen Beobach-

tern (u.a. vom Handelsverband) vorhergesagte dramatische und coronabedingte 

Insolvenzwelle ist bisher jedenfalls ausgeblieben, was vor allem an den staatlichen Un-

terstützungsleistungen liegen dürfte. 

Für die nächsten Jahre kann davon ausgegangen werden, dass die Covid-19- Pande-

mie die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel nicht mehr in allzu starkem 

Ausmaß beeinflussen wird. Eine neue Herausforderung für den Einzelhandel in 

Deutschland ergibt sich allerdings derzeit durch die ökonomischen Folgen des Ukra-

ine-Kriegs. Wie bereits beschrieben, haben die anhaltend hohen Energiekosten zu ge-

sellschaftlichen Verunsicherungen und Kaufzurückhaltungen geführt. Zwar sind die 

Umsätze insgesamt weiter angestiegen bzw. sektoral nicht wesentlich zurückgegan-

gen, jedoch ist dies fast ausschließlich auf die erheblichen Preissteigerungen zurück-

zuführen. Die höheren Umsätze haben jedenfalls nicht zwangsläufig zu 

Gewinnsteigerungen bei den Unternehmen geführt. Es ist derzeit nicht abzusehen, wie 

sich der Energiesektor in naher Zukunft entwickeln wird und wie tiefgreifend die hier-

durch ausgelösten Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft tatsächlich sein 

werden. 

 

Die Einzelhandelsentwicklung in Deutschland ist in den letzten Jahren 

von einer rückläufigen Anzahl von Betrieben bei gleichzeitig 

stagnierender Verkaufsflächenentwicklung geprägt gewesen. 

Signifikante Verkaufsflächenzuwächse sind dabei zuletzt nur noch im 

Bereich des Handels mit Lebensmitteln und Drogeriewaren zu 

beobachten gewesen.  
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Auch die Einzelhandelsumsätze haben sich zwar kontinuierlich positiv 

entwickelt. Allerdings zeigte der Online-Handel dabei eine deutlich 

dynamischere Entwicklung als der stationäre Einzelhandel und 

erreichte in einigen Nonfood-Segmenten bereits vor der Covid-19-

Pandemie Marktanteile von mehr als 20 und 30 %. Im stationären 

Einzelhandel konnten dagegen v.a. der Handel mit Gütern des 

täglichen Bedarfs Umsatzzuwächse verzeichnen. 

 

Ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie zeigen sich im stationären 

Nonfood-Handel nie dagewesene Umsatzeinbrüche. Die Corona-

Pandemie wirkt dabei als „Wachstumsbeschleuniger“ für den Online-

Handel, wenngleich aber auch unabhängig von der Pandemie 

langfristig davon ausgegangen werden muss, dass der stationäre 

Nonfood-Einzelhandel an Bedeutung verlieren wird, während der 

stationäre Einzelhandel mit periodischen Bedarfsgütern nach wie vor 

eine sehr gute Perspektive besitzt.  
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3 Rahmenbedingungen für die Einzel-
handelsentwicklung in der Ge-
meinde Rastede 

3.1 Lage im Raum und zentralörtliche Funktion 

Die Gemeinde Rastede befindet sich im Landkreis Ammerland im Nordwesten von 

Niedersachsen. Die Innenstadt von Rastede liegt rd. 12 km nördlich von der Oldenbur-

ger Innenstadt sowie rd. 25 km von der Nordsee entfernt. 

 

Abbildung 5: Lage im Raum 

Die verkehrliche Anbindung von Rastede kann als sehr gut bewertet werden. Mit der 

BAB 29 besteht innerhalb der Gemeinde eine Autobahnverbindung, welche zwischen 
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Wilhelmshaven und Oldenburg verläuft und südlich von Cloppenburg auf die BAB 1 

führt. Darüber hinaus beginnen am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord die BAB 293 

(Stadtautobahn von Oldenburg) sowie die B 211 nach Brake. Perspektivisch wird die 

geplante Küstenautobahn BAB 20 die sehr gute Anbindung voraussichtlich weiter ver-

bessern. Innerhalb der Gemeinde stellt die Oldenburger Straße die wichtigste innerört-

liche Verkehrstrasse dar (Nord-Süd-Verlauf). Die Leichtigkeit des innerörtlichen 

Verkehrsflusses soll durch den Umbau einer Kreuzung an der Oldenburger Straße in der 

Innenstadt und durch eine Nordwest-Umgehung zwischen A 29 und Innenstadt opti-

miert werden. Die Gemeinde ist somit sehr gut an das überregionale Verkehrsnetz an-

geschlossen. 

An das schienengebundene Verkehrsnetz ist Rastede über einen Bahnhof an den Re-

gionalverkehr der Nord-West-Bahn angebunden. Hier verkehren die Regionalbahnen 

RE 18 und RE 19 zwischen Wilhelmshaven und Bremen bzw. Wilhelmshaven und Osna-

brück im 30-Minuten-Takt. Der öffentliche Nahverkehr Rastede wird vom Verkehrs-

verbund Bremen-Niedersachsen bedient und verfügt über ein gutes innerörtliches 

Busnetz.  

Einst diente Rastede Grafen und Herzögen als Sommersitz und profitiert bis heute von 

außergewöhnlichen Alleinstellungsmerkmalen als Residenzort. Rastede ist demnach 

als qualitativ hochwertiges Naherholungszentrum bekannt, bietet ein vielfältiges kul-

turelles Angebot und hat daher eine gewisse touristische Relevanz. Als staatlich an-

erkannter Ausflugsort genießen einzelne Betriebe dabei über Sonderöffnungszeiten. 

Nach den landesplanerischen Festsetzungen ist der Gemeinde Rastede die Funktion 

eines Mittelzentrums mit der Aufgabe, die Versorgung der nachgeordneten Grund-

zentren abzudecken, zugewiesen. Darüber hinaus sind in den Ortsteilen Hahn-

Lehmden und Wahnbek zugleich zwei Grundzentren ausgewiesen. 

Die nächstgelegenen Orte mit zentralörtlicher Funktion sind das Oberzentrum 

Oldenburg in rund 12 km Entfernung sowie die Mittelzentren Bad Zwischenahn (ca. 15 

km entfernt), Westerstede (ca. 19 km entfernt) und Varel (ca. 17 km entfernt). Hinzu 

kommt eine Reihe an Grundzentren. 
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3.2 Sozioökonomische Rahmenbedingungen 

Die Bevölkerungsentwicklung in Rastede verlief zwischen 2017 und 2022 mit +0,6 % 

p.a. positiv. Im regionalen Vergleich konnte Rastede damit deutlich dynamischer wach-

sen als die umliegenden Kommunen mit Ausnahme von Oldenburg, das ebenfalls 

Wachstumsraten von +0,6 % p.a. aufwies, ebenso wie der Landkreis Ammerland. Die 

Region entwickelte sich damit dynamischer als Niedersachsen insgesamt (+0,2 % p.a.). 

Insgesamt lebten in Rastede nach dem Statistischen Landesamt am 01.01.2022 rd. 

22.870 Einwohner (exkl. Nebenwohnsitze). 

Die Gemeinde weist über eine polyzentrische und disperse Siedlungsstruktur mit 27 

Bauernschaften auf. Auf den Kernort Rastede mit den Ortsteilen Rastede I und II, 

Südende I und II, Hankhausen II, Hostemost und Kleinenfelde entfällt dabei ca. die 

Hälfte der Einwohner (ca. 11.200). 

 

Tabelle 2: Einwohnerentwicklung in Rastede im Vergleich 

Für die Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Rastede kann in Anlehnung an die 

Prognose der Gemeinde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung in den 

letzten Jahren davon ausgegangen werden, dass die Einwohnerzahlen in den nächsten 

Jahren weiter steigen werden. Aufgrund begrenzter Wohnbaupotenziale8 geht die Ge-

meinde aber von einem Wachstum aus, das auf +0,5 % p.a. begrenzt ist. Im Jahr 2030 

ist in Rastede mit einer Bevölkerungszahl zu rechnen von 

rd. 23.800. 

 
8

 Das größte Baugebiet „Im Göhlen“ (115 Grundstücke) befindet sich derzeit in Entwicklung. Darüber hinaus sind kurzfristig nur noch 

kleinere Projekte im Kernort und in Wahnbek und Hahn-Lehmden in Entwicklung (v.a. Innenverdichtung). 

Veränderung 

Gemeinde, Stadt, Kreis, Land 2017 2022 abs. in % p.a. in %

Rastede 22.244 22.874 630 2,8 0,6

Jade 5.831 5.854 23 0,4 0,1

Wiefelstede 16.093 16.167 74 0,5 0,1

Varel 23.936 23.957 21 0,1 0,0

Wilhelmshaven 76.201 75.027 -1.174 -1,5 -0,3

Bremerhaven 113.034 113.173 139 0,1 0,0

Oldenburg 165.711 170.389 4.678 2,8 0,6

Bremen 565.719 563.290 -2.429 -0,4 -0,1

Landkreis Ammerland 122.698 126.475 3.777 3,1 0,6

Niedersachsen 7.945.685 8.027.031 81.346 1,0 0,2

Einwohnerentwicklung in der Stadt Rastede im Vergleich

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stand jeweils 01.01.)

 +/- 17/22
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Die Altersstruktur der Rasteder Bevölkerung ist mit 45,4 Jahren im Vergleich zum 

Kreis Ammerland auf gleichem Niveau und liegt etwas über dem Landesschnitt. Etwas 

unterrepräsentiert sind die jungen Erwachsenen.  

Die Herausforderungen des demografischen Wandels wirken sich auch auf die Einzel-

handelsentwicklung aus, indem wohnungsnahen Versorgungsstandorten für immobile 

Bevölkerungsgruppen ein besonderer Stellenwert zuzuschreiben ist. 

 

Abbildung 6: Altersstruktur im Vergleich 

Die Basis für das am Ort bzw. im Marktraum zur Verfügung stehende einzelhandelsbe-

zogene Nachfragepotenzial bildet neben der Einwohnerzahl die einzelhandelsrele-

vante Kaufkraftkennziffer9. Diese beträgt für Rastede 101,7 und liegt damit höher als 

im Landkreis Ammerland und in Niedersachsen insgesamt. Im regionalen Vergleich 

liegt die Kaufkraft in Rastede ebenfalls im oberen Bereich. Lediglich das Oberzentrum 

Oldenburg verfügt über eine leicht höhere Kaufkraftkennziffer. 

 
9

 Vgl. MB-Research 2022, Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern. 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Der Anteil junger Erwachsener ist in Rastede etwas niedriger als im regionalen Vergleich. Das 
Durchschnittsalter ist mit 45,4 Jahren auf Kreisniveau und leicht höher als in Niedersachsen.

Altersstruktur der Bevölkerung

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede

Werte in Prozent, gerundet. Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen.
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Abbildung 7: Kaufkraftkennziffern im Vergleich 

Die Beschäftigungssituation in Rastede stellt sich insgesamt positiv dar. Für die Ge-

meinde selbst liegen zwar keine Arbeitslosenquoten vor. Im Landkreis Ammerland stieg 

die Arbeitslosenquote im Jahr 2022 im Vergleich zu 2017 etwas an, liegt mit 4,2 % aber 

immer noch auf niedrigem Niveau. Hier spielen vermutlich die Auswirkungen der CO-

VID-19-Pandemie eine Rolle, da einige Bereiche unter Restriktionen zu leiden hatten 

und Arbeitsplätze zumindest vorübergehend verloren gingen. 

 

Tabelle 3: Entwicklung der Arbeitslosenquoten 

 

 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH
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Niedersachsen LK Ammerland Rastede Varel Wiefelstede Jade Oldenburg

Mittelzentren

Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern im Vergleich

Die Kaufkraft Rastedes ist im regionalen Vergleich überdurchschnittlich.

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede

Quelle: MB-Research 2022

Grundzentren Oberzentrum

+ / - 17/22

Gebietseinheit 2017 2022 %-Punkte

Landkreis Ammerland 3,8 4,2 0,4

Niedersachsen 5,6 5,4 -0,2

Bundesgebiet (West/Ost) 5,5 5,4 -0,1

Entwicklung der Arbeitslosenquoten

Arbeitslosenquote in %

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsstatistik 2017-22 / Jahreszahlen, Nürnberg. 
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Einen wichtigen Anhaltspunkt für die Verflechtungsbeziehungen der Gemeinde 

Rastede mit ihrem Umland (auch hinsichtlich der zu ermittelnden Einkaufsorientierun-

gen) liefert ein Blick auf die Aus- und Einpendlerströme. Vor dem Hintergrund häufi-

ger Kopplungsbeziehungen zwischen Arbeits- und Versorgungsweg – auch im 

Segment des periodischen bzw. kurzfristigen Bedarfs – besteht bei einem negativen 

Pendlersaldo die Gefahr von Kaufkraftabflüssen, der es mit einem attraktiven Angebot 

zu begegnen gilt. Hier ist für Rastede ein negativer Pendlersaldo aufgrund der räumli-

chen Nähe zum Oberzentrum Oldenburg sowie zu den umliegenden Mittelzentren als 

Arbeitsplatzschwerpunkte zu konstatieren. Wenngleich auch Rastede über ein um-

fangreiches Arbeitsplatzangebot verfügt verdeutlicht der Saldo die Bedeutung der Ge-

meinde Rastede als Wohnort. Der Saldo ist jedoch zuletzt tendenziell zurückgegangen.  

 

Tabelle 4: Ein- und Auspendler im Vergleich 

Seit 2017 sind sowohl die Gästeankünfte als auch die Übernachtungszahlen in der Ge-

meinde Rastede nach Angaben des Statistischen Landesamts zurückgegangen. Dieser 

Rückgang lag in etwa auf dem Niveau wie auch im Landkreis und in Niedersachsen ins-

gesamt. 2021 hat allerdings die Pandemie das Tourismusgeschehen weiterhin maß-

geblich beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass sich bereits in 2022 die 

Tourismuszahlen weitgehend erholt haben. Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass 

vom Statistischen Landesamt nur die Betriebe mit mehr als neun Betten erfasst werden 

und auch die Zahl der Tagesgäste in der Statistik nicht enthalten ist. Das tatsächliche 

Tourismusaufkommen ist daher größer einzuschätzen, insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass in Rastede auch kleinere Übernachtungsbetriebe (Ferienwohnungen, o.ä.) 

und der Tagestourismus eine Rolle spielen dürfte. 

Stadt, Kreis 2016 2021 2016 2021 2016 2021

Rastede 5.794 6.277 4.753 5.822 -1.041 -455

Varel 4.314 4.982 5.184 5.560 870 578

Oldenburg 21.468 24.547 41.270 44.573 19.802 20.026

Landkreis Ammerland 22.470 24.791 17.635 20.973 -4.835 -3.818

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2016/21.

Ein- und Auspendler in der Stadt Rastede im Vergleich

Auspendler Einpendler Saldo
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Tabelle 5: Tourismusentwicklung im Vergleich 

3.3 Planerische Ausgangssituation 

Das vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept basiert auf den städtebaurecht-

lichen Grundlagen des BauGBs und der BauNVO als auch der aktuellen Rechtspre-

chung10. Zur Erarbeitung waren auch die Bestimmungen der Landesplanung von 

Niedersachsen11 und der Regionalplanung für den Landkreis Ammerland12 zu berück-

sichtigen. Im Landkreis Ammerland findet ein Regionales Einzelhandelskonzept An-

wendung13. 

Für die Bewertung von Einzelhandelsgroßprojekten sind für die Gemeinde Rastede fol-

gende, additiv verknüpfte Kriterien von Bedeutung: 

LROP 2017 - 2.3 Ziffer 01 

Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen Einrichtungen und 

Angebote des Einzelhandels in allen Teilräumen in ausreichendem Umfang und ausrei-

chender Qualität gesichert und entwickelt werden.  

 

 
10

 U.a. Urteile zur Definition von Zentren (BVerwG 4 C 1.08; BVerwG 4 C 2.08; BVerwG 4 C 7.07 etc.), Urteile zu Mindestanforderungen 

von Zentren (BVerwG; Urteil vom 11. Oktober 2007; BVerwG; Urteil vom 17. Dezember 2009; OVG NRW; Urteil vom 15.02.2012; etc.) 

usw. 

11
 Vgl. Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017. 

12
 Vgl. Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Ammerland von 1996. In 2017 wurde die Absicht zur Neuaufstellung des 

RROP bekannt gemacht. 

13
 Vgl. Regionales Einzelhandelskonzept für den Landkreis Ammerland, 2010. 

Veränderung 

Stadt, Kreis, Land 2017 2021 abs. in % p.a. in %

Rastede 49.847 28.969 -20.878 -41,9 -12,7

Landkreis Ammerland 867.637 638.285 -229.352 -26,4 -7,4

Niedersachsen 43.494.781 32.029.620 -11.465.161 -26,4 -7,4

Veränderung 

Stadt, Kreis, Land 2017 2021 abs. in % p.a. in %

Rastede 22.460 13.569 -8.891 -39,6 -11,8

Landkreis Ammerland 274.525 169.742 -104.783 -38,2 -11,3

Niedersachsen 14.495.990 8.918.346 -5.577.644 -38,5 -11,4

Gästeankünfte

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen.

Tourismusentwicklung in der Stadt Rastede  bis 2021

Übernachtungen

 +/- 17/21

 +/- 17/21
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LROP 2017 - 2.3 Ziffer 02 (Agglomerationsregel) 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur zulässig, wenn sie den Anforderungen der 

Ziffern 03 bis 09 entsprechen. Als Einzelhandelsgroßprojekte gelten Einkaufszentren 

und großflächige Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 der Baunut-

zungsverordnung einschließlich Hersteller-Direktverkaufszentren. Als Einzelhandels-

großprojekte gelten auch mehrere selbständige, gegebenenfalls jeweils für sich nicht 

großflächige Einzelhandelsbetriebe, die räumlich konzentriert angesiedelt sind oder 

angesiedelt werden sollen und von denen in ihrer Gesamtbetrachtung raumbedeut-

same Auswirkungen wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt ausgehen oder ausge-

hen können (Agglomerationen). 

In der Gemeinde Rastede hat die Agglomerationsregel für die Bereiche außerhalb der 

zentralen Versorgungsbereiche Relevanz. Exemplarisch sei die Standortlage FMS Raif-

feisenstraße angeführt, wo eine Ansammlung von Einzelhandelsbetrieben vorliegt. 

LROP 2017 2.3 Ziffer 03 (Kongruenzgebot) 

In einem Mittel- oder Oberzentrum darf das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandels-

großprojektes in Bezug auf seine periodischen Sortimente den grundzentralen Ver-

flechtungsbereich (Gemeinde- oder Stadtgebiet) gemäß Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 

8 und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot grund-

zentral). 

In einem Grundzentrum darf das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandelsgroßprojek-

tes in Bezug auf seine periodischen sowie auf die aperiodischen Sortimente den grund-

zentralen Verflechtungsbereich als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten. 

Der grundzentrale Verflechtungsbereich eines Zentralen Ortes ist das jeweilige Ge-

meinde- oder das Samtgemeindegebiet. 

Eine wesentliche Überschreitung ist gegeben, wenn mehr als 30 vom Hundert des Vor-

habenumsatzes mit Kaufkraft von außerhalb des maßgeblichen Kongruenzraumes er-

zielt würde. Das Kongruenzgebot ist sowohl für das neue Einzelhandelsgroßprojekt 

insgesamt als auch sortimentsbezogen einzuhalten.  

In der Gemeinde Rastede sind neben dem Kernort, der mittel- und grundzentrale Auf-

gaben übernimmt, zwei Grundzentren ausgewiesen: Hahn-Lehmden und Wahnbek. 

Das jeweils zu versorgende Gemeindegebiet ist in Bezug auf die periodischen Sorti-

mente grenzscharf nach Ortsteilen bzw. Bauernschaften aufgeteilt.  

LROP 2017 2.3 Ziffer 04 (Konzentrationsgebot) 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebiets 

des jeweiligen zentralen Orts zulässig. 
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Für die Gemeinde Rastede heißt dies, dass Einzelhandelsgroßprojekte auf den Kernort 

von Rastede und auf die Ortsteile Hahn-Lehmden und Wahnbek zu lenken sind. Die 

sonstigen Ortsteile sind insofern nicht als Standort für den raumbedeutsamen Einzel-

handel qualifiziert.  

LROP 2017 2.3 Ziffer 05 (Integrationsgebot) 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentrenrelevant sind, sind nur 

innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig. Diese Flächen müssen in das 

Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein.  

Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zu mindestens 90 von Hun-

dert periodische Sortimente sind, sind auf der Grundlage eines städtebaulichen Kon-

zeptes (i.d.R. Einzelhandelskonzept) ausnahmsweise auch außerhalb der 

städtebaulich integrierten Lagen innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des Zent-

ralen Ortes im räumlichen Zusammenhang mit Wohnbebauung zulässig, wenn eine An-

siedlung in den städtebaulich integrierten Lagen aus städtebaulichen oder 

siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere zum Erhalt gewachsener baulicher 

Strukturen, der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild oder aus ver-

kehrlichen Gründen nicht möglich ist. Die besondere Standorteignung ist über ein be-

schlossenes Einzelhandelskonzept i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB herauszuarbeiten. 

Dies gilt in der Gemeinde Rastede für sämtliche Standortlagen außerhalb der im 

RROP/REHK definierten integrierten Lagen resp. der durch die Gemeinde zwischen-

zeitlich neu definierten zentralen Versorgungsbereiche des Mittelzentrums Rastede 

und der Grundzentren Hahn-Lehmden und Wahnbek. In der Regel sind auch solche La-

gen als integriert zu bewerten, die sich an den zentralen Versorgungsbereich unmittel-

bar anschmiegen. Es gilt jedoch noch weitere Kriterien (u.a. Versorgungsniveau) zu 

beachten. 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten 

sind auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreich-

baren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes zu-

lässig, wenn die Verkaufsfläche für zentrenrelevante Randsortimente nicht mehr als 10 

vom Hundert der Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 qm beträgt oder wenn 

sich aus einem verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzept die Raumverträglich-

keit eines größeren Randsortiments ergibt und sichergestellt wird, dass der als raum-

ordnungsverträglich zugelassene Umfang der Verkaufsfläche für das zentrenrelevante 

Randsortiment auf das geprüfte Einzelhandelsgroßprojekt beschränkt bleibt. 

Für die Gemeinde Rastede heißt dies, dass bei den nicht-zentrenrelevanten Sortimen-

ten auch solche alle Bereiche in Frage kommen, die sich räumlich an die zentralen Ver-

sorgungsbereiche anschmiegen. Nach den landesplanerischen Vorstellungen ist 
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raumbedeutsamer nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel in den sonstigen Ortsteilen 

jedoch nicht erwünscht. 

LROP 2017 2.3 Ziffer 07 (Abstimmungsgebot) 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind abzustimmen. Zur Verbesserung der Grundlagen 

für regionalbedeutsame Standortentscheidungen von Einzelhandelsprojekten sollen 

regionale Einzelhandelskonzepte erstellt werden. Zur Verbesserung der Versorgungs-

strukturen in Grenzräumen soll eine grenzüberschreitende Abstimmung unter Berück-

sichtigung der Erreichbarkeiten und gewachsener Strukturen erfolgen. 

Für die Gemeinde Rastede heißt dies, dass für überörtlich bedeutsame Einzelhandels-

großprojekte in der Regel Beteiligungsverfahren durchzuführen sind. Die Information 

der Nachbarkommunen kann v.a. beim Anschmiegen von zentralen Orten gleicher oder 

höherer Stufe auch bei der Erarbeitung von Einzelhandelskonzepten erfolgen, um all-

gemein die interkommunale Abstimmung zu verbessern und um Transparenz zu schaf-

fen. 

LROP 2017 2.3 Ziffer 08 (Beeinträchtigungsverbot) 

Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfähig-

keit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbraucher-

nahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Einzelhandelsgroßprojekte nicht 

wesentlich beeinträchtigt werden. 

Für die Gemeinde Rastede heißt dies, dass der großflächige Einzelhandel bewusst und 

unter Zuhilfenahme eines kommunalen Einzelhandelskonzepts gesteuert wird. Im Ein-

zelfall sind für Vorhaben Verträglichkeitsnachweise zu erbringen, um eine sorgfältige 

Abwägung der Chancen und Risiken sicherzustellen. Dem Beeinträchtigungsverbot 

wird auch mittels Bauleitplanung (aktuelle BauNVO, SO-Gebiete) Vorsorge geleistet. 

LROP 2017 2.3 Ziffer 10 (Ausnahmeregel) 

Abweichend von Ziffer 02 Satz 1 sowie den Ziffern 03 bis 05 (Kongruenz-, Konzentra-

tions- und Integrationsgebot) sind neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsorti-

mente auf mind. 90 von Hundert der Verkaufsfläche periodische Sortimente sind, auch 

zulässig, wenn 

◼ sie an Standorten errichtet werden, die im Regionalen Raumordnungsprogramm als 

Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung festgelegt sind, 

◼ sie den Anforderungen der Ziffern 07 (Abstimmungsgebot) und 08 (Beeinträchti-

gungsverbot) entsprechen, 

◼ sie im räumlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen Ortskern oder mit Wohnbe-

bauung liegen und 
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◼ ihr jeweiliges Einzugsgebiet den zu versorgenden Bereich im Sinne des Satzes 4 

nicht überschreitet. 

Die Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung dürfen die 

Funktion und Leistungsfähigkeit der zentralen Orte nicht beeinträchtigen und sind im 

Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde- oder Samtgemeinde festzulegen. Sie sollen in 

das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. Das Regionale 

Raumordnungsprogramm muss für jeden dieser Standorte einen zu versorgenden Be-

reich festlegen. 

Wenngleich in der Flächengemeinde Rastede bereits neben dem Mittelzentrum (Kern-

ort) zwei Grundzentren ausgewiesen sind, die insbesondere eine qualifizierte Nahver-

sorgung möglich machen, könnte ansonsten für die dezentralen Ortsteile Hahn-

Lehmden und Wahnbek als weitere Siedlungsschwerpunkte, die Regelung zur qualifi-

zierten örtlichen Grundversorgung sinnvoll erscheinen. Hierfür bedarf es jedoch der 

Fortschreibung des RROPs für den Landkreis Ammerland. Vorteil einer solchen Auswei-

sung wäre, dass das Mittelzentrum Rastede erst dann das gesamte Gemeindegebiet 

versorgen dürfte und hierdurch v.a. großmaßstäblichere Entwicklungen im periodi-

schen Sortimentsbereich zugunsten des Kernorts erschlossen werden könnten (sofern 

erwünscht). 

Das regionale Einzelhandelskonzept für den Landkreis Ammerland hat zum Ziel in-

tegrierte Ortslagen/zentrale Versorgungsbereiche zu definieren und die Ausgewogen-

heit der Angebotssituation mit Lebensmitteln im Landkreis zu gewährleisten. 

Wesentliche Zielvorstellungen sind dabei insbesondere…. 

◼ die Entwicklung des gesamten Einzelhandels auf die städtebaulich integrierten La-

gen zu konzentrieren / zu lenken. 

◼ in Gewerbe-/Industriegebieten möglichst keine innenstadtrelevanten Sortimente 

anzusiedeln. 

◼ die „Rasteder Liste“ als Kriterium für die Abgrenzung von innenstadtrelevanten 

Sortimenten zu nicht innenstadtrelevanten Sortimenten heranzuziehen. 

◼ die Verkaufsfläche (VKF) Lebensmitteleinzelhandel bis auf weiteres auf maximal 

0,5 m² VKF/EW zu begrenzen, wobei Einwohnerentwicklungen von + 4 % bis zum 

Jahr 2020 zugrunde gelegt und relevante touristische Übernachtungen einkalku-

liert werden können. 

◼ die städtebaulich integrierten Lagen durch reagierende Bauleitplanung planungs-

rechtlich abzusichern (Ausschluss von Einzelhandel ≥ 200 m² VKF außerhalb der 

städtebaulich integrierten Lagen). 

◼ Nahversorgungsstandorte vorrangig mit Vollversorgern auszustatten, nur aus-

nahmsweise mit Discountern unter Berücksichtigung der „Rasteder Liste“. 
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◼ den auf der Einwohnerprognose basierenden Ammerländer Entwicklungsspiel-

raum im Lebensmitteleinzelhandel vorrangig auf die Grundzentren mit weniger als 

0,30 m² VKF/EW (Ofen, Hahn-Lehmden, Wahnbek, Ocholt, Metjendorf) zu lenken. 

◼ nur einen untergeordneten Teil zur weiteren Entwicklung in den übrigen Zentren 

zuzulassen (regionale Abstimmung erforderlich). 

Die Aussagen im Regionalen Einzelhandelskonzept aus 2010 geben einen Orientie-

rungsrahmen zur Ausgestaltung von kommunalen Einzelhandelskonzepten vor und 

definieren zudem allgemeine Bewertungskriterien für Planvorhaben. Konkret für 

Rastede heißt dies, dass Abweichungen zu den regionalen Spielregeln begründet wer-

den sollten. Da die Rasteder Liste und die Abgrenzung von Zentren deutlich konkreter 

und fundiert auf differenzierten Analysen auf kommunaler Ebene festgelegt werden 

können, sind Abweichungen zu den regionalen Vorgaben allgemein jedoch nicht zu 

vermeiden. Zudem sind einzelne Aspekte auch aus Sicht des Landkreises veraltet (z.B. 

zur Verkaufsflächenausstattung). 

 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel in 

der Gemeinde Rastede sind durch eine auch künftig wachsende 

Bevölkerungsplattform in der Gemeinde geprägt, ein 

Durchschnittsalter, das auf Kreisniveau liegt, eine tendenziell 

überdurchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft sowie eine 

niedrige Arbeitslosenquote in der Region bei gleichzeitig nur leicht 

negativem Pendlersaldo.  

Neben Rastede als Mittelzentrum sind mit Hahn-Lehmden und 

Wahnbek zwei Grundzentren innerhalb der Gemeinde Rastede 

ausgewiesen.  
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4 Nachfragesituation in Rastede 

4.1 Marktgebiet der Gemeinde Rastede 

Das Marktgebiet einer Stadt bzw. einer Gemeinde bezeichnet den räumlichen Be-

reich, den die Summe aller Einzelhandelsbetriebe einer Gemeinde (= der örtliche Ein-

zelhandel) insgesamt anzusprechen vermag. Dieser ist häufig deckungsgleich mit der 

Reichweite des jeweiligen Innenstadteinzelhandels.  

Die Ermittlung des Marktgebiets erfolgte auf Basis der Zeit-Distanz-Methode und den 

Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen zum Einzelhandel und der durchge-

führten Befragungen. Daneben wurden die spezifische Wettbewerbssituation im Raum 

und deren Veränderungen in den letzten Jahren sowie die infrastrukturellen und topo-

grafischen Verhältnisse berücksichtigt. Auch die Vorgaben, die aus der Einstufung als 

Grundzentrum resultieren (Kongruenzräume) wurden gewürdigt. Eine teilweise Über-

schneidung/Überlappung mit den Marktgebieten benachbarter zentraler Orte ist dabei 

immer gegeben. 

Das Marktgebiet der Gemeinde Rastede ist in zwei Zonen untergliedert, die der unter-

schiedlich hohen Intensität der Nachfrageabschöpfung in diesem Gebiet entsprechen. 

Das Rasteder Gemeindegebiet stellt dabei die Zone 1 dar. Die Zone 2 wird vom übrigen 

Kongruenzraum des Mittelzentrums gebildet. Dies sind der Ortsteil Jaderberg der Ge-

meinde Jade (Grundzentrum) sowie die Gemeinde Wiefelstede (Grundzentren Wie-

felstede und Metjendorf).14 

 
14

 Dabei wird die Kaufkraft nur teilweise dem Kongruenzraum Rastede zugeordnet (Wiefelstede 70 %, Jaderberg 40 %), da es auch 

Einkaufsorientierungen in Richtung Bad Zwischenahn, Westerstede, Brake und Varel gibt. 
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Abbildung 8: Marktgebiet des Einzelhandels 

In dem Marktgebiet des Mittelzentrums leben derzeit rd. 35.100 Personen. Auf Basis 

der o.g. Bevölkerungsprognosen ist von einer Erhöhung des Einwohnerpotenzials bis 

2030 auf  

rd. 36.370 Einwohner auszugehen. 

 

Tabelle 6: Marktgebiet des Einzelhandels 

Bereich Zonen 2022 2030

Rastede Zone 1 22.874 23.810

Umland Zone 2 12.237 12.560

Einzugsgebiet Gesamt 35.111 36.370

Quelle: Eigene Berechnungen der Dr. Lademann & Partner GmbH in Anlehnung an 

Vorgaben des LROP. Ohne Übernachtungsgäste und sonstigen Streukunden.

Marktgebiet des Einzelhandels in Rastede
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Darüber hinaus ist noch von Streukunden auszugehen. Diese Streukunden setzen sich 

aus außerhalb des Marktgebiets lebenden Personen wie Tages- und Übernachtungs-

gästen, Pendlern und Durchreisenden, Zufallskunden sowie sonstigen Streukunden 

zusammen. Davon entfällt rd. 1,1 % auf das Kundenpotenzial durch die Übernach-

tungstouristen in der Gemeinde Rastede (Stand im Vor-Corona-Jahr 2019), die nach 

dem LROP dem jeweiligen Kongruenzraum zuzuschlagen sind. In Rastede sind dies rd. 

48.000 Übernachtungen, was einem Einwohneräquivalent von 132 Einwohnern ent-

spricht. Darüber hinaus ist mit Nachfragezuflüssen zu rechnen, die von Bereichen au-

ßerhalb des Marktgebiets stammen (z.B. zum Vorwerk Gartencenter/ Nähe zu 

Oldenburg). 

4.2 Nachfragepotenzial der Gemeinde Rastede 

Auf Grundlage der Einwohnerzahlen und der Kaufkraft im Marktgebiet sowie des bun-

desdeutschen Pro-Kopf-Ausgabesatzes15 errechnet sich für 2022 ein einzelhandels-

relevantes Nachfragepotenzial über alle Sortimente16 innerhalb des Marktgebiets 

von 

rd. 252,2 Mio. €. 

Dabei handelt es sich um das Volumen, dass die Bewohner aus dem Marktgebiet der 

Gemeinde Rastede jährlich im Einzelhandel ausgeben – in der Gemeinde Rastede 

selbst und/oder an anderen Standorten/Einkaufskanälen. 

Unter Berücksichtigung der wachsenden Bevölkerungsplattform ergibt sich für das 

Marktgebiet der Gemeinde Rastede für den Prognosehorizont 2030 ein einzelhandels-

relevantes Nachfragepotenzial über alle Sortimente von 

rd. 261,2 Mio. €. 

 
15

 Vgl. Pro-Kopf-Ausgabesätze MB-Research Prognose 2022. Über alle Sortimente liegt der Pro-Kopf-Ausgabesatz derzeit bei 7.070 

€. 

16
 Die Sortimente werden nach Sortimenten des kurzfristigen Bedarfshäufigkeit (v.a. Lebensmittel) sowie nach dem mittelfristigen 

(Sortimente, die für die Innenstadt und die Zentren von Bedeutung sind) und langfristigen (Sortimente, die aufgrund ihrer Spezifika-

tionen nicht auf die Zentren zu verweisen sind) Bedarf gegliedert. 
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Abbildung 9: Nachfragepotential im Marktgebiet der Gemeinde Rastede 

Hinzu kommt noch das Potenzial der nur sporadisch auf die Einzelhandelsangebote in 

Rastede orientierten Streukunden, welches die Gutachter auf eine Größenordnung in 

Höhe von etwa 10 % vom verbundweiten Gesamtumsatz ansetzen17. Unter den Streu-

kunden werden insbesondere Durchreisende, Touristen und Pendler zusammenge-

fasst.  

Bei dem für den örtlichen Einzelhandel zur Verfügung stehenden Nachfragepotenzial 

muss weiterhin darauf hingewiesen werden, dass sich das Wachstum des Online-Han-

dels in Deutschland seit Jahren fortsetzt. Dabei nimmt der Anteil und somit die Bedeu-

tung am langsamer wachsenden Gesamteinzelhandel (stationär und nicht-stationär) - 

wenn auch abgeschwächt - weiter zu. Bereits im Jahr 2020 entfielen rd. 11 % des ört-

lichen Nachfragepotenzials auf den nicht-stationären Handel. Je nach Branche variie-

ren die Marktanteile des Online-Handels jedoch erheblich. So floss beispielsweise im 

Bundesschnitt im Segment Bekleidung/Schuhe bereits 2020 deutlich mehr als ein 

Drittel der Nachfrage in den Online-Handel ab. Das Segment des periodischen Bedarfs 

ist dahingegen aktuell (noch) weitgehend onlineresistent. Hier flossen 2020 lediglich 

rd. 3 % der Nachfrage ab. 

 

 
17

 Zur Herleitung des Streukundenanteils vergleiche nachfolgende Kapitel. Mittelwert für die Gemeinde.. Einzelbetrieblich wird der 

Umsatz allerdings deutlich unterschiedlich rekrutiert. 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Einzelhandelsrelevantes Nachfragepotenzial im Marktgebiet der 
Gemeinde Rastede
Das Nachfragepotenzial in Rastede wird sich bis zum Jahr 2030 um rund 9 Mio. € auf 261 Mio. € 
erhöhen.

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede
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Hinweis: In Rastede liegt die Besonderheit vor, dass zwei Ortsteile als Grundzentrum 

ausgewiesen wurden. In Anlehnung an die Vorgaben des LROP Niedersachsen 2017 ist 

für diese ein eigenständiger Kongruenzraum für die periodischen Sortimente grenzge-

nau zu bestimmen: 

◼ Im Kongruenzraum des Grundzentrums Wahnbek18 leben rd. 4.100 Einwohner 

(ca. 18 %). Dies entspricht einem Nachfragepotenzial für periodische Sortimente 

von rd. 15,1 Mio. €. 

◼ Im Kongruenzraum des Grundzentrums Hahn-Lehmden19 leben rd. 3.700 Ein-

wohner (ca. 16 %). Dies entspricht einem Nachfragepotenzial für periodische Sor-

timente von rd. 13,5 Mio. €. 

Dies begrenzt die Entwicklungsmöglichkeiten für periodische Sortimente im Mittel-

zentrum (Kernort). Im periodischen Kongruenzraum des Mittelzentrums Rastede20 

leben somit nur rd. 15.100 Einwohner (ca. 66 %). Dies entspricht einem Nachfragepo-

tenzial für periodische Sortimente von rd. 55,5 Mio. €. 

 

Im Marktgebiet der Gemeinde Rastede leben derzeit rd. 35.100 

Personen. Perspektivisch ist vor dem Hintergrund der anhaltenden 

Einwohnerzuwächse mit einem steigenden Bevölkerungs- und damit 

verbundenen Nachfragepotenzial zu rechnen. Der Einzelhandel in der 

Gemeinde kann zudem von dem Potenzial durch Übernachtungsgäste 

(z.Zt. rd. 1,1 %) sowie durch sonstige Streuumsätze profitieren. 

Im Kontext des Städtewettbewerbs i.V.m. dem Online-Handel bedarf es 

zugleich Anstrengungen die Nachfrage im Marktgebiet durch den 

stationären Handel vor Ort in der Gemeinde Rastede zu binden. Im 

periodischen Bedarf bedarf es dabei die Entflechtung des 

Gemeindegebiets aufgrund von drei zentralen Orten zu beachten. 

 

  

 
18

 Wahnbek, Ipwege und Ipwegermoor 

19
 Lehmden, Hahn, Lehmdermoor, Nethen, Bekhausen, Wapeldorff, Heubült und Rastederberg 

20
 Rastede I+II, Hostemost, Südende I + II, Kleinenfelde, Liethe, Leuchtenburg, Kleibrok, Delfshausen, Neusüdende I + II, Loy und 

Barghorn 
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5 Angebotssituation des Einzelhandels 
in der Gemeinde Rastede 

5.1 Verkaufsflächenentwicklung 

Im Oktober 2022 verfügte die Gemeinde Rastede in 109 Ladengeschäften über eine 

aktiv betriebene21 einzelhandelsrelevante Verkaufsfläche von insgesamt  

rd. 62.500 qm. 

 

Abbildung 10: Entwicklung des Einzelhandels in Rastede seit 2015 

Im zeitlichen Vergleich zur Situation von 2015 zeigt sich eine deutliche Abnahme der 

Anzahl der Ladenlokale, die Verkaufsflächen wuchsen maßvoll um rd. 3 % an. Hier sei 

 
21

 Ohne Leerstände und ohne gesicherte Planvorhaben. 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Die Verkaufsfläche in Rastede ist seit 2015 leicht angewachsen, dabei ging 
die Zahl der Betriebe deutlich zurück.
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jedoch auf die unterschiedliche Flächenerhebungspraxis hingewiesen.22 Auch in 

Rastede zeigt sich damit der Trend zu größeren Verkaufsflächeneinheiten. 

5.2 Branchenstruktur 

Die Differenzierung nach Branchengruppen ergibt, dass der Sortimentsschwerpunkt 

auf den langfristigen Bedarf (rd. 43.800 qm), hier vor allem Bau- und Gartenbedarf so-

wie Möbel, entfällt. Umgekehrt verfügt das Mittelzentrum über einen überschaubaren 

Anteil an zentrenrelevanten Sortimenten (rd. 7.900 qm). Insgesamt gesehen weist der 

Rasteder Einzelhandel damit eine unausgeglichene Branchenstruktur auf, die auf ein 

Mittelzentrum mit starken Einkaufsalternativen bei den Innenstadtleitsortimenten 

weist. 

Die Unterteilung nach einzelnen Sortimentsbereichen zeigt dabei folgendes Bild: 

 

Abbildung 11: Sortimentsstruktur des Einzelhandels in Rastede 

 
22

 Manche Gutachter erfassen bspw. Friseurbetriebe als Einzelhandel, während Dr. Lademann & Partner ladenähnliche Handwerksbe-

triebe oder Gesundheitsdienstleister dem Umsatzschwerpunkt folgend als Dienstleister führen, da hier zwar in geringem Umfang 

Haarpflegeprodukte (u.ä.) verkauft werden, diese aber nicht der originäre Besuchsanlass sind, sondern als „Mitnahmeeffekt“ zu be-

werten sind. 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Sortimentsstruktur des Einzelhandels in Rastede

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede
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Insgesamt gesehen weist der örtliche Einzelhandel derzeit eine Branchenstruktur auf, 

die tendenziell stärker durch den kurzfristigen sowie vor allem den langfristigen Bedarf 

geprägt ist: 

◼ Mit rd. 10.790 qm entfallen rd. 17 % der Gesamtverkaufsfläche auf den periodi-

schen bzw. kurzfristigen Bedarf. Der Anteil der Betriebe liegt bei 47 %.  

◼ Mit rd. 7.895 qm entfallen rd. 13 % der Verkaufsfläche auf den mittelfristigen Be-

darf. Der Anteil gemessen an der Anzahl der Betriebe beläuft sich auf rd. 28 %. 

◼ Der langfristige Bedarf verfügt über einen beachtlichen Anteil von rd. 70 % an der 

Gesamtverkaufsfläche (rd. 43.800 qm). Gemessen an der Anzahl der Betriebe be-

trägt der Anteil bedingt durch die überwiegend flächenextensiven Strukturen le-

diglich rd. 26 %.  

 

Abbildung 12: Branchenstruktur des Einzelhandels in Rastede 

  

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH
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Die Einzelhandelsstruktur in Rastede wird flächenmäßig durch Angebote des langfristigen Bedarfs 
geprägt, umsatzseitig dominiert der kurzfristige Bedarf..

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede
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Quelle: Eigene Berechnungen
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5.3 Raumstruktur des Einzelhandels 

Im Hinblick auf die zentrale Fragestellung des Gutachtens bezüglich der Entwicklungs-

möglichkeiten des Einzelhandels an verschiedenen Standortlagen wurden die Daten 

der Flächenerhebung räumlich differenziert. 

Die sortimentsspezifischen Verkaufsflächenanteile verteilen sich auf folgenden 

Standortlagen: 

◼ Die Innenstadt befindet sich in zentraler Lage in Rastede und erstreckt sich haupt-

sächlich entlang der nördlichen Oldenburger Straße23. Der Verkaufsflächenanteil 

an der Gesamtverkaufsfläche beläuft sich lediglich auf rd. 9 % bei rd. 40 % der Be-

triebe und umfasst zu einem Großteil Angebote des kurz- und mittelfristigen Be-

darfs. Dies verdeutlicht die kleinteiligen Strukturen. 

◼ Im Grundzentrum Hahn-Lehmnden und im Grundzentrum Wahnbek befindet sich 

jeweils räumlich abgesetzt zum Kernort Nahversorgungszentren. Der Verkaufs-

flächenanteil beläuft sich auf rd. 4 %. Als Magnetbetrieb ist jeweils ein strukturprä-

gender Lebensmittelmarkt verortet. 

◼ Unweit östlich der Innenstadt befindet sich entlang der Raiffeisenstraße ein Fach-

marktstandort. Er besteht aus zwei Lagebereichen östlich und westlich der 

Bahntrasse. Der Verkaufsflächenanteil liegt bei rd. 11 %; der Fokus liegt eindeutig 

im kurzfristigen Bedarf. 

◼ Unter den sonstigen Lagen werden die übrigen Angebote zusammengefasst. Da-

bei handelt es sich v.a. um solitäre Lagen. Der Verkaufsflächenanteil beläuft sich auf 

rd. 77 % und umfasst vor allem strukturprägende Lebensmittelbetriebe (Rewe, Lidl), 

Bau- und Gartenmärkte sowie Möbel-/Einrichtungsmärkte. Der Schwerpunkt liegt 

eindeutig im langfristigen Bedarf. Aber auch ein nennenswerter Anteil an mittelfris-

tigen Sortimenten sind hier zu finden.  

 

 

 

 

 

 

Bezogen auf die einzelnen Lagebereiche24 zeigt sich folgende Struktur: 

 
23

 Für eine Ansicht der Abgrenzung der Innenstadt siehe Kapitel 8. 

24
 Rewe/Lidl sind an dieser Stelle in Anlehnung an die bisherige Einstufung als Streulage enthalten.  
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Abbildung 13: Räumlich-funktionale Struktur des Rasteder Einzelhandels 

5.4 Größenstruktur des Einzelhandels 

Hinsichtlich der Betriebsgrößen weist Rastede eine durchschnittliche Betriebsgröße 

von rd. 570 qm auf. Diese wird hauptsächlich von den teils sehr großen Bau- und Gar-

tenmärkten/Gartencentern/Bauschulen getrieben. Im ZVB Innenstadt Rastede beträgt 

die durchschnittliche Größe lediglich rd. 125 qm, der entsprechende Wert für die Nah-

versorgungszentren liegt bei rd. 295 qm. Am FMS Raiffeisenstraße beträgt die durch-

schnittliche Betriebsgröße rd. 750 qm und in den Streulagen sogar rd. 1.000 qm. 

 

Tabelle 7: Betriebsgrößenstruktur des Einzelhandels in Rastede nach Standortbereichen 
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Nahversorgungszentren

FMZ Raiffeisenstraße

Sonstige Lagen

Innenstadt 5.490

2.340

6.760

45.680

2.125

1.340

3.900

3.425

2.580

990

870

3.455

785

10

1.990

41.020

Verkaufsflächenstruktur des Einzelhandels in Rastede

Der kurzfristige Bedarf ist überwiegend am FMZ Raiffeisenstraße verortet, der mittelfristige Bedarf 
konzentriert sich überwiegend auf die Innenstadt

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede

kurzfristig mittelfristig langfristig

Quelle: Eigene Berechnungen

Alle Angaben in qm. 

Durchschnittliche 

Verkaufsfläche 

nach Branche

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

Summe

10

Betriebsgrößenstruktur des Einzelhandels in Rastede nach Standortbereichen

263

1564199087

435

650

573

156

2279

Gesamt

212223

495143

751

ZVB Innenstadt Rastede Nahversorgungszentren FMS Raiffeisenstraße

Quelle: Dr. Lademann & Partner. 

293125

125

432

998

Streulage
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In Rastede entfallen insgesamt 

rd. 81 % der Einzelhandelsverkaufsfläche auf 16 großflächige Betriebe (VKF > 800 

qm). 

Die flächengrößten Betriebe befinden sich überwiegend in den Streulagen von 

Rastede. 

 

 

Aktuell beträgt das Gesamtverkaufsflächenangebot in der Gemeinde 

Rastede rd. 62.500 qm. Der Großteil des Angebots entfällt auf die 

Segmente des langfristigen Bedarfsbereichs. Lediglich rd. 9 % des 

gesamten Angebots (= ca. 5.500 qm VKF) werden derzeit im ZVB 

Innenstadt Rastede vorgehalten, der Großteil entfällt auf Streulagen. 

 

  

Lage Name Sortimentskategorie

ZVB Innenstadt Rastede Netto Nahrungs- und Genussmittel

FMS Raiffeisenstraße Rewe Nahrungs- und Genussmittel

FMS Raiffeisenstraße Aldi Nahrungs- und Genussmittel

FMS Raiffeisenstraße Die Rümpelstilzchen diverse

FMS Raiffeisenstraße Baustoff Cassens Bau- und Gartenbedarf

Streulage Rewe Nahrungs- und Genussmittel

Streulage Lidl Nahrungs- und Genussmittel

Streulage Zweirad Stückemann Sport-, Campingbedarf

Streulage Vorwerk Gartenwelt Bau- und Gartenbedarf

Streulage Wilfried Müller Gartencenter Bau- und Gartenbedarf

Streulage Der Holzhammer Bau- und Gartenbedarf

Streulage Trend Möbel Wohnmöbel

Streulage Küchen-Tenne Küchenfachmarkt

Streulage Wreesmann diverse

Streulage Raiffeisen-Markt Bau- und Gartenbedarf

NVZ Wahnbek NP-Markt Nahrungs- und Genussmittel

Einzelhandelsbetriebe >800 qm VKF in Rastede nach Standortbereichen

Quelle: Eigene Erhebung.
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5.5 Umsatzsituation des Einzelhandels in Rastede 

Die Umsätze des Einzelhandels wurden auf Basis branchenüblicher und standortge-

wichteter Flächenproduktivitäten der einzelnen Betriebsformen/Betreiber geschätzt. 

Demnach belief sich der Bruttoumsatz aller Einzelhandelsbetriebe in der Gemeinde 

Rastede im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 auf insgesamt 

rd. 134  Mio. €. 

 

Abbildung 14: Umsatzstruktur des Einzelhandels in der Gemeinde Rastede 

Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Flächenproduktivität von etwa 2.140 € pro 

qm Verkaufsfläche und Jahr. 

Bei der Analyse des Einzelhandelsumsatzes nach Branchengruppen ergibt sich folgen-

des Bild: 

◼ Der Umsatzanteil des kurzfristigen Bedarfs beträgt rd. 49 % (rd. 65,8 Mio. €). Die 

durchschnittliche Flächenproduktivität liegt bei etwa 6.100 € je qm VKF und ist als 

leistungsfähig / überdurchschnittlich zu bezeichnen. 

◼ Auf den mittelfristigen Bedarf entfallen etwa 15 % des Umsatzes (rd. 20,4 Mio. €). 

Die Flächenleistung beträgt hier durchschnittlich rd. 2.600 € je qm VKF. 

◼ Der Umsatzanteil bei den flächenextensiven Sortimenten des langfristigen Be-

darfs liegt bei etwa 36 % (rd. 47,5 Mio. €). Daraus resultiert eine erwartungsgemäß 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Umsatzstruktur des Einzelhandels in Rastede

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede

Der größte Umsatzanteil entfällt mit rd. 65,8 Mio. € auf den kurzfristigen Bedarf (49 %).

Alle Angaben in Mio. €

kurzfristiger mittelfristiger langfristiger Bedarf

Bau- und Garten-/Tierbedarf

Möbel/Haus- und Heimtextilien

Elektrobedarf

Schmuck, Uhren, Optik

Hausrat, GPK

Spielwaren/Hobby, Sport, Bücher

Bekleidung/Schuhe

Kurzfristiger Bedarf

29,2

14,9

1,8

1,7

2,6

6,4

11,5

65,8
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relativ geringe Flächenproduktivität von lediglich rd. 1.100 € je qm VKF. Im Garten-

segment liegt diese aufgrund weiträumiger Außenverkaufsflächen noch einmal da-

runter. 

 

Nach Standortlagen betrachtet werden von dem gesamten Umsatzvolumen rd. 17 % 

des Umsatzanteils in der Innenstadt von Rastede erwirtschaftet (ca. 22,8 Mio. €). Die 

Umsatzanteile der Innenstadt entfallen mit rd. 57 % auf den kurzfristigen Bedarf. Auf 

den mittelfristigen Bedarf entfallen hier rd. 31 %, auf den langfristigen Bedarf rd. 12 %.  

Das Nahversorgungszentrum Hahn-Lehmden generiert einen Anteil von rd. 5 % des 

Einzelhandelsumsatzes von Rastede insgesamt (rd. 6,1 Mio. €). Hiervon entfallen rd. 

62 % auf den kurzfristigen Bedarf. Auf den mittelfristigen Bedarf entfallen rd. 38 %. An-

gebote des langfristigen Bedarfs sind hier funktionsgerecht nicht vorhanden. 

Das Nahversorgungszentrum Wahnbek generiert einen Anteil von rd. 3 % des Einzel-

handelsumsatzes von Rastede insgesamt (rd. 4,7 Mio. €). Hiervon entfallen rd. 90 % auf 

den kurzfristigen Bedarf. Die übrigen Sortimente spielen mit 9 bzw. 1 % funktionsge-

recht nur eine untergeordnete Rolle.  

Am Fachmarktstandort Raiffeisenstraße werden vom gesamten Umsatzvolumen rd. 

20 % des Umsatzanteils erwirtschaftet (ca. 26,5 Mio. €). Die Anteile des Umsatzes ent-

fallen hier mit rd. 82 % auf den kurzfristigen Bedarf. Die übrigen Sortimente spielen mit 

jeweils rd. 9 % ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle. 

Die Betriebe in den Streulagen spielen mit einem Umsatzanteil von rd. 55 % eine äu-

ßerst wichtige Rolle (ca. 73,6 Mio. €). Die Anteile des Umsatzes entfallen hier zu rd. 31 % 

auf den kurzfristigen und mit rd. 57 % auf den langfristigen Bedarf. Mittelfristige Sorti-

mente sind auch hier mit rd. 11 % relativ gesehen eher unterrepräsentiert; rein quanti-

tativ ist der Umfang jedoch bemerkenswert. 

 

Tabelle 8: Verkaufsflächen- und Umsatzstruktur nach Standortlagen in der Gemeinde Rastede  

Lage
Verkaufs-

fläche in qm
Umsatz in Mio. €

Verkaufs-

fläche in qm
Umsatz in Mio. €

Verkaufs-

fläche in qm
Umsatz in Mio. €

ZVB Innenstadt Rastede 2.125 13,0 2.580 7,1 785 2,8

NVZ Hahn-Lehmden 530 3,8 810 2,3 0 0,0

NVZ Wahnbek 810 4,2 180 0,4 10 0,0

FMS Raiffeisenstraße 3.900 21,8 870 2,3 1.990 2,4

Streulage 3.425 23,0 3.455 8,3 41.020 42,3

Summe 10.790 65,8 5.315 20,4 43.805 47,5

Umsatzstruktur des Rasteder Einzelhandels nach Standortbereichen

Kurzfristiger Bedarf Mittelfristiger Bedarf Langfristiger Bedarf

Quelle: Dr. Lademann & Partner. 
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Umsatzseitig wird der Rasteder Einzelhandel vom 

nahversorgungsrelevanten bzw. kurzfristigen Bedarf dominiert, der 

einen Umsatzanteil von rd. 49 % aufweist. Aber auch der langfristige 

Bedarf spielt eine sehr wichtige Rolle. Das Gesamtumsatzvolumen der 

Gemeinde liegt bei rd. 134 Mio. €. 

 

5.6 Einzelhandelsrelevante Planvorhaben in der Ge-
meinde Rastede 

Für das Rasteder Gemeindegebiet bestehen verschiedene Begehren des Einzelhandels 

mit unterschiedlichem Konkretisierungsstand:  

Gesicherte Umsetzung: 

◼ Der NP-Markt im NVZ Wahnbek soll abgerissen und durch einen Edeka-Neubau 

ersetzt werden. Dabei soll die Verkaufsfläche von 825 qm (zzgl. Bäckerei mit 35 

qm) auf dann max. 1.300 qm erweitert werden (zzgl. Bäckerei mit rd. 85 qm). 

Konkrete Begehren des Einzelhandels 

◼ An der Kleibroker Straße 10 im ZVB Innenstadt möchte sich Edeka auf rd. 2.075 qm 

VKF inkl. Backshop ansiedeln. Da das Gelände aktuell als Mischgebiet ausgewiesen 

ist, in dem bis zu 800 qm VKF zulässig wären, wäre eine B-Planänderung erforder-

lich. Nach dem Einzelhandelskonzept aus 2015 befindet sich das Grundstück in ei-

ner Erweiterungsfläche, die als Potenzialfläche mit entsprechend eingeschränkten 

sortimentsbezogenen Entwicklungsempfehlungen definiert wurde. 

◼ Am Standort des Vorwerk Gartencenters (Oldenburger Straße 100) bestehen Pla-

nungen für einen Aktiv & Irma-Markt mit 2.380 qm VKF zzgl. Konzessionäre (60 

qm). Das Gartencenter soll dafür von derzeit ca. 17.400 qm auf ca. 6.000 qm ver-

kleinert werden. Die Fläche liegt im Außenbereich und ist aktuell als landwirtschaft-

liche Nutzfläche mit der Zweckbestimmung Gärtnerei ausgewiesen. 

◼ Der Rewe-Markt an der Oldenburger Straße möchte seine Verkaufsfläche erwei-

tern. Geplant ist, eine Fläche von rd. 100 qm, die derzeit als Leergutlager genutzt 

wird, in Verkaufsfläche umzuwandeln. 

◼ Der Lidl-Discounter in der Oldenburger Straße plant ebenfalls eine Erweiterung 

der Verkaufsfläche; hier soll ebenfalls ein Leergutlager in Verkaufsfläche umge-

wandelt werden. Die Verkaufsfläche würde um rd. 90 qm auf rd. 990 qm ansteigen. 
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Vage Interessensbekundungen 

◼ Der in der Wilhelmshavener Straße im NVZ Hahn-Lehmden ansässige Edeka-

Markt erwägt eine Verkaufsflächenerweiterung von aktuell rd. 460 qm auf rd. 800 

qm. 

◼ Der Betreiber Rossmann betreibt bereits Standortsuchen für eine Verlagerung.  

 

Inwieweit sich diese Planvorhaben mit den Entwicklungszielen der Gemeinde Rastede 

decken, wird im weiteren Verlauf noch untersucht werden. 
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6 Versorgungslage und Zentralitäts-
analyse in der Gemeinde Rastede 

6.1 Verkaufsflächendichten 

Die Verkaufsflächendichte (qm Verkaufsfläche/1.000 Einwohner) ist ein Indiz für die 

quantitative Flächenausstattung einer Gemeinde bzw. eines Orts. Nach der nachfol-

genden Übersicht erreicht die Verkaufsflächendichte in der Gemeinde Rastede einen 

Wert von  

rd. 2.730 qm je 1.000 Einwohner. 

Differenziert nach den unterschiedlichen Sortimentsgruppen fällt die Angebotssitua-

tion des Rasteder Einzelhandels allerdings sehr unterschiedlich aus: 

 

Tabelle 9: Verkaufsflächendichten im Vergleich 

Die durchschnittliche Verkaufsflächendichte liegt in Deutschland bei rd. 1.800 qm VKF 

je 1.000 Einwohner. Damit liegt die Flächenausstattung in Rastede über dem bundes-

deutschen Schnitt. Allerdings ist auch die Versorgungsfunktion für das Umland (Kon-

gruenzraum und faktische Einkaufsbeziehungen) zu beachten. Außerdem ist zu 

beachten, dass die vergleichsweise hohe Flächenausstattung zu einem Großteil aus 

dem großen Flächenbestand im Sortiment Bau- und Gartenbedarf resultiert. In den 

mittel- und kurzfristigen Sortimentsgruppen liegt die Verkaufsflächendichte in der un-

teren Spannweite vergleichbarer Mittelstädte. Allerdings ist auf den intensiven inter-

kommunalen Wettbewerb mit den benachbarten Mittelzentren und insbesondere mit 

dem Oberzentrum Oldenburg zu verweisen. Umso wichtiger erscheint es das örtliche 

Angebot so zu attraktiveren und auszubauen, dass die Kaufkraft möglichst in der Ge-

meinde gebunden werden kann. Vor diesem Hintergrund lassen sich noch gewisse 

Rastede Spannbreite Mittelzentren**

periodischer Bedarf 472 550 - 810

Bekleidung/Schuhe/Lederwaren 195 230 - 490

Sonstige Hartwaren 160 230 - 310

Elektrobedarf/elektronische Medien 17 70 - 130

Möbel/Haus- und Heimtextilien 428 380 - 530

Bau- und Gartenbedarf 1.462 440 - 730

Summe 2.732 2.190 - 2.880

Quelle: Eigene Berechnungen.

*   in qm Verkaufsfläche je 1.000 Einwohner.

** Vergleichswerte aus anderen Mittelzentren von Dr. Lademann & Partner

Flächendichte der Gemeinde Rastede im Vergleich

Flächendichte*
Branchen
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Spielräume für die Verkaufsflächenentwicklung in Rastede ableiten. Dabei sind die 

Vorgaben des LROPs zu den Kongruenzräumen zu beachten. 

 

Die Verkaufsflächendichte in Rastede ist zweiseitig zu betrachten: 

Während im langfristigen Bedarf überdurchschnittliche Werte erreicht 

werden, ist vor allem in den kurz- und zentrenrelevanten 

Bedarfsbereichen eine unterdurchschnittliche 

Verkaufsflächenausstattung mit entsprechenden Nachfrageabflüssen 

zu konstatieren. 

6.2 Bedeutung der Innenstadt im Einzelhandelsge-
füge 

Bei der Betrachtung des Verkaufsflächenanteils der Innenstadt an der Gesamtver-

kaufsfläche der Gemeinde Rastede ist festzustellen, dass bei einem durchschnittlichen 

Anteil von 9 % bzw. knapp 5.500 qm VKF die Innenstadt nicht über eine entsprechende 

kritische Masse verfügt, um die notwendige Ausstrahlungskraft zu entwickeln. Zwar re-

sultiert der sehr niedrige Wert ein Stück weit aus dem sehr großen Flächenbestand an 

nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, aber selbst bei dem für Innenstädte so wichti-

gen mittelfristigen Bedarf kann bei einem Wert von durchschnittlich rd. 32 % nicht von 

einer Dominanz der Innenstadt gegenüber den übrigen Einzelhandelsstandorten ge-

sprochen werden. Auch beim kurzfristigen Bedarf bestehen zugunsten der Innenstadt 

noch Ausbaupotenziale. 
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Abbildung 15: Verkaufsflächenanteil der Innenstadt an der Gesamtgemeinde 

Auch im Vergleich zu anderen von Dr. Lademann & Partner untersuchten Mittelzentren 

liegt die Citydichte25 insgesamt und jeweils in den drei Hauptbranchen kurzfristiger 

Bedarf, mittelfristiger Bedarf und langfristiger Bedarf unterhalb der Spannbreite. 

 

Tabelle 10: Citydichte der Innenstadt im Vergleich 

Die Innenstadt wird jedoch nicht allein durch Einzelhandelsangebote geprägt. Neben 

Wohn- und Büronutzungen ist vor allem auf konsumnahe Nutzungen hinzuweisen, die 

aufgrund der Multifunktionalität zu einer Frequentierung und Belebung des 

 
25

 Citydichte = Verkaufsflächenausstattung der Innenstadt je 1.000 Einwohner bezogen auf die Gesamtstadt.  
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Verkaufsflächenanteile der Innenstadt

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede

Die Innenstadt erreicht bei einem Anteil von durchschnittlich nur rund 9 % nicht die notwendige 
Dominanz.

Bau- und Garten-/Tierbedarf

Möbel/Haus- und Heimtextilien

Elektrobedarf

Schmuck, Uhren, Optik

Hausrat, GPK

Spielwaren/Hobby, Sport, Bücher

Bekleidung/Schuhe

Kurzfristiger Bedarf

0%

4%

8%

100%

19%

30%

37%

20%

100%

96%

92%

0%

81%

70%

63%

80%

9%

Innenstadt übriges Stadtgebiet

Quelle: Eigene Berechnungen

Rastede Spannbreite Mittelzentren**

Kurzfristiger Bedarf 93 110 - 210

Mittelfristiger Bedarf 113 280 - 430

   davon Bekleidung/Schuhe/Lederwaren 73 180 - 300

Langfristiger Bedarf 34 40 - 130

Summe 240 450 - 740

Quelle: Eigene Berechnungen.

*   in qm Verkaufsfläche je 1.000 Einwohner.

** Vergleichswerte aus anderen Untersuchungen von Dr. Lademann & Partner.

Citydichte der Rasteder Innenstadt im Vergleich

Branchen
Flächendichte*



52 | 108 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

Hauptzentrums führen. In der Innenstadt wurden ca. 55 Betriebe erfasst. Dabei sind es 

u.a. gesundheitliche Einrichtungen, gastronomische Einrichtungen und Kreditinstitute, 

die das breit aufgestellte Angebot prägen. Die Multifunktionalität des Standortbe-

reichs ist wichtig und bringt zusätzliche Frequenzen für die Einzelhandelsnutzungen 

im Zentrum.  

Die Innenstadt von Rastede kann bei einem Verkaufsflächenanteil von 

durchschnittlich nur 9 % und einer dementsprechend 

unterdurchschnittlichen City-Dichte und knapp 5.500 qm VKF nicht 

die notwendige Dominanz innerhalb des Stadtgefüges erreichen. Hier 

besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der 

Verkaufsflächenarrondierung, um das quantitative Angebot und damit 

auch die Ausstrahlungswirkung der Rasteder Innenstadt zu stärken. 

6.3 Nahversorgungssituation in Rastede 

Eines der zentralen städtebaulichen Ziele ist die flächendeckende und leistungsfähige 

Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

Im Gemeindegebiet von Rastede sind mit Stand Oktober 2022 insgesamt sieben struk-

turprägende Betriebe des kurzfristigen Bedarfs (ab ca. 400 qm Verkaufsfläche, ohne 

Lebensmittel-Kleinflächen, Drogerie- und Getränkemärkte und Spezialanbieter) an-

gesiedelt mit einer Verkaufsfläche (ohne Randsortimente) von rd. 7.400 qm. 

Inklusive der Drogerie- und Getränkemärkte sowie der Kleinflächen (Lebensmittel-

handwerk u.a.) liegt die Flächendichte im kurzfristigen Bedarf bei ca. 470 qm Ver-

kaufsfläche je Tausend Einwohner (Bundesdurchschnitt rd. 540 qm je 1.000 EW). 

Zur Bewertung der Nahversorgungssituation bzw. der räumlichen Verteilung des An-

gebots wurden die – aktuell betriebenen - Nahversorgungsbetriebe im Gemeindege-

biet ab einer Verkaufsfläche von ca. 400 qm (ohne Drogerie- und 

Getränkefachmärkte) kartiert. Die 700 m-Radien um die jeweiligen Standorte entspre-

chen dabei durchschnittlich bis zu 10 Gehminuten. Die innerhalb dieser Radien leben-

den Einwohner finden in einem fußläufigen Bereich mindestens einen signifikanten 

Anbieter vor, sodass die Nahversorgung grundsätzlich gegeben ist. 

Wie die nachfolgenden drei Karten zeigen, sind der Kernort sowie die dezentralen Ort-

steile Hahn-Lehmden und Wahnbek relativ gut abgedeckt. Die Bewohner können min-

destens einen Nahversorger fußläufig erreichen. Insgesamt leben rd. 14.800 

Einwohner innerhalb der 700 m-Radien (ca. 65 %). In den Randbereichen ist die Ver-

sorgung allerdings nicht lückenlos. Es konnten (fußläufige) Versorgungslücken aus-

gemacht werden, in denen rd. 8.000 Personen leben:  
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Südwestlich des Fachmarktstandorts Raiffeisenstraße sind in Leuchtenburg/Kleinen-

felde/Südende II rd. 1.800 Einwohner nicht optimal versorgt. Da der Bereich jedoch tlw. 

verkehrlich nicht optimal angebunden ist, erscheint die Ansiedlung eines Nahversor-

gers >800 qm fraglich. Östlich des ZVB Innenstadt sind rd. 2.400 Einwohner ohne fuß-

läufige Nahversorgung (v.a. Rastede I). Hier könnte jedoch der geplante Edeka-Markt 

an der Kleibroker Straße Abhilfe schaffen. Derzeit entsteht in Hankhausen I zudem ein 

weiteres Neubaugebiet (Im Göhlen), für dessen Versorgung der Netto-Discounter al-

lein nicht ausreichen wird. Eine weitere Versorgungslücke besteht südöstlich von Rewe 

und Lidl an der Oldenburger Straße. Hier sollte den sich ergänzenden Betrieben eine 

maßvolle Erweiterung gewährt werden, um den Bestand zukunftsfähig abzusichern 

und eine bessere Versorgung zu erzielen. Für eine Neuansiedlung reicht demgegen-

über das Potenzial von rd. 1.100 nicht optimal versorgten Personen in Hankhausen II 

und Südende nicht aus.  

 

Abbildung 16: Nahversorgungssituation in Rastede – Kernort 
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Für den Kernort Rastede insgesamt lässt sich insofern festhalten, dass das Nachfra-

gepotenzial im Kongruenzraum (rd. 55,5 Mio. €) nicht 100 %-ig auch im Kernort ge-

bunden werden kann. Dennoch wäre hier möglichst eine rechnerische Vollversorgung 

anzustreben, die verkaufsflächenseitig im Bereich von überschlägig 10.000 qm GVKF 

im periodischen Bedarf liegen dürfte. So fließt dem Kernort v.a. aus den beiden Grund-

zentren Kaufkraft zu, die nach dem LROP zu Teilen auch vom Mittelzentrum gebunden 

werden darf. 

Auch westlich von Wahnbek konnte ein Bereich mit rd. 630 Personen ausgemacht wer-

den, die fußläufig keinen Nahversorger erreichen können. Da jedoch auch hier das Ein-

wohnerpotenzial für einen eigenen Markt bei weitem nicht ausreicht, sollte zumindest 

die bisherige Nahversorgung ertüchtigt werden, um ein attraktives Angebot zu schaf-

fen. Die geplante Umstellung und Erweiterung von NP auf Edeka zahlt auf diese Emp-

fehlung bereits ein. Gleiches gilt für die rd. 1.340 Einwohner in Loy, nördlich von 

Wahnbek. Darüber hinaus sollte eine möglichst gute Anbindung des Ortsteils an 

Rastede und/oder Wahnbek mittels ÖPNV sichergestellt werden.  

 

Abbildung 17: Nahversorgungssituation in Rastede -  Wahnbek 
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Für Wahnbek insgesamt lässt sich damit festhalten, dass das Nachfragepotenzial im 

Kongruenzraum (ca. 15,1 Mio. €) nicht 100 %-ig auch vor Ort gebunden werden kann. 

Insofern wäre hier eine rechnerische Vollversorgung bereits im Bereich von 1.500 – 

2.000 qm GVKF im periodischen Bedarf gegeben. 

Auch im Ortsteil Hahn-Lehmden wohnen rd. 720 Einwohner außerhalb des 700 m-

Radius. Für Hahn-Lehmden insgesamt lässt sich festhalten, dass das Nachfragepoten-

zial im Kongruenzraum (ca. 13,5 Mio. €) nicht 100 %-ig auch vor Ort gebunden werden 

kann. Insofern wäre hier eine Vollversorgung bereits im Bereich von 1.200 – 1.700 qm 

GVKF im periodischen Bedarf gegeben. Auch hier gilt es insofern das Zentrum zu stär-

ken, indem dem Edeka-Markt eine maßstäbliche Erweiterung ermöglicht wird. 

 

Abbildung 18: Nahversorgungssituation in Rastede – Hahn-Lehmden 

In den sonstigen räumlich abgesetzten Ortsteilen von Rastede liegen räumliche Ver-

sorgungslücken vor; die fußläufige Versorgung ist dort nicht durch einen strukturprä-

genden Betrieb > 400 qm VKF gesichert. Obgleich eine Schließung dieser 

Versorgungslücken aus städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Gründen zu be-

fürworten wäre, sei darauf hingewiesen, dass das Einwohnerpotenzial in diesen unter-

versorgten Bereichen für einen modernen Lebensmittelmarkt bei weitem nicht 
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ausreicht. Es gilt daher vorrangig zu gewährleisten, dass eine Anbindung dieser Orts-

teile an die nächstgelegenen leistungsfähigen Standorte des Lebensmitteleinzelhan-

dels mit den verschiedenen Verkehrsmitteln (auch ÖPNV, ggf. Implementierung eines 

Bürgerbusses) gegeben ist. 

Hinsichtlich der Betriebsformen lässt sich in Bezug auf die Anzahl ein leichter Über-

hang an Discountern erkennen, der in etwa auf Bundesniveau liegt. Bei den Verkaufs-

flächen besteht allerdings ein klarer Überhang zugunsten der Vollsortimenter. 

 

Tabelle 11: Anteile der Betriebsformen des klassischen Lebensmitteleinzelhandels 

Ein Vergleich mit üblichen Betriebsgrößen verdeutlicht, dass Rewe und Lidl (beide in 

der Oldenburger Straße) im Jahr 2022 nicht mehr über eine für die Betriebsform 

marktgängige Dimensionierung verfügen. Auch NP in Wahnbek sowie Edeka in Hahn-

Lehmden sind deutlich unterdimensioniert. Im Falle des NP-Markts bestehen jedoch 

bereits konkrete Planungen für eine Nachnutzung durch Edeka, die mit einer Verkaufs-

flächenerweiterung auf 1.300 qm einhergeht. Auch für die übrigen Märkte gibt es ent-

sprechende Überlegungen. Vor dem Hintergrund, dass Lebensmitteldiscounter 

mittlerweile Verkaufsflächen von 1.000 qm bis 1.200 qm (und mehr) und kleine Ver-

brauchermärkte von 1.200 bis 1.500 qm (und mehr) nachfragen, ist gerade dort die 

Absicherung der verbrauchernahen Versorgung durch eine moderate Anpassungs-

möglichkeit (durch Erweiterung oder Nutzungswechsel) zu begrüßen. Der Betriebsfor-

menwandel wird insofern auch prospektiv zu steigenden Flächenansprüchen resp. 

Erweiterungsbestreben der Bestandsbetriebe führen. Die Weiterentwicklung des Le-

bensmitteleinzelhandels in der Gemeinde Rastede sollte daher mit dem Fokus der „ak-

tiven“ Sicherung der Bestandsmärkte erfolgen. Dabei ist jedoch die Maßstäblichkeit 

und eine möglichst verbrauchernahe Lage zu beachten (Mantelbevölkerung). 

Anteil Rastede Anteil Deutschland Abweichung in %-Punkte

Vollsortimenter 43% 44% -1%

Discounter 57% 56% 1%

Summe 100% 100% 0%

Anteil Rastede Anteil Deutschland Abweichung in %-Punkte

Vollsortimenter 75% 62% 12%

Discounter 25% 38% -12%

Summe 100% 100% 0%

Quelle: Dr. Lademann & Partner GmbH und Trade Dimensions 2021. *Ohne Kleinflächen unter 400 qm u. Spezialeinzelhandel.

Anteile der Betriebsformen des klassischen LEH (gemessen an der Anzahl der Betriebe)*

Anteile der Betriebsformen des klassischen LEH (gemessen an der VKF der Betriebe)*



57 | 108 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

 

Tabelle 12: Strukturprägende Lebensmittelmärkte (> 400 qm VKF) in der Gemeinde Rastede 

  

Rein quantitativ verfügt Rastede über ein umfassendes, aber im 

Bundesvergleich leicht unterdurchschnittliches 

Nahversorgungsangebot. Auch sind gewisse räumliche 

Versorgungslücken zu erkennen, die sich aber mit Ausnahme des 

Bereichs im östlichen Kernort (mögliche Ansiedlung Edeka in der 

Kleibroker Straße) nicht schließen lassen. Die zu kleinen 

Betriebsgrößen des Lebensmitteleinzelhandels könnten durch 

bestehende Planvorhaben kompensiert werden. 

6.4 Zentralitätsanalyse für den Einzelhandel in 

Rastede 

Die Einzelhandelszentralität (Z) bildet das Verhältnis des am Ort getätigten Umsatzes 

zu der am Ort vorhandenen Nachfrage ab: 

𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡ä𝑡 (𝑍) =
𝑎𝑚 𝑂𝑟𝑡 𝑔𝑒𝑡ä𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒𝑟 𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧

𝑎𝑚 𝑂𝑟𝑡 𝑣𝑜𝑟ℎ𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑐ℎ𝑓𝑟𝑎𝑔𝑒
× 100 

Ist dieser Wert größer als 100, zeigt dies insgesamt Nachfragezuflüsse aus dem Um-

land an. Je größer der Z-Wert ist, desto stärker ist die Sogkraft, die vom zentralen Ort 

ausgeht. Ein Wert unter 100 zeigt an, dass hier höhere Nachfrageabflüsse an das Um-

land bestehen. U.a. kann man also an der Zentralität die Einzelhandelsattraktivität 

eines zentralen Orts im Vergleich zu anderen, konkurrierenden Kommunen ablesen.  

Auf Basis der Nachfragestromanalyse sowie der Umsatzschätzung errechnet sich für 

die Gemeinde Rastede insgesamt eine Einzelhandelszentralität von 

rd. 81 %. 

Betrieb Adresse Ortsteil Typ  Bewertung der Größe ZVB / Ergänzungsstandort

Netto Oldenburger Straße 291 Rastede DC + ZVB Innenstadt Rastede

NP Discount Schulstraße 63 Wahnbek DC - NVZ Wahnbek

Edeka Wilhelmshavener Straße 213 Hahn-Lehmden SM - NVZ Hahn-Lehmden

Rewe Raiffeisenstraße 52 Rastede VG + FMS Raiffeisenstraße

Aldi Raiffeisenstraße 52 Rastede DC + FMS Raiffeisenstraße

Lidl Oldenburger Straße 137 Rastede DC - Streulage

Rewe Oldenburger Straße 145 Rastede VK - Streulage

Strukturprägende Lebensmittelmärkte (> 400 qm VKF) in der Gemeinde Rastede

Quelle: Dr. Lademann & Partner. DC=Discounter, SM = Supermarkt < 800 qm VKF, VK = kleiner Verbrauchermarkt, VG = großer Verbrauchermarkt.                    
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Der getätigte Umsatz vor Ort liegt also in der Gemeinde insgesamt per Saldo rd. 19 % 

unter der am Ort vorhandenen Nachfrage. Dieser Zentralitätswert zeigt, dass der örtli-

che Einzelhandel aufgrund des interkommunalen Wettbewerbs, insbesondere mit dem 

Oberzentrum Oldenburg, aber auch den umliegenden Mittelzentren und dem Online-

Handel, nicht dazu in der Lage ist, die vor Ort vorhandene Nachfrage in ausreichendem 

Maße zu halten.  

Die einzelnen Branchenzentralitäten geben Aufschluss über die Angebotsstärken 

und -schwächen des Einzelhandels der Gemeinde Rastede sowie über die branchen-

spezifische interkommunale Konkurrenzsituation und zeigen dabei folgendes Bild: 

 

Abbildung 19: Einzelhandelsrelevante Zentralitäten in der Gemeinde 

◼ Die Branchenzentralität beträgt innerhalb des kurzfristigen Bedarfs rd. 78 %. Dies 

weist auf eine für ein Mittelzentrum zu geringe Nachfragebindung in der Gemeinde 

Rastede hin. Die Nachfrageabflüsse liegen hierbei in einem relativ hohen Bereich, 

da sich ein zentraler Ort gerade im Bereich der Nahversorgung nahezu selbst ver-

sorgen soll. Allerdings sorgt im Falle von Rastede das Vorliegen von drei Kongruenz-

räumen dafür, dass in Bezug auf die Gesamtgemeinde keine rechnerische 

Vollversorgung möglich ist (v.a. Wahnbek und Hahn-Lehmden sind rein rechnerisch 

schlechter versorgt). Einige der geplanten Lebensmittelvorhaben könnten jedoch 

ein Stück weit Abhilfe schaffen. 
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◼ Die Sortimente des mittelfristigen Bedarfs weisen mit einer Zentralität von 61 % 

ebenfalls einen für ein Mittelzentrum ausbaubaren Wert auf. Dies betrifft in erster 

Linie die hoch zentrenrelevanten Sortimente Bekleidung, Spielwaren/Hobbybedarf 

uns Bücher/Schreibwaren. Spürbare Abflüsse v.a. nach Oldenburg und in den On-

line-Handel sind jedoch nicht vermeidbar. 

◼ Die Sortimente des langfristigen Bedarfs verfügen über einen Zentralitätswert 

von 101 % und liegen damit auf einem hohen Niveau. Treibend sind hier vor allem 

die flächenextensiven Sortimente Möbel sowie Bau- und Gartenbedarf. Sollten die 

Pläne zur Verkleinerung des Vorwerk-Gartencenters umgesetzt werden, würde sich 

hier eine deutliche Reduzierung der Zentralität ergeben. Als unterrepräsentierte 

Sortimente sind Elektro, Optik sowie Uhren/Schmuck zu nennen. 

 

Per Saldo fließen dem Einzelhandel aus der Gemeinde Rastede rd. 19 % 

der örtlichen Nachfrage in das Umland und in den Online-Handel ab. 

Dies liegt vor allem an der Nähe zum Oberzentrum Oldenburg, aber 

auch zu Mittelzentren im Umland. Insbesondere im kurz- und 

mittelfristigen Bedarf sind relative Zentralitätsdefizite zu erkennen. 

 

6.5 Analyse der Nachfrageverflechtungen  

Der Zentralitätswert ist eine Saldo-Größe aus den Nachfragezuflüssen aus dem Um-

land und den Nachfrageabflüssen aus der Gemeinde Rastede in das Umland. Mit Hilfe 

einer Nachfragestromanalyse können diese Zu- und Abflüsse quantifiziert werden. 

Entsprechend den Ergebnissen der Nachfragestromanalyse, die im Wesentlichen auf 

der Umsatzschätzung und Zentralitätsanalyse aufbaut, liegt die Nachfragebindung in 

Rastede über alle Sortimente bei ca. 63 %, sodass die Abflüsse in den stationären und 

nicht-stationären Handel rd. 61 Mio. € p.a. betragen. 

Dem steht ein Brutto-Zufluss von insgesamt etwa 30 Mio. € p.a. gegenüber. Dieser 

Nachfragezufluss resultiert aus der Abschöpfungsquote aus dem Marktgebiet der Ge-

meinde Rastede in Höhe von rd. 17,1 Mio. € (Zone 2) zuzüglich der Potenzialreserve 

durch Pendler, Gelegenheitskunden u.ä. von insgesamt rd. 13,4 Mio. € (ca. 10 %). 
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Abbildung 20: Nachfragestromanalyse des Einzelhandels in Rastede 

 

Der lokale Einzelhandel kann rd. 63 % der eigenen Nachfrage vor Ort 

halten. Darüber hinaus fließen rd. 30 Mio. € von außen zu (Umland 

sowie Potenzialreserve). Nachfrageabflüsse resultieren u.a. aus Lücken 

im Angebotsprofil und aus attraktiven Einkaufsalternativen (Oldenburg 

und Online-Handel). Ein gezielter Ausbau der Nachfragebindung vor 

Ort in Rastede (= periodische Sortimente) und im überörtlichen 

Marktgebiet (= aperiodische Sortimente) sollte daher Ziel der künftigen 

Einzelhandelsentwicklung sein. 
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6.6 SWOT-Analyse zum Einzelhandelsstandort 
Rastede 

Die wichtigsten Stärken des Einzelhandelsstandorts Rastede lassen sich wie folgt cha-

rakterisieren: 

◼ Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen des Einzelhandels (v.a. die Bevölke-

rungsentwicklung) wirken sich positiv auf das Nachfragepotenzial im Gemeindege-

biet aus. Auch der Tourismus sowie die niedrige Arbeitslosenquote im Landkreis 

bieten stabile Rahmenbedingungen für den Rasteder Einzelhandel. 

◼ Alles in allem wird die Gemeinde Rastede der mittelzentralen Versorgungsfunktion 

gerecht. Vor allem im langfristigen Bedarf wird ein sehr gutes Einzelhandelsangebot 

vorgehalten. Hier sind besonders die Sortimente Bau- und Gartenbedarf sowie Mö-

bel hervorzuheben. 

◼ Durch die beiden ergänzenden Nahversorgungszentren in den beiden räumlich ab-

gesetzten Ortsteilen Hahn-Lehmden und Wahnbek ist trotz der dispersen Sied-

lungsstruktur eine gute Nahversorgung für die Einwohner gewährleistet. 

Die wesentlichen Schwächen des Einzelhandels in Rastede lassen sich aus unserer 

Sicht wie folgt zusammenfassen: 

◼ Es konnten in nahezu allen Sortimenten des kurz- und mittelfristigen Bedarfsbe-

reichs Angebots- und Zentralitätsdefizite im Einzelhandel der Gemeinde Rastede 

ausgemacht werden. Das quantitative Angebot der Gemeinde ist nicht ausreichend 

differenziert (z.B. bei Bekleidung, Spielwaren/Hobby und Bücher). Hier fließt der-

zeit ein Großteil der Nachfrage ab.  

◼ Die räumliche Nähe zum Oberzentrum Oldenburg sowie der nicht-stationäre Han-

del begrenzen nach wie vor die Entwicklungsmöglichkeiten.  

◼ Die Innenstadt erlangt mit nur rd. 5.500 qm VKF derzeit nicht das städtebauliche 

Gewicht im Einzelhandelsgefüge. Die Innenstadt ist relativ weitläufig und vom Nut-

zungsbesatz her nicht optimal verdichtet. Sie verfügt in Teilen nicht über beson-

dere Aufenthaltsqualitäten, vor allem aufgrund des Durchgangsverkehrs auf der 

Oldenburger Straße. Zudem sind die bestehenden Nutzungen im Schnitt zu klein-

teilig dimensioniert. 

◼ Für den Rossmann-Drogeriemarkt in der Innenstadt, der aktuell auf einer zu kleinen 

Verkaufsfläche agiert, fehlt es am Standort an Flächenpotenzial, um sich modern 

aufzustellen. 

◼ Einige der Lebensmittelmärkte verfügen nicht mehr über marktgerechte Be-

triebsgrößen. Dadurch entfaltet der Einzelhandel nicht die nötige Sogkraft, um die 

Nachfrage optimal vor Ort zu binden. Allerdings herrscht bei den Betreibern die Be-

reitschaft für entsprechende Investitionen. 
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◼ Das Vorliegen von drei Kongruenzräumen für periodische Sortimente erschwert 

eine rechnerische Vollversorgung für die gesamte Gemeinde, resp. die Ansiedlung 

eines großen Verbrauchermarkts. So soll sich nach Vorstellungen des LROPs jeder 

zentraler Ort selber mit periodischen Sortimenten versorgen. 

 

Folgende Chancen eröffnen sich für die Einzelhandelsentwicklung in Rastede und soll-

ten gezielt aktiviert und genutzt werden: 

◼ In der Innenstadt von Rastede sind zwei große Potenzialflächen vorhanden, die sich 

grundsätzlich für die Weiterentwicklung des Einzelhandels eignen. Durch eine ge-

zielte Aktivierung dieser Flächenpotenziale und eine standortadäquate und maß-

stäblichen Nutzung durch eine Einzelhandelsentwicklung können der Innenstadt 

neue Frequenzen zugeführt werden. Dies gilt speziell für den Lebensmittel- und 

Drogerieeinzelhandel. Hierdurch werden Zentralitätsdefizite abgebaut. Die Kon-

zentration auf den zentralen Versorgungsbereich wirkt zugleich einer Zersplitte-

rung entgegen. 

◼ Auch die geplanten Erweiterungen von Rewe und Lidl an der Oldenburger Straße 

werden zu einer verbesserten Nahversorgung beitragen und Nachfrageabflüsse 

zurückholen können. Der Standort erfüllt in wohnsiedlungsintegrierter Lage damit 

für den südlichen Kernort eine wichtige Ergänzungsfunktion zur Innenstadt. 

◼ Durch die Umstellung des NP-Markts durch Edeka und die damit einhergehende 

Verkaufsflächenerweiterung wird die Nahversorgung im Grundzentrum Wahnbek 

zukunftsfähig abgesichert. 

 

Dennoch bestehen auch Risiken, die berücksichtigt und überwunden werden müssen: 

◼ Wie für den gesamten stationären Einzelhandel stellt auch für die Einzelhändler in 

Rastede der wachsende Online-Handel künftig eine große Herausforderung dar, 

sofern der bestehende Einzelhandel sich nicht darauf einstellt. 

◼ Es besteht die Gefahr, dass Potenziale überschätzt oder an den „falschen“ Stand-

orten ausgeschöpft werden, wodurch ein Verdrängungswettbewerb zulasten des 

Bestandseinzelhandels eintreten könnte. Größerflächige Ansiedlungsbegehren 

sollten daher fundiert (d.h. auf Basis des vorliegenden Einzelhandelskonzepts und 

eines städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeitsgutachtens) hin-

sichtlich der Chancen und Risiken abgewogen werden. Dabei steht v.a. die Siche-

rung der Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche und die 

Gewährleistung einer zukunftsfähigen und räumlich ausgewogenen, qualifizierten 

Nahversorgung im Fokus. Eine „Kannibalisierung“ zulasten integrierter Standorte 

gilt es z.B. mit den Instrumenten der Bauleitplanung zu verhindern. 
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7 Einzelhandelsentwicklungskonzept 
für die Gemeinde Rastede 

7.1 Antriebskräfte der Einzelhandelsentwicklung  

Für die weitere Entwicklung von Rastede als Einzelhandelsstandort ist die Frage ent-

scheidend, welche Perspektiven der Einzelhandel in Rastede insgesamt besitzt. 

Die grundsätzlichen Hauptantriebskräfte der Einzelhandelsexpansion sind in erster Li-

nie 

◼ Wachstumskräfte (Bevölkerungs- und Demografieentwicklung, Kaufkraftent-

wicklung und Betriebstypendynamik); 

◼ Defizitfaktoren (unzureichende Zentralitätswerte und Fernwirkung, Strukturdefi-

zite im Angebotsmix, unterdurchschnittliche Flächenausstattung und kleinräumige 

Versorgungslücken). 

Betrachtet man Wachstums- und Defizitfaktoren aus der lokalspezifischen Situation 

der Gemeinde Rastede heraus, zeichnen sich folgende Entwicklungstendenzen ab: 

◼ Die Einwohnerzahlen in Rastede werden auch künftig weiter steigen. Hieraus er-

geben sich Entwicklungspotenziale für den Einzelhandel. Die demografische Ent-

wicklung bewirkt zunehmend Veränderungen im Einkaufsverhalten. Es steigt 

damit auch die Bedeutung einer fußläufigen bzw. im modal split gut erreichbaren 

Nahversorgung. Es gilt insofern in zentralen Lagen leistungsfähige Angebote vor-

zuhalten. 

◼ Von der Kaufkraftentwicklung bzw. der Entwicklung der im Bundesvergleich 

überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben werden perspektivisch keine signifi-

kanten Impulse für die Einzelhandelsentwicklung ausgehen. Zudem ist nochmals 

auf die steigende Bedeutung des Online-Handels hinzuweisen. 

◼ Die Betriebstypendynamik ist auch für Rastede zu beobachten: so ist davon aus-

zugehen, dass aus den allgemeinen Strukturverschiebungen zu Gunsten der Groß-

flächen26 auch hier Verkaufsflächenpotenziale entstehen. 

◼ Die Einzelhandelszentralität beträgt insgesamt 81 % und ist damit, sieht man vom 

langfristigen Bedarf einmal ab, auf einem für ein Mittelzentrum unterdurchschnitt-

lichen Niveau. Hier besteht noch Ausbaupotenzial; durch Potenzialflächen und 

Planvorhaben sind jedoch Impulse für den Einzelhandelsstandort zu erwarten. 

 
26

 Die Betriebstypendynamik wird weiter dafür sorgen, dass der Flächenanspruch der Einzelhandelsbetriebe mit periodischen Sorti-

menten (auch der im Bestand) um etwa 0,5 % p.a. steigen wird. Der Online-Handel bewirkt demgegenüber, dass bei diesem Aspekt 

bei den zentrenrelevanten Sortimenten im Mittel keine steigenden Verkaufsflächenbedarfe hergeleitet werden können.. 
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◼ Die Verkaufsflächenausstattung liegt mit Ausnahme des langfristigen Bedarfs 

ebenfalls auf einem für ein Mittelzentrum unterdurchschnittlichem Niveau. Eine 

maßvolle Intensivierung der Nachfragebindungsquoten (z.B. durch gezielte Aus-

weitung des Angebots, der Erweiterung bestehender Betriebe im periodischen Be-

darf und durch Attraktivitätssteigerung ausgewählter Standortlagen) erscheint 

langfristig möglich und notwendig. 

◼ Darüber hinaus sind strukturelle Defizite in Rastede feststellbar: der zu geringe 

Verkaufsflächenanteil der Innenstadt (absolut und relativ) und Angebotsdefizite 

bzw. zu kleine Flächen in den Nahversorgungszentren, Angebots- und Sortiments-

lücken, v.a. bei Bekleidung und sonstigen mittelfristigen Sortimenten und speziell 

solcher mit Magnetfunktion; 

◼ Zum Teil sind räumliche Versorgungslücken in der Nahversorgung gegeben. Diese 

werden jedoch voraussichtlich aufgrund der fehlenden Tragfähigkeitspotenziale 

nicht vollständig geschlossen werden können. Eine Ausnahme könnte hier der ge-

plante Edeka-Markt in der Innenstadt sein, durch den eine größere Versorgungslü-

cke im östlichen Gemeindegebiet geschlossen werden könnte. In diesem 

Zusammenhang ist jedoch noch mal zu erwähnen, dass im Zuge des demografi-

schen Wandels und einer eingeschränkten Mobilität die wohnortnahe Versorgung 

immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es gilt insofern das bestehende Standortnetz 

abzusichern. 

Der Entwicklungsrahmen wird bei Berücksichtigung einer Intensivierung der Nachfra-

gebindung und -abschöpfung durch zusätzliche Entwicklungspotenziale geprägt. Dies 

impliziert, dass den gewünschten Standorten, die „richtigen“ Sortimente und Betriebs-

typen gezielt zugeordnet werden. Die Arrondierungen an den bestehenden Einzelhan-

delslagen führen zur Verbesserung und Steigerung der Attraktivität des 

Einzelhandelsangebots (stärkere Ausstrahlungskraft). 
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Spielräume zum Ausbau des Einzelhandelsangebots ergeben sich damit v.a. aus fol-

genden Quellen: 

 

Abbildung 21: Hauptansatzpunkte der Flächenentwicklung in Rastede 

7.2 Tragfähigkeitsrahmen für die Entwicklung des 
Einzelhandels bis 2030 

Unter Berücksichtigung der o.g. Faktoren errechnet sich für Rastede ein tragfähiger 

Entwicklungsrahmen bis zum Jahr 2030 von insgesamt 

rd. 3.000 bis 8.900 qm Verkaufsfläche27. 

Der Expansionsrahmen für Rastede entfällt in der sektoralen Differenzierung auf die in 

der Tabelle dargestellten Branchen: 

 
27

 Die jeweils kleinere Zahl der Spannbreite entspricht dabei einem wachstumsinduzierten Entwicklungsrahmen. Die größere Zahl 

kann erreicht werden, wenn eine Erhöhung der Nachfragebindung und Nachfrageabschöpfung erfolgt. 
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Abbildung 22: Entwicklungsrahmen für die Weiterentwicklung des Einzelhandels 

Der Entwicklungsrahmen untergliedert sich in die einzelnen Branchengruppen wie 

folgt: 

◼ Kurzfristiger Bedarf: rd. 900 qm bis zu 4.050 qm Verkaufsfläche 

Hinsichtlich der Relevanz einer flächendeckenden, fußläufigen Erreichbarkeit von 

Lebensmittelanbietern und speziell aufgrund der Magnetfunktion dieser Konzepte 

für die Zentren sind kurzfristige Sortimente in zentralen Versorgungsbereichen be-

vorzugt anzusiedeln. Die größten „freien“ Potenziale lassen sich für den ZVB Innen-

stadt Rastede sowie die Nahversorgungszentren ableiten. Die Flächenpotenziale 

sollten vorrangig dazu genutzt werden, etablierte Nahversorgungsstrukturen 

durch Flächenanpassungen zukunftsfähig abzusichern. So ist davon auszugehen, 

dass die Erweiterung bzw. Neuaufstellung bestehender Betriebe Flächenbedarfe 

generieren wird. Prioritär sollte dabei die Neuansiedlung eines Vollsortimenters im 

ZVB Rastede verfolgt werden, da von diesem die größten positiven Effekte ausge-

hen werden. 

◼ Mittelfristiger Bedarf: rd. 300 qm bis zu 2.400 qm Verkaufsfläche 

Die größten rechnerischen Potenziale entfallen dabei auf die Segmente Beklei-

dung/Wäsche, Spielwaren/Hobbybedarf und Sport/Campingbedarf. Dabei sollte 

ein Schwerpunkt auf die Ansiedlung mittelpreisiger Filialisten und fachmarktorien-

tierter Konzepte gelegt werden. Mehrere mittelflächige Betriebe können zur 
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Ergänzung der bisher kleinteiligen Betriebstypenstruktur und zur Steigerung der 

Ausstrahlungskraft des Einzelhandelsstandorts Rastede beitragen. Das Angebot ist 

aufgrund der Vorprägung dabei auf den ZVB Innenstadt Rastede zu lenken, der zu-

gleich über zwei größere Potenzialflächen verfügt. 

◼ Langfristiger Bedarf rd. 700 qm bis zu 2.450 qm Verkaufsfläche 

Die größten rechnerischen Potenziale entfallen dabei auf Elektrobedarf. Bau- und 

Gartenbedarf ist bereits relativ stark in Rastede vertreten, sodass die Flächenpo-

tenziale allenfalls zur nachhaltigen Absicherung der bereits bestehenden Betriebe 

genutzt werden sollten. Durch die Verkleinerung des Vorwerk-Gartencenters wer-

den prospektiv eher Potenziale freigesetzt. Die Potenziale sind aufgrund ihres flä-

chenextensiven Charakters und dem häufig damit verbundenen 

autokundenorientierten Einkaufsverkehr vorzugsweise an Haupterschließungs-

straßen bzw. bestehenden Agglomerationen (Raiffeisenstraße) anzusiedeln, da 

von diesen Branchen überwiegend keine zentrumsbildenden Funktionen ausge-

hen, jedoch durch die räumliche Bündelung die Ausstrahlkraft des Fachmarkt-

standorts (und ggf. angrenzende Bereiche) weiter gesteigert werden kann. Aber 

auch die Innenstadt ist für diese Sortimente geeignet. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass es sich bei diesem Entwicklungsrah-

men nur um einen groben Orientierungsrahmen handelt, der unter Abwägung der Vor- 

und Nachteile ggf. auch leicht überschritten werden kann. Dafür ist jedoch eine detail-

lierte Verträglichkeitsprüfung des konkreten Vorhabens und eine sorgfältige Chancen-

Risiko-Abwägung erforderlich. Umgekehrt besteht keine „Verpflichtung“ den Ver-

kaufsflächenkorridor kurz- bis mittelfristig auszuschöpfen, wenn nicht die entspre-

chend geeigneten Flächen und Konzepte zur Verfügung stehen. 

 

7.3 Strategische Orientierungsprinzipien 

Der stationäre Einzelhandel vermag durch einen vielfältigen Betriebstypen- und 

Standortmix die Urbanität und Attraktivität eines zentralen Orts, aber auch ihre Pros-

perität positiv zu beeinflussen. Diese primär städtebaulichen Ziele lassen sich jedoch 

nur erreichen, wenn durch die Bauleitplanung die investitionsseitigen Voraussetzun-

gen geschaffen werden, sodass sich eine Nachfrage nach städtebaulich erwünschten 

Standorten einstellt, die der betriebswirtschaftlichen Tragfähigkeit gerecht wird. Ge-

rade im Zuge einer anhaltenden Verkaufsflächenentwicklung wird daher generell ver-

sucht, die Bauleitplanung im Einzelhandel  

am Prinzip der räumlich-funktionalen Arbeitsteilung  

des Standortnetzes zu orientieren.  
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Eine derartige arbeitsteilige Versorgungsstruktur lässt sich jedoch im Wettbewerb 

nicht ohne bauleitplanerische Rahmenbedingungen erhalten bzw. herbeiführen. Es 

kommt dabei darauf an, eine innenstadtverträgliche Verkaufsflächenentwicklung an 

der Peripherie sowie eine gezielte Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingun-

gen der Innenstadt sicherzustellen.  

Neben der räumlich-funktionalen Arbeitsteilung als leitendes Prinzip der Stadtent-

wicklung kann bauleitplanerisch die Sogkraft des Einzelhandels durch den Grad der 

Standortkonzentration (Agglomerationsgrad) beeinflusst werden. Generell gilt, dass 

ein auf viele Standorte zersplittertes Einzelhandelsnetz weniger sogkräftig ist als ein 

stärker konzentriertes. Das Prinzip der dezentralen Konzentration lässt je nach 

Stadt- und Gemeindegröße eine unterschiedliche Anzahl von Standortagglomeratio-

nen zu.  

 

Abbildung 23: Strategische Orientierungsprinzipien 

Als Herausforderung ist dabei der sich verschärfende Wettbewerb sowohl zwischen 

den zentralen Orten (v.a. Oldenburg) als auch mit dem Online-Handel anzusehen. Die 

zentralörtliche Position Rastede sollte vor dem Hintergrund der Versorgungs-

funktion für die eigenen Einwohner und für das überörtliche Marktgebiet gesi-

chert und maßstabsgerecht gestärkt werden. Darüber hinaus sollte aber auch die 

grundzentrale Versorgungsfunktion in Rastede und den beiden Grundzentren Hahn-

Lehmden und Wahnbek abgesichert werden. Auch zielen die Bemühungen darauf ab, 

die Innenstadt durch sogstarke Anbieter zu stärken. Die Einzelhandelsentwicklung 
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sollte neben der allgemeinen quantitativen Verbesserung jedoch künftig darüber hin-

aus an einer qualitativen Verbesserung orientiert werden, was z.B. die Attraktivierung 

bestehender Anbieter umfasst (Modernisierung, Erweiterung). 

Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts kommt zu der Empfeh-

lung folgende Ausrichtung der einzelnen Standortbereiche anzusteuern: 

 

Abbildung 24: Strategieempfehlung: „Konzentration auf die Zentren“ 

Grundsätzliche Entwicklungsstrategie „Konzentration auf die Zentren“, hierbei 

◼ Positionierung der Innenstadt als tragender Einzelhandelsstandort durch die Kon-

zentration von ausstrahlungskräftigen (Einzelhandels-) Nutzungen und höherwer-

tigen, weniger transportsensiblen Angeboten (räumliche Prägnanz). Der 

Schwerpunkt sollte hier auf den sog. ‚Lustkauf‘ gelegt werden. Der Anteil der nah-

versorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente (kurz- und mittelfristiger Bedarf) 

und kopplungsaffiner Nutzungen (Gastronomie, Dienstleistungen, etc.) sollte da-

bei gesichert und handelsseitig spürbar ausgebaut werden. So gilt es ein Mindest-

maß an großflächigen und sogkräftigen Magnetbetrieben vorzuhalten. Eine 

Impulswirkung wird über die Ansiedlung eines Verbrauchermarkts ausgehen. 

◼ Die Nahversorgungszentren sollte primär auf die Sicherung einer funktionsfähi-

gen Ortsteilversorgung mit Gütern des periodischen Bedarfs ausgerichtet werden 

und deutlich nachgeordnet durch (kleinflächige) zentrenrelevante Sortimente er-

gänzt werden. Für die leistungsfähige wohnortnahe Grundversorgung spielen die 
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Nahversorgungszentren eine wichtige Rolle und sollten daher auch als solche gesi-

chert und gestärkt werden. Dabei sind die Nahversorgungszentren auf die Grund-

versorgung der Kongruenzräume von Hahn-Lehmden bzw. Wahnbek ausgerichtet. 

Der Bereich Oldenburger Straße, Höhe Feldbreite stellt demgegenüber die qualifi-

zierte Nahversorgung für die südliche Kernstadt von Rastede sicher. 

Zur Absicherung der Betriebe sind Modernisierungen und Erweiterungen der Le-

bensmittelanbieter möglich, sofern im Rahmen einer vorhabenspezifischen Unter-

suchung sichergestellt werden kann, dass es hierdurch zu keinen negativen 

Auswirkungen auf die jeweils anderen Nahversorgungszentren sowie für die Innen-

stadt kommt. Von weiteren Ansiedlungen von Betrieben an diesen Standorten 

sollte jedoch Abstand genommen werden, um die Entwicklungsperspektiven der 

Innenstadt nicht einzuschränken. 

◼ Im Mittelpunkt des Fachmarktstandorts Raiffeisenstraße steht vor allem der 

Versorgungskauf/Wochengroßeinkauf („Lastkauf“) in strukturprägenden (Fach-

markt-)Konzepten. Der Einkauf wird überwiegend mit dem PKW erledigt, sodass 

dieser Standort auf ein zur Innenstadt arbeitsteiliges Profil ausgelegt ist. Trotz sei-

ner möglichen Konkurrenzbeziehung zur Innenstadt soll dieser langfristig gesichert 

und stärker als bisher profiliert werden. Vorhandene Betriebe genießen dabei Be-

standsschutz. Weitere Nahversorgungsbetriebe sowie Erweiterungen bestehender 

Nahversorgungsbetriebe sollten hier aber ausgeschlossen werden. Es besteht v.a. 

die Möglichkeit zur Ansiedlung / Umnutzung zugunsten nicht-zentrenrelevanter 

Sortimente. 

◼ Darüber hinaus sollte eine restriktive und kritische Bewertung von Vorhaben in 

Streulagen erfolgen, um eine weitere Zersplitterung der Einzelhandelsstrukturen 

zu vermeiden, sofern es sich dabei nicht um Vorhaben handeln sollte, die eindeutig 

der wohnortnahen Grundversorgung dienen28 oder aber aufgrund der Flächenan-

forderungen bei nicht-zentrenrelevanten Sortimenten nachweislich in den o.g. 

Standortlagen nicht integrierbar sind. 

Der Bruttoentwicklungsrahmen für den Einzelhandel in der Gemeinde 

Rastede beträgt rd.3.000 bis zu 8.900 qm Verkaufsfläche und umfasst 

dabei v.a. kurz- jedoch auch mittel- und langfristige Sortimente. Das 

Potenzial könnte an den „richtigen“ Standorten angesiedelt zur 

Erhöhung der Nachfragebindung und -abschöpfung beitragen. Es 

bedarf hierbei jedoch einer konsequenten Steuerung des 

strukturprägenden Einzelhandels nach Branchen und Standortlagen, 

um das ermittelte Potenzial optimal auszuschöpfen. 

 
28

 Vgl. LROP Niedersachsen 2017 zum wohnortnahen Grundversorger (u.,a. Umsatzschwerpunkt aus dem 10 Minuten oder 1.000 m 

Fußwegeeinzugsgebiet). 
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8 Zentrenkonzept für die Gemeinde 
Rastede 

8.1 Hierarchie und Abgrenzung der zentralen Versor-

gungsbereiche  

Im Rahmen der Analyse wurden die Versorgungsstandorte der Gemeinde Rastede un-

ter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten bewertet und im Hinblick auf 

ihre bisherige Einordnung in das hierarchische Zentrenmodell entsprechend den im 

Folgenden dargestellten Kriterien beurteilt. Das Zentrenmodell umfasst neben den ei-

gentlichen Zentren (Innenstadt, Nebenzentren und Nahversorgungszentren) auch ag-

glomerierte Standorte ohne Zentrenstatus (Sonderstandorte) sowie solitäre 

Nahversorgungsstandorte.  

Die Begrifflichkeit der zentralen Versorgungsbereiche ist schon länger in den pla-

nungsrechtlichen Normen (§ 11 Abs. 3 BauNVO) verankert und beschreibt diejenigen 

Bereiche, die aus städtebaulichen Gründen vor mehr als unwesentlichen Auswirkungen 

bzw. vor Funktionsstörungen geschützt werden sollen. Im Jahr 2004 setzte das Euro-

paanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) den Begriff in den bundesrechtlichen Leitsätzen 

zur Bauleitplanung (§ 2 Abs. 2 BauGB) und in den planungsrechtlichen Vorgaben für 

den unbeplanten Innenbereich neu fest (§ 34 Abs. 3 BauGB).  

In der Novellierung des BauGB vom 01.01.2007 wurde die „Erhaltung und Entwicklung 

zentraler Versorgungsbereiche“ schließlich auch zum besonders zu berücksichtigen-

den Belang der Bauleitplanung erhoben (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB). Somit berechtigt das 

Sicherungs- und Entwicklungsziel für zentrale Versorgungsbereiche die Aufstellung 

einfacher Bebauungspläne nach § 9 Abs. 2a BauGB. 

Hinsichtlich der aktuell geltenden Rechtsprechung im Bau- und Bauordnungsrecht, 

u.a. im § 34 Abs. 3 BauGB, ist darauf hinzuweisen, dass lediglich die „echten“ Zentren-

typen (Innenstadt, Ortsteil- und/oder Nahversorgungszentren) als zentrale Versor-

gungsbereiche fungieren und somit schützenswert sind. 

Es ist daher sinnvoll bzw. notwendig, die relevanten Zentren abzugrenzen, um diese bei 

der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung besonders berücksichtigen zu können. Der 

§ 34 Abs. 3 BauGB sieht eine Prüfung von einzelhandelsrelevanten Ansiedlungsvorha-

ben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die ausgewiesenen zentralen Versorgungsberei-

che vor. Die Definition und Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen ist somit 

eine Möglichkeit, den bestehenden kommunalen Einzelhandelsbestand zu schützen 

bzw. dessen Entwicklung in geordnete/gewünschte Bahnen zu lenken. Für eine ein-

deutige Zuordnung der jeweiligen Grundstücke bzw. Betriebe zu einem zentralen 
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Versorgungsbereich ist eine genaue Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche 

notwendig, da nur diese Bereiche gemäß den Zielen der Stadtentwicklung einen schüt-

zenswerten Charakter besitzen. 

Die Rechtsprechung und die kommentierende Literatur29 haben dazu eine Reihe 

von Kriterien aufgestellt. Danach wird ein zentraler Versorgungsbereich als räumlich 

abgrenzbarer Bereich definiert, dem aufgrund vorhandener oder noch zu entwickeln-

der Einzelhandelsnutzungen eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nah-

bereich hinaus zukommt oder zukommen soll. Das Angebot wird i.d.R. durch diverse 

Dienstleistungen und gastronomische Angebote ergänzt. 

Eine zentrale Lage setzt eine städtebauliche Integration voraus. Ein zentraler Versor-

gungsbereich muss dabei mehrere konkurrierende oder einander ergänzende Ange-

bote umfassen (Maßnahmen zum Schutz zentraler Versorgungsbereiche sollen nicht 

auf den Schutz eines Einzelbetriebs vor Konkurrenz hinauslaufen). Zugleich sind an-

ders genutzte „Lücken" in der Nutzungsstruktur eines zentralen Versorgungsbereichs 

- solange ein Zusammenwirken der zentrentypischen Nutzungen im Sinne eines „Be-

reichs" angenommen werden kann - möglich.  

Ein zentraler Versorgungsbereich hat nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine für 

die Versorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrale Funk-

tion. Diese Funktion besteht darin, die Versorgung eines Gemeindegebiets oder eines 

Teilbereiches mit einem auf den Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren 

des kurz-, mittel- oder langfristigen Bedarfs sicherzustellen.  

Der Begriff ‚zentral‘ ist nicht geografisch im Sinne einer Innenstadtlage oder Ortsmitte, 

sondern funktional zu verstehen. Ein zentraler Versorgungsbereich muss über einen 

gewissen, über seine eigenen Grenzen hinausreichenden räumlichen Einzugsbereich 

mit städtebaulichem Gewicht haben. Er muss damit über den unmittelbaren Nahbe-

reich hinaus wirken; er kann auch Bereiche für die Grund- und Nahversorgung umfas-

sen. 

Kein zentraler Versorgungsbereich sind Agglomerationen einzelner Fachmärkte oder 

auch peripher gelegener Standorte, wie man sie oftmals in ehemaligen Gewerbegebie-

ten findet. Durch ihre hoch spezialisierte Aufstellung befriedigen sie lediglich einen ge-

ringen und eingeschränkten Bedarf an Waren. Darüber hinaus fehlen andere 

Nutzungen wie Dienstleistungs- oder Gastronomieangebote in vielen Fällen. Obwohl 

besagte Fachmarktagglomerationen allein wegen ihrer Größe ein weitläufiges Einzugs-

gebiet bedienen, fehlt ihnen vor allem aufgrund der fehlenden Integration die für einen 

zentralen Versorgungsbereich unabdingbare Zentrumsfunktion für eben dieses Ein-

zugsgebiet. 

 
29

 Vgl. u.a. OVG NRW, Urteil vom 22.11.2010 - 7 D 1/09.NE -, S.27 sowie Kuschnerus, Ulrich, 2007: Der standortgerechte Einzelhandel. 
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Die im Folgenden näher erläuterten funktionalen und städtebaulichen Kriterien er-

möglichen neben einer hierarchischen Einordnung auch eine Abgrenzung der zent-

ralen Versorgungsbereiche untereinander und bilden somit die Grundlage für einen 

eindeutigen räumlichen Bezugsrahmen für die Einzelhandelsentwicklung in Rastede: 

◼ der bestehende Einzelhandelsbesatz, 

◼ ergänzende Nutzungen (konsumnahe Dienstleistungsbetriebe, Gastronomiebe-

triebe, kulturelle, öffentliche und Freizeiteinrichtungen), 

◼ die allgemeine städtebauliche Gestalt/Qualität sowie 

◼ eine fußläufige Erreichbarkeit und Anbindung an den MIV (Motorisierter Individu-

alverkehr) sowie ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr). 

Entsprechende Standortbereiche müssend dabei jedoch noch nicht vollständig als 

Versorgungsbereich entwickelt sein. Auch ein Entwicklungsziel kann als Kriterium zur 

Abgrenzung herangezogen werden. So ist es z.B. denkbar, Potenzialflächen in den 

zentralen Versorgungsbereich mit aufzunehmen, die mittel- und langfristig entspre-

chend entwickelt werden sollen. 

Diese Faktoren werden dabei sowohl auf quantitative als auch qualitative Kriterien hin 

untersucht. Hierbei wird in den einzelnen Hierarchiestufen unterschieden:  

Hauptzentrum 

◼ Größerer Einzugsbereich: In der Regel gesamtes Gemeindegebiet und ggf. weiteres 

Umland 

◼ Großes Spektrum an Waren und Dienstleistungsangeboten: Zentrentypische und 

nahversorgungsrelevante Sortimente; Waren für den kurz-, mittel- und langfristi-

gen Bedarf 

Nahversorgungszentrum 

◼ Kleiner bis mittlerer Einzugsbereich: In der Regel auf bestimmte Quartiere größerer 

Städte oder auf mehrere Ortsteile beschränkt 

◼ Begrenztes Spektrum an Waren- und Dienstleistungsangeboten; vornehmlich nah-

versorgungsrelevante Sortimente; in begrenztem Umfang ggf. auch Waren für den 

mittelfristigen Bedarf 

◼ Zentrum ist auch auf die Sicherung der qualifizierten Grund- und Nahversorgung 

beschränkt. 
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Abbildung 25: Hierarchisches Zentrenmodell für die Gemeinde Rastede 

In der Gemeinde Rastede konnten 

◼ Neben der Innenstadt als Hauptzentrum 

◼ drei Nahversorgungszentren (Hahn-Lehmden sowie Wahnbek und Oldenburger-

Straße/Feldbreite)  

im Sinne des § 34 BauGB ausgemacht werden. 

Darüber hinaus gibt es mit dem Fachmarktstandort Raiffeisenstraße noch einen bipo-

laren Einzelhandelsstandort, der mehrere groß- und kleinflächige Einzelhandelsnut-

zungen bündelt, aber keinen Schutzstatus im Sinne des Baurechts genießt (kein 

zentraler Versorgungsbereich i.S. des § 34 BauGB). 
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Nachfolgende Karte gibt einen Überblick über die räumliche Verortung der agglome-

rierten Standortlagen im Stadtgebiet: 

 

Abbildung 26: Zentren- und Standortstruktur der Gemeinde Rastede 

Gegenüber dem Einzelhandelskonzept aus 2015 und Vorjahre bleibt es weitgehend bei 

der Zentren- und Standortstruktur. Einzige Änderung liegt in der Hochstufung von zwei 

Bedeutsamen Nahversorgungsstandorten (Rewe/Lidl), um die Rolle des Bereichs für 

die qualifizierte Nahversorgung der Einwohner aus der südlichen Kernstadt von 

Rastede (v.a. Südende, Hankhausen II) zu unterstreichen. 
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8.1.1 Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Rastede 

 

Lagebeschreibung 

Zentral im Gemeindegebiet entlang der Olden-

burger Straße zwischen Baumgartenstraße bzw. 

Netto im Norden und Bahnhofstraße bzw. City-

Center/Takko im Süden sowie entlang der Bahn-

hofstraße und Kleibroker Straße 

Versorgungsfunktion 

Hauptzentrum 

Städtebau/Umfeld 

Der ZVB Innenstadt liegt zentral im Kernort der 

ansonsten eher durch eine disperse Siedlungs-

struktur gekennzeichneten Gemeinde Rastede 

und wird weitgehend von Wohnnutzungen, z.T. 

aber auch von Grün- und Freiflächen umgeben 

(u.a. Schlosspark). 

 

Einzelhandelsstruktur 

Im Wesentlichen kleinteilige, inhabergeführte 

Handelsstruktur. Bei den strukturprägenden An-

bietern stellen Netto und Rossmann Ausnahmen 

dar.  

Der Handelsbesatz erstreckt sich über gesamten 

weitläufigen ZVB (900 m), aber nicht beiderseits 

durchgängig. 

Branchen-Mix 

Der Schwerpunkt liegt im kurz- und mittelfristi-

gen Bedarfsbereich, aber auch Angebote aus 

dem langfristigen Bedarf (v.a. Haus- und Heim-

textilien) vorhanden. 

Magnetbetriebe 

Netto als nördlicher Pol; Rossmann; Takko als 

südlicher Pol 

Ergänzende Nutzungen 

Angebotsmix aus Gastronomie, Dienstleistung, 

Ärzten und kirchlichen Einrichtungen. Wochen-

markt. 

 

 

Bebauungsstruktur 

Überwiegend kleinteilige aufgelockerte Bebau-

ungsstrukturen; ein- bis zweigeschossige Bau-

weise, im südlichen Zentrumsbereich auch 

größere Bauten; teilweise saniert 

Erreichbarkeit MIV/ÖPNV 

Oldenburger Straße zweispurige, relativ stark be-

fahren; im nördlichen Zentrum Kreisverkehr ge-

plant;  

mehrere Bushaltestellen, die eine Verbindung 

Richtung Jaderberg und Wiefelstede herstellen 

Fußläufige Erreichbarkeit 

Gute Erreichbarkeit aus den umliegenden Wohn-

gebieten, Querungsmöglichkeiten über Ampel-

anlagen, Fuß- und Radwege zu beiden Seiten der 

Oldenburger Straße 

Stellplatzangebot 

Stellplätze sind in ausreichender Zahl straßen-

begleitend sowie bei den größeren Geschäften 

vorhanden; Stellplatzanlage im nördlichen Zen-

trenbereich 

Aufenthaltsqualitäten 

Attraktiv gestalteter öffentlicher Raum, die 

Oldenburger Straße hat durch den beidseitigen 

Baumbestand teilweise Alleecharakter, hohe 

Aufenthaltsqualität durch Schlosspark und wei-

tere Grünflächen; diverse Bänke laden zum Ver-

weilen ein; Freifläche an der Kögel-Willms-

Straße für Veranstaltungen 

Leerstandssituation 

Es konnten lediglich vier kleine Leerstände aus-

gemacht werden, damit keine Leerstandsproble-

matik 

Potenzialflächen und Planvorhaben 

Im nördlichen Bereich sind im Bereich Oldenbur-

ger Straße/Kleibroker Straße zwei große Poten-

zialflächen vorhanden, die teilweise bereits 

heute zum ZVB Innenstadt gehören; Ansiedlung 

eines Edeka-Verbrauchermarkts geplant 
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Abbildung 27: Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Rastede 

  

Abbildung 28: Abgrenzung ZVB Innenstadt Rastede 

Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt Rastede befindet sich entlang der Olden-

burger Straße etwa zwischen dem Kreuzungsbereich Bahnhofstraße im Süden und 

Baumgartenstraße im Norden. Den nördlichen Abschluss bildet der ansässige Netto-

Markt, den südlichen Abschluss bildet das City Center mit Takko. Der mittlere und süd-

liche Bereich der Innenstadt ist am stärksten durch zentrenrelevante Einzelhandels-

nutzungen geprägt, im Norden dominieren eher Dienstleister und Gastronomie. Im 
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gesamten Innenstadtbereich ist ein Nutzungsmix aus Einzelhandel, Dienstleistung und 

Wohnen vorhanden. Darüber hinaus bestehen beispielsweise durch den Schlosspark, 

aber auch durch die insgesamt attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums hohe 

Aufenthaltsqualitäten.  

In der Innenstadt Rastede sind ca. 42 % aller Betriebe verortet, die aber lediglich ca. 9 % 

der Verkaufsfläche (ca. 5.500 qm) auf sich vereinen und etwa 19 % des Umsatzes ge-

nerieren. Damit erreicht der Einzelhandel aktuell keine ausreichend große kritische 

Masse, um vor allem im mittelfristigen Bedarf als Frequenzbringer zu dienen. Innerhalb 

der Zentrenabgrenzung konnten lediglich vier kleine Leerstände überwiegend in Rand-

lagen ausgemacht werden. Damit besteht für die Innenstadt keine Leerstandsproble-

matik. 

Im Bereich des Netto-Markts, der den nördlichen Pol des zentralen Versorgungsbe-

reichs markiert und als Frequenzbringer für den nördlichen Teilbereich der Innenstadt 

fungiert, ist zwischen Oldenburger Straße und Kleibroker Straße eine Potenzialfläche 

vorhanden. Hier bestehen Planungen für die Ansiedlung eines Edeka-Verbraucher-

markts (s. Kapitel Planvorhaben). Dies würde zu einer weiteren Attraktivierung des 

Zentrums führen und darüber hinaus eine größere Versorgungslücke für die Bewohner 

östlich des ZVB schließen. Zugleich befindet sich zwischen Planvorhaben und Netto-

Markt eine weitere untergenutzte Fläche (derzeit Stellplatzanlage, Wochenmarkt). 

Maßnahmen zur Absicherung der Funktionsfähigkeit sind u.a.: 

◼ Konzentration, Sicherung und Stärkung der Hauptgeschäftslage an der nördlichen 

Oldenburger Straße, um Angebote räumlich zu bündeln und um Synergieeffekte zu 

erschließen;  

◼ Ansiedlung eines Verbrauchermarkts mit entsprechendem städtebaulichem Ge-

wicht unter Wahrung angemessener Verkaufsflächenanteile für Neben- und Rand-

sortimente; 

◼ Mittelfristig prüfen, ob eine zweite Potenzialfläche das Zentrum noch funktional 

ergänzen kann (z.B. Fachmärkte, um die derzeit sehr kleinteilige Struktur komple-

mentär zu ergänzen); 

◼ Schutz des zentralen Versorgungsbereichs vor nahversorgungs- und zentrenrele-

vanten Fehlentwicklungen (ggf. Ausschluss-B-Plan für Standortlagen außerhalb 

der zentralen Versorgungsbereiche). 

Der ZVB Innenstadt Rastede kann als attraktiver und stabiler 

Einzelhandelsstandort eingestuft werden, dem es allerdings an 

Frequenzbringern fehlt, um über den Nahbereich hinaus Kundschaft 

an sich zu binden.   
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8.1.2 Zentraler Versorgungsbereich NVZ Oldenburger Straße 

 

Lagebeschreibung 

Entlang der Oldenburger Straße zwischen den 

Hausnummern 137 bis 147 (Höhe Feldbreite) 

Versorgungsfunktion 

Nahversorgungszentrum 

Städtebau/Umfeld 

Städtebaulich integrierte Lage; südwestlich 

schließt sich Wohnbebauung an, östlich befindet 

sich der Schlosspark 

Die nächstgelegenen Einzelhandelsnutzungen 

befinden sich räumlich weit entfernt (800 m bis 

zur Innenstadt; 400 m bis zum Gartencenter), 

dazwischen keine nennenswerte zentrenrele-

vante Nutzung 

 

Einzelhandelsstruktur 

Filialisierter Einzelhandel, kompakte Struktur 

Branchen-Mix 

Ausschließlich kurzfristiger Bedarf mit Aus-

nahme der Randsortimente bei den Nahversor-

gern; hierdurch eindeutiger 

Nahversorgungsfokus 

Magnetbetriebe 

Rewe und Lidl 

Ergänzende Nutzungen 

Als ergänzende Nutzung sind eine Tankstelle so-

wie ein Amazon Hub Locker vorhanden 

 

 

Bebauungsstruktur 

Die städtebaulich integrierte Lage befindet sich 

direkt an der Oldenburger Straße, im Umfeld fin-

den sich umfassende Wohnnutzungen überwie-

gend in Ein- und Zweifamilienhausbauweise 

Erreichbarkeit MIV/ÖPNV 

Sehr gute verkehrliche Erreichbarkeit über die 

Oldenburger Straße, ÖPNV-Anbindung über Bus-

haltestelle „Lindenstraße“ gegeben 

Fußläufige Erreichbarkeit 

Aus den direkt angrenzenden Siedlungsberei-

chen optimal gegeben.  

Stellplatzangebot 

Umfassendes Stellplatzangebot bei Lidl und 

Rewe 

Aufenthaltsqualitäten 

Aufgrund der funktionalen Struktur kaum Auf-

enthaltsqualitäten vorhanden, die Bäckerei bei 

Rewe bietet allerdings einige Sitzplätze, auch 

Außengastronomie 

Leerstandssituation 

Keine Leerstände vorhanden 

Potenzialflächen und Planvorhaben 

Überschaubar dimensionierte Potenzialflächen 

bei Lidl und Rewe, beide Märkte planen jedoch 

eine Erweiterung zur Bestandsabsicherung 
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Abbildung 29: NVZ Oldenburger Straße 

  

Abbildung 30: Abgrenzung NVZ Oldenburger Straße 

Das neu ausgewiesene Nahversorgungszentrum Oldenburger Straße liegt ebenfalls im 

Kernort und ist rd. 800 m von der Innenstadt entfernt. Der Standort ist auf der westli-

chen Seite der Oldenburger Straße von wesentlicher Wohnbebauung umgeben, hier 
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herrschen Einfamilienhäuser vor. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der 

Rasteder Schlosspark. Die Magnetbetriebe Rewe und Lidl agieren aktuell auf subopti-

malen Verkaufsflächen und planen jeweils eine bestandsabsichernde Erweiterung. Der 

Standort leistet einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung im süd-

lichen Kernort, da die übrigen Nahversorger eher im nördlichen Bereich angesiedelt 

sind. Diese Betriebe gilt es durch eine maßvolle Erweiterung zukunftsfähig abzusi-

chern. 

Maßnahmen zur Absicherung der Funktionsfähigkeit sind damit u.a.: 

◼ Nahversorgungsqualität für das südliche Stadtgebiet im Segment der Nahversor-

gung durch Erweiterung der bestehenden Betriebe sichern und maßstabsgerecht 

im NVZ ausbauen;  

◼ Prüfung, ob das NVZ maßvoll durch konsumnahe Angebote arrondiert werden kann 

(Grundbedarf), ohne den ZVB Innenstadt zu tangieren. 

Aufgrund der bereits heute wichtigen Nahversorgungsfunktion von 

Rewe und Lidl für die im südlichen Kernort lebende Bevölkerung ist für 

den Standort künftig die Aufstufung der zwei Bedeutsamen 

Nahversorgungsstandorte als Nahversorgungszentrum vorgesehen.  



82 | 108 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

8.1.3 Zentraler Versorgungsbereich NVZ Hahn-Lehmden 

 

Lagebeschreibung 

Im Ortsteil Hahn-Lehmden an der Wilhelmshave-

ner Straße gelegen 

Versorgungsfunktion 

Nahversorgungszentrum 

Städtebau/Umfeld 

Lage zentral im Ortsteil, von Wohnnutzungen 

umgeben, Raiffeisenmarkt grenzt südlich an den 

ZVB an 

 

Einzelhandelsstruktur 

Überwiegend filialisierter Einzelhandel, ergänzt 

um inhabergeführte Betriebe, kein durchgängi-

ger Besatz 

Branchen-Mix 

Schwerpunkt im kurzfristigen Bedarf, ergänzt 

durch mittelfristigen Bedarf 

Magnetbetriebe 

Edeka-Supermarkt und Schuhmode Diers 

Ergänzende Nutzungen 

Gastronomie, eine Bank, ein Autohändler und ein 

Bestattungsunternehmen ergänzen das Angebot 

vor Ort. 

 

 

Bebauungsstruktur 

Integrierte Lage im Ortsteil Hahn-Lehmden, der 

Ortsteil ist von Wohnbebauung überwiegend in 

Einfamilienhausbauweise geprägt, aufgelockerte 

Bebauung 

Erreichbarkeit MIV/ÖPNV 

Sehr gute Erreichbarkeit über die Wilhelmshave-

ner Straße, die die Verlängerung der Oldenburger 

Straße bildet; ÖPNV-Anbindung besteht über 

mehrere Bushaltestellen 

Fußläufige Erreichbarkeit 

Erreichbarkeit aus den umliegenden Wohngebie-

ten gegeben, Querungsmöglichkeiten etwas ein-

geschränkt, da es keine Ampelanlagen gibt 

Stellplatzangebot 

Parken ist straßenbegleitend möglich, darüber 

hinaus bieten die Einzelhandelsbetriebe Stell-

plätze in ausreichendem Maße 

Aufenthaltsqualitäten 

Aufenthaltsqualitäten aufgrund der Lage an der 

viel befahrenen Wilhelmshavener Straße sowie 

der funktionalen Struktur kaum vorhanden 

Leerstandssituation 

Keine Leerstände vorhanden 

Potenzialflächen und Planvorhaben 

Der Edeka-Supermarkt möchte am Standort er-

weitern, da die aktuelle Verkaufsfläche für einen 

nachhaltigen Betrieb nicht ausreicht. 
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Abbildung 31: Nahversorgungszentrum Hahn-Lehmden 

  

Abbildung 32: Abgrenzung NVZ Hahn-Lehmden 

Der zentrale Versorgungsbereich NVZ Hahn-Lehmden befindet sich im gleichnamigen 

Ortsteil im nördlichen Gemeindegebiet. Er erstreckt sich entlang der Wilhelmshavener 

Straße zwischen Meenheitsweg im Norden und Zur Waage im Süden. Das 
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Einzelhandelsangebot besteht aus einem Edeka-Supermarkt sowie dem Schuhhaus 

Diers. Ergänzt wird das Angebot durch einige inhabergeführte Betriebe des kurzfristi-

gen Bedarfs. 

Das Zentrum ist funktional gestaltet, aufgrund der Lage und der nicht durchgängigen 

Bebauungsstruktur sind jedoch keine Aufenthaltsqualitäten zu erkennen. Der Edeka-

Markt verfügt über eine zu kleine Verkaufsfläche. Um den Betrieb und damit die Nah-

versorgung für das nördliche Gemeindegebiet zukunftsfähig abzusichern, sollte der 

Markt dringend erweitert werden. 

Maßnahmen zur Absicherung der Funktionsfähigkeit sind u.a.: 

◼ Sicherung und Stärkung des Ortsteils im Segment der qualifizierten Nahversor-

gung; Möglichkeit zur Erweiterung des Supermarkts auf mind. 800 qm VKF prüfen; 

◼ Anstreben eines weitgehend geschlossenen Nutzungsbesatzes innerhalb des 

Zentrums. 

 

Das NVZ Hahn-Lehmden ist (noch) stabil aufgestellt. Es bedarf aber 

dringend einer Aufwertung der Nahversorgung durch eine für den 

Kongruenzraum maßstäbliche Erweiterung des Edeka-Supermarkts.  
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8.1.4 Zentraler Versorgungsbereich NVZ Wahnbek 

 

Lagebeschreibung 

Im Ortsteil Wahnbek an der Schulstraße gelegen  

Versorgungsfunktion 

Nahversorgungszentrum 

Städtebau/Umfeld 

Der Standort ist städtebaulich integriert; im Um-

feld findet sich Wohnbebauung überwiegend in 

Einzelbauweise 

 

Einzelhandelsstruktur 

Überwiegend inhabergeführter Einzelhandel, 

Ausnahme bildet der NP-Markt, kein durchgän-

giger Einzelhandelsbesatz, insgesamt nur wenige 

Betriebe 

Branchen-Mix 

überwiegend Anbieter des kurzfristigen Bedarfs, 

ein Anbieter aus dem mittelfristigen Bedarfsbe-

reich 

Magnetbetriebe 

NP-Markt, künftig statt NP Edeka 

Ergänzende Nutzungen 

mehrere Dienstleistungsbetriebe, darunter Gast-

ronomie, Geldinstitute und Versicherung 

 

 

Bebauungsstruktur 

integrierte Lage; kleinteilige Bebauungs- und 

Nutzungsstruktur; aufgelockerte Bebauung; das 

Wohnumfeld besteht überwiegend aus Einfamili-

enhäusern 

Erreichbarkeit MIV/ÖPNV 

Die Schulstraße zweigt von der Oldenburger 

Straße ab und erschließt den Ortsteil, eine Bus-

haltestelle (Elbestraße) ist direkt vor dem NP-

Markt verortet 

Fußläufige Erreichbarkeit 

Erreichbarkeit aus den umliegenden Wohngebie-

ten ist gegeben, Fahrradweg ist ebenfalls vor-

handen 

Stellplatzangebot 

Großzügige Stellplatzanlage bei NP-Markt 

Aufenthaltsqualitäten 

Keine besonderen Aufenthaltsqualitäten, aller-

dings viel Grün 

Leerstandssituation 

Aktuell keine Leerstände vorhanden 

Potenzialflächen und Planvorhaben 

Potenzialfläche westlich des NP-Markts, hier soll 

der Edeka-Ersatzneubau entstehen 
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Abbildung 33: NVZ Wahnbek 

  

Abbildung 34: Abgrenzung NVZ Wahnbek 

Das NVZ Wahnbek liegt im gleichnamigen Ortsteil und übernimmt eine wichtige Nah-

versorgungsfunktion für das südliche Gemeindegebiet (räumlich abgesetzte Ortsteile). 

Der zentrale Versorgungsbereich befindet sich an der Schulstraße. Als Magnetbetrieb 
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fungiert derzeit ein NP-Discount. Darüber hinaus gibt es einen Sonderpostenmarkt 

und ein paar Kleinflächen, die überwiegend dem kurzfristigen Bedarf zuzurechnen 

sind. Da die Verkaufsfläche für einen nachhaltigen Betrieb nicht mehr ausreichend ist, 

soll der NP-Markt durch einen Neubau ersetzt werden, welcher ebenfalls von Edeka 

betrieben werden soll. Damit würde sich die Versorgungssituation im südlichen Ge-

meindegebiet deutlich verbessern. 

Maßnahmen zur Absicherung der Funktionsfähigkeit sind u.a.: 

◼ Sicherung und Stärkung des Ortsteils im Segment der qualifizierten Nahversor-

gung; Umsetzung des Neubau-/Umbauvorhabens; 

◼ Städtebauliche Qualität der Ortsmitte erhalten, um Verweilqualität zu bieten 

(Kopplungen). 

 

Um das Nahversorgungszentrum für den Kongruenzraum 

zukunftsfähig abzusichern, ist die Ausweitung und Qualifizierung des 

Nahversorgungsangebots durch die Umstellung des NP-Markts 

zugunsten eines Edeka-Verbrauchermarkts notwendig. 
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8.1.5 Fachmarktstandort Raiffeisenstraße 

 

Lagebeschreibung 

Im Kernort Rastede an der Raiffeisenstraße gele-

gen zwischen den Hausnummern 30 und 52 

Versorgungsfunktion 

Fachmarktstandort für die ergänzende Nahver-

sorgung sowie für nicht-zentrenrelevante Sorti-

mente (zentralitätsbildend) 

Städtebau/Umfeld 

Der Standort ist städtebaulich teil-integriert; im 

Süden und Osten findet sich Wohnbebauung, 

nördlich und westlich schließen sich landwirt-

schaftliche Flächen an 

 

Einzelhandelsstruktur 

Überwiegend großflächiger filialisierter Einzel-

handel, ergänzt um einige Kleinflächen 

Branchen-Mix 

Schwerpunkt liegt im kurzfristigen Bedarf, aber 

auch Angebote des aperiodischen Bedarfs 

Magnetbetriebe 

Rewe, Aldi, Hol ab, ABC Schuhe, Baustoffhandel 

Cassens 

Ergänzende Nutzungen 

Wenige Dienstleistungsbetriebe (Gastronomie, 

Schlüsselservice und Friseur 

 

Bebauungsstruktur 

teil-integrierte Lage; überwiegend großflächige 

Funktionsbauten in lockerer Bauweise, kein 

durchgängiger Besatz, südlich und östlich 

schließt sich Wohnbebauung an 

Erreichbarkeit MIV/ÖPNV 

Verkehrsgünstige Lage, auch überörtlich gut er-

reichbar über Autobahnanschlussstelle Rastede 

in rd. 800 m Entfernung, ÖPNV-Anbindung über 

zwei Bushaltestellen (August-Brötje-Straße, Rai-

ffeisenstraße) 

Fußläufige Erreichbarkeit 

Erreichbarkeit aus den südlich und östlich gele-

genen Wohngebieten ist gegeben, insgesamt 

aber eher autoorientiert 

Stellplatzangebot 

Großzügige Stellplatzanlage bei Rewe/Aldi, Ge-

tränkemarkt und Baustoffhandel 

Aufenthaltsqualitäten 

Keine besonderen Aufenthaltsqualitäten, rein 

auf Funktionalität ausgelegter Standort 

Leerstandssituation 

Aktuell keine Leerstände vorhanden 

Potenzialflächen und Planvorhaben 

Vorrangig Erweiterungen/Umnutzungen Im Be-

stand. 
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Abbildung 35: FMS Raiffeisenstraße 

  

Abbildung 36: Abgrenzung FMS Raiffeisenstraße 

Der FMS Raiffeisenstraße liegt im Kernort westlich der Innenstadt und übernimmt der-

zeit eine wichtige ergänzende Nahversorgungsfunktion für das Gemeindegebiet. Der 

Standort ist vor allem autoorientiert, übernimmt aber auch für die südlich und östlich 
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angrenzenden Wohngebiete Nahversorgungsfunktion. Auch aus den westlich gelege-

nen Ortsteilen und aus dem benachbarten Wiefelstede ist die Anbindung sehr gut 

(überörtliche Kaufkraftzuflüsse). Als Magnetbetriebe fungieren Rewe, Aldi, Hol ab-Ge-

tränkemarkt, ABC Schuhe und der Baustoffhandel Cassens. Hier stehen auch großzü-

gige Stellplatzflächen zur Verfügung. Der Standort übernimmt damit faktisch eine 

wichtige Ergänzungsfunktion. Ihm fehlt aber für die Ausweisung als zentraler Versor-

gungsbereich der dafür notwendige Mix an ergänzenden Dienstleistern; eine weitere 

Stärkung würde sich vielmehr negativ auf die Entwicklungsmöglichkeiten anderer in-

tegrierter Standortlagen auswirken. 

Der Standort kann durch das Angebot an aperiodischen Sortimenten eine wichtige 

zentralitätsbildende Funktion übernehmen. Es sollten aber keine neuen Flächen im 

kurzfristigen Bedarf realisiert werden, um die Innenstadt sowie die Nahversorgungs-

zentren nicht unter Druck zu setzen. Weitere Flächenausweisungen sollten sich vor-

rangig auf nicht-zentrenrelevante Sortimente konzentrieren, und/oder die nach-

gewiesenen Zentralitätsdefizite kompensieren. Mit dieser angestrebten Profilierung 

des Fachmarktstandorts wird zugleich die Wettbewerbsrelevanz zulasten der Innen-

stadt ein Stück weit reduziert.  

Für seltene Sonderfälle, z.B. Spezialkonzepte mit hohem Flächenbedarf oder mit unter-

schiedlichen Sortimenten (z.B. moderner Elektromarkt, der im untergeordneten Um-

fang auch zentrenrelevante Sortimente führt) bedarf es für den begründeten Einzelfall 

(v.a. Abbau eines großen Zentralitätsdefizits; Absicherung eines heute bereits in Streu-

lage bestehenden Markts, der gemäß obiger Darstellungen als seltener Sonderfall ge-

wertet werden kann) der sorgfältigen politischen Abwägung, ob der 

Fachmarktstandort Raiffeisenstraße als Standort in Frage kommt. Ggf. bedarf es einer 

ergänzenden gutachterlichen Prüfung. 

 

Der FMS Raiffeisenstraße übernimmt wichtige ergänzende 

Versorgungsfunktionen im Bereich von großflächigen 

Einzelhandelskonzepten. Das Hauptaugenmerk sollte zukünftig noch 

stärker im nicht-zentrenrelevanten Bedarf liegen. Sonstige Anbieter 

unterliegen dem Bestandsschutz.  
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8.2 Zur Zentrenrelevanz der Sortimente „Rasteder 
Liste“ 

Eine wichtige Bedeutung in der Bewertung künftiger Einzelhandelsvorhaben kommt 

der Frage nach der Nahversorgungs- und Zentrenrelevanz der Sortimente zu. Sor-

timentslisten fungieren als wichtiges Steuerungsinstrument für die Einzelhandelsent-

wicklung einer Stadt oder Gemeinde. Ziel dieser ortstypischen Sortimentsliste ist es, 

Ansiedlungsvorhaben mit innenstadttypischen Sortimenten in die höherrangigen 

zentralen Versorgungsbereiche zu integrieren und somit dysfunktionale Planvorhaben 

abwenden zu können. Zudem dient die ortstypische Sortimentsliste als Grundlage für 

Ausschluss- und Beschränkungsfestsetzungen in beplanten Gebieten und im unbe-

planten Innenbereich. 

Insgesamt empfehlen Dr. Lademann & Partner in Anlehnung an die bisherige Sorti-

mentsliste der Gemeinde Rastede folgende Einstufung der Nahversorgungs- und Zen-

trenrelevanz der Einzelhandelssortimente:  

 

Tabelle 13: Zur Zentrenrelevanz von Sortimenten („Rasteder Liste“) 

nahversorgungsrelevant* zentrenrelevant nicht-zentrenrelevant

Getränke Bekleidung, Wäsche Antiquitäten/Kunst

Nahrungs- und Genussmittel Bücher Bau- und Heimwerkerbedarf

pharmazeutischer Bedarf Foto, Film, Optik, Akustik Bettwaren, Matratzen

Schnittblumen  Wohnaccessoires Bodenbeläge, Teppiche

Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel Glas, Porzellan, Keramik Campingartikel und -möbel

Zeitungen, Zeitschriften
Haus- und Heimtextilien, 

Gardinen und Zubehör
Erotikartikel

Hausrat/ Haushaltswaren Fahrräder und Zubehör

Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle, Stoffe Gartenbedarf, Pflanzen

Lederwaren, Koffer Kfz-Zubehör

Papier, Schreibwaren Kinderwagen

Parfümeriewaren
Lampen/Leuchten/

Sonstige Elektroartikel

Sanitätswaren Möbel, Küchen

Schuhe
Musikalien, Musikinstrumente, 

Tonträger

Sonstige Drogerieartikel (Kosmetik, 

Körperpflege)
Tierbedarf, Lebende Tiere

Spielwaren Unterhaltungselektronik, Computer

Sportartikel und -bekleidung Waffen und Jagdbedarf

Telekommunikation Weiße Ware/Haushaltselektronik

Uhren, Schmuck, Silberwaren

Zur Zentrenrelevanz von Sortimenten (''Rasteder Sortimentsliste'')

Quelle: Dr. Lademann & Partner. * zugleich i.d. R. auch zentrenrelevant.

Nicht aufgeführte Sortimente sind dem nicht-zentrenrelevanten Bedarf zuzuordnen.
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Die Einstufung der Sortimente erfolgte durch Dr. Lademann & Partner v.a. anhand der 

faktischen Zentrenrelevanz der einzelnen Sortimente innerhalb des Stadtgebiets. 

Auch die Eigenschaften der einzelnen Sortimente (z.B. Transportsensibilität) wurden 

bei der Einstufung berücksichtigt. Darüber hinaus spielte aber auch eine Rolle, welche 

strategischen Ziele mit der Ansiedlung bestimmter Sortimente in den stadträumlichen 

Lagen verbunden sind. 

Gegenüber dem Einzelhandelskonzept aus 2015/Vorjahre wurden nur kleinere Anpas-

sungen vorgenommen. Zum Schutz der Innenstadt vor Fehlentwicklungen werden 

fortan kleinteiligere Drogerieartikel (wie Kosmetik, Körperpflege, Parfümeriewaren) als 

zentrenrelevant geführt. So fungieren in Klein- und Mittelstädten neben großflächigen 

Lebensmittelmärkten v.a. Drogeriefachmärkte als wichtige Frequenzbringer für städti-

sche Zentren.  

8.3 Steuerungsempfehlungen zur räumlichen Einzel-
handelsentwicklung in der Gemeinde Rastede 

Die folgenden modifizierten Steuerungsempfehlungen zeigen auf, an welchen Stand-

orten nahversorgungsrelevante, zentrenrelevante bzw. nicht-zentrenrelevante Sorti-

mente durch Ansiedlungs- bzw. Erweiterungsvorhaben in der Gemeinde Rastede 

ausgeschöpft werden sollten. 

Nahversorgungsrelevante Hauptsortimente (gem. Rasteder Sortimentsliste) 

Klein- und großflächiger nahversorgungsrelevanter30 Einzelhandel ist prioritär auf das 

Hauptzentrum Innenstadt Rastede und die Nahversorgungszentren zu verweisen. Da-

bei ist die Dimensionierung der Vorhaben dem Nachfragevolumen des jeweiligen Kon-

gruenzraums anzupassen („70:30-Regel“).  

Nachgeordnet ist zu empfehlen, nahversorgungsrelevanten Einzelhandel ab 200 qm 

VKF31 dort zuzulassen, wo dieser einen Beitrag zur Verbesserung der wohnungsnahen 

Versorgung leistet. Hinweise hierfür liegen vor, wenn 

◼ sich innerhalb eines Kern-Einzugsbereichs von 700 m (Radius um den Planstand-

ort) ein maßgeblicher Anteil an Wohnbebauung befindet  

und 

 
30

 Drogeriefachmärkte gehen mit ihrem Sortiment über die reine Nahversorgung hinaus (> 10 % Rand- und Nebensortimente). Sie sind 

daher in Rastede als zentrenrelevant zu bezeichnen. 

31
 In Anlehnung an die Empfehlungen des Einzelhandelskonzepts aus 2015. Selbst mit möglicher Umsetzung des Edeka-Verbraucher-

markts würde die mittlere Verkaufsflächengröße je Betrieb in der Innenstadt weiterhin unter 200 qm VKF liegen. Dies zeigt, dass eine 

sorgfältige Steuerung des Einzelhandels auch bei nahversorgungsrelevanten Sortimenten wünschenswert ist. 

 Unterhalb von 200 qm VKF Größe erscheint eine Steuerung für nicht zielführend. 



93 | 108 Dr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH 

◼ möglichst eine nur geringe Überschneidung (10 %-20%) eines Kern-Einzugsge-

biets (700 m) eines Vorhabens mit den Einzugsbereichen bestehender Lebensmit-

telmärkte vorliegt. 

Großflächiger nahversorgungsrelevanter Einzelhandel ist an sonstigen Standorten nur 

möglich, wenn dieser nach dem LROP 2017 Vorhaben/Betrieb zur wohnortbezogenen 

Nahversorgungh zu bezeichnen ist (v.a. Umsatzschwerpunkt aus dem fußläufigen 10 

Gehminuten bzw. 1.000 m-Bereich) und dabei nachweislich ein Bestandsmarkt abge-

sichert werden kann; bzw. im Einzelfall eine Nahversorgungslücke geschlossen werden 

kann (Bedarf/Tragfähigkeit). Ein Verträglichkeitsnachweis ist erforderlich (für Neuan-

siedlung einschließlich Standortalternativenprüfung). 

Vor dem Hintergrund der Gefahr einer weiteren Zersplitterung des Angebots und im 

Lichte der bereits guten räumlichen Verteilung der Angebote i.V.m. einer (noch) durch-

schnittlichen Versorgungslage ist nahversorgungsrelevanter Einzelhandel in gewerb-

lich geprägten Standortlagen sowie an Durchfahrtstraßen außerhalb der Zentren 

möglichst auszuschließen. 

Der Umfang an zentrenrelevanten Randsortimenten ist – v.a. an Standorten außerhalb 

der Zentren - auf das erforderliche Minimum zu beschränken (max. 10 % an Gesamt). 

In Zentren sollte der Randsortimentsanteil bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben 

200 qm32 nicht übersteigen. 

 

Zentrenrelevante Hauptsortimente (gem. Rasteder Sortimentsliste) 

Zentrenrelevante Sortimente sollten auf das Hauptzentrum Innenstadt Rastede kon-

zentriert werden. Dieses stellt das Investitionsvorranggebiet dar.  

Nachgelagert können auch kleinteilige Angebote in den Nahversorgungszentren ange-

boten werden. Die Verkaufsfläche sollte 200 qm33 je Betrieb jedoch nicht überschrei-

ten. Außerdem ist die Dimensionierung der Vorhaben dem Nachfragevolumen des 

jeweiligen Kongruenzraums anzupassen („70:30-Regel“)34. 

Ziel des Einzelhandelskonzepts ist es, die abgegrenzten Zentren hinsichtlich der jeweils 

zugewiesenen Funktion weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund der Strategie „Kon-

zentration auf die Zentren“ ist möglichst ein konsequenter Ausschluss von zentrenre-

levanten Sortimenten außerhalb der o.g. privilegierten Standorte vorzunehmen.  

 
32

 Die 200 qm ergeben sich aus der Herleitung im EHK 2015 für den Rasteder Laden. Mit Stand 2022 liegt die mittlere Betriebsgröße 

im ZVB Innenstadt (125 qm) sogar noch deutlich darunter. 

33
 In Anlehnung an die Empfehlungen des Einzelhandelskonzepts aus 2015. Selbst mit möglicher Umsetzung des Edeka-Verbraucher-

markts würde die mittlere Verkaufsflächengröße je Betrieb in der Innenstadt weiterhin unter 200 qm VKF liegen. Dies zeigt, dass eine 

sorgfältige Steuerung des Einzelhandels auch bei zentrenrelevanten Sortimenten erforderlich ist. 

34
 Vgl. Kapitel 3.3 Kongruenzgebot des LROP. 
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Der Umfang an zentrenrelevanten Randsortimenten ist – v.a. an Standorten außerhalb 

der Zentren - auf das erforderliche Minimum zu beschränken (max. 10 % an Gesamt). 

In Zentren sollte der Randsortimentsanteil bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben 

200 qm nicht übersteigen. 

 

Nicht-zentrenrelevante Hauptsortimente (gem. Rasteder Sortimentsliste) 

Prioritär sind nicht-zentrenrelevante Sortimente auf den Fachmarktstandort Raiffei-

senstraße und auf die Zentren zu lenken, um Agglomerationseffekte zu erschließen. 

Nachgeordnet können diese auch an anderen Standorten zugelassen werden.  

Zentren- und nahversorgungsrelevante Randsortimente sind außerhalb der Zentren 

auf 10 % der Gesamtverkaufsfläche (max. 800 qm Verkaufsfläche, max. 200 qm je Sor-

timent) zu begrenzen. 

 

Änderungen im Bestand/Bestandsschutz 

Vorrangiges Entwicklungsziel ist die Sicherung bestehender Angebote. Der Bestands-

schutz für marktaktive Betriebe kann bis zum Erreichen der Großflächigkeit (800 qm 

VKF) und bis zu einer Erweiterung um 10 % innerhalb der Gültigkeit des Einzelhandels-

konzepts als konform mit den Steuerungsregeln bewertet werden.  

Einzelhandelsrelevante Umnutzungen sind in der Regel nur zugunsten nicht-zentren-

relevanter Sortimente möglich. 
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Zusammenfassend empfehlen Dr. Lademann & Partner, Einzelhandelsvorhaben nach 

Branchen und Verkaufsflächendimensionierung wie folgt einzuordnen: 

 

Abbildung 37: Steuerungsempfehlungen zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde 

Rastede 

Neben der Bewertung der Konformität eines Planvorhabens mit den Vorgaben des Ein-

zelhandels- und Zentrenkonzepts der Gemeinde Rastede ist bei raumbedeutsamen 

Einzelhandelsvorhaben noch der Nachweis der städtebaulichen und raumordneri-

schen Verträglichkeit zu erbringen. Die o.g. Steuerungsempfehlungen ergänzen inso-

fern die landes- und regionalplanerischen Vorgaben. 

www.dr-lademann-partner.deDr. Lademann & Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH

Steuerungsempfehlungen

Einzelhandels- und Zentrenkonzept Rastede

Nahversorgungs- und zentrenrelevante Randsortimente sind bis maximal 10 % des Gesamtvorhabens zulässig. 
Agglomerations- und Gemengelagen kleinflächiger Betriebe sind kumuliert zu betrachten.
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9 Sonstige Empfehlungen für die Wei-
terentwicklung des Einzelhandels in 
Rastede 

Verbindliche Verabschiedung des Einzelhandelskonzepts  

Der erste und wichtigste Schritt ist die verbindliche Verabschiedung des Einzelhan-

delskonzepts durch einen entsprechenden Ratsbeschluss. Damit werden die fortge-

schriebenen und aktualisierten Entwicklungsziele kommuniziert und als Planungswille 

festgeschrieben. Nur so kann das Konzept als städtebauliches Entwicklungskonzept im 

Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden. 

Gleichzeitig dient eine verbindliche Verabschiedung des Konzepts der Planungssicher-

heit der Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümer sowie potenzieller Investoren.  

Darüber hinaus entfaltet eine verbindliche Verabschiedung des Konzepts auch eine 

Schutzwirkung. So können Einzelhandelsvorhaben im Umland, die negative Auswirkun-

gen auf den Einzelhandel in Rastede erwarten lassen, mit dem Verweis auf das Einzel-

handelskonzept und den darin festgeschriebenen Entwicklungszielen sowie den 

schützenswerten zentralen Versorgungsbereichen erfolgversprechender entgegen-

getreten werden.  

Demnach gilt es zunächst auf einen entsprechenden Ratsbeschluss von Seiten der Ge-

meindeverwaltung hinzuarbeiten. Dabei sollte möglichst das Gesamtkonzept be-

schlossen werden, um den Empfehlungen für die Einzelhandelssicherung und 

strategische Einzelhandelsentwicklung in den nächsten Jahren Außenwirkung zu ver-

leihen. 

Baurechtliche Absicherung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts  

Die Steuerung des Einzelhandels lässt sich über die Aufstellung und Änderung von Be-

bauungsplänen regeln. Im Zusammenhang mit den Steuerungsregeln werden daher im 

Folgenden Empfehlungen für bauplanungsrechtliche Steuerungsgrundsätze zur 

räumlichen Steuerung des Einzelhandels dargestellt. Diese gelten sowohl für die Neu-

aufstellung als auch für die Änderung von Bebauungsplänen. Grundsätzlich gilt es, im 

Sinne des Einzelhandelskonzepts städtebaulich „gewünschte“ Standorte für Einzel-

handelsvorhaben entsprechend abzusichern und „unerwünschte“ Standorte und Sor-

timente bauplanungsrechtlich auszuschließen.  

◼ Gewünschte - städtebaulich und raumordnerisch verträgliche - Vorhaben sollten 

gemäß den im Einzelhandelskonzept empfohlenen Sortimentsgruppen, Größen-

ordnungen und Lagen planungsrechtlich vorbereitet werden. 
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◼ An Standorten, die auf Grundlage des Einzelhandelskonzepts für die Ansiedlung 

von Einzelhandelsvorhaben in Frage kommen, ist eine kontinuierliche Überarbei-

tung der vorliegenden und/oder Neuaufstellung der Bebauungspläne anzuraten.  

◼ An Standorten, die für künftige Einzelhandelsvorhaben (vor allem zentrenrelevante 

und nahversorgungsrelevante Vorhaben) dauerhaft nicht mehr in Frage kommen, 

gilt es die Bebauungspläne entsprechend zu überarbeiten.  

◼ In Gewerbegebieten empfiehlt sich ein konsequenter planungsrechtlicher Aus-

schluss von Einzelhandel, um diese Gebiete für den Entwicklungsbedarf des höher-

wertigen und produzierenden Gewerbes vorzuhalten und bestehende Standorte 

nicht zu schwächen. 

Die genannten strategischen Empfehlungen beinhalten eine Vielzahl möglicher pla-

nungsrechtlicher Anwendungsfragestellungen, die je Vorhaben und Standort differie-

ren. Zur Ausgestaltung rechtssicherer Bauleitpläne ist generell zu empfehlen, dass sich 

die Begründung zum jeweiligen Bebauungsplan deutlich auf das vorliegende Einzel-

handelskonzept in Verbindung mit dem entsprechenden politischen Beschluss be-

zieht. Ebenso gilt es, die Strategieempfehlungen als Abwägungsgrundsätze sowie die 

Sortimentsliste in die textlichen Festsetzungen der entsprechenden Bebauungspläne 

zu übernehmen.  

Wesentliches Instrument der Feinsteuerung innerhalb der Bebauungspläne ist der 

Nutzungsausschluss gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO, wodurch ein-

zelne in den §§ 2 und 4 bis 9 BauNVO genannten Nutzungsarten und Unterarten aus 

städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden können.  

Sofern Bebauungspläne Standort ein einem zentralen Versorgungsbereich überplanen 

oder zur Sicherung eines zentralen Versorgungsbereichs aufgestellt werden, sollte in 

der Begründung zum Bebauungsplan der zentrale Versorgungsbereich namentlich ge-

nannt und ergänzend parzellenscharf zeichnerisch dargestellt werden. 
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10 Einordung der Planvorhaben in das 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept  

Für das Rasteder Gemeindegebiet bestehen verschiedene Einzelhandelsbegehren mit 

unterschiedlichem Konkretisierungsstand. Im Folgenden soll eine Aussage zur Konfor-

mität von einzelhandelsrelevanten Planvorhaben in Rastede getätigt werden. 

NP / EDEKA Wahnbek 

Im NVZ Wahnbek besteht die Absicht, auf der Freifläche einen Edeka-Verbraucher-

markt mit ca. 1.385 qm VKF anzusiedeln. In diesem Zuge würde der NP-Markt mit ca. 

860 qm VKF aufgegeben und zugunsten anderer zentrenrelevanter Nutzungen um-

strukturiert werden. Das Vorhaben wurde bereits auf Grundlage des bisherigen Einzel-

handelskonzepts in den politischen Gremien beraten und für städtebaulich vertretbar 

und maßstäblich für den zugewiesenen Kongruenzraum befunden. Da bereits Bau-

recht für das Vorhaben geschaffen wird, ist mit einer kurzfristigen Umsetzung des Vor-

habens zu rechnen. 

Auch mit der vorliegenden Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 

der Gemeinde Rastede ist das Vorhaben vollständig vereinbar. Es zahlt sowohl auf die 

Absicherung eines bestehenden Betriebs (hier i.S.e. Ersatzneubaus) sowie auf die Qua-

lifizierung und Stärkung der Nahversorgung an städtebaulich-integrierten Standortla-

gen ein und ist als maßstäblich für den Ortsteil / den Kongruenzraum zu bezeichnen 

(ca. 4.100 Einwohner). Zugleich dient es zur Verkürzung des Wegeaufwands für die 

Einwohner nicht nahversorgter Bereiche (Wahnbek, Ipwege und Ipwegermoor; sowie 

Loy, wenngleich dieser nach dem Kongruenzgebot dem Kernort zugeordnet wird). 

Rewe, Oldenburger Straße 

An der Oldenburger Straße befindet sich ein in die Jahre gekommener Rewe-Verbrau-

chermarkt mit rd. 1.200 qm VKF. Er fügt sich in wesentliche Wohnsiedlungsbereiche 

ein. Zugleich dient er zur verbrauchernahen Versorgung der Neubaugebiete von Hank-

hausen II. Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts sieht für den Rewe-Markt 

(i.V.m. dem angrenzenden Lidl-Markt) die Ausweisung eines Nahversorgungszentrums 

vor. So geht von diesen Betrieben eine wesentlich über den unmittelbaren Nahbereich 

hinausreichende qualifizierte Nahversorgungsfunktion aus. Allerdings bedarf es zur 

nachhaltigen Absicherung des Verbrauchermarkts einer Modernisierung und maß-

stäblichen Erweiterung des etablierten Anbieters. 

Für den Vorhabenstandort liegt aktuell kein rechtskräftiger B-Plan vor, allerdings be-

steht ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan. In der Einordnung des Vor-

habens in das Einzelhandels- und Zentrenkonzept gilt es festzuhalten, dass das 

Vorhaben mit den Zielvorgaben des Konzepts im Einklang steht. Es ist jedoch über eine 
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Verträglichkeitsuntersuchung der Nachweis zu erbringen, dass die Erweiterung (ggf. 

auch in Zusammenhang mit einer Lidl-Erweiterung am Standort) keine schädlichen 

Auswirkungen auf die Zentren und die verbrauchernahe Versorgung induziert.  

Lidl 

An der Oldenburger Straße befindet sich unweit des Rewe-Markts ein Lidl-Markt mit rd. 

900 qm VKF, der auf rd. 990 qm VKF erweitert werden soll. Er fügt sich in wesentliche 

Wohnsiedlungsbereiche ein. Zugleich dient er zur verbrauchernahen Versorgung der 

Neubaugebiete von Hankhausen II. Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts 

sieht für den Lidl-Markt (i.V.m. dem angrenzenden Rewe-Markt) die Ausweisung eines 

Nahversorgungszentrums vor. So geht von diesen Betrieben eine wesentliche, über 

den unmittelbaren Nahbereich hinausreichende qualifizierte Nahversorgungsfunktion 

aus. Allerdings bedarf es zur nachhaltigen Absicherung des Markts einer Modernisie-

rung und maßvollen Erweiterung des etablierten Anbieters.  

Das Vorhaben steht insgesamt im Einklang mit den Zielvorgaben des Einzelhandels- 

und Zentrenkonzepts. Für die Vorhabenumsetzung ist gleichwohl ebenfalls und ggf. in 

summarischer Betrachtung mit dem angrenzenden Rewe-Markt ein aktueller Nach-

weis der städtebaulichen und raumordnerischen Verträglichkeit zu erbringen. So be-

darf es der Prüfung, ob mit dem Vorhaben keine mehr als unwesentlichen 

Auswirkungen auf andere zentrale Versorgungsbereiche und die Nahversorgung ver-

bunden sind (Verträglichkeitsnachweis). 

Edeka Ansiedlung im ZVB Innenstadt 

Am nördlichen Ende des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt besteht am Stand-

ort Kleibroker Straße mit Stand 2021 die Absicht der Edeka Minden-Hannover, einen 

Verbrauchermarkt mit rd. 2.075 qm VKF anzusiedeln (inkl. Bäckereicafé). Er fügt sich in 

wesentliche Wohnsiedlungsbereiche ein und ist perspektivisch auch aus dem räumlich 

derzeit nicht nahversorgten östlichen Stadtgebiet gut erreichbar. Zugleich dient er 

prospektiv als zentraler Frequenzbringer für den zentralen Versorgungsbereich. Das 

Vollsortiment rundet das bestehende Angebotsgefüge der Innenstadt optimal ab.  

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts sieht für den Planstandort von Edeka 

weiterhin vor, eine Potenzial-/ Entwicklungsfläche für die Nahversorgung auszuwei-

sen, die integrativer Bestandteil des zentralen Versorgungsbereichs ist.  

Das Vorhaben unterliegt den Vorgaben des LROP und RROP. Nach diesem wäre eine 

Ansiedlung dann möglich, wenn zulasten anderer Zentren und der verbrauchernahen 

Versorgung keine mehr als unwesentlichen Auswirkungen zu erwarten sind. Es wäre 

zugleich zu überlegen, ob das Randsortiment des Vorhabens trotz der Lage im Haupt-

zentrum über Festsetzungen im B-Plan oder planergänzenden Regelungen begrenzt 

wird (vgl. u.a. Aussage zum Drogeriemarkt unten). So würde sichergestellt, dass das 
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Vorhaben das Zentrum vorrangig um Nahrungs- und Genussmittel arrondiert, nicht 

aber z.B. mit dem Rossmann in starken Wettbewerb tritt. 

Insgesamt kann gleichwohl festgehalten werden, dass der Standort funktional und 

konzeptionell richtig verortet ist. Das Vorhaben zahlt in die Stärkung des zentralen Ver-

sorgungsbereichs ein.  

Aktiv & Irma am Vorwerk Gartencenter 

An der südlichen Oldenburger Straße auf Höhe des Hirschtores/Schloßpark befindet 

sich ein überörtlich bedeutsames Gartencenter. Es wird erwogen, nicht mehr betriebs-

erforderliche Bereiche für die Ansiedlung eines städtebaulich anspruchsvollen Aktiv & 

Irma-Verbrauchermarkts mit ca. 2.440 qm VKF bereit zu stellen. 

Er fügt sich in wesentliche Wohnsiedlungsbereiche ein und ist perspektivisch auch aus 

dem räumlich derzeit nicht nahversorgten südlichen Stadtgebiet (Hankhausen II) gut 

erreichbar. Er würde jedoch als Koppelstandort mit dem Gartencenter (sonntags ge-

öffnet) auch nennenswerte Streuumsätze binden und damit deutlich über die verbrau-

chernahe Versorgung hinausgehen. Zugleich ist wenige Meter entfernt seit vielen 

Jahren ein Verbundstandort von Rewe und Lidl verortet, der gut in den Köpfen der Ein-

wohner verankert ist und als zentraler Versorgungsbereich dem besonderen Schutz vor 

Wettbewerb unterliegen soll. Erweiterungsbedarfe wurden dort zudem bekundet. 

Im Lichte der für den Kongruenzraum begrenzten Flächenpotenziale im periodischen 

Bedarf und des Vorliegens weiterer Ansiedlungs- und Absicherungsbegehren (von 

Rewe und Lidl, aber auch von Edeka als Magnetbetrieb der Innenstadt) ist eine Ansied-

lung eines weiteren großen Verbrauchermarkts konzeptionell nicht mit der Fortschrei-

bung des Einzelhandelskonzepts in Einklang zu bringen. Zudem stehen prospektiv 

auch raumordnerische Ziele der Verwirklichung des Vorhabens entgegen.  

Erweiterung Edeka in Hahn-Lehmden 

Zudem bestehen Überlegungen den Edeka Böse-Supermarkt im NVZ Hahn-Lehmden 

durch eine maßvolle Erweiterung auf ein marktgängiges Konzept für dezentrale Orts-

teile zu erweitern. Wenngleich es sich hierbei um erste Überlegungen handelt, kann 

festgehalten werden, dass eine Erweiterung auf 800 qm VKF pauschal vereinbar wäre. 

Für eine größere Dimensionierung wäre ein Verträglichkeitsnachweis zu erbringen. Da-

bei gilt auch zu beachten, dass das Vorhaben maßstäblich in seinem Kongruenzraum35 

für das Grundzentrum Hahn-Lehmden (ca. 3.700 Einwohner) fungiert (u.a. Beein-

trächtigungsverbot und Kongruenzgebot). 

 

 
35

 Lehmden, Hahn, Lehmdermoor, Nethen, Bekhausen, Wapeldorff, Heubült und Rastederberg 
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Rossmann 

Überdies bestehen Überlegungen seitens Rossmann den Drogeriemarkt an einen an-

deren Standort zu verlagern. Derzeit ist der Markt inmitten des ZVB Innenstadt verortet 

und fungiert trotz gewisser Defizite (Beengtheit im Laden und auf Stellplatzanlage) als 

gewichtiger Magnetbetrieb des Zentrums. Gutachterlich wird empfohlen, den einzigen 

Drogeriemarkt der Gemeinde innerhalb des ZVBs weiterhin vorzuhalten. Umgekehrt 

sollten jedoch Wettbewerbsvorhaben – großflächige innerhalb des ZVBs sowie grund-

sätzlich außerhalb des ZVBs – sehr sorgfältig hinsichtlich der Risiken bewertet werden, 

um den Magnetbetrieb wettbewerbsseitig nicht zu gefährden. Vor diesem Hintergrund 

wird empfohlen einerseits Planvorhaben des LEHs hinsichtlich des Umfangs an Droge-

riewaren zu regulieren (B-Plan-Festsetzung) und andererseits die Rasteder Sorti-

mentsliste in diesem Punkt zu überarbeiten (Einstufung von kleinvolumigen Artikeln 

eines Drogeriemarkts als zentrenrelevant, z.B. Parfümeriewaren, Kosmetikartikel – 

nicht jedoch flächenextensive Sortimente wie Wasch- und Putzwaren). 
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11 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich für die Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in der 

Gemeinde Rastede Folgendes festhalten:  

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel in der Gemeinde 

Rastede sind geprägt durch eine weiter wachsende Bevölkerungsplattform in der Ge-

meinde selbst, eine über dem Durchschnitt liegende einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

sowie eine stabile Beschäftigungssituation bei gleichzeitig nur leicht negativem Pend-

lersaldo. Positiv sind die Tourismuszahlen zu erwähnen, die sich vermutlich bald auf 

Vor-Corona-Niveau bewegen werden. 

Rastede ist raumordnerisch als Mittelzentrum eingestuft. Mit den Ortsteilen Hahn-

Lehmden und Wahnbek sind zusätzlich zwei Grundzentren in der Gemeinde Rastede 

ausgewiesen. Generell haben Grundzentren die Aufgabe, zentralörtliche Einrichtungen 

und Angebote zur Deckung des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. 

Der mittelzentrale Verflechtungsbereich für Rastede insgesamt umfasst das eigene 

Gemeindegebiet sowie Teile von Wiefelstede und Jade.  

Im Marktgebiet der Gemeinde Rastede leben derzeit rd. 35.100 Personen. Perspekti-

visch ist vor dem Hintergrund der Einwohnerzuwächse mit einem damit verbundenen 

steigenden Nachfragepotenzial zu rechnen. 

Aktuell beträgt das Gesamtverkaufsflächenangebot in der Gemeinde Rastede rd. 

62.500 qm. Der Großteil des Angebots entfällt auf die Segmente des langfristigen Be-

darfs. Etwa 9 % des Angebots werden in der Innenstadt Rastede vorgehalten. Umsatz-

seitig wird der Rasteder Einzelhandel vom kurzfristigen Bedarf dominiert, der einen 

Umsatzanteil von rd. 49 % aufweist. Das Gesamtumsatzvolumen der Gemeinde liegt bei 

rd. 134 Mio. €. Die Zentralität von rd. 81 % weist auf überproportionale Kaufkraftab-

flüsse. 

Rein quantitativ ist in Rastede ein umfassendes Nahversorgungsangebot vorhanden. 

Allerdings sind räumliche Versorgungslücken in den jeweiligen Kongruenzräumen von 

Rastede und von Hahn-Lehmden und Wahnbek zu erkennen. Auch agieren eine Reihe 

an in Wohnsiedlungsbereichen eingebetteten Betrieben auf nicht mehr gängigen Ver-

kaufsflächengrößen.  

Die Fortschreibung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts im Sinne des § 1 

Abs. 6 Nr. 11 BauGB kommt zu folgenden Entwicklungsempfehlungen: 

Der überschlägige Entwicklungsrahmen für den Einzelhandel in Rastede beträgt rd. 

3.000 bis rd. 8.900 qm Verkaufsfläche. Dieser entfällt auf alle Bedarfsstufen. In diesem 

Zusammenhang ist festzuhalten, dass es sich bei diesem Flächenrahmen nur um einen 

groben Orientierungsrahmen handelt, der unter Abwägung der Vor- und Nachteile ggf. 
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auch leicht überschritten werden kann. Für großflächigen Einzelhandel ist jedoch eine 

detaillierte – und ggf. kumulative - Verträglichkeitsprüfung des konkreten Vorhabens 

erforderlich.  

Insgesamt birgt aus Sicht der Gutachter die Strategieoption „Konzentration auf die 

Zentren“ im Sinne einer räumlich-funktionalen Arbeitsteilung und einer weiteren Kon-

zentration des Angebots die geringsten Risiken und induziert die höchsten Attraktivi-

tätspotenziale für die Gemeinde Rastede insgesamt.  

Das Zentrenkonzept der Gemeinde Rastede legt die Innenstadt Rastede (Hauptzent-

rum) weiterhin als zentralen Versorgungsbereich im Sinne des Baurechts fest. Darüber 

hinaus wurden die Oldenburger Straße (Höhe Feldbreite), Hahn-Lehmden sowie 

Wahnbek als weitere zentrale Versorgungsbereiche (Nahversorgungszentren) be-

stätigt.  

Grundsätzlich gilt es im Sinne des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts städtebaulich 

„gewünschte“ Standorte für Planvorhaben entsprechend abzusichern und „uner-

wünschte“ Standorte und Sortimente bauplanungsrechtlich auszuschließen. Hierfür 

dienen auch die weiterentwickelten Steuerungsregeln nach Zentrenrelevanz der 

Sortimente in Verbindung mit der Sortimentsliste der Gemeinde Rastede. 

Die Planvorhaben von Edeka im ZVB Wahnbek, Edeka im ZVB Innenstadt Rastede, 

Rewe und Lidl im ZVB Oldenburger Straße fügen sich konzeptionell in die gesamtge-

meindlichen Empfehlungen ein, da diese vom Grundsatz her in der Lage sind, „in den 

Köpfen der Verbraucher verankerte Standorte“ resp. bestehende Potenziale auszu-

schöpfen und einige der Angebotslücken zu schließen. Die in der Zusammenschau ver-

trägliche Dimensionierung ist noch gesondert zu ermitteln. Auch eine Absicherung von 

Edeka im ZVB Hahn-Lehmden und des Rossmann-Markts im ZVB Innenstadt wird für 

städtebaulich zielführend befunden. Eine zusätzliche Ansiedlung eines Verbraucher-

markts am Standort Gartencenter Vorwerk allerdings verstößt nicht nur gegen die Ziele 

der Landes- und Regionalplanung (Integrationsgebot, Beeinträchtigungsverbot und 

evtl. Kongruenzgebot), sondern ist im Lichte kannibalisierender Effekte zulasten be-

stehender integrierter Nahversorgungsbetriebe weiterhin nicht mit den Zielen einer 

nachhaltigen Einzelhandelsentwicklung vereinbar. 

 

Hamburg, 27. Februar 2023 

 

Sandra Emmerling    Corinna Staude 

Dr. Lademann & Partner GmbH 
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I Glossar36 

Betriebstypen im Einzelhandel: 

Food-Einzelhandel 

◼ Lebensmitteldiscounter 

Lebensmittelmarkt mit Verkaufsflächen bis etwa 1.200 qm (im Einzelfall auch hö-

here Verkaufsfläche), der ein auf Waren mit hoher Umschlagshäufigkeit be-

schränktes Sortiment sowie ein wöchentlich wechselndes Aktionssortiment (im 

Mittel 2.100 Artikel) mittels aggressiver Niedrigpreispolitik verkauft. 

◼ Supermarkt 

Einzelhandelsbetrieb, der auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm bis 

800 qm Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Frischwaren und Drogeriewa-

ren, Wasch-, Putz und Reinigungsmittel anbietet. 

◼ Verbrauchermarkt, klein 

Einzelhandelsbetrieb mit Sortimentsschwerpunkt „täglicher Bedarf“, der überwie-

gend auf einer Verkaufsfläche zwischen 800 und 1.500 qm geführt wird. 

◼ Verbrauchermarkt, groß 

Einzelhandelsbetrieb mit Angebotsschwerpunkt „täglicher Bedarf“, der aufgrund 

der Flächenbedarfe meist an Pkw-orientierten Standorten auf einer Verkaufsfläche 

zwischen 1.500 und unter 5.000 qm geführt wird. 

◼ SB-Warenhaus 

Einzelhandelsbetrieb ab 5.000 qm Verkaufsfläche mit Umsatzschwerpunkt bei 

Waren des täglichen Bedarfs und zahlreichen Nonfood-Warengruppen (bis zu 

50 % der Artikel), die überwiegend an Pkw-orientierten Standorten angeboten 

werden. 

◼ Vollsortimenter 

Einzelhandelsbetrieb, welcher ein breites und tiefes Sortiment mit einem flächen-

bezogenen Frischeanteil von ca. 30 % anbietet und durch größere Bedienungsthe-

ken gekennzeichnet ist. Das Angebot konzentriert sind im Wesentlichen auf den 

Periodischen Bedarf (Lebensmittel) mit einem Umfang von mind. 12.000 Artikeln, 

ergänzt um ein Non-Food Sortiment von etwa 10 bis 15 %. SB-Warenhäuser und 

 
36

 Die Definitionen sind in Anlehnung an folgende Quellen formuliert:  

Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln, Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 

1995: Katalog E Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft  

Metro-Handelslexikon 2009/2010 

Definitionen zur Einzelhandelsanalyse der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. 2014 
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Verbrauchermärkte sind regelmäßig als Voll-sortimenter zu bezeichnen. Super-

märkte erreichen dagegen oftmals nicht die nötige Sortimentstiefe und -breite.  

Nonfood-Einzelhandel 

◼ Fachgeschäft 

Einzelhandelsbetrieb mit i.d.R. deutlich weniger als 800 qm Verkaufsfläche, der ein 

auf einen Warenbereich beschränktes Nonfood-Sortiment in tiefer Gliederung mit 

unterschiedlichen Bedienungskonzepten (Fremd- und Selbst-bedienung, Vor-

wahl) und oft weiteren Service- und Beratungsleistungen verkauft. 

◼ Fachmarkt 

Einzelhandelsbetrieb mit meist über 800 qm Verkaufsfläche, der ein auf eine Wa-

rengruppe beschränktes, preisorientiertes Nonfood-Sortiment mit eingeschränk-

ten Service- und Beratungsleistungen an Pkw-orientierten Standorten anbietet. 

◼ Warenhaus 

Einzelhandelsgroßbetrieb mit umfassendem Sortiment aus unterschiedlichen Wa-

rengruppen, der mit unterschiedlichen Bedienungskonzepten (oft in Fremdbedie-

nung mit Vorwahl) geführt wird und sich in der Regel an integrierten Standorten 

oder in Einkaufszentren befindet. 

◼ Kaufhaus 

Großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der Waren aus mehreren Nonfood-Branchen, 

davon mindestens eine in tieferer Gliederung, und unterschiedlichen Bedienungs- 

und Servicekonzepten verkauft. Verortet sind Kaufhäuser in der Regel an integrier-

ten Standorten oder in Einkaufszentren (umfasst z.B. auch Textilkaufhäuser) befin-

det. 

◼ Sonderpostenmarkt 

Discountorientierter Fachmarkt, der nicht an spezielle Warengruppen oder Be-

darfsbereiche ausgerichtet ist, sondern Waren aller Art für den discountorientier-

ten Impulskauf anbietet. Die Waren werden zu niedrigen Preisen als Rest- und 

Sonderposten verkauft. Das Sortiment wechselt demnach häufig. 

 

Agglomerationen, Einkaufszentren und Spezialformen 

◼ Fachmarktagglomeration 

Ansammlung von branchengleichen/branchenverschiedenen Fachmärkten an ei-

nem Standortbereich, denen (trotz ab und zu praktizierter gemeinsamer Stellplatz-

nutzung) ein einheitliches Management fehlt. 

◼ Fachmarktzentrum 

Funktionales Einkaufszentrum, das an Pkw-orientierten Standorten (oft peripher) 

Betriebe unterschiedlicher Branchen, Betriebsgrößen und Betriebsformen mit 
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Dominanz von preisaktiven Fachmärkten in der Regel unter einheitlichem 

Standortmanagement in einer meist überdachten Mall integriert. 

◼ Einkaufszentrum/Shopping-Center 

Einzelhandelsimmobilie mit i.d.R. mehr als 10.000 qm VKF, die - einheitlich geplant 

und gemanagt - Einzelhandelsbetriebe aus unterschiedlichen Branchen, Be-

triebsgrößen und Betriebsformen mit überwiegend Sortimenten des mittelfristigen 

Bedarfs in einer meist überdachten Mall zusammenfasst. 

◼ Outlet-Center (auch Factory Outlet Center oder Designer Outlet Center) 

Eine besondere Form eines Einkaufszentrums, in der in einer Agglomeration vieler 

Ladeneinheiten innerhalb eines einheitlich geplanten Gebäudekomplexes oder ei-

ner räumlich zusammenhängenden Anlage – meist an autoorientierten Standorten 

– Waren mit einem Preisabschlag von mindestens 25 % direkt vom Hersteller ver-

kauft werden. Der Schwerpunkt liegt auf Markenartikeln des gehobenen Bedarfs 

sowie auf dem Premium- und Luxussegment. Das Warenangebot umfasst dabei B-

Ware, Überproduktionen, Retouren, Vorsaison-Ware und Produktmuster.  

◼ Distanzhandel 

Bestimmte Form des institutionellen Einzelhandels, bei dem der Käufer den Anbie-

ter nicht in dessen Geschäft aufsucht, um einen Kauf auszulösen, sondern andere 

Formate gewählt werden, um die Ware zu präsentieren, die Bestellung vorzuneh-

men und die Ware zu übergeben. Unter Distanzhandel werden vor allem der Onli-

nehandel, der Kataloghandel sowie Teleshopping zusammengefasst.  

◼ Filialbetrieb (Filialist) 

Ein Filialbetrieb verfügt über mindestens fünf unter einheitlicher Leitung stehende 

Verkaufsfilialen an unterschiedlichen Standorten. Die einzelnen Filialen treten un-

ter einheitlichem Namen auf und weisen in ihrem Erscheinungsbild starke Gemein-

samkeiten auf, ohne dass sie vollständig im Marketing-Mix übereinstimmen 

müssen. Es gibt sowohl internationale und nationale Filialisten als auch regionale 

und lokale Filialisten.  

 

Begriffe aus dem Bauplanungsrecht37 

◼ Großflächigkeit 

Das Merkmal der Großflächigkeit kennzeichnet die Schwelle, ab der Einzelhandels-

betriebe nach Maßgabe des § 11 (3) BauNVO nur noch in einem Kern-gebiet i.S.v. § 

7 BauNVO oder in einem Sondergebiet für Einzelhandel i.S.v. § 11 BauNVO zulässig 

sind, sofern die Vermutungsregel des § 11 (3) BauNVO nicht wiederlegt werden 

kann, die von negativen Auswirkungen (u.a. auf die Entwicklung zentraler 

 
37

 Quelle: In Anlehnung an Metro-Handelslexikon 2009/2010. 
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Versorgungsbereiche und die Versorgung der Bevölkerung) ausgeht. Die Recht-

sprechung geht davon aus, dass die Grenze der Großflächigkeit ab einer Verkaufs-

fläche von 800 qm beginnt.  

◼ Zentraler Versorgungsbereich 

Unter einem zentralen Versorgungsbereich ist nach der Rechtsprechung ein räum-

lich abgrenzbarer Bereich einer Gemeinde, dem aufgrund vorhandener Einzelhan-

delsnutzungen, häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und 

gastronomische Angebote, eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren 

Nahbereich hinaus zukommt. Ein zentraler Versorgungsbereich kann sich sowohl 

aus planerischen Festsetzungen als auch aus den tatsächlichen Verhältnissen er-

geben. Voraussetzung ist, dass dieser sich in einer städtebaulich integrierten Lage 

befindet. Isolierte Standorte bilden keinen zentralen Versorgungsbereich. 

 

Sonstige Definitionen 

◼ Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer 

Gibt Auskunft über die regionale Verteilung der einkommensbedingten, potenziel-

len Endverbrauchernachfrage in Konsumgütermärkten. In Verbindung mit den 

Zahlen zur ortsansässigen Bevölkerung erlaubt die Kaufkraftkennziffer quantita-

tive Angaben zur Einschätzung der lokalen Nachfrage. Kaufkraftkennziffern wer-

den jährlich von Marktforschungsinstituten ermittelt und zeigen, ob ein 

bestimmtes Gebiet tendenziell über oder unter dem Bundesdurchschnitt von 100 

liegt. Die Kaufkraftkennziffer gibt insofern die relative Verteilung der Kaufkraft an.  

◼ Ausgabesatz 

Ausgabesätze geben die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Einzelhandel 

innerhalb eines Jahres an. Sie werden sortimentsspezifisch ermittelt und geben so-

mit Auskunft über die Höhe der Ausgaben der Bevölkerung, bezogen auf die jewei-

ligen Sortimente des Einzelhandels. Kombiniert mit der örtlichen 

Kaufkraftkennziffer und der örtlichen Einwohnerzahl lässt sich darüber das Nach-

fragepotenzial in einem abgegrenzten Raum ermitteln.  

◼ Einzelhandelsrelevantes Kaufkraft-/Nachfragepotenzial  

Als einzelhandelsrelevante Kaufkraft wird diejenige Geldmenge bezeichnet, die 

den privaten Haushalten innerhalb eines bestimmten Zeitraums für Ausgaben im 

Einzelhandel potenziell netto zur Verfügung steht. Man unterscheidet dabei 

„Nachfragepotenzial im engeren Sinne“ (stationärer Einzelhandel inkl. Ladenhand-

werk) und „Nachfragepotenzial im weiteren Sinne“ (inkl. Ausgaben im nicht-stati-

onären Handel).  
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◼ Flächenproduktivität 

Die Flächenproduktivität misst das Verhältnis zwischen dem erzielten Brutto-Um-

satz zur eingesetzten Verkaufsfläche und kann als Durchschnittswert für ein Ver-

kaufslokal insgesamt, aber auch für einzelne Sortimente ermittelt werden. 

◼ Periodischer Bedarf 

Unter dem periodischen Bedarf werden die Branchen Nahrungs- und Genuss-mit-

tel und Drogeriewaren sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel zusammenge-

fasst. Der periodische Bedarf entspricht somit weitgehend dem 

Lebensmitteleinzelhandel und ist in erster Linie auf die tägliche Versorgung ausge-

richtet.  

◼ Aperiodischer Bedarf 

Unter dem aperiodischen Bedarf werden alle übrigen Branchen zusammengefasst, 

die auf die mittel- bis langfristige Versorgung der Bevölkerung ausgerichtet sind.  

◼ Nahversorgung 

Unter Nahversorgung ist die wohnortnahe Versorgung mit Gütern des Periodischen 

Bedarfs zu verstehen. Damit sind Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung 

zum Wohnstandort gemeint, häufig ergänzt um einzelhandelsnahe Dienstleistun-

gen wie Post, Bank, Frisör, Ärzte etc. Was unter einer fußläufigen Entfernung zu ver-

stehen ist, ist nicht einheitlich und verbindlich definiert. Häufig wird eine 

Entfernung von etwa 10 Gehminuten für angemessen erachtet, was ca. 500 bis 

800m Laufweg entspricht. 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2023/024 
freigegeben am 02.03.2023 

 
GB 3 Datum: 23.02.2023 
Sachbearbeiter/in: Kahne, Tabea  
 

81. Änderung des Flächennutzungsplans - Solarpark Kleibrok 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.03.2023 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.03.2023 Verwaltungsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB sowie der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf Grundlage dieser Be-
schlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung 
und Bauen vom 13.03.2023 berücksichtigt. 
 

2. Dem Entwurf zur 81. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht wird zugestimmt. 

 
3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit der vorliegenden 81. Änderung des Flächennutzungsplans sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Solarparks im Ortsteil Kleibrok 
geschaffen werden. Diese Bauleitplanung geht zurück auf einen Antrag des Land-
wirts Christian Meyer-Hullmann, dem bereits im März 2022 in öffentlicher Sitzung des 
Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Bauen grundsätzlich zugestimmt wurde. 
Auf die Vorlage 2022/010 wird verwiesen. 
 
Herr Meyer-Hullmann ist Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen nördlich des 
Strothwegs und südlich der Rehorner Bäke. Im September 2022 wurde das Bauleit-
planverfahren mit dem Aufstellungsbeschluss eingeleitet. Auf die Vorlage 2022/157 
wird verwiesen. Seinerzeit war die Errichtung eines 42 Hektar großen Solarparks 
vorgesehen, der etwa 45 bis 51 Mio. kWh Energie pro Jahr erzeugen sollte.  
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Für diese Planung ist zwischenzeitlich die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange sowie der Öffentlichkeit durchgeführt worden. Von den Trägern öffentli-
cher Belange wurden neben redaktionellen Hinweisen insbesondere die Errichtung in 
einem Gebiet mit kohlenstoffreichen Böden hinterfragt.  
 
Das Standortkonzept für Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Gemeinde Rastede 
sieht die Wiedervernässung von kohlenstoffreichen Böden in Verbindung mit PV-
Anlagen nur in Vorranggebieten für die Torferhaltung als verpflichtende Auflage vor. 
Die für die vorliegende Planung in Anspruch genommenen Flächen werden bisher 
überwiegend intensiv als Acker oder Grünland bewirtschaftet. Zum jetzigen Zeitpunkt 
befindet sich die praktische Vereinbarkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit 
Wiedervernässung noch in Erprobung. Noch nicht erprobt ist daher auch der Rück-
bau einer Anlage auf einer wiedervernässten Fläche. Eine Wiedervernässung der 
vorliegenden Solarparkfläche ist daher nicht vorgesehen.  
 
Aufgrund der im Vergleich zur heutigen Intensivbewirtschaftung künftig geringeren 
landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit und der möglichen Einsparung von CO²-
Emissionen durch Extensivierung unterhalb der PV-Module wird die Inanspruchnah-
me von moorigen Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch ohne Wieder-
vernässung für sinnvoll erachtet.  
 
Im Zuge der öffentlichen Auslegung wurden Stellungnahmen von Anliegern einge-
reicht, deren Wohnhaus sich in unmittelbarer Nähe zum Solarpark befindet. Dem 
Gebot der Rücksichtnahme folgend ist der Geltungsbereich der künftigen Sonder-
bauflächen reduziert worden, sodass zu diesem Wohnhaus ein Abstand von mindes-
tens 75 m eingehalten wird und die Zufahrt nicht mehr durch den Solarpark hindurch 
führt. Hierdurch verringert sich die Größe des Solarparks auf ca. 37 Hektar. Auf die-
sen Flächen wird ein jährlicher Ertrag von 41 bis 47 Mio. kWh erwartet.  
 
Die vollständige Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen ist als Anlage 1 
beigefügt. Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs kann die Durchführung der öf-
fentlichen Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen 
werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten des Bauleitplanverfahrens werden durch Abschluss eines städtebauli-
chen Vertrages von dem Vorhabenträger getragen. 
 
 

Auswirkungen auf das Klima: 
 
Bei Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen ergibt sich ein Energieertrag 
aus erneuerbaren Energien von 41 bis 47 Mio. kWh jährlich. 
 
 

Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Entwurf Planzeichnung 
3. Entwurf Begründung 
4. Entwurf Umweltbericht mit Anlagen 



 

 

 
 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 
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81. FNP-Änderung, frühzeitige Beteiligung, Behörden-/TÖB-Beteiligung                 Anregungen 

            

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) 
Am Wall 16-167 
28195 Bremen 

 
2. TenneT TSO GmbH 

Eisenbahnlängsweg 2 a 
31275 Lehrte 
 

3. Gastransport Nord GmbH 
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 

 
4. GASCADE Gastransport GmbH 

Kölnische Straße 108–112 
34119 Kassel, Deutschland 

 
5. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
 

6. Niedersächsiche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Dez. 42 Standort Oldenburg 
Luftfahrtbehörde 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

7. Niedersächsiche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

8. Ammerländer Wasseracht 
An der Krömerei  6A 
26655 Westerstede 

 
9. Landkreis Wesermarsch 

Poggenburger Straße 15 
26919 Brake  
 

10. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Vahrenwalder Str. 236 
30179 Hannover 
 

11. Telekom Deutschland GmbH 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

 
2. LWK Niedersachsen, Bezirksst. OL-Nord 

Hermann-Ehlers-Straße-15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

3. Forstamt Weser-Ems 
Geschäftsstelle Oldenburg 
Gertrudenstr. 22 
26121 Oldenburg 
 

4. Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Neuenburg 
Zeteler Straße 18 
26340 Zetel-Neuenburg 
 

5. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Hermann-Ehlers-Straße 15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

6. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Postfach 510153 
30631 Hannover 
 

7. Avacon Netz GmbH 
Waterstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 

8. OOWV 
Georgstr. 4 
26919 Brake 

 
9. EWE NETZ GmbH 

Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

  

 81. Änderung des Flächennutzungsplans (parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 119 "Solarpark Kleibrok"); Benachrichtigung der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die mit einer Abbildung unterlegte Stellungnahme der unteren Landespla-
nungsbehörde ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Anlage 1: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung im Kapitel 3.1 aktualisiert.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung im Kapitel 3.2 angepasst. 
Gemäß Leitungsplan des OOWV verläuft nur eine Fernwasserleitung direkt 
im Plangebiet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Etwa 16,5 ha des Plangebietes liegen innerhalb von Gunstflächen. Der üb-
rige Geltungsbereich liegt im Bereich von Weißflächen. Die Inanspruch-
nahme von Weißflächen im Anschluss an Gunstflächen ist aus Sicht der 
Gemeinde im vorliegenden Bereich verträglich. Ziel ist es an dieser Stelle 
in Kleibrok eine großzügige Photovoltaik-Freiflächenplanung zu entwickeln, 
um die Standorte, in denen das Landschaftsbild durch die Anlagen beein-
trächtigt wird, zu reduzieren. 
Im Norden wird ein kleiner Teilbereich entlang der Rehorner Bäke als Bo-
den mit hoher Bodenfruchtbarkeit dargestellt. Die Darstellung dieser Bo-
dengüte ist allerdings nicht parzellenscharf. Die betroffene Fläche wäre ei-
genständig nicht wirtschaftlich zu bewirtschaften, sodass eine Inanspruch-
nahme zur Abrundung des Geltungsbereiches verträglich ist.  
Zum Entwurf werden die Abgrenzungen dahingehend geändert, dass die 
im Bebauungsplan Nr. 119 festgesetzten Sondergebiete mindestens 75 m 
Abstand zum nächsten Wohnhaus einhalten. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Die untere Naturschutzbehörde/Waldbehörde hat folgende Anregungen 
und Bedenken: 
 
Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme ist erst nach Vor-
lage einer Biotoptypenkarte bzw. der Ergebnisse der faunistischen Erfas-
sung möglich. Bei der Bewertung von Eingriffen in das Schutzgut Boden (S. 
19 des Umweltberichtes) ist zu berücksichtigen, dass in der Regel als Ver-
bindungen Kabelgräben zwischen den Modulgestellen hergestellt werden. 
Hierbei ist insbesondere die mögliche Beeinträchtigung von Moorböden zu 
bewerten. Die Maßnahmen zur Vermeidung (Kapitel 5.1, S. 18 ff des Um-
weltberichtes) sind nicht dargestellt und daher schutzgutbezogen ausführ-
lich zu beschreiben. 
 
Durch die Aufstellung der Module und Einzäunung des Geländes bietet der 
Solarpark nur sehr eingeschränkt Lebensraum für wildlebende Tierarten 
und stellt eine Barriere in der Landschaft dar. Aus diesem Grund ist die 
Fläche gar nicht oder nur sehr bedingt als Kompensationsfläche für andere 
Eingriffe geeignet (Umweltbericht, S.22). 
 
Die Solarparkflächen grenzen an drei größere Waldflächen. Es ist ein Min-
destabstand von einer Baumlänge von 30m zum Solarpark erforderlich, um 
den Wald in seiner Funktion zu erhalten. Dieser Abstand ist erforderlich, da 
der Wald in seiner Funktion erhalten werden und nicht durch angrenzende 
intensive Nutzungen und sich daraus ergebende Ansprüche zurückge-
drängt werden soll.  
 
 
Sollten in diesem Einzelfall triftige Gründe vorliegen, um diesen Abstand zu 
unterschreiten, ist zum Schutz und zur Erhaltung des Waldes und der Ver-
kehrssicherheit eine grundbuchrechtliche Eintragung zwischen dem Bau-
herren und dem Eigentümer der Waldfläche erforderlich, in der sich der 
Bauherr bereit erklärt, das Gefahrenrisiko bzw. die Nachteile, die sich in der 
Bewirtschaftung ergeben, mit allen sich daraus abzuleitenden Forderungen 
zu übernehmen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Biotoptypenkarte und die 
faunistischen Erfassungen werden zum Entwurf ergänzt.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In dem Kapitel 5.1 sind bereits 
Maßnahmen zur Vermeidung formuliert, diese werden ergänzt. 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis betrifft die Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung und wird entsprechend dort abgewogen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Vergleich zum Ist-Zustand 
kommt es durch das Planvorhaben zu keiner intensiveren Nutzung entlang 
der Waldflächen, die deren Funktion einschränken würden.  
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Umfeld von Wäldern besteht die Ge-
fahr, dass es zu Brandübertragung auf den Wald oder Baumwurf kommt. 
Das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 164/77) hat diese Gefahren aller-
dings als hinzunehmendes Risiko angesehen. Zur Gefahrenabwehr wird 
dennoch ein Abstand von 30 m zum Wald (eine Baumlänge) empfohlen. 
Eine gesetzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Wald-
rändern gibt es in Niedersachsen jedoch nicht. Die Vermeidung einer 
Baumwurfgefahr fällt in den Verantwortungsbereich des verkehrssiche-
rungspflichtigen Waldbesitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 
ZE 98.87). Gemäß der aktuellen Rechtsprechung hat der Waldeigentümer 
somit grundsätzlich keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfberei-
ches von jeglicher Bebauung (VG München, Urteil vom 26.09.2017 – M 1 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Regelungen zum EEG (Änderun-
gen zu Photovoltaikanlagen auf Moorböden, s. Seite 39/40 des Gesetzent-
wurfes) am 1.1.2023 in Kraft treten.  
 
Die untere Bauaufsichtsbehörde - Sachgebiet Immissionsschutz - hat fol-
gende Anregungen: 
 
Gegen die 81. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Rastede bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes aufgrund der vorge-
legten Unterlagen keine Bedenken. Möglichen Blendwirkungen wird durch 
umfangreiche Eingrünungen entgegengewirkt werden. Bezüglich gewerbli-
cher Geräuschimmissionen sei auf die Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm 
durch den Windpark Liethe hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die untere Denkmalschutzbehörde hat folgende Anregungen: 
 
Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Inwieweit Forde-
rungen aus archäologischer Sicht bestehen, ist vom Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologie, zu prüfen. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung ergehen folgende weitere Anregungen: 
 

K 17.2753). Somit besteht seitens des Bauherrn auch keine Pflicht zur 
Übernahme des Gefahrenrisikos im Rahmen einer Baulast. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb einer Photovoltaikanlage sind Wechsel-
richter und Trafo die Hauptgeräuschquellen. In der Regel werden bei einem 
Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstücks-
grenze bereits die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein reines Wohn-
gebiet am Tag unterschritten. Die Vorbelastung ist zu berücksichtigen, 
wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage weniger als 6 dB(A) 
unter dem Immissionsrichtwert liegt (Relevanz des Beitrages) und die Im-
missionsrichtwertüberschreitung nicht durch Maßnahmen an den anderen 
Anlagen vermieden werden kann.  
Für die Wohnhäuser im Außenbereich als nächstgelegene Immissions-
punkte wird ein Schutzanspruch wie im Mischgebiet angesetzt. Daraus 
ergibt sich ein Immissionsrichtwert von maximal 60 dB tags und maximal 
45 dB nachts gem. TA Lärm. Für reine Wohngebiete liegt der Immissions-
richtwert bei maximal 50 dB tags und maximal 35 dB nachts. Für Photovol-
taik-Freiflächenanlagen ist nur der Tagwert relevant da sie nachts keinen 
Strom produzieren. Gemäß der obigen Erläuterungen, kann angenommen 
werden, dass bereits in 20 m Entfernung zwischen Anlage und Immission-
sort der Immissionsrichtwert um mehr als 10 dB unterschritten wird, 
wodurch eine Berücksichtigung der Vorbelastung entfällt. Durch die vorlie-
gende Gebietsabgrenzung liegen zwischen Immissionsorten und Sonder-
gebiet im parallel aufgestellten Bebauungsplan mindestens 75 m. Für die 
Gemeinde Rastede ergibt sich damit kein Anhaltspunkt für eine mögliche 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Die Planzeichnung ist entsprechend anliegender Gefahrenkarte (Anlage 2) 
des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) um folgenden Vermerk zu ergänzen: "Gemäß § 5 
Absatz 4 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im Planbereich als Risikoge-
biet im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vermerkt." 
 
Anlage 2 

 
 
Es wird eine Überprüfung des Verfahrensvermerks zum Aufstellungsbe-
schluss hinsichtlich der Organzuständigkeit in eigener planerischer Verant-
wortung empfohlen. 
 
Im Verfahrensvermerk zur öffentlichen Auslegung fehlen die Worte "und die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen". 
 
Die Regionaldirektion des LGLN trägt die Bezeichnung Oldenburg-Clop-
penburg. Der Vermerk zur Kartengrundlage ist zu ergänzen.  
 

Der Anregung wird gefolgt und der Hinweis ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt 
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Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB bestehen derzeit keine weiteren Hinweise. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 LWK Niedersachsen, Bezirksst. OL-Nord 
Hermann-Ehlers-Straße-15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

  

 der Landwirt Christian Meyer-Hullmann plant im Ortsteil Kleibrok eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) zu errichten. 
 
Um hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, beab-
sichtigt die Gemeinde Rastede den Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark 
Kleibrok" aufzustellen. 
 
Der zweigeteilte Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark 
Kleibrok" umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 42 ha. Das Plangebiet 
befindet sich nördlich des Strothweges und südlich der Rehorner Bäke. Der 
sich westlich des Geestrandtiefs befindliche Geltungsbereich weist eine 
Größe von 27,8 ha auf, die Größe des sich östlich des Geestrandtiefs be-
findlichen Plangebietes beträgt 14,4 ha. 
 
Für das Gebiet der Gemeinde Rastede liegt ein Standortkonzept vor, bei 
dem die grundsätzliche Standorteignung von PV-FFA untersucht wurde. 
Anhand zahlreicher Kriterien erfolgte eine Prüfung der Belange von ver-
schiedenen und teilweise untereinander konkurrierenden Flächennut-
zungsansprüchen im Gemeindegebiet, um hierdurch geeignete, eher nicht 
und ungeeignete Bereiche für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen aufzeigen zu können. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" befin-
det sich laut Planunterlagen außerhalb der im Standortkonzept ermittelten 
Ausschluss- oder Restriktionsflächen. 
 
Die im Plangebiet befindlichen landwirtschaftliche Flächen befinden sich 
überwiegend im Eigentum des Antragstellers sowie dessen Sohn Felix 
Meyer-Hullmann. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches der PV-FFA werden ausschließlich von der Familie Meyer-
Hullmann selbst bewirtschaftet. Pächter werden durch die PV-FFA somit 
nicht benachteiligt. 

 Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Der Anteil der LF der PV-FFA an der Gesamtflächenausstattung der von 
der Familie Meyer-Hullmann bewirtschafteten Betriebe beträgt deutlich we-
niger als 10 %. Die eigene Futtergrundlage der Betriebe sowie gegebenen-
falls geplante Betriebsentwicklungen werden durch das Vorhaben nicht ein-
geschränkt. 
 
Es ist durch den geplanten Standort der der PV-FFA nicht erkennbar, dass 
sich künftig geplante bauliche Maßnahmen von Betrieben, die mit ihrer Hof-
stelle zum Standort der geplanten PV-FFA benachbart sind, durch die 
Standortwahl der der PV-FFA relevant eingeschränkt werden. 
 
Gemäß vorliegenden Umweltbericht sind ist dem derzeitigen Stand der Un-
tersuchungen keine externe Kompensation erforderlich, jedoch steht eine 
abschließende Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere noch aus. Sollte unter Einbeziehung der Bewertung der Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut Tiere sich dennoch die Erfordernis einer ex-
terner Kompensation ergeben, dürfen sich diese externen Kompensations-
maßnahmen, wie auch die internen Ausgleichsmaßnahem nicht nachteilig 
auf agrarstrukturelle Belange benachbarter Betriebe auswirken. 
 
Es bestehen aus agrarstruktureller und fachbehördlicher Sicht keine Be-
denken gegen die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Forstamt Weser-Ems 
Geschäftsstelle Oldenburg 
Gertrudenstr. 22 
26121 Oldenburg 
 

  

 meine Prüfung hat ergeben, dass im Sinne des § 2 NWaldLG Wald nicht 
direkt betroffen ist.  
 
Die geplante 81. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 119 „Solarpark Kleibrok“ sollte aus Sicherheitsgrün-
den einen Mindestabstand von 30 m (eine durchschnittliche Baumlänge) 
zum dort angrenzenden Wald um die Teilflächen Nr. 3,4,5 und 6 einhalten. 
Ist dies aus planerischen und / oder bautechnischen Gründen nicht möglich, 
sollte der Eigentümer der angrenzenden Waldflächen von Schadensersatz-
ansprüchen an den baulichen Anlagen durch herabstürzende Äste bzw. 
Bäume, etc. freigestellt werden. 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Umfeld von Wäldern besteht die Ge-
fahr, dass es zu Brandübertragung auf den Wald oder Baumwurf kommt. 
Das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 164/77) hat diese Gefahren aller-
dings als hinzunehmendes Risiko angesehen. Zur Gefahrenabwehr wird 
dennoch ein Abstand von 30 m zum Wald (eine Baumlänge) empfohlen. 
Eine gesetzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Wald-
rändern gibt es in Niedersachsen jedoch nicht. Die Vermeidung einer 
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Im Vorfeld ist m.E. auf eine einvernehmliche Regelung zwischen den Be-
teiligten zur Verkehrssicherungspflicht hinzuwirken. 
Bei Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Ersatzaufforstung) kann das 
Forstamt Weser-Ems beratend hinzugezogen werden. 
 
 
 
 
Ansonsten bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken gegen das Vorha-
ben. 
 

Baumwurfgefahr fällt in den Verantwortungsbereich des verkehrssiche-
rungspflichtigen Waldbesitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 
ZE 98.87). Gemäß der aktuellen Rechtsprechung hat der Waldeigentümer 
somit grundsätzlich keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfberei-
ches von jeglicher Bebauung (VG München, Urteil vom 26.09.2017 – M 1 
K 17.2753). Somit besteht seitens des Bauherrn auch keine Pflicht zur Frei-
stellung des Eigentümers von Schadensersatzansprüchen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Neuenburg 
Zeteler Straße 18 
26340 Zetel-Neuenburg 
 

  

 ich habe den o.g. Vorgang anhand der öffentlich ausgelegten Unterlagen 
geprüft. 
 
Dazu gebe ich folgende Stellungnahme ab: 
Das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) beschreibt in § 1 die Ziele des Gesetzes. Danach ist Wald we-
gen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion zu erhalten (gleichrangige 
Funktionen des Waldes), erforderlichenfalls zu mehren und seine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. In der aktuellen Pla-
nung ist allerdings eine direkte Inanspruchnahme von Waldflächen nicht 
vorgesehen, da die 3 angrenzenden, größeren Waldflächen nicht in die Än-
derung des FNP und des BP einbezogen wurden. 
 
M.E. ist noch durch die Gemeinde Rastede anhand historischer Luftbilder 
zu prüfen, warum im Flächennutzungsplan der Gemeinde aus dem Jahr 
1993 innerhalb der Teilfläche 2 eine Fläche für Wald dargestellt ist. Hier 
wäre noch zu klären, ob und ggf. wann dort tatsächlich einmal Wald auf-
stockte und ob zu dem Zeitpunkt eine Notwendigkeit bestand, diesen ent-
sprechend des NWaldLG ordnungsgemäß umzuwandeln. 
 
Im RROP des LK Ammerland und im neuen LROP des Landes Niedersach-
sen sind keine eindeutigen Abstände zwischen PV-Anlagen und Waldrän-
dern z.B. in „Metern“ noch die Mindestgrößen von Waldflächen definiert. 
 

  
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der jetzige Eigentümer und Bewirtschafter hat die Fläche vor über 20 Jah-
ren gekauft. Bereits zu diesem Zeitpunkt war kein Wald auf der Fläche vor-
handen. Ob vor diesem Zeitpunkt die weniger als 0,5 ha große Waldfläche 
bestand, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Das NWaldLG besteht 
allerdings erst seit 22.03.2002. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Das RROP des LK Ammerland ist von 1996, also entwickelt zu einer Zeit, 
als die Entwicklung und Bau regenerativer Energiequellen noch in den „Kin-
derschuhen“ steckten. 
 
Hierzu sei angemerkt, dass der Abstand zwischen Waldrand und Zaun ca. 
30 m (je nach Baumart und deren max. Wuchshöhe) betragen muss. An-
sonsten würde dem Waldbesitzer eine außergewöhnlich hohe Verkehrssi-
cherungspflicht abverlangt, die ihm i.d.R. nicht zugemutet werden kann. Zu-
dem können Waldflächen zu einer erheblichen Beschattung und damit zu 
einer Leistungsminderung der PV-Module führen. Soll der Abstand von 30 
m unterschritten werden, so sind mit dem Waldeigentümer privatrechtliche 
Vereinbarungen abzuschließen, die ihn von jeglicher Haftung freistellt und 
die Übernahme von erhöhten Bewirtschaftungskosten zusagt. 
 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren bietet ein 30 m breiter Streifen dem Wild auch bessere Mög-
lichkeiten, in diesem Bereich den Lebensraum Waldrand annehmen zu kön-
nen, ein erweitertes Äsungsangebot und ein sichereres „Austreten“ aus 
dem Walde. 
 

 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Umfeld von Wäldern besteht die Ge-
fahr, dass es zu Brandübertragung auf den Wald oder Baumwurf kommt. 
Das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 164/77) hat diese Gefahren aller-
dings als hinzunehmendes Risiko angesehen. Zur Gefahrenabwehr wird 
dennoch ein Abstand von 30 m zum Wald (eine Baumlänge) empfohlen. 
Eine gesetzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Wald-
rändern gibt es in Niedersachsen jedoch nicht. Die Vermeidung einer 
Baumwurfgefahr fällt in den Verantwortungsbereich des verkehrssiche-
rungspflichtigen Waldbesitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 
ZE 98.87). Gemäß der aktuellen Rechtsprechung hat der Waldeigentümer 
somit grundsätzlich keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfberei-
ches von jeglicher Bebauung (VG München, Urteil vom 26.09.2017 – M 1 
K 17.2753). Somit besteht seitens des Bauherrn auch keine Pflicht zur Frei-
stellung des Eigentümers von Schadensersatzansprüchen und Übernahme 
von erhöhten Bewirtschaftungskosten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 30m breiter Streifen kann in  
den Bereichen entlang des Sondergebietes nicht gewährleistet werden. 
Eine Einschränkung der Funktionen des Waldes oder für das Wild wird auf-
grund dessen jedoch nicht gesehen. Falls eine Einzäunung aus Versiche-
rungsgründen vorzunehmen ist, wird ein Maschendrahtzaun, der in den un-
teren Reihen Maschenweiten von 20 cm aufweist, verwendet. Eine Passier-
barkeit für Kleinsäuger ist damit ebenfalls gewährleistet. 
 
 

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Postfach 510153 
30631 Hannover 

  

 in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Boden 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Bei Bau, Be-
trieb und Rückbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind 

  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Beeinträchtigungen der im BBodSchG definierten Bodenfunktionen zu 
vermeiden oder zu mindern. Dies entspricht der Vorsorgepflicht des 
BBodSchG (§7). Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren 
(BBodSchG §4). Demzufolge geben wir im Folgenden Empfehlungen zum 
Bodenschutz bei der Planung (z.B. für Potenzialstudien, Regionale Ener-
giekonzepte, Bauleitplanung) und bei Bau- bzw. Rückbaumaßnahmen von 
PV-FFA. Zudem geben wir fachliche Hinweise zur weiteren Prüfung im 
Verfahren. 
 
Bodenschutz in der Planung von PV-FFA 
Das Plangebiet ist durch kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für den 
Klimaschutz geprägt. Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sollen ent-
sprechend dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 06) in 
ihrer Funktion als natürliche Speicher für klimarelevante Stoffe erhalten 
werden. Die Daten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen wer-
den. 
 
Moorböden und andere kohlenstoffreiche Böden werden in Niedersach-
sen häufig landwirtschaftlich genutzt. Für diese Nutzung wurden sie übli-
cherweise entwässert. Entwässerung, Düngung und Bodenbearbeitung 
führen dazu, dass die organische Substanz von Moorböden zersetzt wird 
und die Böden damit Treibhausgase freisetzen (siehe hierzu Geofakt 38). 
Bei der Errichtung von PV-FFA auf entwässerten, landwirtschaftlich ge-
nutzten Moorböden bietet sich die Möglichkeit, diese Zersetzungspro-
zesse durch eine fachgerechte Wiedervernässung zu stoppen. So kann 
der Klimaschutzeffekt, der durch die Photovoltaikanlagen erzielt wird, er-
heblich gesteigert werden. Ohne Wiedervernässung ist bei entwässerten 
Moorböden mit einem fortschreitenden Verlust des Torfkörpers zu rech-
nen. Wir empfehlen folglich, die Errichtung von PV-FFA auf diesen Böden 
immer mit einer vollständigen Wiedervernässung der Moorböden umzu-
setzen. Fachliche Hinweise zur fachgerechten Umsetzung sind in Geobe-
richt 45 verfügbar. Eine Wiedervernässung ist dauerhaft sicherzustellen. 
Wartungsarbeiten und Rückbaumaßnahmen müssen an die vernässte Si-
tuation angepasst geplant und folglich bodenschonend durchgeführt wer-
den. 
 
Den Rückbau der Anlagen und die Folgenutzung der Flächen empfehlen 
wir bereits in der Planung frühzeitig in den Blick zu nehmen. Dies dient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die praktische Vereinbarkeit von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen mit Wiedervernässung noch in Erprobung. 
Noch nicht erprobt ist daher auch der Rückbau einer Anlage auf einer wie-
dervernässten Fläche. Eine vollständige Wiedervernässerung der Moorflä-
chen in Rastede in den nächsten Jahrzehnten ist nicht absehbar und recht-
lich nicht verpflichtend. Gemäß dem Standortkonzept für Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen der Gemeinde Rastede soll die Wiedervernässung in Ver-
bindung mit PV-Anlagen nur in Vorranggebieten für die Torferhaltung ver-
pflichtende Auflage sein. Die für vorliegende Planung in Anspruch genom-
menen Flächen werden bisher überwiegend intensiv als Acker oder Grün-
land bewirtschaftet. Gemäß des vom Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016 veröffentlichten Berichts „Pro-
gramm Niedersächsische Moorlandschaften: Grundlagen, Ziele, Umset-
zung“ liegen die Treibhausgas-Emissionen bei extensiv genutztem Grün-
land in Hochmooren etwa 20 bis 25% niedriger als bei Intensivgrünland. 
Aufgrund der geringen landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit und der mögli-
chen Einsparung von CO2-Emissionen durch Extensivierung, hält die Ge-
meinde Rastede die Inanspruchnahme von Moorflächen für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen auch ohne Wiedervernässung für sinnvoll. Die Grün-
dung der Anlagen ist durch Rammpfosten geplant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81. FNP-Änderung, frühzeitige Beteiligung, Behörden-/TÖB-Beteiligung                (Verfahren gem. § 4 (1) BauGB)                                                                                10 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

aus bodenschutzfachlicher Sicht insbesondere der Vermeidung einer dau-
erhaften Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen. 
Das BauGB bietet hierzu die Möglichkeit über §9 Abs. 2. Demnach kann 
im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass die baulichen und sonstigen 
Nutzungen und Anlagen nur für einen bestimmten Zeitraum oder bis zu 
dem Eintritt bestimmter Umstände zulässig sind und anschließend in eine 
vorgegebene Folgenutzung überführt werden. Wir empfehlen eine mög-
lichst versiegelungsarme Gestaltung der Anlagen. Auf befestigte Zuwe-
gungen sollte folglich so weit wie möglich verzichtet werden. Die Grün-
dung der Anlagen mit Pfählen oder Ankern ist aus bodenschutzfachlicher 
Sicht einer Gründung mit Betonfundamenten vorzuziehen. 
 
Bodenschutz beim Bauen 
In der Planung sollten zudem frühzeitig Grundsätze zum Bodenschutz 
beim Bauen verankert werden. Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann 
von besonderer Bedeutung, wenn die Böden nach der Maßnahme weiter-
hin die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen sollen wie es bei der Etablie-
rung von PV-FFA der Fall ist. Beim Bau von PV-FFA bestehen unter-
schiedliche Wirkfaktoren, die negative Beeinträchtigungen des Bodens 
auslösen können. In der Bauphase sind dies insbesondere Baustraßen, 
Lager- und Abstellflächen, Befahrung durch Maschinen, Bodenaushub 
und -umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden betroffen, insbeson-
dere durch Versiegelung, die Verlegung von Kabelverbindungen im Boden 
oder durch die Überdeckung durch die Module. 
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir nachfolgend einige Hinweise 
zur Vermeidung und Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen. Im Rah-
men der Bautätigkeiten sind insbesondere folgende DIN-Normen zu be-
rücksichtigen: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung 
von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial. 
 
Um dauerhaft negative Auswirkungen zu vermeiden, sollten die Böden im 
Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschützt 
werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen 
werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schicht-
getreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung ge-
schützt vorgenommen werden (gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Maß-
nahmen zum Bodenschutz werden in den Minimierungsmaßnahmen im 
Umweltbericht ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die genannten DIN werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Empfehlung, dass 
Stahlplatten und Baggermatten auf verdichtungsempfindlichen Flächen 
ausgelegt werden, wird in den Unterlagen ergänzt.  
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Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen 
Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen 
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen 
Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf 
die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um 
Strukturschäden zu vermeiden. Bodenerosion durch ablaufendes Nieder-
schlagswasser von den Modulflächen ist zu vermeiden. Besonderer Hand-
lungsbedarf besteht diesbzgl. bei Flächen in Hanglage. 
 
Insbesondere bei größeren Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung ei-
ner Bodenkundlichen Baubegleitung und die Erstellung eines Boden-
schutzkonzeptes. Ziel der bodenkundlichen Baubegleitung ist es, die Be-
lange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaßnahmen 
zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Als fachliche Grund-
lage sollte DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben“ dienen. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des 
LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere 
Hinweise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen 
sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 
31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungs-
praxis zu finden. 
 
Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden empfindlich gegen-
über Bodenverdichtung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung der Boden-
funktionen durch Bodenverdichtung“ auf dem NIBIS Kartenserver). Ver-
dichtungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden – zum 
Schutz und zur Minderung der Beeinträchtigungen des Bodens.  
 
Laut den Datengrundlagen des LBEG, und wie im Umweltbericht bereits 
beschrieben, kommen im Plangebiet sulfatsaure Böden der niedersächsi-
schen Küstengebiete vor. 
Wir weisen auf die erschienenen LBEG Veröffentlichungen „Sulfatsaure 
Böden in niedersächsischen Küstengebieten“ Geofakten 24 und „Hand-
lungsempfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub 
aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten“ Geofakten 25 hin. Zudem liegt 
der Erlass „Umlagerung von potentiell sulfatsauren Aushubmaterialien im 
Bereich des niedersächsischen Küstenholozäns“ (RdErl. d. MU vom 
12.02.2019) vor. In diesen Unterlagen werden Hinweise für das Vor-Ort-

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diese Maßnahme wurde in den 
Unterlagen bereits formuliert.  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine bodenkundliche Bau-
begleitung ist vorgesehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht sind Maßnah-
men zum Schutz und zur Minderung gegenüber möglichen Bodenverdich-
tungen formuliert. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die im Umweltbericht bereits 
genannten Ausführungen zum Umgang mit sulfatsauren Böden ergänzt. 
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Management gegeben sowie Möglichkeiten zum Umgang mit potentiell 
sulfatsaurem Aushubmaterial aufgezeigt. Unsere Auswertungskarten 
können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden. 
 
Sollten Pfähle, Haken oder sonstige Befestigungs- und Gründungsmög-
lichkeiten der Anlagen bis in die wassergesättigte Zone verbaut werden, 
ist sicherzustellen, dass von diesen keine Schadstoffe ins Grundwasser 
gelangen (z.B. infolge von Korrosion). Untersuchungen haben gezeigt, 
dass dies bei der Verwendung von verzinkten Bauteilen unter Umständen 
auftreten kann. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der sulfatsau-
ren bzw. potenziell sulfatsauren Böden mit der Gefährdung durch niedrige 
(saure) pH-Werte. 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.  
 
Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewil-
ligung gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 
9 und 149 BBergG verliehen bzw. aufrecht erhalten wurde, können Sie 
dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten 
Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu die-
sem Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersach-
sen.de. 
Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten 
finden Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechti-
gungen/Alte_Rechte. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-
über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 

 
 
 
 
Gem. § 48 Wasserhaushaltsgesetz und § 4 Bundesbodenschutzgesetz 
sind Schadstoffeinbringungen in Grundwasser und Boden unzulässig. Der 
parallel aufgestellte Bebauungsplan wird um den Hinweis ergänzt, dass bei 
der Gründung der Photovoltaik-Module mit Rammpfählen eine Beschich-
tung vorzusehen ist, die eine Einleitung von Schadstoffen (z.B. infolge von 
Korrosion) in Grundwasser und Boden vermeiden.  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Auskunft des NIBIS Kartenservers hält die OEG die Berechtigung 
zur Erkundung von Kohlenwasserstoffen im Bergwerksfeld Oldenburg. 
Diese landkreisweite Berechtigung hat keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf die Planung.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-
ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

 Avacon Netz GmbH 
Waterstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

  

 gern beantworten wir Ihre Anfrage. Die im Betreff genannten Bauleitplanun-
gen befinden sich innerhalb des Leitungsschutzbereiches unserer 110-kV-
Hochspannungsfreileitung. 
Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise haben wir gegen das 
im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände oder Bedenken. 
Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen unserer erneuten Prü-
fung. 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Anhang 
Die Sicherheitsabstände zu unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung 
„Abzweig Oldenburg/Nord“, LH-14-084 (Mast 045-046) werden durch die 
DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) geregelt. 
Arbeiten und geplante Bebauungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches 
unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung sind grundsätzlich im Detail mit 
uns abzustimmen. Innerhalb des Leitungsschutzbereiches sind die zulässi-
gen Arbeits- und Bauhöhen begrenzt. 
Die Lage des Leitungsschutzbereiches entnehmen Sie bitte dem beigefüg-
ten Planwerk der Sparte Hochspannung. 
Der spannungsabhängige Sicherheitsabstand der Leitung (Abstand bei Ar-
beiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile) beträgt in jedem Fall 
5,00 m. 
Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen muss jederzeit, auch bei Witte-
rungseinflüssen wie Wind, eingehalten werden und darf keinesfalls unter-
schritten werden, da sonst Lebensgefahr besteht. 
Unterhalb der ruhenden Leiterseile sollten möglichst keine Module aufge-
stellt werden. 

 Die nebenstehenden Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden auf den nachgelagerten Planungs- 
und Genehmigungsebenen berücksichtigt.  
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Sollten bei Arbeiten an den Leiterseilen für die Dauer der Arbeiten jedoch 
die Module unterhalb der Hochspannungsfreileitung auf Kosten des Eigen-
tümers demontiert und der erforderliche Sicherheitsabstand nach DIN EN 
50341-1 (VDE 0210-1) eingehalten werden, kann einer Bebauung auch un-
ter unserer Hochspannungsfreileitung zugestimmt werden. 
Für Einspeiseverluste durch Arbeiten an unserer Hochspannungsfreileitung 
übernimmt die Avacon Netz GmbH keine Haftung. 
Im Näherungsbereich zwischen Photovoltaik-Anlagen und unseren Mast-
fundamenten kann es zu Spannungsverschleppungen in der Photovoltaik-
Anlage kommen. Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu isolieren. 
Solarmodule, Hilfseinrichtungen u. ä. im Näherungsbereich der Hochspan-
nungsfreileitung müssen einem möglichen Eisabwurf standhalten. Für 
Schäden jeglicher Art (Eisabwurf, Spannungsverschleppung, Schäden 
durch Anlagenschäden u. ä.) übernimmt die Avacon Netz GmbH keine Haf-
tung. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Vogelkot sowie bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen mit Eisabwurf von den Leiterseilen unserer 110-
kVHochspannungsfreileitung zu rechnen ist. Für solche natur- und witte-
rungsbedingten Schäden wird von unserer Seite keine Haftung übernom-
men. 
An unserer Hochspannungsfreileitung können bei bestimmten Witterungs-
verhältnissen (Wind, Regen, Nebel oder Raureif) Geräusche/Koronaentla-
dungen entstehen. Diese sind anlagenbedingt nicht vermeidbar und führen 
zu keinem Anspruch gegen die Avacon Netz GmbH. 
Durch geplante Neubauten innerhalb des Leitungsschutzbereiches und die 
damit verbundene Nutzungsänderung werden die statischen Anforderun-
gen an unsere Masten erhöht. Die betroffenen Maststützpunkte müssen 
nach gültiger Freileitungsnorm (VDE-AR-N 4210-4 Anforderungen an die 
Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von Freileitungen, Ausgabe 08-
2014) statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu errichtet wer-
den. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 
Die Maßnahmen müssen vor der Nutzungsänderung abgeschlossen sein. 
Die Planung und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere Monate bis 
zur Umsetzung in Anspruch. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer weite-
ren Planung. 
Beim Betrieb von Hochspannungsanlagen entstehen elektrische und mag-
netische Felder. Die Grenzwerte unserer Hochspannungsanlagen werden 
nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV, in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2013) eingehalten. Sollte Ihr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen bzw. be-
rücksichtigt. 
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geplantes Vorhaben Einfluss auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte haben, sind die dadurch entstehenden Kosten, z. B. durch betriebli-
che Anpassung bis hin zur Ertüchtigung unserer Leitung, vom Verursacher 
zu tragen. 
Der Einwirkungsbereich zur Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen 
Anlagen ist in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der 
Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchVVwV, in der Fas-
sung vom 26. Februar 2016) ergänzend zur 26. BImSchV geregelt und um-
fasst bei Freileitungen mit einer Spannung ab 110 kV einen Radius von 
200,00 m um die jeweiligen elektrischen Anlagen. 
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Avacon Netz GmbH vom An-
tragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass die Grenzwerte nach der 26. 
BImSchV und der 26. BImSchVVwV eingehalten werden. 
Bei einer Änderung der Flurstücke (Teilungen, Zusammenlegungen o. Ä.) 
sind alle Rechte des alten Bestandes auf den neuen Bestand zu überneh-
men. Dies trifft für alle Flurstücke zu, die sich innerhalb des Leitungsschutz-
bereiches unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung befinden. Für die be-
troffenen Grundstücke ist eine neue Dienstbarkeit nach aktuellem Stand 
abzuschließen. 
Im Radius von 10,00 m um sichtbare Mastfundamente sind jegliche Maß-
nahmen untersagt. Die Maststandorte unserer Hochspannungsfreileitun-
gen müssen für Unterhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit, auch mit schwe-
rem Gerät wie z.B. Lastkraftwagen oder Kran, zugänglich sein. 
Bei einer Einfriedung des Grundstückes ist der Avacon Netz GmbH oder in 
unserem Auftrag arbeitenden Dritten jederzeit eine Zufahrt zu unseren 
Maststandorten zu gewährleisten. 
Zur Oberfläche neu geplanter Straßen und Verkehrswege müssen die Si-
cherheitsabstände, gemäß DIN EN 50341-1, im Freileitungsbereich ge-
währleistet sein. 
Bäume mit einer großen Endwuchshöhe dürfen innerhalb des Leitungs-
schutzbereiches nicht angepflanzt werden, da andernfalls die Einhaltung 
der Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr gewährleistet ist.  
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträu-
cher bis zur Kategorie Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen 
dauerhaft ausreichenden Abstand zu den Leiterseilen einhalten. 
Eine Freischaltung unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist aus un-
terschiedlichen Gründen nicht immer möglich. Ob eine Freischaltung unse-
rer 110-kV-Hochspannungsfreileitung für Arbeiten innerhalb des Leitungs-
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schutzbereiches durchgeführt werden kann, ist bereits in der Planungs-
phase bei unserem fachverantwortlichen Mitarbeiter Herr XXXX unter der 
Mobilfunknummer +49 1 70/9 53 16 33 zu erfragen. 
Der Verursacher hat sämtliche Kosten für entgangene Einspeisevergütun-
gen der betroffenen EEG-Einspeiser, die mit einer Freischaltung in Verbin-
dung stehen, zu tragen. Informationen zur möglichen Höhe der anfallenden 
Kosten erfragen Sie bitte unter dem Postfach Windenergie@avacon.de. 
Während der Arbeiten im Kreuzungs- und Näherungsbereich der Hoch-
spannungsfreileitung ist der Sicherheitsabstand nach DIN EN 50110-1 
(VDE 0105 alt) zu beachten. Die daraus resultierende Höhenbeschränkung 
erfordert eine örtliche Einweisung und gegebenenfalls die Festlegung wei-
terer Sicherheitsmaßnahmen. Bitte setzen Sie sich dazu mindestens drei 
Wochen vor Baubeginn mit unserem oben genannten Mitarbeiter in Verbin-
dung. 
 
Weitere Anlage 
Leitungsschutzanweisung 
Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen 
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 OOWV 

Georgstr. 4 
26919 Brake 
 

  

 wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genann-
ten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 
Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen des 
OOWV. 
 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlos-
senen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hoch-
bauten überbaut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der Leitungen 
oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion auszuschlie-
ßen. Um für die Zukunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitun-
gen nicht stattfinden kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Lei-
tungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. 

  
 
 
 
Die Leitungen und deren Schutzbereiche werden im Bebauungsplan als 
nicht überbaubare Fläche ohne Pflanzgebote festgesetzt.  
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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Bitte beachten Sie bzgl. der Versorgungsleitungen die Mindestabstände zu 
Bauwerken und Fremdanlagen sowie Anforderungen an Schutzstreifen des 
DVGW Arbeitsblattes W 400-1.  
 
Im Leitungsbereich dürfen Baumaschinenarbeiten nur bis zu einem Ab-
stand durchgeführt werden, der eine Gefährdung der Leitungen aus-
schließt. In Zweifelsfällen bitten wir Such- bzw. Probeschachtungen von 
Hand vorzunehmen. Zudem dürfen die Leitungen nicht mit Baumaterialien 
überlagert werden.  
Um sicherzustellen, dass an unseren Leitungen keine Schäden entstehen, 
bitten wir in folgenden Fällen um ein Gutachten:  
- Wenn Schwerlasttransporte unsere Leitungen überfahren 
- Bei Sicherungsmaßnahmen zum Schutz unserer Leitungen 
- Wenn Hebeeinrichtungen zur Montage der Anlagen aufgestellt werden 
 
Die Kosten und die Durchführung für die Sicherheitsmaßnahmen oder für 
die Behebung verursachter Schäden an unseren Leitungen sind von dem 
Veranlasser zu übernehmen.  
 
Bitte stimmen Sie die Vorgehensweise bei Annäherung an unserer Leitun-
gen mit uns ab. Wir behalten uns vor, sämtliche in Leitungsnähe durchzu-
führenden Bauarbeiten durch eine fachkundige Person zu beaufsichtigen. 
  
Löschwasserversorgung 
Im Hinblick auf den der Gemeinde Rastede obliegenden Brandschutz 
(Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 
die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen 
Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den OOWV übertragen 
wurde. Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz 
besteht für den OOWV nicht. Es ist frühzeitig beim OOWV der rechnerisch 
mögliche Anteil leitungsgebundenen Löschwasser zu erfragen, der ande-
ren Löschwasserquellen ergänzen kann, um die Richtwerte für den Lösch-
wasserbedarf nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 zu erreichen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn es 
durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu Verzögerungen 

 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
Die Hinweise werden bei der Bauausführung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden auf Ebene der Genehmigungspla-
nung berücksichtigt. Für die Genehmigung ist ein Brandschutzkonzept vor-
zulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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oder Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbei-
ten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelun-
gen bestehender Verträge durchgeführt werden.  
 
Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden Plan ist un-
maßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter 
Herr Kaper von unserer Betriebsstelle in Westerstede, Tel: 04488 845211, 
vor Ort an.  
Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten 
wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-
toeb@oowv.de zu senden. 
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 EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
 

  

 vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie si-
cher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sol-
len dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Tech-
nik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschlie-
ßung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE 
NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore 
für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromver-
sorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation 
erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m 
x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit ein-
zubinden. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzich-
tet werden soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
 

 Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden berücksichtigt. 
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Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. 
Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfah-
rens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- 
und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anla-
genauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfü-
gung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern je-
derzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anla-
gen über unsere Internetseite: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskun-
den/service/leitungsplaene-abrufen 
 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig ausschließ-
lich an unser Postfach info@ewe-netz.de und ändern zudem die Anschrift 
der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppenburger Str. 302, 26133 
Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte 
nur diese postalische Anschrift! 
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von zwei BürgerInnen wurden Stellungnahmen vorgebracht. 
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 BürgerIn 1   
 

 in vorbezeichneter Angelegenheit hat uns das Ehepaar XX, Strothweg 52, 
26180 Rastede, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauf-
tragt.  
In Namen und in Vollmacht nehmen wir zu den oben genannten Vorhaben 
wie folgt Stellung: 
Unsere Mandanten würden bei Umsetzung der von Ihnen veröffentlichen 
Pläne inmitten einer Photovoltaikanlage leben. Unsere Mandanten wären 
vollständig umzingelt. Aus diesem Umstand ergeben sich folgenden Be-
denken/Nachteile: 
 
1. Eigentum unserer Mandanten 
Dadurch, dass das Grundstück unserer Mandanten bei Umsetzung des 
Vorhabens inmitten einer Photovoltaikanlange liegt, wird das gesamte 
Grundstück quasi wertlos. Um auf das Grundstück und zum Wohnhaus zu 
gelangen muss man in die Photovoltaikanlage hineinfahren. Die gesamte 
Auffahrt wird beidseits von Zäunen eingerahmt. 
Im Ergebnis wird das gesamte Grundstück eingezäunt. Niemand wird je-
mals dieses Grundstück erwerben wollen. Nahezu das gesamte Vermö-
gen steckt in dem Eigentum, weswegen aus hiesiger Sicht eine Verlet-
zung des Art. 14 GG in Betracht kommen könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus Sicht der Gemeinde Rastede wird das Eigentumsrecht gem. Art. 14 
Grundgesetz durch die vorliegende Planung nicht verletzt. Eigentum be-
schreibt das Herrschaftsrecht an einer Sache, nicht dessen wirtschaftli-
chen Wert. Die veränderten Nutzungen in der Umgebung des Grundstü-
ckes der BürgerIn 1 hat keine Auswirkungen an der Eigentumssituation 
der BürgerIn 1 am benannten Grundstück.  
Auch handelt es sich aus Sicht der Gemeinde nicht um eine ausgleichs-
pflichtige Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts, da die Nutzungsbefug-
nisse des Grundstückes durch die vorliegende Planung nicht berührt wer-
den. Für Grundstückseigentümer besteht kein Anspruch auf Beibehaltung 
der bestehenden Situation. Wenn dem Grundstückseigentümer ein Lage-
vorteil durch die Neuplanung genommen wird, stellt dies keine Beeinträch-
tigung der Rechtsposition des Eigentümers dar, selbst wenn dadurch der 
Verkehrswert des davon berührten Grundstücks sinkt (vgl. BGH, Urt. v. 
20.10.1967 – V ZR 78/65 – keine Eigentumsverletzung durch Aufhebung 
der Anliegerlage). 
Geprüft werden muss hingegen, ob durch die Planung das nachbarschaft-
liche Rücksichtnahmegebot gewahrt wird. Da bei der im Vorentwurf ent-
haltenden Abgrenzung des Sondergebietes nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass die Anwohner des Strothweg 52 sich, trotz der geringen 
Höhe und der Eingrünung der Anlagen, von der Anlage „eingekesselt“ füh-
len, wird die Gebietskulisse zum Entwurf reduziert. Die Anwohner nehmen 
den Solarpark damit nur noch in zwei Richtungen wahr. Auch in diesen 
Richtungen wurde der Abstand zur Wohnbebauung deutlich erhöht. Nach 
Norden schließt weiterhin der bestehende Wald an, nach Westen bleibt 
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Problematisch dürfte auch sein, dass unsere Mandanten einen Gastank 
haben, der ein- bis zweimal im Jahr befüllt werden muss mittels Tanklas-
ter. Ist dies berücksichtigt worden?  
Zudem dürfte durch den Gastank auch ein höheres Bedürfnis an Schutz 
bestehen (siehe Gesundheitsgefährdung Punkt b). 
 
2. Gesundheitsgefährdung 
a) elektromagnetische Felder 
Solaranlagen bilden elektromagnetische Felder. Diese entstehen grund-
sätzlich durch das Zusammenwirken von mindestens zwei physikalischen 
Größen: Dem elektrischen Feld und dem magnetischen Feld. Dadurch 
entsteht Elektrosmog. Dieser dürfte aufgrund der Größe des Bauvorha-
bens extrem sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Blick in die Landschaft. Aus Sicht der Gemeinde Rastede ist das 
nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot damit gewahrt. 
 
 
Die vorliegende Planung beeinträchtigt den Betrieb und die Befüllung des 
Gastanks nicht. 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Planung ist vergleichbar mit dem Bebauungsplan, der Ge-
genstand der Entscheidung des VGH München vom 17.05.2021, Az. 15 N 
20.2904 (REWIS RS 2021, 5834) war. Die Solarmodule erzeugen Gleich-
strom, das elektrische Gleichfeld ist nur bis 10 cm Abstand messbar. Die 
Feldstärken der magnetischen Gleichfelder sind bereits bei 50 cm Ab-
stand geringer als das natürliche Magnetfeld. Auch die Kabel zwischen 
den Modulen und den Wechselrichtern sind unproblematisch, da nur 
Gleichspannungen und Gleichströme vorkommen. Die Leitungen werden 
dicht aneinander verlegt bzw. miteinander verdrillt, so dass sich die Mag-
netfelder weitestgehend aufheben und sich das elektrische Feld auf den 
kleinen Bereich zwischen den Leitungen konzentriere. An den Wechsel-
richtern und den Leitungen von den Wechselrichtern zur Übergabestation 
treten elektrische Wechselfelder auf. Die Wechselrichter erzeugen auch 
magnetische Wechselfelder. Die Wechselrichter sind in Metallgehäuse 
eingebaut, die eine abschirmende Wirkung haben. Die erzeugten Wech-
selfelder sind damit vergleichsweise gering, sodass nicht mit relevanten 
Wirkungen zu rechnen ist, zumal die unmittelbare Umgebung der Wech-
selrichter kein Daueraufenthaltsbereich sei. Die Kabel zwischen Wechsel-
richter und Übergabestation sind mit Kabeln zu Großgeräten (wie Wasch-
maschine oder Elektroherd) vergleichbar. Die erzeugten elektrischen und 
magnetischen Felder nehmen mit zunehmendem Abstand von der Quelle 
ab. Die maximal zu erwartenden Feldstärken der Trafostationen, die in die 
Fertigbeton-Container-Gebäude integriert sind, nehmen ebenso mit der 
Entfernung rasch ab. In 10 m Entfernung liegen die Werte bereits niedri-
ger als bei vielen Elektrogeräten im Haushalt. 
Die Haupt- und Nebenanlagen halten bei der Gebietsabgrenzung zum 
Entwurf mindestens 75 m zum nächsten Wohngebäude ein. Schädliche 
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Brandgefahr 
Die Brandgefahr von Solaranlagen ist nicht zu unterschätzen. Sie beein-
trächtigt Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen. Hier sind zunächst die 
erhöhten Gefahren durch die Freisetzung giftiger Gase beim Abbrennen 
von PV-Anlagen zu nennen. Sie beeinträchtigen die Feuerwehrleute, die 
Tiere in der Umgebung und auch die Umwelt insgesamt. Und natürlich  
insbesondere unsere Mandanten, da diese mitten im Brandherd leben 
würden. 
Bei einem Brand kann es immer wieder zum Herabfallen von Glassplit-
tern, Bruchteilen der Module selbst oder Befestigungsteilen kommen. 
Dadurch werden Mensch und Tier in unmittelbarer Umgebung gefährdet. 
Außerdem kann es zu Lichtbögen kommen und einer erhöhten Gleich-
spannung. Das Löschwasser gilt dabei als leitend und kann den Effekt so-
gar noch verschlimmern und zu weiteren Bränden führen. 
Darüber hinaus ist das Löschen eines solchen Brandes extrem schwierig. 
Steht ein Gebäude in Flammen, unterbricht die Feuerwehr vor dem Lö-
schen die Hauptstromzufuhr des Hauses. So werden Stromschläge ver-
mieden, die für die Feuerwehrleute gefährlich werden können. Bei einer 
PV-Anlage ist diese Unterbrechung der Hauptstromzufuhr allerdings nicht  
so einfach möglich: Zwar liefert der Wechselrichter keinen Strom mehr 
ans öffentliche Stromnetz, wenn die Hauptstromzufuhr unterbrochen ist, 
jedoch stehen die Leitungen zwischen den PV-Modulen und dem Wech-
selrichter auch weiterhin unter Strom, wenn die Sonne scheint. Auch 
wenn es sich dabei um Gleichstrom handelt, kann dieser zur Gefahr 
werden. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass der Brand nicht 
ohne weiteres schnell unter Kontrolle gebracht werden kann. Hierdurch 
dürfte ein enormes Risiko bestehen, dass das Feuer auf das Gebäude un-
serer Mandanten übergeht. Im schlimmsten Fall würden unsere Mandan-
ten vom Feuer eingekesselt werden. Es besteht also ein Risiko für Leib 
und Leben. 
Zu beachten ist außerdem, dass das Löschwasser Strom leitet. Zwar han-
delt es sich um einen eher schlechten Leiter, trotzdem sind bestimmte Si-
cherheitsabstände zu elektrischen Anlagenteilen einzuhalten. Fraglich, ob 
dies eingehalten werden kann bei einer solchen Einkesselung. 

Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder an den maßgebli-
chen Immissionsorten sind aufgrund der Abstandsverhältnisse im Betrieb 
der Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht zu erwarten. Im Allgemeinen ist 
die Anlage bei Umsetzung des Bebauungsplans gemäß den Anforderun-
gen der 26. BImSchV zu betreiben.  
 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist ein Brandschutzkonzept für 
die Anlage vorzulegen. Durch die Verkleinerung des Geltungsbereiches 
hält der geplante Solarpark einen größeren Abstand zur Wohnbebauung 
ein. Westlich des Gebäudes Strothweg 52 sind keine Photovoltaik-Anlagen 
mehr geplant. Die Gemeinde sieht auf Ebene des Flächennutzungsplanes 
damit kein Brandschutzproblem. 
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Zudem gibt es eine oberirdische Telefonleitung, die mit Sicherheit im Falle 
eines Großbrandes die Situation noch verschärfen würde. Hier stellt sich 
die Frage, ob per se eine Solaranlage unter überirdischen Leitungen ent-
stehen darf. 
 
3. Sonneneinstrahlung/Blendwirkung 
Aufgrund der Umzingelung dürfte die Sonneneinstrahlung extrem werden. 
Die Darstellung des Gutachtens von hohem Baumbestand, welcher 
schützt, überzeugt nicht. Es handelt sich um eine Hecke, die an einer 
Grundstücksseite vorhanden ist. Das gesamte Grundstück ist aber umzin-
gelt von den Solarplatten. 
 
 
 
 
 
 
Durch diese soll ein sogenannter "Lake- Effekt" entstehen und ein Vogel-
sterben vermehrt einsetzen. Eine amerikanische Theorie besagt, dass Vö-
gel die Blendung von Sonnenkollektoren mit der Oberfläche eines Sees 
verwechseln und mit tödlichen Folgen landen. Ist diese Angelegenheit 
schonmal überprüft worden? Wie sehen das die Umweltschützer? Gibt  
es dazu bereits Daten? Es wird angeregt hierzu explizit nachzufragen, 
evtl. bei NABU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durch die Zurücknahme des Geltungsbereiches hält die zukünftige Photo-
voltaik-Freiflächenanlage einen größeren Abstand zur Wohnbebauung ein. 
Im Flächennutzungsplan wird weder ein Modulausrichtung noch ein Bele-
gungsplan festgesetzt. Durch eine Variation der Modulausrichtung und ge-
eignete Eingrünungen ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenan-
lage ohne Blendwirkung in der festgesetzten Sonderbaufläche möglich. Auf 
Baugenehmigungsebene ist durch ein Blendgutachten nachzuweisen, dass 
bei der vorgesehenen Modulbelegung keine unverträgliche Blendwirkung 
von mehr als 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Im-
missionsort (Orientierungswert gem. Licht-Leitlinie) entsteht.  
 
Der Kartierbericht, der den Unterlagen zur öffentlichen Auslegung beigelegt 
wird, beschäftigt sich in Kapiteln 5.2 auch mit der Verwechselung von So-
larmodulen und Wasserflächen. In diesem Fall einer Fehlinterpretation ent-
stünde ggf. die Gefahr, dass der Versuch eines Anflugs oder Eintauchens 
stattfinden und dies wiederum zu einer (potenziell tödlichen) Verletzung füh-
ren könnte. Die Autoren des „Leitfaden zur Berücksichtigung von Umwelt-
belangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen“ (ARGE MONITO-
RING PV-ANLAGEN 2007) verweisen auf eine Untersuchung am Main-Do-
nau-Kanal, die im Umfeld einer großflächigen realisierten PV-Freiflächen-
anlage durchgeführt wurde. Die Untersuchung lieferte keine Hinweise auf 
eine derartige Verwechslungsgefahr. Zudem konnten in diesem Zuge we-
der Irritations- noch Attraktionswirkungen für im Umfeld der realisierten PV-
Anlage fliegende Vögel beobachtet werden. Es wird abschließend jedoch 
darauf hingewiesen, dass die Entstehung von Gefahrensituationen etwa bei 
schlechten Sichtverhältnissen nicht vollständig ausgeschlossen werden 
kann (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die in der Literatur-
recherche der Veröffentlichung von BADELT et al. (2020) dargelegten Er-
kenntnisse zu einem potenziellen Verunfallen von Vögeln an PV-Anlagen 
zeichnen weiterhin ein noch unscharfes Bild im Hinblick auf zu prognosti-
zierende Kollisionswahrscheinlichkeiten. Erhöhte Gefahren durch Kollisio-
nen von Vögeln mit PV-Anlagen lassen sich aus den in der Literaturarbeit 
von BADELT et al. (2020) zitierten Werke jedoch bislang nicht ableiten. 
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Bei dem von Ihnen veröffentlichen Gutachten liest es sich so als seien un-
sere Mandanten lediglich "Nachbarn". Überhaupt nicht wurde berücksich-
tigt, dass diese mitten drin im Solarpark leben. Eine Abwägung ist über-
haupt gar nicht zu erkennen. Dieses Bauvorhaben darf in dieser Form 
nicht umgesetzt werden, da es unseren Mandanten die Lebensqualität 
raubt, diese dadurch verarmen und letztlich eine potentielle Lebensgefahr 
besteht. Sollte die Gemeinde der Auffassung sein, dass eine Umsetzung 
stattfindet, da ist dafür zu sorgen, dass ein Teil offen bleibt und unsere 
Mandanten nicht eingekesselt werden. Es ist auf ein wenig Fläche zu ver-
zichten. Auf diese Art und Weise wäre zumindest sichergestellt, dass eine  
Gefahr für Leib und Leben entsteht. Auch würde das potentielle Vogelster-
ben eingedämmt werden. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass aus hiesiger Sicht die Zur Verfügung 
Stellung der geplanten Änderungen auf der Internetseite aus hiesiger 
Sicht unzureichend ist und gegen § 68 NBauO verstoßen dürfte. Der be-
troffene Nachbar soll direkt – soweit erreichbar- zur Stellungnahme aufge-
fordert werden. Dies war nicht der Fall. Unsere Mandanten haben zufällig 
von dem Vorhaben erfahren.  
 
Darüber hinaus müssen auch alle Unterlagen zur Verfügung gestellt wer-
den. Es fehlt das Ergebnis der Umweltprüfung durch das Büro Sinning. 
Dieses muss zwingend unseren Mandanten vorgelegt werden.  
 
 
Wir bitten um Mitteilung wie das Verfahren weitergeht und ob eine persön-
liche Anhörung unserer Mandanten in Betracht kommt. 
 
 

 
Die nebenstehende Anregung wird im Rahmen der obigen Abwägung be-
rücksichtigt. Zum Entwurf wird der Geltungsbereich verkleinert, sodass ein 
höherer Abstand zu der Wohnnutzung gewahrt ist. Die wesentlichen Punkte 
der Abwägung werden in der Begründung zum Flächennutzungsplan er-
gänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 68 NBauO bezieht sich auf das Verfahren zur Baugenehmigung. Im vor-
liegenden Bauleitplanverfahren sind für das Beteiligungsverfahren die Re-
gelungen des § 3 BauGB beachtlich. Diese wurden und werden eingehal-
ten. 
 
 
 
Die Kartierungen des Büro Sinning sind inzwischen abgeschlossen und in 
den Umweltbericht übernommen worden. Im Rahmen der Auslegung gem. 
§ 3 (2) BauGB sind die vollständigen Entwurfsunterlagen für die Öffentlich-
keit zugänglich.  
 
Ein persönliches Gespräch zwischen Flächeneigentümer, dem beauftrag-
ten Planungsbüro und den Mandanten hat stattgefunden. 

 BürgerIn 2 
 

  

  
In Bezug auf das große Solarprojekt des Herrn XX möchte ich folgendes 
sagen: 
 
Ich denke, daß sich die Gemeinde damit abhängig mach (ein Investor). Es 
ist ja in gewissen Sinn eine Monopolstellung des Herrn M.-H. Wenn ein In-
vestor soviel Geld in die Hand nimmt, will er auch ordentlich verdienen. 
 

  
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der 
Angebotsbebauungsplan ermöglicht einem Investor die Errichtung einer 
Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf seinen Eigentumsflä-
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Wie ich finde ein großes Übel in unserer Gesellschaft, es muß sich alles 
groß lohnen. Dabei sollten wir doch das Bewusstsein erlangen, daß 
dadurch die Abstände zwischen Reich und Arm nur vergrößert werden. 
 
Der Solarpark mit seinen mehrfachen Nutzungsmöglichkeiten an sich ist 
eine Supersache, weil sich nicht jeder eine Solaranlage aufs Dach bauen 
kann.  
 
Wäre es nicht angebracht die Bürger an so einem großen Projekt teilneh-
men zu lassen? Wer sich finanziell daran beteiligt, hat vielleicht auch ei-
nen anderen Blick auf die Dinge und auf die Klimageschichte. 
 
Wir müssen doch langsam merken, daß „WIR“ und nicht nur die „ANDE-
REN“ selbst etwas tun können/müssen. 

chen. Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Ge-
meinde Rastede nicht verpflichtet den Strom von der PV-Anlage zu bezie-
hen, sodass weder ein Abhängigkeitsverhältnis noch eine Monopolstellung 
besteht. 
 
 
 
 
 
Verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten der Gemeinde an dem Projekt 
werden derzeit geprüft, sind allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden 
Bauleitplanung.  
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Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................. dem 
Entwurf der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Begründung  zugestimmt und seine 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung wurden am .................. ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf der 81. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom .................. bis .................. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ..................                                                                                  .................................
                                                                                                                         Bürgermeister

Genehmigung

Die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (Az.: ....................) vom heutigen 
Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / Ausnahme der durch ............................ kenntlich gemachten 
Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt.

                                                                                                                                            Westerstede,............................                                                                  ..............................

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 Niedersächsichen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 
.................. die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehend aus der Planzeichnung und 
der Begründung beschlossen.

Rastede, ..................

................................
Bürgermeister
                                                                                                                
                                                                                                                                Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .................. die 
Aufstellung der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
ist gemäß  § 2 Abs. 1 BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht.

Rastede, ..................                                                                                  .................................
                                                                                                                         Bürgermeister

Feststellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 
81. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung in seiner Sitzung am .................. 
beschlossen.

Rastede, ..................                                                                                 .................................
                                                                                                                         Bürgermeister

(Siegel)

Der Entwurf der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von   Diekmann • 
Mosebach & Partner, Rastede.

Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß         § 6 
Abs. 5 BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht worden. Die 81. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist damit am .................. wirksam geworden.

Rastede, ...........................                                                                          .................................
                                                                                                                          Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 81. Änderung des Flächennutzungsplanes ist 
die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 81. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ...........................                                                                         .................................
                                                                                                                          Bürgermeister

Beitrittsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede ist den in der Genehmigungsverfügung vom .................. (Az.: s.o.) 
aufgeführten Maßgaben/Auflagen/Ausnahmen in seiner Sitzung am .................. beigetreten. Der 
betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde mit Schreiben vom .................. gemäß § 4a Abs. 3, Satz 4 BauGB Gelegenheit zur 
Stellungnahme bis zum .................. gegeben. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
.................. ortsüblich bekanntgemacht. Die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes und die 
Begründung haben wegen der Maßgaben/Auflagen gemäß     § 4a Abs. 3, Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 
BauGB vom .................. bis .................. öffentlich ausgelegen.
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                                                                                                                          Bürgermeister
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Der Rat der Gemeinde Rastede hat am 09.06.2020 beschlossen bis 2040 die Klimaneut-
ralität der Gemeinde anzustreben. Bisher liegt allein beim Stromverbrauch in der Ge-
meinde der Anteil regenerativer Energien erst bei etwa 30 %. Es bedürfte einer zusätz-
lichen Leistung von rd. 54,5 Mio. kWh Energieproduktion, um nur im Strombereich Kli-
maneutralität für die Gemeinde zu erreichen. Nördlich des Ortsteils Kleibrok und östlich 
des Ortsteils Liethe möchte der Eigentümer einer 42 ha großen Fläche eine Photovol-
taik-Freiflächenanlage errichten. Mit dem Ziel der Energiewende stellt die Gemeinde 
Rastede die 81. Flächennutzungsplanänderung "Solarpark Kleibrok" auf.  

 
Das Plangebiet besteht aus vier Teilflächen nördlich des Strothweges und südlich der 
Rehorner Bäke. Es umfasst ein 8,8 ha und ein 5,2 ha großes Gebiet östlich des Gee-
strandtiefs sowie ein 9,9 ha und ein 13,3 ha großes Gebiet westlich des Geestrandtiefs 
und damit insgesamt etwa 37 ha.  
 
Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen werden. 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind anders als Windenergieanlagen keine im Außen-
bereich privilegierten Anlagen, sodass diese zur Erteilung einer Baugenehmigung einer 
entsprechenden Bauleitplanung bedürfen. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Rastede aus dem Jahr 1993 wird das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt. Zur Anpassung an die geänderten Entwicklungsvorstellungen erfolgt 
die vorliegende Planung mit der Darstellung von Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung "Photovoltaik-Freiflächenanlage". Im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB wird 
der Bebauungsplan Nr. 119 zur konkreten Gebietsentwicklung aufgestellt.  
 
Innerhalb des Plangebietes können etwa 49 MW Leistung installiert werden. Der er-
zeugte Strom soll direkt über einen Anschluss an das bestehende Stromnetz in das Ver-
sorgungsnetz eingespeist werden. Der Antrag wird derzeit geprüft. 
 
Mit der vorliegenden Planung werden damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen geschaffen. Mit einer erzeugten 
Strommenge von etwa 41 - 47 Mio kWh pro Jahr, kann diese Anlage einen wesentlichen 
Beitrag zur klimafreundlichen Energieproduktion in Rastede leisten. 

 
Die durch das Planvorhaben berührten Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie 
der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB im Sinne des BNatSchG und die wei-
teren, umweltbezogenen Auswirkungen werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB do-
kumentiert.  

1.1 Standortwahl 
 
Da die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen kaum spezifische Standorteigen-
schaften erfordert, ist ihre Errichtung grundsätzlich in vielen Teilen des Gemeindegebie-
tes denkbar. Die Gemeinde Rastede hat aufgrund der Vielzahl angefragter Standorte für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen, ein Konzept aufzustellen, welche Räume 
für diese Nutzung geeignet sind und welche nicht.   
 
Vor Abschluss dieses Konzeptes hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede 
bereits am 08.03.2022 den Beschluss zur Einleitung der vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung gefasst. Aufgrund einer Vorab-Prüfung war absehbar, dass die Fläche 
innerhalb der für Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeigneten Räume liegen würde. Dies 
lässt sich anhand der bisher durchgeführten Analysen im Rahmen des Standortkonzep-
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tes bestätigen. Die Fläche liegt außerhalb der im Konzept angesetzten Ausschlussflä-
chen. Etwa 16,5 ha des Plangebietes liegen innerhalb von Gunstflächen. Der übrige 
Geltungsbereich liegt im Bereich von Weißflächen, also ohne überlagernde Gunst, Aus-
schluss- oder Restriktionsflächen.  
 
Die Gunstflächen stellen die für Photovoltaik-Freiflächenanlagen besonders geeigneten 
Gebiete dar. Im Plangebiet begründet sich dies in der gemäß LBEG 2022 äußerst ge-
ringen Fruchtbarkeit des Bodens. Diese Flächen sind ohnehin nur beschränkt landwirt-
schaftlich nutzbar. Auch die Weißflächen sind grundsätzlich für die Errichtung von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen geeignet. Diese sollen nach Konzeption der Gemeinde 
Rastede aber nur in begründeten Einzelfällen in Anspruch genommen werden. Die 
Weißflächen des Plangebietes stehen im direkten räumlichen Zusammenhang mit 
Gunstflächen. Bei drei der vier Flächen umfassen die Weißflächen die Teile des Flurstü-
ckes, die nicht mit Gunstflächen überlagert sind. 
 
Im Norden wird ein kleiner Teilbereich entlang der Rehorner Bäke als Boden mit hoher 
Bodenfruchtbarkeit dargestellt. Die Darstellung dieser Bodengüte ist allerdings nicht par-
zellenscharf. Die betroffene Fläche wäre eigenständig nicht wirtschaftlich zu bewirt-
schaften, sodass eine Inanspruchnahme dieser Ausschlussfläche zur Abrundung des 
Geltungsbereiches verträglich ist. Zum Entwurf werden die Abgrenzungen dahingehend 
geändert, dass die im Bebauungsplan Nr. 119 festgesetzten Sondergebiete mindestens 
75 m Abstand zum nächsten Wohnhaus einhalten. 
 
Die Flächen stehen derzeit alle im Eigentum des Vorhabenträgers und werden von sei-
nem Betrieb teils als Ackerflächen und teils als intensives Grünland bewirtschaftet. Es 
gehen dem Betrieb mit der Belegung der Flächen als Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
weniger als 15 % der bewirtschafteten Flächen verloren. Der Betrieb ist damit nicht ge-
fährdet. Dadurch, dass die Flächen bisher bereits im Eigentum und der Bewirtschaftung 
des Vorhabenträgers waren, ändert sich durch die Errichtung der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage nichts für die in der Umgebung des Plangebietes befindlichen Hofstellen. 
Im Vergleich zu der bisherigen Flächennutzung erfolgt durch die Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage eine ökologische Aufwertung der Acker- und Intensivgrünlandflächen. Da-
mit erfüllen die Flächen bzw. dessen Eigentümer weitere von der Gemeinde angesetzte 
Kriterien für die Standortentscheidung. 
 
Diese homogene Eigentums- und Bewirtschaftungssituation für eine größere Flächen-
kulisse kommt in Rastede eher selten vor. Es bietet sich daher nicht an vielen Stellen 
die Möglichkeit in einer für die Landwirtschaft derart verträglichen Weise eine größere 
Fläche für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu nutzen und damit einer ungewollten ge-
meindeweiten ,,Briefmarkenplanung‘‘ entgegen zu wirken. 
 
Die Nutzung der Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist aus Sicht der Ge-
meinde daher raumverträglich und abgewogen. 
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2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 
Die Planzeichnung der 81. Flächennutzungsplanänderung wurde unter Verwendung der 
digitalen Kartengrundlage des Vermessungsbüro Wegner Maßstab 1 : 5000 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet umfasst eine 37 ha große Fläche nördlich des Ortsteils Kleibrok und 
östlich des Ortsteils Liethe. Das Plangebiet besteht aus vier Teilflächen nördlich des 
Strothweges und südlich der Rehorner Bäke. Es umfasst ein 8,8 ha und ein 5,2 ha gro-
ßes Gebiet östlich des Geestrandtiefs sowie ein 9,9 ha und ein 13,3 ha großes Gebiet 
westlich des Geestrandtiefs. Die exakte Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der 
Planzeichnung zu entnehmen. 

2.3 Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation 
 
Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Rastede beidseitig des Gee-
strandtiefs. Der Geltungsbereich wird von den vorhandenen landwirtschaftlich genutzten 
Intensivgrünland- und Ackerflächen geprägt. Innerhalb des Plangebietes sowie direkt 
angrenzend verlaufen Gräben. Darüber hinaus sind angrenzend an das Plangebiet 
Waldstrukturen und Gehölze vorhanden. In etwa 500 m Entfernung zum Plangebiet liegt 
der Windpark Lehmden-Liehte, der das Landschaftsbild beeinflusst. 

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitpläne, in diesem Fall die Aufstellung der 81. 
Flächennutzungsplanänderung, einer Anpassung an die Ziele der Raumordnung. Aus 
den Vorgaben der übergeordneten Planungen ist die kommunale Planung zu entwickeln 
bzw. hierauf abzustimmen. 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP-VO) 
 
Im rechtsgültigen Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen 
aus dem Jahr 2008, zuletzt geändert 2022, ist der Gemeinde Rastede als Mittelzentrum, 
neben dem Oberzentrum Oldenburg, eine Bedeutung hinsichtlich einer kommunalen so-
wie regionalen Entwicklung zuzuschreiben.  
 
Das LROP enthält in den zeichnerischen Darstellungen für die Untersuchungsgebiete 
selbst keine Darstellungen. Das Geestrandtief ist als linienförmiger Biotopverbund dar-
gestellt. Durch die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage wird dieser Bio-
topverbund nicht beeinträchtigt, da das Geestrandtief bleibt und beidseitig ein 10 m 
Räumstreifen freigehalten wird.  
 
Hinsichtlich der Photovoltaiknutzung wird im rechtsgültigen Landesraumordnungspro-
gramm (LROP-VO) aus dem Jahr 2022 festgelegt, dass der raumverträgliche Ausbau 
auf Ebene der Regionalplanung gefördert werden soll. Grundsätzlich sollen für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen bereits versiegelte Flächen und nicht landwirtschaftlich ge-
nutzte und nicht bebaute Flächen, für die der raumordnerische Vorbehalt für die Land-
wirtschaft gilt, in Anspruch genommen werden. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines im RROP 1996 definierten Vorbehaltsgebietes für 
die Landwirtschaft. Aus den im Kapitel 1.1 benannten Gründen wird diese Fläche für 
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Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Anspruch genommen. Aus landesplanerischer Sicht 
ist die Planung damit verträglich.  

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland liegt aus 
dem Jahr 1996 vor. Die Gültigkeit des RROP wurde nach einer Prüfung der Aktualität 
mit Bekanntmachung vom 07.06.2007 für weitere 10 Jahre verlängert. Aufgrund der Be-
kanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten zur Neuaufstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes im Mai 2017 ist die Fassung aus dem Jahre 1996 weiterhin 
gültig. 
 
Das RROP enthält für den Großteil des Plangebietes keine Darstellungen. Die Teilfläche 
5 liegt teilweise innerhalb des Vorsorgegebietes für Erholung. Das Plangebiet schneidet 
damit randlich das weiträumig im Rasteder Moor ausgewiesene Erholungsgebiet. Bei 
der Erstellung des RROP wurde das Erholungsgebiet bis an das Geestrandtief gezogen. 
Durch die Straßenführung des Dwoweges und der Weidenstraße kann die Landschaft 
aber nur aus einiger Entfernung zum Geestrandtief erlebt werden. Da eine Eingrünung 
des Solarparks geplant ist, wird das Landschaftserleben auch zukünftig kaum beein-
flusst sein. Zudem verlaufen eine Fernwasserleitung und eine 110-kV-Hochspannungs-
leitung im Plangebiet, die in die Planzeichnung übernommen werden. 
 
Im gültigen RROP Ammerland wird betont, dass die Nutzung regionaler Potentiale an 
erneuerbaren und alternativen Energien, darunter auch Sonnenenergie, geprüft, genutzt 
und gefördert werden sollen.  
 
Das Planvorhaben ist mit dem regionalen Raumordnungsprogramm vereinbar. Die In-
halte der Änderung des RROP sind noch nicht veröffentlicht. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde aus dem Jahr 1993 wird das Plangebiet über-
wiegend als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Innerhalb der Teilfläche 2 ist eine 
Fläche für Wald dargestellt. Diese ist in der Örtlichkeit jedoch nicht vorhanden. Zudem 
werden zwei Leitungstrassen dargestellt. Im Rahmen der 81. Flächennutzungsplanän-
derung erfolgt die Darstellung von Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung Photo-
voltaik-Freiflächenanlage im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB. 

3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Es liegt im planerischen 
Außenbereich gem. § 35 BauGB. Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind anders als 
Windenergieanlagen keine im Außenbereich privilegierten Anlagen, sodass diese zur 
Erteilung einer Baugenehmigung eines entsprechenden Bebauungsplanes bedürfen. Im 
Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB wird der Bebauungsplan Nr. 119 zur konkreten 
Gebietsentwicklung aufgestellt. 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft / Umweltprüfung 
 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die sonstigen umwelt-
bezogenen Auswirkungen auf das Planvorhaben gem. § 1 (6) Nr. 7 i. V. m. § 1a BauGB 
werden im Rahmen eines Umweltberichtes gem. § 2a BauGB zur 81. Flächennutzungs-
planänderung "Solarpark Kleibrok" bewertet. Die Belange des Umwelt- und Naturschut-
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zes sowie der Landschaftspflege sind so umfassend zu berücksichtigen, dass die Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes, die mit der Realisierung des Bebauungsplanes 
verbunden sind, sofern möglich vermieden, minimiert oder kompensiert werden können.  

 
Da mit der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage weniger die Versiegelung als 
die Überdeckung von Boden verbunden ist und die Flächen bisher überwiegend intensiv 
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, ergibt sich durch die geplanten Maßnahmen 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft kein externer Kompensationsbedarf 
für das Vorhaben. Aufgrund der vorkommenden Landschaftsbestandteile und Struktu-
ren waren neben dem aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich die im Planungs-
raum vorliegenden faunistischen Wertigkeiten zu ermitteln und darzustellen. Daher wur-
den im Geltungsbereich Brutvögel erfasst sowie Aussagen zu Amphibien und Reptilien 
getroffen. Die Untersuchungen wurden über das Büro Sinning durchgeführt und die Er-
gebnisse im Umweltbericht übernommen. Für die drei im Geltungsbereich vorkommen-
den Brutpaare des Kiebitz sowie zwei weitere Brutpaare, dessen Brutreviere im näheren 
Umfeld des Geltungsbereiches nachgewiesen wurden, ist ein externer Kompensations-
bedarf notwendig. Geeignete Kompensationsflächen werden für den parallel aufgestell-
ten Bebauungsplan Nr. 119 eingestellt. 

4.2 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Kon-
fliktsituationen vermieden werden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. 
Es sind die allgemeinen Anforderungen und die Belange des Umweltschutzes gem. 
§ 1 (6) Nr. 1 BauGB zu beachten. Schädliche Umwelteinwirkungen sind bei der Planung 
nach Möglichkeit zu vermeiden (§ 50 BImSchG).  

4.2.1 Gewerbelärm 
 
Im Regelbetrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen gehen von den Solarmodulen 
keine Geräuschbelastungen aus. Die Wechselrichter und Trafos sind hingegen eine Ge-
räuschquelle. Bei einem Abstand von 20 m zwischen Wechselrichter bzw. Trafo und 
Wohnhaus wird der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 50 dB(A) in reinen Wohnge-
bieten bereits sicher eingehalten1. Die Vorbelastung ist zu berücksichtigen, wenn die 
Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage weniger als 6 dB(A) unter dem Immissi-
onsrichtwert liegt (Relevanz des Beitrages) und die Immissionsrichtwertüberschreitung 
nicht durch Maßnahmen an den anderen Anlagen vermieden werden kann. Für die 
Wohnhäuser im Außenbereich als nächstgelegene Immissionspunkte wird ein Schutz-
anspruch wie im Mischgebiet angesetzt. Daraus ergibt sich ein Immissionsrichtwert von 
maximal 60 dB tags und maximal 45 dB nachts gem. TA Lärm. Für reine Wohngebiete 
liegt der Immissionsrichtwert bei maximal 50 dB tags und maximal 35 dB nachts. Für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist nur der Tagwert relevant da Wechselrichter bzw. 
Trafo in der Nacht nicht aktiv sind. Gemäß den obigen Erläuterungen, kann angenom-
men werden, dass bereits in 20 m Entfernung zwischen Anlage und Immissionsort der 
Immissionsrichtwert um mehr als 10 dB unterschritten wird, wodurch eine Berücksichti-
gung der Vorbelastung entfällt. Durch die vorliegende Gebietsabgrenzung liegen zwi-
schen Immissionsorten und Sondergebiet im parallel aufgestellten Bebauungsplan min-
destens 75 m. Für die Gemeinde Rastede ergibt sich damit kein Anhaltspunkt für eine 
mögliche Überschreitung der Immissionsrichtwerte. 
 
 

 
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014: Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
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4.2.2 Blendwirkung 
 
Photovoltaikmodule können abhängig von der Modulstellung, der Jahres- und Tageszeit 
durch die Sonnenreflektion potentiell eine Blendwirkung auf umliegende Nutzungen ha-
ben. Eine Beeinträchtigung dieser Nutzungen ist zu vermeiden.  
 
Es existieren noch keine rechtlichen oder normativen Methoden zur Bewertung von 
Lichtimmissionen durch von Solaranlagen gespiegeltes Sonnenlicht. Als Orientierungs-
wert wird für Reflexionen durch PV-Anlagen in der Licht-Leitlinie ein Immissionsrichtwert 
von maximal 30 Minuten pro Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr an einem Immissi-
onsort angegeben. Als kritisch hinsichtlich einer möglichen Blendung gelten Immission-
sorte, die vorwiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage sind und nicht wei-
ter als ca. 100 m von dieser entfernt liegen.  
 
Innerhalb dieses Bereiches liegen die Wohnhäuser Strothweg Nr. 52, Dwoweg Nr. 190, 
Dwoweg Nr. 110 sowie Grüner Weg Nr. 9. Bereits im Bestand umgibt die Wohnhäuser 
Strothweg Nr. 52 und Dwoweg Nr. 190 ein üppiger Gehölzbestand, der die Sichtbezie-
hung zum neu entstehenden Solarpark unterbricht. Zusätzlich wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung innerhalb des Geltungsbereiches eine Fläche zum Anpflan-
zen von Sträuchern festgesetzt. Zwischen dem Wohnhaus am Dwoweg Nr. 110 und 
dem Solarpark liegen Gehölze entlang des Logemanns Damm sowie die Gehölze am 
Wirtschaftsweg und damit der zukünftigen Zuwegung des Solarparks. Der Gehölzbe-
stand am Wirtschaftsweg ist zu erhalten und zu ergänzen, sodass die Sichtbeziehung 
zum Wohnhaus Dwoweg Nr. 110 unterbrochen wird. Zwischen dem Wohnhaus Grüner 
Weg Nr. 9 und dem Solarpark gibt es schon aufgrund des dazwischenliegenden Wohn-
haus Dwoweg Nr. 110 keine Sichtbeziehung. 
 
Im Flächennutzungsplan wird weder ein Modulausrichtung noch ein Belegungsplan fest-
gesetzt. Durch eine Variation der Modulausrichtung und geeignete Eingrünungen ist die 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ohne Blendwirkung in der festgesetzten 
Sonderbaufläche möglich. Auf Baugenehmigungsebene ist durch ein Blendgutachten 
nachzuweisen, dass bei der vorgesehenen Modulbelegung keine unverträgliche Blend-
wirkung von mehr als 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Immissi-
onsort (Orientierungswert gem. Licht-Leitlinie) entsteht.  
 
Von der Gefährdung der Verkehrssicherheit des Straßen-, Bahn- oder Flugverkehres 
kann nicht ausgegangen werden.  

4.2.3 Elektromagnetische Felder 
 
Die vorliegende Planung ist vergleichbar mit dem Vorhaben, das Gegenstand der Ent-
scheidung des VGH München vom 17.05.2021, Az. 15 N 20.2904 (REWIS RS 2021, 
5834) war. Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom, das elektrische Gleichfeld ist nur bis 
10 cm Abstand messbar. Die Feldstärken der magnetischen Gleichfelder sind bereits 
bei 50 cm Abstand geringer als das natürliche Magnetfeld. Auch die Kabel zwischen den 
Modulen und den Wechselrichtern sind unproblematisch, da nur Gleichspannungen und 
Gleichströme vorkommen. Die Leitungen werden dicht aneinander verlegt bzw. mitei-
nander verdrillt, so dass sich die Magnetfelder weitestgehend aufheben und sich das 
elektrische Feld auf den kleinen Bereich zwischen den Leitungen konzentriere. An den 
Wechselrichtern und den Leitungen von den Wechselrichtern zur Übergabestation treten 
elektrische Wechselfelder auf. Die Wechselrichter erzeugen auch magnetische Wech-
selfelder. Die Wechselrichter sind in Metallgehäuse eingebaut, die eine abschirmende 
Wirkung haben. Die erzeugten Wechselfelder sind damit vergleichsweise gering, sodass 
nicht mit relevanten Wirkungen zu rechnen ist, zumal die unmittelbare Umgebung der 
Wechselrichter kein Daueraufenthaltsbereich sei. Die Kabel zwischen Wechselrichter 
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und Übergabestation sind mit Kabeln zu Großgeräten (wie Waschmaschine oder Elekt-
roherd) vergleichbar. Die erzeugten elektrischen und magnetischen Felder nehmen mit 
zunehmendem Abstand von der Quelle ab. Die maximal zu erwartenden Feldstärken 
der Trafostationen, die in die Fertigbeton-Container-Gebäude integriert sind, nehmen 
ebenso mit der Entfernung rasch ab. In 10 m Entfernung liegen die Werte bereits nied-
riger als bei vielen Elektrogeräten im Haushalt. 
 
Die ausgewiesenen Sonderbauflächen liegen in deutlich größerer Entfernung als 10 m 
zu den nächsten Wohngebäuden. Schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromag-
netische Felder an den maßgeblichen Immissionsorten sind aufgrund der Abstandsver-
hältnisse im Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht zu erwarten. Im Allgemei-
nen ist die Anlage bei Umsetzung gemäß den Anforderungen der 26. BImSchV zu be-
treiben.  

4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu berücksichtigen. Die 
Bodenfunktion im Plangebiet wird durch die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-
anlage kaum beeinflusst, da nur ein geringer Flächenanteil versiegelt werden darf. Auf-
grund der anstehenden Moorböden ist eine Versickerung des gesamten Niederschlag-
wassers auch ohne Errichtung der Photovoltaikanlage durch die geringe Durchlässigkeit 
des Bodens nicht möglich. Das aufgestaute Wasser verteilt sich oberhalb der Gelände-
oberkante und fließt aufgrund der sehr geringen Neigung langsam ab oder versickert im 
Laufe der Zeit. Auch nach dem Bau der Photovoltaikanlage kann das Wasser sich auf 
der Geländeoberfläche verteilen. Die nicht versickernde, von der Geländeoberfläche ab-
laufende Wasser kann langsam in die umgebenen Gräben sickern. Die einstauende 
Wassermenge bleibt im Vergleich zum Ursprungszustand fast unverändert. Die Was-
serführung der Gräben wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Anlage daher nicht 
beeinflusst. 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Gräben werden zum Erhalt festgesetzt. Die ordnungs-
gemäße Räumung der umgebenen Gewässer II. Ordnung wird durch die festgesetzten 
Gewässerräumstreifen sichergestellt. Den Belangen der Wasserwirtschaft wird damit 
Rechnung getragen. 
 
Gemäß § 5 Absatz 4 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im Planbereich als Risikoge-
biet im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vermerkt. 

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wird nachrichtlich auf die Meldepflicht ur- 
und frühgeschichtlicher Bodenfunde hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und 
Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese 
gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 
der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreies Ammerland oder dem Nds. Lan-
desamt für Denkmalpflege, Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG 
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren 
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortset-
zung der Arbeit gestattet.“ 
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4.5 Altablagerungen / Kampfmittel 
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (aktuell: Niedersächsischer Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet. Hiernach lie-
gen im Plangebiet keine Altablagerungen vor. Sollten allerdings bei den geplanten Bau- 
und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die 
untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen für das Plangebiet nicht vor. Soll-
ten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, Granaten, 
Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Landesamt für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Ha-
meln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden. 

4.6 Belange des Bodenschutzes / des Abfallrechtes 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nachzu-
weisen und Aussagen zum Umgang mit anfallenden Abfällen zu treffen (§ 1 Abs. 6 Nr. 
1 und Nr. 7 BauGB). 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden 
Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu ver-
halten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grundstück-
seigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG). Wie im Kapitel Altlasten/Altablagerungen beschrieben, ist im 
Plangebiet kein Bodenaushub oder -abtrag ist zulässig. Ausnahmen sind nur mit Zustim-
mung der Bodenbehörde des Landkreises Ammerland zulässig. Für gegebenenfalls ge-
stattete Ausnahmen unterliegt die Verwertung oder Beseitigung von anfallenden Abfäl-
len (z. B. Baustellenabfall, nicht auf der Baufläche verwertbarer Bodenaushub usw.) den 
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über die Abfallent-
sorgung im Landkreis Ammerland in der jeweils gültigen Fassung. Demnach sind die 
Abfälle einer Verwertung (vorrangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt 
zu halten. Nicht kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Ma-
terialien, die bei Bauarbeiten ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an 
dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke wiederverwendet werden.  
 
Verwertungsmaßnahmen wie z. B. Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstü-
ckes, Errichtung von Lärmschutzwällen usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen 
Anforderungen (nach Bau-, Wasser- und Naturschutzrecht) und sind daher vorab mit 
dem Landkreis Ammerland bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  
 
Sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante Verfül-
lungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der 
LAGA Richtlinie M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „Anforde-
rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“). 
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5.0 INHALT DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Entsprechend des eingangs formulierten Planungszieles die Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage planungsrechtlich vorzubereiten, wird das Plangebiet als Sonder-
baufläche mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage gem. § 1 (1) Nr. 4 
BauNVO dargestellt. 
 
Durch die Abgrenzungen der Sonderbauflächen ist sichergestellt, dass das nachbar-
schaftliche Rücksichtnahmegebot gegenüber den Anwohnern gewahrt ist. Von Lärmim-
missionen durch den Betrieb der Anlage ist in den Entfernungen gem. Kapitel 4.2.1 nicht 
auszugehen. Der Ausschluss einer Blendwirkung ist auf Genehmigungsebene nachzu-
weisen.  Die Anwohner des Wohnhauses Strothweg 52 nehmen den Solarpark damit 
nur in zwei Richtungen wahr. Auch in diesen Richtungen besteht ein größerer Abstand 
zwischen Sonderbauflächen und Wohnhaus. Nach Norden schließt weiterhin der beste-
hende Wald an, nach Westen bleibt der Blick in die Landschaft. Auch aufgrund der ge-
ringen Höhe von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, geht die Gemeinde daher nicht von 
einer einkesselnden Wirkung der Planung auf die Anwohner aus.  

5.2 Hauptversorgungsleitungen 
 
Innerhalb des Plangebietes verlaufen eine unterirdische Wasserfernleitung des OOWV 
sowie eine 110 kV-Hochspannungsfreileitung. Ihre Darstellung als Hauptversorgungs-
leitungen gem. § 5 (2) Nr. 4 BauGB wird aus dem Ursprungsplan übernommen.  

6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

• Verkehrserschließung 
Die Anbindung des Plangebietes an das örtliche Verkehrsnetz erfolgt über den 
Strothweg.  

 

• Gas- und Stromversorgung 
Eine Gasversorgung der geplanten Anlagen ist nicht erforderlich. Den Strom für den 
Eigenbedarf kann die Anlage selbst erzeugen.  
 

• Schmutz- und Abwasserentsorgung 
Eine Schmutz- und Abwasserentsorgung für das Gebiet ist nicht erforderlich.  
 

• Wasserversorgung  
Eine Wasserversorgung des Gebietes nicht erforderlich.  
 

• Abfallbeseitigung 
Eine Abfallentsorgung für das Gebiet ist nicht erforderlich. 
 

• Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt durch Versickerung vor Ort und Einstau in die 
angrenzenden Gräben.  

 

• Fernmeldetechnische Versorgung 
Eine fernmeldetechnische Versorgung des Gebietes ist nicht erforderlich. 
 

• Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 
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• Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt. 

7.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -VERMERKE 

7.1 Rechtsgrundlagen 
 
Der Flächennutzungsplanänderung liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 
 

• BauGB  (Baugesetzbuch), 

• BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 
nutzungsverordnung), 

• PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

• NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 

• NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  
schutzgesetz), 

• BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 

• NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 
 

7.2 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung der Flächennutzungsplanänderung erfolgte vom Planungsbüro: 
 
 

Diekmann • 
Mosebach 
 

& Partner 

Regionalplanung 
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bauge-
setzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umweltprüfung 
für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfol-
gend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 5 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 119 wird im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB zur 81. Flä-
chennutzungsplanänderung aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird 
gem. § 2 (4) Satz 1 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschreibung und 
Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Planvorhabens er-
stellt. Da somit bereits zeitgleich für den Änderungsbereich der 81. Flächennutzungs-
planänderung eine ausführliche Ermittlung der Belange des Umwelt-schutzes gem. § 1 
(6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, kann die Umweltprüfung im Flächennutzungsplanver-
fahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB auf die zusätzlichen oder anderen erheblichen Umwelt-
auswirkungen beschränkt werden. Durch die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen erwartet, als die im Umweltbericht 
zum Bebauungsplan Nr. 119 aufgeführten Aspekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum 
Bebauungsplan Nr. 119 gilt daher gleichermaßen für die 81. Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 
nördlich des Ortsteiles Kleibrok am Strothweg zu ermöglichen.  
 
Das rd. 38°ha große Plangebiet befindet sich westlich und östlich des Geestrandtiefs und 
umfasst fünf Teilflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Im Süden und Westen wer-
den die Sondergebiete zudem durch den Strothweg und im Norden durch die Rehorner 
Bäke begrenzt.  
 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede wird das Gebiet überwiegend 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Anpassung der Darstellung an die geän-
derten Entwicklungsvorstellungen erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB die 81. 
Änderung des Flächennutzungsplanes, in der eine Sonderbaufläche mit der Zweckbe-
stimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage dargestellt wird. 
 
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebaulichen 
Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechenden Ka-
piteln der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 119, Kap. 2.2 „Räumlicher Geltungsbe-
reich“, Kap. 2.3 „Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation“, Kap. 1.0 „Anlass und 
Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu entnehmen.  

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 

Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 38,3 ha. Durch die Festsetzung von einem 
Sondergebiet in fünf Teilflächen sowie Verkehrsflächen wird ein größtenteils unbebauter 
Bereich einer möglichen baulichen Nutzung zugeführt. 
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Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen: 
Sondergebiet (SO) ca.311.815 m² 
Öffentliche Verkehrsflächen    ca. 3.550 m² 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung    ca. 6.455 m² 
Öffentliche Grünfläche       ca. 900 m2 

Wasserfläche    ca. 3.200 m2 

Private Grünflächen  ca. 57.020 m² 
 davon Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur  
 Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft      ca. 11.020 m² 
 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
 sonst. Bepflanzungen   ca. 13.945 m² 
 davon Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und  
 sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern       ca. 2.985 m² 
 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  
 sonstigen Bepflanzungen sowie für die Erhaltung von Bäumen,  
 Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern     ca. 3.415 m² 
 davon Gewässerräumstreifen   ca. 25.655 m2 

 

Durch die im Bebauungsplan vorbereiteten Überbauungsmöglichkeiten innerhalb des 
festgesetzten Sondergebietes können bis zu ca. 0,63 ha dauerhaft neu versiegelt werden. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden spätestens zum Entwurf unter Kap.3.0 „Pla-
nerische Vorgaben“ der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Lan-
desraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die plane-
rischen Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht (Landschaftsprogramm, 
Landschaftsrahmenplan), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, arten-
schutzrechtliche Belange) dargestellt. 

2.1 Landschaftsprogramm 2021 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem Niedersächsischen Landschaftsprogramm in 
der Endfassung aus Oktober 2021 nahezu vollständig in der naturräumlichen Region der 
Watten und Marschen. Als vorrangig schutz- und entwicklungsbedürftig sind im Bereich 
der Marschen alle naturnahen Gewässer, spezifisch ausgeprägte Hochmoore und 
Moorheiden, Bruch- und Auwälder, Sümpfe, feuchte Grünlandflächen mit floristischer 
und/oder faunistischer Bedeutung. Insbesondere im Bereich der intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Marsch bedarf es der Vermehrung naturschutzfachlich relevanter Flächen 
wie Gewässer, Moore und artenreiches Feuchtgrünland. Landschaftsprägende Elemente 
und Strukturen wie beispielsweise Weiträumigkeit (Gehölzarmut) oder überwiegende 
Grünlandnutzung mit dichtem Graben- und Grüppennetz sind zu erhalten. Die potenzielle 
natürliche Vegetation im Plangebiet sind Eichen-, Eschen- und Erlen-Marschenwälder. 
Schwerpunkträume für die landschaftsgebundene Erholung bilden in der naturräumlichen 
Region der Watten und Marschen der Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“, die 
Küstengebiete und die Nordseeinseln. 
 
Entlang des Geltungsbereiches des Plangebietes verläuft das „Geestrandtief“, welches 
als ein prioritäres Gewässer zur Umsetzung der WRRL gilt (landesweit bedeutsame Ge-
wässer) (Karte 2). 
 



Gemeinde Rastede – Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 119 / 81. Flächennutzungsplanänderung 3 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Das Plangebiet liegt auf der Grenze der beiden Kulturlandschaftsräume „Oldenburger 
Geest mit Ammerland“ (K06) und „Wesermarschen“ (K07) und zählt zu den Landschafts-
bildräumen mit mittlerer Bewertung (Karte 3 und Textkarte 3.5-2). 

2.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan als ein informelles Fachgutachten liegt mit dem Stand von 
2021 (LANDKREIS AMMERLAND 2021) vor und trifft folgende Aussagen zum Plangebiet: 
 

• Das Plangebiet befindet sich in der Landschaftseinheit „Delfshausen-Ipweger-
moor“. Den vorkommenden Biotoptypen wird eine geringe oder sehr geringe Be-
deutung zugesprochen. Durchquert werden die Flächen durch das „Geestrand-
tief“, welches ein Gebiet mit sehr hoher Bedeutung für den Tierschutz (Fische) 
darstellt. Im Norden befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet mit hoher Be-
deutung für den Tier- und Pflanzenschutz (Brutvögel) (Karte 1: Arten und Bio-
tope). 

• Dem Großteil des Plangebietes wird eine hohe Bedeutung für das Landschafts-
erleben durch die weiträumige offene Hochmoorlandschaft zugewiesen. Kleintei-
lig wird eine geringe Bedeutung für das Landschaftserleben zugesprochen, da 
dort vor allem ackerbaulich durch Baumschulen geprägte Niederungen und teil-
räumlich durch Hecken und Feldgehölze gegliederte Acker-Grünlandschaft vor-
liegen. Eine Freileitung ab 110 kV durchquert das Gebiet. Im Westen liegt eine 
Allee / Baumreihe vor (Karte 2: Landschaftsbild). 

• Die vorkommenden Böden gehören zum einen den Sonderstandorten Moorböden 
außerhalb von Extremstandorten mit potentiellen Retentionsräumen an. Außer-
dem kommen auch Böden auf feuchten und nassen Extremstandorten für Moor-
böden vor (Karte 3.1: Besondere Werte von Böden). 

• Das Plangebiet befindet sich in einem Hoch- / Niedermoorbereich, welcher eine 
besondere Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention aufweist. Größten-
teils sind potenzielle Retentionsräume mit Dauervegetation dargestellt, kleinflä-
chig auch potentielle Retentionsräume ohne Dauervegetation. Das „Geestrand-
tief“ wird als naturnaher Bach / Fluss abgebildet (Karte 3.2: Wasser- und Stoffre-
tention). 

• Im Großteil des Plangebietes treten sehr hohe, teilweise aber auch hohe Treib-
hausgasemissionen von Moorböden auf (Karte 4: Klima und Luft). 

• Als Biotop- und Nutzungskomplex sind im Plangebiet Niederungsgebiete der Bä-
ken (Rippenlandschaft) und Grünlandgebiete mit störungsarmen erlebniswerten 
Landschaftsbildräumen sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaften und 
Siedlungsstrukturen dargestellt. Teilweise kommen Moorstandorte der Nieder- 
und Hochmoorböden mit Torfmächtigkeiten > 80 cm vor. Das Zielkonzept stellt 
die Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeu-
tung für Arten und Biotope und hoher bis sehr hoher Bedeutung für Landschafts-
bild, Boden/Wasser, Klima/Luft und die Verbesserung beeinträchtigter Teilberei-
che dieser Gebiete dar, dazu zählt auch das „Geestrandtief“ (Karte 5.1: Zielkon-
zept). 

• Gemäß Karte 5.2 (Biotopverbundkonzept) hat der Großteil des Plangebietes als 
Offenland die Funktion als Verbindungsflächen (Sicherung und Verbesserung). 
Das „Geestrandtief“ als Fließgewässer fungiert als Kerngebiet. Kleinflächig tritt ein 
Wald als Verbindungsfläche (Entwicklung) auf. Südlich des Geltungsbereiches 
grenzt eine Kompensationsfläche an. 

• Der östliche Teil des Plangebietes soll prioritär dem Moorschutz dienen. Das 
„Geestrandtief“ soll prioritär entwickelt werden, da es sich in einem guten chemi-
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schen Zustand befindet sowie ein gutes ökologisches Potenzial besitzt. Es ist au-
ßerdem als Schwerpunktraum für Artenhilfsmaßnahmen eingezeichnet. (Karte 6: 
Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft). 

• Die vorkommenden Biotope im Plangebiet sind Acker und Gartenbaubiotope 
(Acker) und Grünland (Textkarte 5: Übersicht Biotope). Dem Grünland wird eine 
mittlere bis sehr geringe Bedeutung zugesprochen (Textkarte 6: Grünland). 

• Gemäß Textkarte 8 (Moore und Sümpfe) sind im Plangebiet Moorböden (ohne 
Sanddeckkulturen) mit > 80 cm aber auch <80 cm Torfmächtigkeit dargestellt. 

• Das Plangebiet liegt in dem Kulturlandschaftsraum „Wesermarsch“ (K07).  

• Der Großteil des Plangebietes befindet sich auf Hochmoor mit einer Moormäch-
tigkeit > 1,3 m. Ein kleinerer Teil befindet sich auf Niedermoorböden. Beide Moor-
böden gehören der Niedersächsischen Moorlandschaft an (Textkarte 13: Moor-
landschaft). 

• Das Plangebiet liegt ein einem Bereich sulfatsaurer Böden. (Textkarte 15: Sul-
fatsaure Böden). 

• Im Plangebiet kommen potentielle Retentionsräume sowohl mit als auch ohne 
Dauervegetation vor (Textkarte 17: Potentieller Retentionsraum). 

• Das angrenzende „Geestrandtief“ ist ein Gewässer II. und III. Ordnung und gemäß 
WRRL ein Prioritätsgewässer. Das Plangebiet befindet sich ebenfalls in einem 
Hochwassergefahrengebiet (geschützt) von >4 m und > 2- 4 m (Textkarte 18: Ge-
wässer). 

• Kleinflächig ist für das Plangebiet die Empfindlichkeit gegenüber Wasserstands-
absenkungen mit sehr hoch dargestellt (Textkarte 21: Klima). 

2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 

Gemäß Kartenserver des NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUMS FÜR UMWELT, ENERGIE, 
BAUEN UND KLIMASCHUTZ (NMU 2022) befinden sich in 2 km Radius zum Plangebiet keine 
ausgewiesenen Schutzgebiete nationalen oder internationalen Rechts bzw. naturschutz-
fachliche Programme.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden im Rahmen der durchgeführten Bio-
toptypenkartierung keine geschützten Biotope / geschützten Landschaftsbestandteile 
festgestellt.  

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vogel-
schutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen Arten-
schutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 – bzw. der EG-Verordnung Nr. 318/2008 in der Fas-
sung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 338/97 – aufgeführt sind, 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, 
besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV). 
Danach ist es verboten, 

• wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 
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• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
und 

• wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) werden um den für Eingriffs-
vorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von 
der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der arten-
schutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert wer-
den, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach 
§ 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in Anhang IV 
der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten. 
Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten besonders geschützt. 
Diese sind nicht Gegenstand der Betrachtung, da gem. § 44 (5) Satz 5 BNatSchG die 
Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die Zulässigkeit des Vorhabens 
gegeben ist, was bei diesem Projekt der Fall ist. 
 
Zwar ist die planende Kommune nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem 
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt bezie-
hungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz 
bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der 
wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenste-
hende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht wer-
den kann, vollzugsunfähig ist.  
 
Die Belange des Artenschutzes werden im Kapitel 3.1.2 für das Schutzgut Pflanzen und 
in Kapitel 3.1.3 für das Schutzgut Tiere dargelegt und berücksichtigt.  

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorlie-
genden Planvorhabens erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzel-
nen, im Folgenden aufgeführten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des 
gegenwärtigen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im un-
beplanten Zustand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung 
herausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der 
Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit 
soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
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Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann man 
von einer Erheblichkeit ausgehen. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit als we-
nig erheblich, erheblich oder sehr erheblich erfolgt in Anlehnung an die Unterteilung der 
„Arbeitshilfe zu den Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplä-
nen – Umweltbericht in der Bauleitplanung“ (SCHRÖDTER et al. 2004). Es erfolgt die Ein-
stufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Einschätzung und diese wird 
für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen dargelegt. Ab ei-
ner Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen, so-
fern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu einer Reduzierung der 
Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung 
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des 
Niedersächsischen Städtetages (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) verwendet wird, 
in einer Dreistufigkeit. Dabei werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Be-
deutung“ sowie „geringe Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumen-
tativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die, durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes  
Nr. 119, verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 119 wird ein sonstiges Sondergebiet mit 
den Teilflächen 1 bis 6 mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ fest-
gesetzt. Zudem werden öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung für die private Erschließung sowie private Grünflächen und zwei Einzel-
bäume zum Erhalt festgesetzt. 
 
Die privaten Grünflächen werden wie folgt unterteilt festgesetzt:  

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, 

• Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, 

• Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
25b BauGB sowie 

• Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB. 

• Flächen mit besonderen Nutzungszweck: Gewässerräumstreifen. 
 

Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. 19 BauNVO 
bestimmt den Anteil der SO Photovoltaik-Freiflächenanlage, der durch die Grundfläche 
der Solarmodule, Fundamente, Wege oder sonstiger Nebenanlagen überdeckt werden 
darf. Die von den Solarmodulen überdeckte Fläche ist, soweit sie nicht für Fundamente, 
Wege, Leitungstrassen oder Nebenanlagen benötigt wird, als offene Vegetationsfläche 
anzulegen bzw. zu erhalten. Die zulässige Bodenversiegelung beträgt maximal 2 % des 
Sondergebietes. Dies entspricht einer maximalen Versiegelung von rd. 0,7 ha. Die Ver-
siegelung wird für die notwendige Einrichtung des Trafos sowie eines Energiespeichers 
und der Pfosten für die Modultische benötigt. Weitere mögliche Versiegelungen sind nicht 
vorgesehen. 
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 
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3.1.1 Schutzgut Mensch 

Ziel des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltein-
wirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit  
oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumutbare 
Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i. S. d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orientierungs-
werte, die bei der Planung anzustreben sind.  
 
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in 
der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt 
wurde.  
 
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der Bewer-
tung der umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung. Bei der Betrachtung des 
Schutzgutes Mensch werden daher neben dem Immissionsschutz, aber auch Aspekte wie 
die planerischen Auswirkungen auf die Erholung- und Freizeitfunktionen bzw. die Wohn-
qualität herangezogen. 
 
Für den Menschen stellt das Untersuchungsgebiet landwirtschaftlich genutzte Acker- und 
Intensivgrünlandflächen dar. Ausgebaute Wegebeziehungen, die der Erholung dienen 
könnten, existieren innerhalb des Plangebietes nicht. Entlang des südlichen und östlichen 
Geltungsbereiches verläuft der Strothweg. In etwa 500 m nordwestlicher Entfernung be-
finden sich die Windenergieanlagen des Windparks Lehmden-Liethe. 
 
Im Regelbetrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen gehen von den Solarmodulen 
keine Geräuschbelastungen aus. Die Wechselrichter und Trafos sind hingegen eine Ge-
räuschquelle. Es kann, wie in der Begründung beschrieben, davon ausgegangen werden, 
dass die Richterwerte der TA Lärm eingehalten werden.   

 
Photovoltaikmodule können abhängig von der Modulstellung, der Jahres- und Tageszeit 
durch die Sonnenreflektion potentiell eine Blendwirkung auf umliegende Nutzungen ha-
ben. Eine Beeinträchtigung dieser Nutzungen ist zu vermeiden.  
 
Es existieren noch keine rechtlichen oder normativen Methoden zur Bewertung von 
Lichtimmissionen durch von Solaranlagen gespiegeltes Sonnenlicht. Als Orientierungs-
wert wird für Reflexionen durch PV-Anlagen in der Licht-Leitlinie ein Immissionsrichtwert 
von maximal 30 Minuten pro Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr an einem Immission-
sort angegeben. Als kritisch hinsichtlich einer möglichen Blendung gelten Immissionsorte, 
die vorwiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage sind und nicht weiter als ca. 
100 m von dieser entfernt liegen.  
 
Innerhalb dieses Bereiches liegen die Wohnhäuser Strothweg Nr. 52, Dwoweg Nr. 190, 
Dwoweg Nr. 110 sowie Grüner Weg Nr. 9. Bereits im Bestand umgibt die Wohnhäuser 
Strothweg Nr. 52 und Dwoweg Nr. 190 ein üppiger Gehölzbestand, der die Sichtbeziehung 
zum neu entstehenden Solarpark unterbricht. Zusätzlich ist innerhalb des Geltungsberei-
ches eine Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern festgesetzt. Zwischen dem Wohnhaus 
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am Dwoweg Nr. 110 und dem Solarpark liegen Gehölze entlang des Logemanns Damm 
sowie die Gehölze am Wirtschaftsweg und damit der zukünftigen Zuwegung des Solar-
parks. Der Gehölzbestand am Wirtschaftsweg ist zu erhalten und zu ergänzen, sodass 
die Sichtbeziehung zum Wohnhaus Dwoweg Nr. 110 unterbrochen wird. Zwischen dem 
Wohnhaus Grüner Weg Nr. 9 und dem Solarpark gibt es schon aufgrund des dazwischen-
liegenden Wohnhaus Dwoweg Nr. 110 keine Sichtbeziehung. Zu allen Wohnhäusern wird 
ein Mindestabstand von 75 m eingehalten.  
 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsplan und nicht 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Es wird daher weder ein Modulausrich-
tung noch ein Belegungsplan im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist eine vollständige Ein-
grünung des Sondergebietes vorgesehen. In den zu verwendenden Pflanzarten gemäß 
textlicher Festsetzung sind auch immergrüne Gehölze enthalten. Im Rahmen eines Ange-
botsbebauungsplanes ist nur sicherzustellen, dass es möglich ist, die vorgesehene Nut-
zung unter Einhaltung etwaiger Immissionsgrenzen zu betreiben. Weiteres ist bei der kon-
kreten Planung auf Genehmigungsebene zu bestimmen. Durch eine Variation der Modu-
lausrichtung und geeignete Eingrünungen ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage ohne Blendwirkung im festgesetzten Sondergebiet möglich. Auf Baugeneh-
migungsebene ist durch ein Blendgutachten nachzuweisen, dass bei der vor-gesehenen 
Modulbelegung keine unverträgliche Blendwirkung von mehr als 30 Minuten pro Tag und 
30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort (Orientierungswert gem. Licht-Leitlinie) ent-
steht. 
 
Von der Gefährdung der Verkehrssicherheit des Straßen-, Bahn- oder Flugverkehres kann 
nicht ausgegangen werden.  
 
Bewertung 
Dem Geltungsbereich wird hinsichtlich des Schutzgutes Mensch aufgrund der derzeitigen 
Nutzung als Intensivgrünland und Acker sowie o. g. sonstiger Vorbelastungen der Umge-
bung eine geringe Bedeutung zugewiesen. Beeinträchtigungen für Anwohner, wie Reflek-
tionen durch die PV-Anlagen können aufgrund der geplanten Anpflanzungen oder bereits 
vorhandener Gehölze entlang des Geltungsbereiches ausgeschlossen werden. Die 
Wohngebäude, die sich östlich des Plangebietes befinden, sind ebenfalls von Gehölzen 
umgeben oder es werden Strauchanpflanzungen vorgenommen. Eine Beeinträchtigung 
für Anwohner bzw. für schutzwürdige Räume im Sinne der Licht-Leitlinie ist nicht gegeben. 
Des Weiteren sind mögliche Emissionen wie Schall, Stäube, elektrische und magnetische 
Felder durch die Einhaltung gängiger aktueller Richtlinien wie u. a. zum Lärmschutz bei 
Umsetzung des Projektes nicht in dem Umfang zu erwarten, dass erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verursacht werden könnten. Für das Schutzgut 
Mensch werden keine erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen, welche die gesund-
heitlichen Aspekte nachteilig beeinflussen können, erwartet. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass:  
 
1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-

nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt 
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere  
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a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populatio-
nen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Ar-
ten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografi-
schen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 
Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft machen zu können, wurde im 
Jahr 2022 im Geltungsbereich eine flächendeckende Bestandserfassung in Form einer 
Biotoptypenkartierung durch das Büro Sinning durchgeführt. Durch die Informationen zum 
Vorhandensein bestimmter Biotope, ihre Ausprägung und Vernetzung untereinander so-
wie mit anderen Biotopen können Aussagen über schutzwürdige Bereiche getroffen wer-
den (v. DRACHENFELS 2021). 
 
Die Kartierung der Biotoptypen ist das am häufigsten angewendete Verfahren zur Beur-
teilung des ökologischen Wertes eines Erhebungsgebietes. Durch das Vorhandensein be-
stimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Vernetzung untereinander sowie mit anderen 
Biotopen werden Informationen über schutzwürdige und schutzbedürftige Bereiche ge-
wonnen. Eine hohe Aussagekraft in Bezug auf den naturschutzfachlichen Wert eines Ge-
bietes besitzen darüber hinaus Vorkommen von gefährdeten und besonders geschützten 
Pflanzenarten. Daher wurden außer den Biotoptypen auch die Standorte gefährdeter und 
besonders geschützter Pflanzenarten erfasst. 
Für Einzelbäume und Gehölzbestände werden in Text und Karte jeweils die minimalen 
und maximalen Brusthöhendurchmesser (BHD) angegeben.  
 
Beschreibung der Biotoptypen des Plangebietes 
Im UG (im Falle der Biotoptypen ist dies im Wesentlichen der Geltungsbereich von BP Nr. 
119) wurden insgesamt 22 verschiedene Biotoptypen auskartiert. Die im Gelände ange-
sprochenen Erfassungseinheiten werden in Tab. 1 dargestellt. 
Die innerhalb des UG in Bezug auf die Flächenanteile dominierenden Biotoptypen sind 
v.a. die Grünlandflächen. Mit Ausnahme der Teilfläche 4 herrschte eine nahezu aus-
schließlich intensive Nutzung auf den Grünlandflächen vor. Die erhöhte Nutzungsintensi-
tät war dabei auf das überwiegende Vorkommen von Wirtschaftsgräsern, gleichermaßen 
jedoch auf das Fehlen von Zeigerarten extensiver oder mesophiler Grünländer zurückzu-
führen. Die Teilfläche 4 war in ihrem westlichen Bereich zwar als Grünlandeinsaat einzu-
ordnen und damit gleichermaßen zu einer intensiven Nutzungsform zu stellen. Auf der 
östlichen Fläche war zu Beginn des Jahres jedoch offenbar der Boden abgeschoben wor-
den. Eine angeschlossene Bewirtschaftung dieses Flächenteils erfolgte im weiteren Ver-
lauf des Jahres nicht. Auf diese Weise entstand ein Biotoptyp, der sich sowohl aus Offen-
bodenflächen als auch Elementen einer aufwachsenden Brache zusammensetzte. Der 
einzige ackerbaulich genutzte Schlag im UG befindet sich im westlichen Bereich der Teil-
fläche 6. In der Teilfläche 4 sowie im Grenzbereich der Teilflächen 1 und 2 sorgen Ent-
wässerungsgräben mit ihren Saumbiotopen für eine Gliederung der bewirtschafteten 
Schläge. In den Übergangsbereichen einiger Teilflächen befinden sich Gehölzreihen oder 
flächige Gehölze. Die einzelnen Teilflächen des Geltungsbereiches werden über Wirt-
schaftswege oder Straßen erreicht, die anteilig ebenfalls Teil des abgegrenzten Plange-
bietes sind. 
 
Geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet 
Gesetzlich geschützte Biotope nach den Kriterien von § 30 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 24 NAGBNatSchG kommen im Plangebiet nicht vor.  
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Gefährdete und besonders geschützte Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet 
Pflanzenarten der Roten Liste, der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen geführte oder 
nach BNatSchG besonders geschützte Arten und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie (FFH-RL) wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt und sind aufgrund 
der vorkommenden Strukturen auch nicht zu erwarten.  
 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4 
BNatSchG ist entsprechend nicht erforderlich. 
 

Bewertung 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des 
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst 
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der 
Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald; geschütztes Biotop 
4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 
3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Acker 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) 
sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. Für die im Plan-
gebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende Wertstufen: 

Tabelle 1: Im Geltungsbereich erfasste und geplante Biotoptypen und deren Bewertung 

Biotoptyp  Wertfak-
tor 

Anmerkungen 

Naturnahes Feldgehölz 
[HN] 

4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger Einzelbaum / 
Baumgruppe [HBE] 

4-2 hohe bis geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Nährstoffreicher Graben 
[FGR] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Nährstoffreicher Graben mit 
halbruderaler Grasflur 
feuchter Standorte 
[FGR/UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Nährstoffreicher Graben mit 
halbruderaler Grasflur mitt-
lerer Standorte [FGR/UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Allee/Baumreihe [HBA} 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Strauch-Baumhecke [HFM] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Siedlungsgehölz aus über-
wiegend einheimischen 
Baumarten [HSE] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Baumhecke [HFB]  3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 
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Biotoptyp  Wertfak-
tor 

Anmerkungen 

Baumhecke mit halbrudera-
ler Grasflur [HFB/UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger standortgerechter 
Gehölzbestand [HPS] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger standortgerechter 
Gehölzbestand mit halbru-
deraler Grasflur [HPS/UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras- und 
Staudenflur feuchter Stand-
orte [UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras- und 
Staudenflur mittlerer Stand-
orte [UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras und 
Staudenflur mittlerer Stand-
orte mit sonstigem Offenbo-
denbereich [UHM/DOZ] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras und 
Staudenflur mittlerer und 
feuchter Standorte 
[UHM/UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Artenarme Brennnesselflur 
[UHB] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Intensivgrünland auf Moor-
böden [GIM] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger Acker [AZ] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Grünland-Einsaat [GA] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Trittrasen [GRT] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Weg [OVW] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Straße [OVS] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Hochsitz/jagdliche Einrich-
tung [OYJ] 

0 weitgehend ohne Bedeutung 

Sonstiges Bauwerk [OYS] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist zu konstatieren, 
dass der Geltungsbereich flächenmäßig vorrangig von Intensivgrünland, Grünland-Ein-
saaten Acker sowie halbruderalem Gras und Staudenflur mittlerer Standorte mit sonsti-
gem Offenbodenbereich eingenommen wird.  
 
Entlang der Grenzen und innerhalb der Teilflächen kommen auch vereinzelt naturschutz-
fachlich wertvollere Gehölzstrukturen in Form von Baumgruppen, Einzelbäumen und Ein-
zelsträuchern vor. Außerdem verlaufen entlang des Geltungsbereiches und zum Teil in-
nerhalb des Plangebietes nährstoffreiche Gräben.  
 
Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen, die mit einer geringflächigen punktuellen Ver-
siegelung und Überbauung und dem damit einhergehenden Verlust von geringwertigen 
Lebensräumen für Pflanzen einhergehen, sind die Umweltauswirkungen auf das Schutz-
gut Pflanzen als wenig erheblich zu bewerten. Die im Bebauungsplan vorgesehenen 
Maßnahmen der Entwicklung artenreicher Grünländer sowie großflächige Strauchpflan-
zungen auf dem vorhandenen Intensivgrünland und der Ackerfläche tragen als umfang-
reiche Ausgleichsmaßnahmen zu einer naturschutzfachlichen Gesamtaufwertung des 
Schutzgutes Pflanzen bei.  
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Somit werden insgesamt betrachtet auf das Schutzgut Pflanzen weniger erhebliche Um-
weltauswirkungen erwartet. 

 

3.1.3 Schutzgut Tiere 

Aufgrund der vorkommenden Landschaftsbestandteile und Strukturen sind neben dem 
aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich die im Planungsraum vorliegenden faunisti-
schen Wertigkeiten zu ermitteln und darzustellen. Daher wurden über das Büro Sinning 
eine Brutvogelerfassung durchgeführt. Die vollständigen Ergebnisse der Brutvogelkartie-
rung sind dem vorliegenden Umweltbericht als Anlage beigefügt. Zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit werden die Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst dargestellt.  
 
Die Tagetermine der Brutvogelkartierung 2022 wurde zwischen März und Juni i.d.R. ab 
Sonnenaufgang durchgeführt. Zudem Zur Erfassung von nachaktiven Arten (z.B. Wach-
teln) erfolgte zudem Ende Mai und Mitte Juni Nachtkartierungen. Es wurden sämtliche 
Vögel mit territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z. B. Balzflüge, Gesang, Nestbau, 
Fütterung) protokolliert. Die Erfassung fand zu Fuß auf unterschiedlichen Wegen durch 
das Untersuchungsgebiet (UG) statt. Für alle Brutvögel wurde nach der Methode der Re-
vierkartierung vorgegangen (SÜDBECK et al. 2005). Besondere Berücksichtigung fanden 
Arten der Roten Liste der gefährdeten Brutvogelarten Deutschlands und Niedersachsens 
(RYSLAVY et al. 2020, KRÜGER & NIPKOW 2015). Die Anzahl der Brutpaare eines Gebietes 
setzt sich anschließend aus den Revieren mit Brutverdacht und Brutnachweis zusammen. 
 
Insgesamt wurden im gesamten UG 64 Vogelarten festgestellte, von denen 42 als Brut-
vögel eingestuft wurden. Der im Hinblick auf die Arten- und Brutpaaranzahl weitaus grö-
ßere Anteil der Brutvögel im UG entfällt auf die Gruppe der Gehölzbrüter. Die Revierzen-
tren der Gehölzbrüter konzentrieren sich insbesondere im Bereich der flächigen Gehölze. 
Es handelt sich hierbei um Freibrüter (z.B. Amsel oder Buchfink) und bodennah brütende 
Arten (z.B. Baumpieper und Rotkehlchen) als auch Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (z.B. 
Star und Buntspecht). Zu den Arten, die ihre Nester wiederkehrend nutzen können, zählen 
z.B. Ringeltaube und Rabenkrähe. In einer großen Eiche im Übergang zwischen Teilflä-
che 1 und 2 des Geltungsbereiches ergab sich zudem ein Brutnachweis der Waldohreule. 
Aus der Gruppe der Greifvögel ließ sich der Sperber mit einem Brutpaar im UG feststellen. 
Der im Offen- und Halboffenlandflächen festgestellte Brutbestand setzt sich aus den Arten 
Austernfischer, Kiebitz, Wachtel, Goldammer sowie Wiesenschlafstelze zusammen. Her-
vorzuheben ist dabei die verhältnismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes, des-
sen Verbreitungsschwerpunkt in den Offenlandflächen nördlich bzw. nordwestlich des 
Geltungsbereiches liegt. Allerdings kommt der Kiebitz auch innerhalb des Geltungsberei-
ches mit insgesamt 3 Brutpaaren vor. Weitere anspruchsvolle Offenlandarten (etwa Feld-
lerche oder Brachvogel) wurden im UG nicht bzw. nicht als Brutvogel festgestellt. Zu den 
an den Fließgewässern (Geestrandtief und Rehorner Bäke) brütenden Vogelarten zählen 
Graugans, Stockente, Teichralle und Rohrammer. 18 Vogelarten waren lediglich überflie-
gend bzw. als Nahrungsgast oder Durchzügler im UG anwesend.  
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Tabelle 2: Brutvogelerfassung 2022 – Gesamtartenliste im UG zum Bebauungsplan Nr. 119 in 
Kleibrok 

Artname wissenschaftlicher Artname  S
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Brutvögel im UG 

Amsel Turdus merula BV 2 11 + + + + - § + 

Austernfischer Haematopus ostralegus BV - 1 + + + + - § + 

Bachstelze Motacilla alba BV 1 3 + + + + - § + 

Baumpieper Anthus trivialis BV 1 6 V V V V - § + 

Blaumeise Cyanistes caeruleus BN 1 8 + + + + - § + 

Buchfink Fringilla coelebs BV 4 21 + + + + - § + 

Buntspecht Dendrocopos major BV - 3 + + + + - § + 

Dorngrasmücke Sylvia communis BV 3 10 + + + + - § + 

Eichelhäher Garrulus glandarius BV - 1 + + + + - § + 

Elster Pica pica BV - 1 + + + + - § ♦ 

Fitis Phylloscopus trochilus BV - 7 + + + + - § + 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BV - 4 + + + + - § + 

Gartengrasmücke Sylvia borin BV 2 2 + 3 3 3 - § + 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV 1 10 + + + + - § + 

Goldammer Emberiza citrinella BV 4 7 + V V V - § + 

Graugans Anser anser BV 2 9 + + + + - § + 

Grünfink Chloris chloris BV - 1 + + + + - § + 

Haussperling Passer domesticus BV - 5 + + + + - § ♦ 

Heckenbraunelle Prunella modularis BV - 1 + + + + - § + 

Jagdfasan Phasianus colchicus BV - 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Kiebitz Vanellus vanellus BN 3 16 2 3 3 3 - §§ V 

Kohlmeise Parus major BV 4 22 + + + + - § + 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV - 12 + + + + - § + 

Nilgans Alopochen aegyptiaca BV 1 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ 

Rabenkrähe Corvus corone BN - 3 + + + + - § + 

Ringeltaube Columba palumbus BV 1 9 + + + + - § + 

Rohrammer Emberiza schoeniclus BV - 1 + V V V - § + 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV 1 18 + + + + - § + 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus BV - 1 + + + + - § + 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola BN - 1 + + + + - § + 

Singdrossel Turdus philomelos BV 1 11 + + + + - § + 

Sperber Accipiter nisus BV - 1 + + + + - §§ + 

Star Sturnus vulgaris BN - 5 3 3 3 3 - § + 

Stieglitz Carduelis carduelis BV - 1 + V V V - § + 

Stockente Anas platyrhynchos BN - 11 + V V V - § + 

Sumpfmeise Poecile palustris BV - 1 + + V + - § ♦ 
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Teichralle Gallinula chloropus BN - 1 V V V V - §§ + 

Wachtel Coturnix coturnix BV - 1 V V V V - § V 

Waldohreule Asio otus BN 1 1 + 3 3 3 - §§ + 

Wiesenschafstelze Motacilla flava BV - 1 + + + + - § + 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV 2 21 + + + + - § + 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV 2 21 + + + + - § + 

Brutzeitfeststellung 

Bluthänfling Linaria cannabina BZF - - 3 3 3 3 - § V 

Gelbspötter Hippolais icterina BZF - - + V V V - § + 

Grauschnäpper Muscicapa striata BZF - - V V V V - § + 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus BZF - - + + + + - § + 

Nahrungsgäste, Durchzügler und überfliegende Individuen 

Braunkehlchen Saxicola rubetra DZ - - 2 1 1 1 - § V 

Dohle Coloeus monedula NG - - + + + + - § + 

Feldlerche Alauda arvensis DZ - - 3 3 3 3 - § + 

Heringsmöwe Larus fuscus intermedius NG - - + + + + - § + 

Hohltaube Columba oenas NG - - + + + + - § + 

Kanadagans Branta canadensis ü - - ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Klappergrasmücke Sylvia curruca DZ - - + + + + - § + 

Krickente Anas crecca DZ - - 3 V V V - § 3 

Kuckuck Cuculus canorus DZ - - 3 3 3 3 - § 3 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - + + + + - §§ + 

Misteldrossel Turdus viscivorus NG - - + + + + - § + 

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG - - V 3 3 3 - § + 

Schnatterente Mareca strepera DZ - - + + + + - § + 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe DZ - - 1 1 1 1 - § V 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris DZ - - + + + + - § + 

Turmfalke Falco tinnunculus NG - - + V V V - §§ + 

Weißstorch Ciconia ciconia NG - - V V V V x §§ V 

Wespenbussard Pernis apivorus NG - - V 3 3 3 x §§ V 

Status 
BN = Brutnachweis; BV = Brutverdacht; BZF = Brutzeitfeststellung; DZ = Durchzügler; NG = 
Nahrungsgast; ü = ausschließlich überfliegende Tiere 

Brutpaare im Plangebiet / 
UG 

Anzahl der Brutpaare (Status BN oder BV) im Plangebiet (nur Geltungsbereich) bzw. im UG 
(inkl. Plangebiet); - = ohne Brutpaare im UG 

RL D 2020 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 

RL NDS 2021 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, landesweite Einstufung 
(KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RL NDS 2021 WM/TW 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, Einstufung für die Regio-
nen Watten und Marschen sowie Tiefland West (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RLw D 2013 Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2013) 

Gefährdungseinstufung 
1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; + = 
keine Gefährdung; ♦ = keine Klassifizierung 
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EU-V Anh. I 
x = Art wird in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt; - = Art wird nicht in besagtem An-
hang geführt 

BNatSchG 
§ = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ = streng geschützte Art 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Gelb hinterlegt Zellen 
Potenziell planungsrelevante Arten: Im UG brütende Vogelarten, die gefährdet (mind. Vorwarn-
liste) sind, in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt werden oder bei denen es sich um 
Greifvögel handelt 

 
Bewertung 
Als gefährdete Arten innerhalb des Geltungsbereiches treten die Brutpaare von Kiebitz, 
Gartengrasmücke und Waldohreule auf. Auf der Vorwarnliste werden mit Brutpaaren im 
Untersuchungsgebiet festgestellten Arten Goldammer sowie Baumpieper geführt.  
 
Der Geltungsbereich wird nach dem Bewertungsmodell von BEHM & KRÜGER (2013), bei 
dem lediglich die Arten berücksichtigt werden, die in den bundes- und /oder landweiten 
Rote Listen mind. in der Kategorie 3 (gefährdet) geführt werden, eine lokale Bedeutung 
als Lebensraum für Brutvögel zugewiesen. Auf Grund dessen, dass das standardisierte 
Verfahren von BEHM & KRÜGER (2013) für einen Flächengröße von zwischen 80 und 200 
Hektar ausgelegt ist und damit für den betrachteten Geltungsbereich (ca. 42 ha) nur ein-
geschränkt anwendbar ist, wird zusätzlich eine verbalargumentative Bewertung vorge-
nommen. Eine Anwendung des Bewertungsmodells auf das gesamte UG führt durch das 
Vorkommen weiterer Brutpaare des Kiebitzes sowie zusätzlich zu wertender Brutpaare 
des Stars zu einer regionalen Bedeutung als Brutvogellebensraum.  
 
Abseits von rein schematisch arbeitenden Bewertungsmodellen fällt zunächst die verhält-
nismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes auf, die insbesondere im nördlichen 
UG anzutreffen waren. Die gutachterlich als moderat einzustufende Strukturvielfalt, über-
wiegend intensiv genutzte Offenlandflächen, die durch Gebüsch- und/oder Gehölzreihen 
aufgelockert werden, spiegelt sich sowohl im Vorkommen der o. g. gefährdeten Brutvögel 
als auch im Vorkommen von auf der Vorwarnliste geführten Vogelarten wieder. Dem Gel-
tungsbereich selbst kommt nach gutachtlicher Einschätzung eine mittlere Bedeutung 
als Brutvogellebensraum zu. Das gesamte UG erhält eine mittlere bis hohe Bedeutung 
als Brutvogellebensraum.  
 
Durch die Flächeninanspruchnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden die bis-
her vorhandenen Lebensräume zum Teil eingeschränkt und stehen nicht mehr wie bisher 
in vollen Umfang als Lebensraum zur Verfügung. Mit der Installierung der Photovoltaik-
Freiflächenanlagen kommt es nur zu einer geringfügigen zusätzlichen Versiegelung inner-
halb des Geltungsbereiches. In Verbindung mit der Einbringung von regionalem Saatgut, 
dem Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, dem Anlegen eines Blühstreifens 
und dem Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Flächen weiterhin als Nahrungsfläche zur Verfügung stehen. Es ist sogar zu er-
warten, dass die Möglichkeit der Nahrungssuche sich durch die Planung insgesamt ver-
bessern könnte und ebenfalls neue Brutstätten entstehen können. 
Auf die neuen Strukturen aus Photovoltaik-Modulen und ihren Aufständerungen in der 
Landschaft reagiert die Avifauna unterschiedlich. Die Module können durch die Vögel viel-
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fältig genutzt werden, z.B. als Singwarte, zum Ansitz, zur Brut oder zur Nahrungsaufbe-
wahrung. Der Bau der Photovoltaik-Anlagen und die strukturreichere Entwicklung der 
Randbereiche kann vor allem den Nischen- und Halbhöhlenbrütern zugutekommen. 
Ein Großteil der Bruthabitate liegt in den Randbereichen des Geltungsbereiches oder im 
direkten Umfeld des Geltungsbereiches und bleibt von der Planung weitestgehend unbe-
rührt. Verdrängungseffekte sind überwiegend für Offenlandbodenbrütern zu erwarten. 
Die Beurteilung von Auswirkungen auf die Brutpaare innerhalb und außerhalb des Gel-
tungsbereiches sind im beigefügten Fachgutachten ausführlich ausgeführt. Es sind insbe-
sondere Auswirkung auf die gefährdete Wiesenvogelart Kiebitz zu erwarten. Hierbei ist für 
neben den drei unmittelbar betroffenen Brutpaaren für zwei weitere Brutpaare, aufgrund 
möglicher Revierverlagerungen, von einer Betroffenheit auszugehen.  

 
In der Gesamtschau führt das geplante Vorhaben, durch die teilweise Überdeckung der 
Solarmodule und dem damit verbundenen Verlust einzelner Brutplätze zu einem erhebli-
chen Eingriff für das Schutzgut Tiere (Brutvögel). 
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  
 
Durch die Realisierung des Planvorhabens werden überwiegend Acker und Grünlandflä-
chen und einzelne Bäume und Baumgruppen überplant. Mit der Überplanung dieser 
Strukturen können artenschutzrechtliche Verbotsbestände gem. § 44 BNatSchG verbun-
den sein, da den Tieren diese Lebensräume nach Durchführung der Planung nicht mehr 
zur Verfügung stehen bzw. Störungen durch bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen 
verursacht werden.  
 
Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter Be-
rücksichtigung der Verbotsbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) durchgeführt.  
 
Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
 
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten 
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. 
Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung 
folgenden Gruppen berücksichtigt:  
• Streng geschützte Vogelarten, 
• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 
• Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste geführt werden, 
• Koloniebrüter, 
• Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflanzungs-

stätte). 
 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung unterlie-
gen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten sind. Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn die Wirkungsemp-
findlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hinreichender Sicher-
heit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden 
können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Allerweltsarten finden über den flächen-
bezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Vermeidung und 
Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
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führen. Im Folgenden werden die festgestellten weit verbreiteten, ubiquitären oder an-
spruchsarmen und störungsunempfindlichen Arten, deren Bestand landesweit nicht ge-
fährdet ist und deren Lebensräume grundsätzlich zu ersetzen sind, aufgeführt: 
 

Tabelle 3: Liste der im Jahr 2022 nachgewiesene (mind. Brutverdacht oder -nachweis) be-
sonders geschützten ungefährdeten Brutvögel 

Amsel Austernfischer 
Bachstelze Blaumeise 
Buchfink Buntspecht 
Dorngrasmücke Eichelhäher 
Elster Fitis 
Gartenbaumläufer Gartenrotschwanz 
Graugans Grünfink 
Haussperling Heckenbraunelle 
Jagdfasan Kohlmeise 
Mönchsgrasmücke Nilgans 
Rabenkrähe Ringeltaube 
Rotkehlchen Schafstelze 
Schwanzmeise Schwarzkelchen 
Singdrossel Wiesenschafstelze 
Zaunkönig Zilpzalp 

 
Die ungefährdeten Arten sind meist anspruchsarm und wenig empfindlich. Bei ihnen kann 
eine gute regionale Vernetzung ihrer Vorkommen vorausgesetzt werden. Für diese Arten 
ist daher trotz örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen sichergestellt, dass sich der 
Erhaltungszustand ihrer Lokalpopulation nicht verschlechtert und die ökologische Funk-
tion ihrer Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 
 
In der folgenden Tabelle werden die Brutvogelarten aufgeführt, die im Untersuchungs-
raum nachgewiesen wurden und für die eine artspezifische Betrachtung aufgrund der 
oben genannten Kriterien vorgenommen wird. 
 

Tabelle 4: Liste der 2022 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel, für die eine 
artspezifische Betrachtung aufgrund der oben genannten Kriterien vorgenommen wird. 

   Brutbe-
stand (BP) RL  

D 

RL  
Nds. 

RL 

BNatSchG    
 Nds. 

WM 
BRUTVÖGEL 
[AVES] 

  
2020 2021 2021  

Baumpieper Anthus trivialis 6 V V V § 

Gartengrasmü-
cke 

Sylvia borin 
2 * 3 3 § 

Goldammer 
Emberiza citri-
nella 

7 * V V § 

Kiebitz 
Vanellus vanel-
lus 

16 2 3 3 §§ 

Rohrammer 
Schoeniclus 
schoeniclus 

1 * V V § 

Sperber Accipiter nissus 1 * * * §§ 

Star 
Sturnus vulga-
ris 

5 3 3 3 § 

Stieglitz 
Carduelis 
carduelis 

1 * V V § 
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   Brutbe-
stand (BP) RL  

D 

RL  
Nds. 

RL 

BNatSchG    
 Nds. 

WM 
BRUTVÖGEL 
[AVES] 

  
2020 2021 2021  

Stockente 
Anas platyrhyn-
chos 

11 * V V § 

Sumpfmeise 
Poecile palust-
ris 

1 * * V § 

Teichralle 
Gallinula chlo-
ropus 

1 V V V § 

Wachtel 
Coturnix Cor-
turnix 

1 V V V § 

Waldohreule Asio otus 1 * 3 3 §§ 
Erklärung: 
RL D 2020 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 
RL NDS 2021 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, landesweite Einstufung 
(KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
RL NDS 2021 WM Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, Einstufung für die 
Regionen Watten und Marschen (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
Gefährdungseinstufung 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Art der 
Vorwarnliste; * = keine Gefährdung 
BNatSchG § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ = streng geschützte Art 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 

Die Arten der Tabelle 5 werden im Folgenden einer artenschutzrechtlichen Prüfung unter-
zogen. Die Schwelle der Verbotsverletzung ist abhängig vom aktuellen Gefährdungszu-
stand einer Art (vgl. STMI Bayern 2011). Je ungünstiger etwa Erhaltungszustand und 
Rote-Liste-Status einer betroffenen Art, desto eher muss eine Beeinträchtigung als Ver-
botsverletzung eingestuft werden.  
 
Prüfung des Zugriffsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungs-ver-
botes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, besonders geschützte Tierarten zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten, gleiches gilt für deren Entwicklungsformen. Weiter ist es nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-
schützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Wild 
lebende, europäische Vogelarten gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG als besonders 
geschützt und fallen sinngemäß unter Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie.  
 
Einer generellen, vorhabengeschuldeten Tötung von Brutvögeln im überplanten Raum 
wird durch die hier vorzusehenden Vermeidungsmaßnahme der Bauzeitenregelung be-
züglich der Baufeldfreimachung sowie der Fällung und des Rückschnittes von Gehölzen 
entgegengewirkt. Mögliche Rodungs-/Rückschnittarbeiten beschränken sich auf den Zeit-
raum außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar. Sons-
tige bauliche Maßnahmen im Offenland beschränken sich auf den Zeitraum außerhalb der 
Brutzeit (1. März bis 15. Juli). Durch eine ökologische Baubegleitung kann ein frühzeitiger 
Start der Baumaßnahmen ermöglicht werden, wenn dadurch sichergestellt wird, dass kein 
Vogel durch die Maßnahmen getötet oder verletzt wird.  
 
Von einer signifikant erhöhten Mortalitätsrate von Individuen, die über das reale Lebens-
risiko hinausgeht, durch betriebs- oder anlagebedingte Kollisionen mit auftretendem Ver-
kehr oder neu errichteten Bauwerken, und damit dem Eintreten eines Verbotstatbestands 
nach § 44 Abs. 1 Nr.1, wird innerhalb des überplanten Raumes nicht ausgegangen. In 
diesem Zusammenhang thematisieren die Autoren in ARGE Monitoring PV-Anlagen 
(2007) für die Gruppe der Wasser- oder Watvögel eine bislang nicht wissenschaftlich be-
legte Befürchtung, dass anfliegende Individuen die Solarmodule als Wasserflächen inter-
pretieren und dies wiederum zu einer (potenziell tödlichen) Verletzung führen könnte. Die 
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Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Untersuchung am Main-Donau-
Kanal, die im Umfeld einer großflächigen realisierten PV-Freiflächenanlage durchgeführt 
wurde. Die Untersuchungen lieferte keine Hinweise auf eine derartige Verwechselungs-
gefahr. Zudem konnten in diesem Zuge weder Irritations- noch Attraktionswirkungen für 
im Umfeld der realisierten PV-Anlage fliegenden Vögel beobachtet werden. Durch die 
Ausrichtung der Module zur Sonne sind auch Wiederspiegelungen von Habitatelementen 
(Gebüsche, Bäume etc.), die Vögel zum Anflug motivieren könnten, kaum möglich. Das 
diesbezügliche Risiko ist daher sehr gering. Auch durch die vergleichsweise geringe Höhe 
der geplanten Anlagen in Verbindung mit einer kompakten Bauweise und dem Fehlen von 
schnell bewegten Anlageteilen (wie bspw. die Rotorspitze einer Windkraftanlage) lässt 
auch dieses Kollisionsrisiko als äußerst gering erscheinen. Hinweise auf Kollisionsereig-
nisse in bemerkenswertem Umfang gibt es bislang nicht. Kollisionen aufgrund des ver-
suchten „Hindurchfliegens“ (wie bei Glasscheiben) sind aufgrund der fehlenden Transpa-
renz der Module sicher auszuschließen. 
 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit der Tiere 
geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von Zugvögeln 
(STMI Bayern 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, die funktionslos 
geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr an an-derer Stelle ein 
neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle Lebensstätten, die bisher 
noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten genutzt werden. 
 
Die für die Vermeidung des Zugriffsverbotes notwendigen Maßnahmen der Baufeldfrei-
machung und der Entnahme der Gehölze außerhalb der Brutzeit dienen neben dem 
Schutz der Individuen folglich auch dem Schutz der Fortpflanzungsstätten. Dies rührt da-
her, dass der Schutzanspruch nur dann vorliegt, wenn die Stätten in Benutzung sind,  
d. h. während der Brutzeit. Außerhalb der Brutzeit können alte Nester entfernt werden 
ohne einen Verbotstatbestand auszulösen. 
 
Die Brutvögel Stockente, Teichralle und Rohrammer wurden entlang des Geestrandtiefs 
und der Rehorner Bäke nachgewiesen. Diese Fließgewässer liegen außerhalb des Plan-
gebietes, zudem bleiben dessen Randbereiche durch die Festsetzung des 10 m breiten 
Gewässerräumstreifens erhalten. Für die genannten Arten ist daher von keinem Zugriffs- 
oder Schädigungsverbot auszugehen.  
 
Die Freibrüter Gartengrasmücke und Stieglitz, die zu den Gehölzbrütern zählen, wurden 
an der südöstlichen Grenze des Plangebietes und südlich der geplanten Fläche SO4 kar-
tiert. Die Brutbestände befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches oder in Bereichen, 
die ständig erhalten bleiben, sodass von keinem Zugriffs- oder Schädigungsverbot aus-
zugehen ist.  
 
Von dem ebenfalls zu den Gehölzbrütern gehörende, bodennahe brütende Baumpieper 
wurden im südlichen Untersuchungsgebiet insgesamt sechs Brutpaare festgestellt, wovon 
allerdings nur ein Brutpaar innerhalb des Geltungsbereiches nahgewiesen wurde. Durch 
die Umsetzung des Planes werden von dem Baumpieper genutzten Gehölzstrukturen er-
halten bzw. nicht beansprucht, so dass von keinem Zugriffs- oder Schädigungsverboten 
auszugehen ist.  
 
Die Sumpfmeise wurde im zentralen Gehölz außerhalb des Plangebietes kartiert. Hier 
wurde auch der Star nachgewiesen, der zudem in den Gehölzen südöstlich des Plange-
bietes und an einer Gehölzreihe der Grenze im Nordosten des Geltungsbereiches nach-
gewiesen wurde. Beide Arten gehören zu den Halbhöhlenbrütern, deren Gehölzstrukturen 
erhalten bzw. nicht beansprucht werden, sodass von keinem Zugriffs- oder Schädigungs-
verbot auszugehen ist.  
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Aus der Gruppe der Greifvögel ließ sich der Sperber mit einem Brutpaar im Untersu-
chungsgebiet, in dem Gehölz südlich des Geltungsbereiches, feststellen. Eine direkte 
baubedingte Inanspruchnahme des Brutplatzes durch das geplante Vorhaben kann aus-
geschlossen werden.  
 
In einer großen Eiche im Norden des Geltungsbereiches ergab sich ein Brutnachweis der 
Waldohreule. Die Waldohreule bevorzugt Nistplätze in Feldgehölzen, an Waldrändern, in 
Baumgruppen und Hecken. Sie baut ihre Nester nicht selbst sondern bezieht v.a. alte 
Krähennester (SÜDBECK et al 2005). Jagdhabitate der Waldohreule liegen im Offenland. 
Bei den verorteten Revierzentrum handelt es sich um eine nicht optimale ausgeprägte 
potenzielle Brutstätte (solitär stehende Eiche ohne Efeubewuchs). Der Einzelbaum wird 
zum Erhalt festgesetzt und es besteht gleichermaßen die Möglichkeit, dass eine Brut in 
den südlich gelegenen und flächigen Gehölzbeständen erfolgreich ist, womit Ausweich-
möglichkeiten im unmittelbaren Umfeld vorliegen. Die Waldohreulen sind verhältnismäßig 
reviertreu, wechseln allerdings innerhalb der besiedelten Gebiete den Horststandort. Die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt damit im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten.  
 
Die Goldammer als Brutvogel des Halboffenlandes wurde im westlichen Teil des Gel-
tungsbereiches entlang der Geltungsbereichsgrenze mit sieben Brutpaaren nachgewie-
sen. Sie wurde überwiegend entlang von linearen Strukturen wie Gräben und Gebüschen 
nachgewiesen. Es handelt sich um eine Art, die eine hohe (bis durchschnittliche) Ortstreue 
aufweisen, jedoch ihr Nest jedes Jahr neu anlegen (BMVBS 2009). Die besiedelten Struk-
turen werden durch das Vorhaben nicht überplant. Außerdem können die neu anzulegen-
den Eingrünungen im Plangebiet als Brutstätte dienen, sodass für die Goldammer von 
keinem Zugriffs- oder Schädigungsverbot auszugehen ist.  
 
Die Wachtel wurde nur mit einem Brutpaar außerhalb des Geltungsbereiches nachgewie-
sen. Die Art legt ihr Nest am Boden, bevorzugt auf Ackerflächen, an. Aufgrund der Entfer-
nung des in 2022 nachgewiesenen Reviers zum Geltungsbereich kann eine Schädigung 
der Fortpflanzungs- und Ruhstätte ausgeschlossen werden.  
 
Der Kiebitz ist mit 16 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vertreten. Er kommt in den 
Offenlandgebieten in unterschiedlicher Dichte vor. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art 
innerhalb des Untersuchungsgebietes liegt in den Offenlandflächen nördlich bzw. nord-
westlich der Teilflächen 1 und 2 des Geltungsbereiches und damit außerhalb des Plange-
bietes. Der Kiebitz kommt innerhalb des Geltungsbereiches mit insgesamt drei Brutpaaren 
vor. Kiebitze besiedeln als Brutgebiete flache, weithin offene, baumarme und wenig struk-
turierte Flächen mit fehlender oder kurzer Vegetation (BAUER et al. 2005). Das Nest wird 
am Boden angelegt und in jeder Brutsaison erneut gebaut. Die Ortstreue der Kiebitze ist 
meist hoch ausgeprägt, allerdings besteht auch die Fähigkeit zu Umsiedlungen zumindest 
über kleine Entfernungen als Anpassungen an Veränderungen. Die Möglichkeit der Schä-
digung der Fortpflanzung- und Ruhestätte ist somit gegeben, kann jedoch durch die Be-
schränkung von baulichen Maßnahmen im Offenland, auf den Zeitraum außerhalb der 
Brutzeit, vermieden werden. Die Schädigung der Fortpflanzungsstätte der Art ist durch 
das Planvorhaben allerdings nicht auszuschließen, da durch die geplanten Photovoltaik-
Freiflächenanlagen drei Fortplanungsstätten der Art unmittelbar betroffen sind. Im Rah-
men des niedersächsischen Projektes INSIDE („Integration von Solarenergie in die nie-
dersächsische Energielandschaft“, beauftragt vom Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, erfolgte eine Literaturrecherche, die sich u.a. 
mit dem Vorkommen der landesweit gefährdeten Offenland-Brutvögel (mit damaligem 
Stand der Roten Liste gem. KRÜGER & NIPKOW 2015) im Bereich von Photovoltaik-
Anlagen auseinandersetzte. Für den Kiebitz wird nach diesen aktuellen Einschätzungen 
davon ausgegangen, dass die Art Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Nahrungsgast an-
nimmt, diese als Bruthabitate allerdings nicht oder nur bei sehr offenen und großzügig 
ausgestalteten Randbereichen nutzt. 
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Zur Vermeidung dieses Verbotsbestandes sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahem 
(CEF-Maßnahmen) durchzuführen, welche die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungsstätten sichert. Vor diesem Hintergrund sind Kompensations-
maßnahmen von 1 ha pro betroffenen Kiebitz-Brutrevier erforderlich (Grünlandextensivie-
rung und/oder Anlage von Blänken), die in räumlicher Nähe umzusetzen sind.  
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme ist das Zugriffsverbot nach § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG nicht einschlägig. Für die genannten Arten ist nicht von einem dauerhaf-
ten Verlust der Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszugehen, so-
dass der Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ebenfalls nicht einschlägig ist. Für den Kiebitz kann 
aufgrund seiner Habitatansprüche kein Verbleib im Geltungsbereich angenommen wer-
den, so dass für diese Art die o. g. CEF-Maßnahme erforderlich ist. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Typische Beispiele für projektspezifische Störungen sind Beunruhigungen und Scheuch-
wirkungen infolge von Bewegung, Erschütterung, Lärm und Licht. Die Störung von Vögeln 
durch bau- und betriebsbedingte Immissionen in für die Tiere sensiblen Zeiten kann nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden, da weiterhin nachweislich genutzte Biotopstrukturen 
(Gewässer, Röhrichte, Gehölze etc.) in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes 
verbleiben und als Niststätte genutzt werden können.  
 
Das Störungsverbot während sensiblen Zeiten der Vögel stellt nur einen Verbotstatbe-
stand dar, wenn eine erhebliche Störung verursacht wird. Eine Erheblichkeit ist nach Maß-
gabe des Bundesnaturschutzgesetzes dann gegeben, wenn durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtert wird.  
 
Es ist davon auszugehen, dass Störungen während der Mauserzeit nicht zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der erfassten Arten füh-
ren. Dies hängt damit zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn das 
Individuum während der Mauserzeit durch die Störung zu Tode käme und es so eine Er-
höhung der Mortalität in der Population gäbe. Dies ist aufgrund der vorgesehen Planung 
und der bereits bestehenden starken Vorbelastungen nicht zu erwarten.  
 
Baubedingte Störungen während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit werden durch die 
Baufeldfreimachung oder alternativ über eine ökologische Baubegleitung außerhalb der 
Brutzeit ausgeschlossen.  
 
Betriebsbedingte Störungen durch Anliefer- und Personenverkehr können während der 
Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit nicht ausgeschlossen werden. Zu prüfen ist für die vor-
kommenden Arten, inwiefern sich eine solche Störung auf den Erhaltungszustand der lo-
kalen Population auswirkt, falls die Beeinträchtigung als erheblich einzustufen wäre.  
 
Die Arten Baumpieper, Gartengrasmücke, Goldammer, Rohrammer, Sperber, Star, 
Stieglitz, Stockente, Sumpfmeise und Teichralle gelten insgesamt als relativ unemp-
findlich gegenüber anthropogenen Störungen. Die „Arbeitshilfe Vögel und Straßenver-
kehr“ (GARNIEL & MIERWALD 2010) ordnet die genannten Arten daher in die Gruppe 
der Arten mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit bzw. der Arten ohne spezifisches Ab-
standsverhalten ein. Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber anthropogen verursach-
ten Reizen ist eine erhebliche Beeinträchtigung, die mit einer Verschlechterung des Er-
haltungszustands der lokalen Population der o. g. Arten einhergeht, nicht zu erwarten. 
 
Die Arten Wachtel, Waldohreule und Kiebitz sind gem. der zuvor genannten Arbeitshilfe 
empfindlicher gegenüber anthropogenen Störungen. 
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Die Entfernung des Brutreviers der Wachtel zum Geltungsbereich kann als ausreichend 
betrachtet werden, so dass sich der Erhaltungszustand der in der Umgebung brütenden 
Wachtel nicht merklich verschlechtern wird. Daher kann auch die lokale Population nicht 
betroffen sein. 
 
Die Waldohreule wird die aktuell genutzte Brutstätte möglichweise nach der Installation 
der Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht weiterhin nutzen, da sie sich möglicherwiese 
durch die Module im direkten Umfeld gestört fühlt. Allerdings stehen im näheren Umfeld 
ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. Es ist überdies möglich, dass die 
2022 festgestellte Brut des im nördlichen Plangebiet verordneten Paares bereits in den 
flächigen Gehölzbeständen des zentralen Untersuchungsgebietes und somit außerhalb 
des geplanten Bereiches stattgefunden hat. Die Waldohreule ist somit in der Lage, klein-
räumig und temporär den Störungen auszuweichen, so dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population nicht merklich verschlechtern wird. 
 
Unter Berücksichtigung der geplanten Aufstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
sowie des möglichweise artspezifischen Meideabstandes des Kiebitzes, ist die indirekte 
Wirkung (Scheuchwirkung) auf die in den angrenzenden Bereichen vorkommenden Brut-
paare des Kiebitzes als Störung einzustufen. Hierdurch muss für einige Brutpaare mit 
leichten Revierverlagerungen gerechnet werden, aufgrund dessen wird eine Betroffenheit 
von zwei Brutpaaren außerhalb des Geltungsbereiches angenommen.  
Vor diesem Hintergrund sind ebenfalls Kompensationsmaßnahmen von 0,5 ha pro be-
troffenen Kiebitz-Brutrevier erforderlich (Grünlandextensivierung und/oder Anlage von 
Blänken), die in räumlicher Nähe umzusetzen sind.  
 
Durch die durchzuführenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Schädigung der Fortpflanzungsstätten (s. 
o.) wird die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang gesichert und es ist keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art zu erwarten. 
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme und der artspezifischen Ausgleichs-
maßnahme für den Kiebitz ist das Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht 
einschlägig.  
 
Fazit: 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig 
sind. 

3.1.4 Biologische Vielfalt 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt von Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an 
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Arten-vielfalt 
betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen.  
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften kann nach derzei-
tigem Planungszustand (nur) für das Schutzgut Pflanzen erfolgen, da die notwendigen 
faunistischen Erfassungen noch durchzuführen sind und erst dann die Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Schutzgut Tiere betrachtet und bewertet werden können. 
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Bewertung 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens und der ge-
troffenen Flächenfestsetzungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand für die Biologi-
sche Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die Realisierung 
des geplanten Bauvorhabens erwartet. 
 
Eine Verringerung der Artenvielfalt wird durch den weitestgehenden Erhalt der bestehen-
den Populationen sowie die Kompensation der prognostizierten erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen vermieden, wobei einzelne Exemplare verschiedener Arten im Rah-
men bau-, betriebs- und anlagebedingter Auswirkungen für den Genpool verloren gehen 
können. Die Auswirkungen können dennoch als nicht erheblich betrachtet werden, da 
stabile sich reproduzierende Populationen im Sinne der biologischen Vielfalt erhalten blei-
ben und durch die vielfältigen Maßnahmen gefördert werden. Außerdem handelt es sich 
bei den vorherrschenden Biotoptypen um teilweise artenarme Bestände. Die Planung 
sieht eine teilweise Aufwertung dieser Biotoptypen vor und trägt somit zu einer Erhöhung 
der Artenvielfalt und der biologischen Vielfalt bei. 
 
Die geplante Realisierung des Sondergebietes ist damit mit den Kernzielen der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und der gerechten, nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile und 
Ressourcen der Biodiversitätskonvention (UN 1992) vereinbar und beeinflusst die biolo-
gische Vielfalt im positiven Sinne. 

3.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisati-
onsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Ge-
mäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 
 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funktio-
nen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-
chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 
 
Das Plangebiet wird gemäß Aussagen des Datenservers des LANDESAMTES FÜR BERG-

BAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2022) überwiegend von mittlerem Erdniedermoor, 
sehr tiefen Erdniedermoor sowie einem kleinen Teil von mittlerem Gley-Podsol, mittlerem 
Tiefumbruchboden aus Moorgley und tiefem Gley eingenommen. 
 
In einem kleinen Teilgebiet im Nordwesten werden Suchräume für schutzwürdige Böden 
aufgrund hoher bis äußerst hoher Bodenfruchtbarkeit im Bereich des tiefen Gleys darge-
stellt.  
 
Für den größten Teil des Plangebietes werden sulfatsaure Böden im Tiefenbereich bis 
unterhalb von 2,0 m dargestellt. Das Gefährdungspotenzial sulfatsaurer Böden ergibt sich  

• durch extreme Versauerung (pH <4,0–2,5) des Bodens bzw. Baggergutes mit der 
Folge von Pflanzenschäden, 

• deutlich erhöhte Sulfatkonzentrationen im Bodenwasser bzw. Sickerwasser,  
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• erhöhte Schwermetallverfügbarkeit bzw. -löslichkeit und erhöhte Schwermetall-
konzentrationen im Sickerwasser,  

• hohe Gehalte an betonschädlichen Stoffen (SO4-, Säuren),  

• hohe Korrosionsgefahr für Stahlkonstruktionen. 
 
Insgesamt führen diese Eigenschaften bei entsprechendem Auftreten zu Problemen bei 
der Behandlung von Bodenmaterial in den betroffenen Regionen. Eine Bewertung von 
Böden vor einer Baumaßnahme dient der Abschätzung des Versauerungspotenzials des 
umzulagernden Materials. Es sind im Rahmen der konkreten Umsetzung der Baumaß-
nahmen die Säureneutralisationskapazitäten sowie die Puffermöglichkeiten zur Vermei-
dung eines Absenkens des pH-Wertes über die Beprobung des Bodens zu ermitteln. Es 
wird geraten, dass vor Beginn der Baumaßnahmen u. a. mittels Feldmethoden der Kalk-
gehalt des Bodens geprüft werden sollte. Es sind bei Umsetzung des Vorhabens die vor-
geschlagenen Maßnahmen gem. Geofakten 25 des LBEG zu beachten, sofern Bodenar-
beiten anfallen. 

 

Bewertung 
Insgesamt wird dem Boden hinsichtlich der Bodenfunktionen aufgrund o. g. Erläuterungen 
eine allgemeine und in Teilbereichen eine hohe Bedeutung zugewiesen. 
 
Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht neue Versiegelungsmöglichkeiten in einer 
Größenordnung von insgesamt ca. 0,63 ha. Durch Bautätigkeiten kann es im Umfeld zu-
mindest zeitweise zu Verdichtungen und damit Veränderungen des Bodenluft- und Was-
serhaushaltes mit Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen. Ferner gehen sämtli-
che Bodenfunktionen in diesen Bereichen irreversibel verloren. 
  
Weiterhin kommt es auch zu positiven Veränderungen des Bodenhaushaltes. Die Ent-
wicklung von Extensivgrünland auf zuvor genutzten Ackerflächen und intensiven Grünlän-
dern sowie der Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmittel haben einen positiven Ef-
fekt auf den Bodenhaushalt und das Bodenleben.  
 
Insgesamt sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.  

3.1.6 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewäs-
ser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Im Rahmen der Um-
weltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des Gewässersys-
tems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehenden Zunahme 
des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung sowie zur Ver-
meidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen. 
 

Oberflächenwasser 
Das Geestrandtief verläuft entlang des Geltungsbereiches und trennt die beiden Teilge-
biete (Gewässerkennzahl: 9421) (NMU 2022). Südwestlich des Plangebietes verläuft die 
Moorbäke, die in das Geestrandtief fließt (Gewässerkennzahl 9421118) (NMU 2022). Ent-
lang des nördlichen Geltungsbereiches fließt die Rehorner Bäke, die ebenfalls in das Gee-
strantief einmündet (Gewässerkennzahl 94211192) (NMU 2022). Innerhalb des westli-
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chen Plangebietes sowie entlang des westlichen Geltungsbereiches befinden sich klei-
nere Gräben, die teilweise wasserführend sind. Ansonsten befinden sich keine weiteren 
Fließ- oder Stillgewässer in oder um das Plangebiet.  
 

Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwassergepräg-
ter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2022) ist die Grundwasserneubildungs-
rate im Plangebiet und der Umgebung größtenteils > 0 – 100 mm/a. Teilweise kann es an 
einigen Stellen auch zu einer Grundwasserzehrung kommen. Das Schutzpotenzial der 
Grundwasserüberdeckung wird im südöstlichen Plangebiet (Teilfläche 6) mit hoch bewer-
tet, die restlichen Bereiche werden mit gering beurteilt. 
 

Bewertung 

Insgesamt wird dem Schutzgut Wasser eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. So-
wohl im Plangebiet als auch in dessen Umgebung befindet sich kein Wasserschutzgebiet. 
Bei dem geplanten Bauvorhaben wird eine verhältnismäßig geringe punktuelle Neuver-
siegelung vorbereitet. Innerhalb eines bestehenden Grabens, der die Teilfläche 1 und 2 
trennt, sind zwei Verrohrungen oder Überbrückungen mit einer Breite von jeweils 4°m 
zulässig. Die restlichen Gräben des Plangebietes bleiben vollständig erhalten. Die Nut-
zungsänderung der Flächen und der damit verbundene Verzicht von Pflanzen- und Dün-
gemittel auf zuvor intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen und Ackerflächen ver-
bessert den Zustand des Grundwassers durch Verringerung des Nährstoffeintrags sowie 
von Pflanzenschutzmitteln. Insgesamt sind somit keine erheblichen negativen Auswir-
kungen für das Schutzgut Wasser in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt zu 
prognostizieren. 

3.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Das Klima hat Einfluss auf alle Lebensvorgänge und bestimmt wesentliche Abläufe im 
Naturhaushalt.  
 
Das Klima der Gemeinde Rastede und somit auch des Plangebietes ist maritim geprägt. 
Das Küstenklima ist bestimmt durch relativ kühle Sommer, reiche Niederschläge, verhält-
nismäßig milde, schneearme Winter, geringe Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuch-
tigkeit und vorwiegend ostwärts wandernde atlantische Störungen. Ebenso verhält es sich 
mit den weiträumigen Weiden- und Wiesenflächen im Landkreis Wesermarsch. Die weit-
räumigen Weiden- und Wiesenflächen und auch die umgebenden Siele / Gräben wirken 
ausgleichend, besonders auf die Temperatur, da sich die tiefliegenden und feuchten 
Marsch- und Moorgebiete nur sehr langsam erwärmen. Aufgrund der geringen topogra-
phischen Unterschiede (flache Geländeoberfläche) und der seltenen Windstille ist das 
Geländeklima jedoch nicht sehr stark ausgeprägt. 
 
Das Plangebiet wird gemäß Aussagen des Datenservers des LANDESAMTES FÜR BERG-

BAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2022) mit einer mittleren Niederschlagsmenge von 
770 mm/Jahr und 775 mm/Jahr dargestellt.  

 

Bewertung 
Dem Schutzgut Klima und Luft wird eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. Das Klein-
klima im Planbereich ist durch die landwirtschaftlichen Flächen als Kaltluftproduktions-
raum zu charakterisieren. Durch das geplante Bauvorhaben mit den sehr geringen Ver-
siegelungsmöglichkeiten sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten. Zudem leitetet die Nutzung 
der Sonnenenergie einen Beitrag zur Einsparung fossiler Brennstoffe und zur Vermeidung 
klimaschädlicher Emissionen.  
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3.1.8 Schutzgut Landschaft 

Da ein Raum immer in Wechselbeziehung und -wirkung zu seiner näheren Umgebung 
steht, kann das Planungsgebiet nicht isoliert, sondern muss vielmehr im Zusammenhang 
seines stadt- sowie naturräumlichen Gefüges betrachtet werden. Das Schutzgut Land-
schaft zeichnet sich durch ein harmonisches Gefüge aus vielfältigen Elementen aus, dass 
hinsichtlich der Aspekte Vielfalt, Eigenart oder Schönheit zu bewerten ist. 
 
Das in dem Untersuchungsraum vorherrschende Landschaftsbild wird sowohl von den 
vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Intensivgrünland- und Ackerflächen geprägt. 
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich bereits einige Waldstrukturen und Gehölze. 
In etwa 500 m Entfernung zum Plangebiet liegt der Windpark Lehmden-Liethe, welcher 
das Landschaftsbild zusätzlich über vertikale Strukturen beeinflusst. 
 

Bewertung 
Die Bedeutung des Geltungsbereiches für das Landschaftsbild wird als gering eingestuft. 
Durch den Bau der Photovoltaikmodulen kommt es zwar zu einer deutlich wahrnehmbaren 
Veränderung der bisher in weiten Teilen als Intensivgrünland oder Ackerland genutzten 
Flächen, allerdings bestehen bereits auch unterschiedliche Vorbelastungen. Durch ge-
zielte Anpflanzungen an den Geltungsbereichsgrenzen kommt es neben den teilweise 
vorhandenen Gehölzstrukturen entlang der Geltungsbereichsgrenze zu eingrenzenden 
und sichtschützenden Wirkungen. Die Umweltauswirkungen werden als weniger erheb-
lich eingestuft. 

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes gem. § 1 (5) BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleitplanung dar. 
Als schützenswerte Sachgüter werden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter 
betrachtet, die von geschichtlicher, wissenschaftlicher, archäologischer oder städtebauli-
cher Bedeutung sind. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Vorkommen von Kultur- und Sachgütern be-
kannt.  
 
Es wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im 
Zuge von Bauausführungen hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbei-
ten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkon-
zentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 
Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zu-
ständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege 
- Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg un-
verzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeit gestattet.“ 
 

Bewertung 
Das Plangebiet hat keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. Es sind 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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3.2 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern 
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So stellt 
der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengruppen wie 
z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der Boden mit 
seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind. Negative, sich verstärkende Wechselwir-
kungen, die über das Maß der bisher durch das Vorhaben ermittelten Auswirkungen hin-
ausgehen, sind jedoch nicht zu prognostizieren.  

3.3 Kumulierende Wirkungen 

Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusammen-
wirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastungen eine 
erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für die Ermittlung möglicher 
erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit anderen 
Plänen und Projekten einbezogen werden. 
 
Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt sein: 
Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang beste-
hen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein. 
 
Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die im räumlichen Wirkbe-
reich des geplanten Vorhabens liegen und einen hinreichenden Planungsstand haben so-
wie im gleichen Zeitraum umgesetzt werden. 

3.4 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 119 kommt es zu einer kleinflächigen 
Versiegelung. Die Beeinträchtigung für das Schutzgut Boden sind als erheblich zu beur-
teilen. Für die Schutzgüter Landschaft und Pflanze sind die Beeinträchtigungen als weni-
ger erheblich zu beurteilen. Für die übrigen zu betrachtenden Schutzgüter sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die 
Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden 
können, sind nicht zu erwarten. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisie-
rung des Vorhabens werden nachfolgend tabellarisch zusammengestellt. 
 

Tabelle 5: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch 

• Keine bzw. geringe Erholungsfunktion 

• Vorbelastungen durch die in der Nähe befindlichen 
Windkraftanlagen 

• Bereits vorhandene bzw. geplante Strauchanpflanzun-
gen schließen Blendung aus 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich 

- 

Pflanzen 
• Erhebliche Beeinträchtigungen durch mögliche Ver-

luste von Teillebensräumen 

• Größtmöglicher Erhalt bestehender Gehölzstrukturen  

• 

Tiere 

• Einige betroffene Brutpaare 

• Erhalt von Gehölzstrukturen sowie sämtlicher Gräben 

• Verlust von einigen Einzelbäumen 

•• 
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••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / - nicht erheblich  

(Einteilung nach SCHRÖDTER et al. 2004) 

4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen. Durch die Realisierung der Bestimmungen des Bebauungspla-
nes wird es ermöglicht auf einer rd. 40 ha großen, derzeit als Intensivgrünland und Acker 
genutzten Fläche, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Eine großflächige 
Versiegelung findet nicht statt. Die Flächen unterhalb und randlich der geplanten Solar-
module werden außerhalb versiegelter Bereiche als Grünlandflächen hergerichtet und 
über entsprechende Auflagen genutzt. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität wie die Anlage von Totholz- und die Anlage eines Blühstreifens werden vorgesehen. 
Die in geringer Anzahl vorhandenen prägenden Gehölzstrukturen und Gräben werden 
größtenteils erhalten und durch weitere Anpflanzungen ergänzt, sodass Strukturelemente 
miteinander verknüpft werden.  

4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Das Plangebiet würde weiterhin einer landwirtschaftlichen Intensivgrünland- und 
Sandackernutzung unterliegen. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bishe-
rige Lebensraum unveränderte Lebensbedingungen bieten.  

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

• Neuanpflanzung von Gehölzstrukturen und Entwick-
lung von Grünland 

Biologische 
Vielfalt 

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen 
Auswirkungen ersichtlich 

- 

Boden und 
Fläche 

• negative Auswirkungen durch Verlust von Bodenfunk-
tionen durch Versiegelungen. 

• Verringerung von Nährstoffeinträgen 

•• 

Wasser 

• Zwei Verrohrungen oder Überbrückungen des Gra-
bens im Norden  

• Verringerung von Nährstoffeinträgen 

• keine erheblichen Auswirkungen 

- 

Klima und 
Luft 

• keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die 
kleinklimatischen Gegebenheiten und auf die Luftqua-
lität 

- 

Landschaft 

• Vorprägung des Landschaftsbildes durch Windkraft-
anlagen in räumlicher Umgebung 

• Erhalt prägender Gehölzstrukturen und Schaffung 
neuer Gehölzanpflanzung 

• Veränderung des Landschaftsbildes durch geplante 
Photovoltaikmodule 

• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Keine erheblichen Beeinträchtigungen ersichtlich - 

Wechsel-
wirkungen 

• Keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 
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5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Gemäß § 15 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-
terlassen. Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-
maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchti-
gung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleicharti-
ger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederher-
gestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die be-
einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwer-
tiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-gerecht neu gestaltet ist 
(§ 15 (1) und (2) BNatSchG). 
 
Obwohl durch die Aufstellung des Bebauungsplanes selbst nicht in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch dessen Realisierung, 
ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ord-
nungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
 
In Kap. 5.1 werden die durchzuführenden Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 
dargestellt. In Kap. 5.2 wird die Eingriffsbilanzierung durchgeführt und in Kap. 5.3 werden 
die Kompensationsmaßnahmen dargelegt. 

5.1 Vermeidung / Minimierung 

5.1.1 Schutzgut Mensch 

Entsprechend dem Kap. 3.1.1 erläuterten Sachverhalt werden durch die vorgesehene Pla-
nung keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch erwartet, die die gesund-
heitlichen Aspekte nachteilig beeinflussen können. 

5.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkung werden im Rah-
men textlicher Festsetzungen gesichert. 

• Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB 
sind die vorhandenen Gehölzstrukturen zu erhalten und durch standortgerechte, 
heimische Gehölzanpflanzungen mit Sträuchern zu ergänzen und auf Dauer zu 
erhalten. Die vorgeschlagenen Pflanzenarten und Gehölzqualitäten sind der 
textlichen Festsetzung Nr. 9 zu entnehmen. Die Anpflanzungen sind in der auf 
die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzu-
führen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neupflanzungen 
adäquat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen. 

• Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB sind die vorhandenen 
Gehölze sowie das Gewässer auf Dauer zu erhalten. Während der Erschlie-
ßungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP und DIN 18920 vorzuse-
hen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen 
an gleicher Stelle zu ersetzen. Die zu verwendenden Pflanzarten und Gehölzqua-
litäten sind der textlichen Festsetzung Nr. 9 zu entnehmen. 

• Innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der Straßen-
verkehrsfläche vorhandenen Gehölzbestände und Gräben dürfen gem. § 9 (1) 
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Nr.25 b) BauGB außer zum Zweck der Erschließung nicht beschädigt oder besei-
tigt werden. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP4 und DIN 18920 vorzusehen. Zulässig sind notwenige Maßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fachgerechte Pflegemaßnahmen und 
Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und der Erneuerung vorhandener Lei-
tungen, Wege und andere Anlagen. Abgänge des festgesetzten Gehölzbestandes 
sind in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde durch gleichwertige Neu-
anpflanzungen auszugleichen.  

• Die vorhandenen Gräben werden bis auf zwei Verrohrungen oder Überbrückung 
in einer Breite von jeweils 4 m vollständig erhalten.  
 

Es verbleiben weniger erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen.  

5.1.3 Schutzgut Tiere 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen werden im 
Rahmen textlicher Festsetzungen gesichert.  

• Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeit-
raums vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig 
in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume 
abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurück-
geschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in 
den o. g. Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten 
im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die un-
tere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Un-
bedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. Sonstige 
bauliche Maßnahmen im Offenland beschränken sich auf den Zeitraum außerhalb 
der Brutzeit (1. März bis 15. Juli) 

 
Es verbleiben erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

5.1.4 Biologische Vielfalt 

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Auswirkungen 
erwartet, folglich sind auch keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwen-
dig oder vorgesehen. Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer 
Schutzgüter können allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt 
erreicht werden. 

5.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen werden im 
Rahmen textlicher Festsetzungen gesichert.  

• Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 
19 BauNVO beträgt für die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. 
Die Zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenversiegelten Teile von 
baulichen Anlagen 0,02. 

 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen. 

• Es werden keine Modulfundamente verwendet, da die Pfähle in den Boden ge-
rammt bzw. gepresst werden, sodass ein Auskoffern von Bodenmaterial nicht er-
forderlich ist. Auch für die Zaunanlagen sind keine Fundamente vorgesehen. 

• Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV DIN 
18300 bzw. 18320 und DIN 18915 werden beachtet. 
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• Im Rahmen der Bautätigkeiten werden zudem die DIN 19639, DIN 18915 und DIN 
19731 berücksichtigt.  

• Es werden aufgrund der Bodenverhältnisse Geräte mit breiteren Ketten für eine 
geringere Belastung des Untergrundes eingesetzt.  

• Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sind Stahlplatten oder Baggermatten zum 
Schutz vor mechanischen Belastungen auszulegen. 

• Bei ungünstigen Bodenverhältnissen und Witterungsbedingungen (länger anhal-
tende Regenfälle, Starkregen oder starke Schneefälle) sind die Arbeiten einzustel-
len. 

• Aufgrund der sulfatsauren Böden und der Moorböden ist eine bodenkundliche 
Baubegleitung vorzusehen. 

 
Es verbleiben erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, die kompensiert wer-
den müssen 

5.1.6 Schutzgut Wasser 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen werden im 
Rahmen textlicher Festsetzungen gesichert.  

• Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 
19 BauNVO beträgt für die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. 
Die Zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenversiegelten Teile von 
baulichen Anlagen 0,02. 

 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen. 

• Das anfallende Niederschlagswasser wird innerhalb des Plangebietes versickert. 

• Der Flächenverbrauch wird auf das Mindestmaß reduziert. 

5.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Es sind keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen, da mit dem Betrieb der 
Photovoltaikanlagen keine lufthygienischen Belastungen verbunden sind. Die Nutzung 
der Sonnenenergie leistet einen Beitrag zur Einsparung fossiler Brennstoffe und zur Ver-
meidung klimaschädlicher Emissionen.  

5.1.8 Schutzgut Landschaft 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkung werden im Rah-
men textlicher Festsetzungen gesichert. 

• Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 3,50 m begrenzt.  

• Erhalt von prägenden Gehölzstrukturen und Eingrünungen entlang der Grenzen 
des Geltungsbereiches durch die textlichen Festsetzungen Nr.10 und Nr.11. 

 
Es verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaft. 

5.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

• Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch ge-
ringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. 
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Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege – Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofe-
ner Straße 15, 26121 Oldenburg als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet 
werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbei-
ten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (1) des NDSchG bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeit gestattet. 

5.2 Eingriffsbilanzierung  

5.2.1 Schutzgut Pflanzen 

Entsprechend dem Naturschutzgesetz (Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer zu-
lässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.  
 
Die Eingriffsbilanzierung erfolgt mit dem Bilanzierungsmodell des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG: Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung). Der Eingriffsumfang wird da-
bei durch einen Flächenwert ausgedrückt, der sich nach der folgenden Formel errechnet: 
 
a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x 
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps  
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c) 
 

    Flächenwert des Planungszustandes 
-   Flächenwert des Ist-Zustandes 
=  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 

 

Tabelle 6: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs 

Ist-Zustand Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

HBE 640 4 2.560 HBE 320 4 1.280 

HN 355 4 1.420 UH*1 25.655 3 76.965 

HBE 180 3 540 HFS*2 13.945 3 41.835 

FGR 1.160 3 3.480 HFM*3 2.985 3 8.955 

FGR/UHF 1.760 3 5.280 HFS*4 3.415 3 10.245 

FGR/UHM 280 3 840 UH*5 11.020 3 22.155 

HBA 160 3 480 FG 3.200 3 9.600 

HSE 40 3 120 HBA*7 160 3 480 

HFB 335 3 1.005 HPS*7 2.740 3 8.220 

HFB/UHF 120 3 360 HPS/UHM*7 1070 3 3.210 

HFM 265 3 795 UHM*7 320 3 960 

HPS 8.990 3 26.970 GEM/GEF*6 305.880 3 917.640 
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Ist-Zustand Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

HPS/UHM 1.515 3 4.545 HBE 60 3 180 

UHF 1.255 3 3.765 HBE 10 2 20 

UHM 2.580 3 7.740 GRT*7 775 1 775 

UHM/BRR 955 3 2.865 X*8 5.100 0 0 

UHM/DOZ 48.125 3 144.375 X*9 6.235 0 0 

UHM/UHF 340 3 1.020 X*10 40 0 0 

UHB 475 3 1.425     

GIM 240.670 2 481.340     

HBE 10 2 20     

AZ 19.220 1 19.220     

GA 46.660 1 46.660     

GRT 970 1 970     

OJY 15 0 0     

OYS 10 0 0     

OVS 510 0 0     

OVW 5.675 0 0         

        

Gesamt 384.270*   Gesamt 383.840*   

Flächenwert ist-Zustand                        758.795 Flächenwert Planungs-Zustand                1.114.345 

 
* Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) werden Einzelbäume / Einzelsträucher zusätz-
lich zur Grundfläche erfasst. Weiterhin sind vorhandene Einzelbäume zusätzlich zur Grund-
fläche nach der vorhandenen Kronendurchmesser zu bestimmen. Dieser Flächenwert ist dem 
Wert der Grundfläche zuzuzählen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhandensein von Ein-
zelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Geltungs-
bereiches ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume von der Gesamtfläche abgezogen 
werden. Die Fläche und die Wertstufe sind von dem Stammdurchmesser der Einzelbäume 
abhängig. 

*1 Halbruderale Gras- und Staudenflur innerhalb der festgesetzten Gewässerräumstreifen. 
*2 Festgesetzte Fläche zur Anpflanzung ist mit standortgerechten heimischen Gehölzen zu be-

pflanzen und wird zu einer Strauchhecke entwickelt.  
*3 Festgesetzte Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 
*4 Festgesetzte Fläche für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen. 
*5 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft. 
*6 Grünlandextensivierung innerhalb des Sondergebietes unter den geplanten Photovoltaikanla-

gen gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.  
*7 Die Gehölzbestände und Gräben sind durch die Textliche Festsetzung Nr.13 innerhalb der 

Verkehrsflächen festgesetzt. 
*8 Straßenverkehrsfläche und Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung hier: private Er-

schließung 
*9 Zulässige Versiegelung im Bereich der festgesetzten Sondergebietsfläche. Die zulässige Bo-

denversiegelung des Sondergebietes beträgt maximal 2%. 
*10 Zulässige Verrohrung oder Überbrückung des Grabens an zwei Stellen mit einer Breite von 

jeweils 4 m innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Böden, Natur und Landschaft (MF1) 

 
 Flächenwert Planung = 1.114.345 
- Flächenwert Ist-Zustand =    758.795 
= Flächenwert des Eingriffs =    355.559 = > 0 
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Es ergibt sich somit ein Flächenwert von 355.550 für den Eingriff in Natur und Landschaft. 
Demnach liegt ein Überschuss an Werteeinheiten vor, weshalb keine Kompensation für 
das Schutzgut Pflanzen auf externen Flächen erfolgen muss.  
 
Der Kompensationsüberschuss kann als Kompensation für andere kompensationspflich-
tige Eingriffe herangezogen werden. 

5.2.2 Schutzgut Tiere 

Es ist neben den drei unmittelbar betroffenen Brutpaaren für zwei weitere Brutpaare des 
Kiebitzes, aufgrund möglicher Revierverlagerungen, von einer Betroffenheit auszugehen. 
Durch den Verlust von Bruthabitaten für Brutvögel der Offenlandschaft (Kiebitz) sind zu-
sätzliche Maßnahmen auf externen Kompensationsfläche umzusetzen (s. Kap. 5.3.2).  

5.2.3 Schutzgüter Boden und Fläche 

Auf einer Fläche von rd. 0,63 ha erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener 
Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden und Fläche stellt dies einen erhebli-
chen Eingriff dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können gem. Eingriffs-
modell nach dem Nds. Städtetag (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) zusammen mit 
den Wertverlusten für das Schutzgut Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensati-
onsmaßnahmen, welche eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich bringen multifunkti-
onal ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen über bspw. eine Verringerung von 
Nährstoffeinträgen oder Bodenbearbeitung mit sich bringen. Weiterhin kommt es auch zu 
positiven Veränderungen des Bodenhaushaltes. Die Entwicklung von extensivem Grün-
land auf den zuvor als intensiv Grünland und Acker genutzten Flächen, der Verzicht auf 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Bodenbearbeitung durch die Änderung der Nut-
zungsbedingungen haben einen positiven Effekt auf den Bodenhaushalt und das Boden-
leben.  Es verbleiben somit keine erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut 
Boden.  

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-
nahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-
nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger 
Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 
15 (1) und (2) BNatSchG).  
 
Obwohl durch den Bebauungsplan selbst nicht in den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild eingegriffen werden kann, sondern nur durch seine Realisierung, ist die Eingriffsrege-
lung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Abwä-
gung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
 
Die hier vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sorgen in ihrer vorgesehenen Ausprägung 
sowie der Vielfalt und Kombination für eine hochwertige Aufwertung der gesamten Flä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches. 
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5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 

Entwicklung von Extensivgrünland / Grünlandextensivierung (ca. 30,9 ha) 
 
In der geplanten Fläche für PV-Freiflächenanlagen befinden sich zurzeit intensiv genutzte 
Grünlandflächen, eine Ackerfläche, eine Grünlandeinsaatfläche und eine halbruderale 
Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte mit sonstigem Offenbodenbereichen, welche in 
Extensivgrünland entwickelt werden können. Extensiv genutzte Grünlandflächen zählen 
zu den artenreichsten Lebensräumen der Agrarlandschaft und stellen den Lebensraum 
zahlreicher Faunen- und Florengruppen dar. Zielvorstellung ist die Überführung in arten-
armes Extensivgrünland auf Moorböden (GEM) bzw. sonstiges feuchtes Extensivgrünland 
(GEF).  
 
Zur weiteren Aufwertung und zur Erzielung eines höheren Artenreichtums, vor allem auch 
an Kräutern, ist die Fläche nach der erstmaligen Aushagerung (vollständiger Verzicht auf 
Düngung in den ersten 2-3 Jahren) mit einer Nachsaat (Schlitzsaat) mit regional ange-
passtem Saatgut mit einem Kräuteranteil von mindestens 30% anzureichern. Hierbei sind 
die die „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ der FLL (For-
schungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) zu beachten 
 
Die Firma Rieger-Hofmann GmbH bietet verschiedene artenreiche und ökologisch wert-
volle Mischungen an. Für die Flächen im Plangebiet empfehlen sich die Mischungen aus 
den Bereichen „Wiesen und Säume für die freie Landschaft“ oder „Mischungen für die 
Land- und Forstwirtschaft“. Es kann auch eine Kombination auf den Flächen vorgesehen 
werden, um abwechslungsreichere Bestände zu erzielen. 

 
Auf allen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches ist der aktive Grundwasserschutz 
durch den fehlenden Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unabdingbar. Mehr 
als die Hälfte der Gefäßpflanzen sind lediglich unter nährstoffarmen Bedingungen konkur-
renzfähig und sind somit durch hohe Eutrophierungsraten in ihrem Bestand gefährdet. 
Durch den Verzicht eines höheren Einsatzes von Düngemitteln und Pestiziden werden 
diese Arten und das Grundwasser geschützt. Es muss daher gänzlich auf Totalherbizide 
verzichtet werden, da diese u.a. die natürliche Pflanzendecke vernichten (SANDER UND 

FRANZ 2013).  
 
Für die Erreichung des Zielzustandes sowie den Erhalt einer artenreichen Flora ist die 
Einhaltung von Bewirtschaftungsauflagen erforderlich, die überwiegend der Aushagerung 
dienen. Abhängig von den Standortbedingungen ist die Anpassung der Bewirtschaftungs-
auflagen in Ansprache mit der unteren Naturschutzbehörde möglich. 
 

• Die Fläche ist als Grünland zu nutzen, es dürfen keine zusätzlichen Entwässe-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zulässig ist eine Nachsaat nach 2 – 3 
Jahren mit zertifiziertem Regionalsaatgut als Schlitzsaat. 

• Es darf keine Veränderung des Bodenreliefs durchgeführt werden. 

• Es dürfen keine chemischen Pflanzenschutzmittel angewendet werden. 

• Mineralische N-Düngung ist nicht erlaubt. Möglich ist eine bedarfsgerechte Kal-
kung und die bedarfsgerechte Düngung mit phosphor- bzw. kalihaltigen Dün-
gemittel. 

• In Verbindung mit einer zweimaligen Schnittnutzung dürfen organische Dünge-
mittel bis zu einer Gabe von insgesamt 65 kg N pro Hektar und Jahr aufgebracht 
werden. 

• Keine Durchführung von maschinellen Bewirtschaftungsmaßnahmen mindes-
tens in der Zeit 01.03. bis zum 15.07. eines Jahres 

• Erste Mahd frühestens ab dem 15.07. Das Mähgut ist abzufahren. Die Mahd ist 
von innen nach außen bzw. einer Seite aus vorzunehmen. 

• Es sind maximal zwei Schnitte pro Jahr zulässig 
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• Die Flächen sollen kurzrasig in den Winter gehen; d. h. nach dem zweiten 
Schnitt kann bei Bedarf ein herbstlicher Pflegeschnitt erfolgen. 

• Sofern eine Beweidung mit Schafen vorgesehen wird, ist die Viehdichte mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

• Bei Beweidung müssen aufkommende Störzeiger selektiv durch Mahd entfernt 
werden. 

• Bei Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen. 
 
Strauchanpflanzungen mit standortgerechten, heimischen Gehölzen sowie Erhalt 
bestehender Gehölze im Bereich der festgesetzten Anpflanz- und Erhaltflächen 
(21.756 m²) 
 
Zur Eingrünung und zum Sichtschutz der geplanten Photovoltaikanlagen werden beste-
hende Gehölzbestände erhalten und durch standortgerechte Anpflanzungen ergänzt. 
 
Bei der Auswahl der Gehölze wird in Anlehnung an die potenziell natürliche Vegetation 
auf standortgerechte, landschaftstypische / gebietseigene Gehölzarten zurückgegriffen. 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktionen 
weist die standortheimische Gehölzvegetation einen hohen faunistischen Wert auf. Sie 
dient einer Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten als Ansitz- und Singwarte, wie ferner 
als Brutmöglichkeit. Viele Wirbellose und auch Amphibienarten haben ihren Haupt- oder 
Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen, und Fledermäuse können die 
Strukturen als Leitlinien verwenden. Neben der Bedeutung für die Tierwelt und den Na-
turhaushalt besitzen diese Biotope ebenfalls eine hohe Bedeutung für das Landschafts-
bild. 
 
Auch bei Anpflanzungen in Sonderfällen der Straßenbegleitung müssen gebietseigene 
Herkünfte berücksichtigt werden. Bei Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen an Ver-
kehrswegen (Straßenbegleitgrün, Kompensationsmaßnahmen) ist grundsätzlich gebiets-
eigenes Pflanzgut aus dem betreffenden Vorkommens- bzw. Herkunftsgebiet zu verwen-
den und auf keinen Fall gebietsfremde, invasive Gehölze zu pflanzen (BMU 2012).  
 
Folgende Gehölzarten (Sträucher) sind zu verwenden: 
Brombeere    Rubus sect. rubus 
Faulbaum    Frangula alnus 
Gewöhnlicher Schneeball  Viburnum opulus 
Grauweide    Salix cinerea 
Hanfweide    Salix viminalis 
Roter Hartriegel   Cornus sanguinea 
Haselnuss    Corylus avellana 
Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 
Himbeere    Rubus idaeus 
Europäische Stechpalme  Ilex aquifolium 
Hundsrose    Rosa canina 
Ohrweide    Salix aurita 
Pfaffenhütchen   Euonymus europaeus 
Salweide    Salix caprea 
Schlehe    Prunus spinosa 
Schwarzer Holunder  Sambucus sanguinea 
Trauben-Holunder   Sambucus racemosa 
Rote Johannisbeere  Ribes rubrum 
Zweigriffeliger Weißdorn  Crataegus laevigata 
 
Zu verwendende Gehölzqualitäten: 
Leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm 
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Die Anpflanzungen sind in der, auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen, folgen-
den Pflanzperiode durchzuführen. Der Pflanzabstand in der Reihe sowie der Reihenab-
stand haben in einem Abstand von bis zu einem Meter lochversetzt zu erfolgen. Die Ge-
hölzanpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen sind adäquat 
an gleicher Stelle zu ersetzen. 

 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktion wei-
sen standortgerechte Gehölzanpflanzungen einen hohen faunistischen Wert auf. Eine 
Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten nutzen diese Biotope als Ansitz- und Singwarte 
sowie als Brutmöglichkeit. Weiterhin haben verschiedene Wirbellose und auch Amphi-
bienarten ihren Haupt- oder Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. 
Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt prägen derartige Bi-
otopstrukturen das Landschaftsbild positiv.  
 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden durch neue Strauchanpflanzungen neue Leit-
strukturen und Wildtierkorridore geschaffen bzw. bereits bestehende erweitert und Ge-
hölzbereiche miteinander verknüpft. 
 
Anlage eines überjährigen strukturreichen Blühstreifens (5.612 m2) 
Innerhalb der im Geltungsbereich festgesetzten Maßnahmenfläche MF2 ist die Anlage 
eines überjährigen strukturreichen Blühstreifens vorzusehen. Die hierfür vorgesehene Flä-
che hat mindestens eine Breite von 10 m und ist an einigen Stellen sogar breiter. Um die 
Mindestbreite von 10 m für den mehrjährigen Blühstreifen einzuhalten, ist daher ein längs-
geteilter Blühstreifen anzulegen. Das Nebeneinander von vorjähriger und frisch gesäter 
Vegetation schafft ein reiches Nahrungsangebot und Lebensräume für Feldvögel, Feld-
hasen, Amphibien, Bestäuber und andere Insekten.  
 
Blühflächen in der Landschaft haben viele Vorteile. Einen besonders positiven Einfluss 
haben sie auf das örtliche Landschaftsbild. Dies kann den ländlichen Raum grundlegend 
attraktiver gestalten. Doch neben einer bunten Landschaft leisten Blühstreifen auch einen 
Beitrag zur Biotopvernetzung und fördern Nützlinge. 
 
Der Anbau des längsgeteilten Blühstreifens soll im Verhältnis von 50:50 wie folgt angelegt 
werden: 
 

• Hälfte A: 
o Im 1. Jahr: Einsaat Blühmischung Frühjahr oder Herbst 
o Im 2. Jahr Stehenlassen Aufwuchs 
o Im 3. Jahr Umbruch und Neueinsaat 
o Im 4. Jahr Stehenlassen und Aufwuchs 
o Im 5. Jahr Umbruch und Neueinsaat 

 

• Hälfte B: 
o Im 1. Jahr Schwarzbrache mit Selbstbegrünung  
o Im 2. Jahr Umbruch und Einsaat Blühmischung im Februar 
o Im 3. Jahr Stehenlassen Aufwuchs 
o Im 4. Jahr Umbruch und Neueinsaat 
o Im 5. Jahr Stehenlassen Aufwuchs 

• bis Mitte Februar des Folgejahres Winterruhe auf 30 % der Gesamtfläche, da-
nach Umbruch möglich 

• keine Düngung 

• keine Pflanzenschutzmittel 
 
Um besonders attraktive Blühstreifen zu errichten, wird regional angepasstes Saatgut aus 
dem Bereich für die Entwicklung von Wiesen und Säumen für die freie Landschaft mit 
einem reichhaltigen Blühaspekt empfohlen.  
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Anlage von Gewässerräumstreifen (23.912 m2) 
 
Die besonders gekennzeichneten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Ge-
wässerräumstreifen" sind Anpflanzungen, Einzäunungen und Nebenanlagen jeglicher Art 
freizuhalten (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB). Die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln ist unzulässig. Die Gewässerräumstreifen sind als halbruderale Gras- und Staudenflur 
zu entwickeln. 

 
Anlage von Totholzhaufen  
Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5) ist die Anlage von je einem 
Totholzhaufen mit einer Größe von Mindestens 3 m2 je Sondergebietsfläche anzulegen 
und auf Dauer zu erhalten. Für die Aufwertung des Gebietes für Reptilien sind u.a. die 
Totholzhaufen anzulegen. Diese gelten auch als wertbestimmendes Element für den In-
sektenschutz, da kein Substrat mehr Insektenarten auf kleinstem Raum beherbergt (ADEL-

MANN 2019).  
 
Die (Tot-) Holzhaufen sollten für Reptilien in halbschattigen bis sonnigen und windge-
schützten Standorten angelegt werden. Als Material eignet sich Totholz aller Art: Vor allem 
dickere und dünnere Äste, aber auch größere Holzscheite, Teile von Stämmen, 
Schwemmholz oder Baumstrünke sowie Wurzelteller sind geeignet. Bei der Bauweise ist 
darauf zu achten, dass die Holzhaufen nicht zu kompakt werden und ausreichend viele 
und große Zwischenräume entstehen. Gegebenenfalls muss gröberes Material eingebaut 
werden. Dornige Äste oder Ranken können falls vorhanden locker obenauf gelegt werden. 
Sogar kleine Haufen von 1 m3 können Eidechsen und Blindschleichen Unterschlupf und 
Sonnenplätze bieten. Besser sind aber größere Haufen ab 3 m3. Je nach Standort und 
verwendetem Material verrotten die Haufen schneller und müssen gegebenenfalls neu 
aufgefüllt bzw. ganz neu angelegt werden. Kommt es zu einer Beschattung des Holzhau-
fens durch umstehende Gehölze oder Bäume, müssen diese zurückgeschnitten werden 
(KARCH 2011). 

 

 

Abbildung 1: Möglicher Aufbau einer reptilienfreundlichen Holzbeige. Der Fantasie sind 
beim Bau von Holzhaufen und Holzbeigen aber keine Grenzen gesetzt (unmaßstäblich), 
Quelle: KARCH 2011. 
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5.3.2 Ersatzmaßnahmen 

Um die mit der Realisierung des Planvorhabens verbundenen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Tiere (Brutvögel) zu kompensieren, sind externe Kompensationsmaßnah-
men erforderlich.   
 
Anlage und Bewirtschaftung von extensivem Grünland für den Kiebitz 
 
Für die durch die Planung betroffenen Brutpaare des Kiebitzes ist die Umsetzung von 
Ersatzmaßnahmen erforderlich. Eine solche Kompensationsmaßnahme stellt gleichzeitig 
eine CEF-Maßnahme im Sinne des Artenschutzes dar. Neben den drei unmittelbar be-
troffenen Brutpaaren wird aufgrund der möglichen Revierverlagerung eine Betroffenheit 
für zwei weitere Brutpaare, dessen Brutreviere im näheren Umfeld des Geltungsbereiches 
nachgewiesen wurden, angenommen. Unter der Berücksichtigung, der Annahme, dass 
der Bereich des Solarparks zwar als Brutrevier für den Kiebitz verloren geht, aber dennoch 
als Nahrungshabitat zur Verfügung steht, soll als Kompensationsmaßnahme auf mindes-
tens 4 ha (1 ha für die Brutreviere innerhalb des Geltungsbereiches und 0,5 ha für die 
Brutreviere außerhalb des Geltungsbereiches) intensiv genutztes Grünland in Extensiv-
grünland umgewandelt werden. Die durch die Planung ebenfalls betroffenen Arten Stock-
ente und Graugans können von den Maßnahmen gleichermaßen profitieren.  
 
Die Ersatzmaßnahmen sollen auf den Flurstücken, die der Abbildung 2 zu entnehmen 
sind, umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Flurstücke 51/17 und 51/18, der 
Flur 19 und um das Flurstück 34/1, der Flur 23, alle Gemarkung Rastede. Im Rahmen der 
faunistischen Erhebung zum Windpark Liethe im Jahr 2022 wurde auf dem Flurstück 
51/17 (Flur 19) bereits ein Brutpaar des Kiebitzes festgestellt. Zudem steht die südliche 
Kompensationsfläche aufgrund von westlich angrenzenden Gehölzen nicht vollständig als 
Brutrevier zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der beiden zuvor genannten Einschrän-
kungen umfasst die benötigte Kompensationsfläche für die Bewirtschaftung des extensi-
ven Grünlandes insgesamt eine Größe von ca. 5,5 ha anstelle der benötigten 4 ha.  
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Abbildung 2: Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes Nr. 119 / 81. Flächennutzungsplanänderung und der Lage der Kompensationsflächen. 

 
Flurstücke 51/17 und 51/18, Flur 19, Gemarkung Rastede (3,05 ha) 
 
Bestandsbeschreibung 
Die westlich der Bahnlinie Oldenburg-Wilhelmshaven an der Rehorner Bäke gelegene 
Fläche liegt im Vergleich zu der Umgebung auf tiefstem Geländeniveau, wobei die Fläche 
selbst von Westen nach Osten leicht abfällt. Sie wird von Intensivgrünland auf gepflügtem 
ehemaligem Erdmoorgley mit einem hohen Anteil von Torfresten im Oberboden (GIM) 
eingenommen. Vorherrschende Arten sind Gewöhnliches und Wiesen-Rispengras (Poa 
trivialis, P. pratensis), Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) und Wiesen-Liesch-
gras (Phleum pratense), teils ist Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) verbreitet. Begleit-
arten sind einerseits weitere typische Arten von Intensivgrünländern, wie der Löwenzahn 
(Taraxacum officinale agg.) sowie Störungszeiger, zu denen Wiesen-Ampfer (Rumex x 
pratensis) und Vogelmiere (Stellaria media) zählen. In den am tiefsten gelegenen Berei-
chen im Osten sind lokal feuchte Ausprägungen vorhanden. Die hier kleinflächig vorherr-
schenden Feuchtezeiger sind insbesondere Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus genicula-
tus), Flutender Schwaden (Glyceria fluitans) und Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus 
repens), vereinzelt tritt Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) hinzu. 
 
Im Süden wird die Fläche von der Rehorner Bäke begleitet, einem stark ausgebauten 
Bach (FXS) mit geradlinigem Verlauf und Befestigung am Böschungsfuß (Holzverbau). 
An der Nordseite verläuft die ehemalige Südbäke, die aufgrund ihrer Struktur als Nähr-
stoffreicher Graben (FGR) einzustufen ist. Ein Rubus-Gestrüpp (BRR) ragt in den äußers-
ten Osten der Fläche, zudem befinden sich am Rande des Grabens im Norden abschnitts-
weise weitere Brombeeren (Rubus fruticosus agg.). An den Flurstücksgrenzen im Norden 
und Westen stehen darüber hinaus einige Einzelbäume (HBE) und Einzelsträucher (BE). 
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Abbildung 3: Blick aus Südwesten auf das Intensivgrünland der Kompensationsfläche und 
die entlang der südlichen Grenze verlaufende Rehorner Bäke. 

Eignung als Kompensationsfläche 
Die Flurstücke sind als Kompensationsflächen aus vegetationskundlicher Sicht sehr gut 
geeignet. Für den Kiebitz können durch die angestrebte Grünland-Extensivierung inner-
halb eines offenen Landschaftsraumes Bruthabitate in hinreichender Qualität geschaffen 
werden. Aufgrund der Lage auf geringem Geländeniveau und der damit verbundenen ho-
hen Feuchtigkeit des torfreichen Bodens sind zudem eine dauerhaft gute Stocherfähigkeit 
und damit eine gute Nahrungsverfügbarkeit für den Kiebitz zu erwarten. 
 
Flurstück 34/1, Flur 23, Gemarkung Rastede (2,50 ha) 
 
Bestandsbeschreibung 
Das nordöstlich der Ortslage von Rastede im Raum Kleibrok gelegene Flurstück grenzt 
westlich an die Straße Hasenbült, das Gelände fällt von Osten nach Westen leicht ab. Die 
Fläche wird in erster Linie von Intensivgrünland auf Erdniedermoor (GIM) eingenommen, 
im äußersten Westen ist der Boden teils feinsandig. Vorherrschende Arten des Grünlan-
des sind Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) und Gewöhnliches Rispengras (Poa 
trivialis) sowie teils Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense) und es erfolgte eine Nachsaat 
einjähriger Ackergräser (Lolium spec.), die insbesondere im Westen größere Dichten er-
reichen. Lokal ist das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) verbreitet. Zu den typischen 
Begleitarten zählen der Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) sowie Wiesen-Ampfer 
(Rumex x pratensis) und Vogelmiere (Stellaria media) als Störungszeiger. In den am tiefs-
ten gelegenen Bereichen im Westen sind lokal feuchte Ausprägungen mit Dominanz von 
Feuchtezeigern, wie Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) und Flutender 
Schwaden (Glyceria fluitans), vorhanden. In den Randbereichen im Westen haben sich 
teilweise halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) eingestellt, 
kennzeichnend sind Große Brennnessel (Urtica dioica), Knäuelgras (Dactylis glomerata), 
Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Flatter-Binse (Juncus effusus) und Schilf (Phrag-
mites australis). Schilf und Wasserschwaden (Glyceria maxima) bilden kleinflächig dichte 
Landröhricht-Bestände (NRS/NRW) und stellenweise haben sich Brombeer-Gestrüppe 
(BRR) entwickelt. An der Südwestgrenze stehen zwei mächtige Stiel-Eichen (Quercus ro-
bur); ein herausgebrochener starker Seitenast liegt im Bereich der Ruderalflur. 
 
Im Nordosten wird das Flurstück von einem mehrere Meter breiten und tief in das Gelände 
eingeschnittenen nährstoffreichen Graben (FGR) begrenzt, an der südlichen Flurstücks-
grenze verläuft ein regelmäßig trockenfallender Graben (FGZ). Kennzeichnend für den 
Graben im Süden ist ein bis zu ca. 2 m breiter Saum aus Schilf, dieses durchwächst auch 
die Sohle des Grabens. An den Grabenrändern stehen einige junge Einzelbäume (HBE) 
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und Einzelsträucher (BE). Die nähere Umgebung ist in erster Linie durch weitere Grün-
landflächen geprägt. Im Nordwesten grenzt ein Bereich mit von Schilf und Brombeeren 
(Rubus fruticosus agg.) durchsetzten Ruderalfluren an, durch Anflug hat sich teils die Zit-
ter-Pappel (Populus tremula) angesiedelt und deutet die Entwicklung eines Pionierwaldes 
an. Darüber hinaus befindet sich hier ein naturnahes Gewässer mit einem Gehölzsaum 
aus überwiegend Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) sowie Birken (Betula spec.) und Wei-
den (Salix spp.). Im Westen grenzt ein Laubwald an die Kompensationsfläche. 

 

 

Abbildung 4: Blick aus Nordosten auf das Intensivgrünland der Kompensationsfläche und 
den entlang der nordöstlichen Grenze verlaufenden Graben; im linken Bildhintergrund ist 
der Schilfsaum des Grabens an der südlichen Flurstücksgrenze zu erkennen. 

 
Eignung als Kompensationsfläche 
Das Flurstück ist als Kompensationsfläche aus vegetationskundlicher Sicht sehr gut ge-
eignet. Für den Kiebitz eignen sich die östlichen Gebietsteile gut für die Entwicklung von 
Brut- und Nahrungshabitaten, die westlichen Bereiche sind aufgrund der dort angrenzen-
den Wälder und sonstigen Gehölzbestände ausschließlich für die Entwicklung von Nah-
rungsflächen nicht jedoch als Bruthabitat geeignet. Durch die angestrebte Grünland-Ex-
tensivierung innerhalb eines im Osten offenen Landschaftsraumes können Bruthabitate in 
hinreichender Qualität geschaffen werden; die Offenheit der Landschaft muss durch Pfle-
gemaßnahmen dauerhaft gesichert bleiben. Aufgrund der Standortverhältnisse mit hoher 
Feuchtigkeit des Torfbodens sind eine dauerhaft gute Stocherfähigkeit und damit eine 
gute Nahrungsverfügbarkeit für den Kiebitz zu erwarten. 
 
Durchzuführende Maßnahmen 
 
Folgende Bewirtschaftungsauflagen sind auf den Kompensationsflächen grundsätzlich 
einzuhalten: 

• Die Fläche ist als Dauergrünland zu nutzen und mit regional angepasstem 
Saatgut mit einem Kräuteranteil von mindestens 30% anzureichern. Hierbei 
sind die die „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ der 
FLL (Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) 
zu beachten. 

• Gehölzaufkommen sind regelmäßig zu entfernen. Für das Flurstück 34/1 gilt 
zudem, dass zur Herstellung und zum Erhalt eines offenen Landschaftscharak-
ters als Voraussetzung für die Ansiedlung des Kiebitzes die an den Grabenrän-
dern vorhandenen jungen Einzelbäume und Sträucher zu entfernen sind.  

• Weiterhin gilt für das Flurstück ergänzend, dass die Alt-Schilfbestände an dem 
Graben entlang der südlichen Flurstücksgrenze, die in einem gewissen Umfang 
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zu einer Einengung des Landschaftsraumes führen und die sich hemmend auf 
die angestrebte Ansiedlung des Kiebitzes auswirken können, jeweils in den 
Wintermonaten in den östlichen Zweidritteln der Gesamtlänge zurückzuschnei-
den sind. Das Schilf im westlichen Drittel soll erhalten bleiben.  

• Es dürfen keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. 

• Es darf keine Veränderung des Bodenreliefs (Geländeerhöhung) durchgeführt 
werden.  

• In der Zeit vom 01. März bis zum 1. Juli eines jeden Jahres dürfen keinen Be-
wirtschaftungsschritte wie Walzen, Schleppen, Düngen etc. durchgeführt wer-
den und die Flächen dürfen in diesem Zeitraum nicht befahren werden.  

• Die Flächen sind jährlich zu bewirtschaften, eine Verbrachung ist zu unterbin-
den.  

• Eine mineralische N-Düngung ist nicht erlaubt. Möglich ist eine bedarfsgerechte 
Kalkung und die bedarfsgerechte Düngung mit phosphor- bzw. kalihaltigen 
Düngemittel. Zumindest in den ersten fünf Jahren ist auf eine Düngung jedoch 
gänzlich zu verzichten.  

• Es dürfen keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet werden.  

• Auf der Fläche dürfen keine landwirtschaftlichen Geräte keine Maschinen, kein 
Mist, keine Silage oder sonstiges Futter etc. gelagert werden.  

• Weidesaison nur vom 15.04. bis 15.11. 

• Eine Mahd der Flächen ist nur ab dem 1. Juli eines jeden Jahres zulässig.  

• Eine Portionierung der Flächen ist nur ab dem 1. Juli eines jeden Jahres zuläs-
sig.  

• Beweidung vor dem 1. Juli mit max. 2 Weidetieren/ha (Mutterkuh und ein Saug-
kalb zählen als ein Weidetier). 

• Eine Beweidung mit Pferden oder Schafen ist nicht zulässig.  

• Voraussetzung für die Beweidung ist die Trittfestigkeit der Narbe. Bei großflä-
chigen Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen.  

• Die Mahd der Fläche darf nur von innen nach außen oder von einer Seite zur 
anderen durchgeführt werden. An den Grenzen der Flächen ist ein 2,5 m breiter 
Streifen auszusparen. Es darf nur ein Schnitt pro Jahr erfolgen. Das gesamte 
Mähgut ist abzufahren.  

• Keine Einzäunung mit flatternden Materialien.  

• Eine regelmäßige Zufütterung ist nicht erlaubt.  

• Die Flächen müssen kurzrasig in den Winter gehen. Dies ist, falls erforderlich, 
durch einen Pflegeschnitt zu gewährleisten. Weideflächen müssen spätestens 
zum Weideabtrieb nachgemäht werden. 

• Ausnahmen sind in begründeten Fällen in Abstimmung mit dem Landkreis Am-
merland möglich. 

 
Mit den umzusetzenden Maßnahmen auf den Flurstücken 51/17 und 51/18, Flur 19, Ge-
markung Rastede und dem Flurstück 34/1, Flur 23, Gemarkung Rastede, die über eine 
Gesamtgröße von 5,55 ha verfügen, kann das nachzuweisende Kompensationsdefizit für 
das Schutzgut Tiere (Brutvögel), das sich auf rd. 5,5 ha für die Art Kiebitz beläuft, vollstän-
dig gedeckt werden. Es verbleibt eine Fläche von rd. 0,05 ha, die für andere Planvorhaben 
zur Verfügung stehen.  
 
Die CEF-Maßnahme ist dauerhaft zu erhalten und gem. § 1a Abs. 3 S.4 BauGB über einen 
städtebaulichen Vertrag zu sichern. Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Schä-
digung der Fortpflanzungsstätten wird für die betroffene Brutvogelart durch die Durchfüh-
rung dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) die ökologische 
Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungsstätten gesichert. 
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6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort 

Die Standortwohl ist im Kapitel 1.1 der Begründung erläutert und wird im Folgenden erneut 
aufgeführt. 
 
Da die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlage kaum spezifische Standorteigen-
schaften erfordert, ist ihre Errichtung grundsätzlich in vielen Teilen des Gemeindegebietes 
denkbar. Die Gemeinde Rastede hat aufgrund der Vielzahl angefragter Standorte für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen, ein Konzept für die Nutzung geeigneter Räume 
aufzustellen. 
 
Vor Abschluss dieses Konzeptes hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede 
bereits am 08.03.2022 den Beschluss zur Einleitung der vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung gefasst. Aufgrund einer Vorab-Prüfung war absehbar, dass die Fläche in-
nerhalb der für Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeigneten Räume liegen würde. Dies 
lässt sich anhand der bisher durchgeführten Analysen im Rahmen des Standortkonzeptes 
bestätigen. Die Fläche liegt außerhalb der im Konzept angesetzten Ausschlussflächen. 
Etwa 16,5 ha des Plangebietes liegen innerhalb von Gunstflächen. Der übrige Geltungs-
bereich liegt im Bereich von Weißflächen, also ohne überlagernde Gunst, Ausschluss- 
oder Restriktionsflächen.  
 
Die Gunstflächen stellen die für Photovoltaik-Freiflächenanlagen besonders geeigneten 
Gebiete dar. Im Plangebiet begründet sich dies in der gemäß LBEG 2022 äußerst gerin-
gen Fruchtbarkeit des Bodens. Diese Flächen sind ohnehin nur beschränkt landwirtschaft-
lich nutzbar. Auch die Weißflächen sind grundsätzlich für die Errichtung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen geeignet. Diese sollen nach Konzeption der Gemeinde Rastede aber 
nur in begründeten Einzelfällen in Anspruch genommen werden.  
 
Die Weißflächen des Plangebietes stehen im direkten räumlichen Zusammenhang mit 
Gunstflächen. Bei drei der vier Flächen umfassen die Weißflächen die Teile des Flurstü-
ckes, die nicht mit Gunstflächen überlagert sind. Zudem erfüllen die Flächen bzw. dessen 
Eigentümer weitere von der Gemeinde angesetzte Kriterien zur Nutzung von Weißflächen. 
 
Die Flächen stehen derzeit alle im Eigentum des Vorhabenträgers und werden von seinem 
Betrieb teils als Ackerflächen und teils als intensives Grünland bewirtschaftet. Es gehen 
dem Betrieb mit der Belegung der Flächen als Photovoltaik-Freiflächenanlagen weniger 
als 15 % der bewirtschafteten Flächen verloren. Der Betrieb ist damit nicht gefährdet. 
Dadurch, dass die Flächen bisher bereits im Eigentum und der Bewirtschaftung des Vor-
habenträgers waren, ändert sich durch die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage 
nichts für die in der Umgebung des Plangebietes befindlichen Hofstellen. Im Vergleich zu 
der bisherigen Flächennutzung erfolgt durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage eine öko-
logische Aufwertung der Acker- und Intensivgrünlandflächen. 
 
Diese homogene Eigentums- und Bewirtschaftungssituation für eine größere Flächenku-
lisse kommt in Rastede eher selten vor. Es bietet sich daher nicht an vielen Stellen die 
Möglichkeit in einer für die Landwirtschaft derart verträglichen Weise eine größere Fläche 
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu nutzen und damit einer ungewollten gemeindewei-
ten ,,Briefmarkenplanung‘‘ entgegen zu wirken. 
 
Die Nutzung der Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist aus Sicht der Gemeinde 
daher raumverträglich und abgewogen.  
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6.2 Planinhalt 

Entsprechend des Eingangs formulierten Planungszieles, der Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage, wird das Plangebiet überwiegend als sonstiges Sondergebiet 
gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ festge-
setzt. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 19 
BauNVO beträgt für die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. Die Zu-
lässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenversiegelten Teile von baulichen 
Anlagen 0,02. 
Die Versiegelungen werden notwendig für die Auflastfundamente der Modultische, Wege, 
Leitungstrassen oder Nebenanlagen wie Trafostationen. Innerhalb des Sondergebietes 
sind auf den unversiegelten Flächen Grünland durch Ansaat von regionalangepasstem 
Saatgut (u.a. Nutzung als Dauergrünland, Festlegung der Mahd außerhalb der Brutzeit, 
kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) zu pflegen.  
 
Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sind gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Zur Eingrünung der 
geplanten Module werden in Teilbereichen Gehölzanpflanzungen mit standortgerechten, 
einheimischen Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB vorgenommen. Die vorhande-
nen Gräben und bestehenden Gehölzstrukturen werden größtenteils erhalten. Diese Maß-
nahmen dienen zum Ausgleich des vorbereiteten Eingriffs.  

7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 

Die Eingriffsregelung wurde für das Schutzgut Pflanzen auf Basis des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich wurde für die übrigen Schutzgüter eine 
verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vorgenommen. 

7.1.2 Fachgutachten 

Gemäß Hinweis und in Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Ammerland wurden neben einer Biotoptypenkartierung auch faunistische Untersu-
chungen in Bezug auf die Brutvögel durchgeführt.  

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfügung 
bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassung zu den Biotoptypen erhoben, sodass 
keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rahmen der 
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vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Umweltaus-
wirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird innerhalb 
von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss bzw. Feststellungsbeschluss eine Überprüfung 
durch die Gemeinde Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erheb-
liche Auswirkungen abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahme erstmalig kontrolliert. 
Nach weiteren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht 
durchgeführt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maß-
nahmen sicherstellen. 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt im Gemeindegebiet den Bebauungsplan Nr. 119 auf-
zustellen, mit dem Ziel hier eine Photovoltaikfreiflächenanlage errichten zu können. Zur 
Realisierung des dargelegten Entwicklungsziels wird im Bebauungsplan ein Sondergebiet 
(SO) gem. § 11 BauNVO festgesetzt. Ferner werden öffentliche sowie private Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung sowie Grünflächen festgesetzt. Letztere sind über-
lagert mit Flächen zum Erhalt prägender Gehölzstrukturen und Gräben, mit Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen. Im Parallelverfahren wird gleichzeitig auch die 81. Änderung des Flächennutzungs-
planes durchgeführt. 
 
Die Umweltauswirkungen des Planvorhabens liegen in dem Verlust von Lebensräumen 
für Pflanzen sowie von Boden, die durch die zulässige Versiegelung bzw. die geplanten 
Photovoltaikanlagen entstehen. Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden und 
auf das Schutzgut Tiere ist als erheblich zu beurteilen. Die Umweltauswirkungen können 
durch die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 
ausgeglichen werden. Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere kann, aufgrund 
der noch fehlenden Untersuchungsergebnisse der laufenden Kartierungen, noch nicht ab-
schließend beurteilt werden. Die Umweltauswirkungen auf alle weiteren Schutzgüter sind 
als weniger oder nicht erheblich zu beurteilen.  
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbericht dargestellt. 
Ferner wurden Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Tiere auf externen Flächen 
eingestellt. Für das Schutzgut Pflanzen kommt es zu einem Überschuss an Werteinheiten, 
weshalb für dieses Schutzgut keine externe Kompensation erforderlich wird.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung / Minimierung und zum Ausgleich durch und die Kompensationsmaßnahmen 
auf externen Flächen davon auszugehen ist, dass keine erheblichen negativen Umwelt-
auswirkungen im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Nördlich der Ortslage Kleibrok und südöstlich von Hahn-Lehmden (Gemeinde Rastede, 

Landkreis Ammerland) wird die Errichtung eines Solarparks (sog. „Solarpark Kleibrok“) 

geplant. Das geplante Vorhaben soll im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans (BP) Nr. 

119 realisiert werden. Der Solarpark ist auf einer aktuell als Offenland (überwiegend Grünland) 

genutzten Flächenkulisse geplant. Der Geltungsbereich schließt insgesamt vier größere 

zusammenhängende Offenlandflächen ein und verfügt über einen Flächenumfang von ca. 

42,3 ha. Die Lage des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 im Raum ist der nachfolgenden Abb. 

1 zu entnehmen. 

Um zu überprüfen, inwiefern durch diese Planung artenschutzrechtliche Konflikte auftreten 

oder Belange der Eingriffsregelung berührt werden können, erfolgte im Jahre 2022 eine 

Bestandserfassung und –bewertung für die Artengruppe der Brutvögel sowie eine Kartierung 

von Biotoptypen. 

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Geländeerhebungen dar, führt auf dieser 

Grundlage eine Bewertung des untersuchten Lebensraumes durch und prognostiziert die zu 

erwartenden Beeinträchtigungen. 

 

Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 im Raum 
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2 Angaben zum Untersuchungsgebiet 

Die im Jahre 2022 untersuchten Flächen umfassen den Geltungsbereich von BP Nr. 119 zzgl. 

eines Puffers von 100 m. Der Geltungsbereich wurde nach Abschluss der Kartierarbeiten 

angepasst (eine im Süden gelegene Fläche wurde aus der ursprünglichen Flächenkulisse des 

Plangebietes herausgenommen). Das Untersuchungsgebiet (UG) deckt im Süden vor diesem 

Hintergrund einen zusätzlich auskartierten Zipfel ab (betrifft sowohl die Kartierung der 

Brutvögel als auch der Biotoptypen). Eine detaillierte Übersicht über die Ausdehnung von 

Geltungsbereich und UG ergibt sich aus Abb. 2. Das geplante Vorhaben befindet sich im 

Übergangsbereich zwischen den naturräumlichen Regionen „Watten und Marschen“ und 

„Ostfriesisch-Oldenburgische Geest“. Der naturräumlichen Gliederung im 

Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland (LANDKREIS AMMERLAND 2021) folgend 

wird die Errichtung des „Solarparks Kleibrok“ vollumfänglich in der Landschaftseinheit 

„Delfshausen-Ipwegermoor“, jedoch unmittelbar an der Grenze zur Landschaftseinheit 

„Rasteder Geestrand“ geplant. 

Der Geltungsbereich wurde in der vorliegenden Planzeichnung in sechs Teilflächen gegliedert 

(vgl. Abb. 2). Die Teilflächen werden nachfolgend beschrieben. 

Im Nordwesten befinden sich die Teilflächen 1 und 2. Teilfläche 1 wird an ihrer Nordgrenze 

durch den Verlauf der Rehorner Bäke begrenzt. Das Ufer des Geestrandtiefs markiert die 

Ostgrenze von Teilfläche 1 und 2. Die verbliebenen Grenzbereiche laufen in die angrenzenden 

Offenlandschläge über. Die Teilflächen 1 und 2 unterliegen nahezu vollumfänglich einer 

Nutzung als Grünland. 

Im Westen bzw. im westlichen Zentrum befinden sich die Teilflächen 3 und 4. Sie grenzen 

südlich und nördlich an Gehölzflächen bzw. lineare Gehölze. Im Westen verläuft ein 

Verkehrsweg. Die östliche Grenze wird durch das Geestrandtief markiert. In den westlich 

gelegenen Schlägen (betrifft vollumfänglich Teilfläche 3 sowie anteilig Teilfläche 4) befand sich 

im Jahre 2022 eine Grünlandeinsaat. Auf der Ostseite (betrifft anteilig Teilfläche 4) war 

(vermutlich Anfang des Jahres) der Oberboden abgeschoben worden. Im Anschluss 

entwickelte sich über den Verlauf der Saison eine kleinräumige Verzahnung von Offenboden- 

und Bracheflächen. 

Im Nordosten befindet sich die Teilfläche 5. Die westliche Flanke verläuft entlang des Ufers 

am Geestrandtief. An Nord- und Ostgrenze befinden sich linear ausgebildete Gehölze, die den 

Saum von Entwässerungsgräben bilden. Im Nordosten grenzt der gartenseitige Teil einer 

wohnbaulichen Nutzung an den Geltungsbereich. Der auf dieser Teilfläche vorherrschende 

Eindruck einer überwiegenden Grünlandnutzung wird durch solitäre Einzelbäume bzw. in 

kleinen Gruppen zusammengesetzte Gehölzinseln im zentralen Norden der Fläche 

aufgelockert. 

Die im Südosten gelegene Teilfläche 6 wird ebenfalls im Westen vom Geestrandtief begrenzt. 

Im Norden und Nordosten befinden sich Gehölzflächen, die bis unmittelbar an das Plangebiet 

heranreichen. Entlang der Ostflanke sowie der südlichen Grenze dieser Teilfläche verlaufen 

Straßen bzw. Wirtschaftswege, die jew. von linearen Gehölzreihen gesäumt werden. Die 

Teilfläche selbst umfasst zwei schmale Offenlandparzellen (westlich Acker, östlich Grünland). 

Die über den Geltungsbereich hinaus abgegrenzten Flächen des UG (100m Puffer um 

Geltungsbereich) umfassen zu überwiegenden Anteilen als Grünland oder Acker genutzte 

Offenlandflächen. In den zentral gelegenen Flächen des UG befinden sich überdies flächig 

ausgeprägte Gehölze. Das UG umfasst eine Gesamtfläche von 100,8 ha. Die in der 

nachfolgenden Abb. 2 verorteten Fotos werden in Abb. 3 dargestellt. 
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Abb. 2: Detailkarte des Geltungsbereichs von BP Nr. 119 inkl. Darstellung von Fotostandorten 
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Foto 01 

 

Foto 02 

 

Foto 03 

 

Foto 04 

 

Foto 05 

 

Foto 06 

 

Foto 07 

 

Foto 08 

Abb. 3: Fotos des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 (Nummer und Blickrichtung vgl. Abb. 2) 
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3 Methodik 

 Brutvögel 

3.1.1 Erfassung 

Revierkartierung 

Die Tagtermine der Brutvogelkartierung 2022 wurden zwischen März und Juni 2022 i.d.R. ab 

Sonnenaufgang und an möglichst windarmen, warmen Tagen ohne Regen durchgeführt. Zur 

Erfassung von nachtaktiven Arten (z.B. Wachteln) erfolgten zudem Ende Mai und Mitte Juni 

Nachtkartierungen (vgl. Tab. 1). Nebenergebnisse aus der parallel durchgeführten 

Biotoptypenkartierung (vgl. Kap. 3.2) wurden ebenfalls berücksichtigt. 

Das Untersuchungsprogramm wurde mit der UNB per E-Mail abgestimmt. 

Tab. 1: Termine und Witterung der Brutvogelerfassung 2022 im UG zum Bebauungsplan Nr. 119 

in Kleibrok 

  
Wind 

Richtung 
Wind 

Stärke [bft] 
Bewöl-

kung [%] 
Tempera-
tur [°C] 

 

DG Datum von bis von bis von bis von bis 
Nieder-
schlag 

T1 23.03.2022 - - 0 0 0 0 0 11 trocken 

T2 08.04.2022 W W 4 5 100 100 3 5 Schauer 

T3 20.04.2022 - - 0 0 0 0 2 7 trocken 

T4 04.05.2022 NW NW 2 3 90 70 4 9 trocken 

T5 16.05.2022 O O 2 2-3 5 20 11 17 trocken 

N1 22.05.2022 O O 2 2 20 40 20 17 trocken 

T6 09.06.2022 W W 3 5 100 100 14 15 trocken 

N2 14.06.2022 O O 1 2 70 50 16 11 trocken 

DG = Durchgang: Tx = Nr. des Tagtermins (1 - 6), Nx = Nr. des Nachttermins (1 - 2) 

 

Kartiert wurden alle Vögel mit territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z.B. Balzflüge, 

Gesang, Nestbau, Fütterung). Die Erfassung fand zu Fuß auf unterschiedlichen Wegen durch 

das UG statt. 

Für alle Brutvögel wurde nach der Methode der Revierkartierung vorgegangen (SÜDBECK et 

al. 2005). Besondere Berücksichtigung fanden Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Brutvogelarten Deutschlands und Niedersachsens (RYSLAVY et al. 2020, KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) sowie Arten, deren Nester regelmäßig und über mehrere Brutperioden 

auch durch andere Vogelarten genutzt werden können. 

Für die Einschätzung des Brutstatus wurde i.d.R. folgende Einteilung vorgenommen: 

 Brutnachweis (Junge gesehen, Nest mit Eiern, Altvögel tragen Futter oder Kotballen, 

brütende Altvögel u.a.), 

 Brutverdacht (Balz-, Territorial-, Angst- oder Warnverhalten an mind. zwei Terminen 

oder an einem Termin und weitere Sichtung eines Altvogels), 
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 Brutzeitfeststellung (einmalige Feststellung von Balz-, Territorial-, Angst- oder 

Warnverhalten). 

Die Anzahl der Brutpaare eines Gebietes setzt sich anschließend aus den Revieren mit 

Brutverdacht und Brutnachweis zusammen. Brutzeitfeststellungen werden nur in Ausnahme-

fällen (dann textlich erläutert) als Brutpaar gewertet. 

3.1.2 Bewertung 

Die Bedeutung von Vogelbrutgebieten wird in Niedersachsen nach dem standardisierten 

Verfahren von BEHM & KRÜGER (2013) auf der Grundlage des Vorkommens von Rote Liste-

Arten ermittelt. Das Bewertungssystem ist für Flächen mit einer Größe zwischen 80 und 200 

Hektar ausgelegt und damit für das betrachtete UG nur eingeschränkt anwendbar. Die o.g. 

schematische Bewertung wird daher verbalargumentativ (gering - mittel - hoch) ergänzt. 

 Biotoptypen 

3.2.1 Erfassung 

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte zu überwiegenden Anteilen innerhalb der Grenzen des 

Geltungsbereiches von BP Nr. 119 (s. Abb. 2) und fand an einem Termin Mitte Mai 2022 statt. 

Aufgrund marginaler nachträglicher Anpassungen des Geltungsbereiches deckt die Fläche der 

Biotoptypenkartierung zusätzlich untersuchte Flächen südlich der Teilfläche 6 ab. 

Die Kartierung erfolgte nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen 

(DRACHENFELS 2021) und wurde bis auf Ebene der Untereinheiten durchgeführt. Wo sinnvoll 

erfolgte zudem eine Vergabe von Zusatzkürzeln. Die Geländeerfassung und Abgrenzung der 

Biotoptypen wurden auf Grundlage von aktuellen Luftbildern durchgeführt. Die Erfassung 

erfolgte Mitte Mai 2022. Neben den Biotoptypen wurden die besonders geschützten Arten 

sowie Arten der Roten Liste der Gefäßpflanzen Niedersachsens (GARVE 2004) erfasst. 

Darüber hinaus erfolgte eine Beurteilung des etwaigen Schutzstatus der im Gelände 

auskartierten Erfassungseinheiten (gesetzlich geschützte Biotoptypen gem. §30 BNatSchG). 

3.2.2 Bewertung 

Die Biotoptypen werden im gegenständigen geplanten Vorhaben im Zuge der Verwendung 

eines Bilanzierungsmodells berücksichtigt. Diese Flächenbilanz wird in einem nachgelagerten 

Arbeitsschritt aufgestellt und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Vor diesem 

Hintergrund wird nachfolgend auf eine Zuordnung von Wertstufen zu den einzelnen im 

Gelände angetroffenen Biotoptypen (etwa nach Drachenfels 2012) verzichtet. 
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4 Ergebnisse 

 Brutvögel 

4.1.1 Gesamtartenliste und Status im UG 

In Tab. 2 erfolgt eine alphabetische Auflistung aller im UG angetroffenen Vogelarten. Nach 

dem deutschen und wissenschaftlichen Namen schließen sich Angaben zum Status der Art im 

UG sowie die Anzahl der je Betrachtungsraum (Plangebiet/UG) festgestellten Brutpaare an. 

Darauf folgt die artspezifische Gefährdungseinstufung gem. den bundes- und landesweiten 

Roten Listen (RYSLAVY et al. 2020, KRÜGER & SANDKÜHLER 2022). Aufgrund der Lage des 

Geltungsbereiches im Grenzbereich zw. den Rote Liste-Regionen „Tiefland West“ und „Watten 

und Marschen“ finden nachfolgend beide Gefährdungseinstufungen Berücksichtigung 

(Spalten acht und neun). Aus den Spalten zehn und elf sind Angaben zur EU-

Vogelschutzrichtlinie sowie zum besonderen bzw. strengen Schutz gem. BNatSchG zu 

entnehmen. Die letzte Spalte repräsentiert die artspezifische Gefährdungseinstufung als 

Rastvogel gem. HÜPPOP et al. (2013). 

Insgesamt konnten 64 Vogelarten im UG nachgewiesen werden, von denen 42 Arten als 

Brutvögel eingestuft wurden (mindestens Brutnachweis oder –verdacht). Vier Arten wurden 

mit einer Brutzeitfeststellung im UG angetroffen. 18 Vogelarten waren lediglich überfliegend 

bzw. als Nahrungsgast oder Durchzügler im UG anwesend. Die Revierzentren der in Tab. 2 

dargestellten Brutvögel im UG werden in Plan 1 bis Plan 3 dargestellt. 

Tab. 2: Gesamtartenliste der Brutvogelerfassung 2022 im UG zum Bebauungsplan Nr. 119 in 

Kleibrok 
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Brutvögel im UG 

Amsel Turdus merula BV 2 11 + + + + - § + 

Austernfischer Haematopus ostralegus BV - 1 + + + + - § + 

Bachstelze Motacilla alba BV 1 3 + + + + - § + 

Baumpieper Anthus trivialis BV 1 6 V V V V - § + 

Blaumeise Cyanistes caeruleus BN 1 8 + + + + - § + 

Buchfink Fringilla coelebs BV 4 21 + + + + - § + 

Buntspecht Dendrocopos major BV - 3 + + + + - § + 

Dorngrasmücke Sylvia communis BV 3 10 + + + + - § + 

Eichelhäher Garrulus glandarius BV - 1 + + + + - § + 

Elster Pica pica BV - 1 + + + + - § ♦ 

Fitis Phylloscopus trochilus BV - 7 + + + + - § + 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BV - 4 + + + + - § + 



  BP Nr. 119 Gemeinde Rastede – Kartierbericht Brutvögel, Biotoptypen 2022 Seite 12 

Büro Sinning, Inh. Silke Sinning - Ökologie, Naturschutz und räumliche Planung, Wildenloh 

Artname wissenschaftlicher Artname  S
ta

tu
s

 

 B
ru

tp
a
a
re

 i
m

 P
la

n
g

e
b

ie
t 

 

 B
ru

tp
a
a
re

 i
m

 U
G

 

 R
L

 D
 2

0
2
0

 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1

 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1
 W

M
 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1
 T

W
 

 E
U

-V
 A

n
h

. 
I 

 

 B
N

a
tS

c
h

G
 

 R
L

w
 D

 2
0

1
3

 

Gartengrasmücke Sylvia borin BV 2 2 + 3 3 3 - § + 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV 1 10 + + + + - § + 

Goldammer Emberiza citrinella BV 4 7 + V V V - § + 

Graugans Anser anser BV 2 9 + + + + - § + 

Grünfink Chloris chloris BV - 1 + + + + - § + 

Haussperling Passer domesticus BV - 5 + + + + - § ♦ 

Heckenbraunelle Prunella modularis BV - 1 + + + + - § + 

Jagdfasan Phasianus colchicus BV - 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Kiebitz Vanellus vanellus BN 3 16 2 3 3 3 - §§ V 

Kohlmeise Parus major BV 4 22 + + + + - § + 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV - 12 + + + + - § + 

Nilgans Alopochen aegyptiaca BV 1 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ 

Rabenkrähe Corvus corone BN - 3 + + + + - § + 

Ringeltaube Columba palumbus BV 1 9 + + + + - § + 

Rohrammer Emberiza schoeniclus BV - 1 + V V V - § + 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV 1 18 + + + + - § + 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus BV - 1 + + + + - § + 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola BN - 1 + + + + - § + 

Singdrossel Turdus philomelos BV 1 11 + + + + - § + 

Sperber Accipiter nisus BV - 1 + + + + - §§ + 

Star Sturnus vulgaris BN - 5 3 3 3 3 - § + 

Stieglitz Carduelis carduelis BV - 1 + V V V - § + 

Stockente Anas platyrhynchos BN - 11 + V V V - § + 

Sumpfmeise Poecile palustris BV - 1 + + V + - § ♦ 

Teichralle Gallinula chloropus BN - 1 V V V V - §§ + 

Wachtel Coturnix coturnix BV - 1 V V V V - § V 

Waldohreule Asio otus BN 1 1 + 3 3 3 - §§ + 

Wiesenschafstelze Motacilla flava BV - 1 + + + + - § + 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV 2 21 + + + + - § + 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV 2 21 + + + + - § + 

Brutzeitfeststellung 

Bluthänfling Linaria cannabina BZF - - 3 3 3 3 - § V 

Gelbspötter Hippolais icterina BZF - - + V V V - § + 

Grauschnäpper Muscicapa striata BZF - - V V V V - § + 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus BZF - - + + + + - § + 

Nahrungsgäste, Durchzügler und überfliegende Individuen 

Braunkehlchen Saxicola rubetra DZ - - 2 1 1 1 - § V 

Dohle Coloeus monedula NG - - + + + + - § + 

Feldlerche Alauda arvensis DZ - - 3 3 3 3 - § + 
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Heringsmöwe Larus fuscus intermedius NG - - + + + + - § + 

Hohltaube Columba oenas NG - - + + + + - § + 

Kanadagans Branta canadensis ü - - ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Klappergrasmücke Sylvia curruca DZ - - + + + + - § + 

Krickente Anas crecca DZ - - 3 V V V - § 3 

Kuckuck Cuculus canorus DZ - - 3 3 3 3 - § 3 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - + + + + - §§ + 

Misteldrossel Turdus viscivorus NG - - + + + + - § + 

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG - - V 3 3 3 - § + 

Schnatterente Mareca strepera DZ - - + + + + - § + 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe DZ - - 1 1 1 1 - § V 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris DZ - - + + + + - § + 

Turmfalke Falco tinnunculus NG - - + V V V - §§ + 

Weißstorch Ciconia ciconia NG - - V V V V x §§ V 

Wespenbussard Pernis apivorus NG - - V 3 3 3 x §§ V 

Status 
BN = Brutnachweis; BV = Brutverdacht; BZF = Brutzeitfeststellung; DZ = Durchzügler; NG = 
Nahrungsgast; ü = ausschließlich überfliegende Tiere 

Brutpaare im Plangebiet / 
UG 

Anzahl der Brutpaare (Status BN oder BV) im Plangebiet (nur Geltungsbereich) bzw. im UG 
(inkl. Plangebiet); - = ohne Brutpaare im UG 

RL D 2020 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 

RL NDS 2021 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, landesweite Einstufung 
(KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RL NDS 2021 WM/TW 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, Einstufung für die 
Regionen Watten und Marschen sowie Tiefland West (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RLw D 2013 Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2013) 

Gefährdungseinstufung 
1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; + = 
keine Gefährdung; ♦ = keine Klassifizierung 

EU-V Anh. I 
x = Art wird in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt; - = Art wird nicht in besagtem 
Anhang geführt 

BNatSchG 
§ = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ = streng geschützte Art 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Gelb hinterlegt Zellen 
Potenziell planungsrelevante Arten: Im UG brütende Vogelarten, die gefährdet (mind. 
Vorwarnliste) sind, in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt werden oder bei denen es 
sich um Greifvögel handelt 
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4.1.2 Bestand 

Die Beschreibung des Brutvogelbestands im UG wird nachfolgend getrennt für Offen- und 

Halboffenland- sowie von Gehölzen geprägte Flächen und die Gewässer Geestrandtief / 

Rehorner Bäke vorgenommen. 

Offen- und Halboffenlandflächen 

Der in den Offen- und Halboffenlandflächen festgestellte Brutbestand setzt sich aus den Arten 

Austernfischer, Kiebitz, Wachtel, Goldammer sowie Wiesenschafstelze, Dorngrasmücke und 

Jagdfasan zusammen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die verhältnismäßig hohe 

Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art innerhalb des UG 

liegt in den Offenlandflächen nördlich bzw. nordwestlich der Teilflächen 1 und 2 des 

Geltungsbereiches. Der Kiebitz kommt jedoch auch innerhalb des Geltungsbereiches 

(Teilflächen 2 und 5) mit (insgesamt drei) Brutpaaren vor. Eine im Vergleich hierzu geringere 

Dichte findet sich westlich der schmalen Teilfläche 6 des südlichen Geltungsbereichs von BP 

Nr. 119. Im südöstlichen UG und östlich der Teilfläche 6 kommt die Wachtel mit einem Brutpaar 

vor. In den im UG vorhandenen linear ausgeprägten und die Gräben begleitenden Gebüschen 

wurden Brutpaare von Dorngrasmücke und Goldammer festgestellt. Sie sind insbesondere im 

nördlichen UG anzutreffen. Der Austernfischer war mit einem Brutpaar im nördlichen UG 

(nördlich von Teilfläche 1) vertreten. Weitere anspruchsvolle Offenlandarten (etwa Feldlerche 

oder Brachvogel) wurden im UG nicht bzw. nicht als Brutvogel festgestellt. 

Von Gehölzen geprägte Flächen 

Der im Hinblick auf die Arten- und Brutpaaranzahl weitaus größere Anteil der Brutvögel im UG 

entfällt v.a. auf die Gruppe der Gehölzbrüter. Hierzu zählen sowohl Freibrüter (z.B. Amsel, 

Buchfink, Mönchs- und Gartengrasmücke, Stieglitz und Singdrossel) und bodennah brütende 

Arten (z.B. Baumpieper, Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp) als auch Höhlen- und 

Halbhöhlenbrüter (z.B. Blau-, Kohl- und Sumpfmeise, Star, Gartenrotschwanz sowie 

Buntspecht). Zu den Arten, die ihre Nester wiederkehrend nutzen können, zählen z.B. 

Ringeltaube und Rabenkrähe. In einer großen Eiche im Übergang zwischen Teilfläche 1 und 

2 des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 ergab sich ein Brutnachweis der Waldohreule. Der 

Brutnachweis basiert auf der Beobachtung eines rufenden und gem. Eindruck im Gelände 

noch nicht flugfähigen Jungvogels. Bei dem verorteten Revierzentrum handelt es sich um eine 

nicht optimal ausgeprägte potenzielle Brutstätte (solitär stehende Eiche ohne Efeubewuchs, 

s. Titelbild). Es sei daher darauf hingewiesen, dass gleichermaßen die Möglichkeit einer in den 

südlich gelegenen und flächigen Gehölzbeständen erfolgten Brut besteht. Aus der Gruppe der 

Greifvögel ließ sich der Sperber mit einem Brutpaar im UG feststellen. Die Revierzentren der 

im UG vorkommenden Gehölzbrüter konzentrieren sich insbesondere im Bereich der flächigen 

Gehölze. 

Geestrandtief und Rehorner Bäke 

Zu den an Geestrandtief und Rehorner Bäke brütenden Vogelarten zählen Graugans, 

Stockente, Teichralle und Rohrammer. Die am Geestrandtief mit sieben Brutpaaren 

vorkommende Graugans war mit zwei zusätzlichen Brutpaaren im Bereich der Offen-

/Halboffenlandflächen vertreten. Die Stockente kam mit insgesamt elf Brutpaaren an den 

Fließgewässern im UG vor. 
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4.1.3 Bewertung 

Mit Waldohreule, Kiebitz und Gartengrasmücke kommen gefährdete Vogelarten mit 

Brutpaaren im Plangebiet vor. Der Geltungsbereich des geplanten Vorhabens hat dem 

Bewertungsmodell von BEHM & KRÜGER (2013) folgend für sich genommen eine lokale 

Bedeutung (s. Anhang 1). Eine Anwendung des Bewertungsmodells auf das gesamte UG 

führt durch das Vorkommen weiterer Brutpaare des Kiebitzes sowie zusätzlich zu wertender 

Brutpaare des Stars zu einer regionalen Bedeutung als Brutvogellebensraum (s. Anhang 2). 

Abseits von rein schematisch arbeitenden Bewertungsmodellen fällt zunächst die 

verhältnismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes auf, die insbesondere im nördlichen 

UG anzutreffen waren. Das den Gehölzen des zentralen UG (Flächen des Geltungsbereiches) 

zugewandte Areal wurde demgegenüber deutlich seltener von der Art genutzt. Die ganz 

überwiegend intensiv genutzten Offenlandflächen werden durch Gebüsch- und/oder 

Gehölzreihen aufgelockert. Diese gutachterlich als moderat einzustufende Strukturvielfalt 

spiegelt sich sowohl im Vorkommen der o.g. gefährdeten Brutvögel als auch im Vorkommen 

von (mittlerweile) auf der Vorwarnliste geführten Vogelarten wider. Die Nutzungsintensität im 

Bereich der Offenlandflächen wird das Vorkommen weiterer anspruchsvoller sowie 

mindestens anteilig den Bruterfolg der festgestellten Wiesenvögel begrenzen. Dem 

Geltungsbereich selbst kommt nach gutachterlicher Einschätzung eine mittlere Bedeutung 

als Brutvogellebensraum zu. Das gesamte UG erhält eine mittlere bis hohe Bedeutung als 

Brutvogellebensraum. 

 Biotoptypen 

4.2.1 Bestand 

Im UG (im Falle der Biotoptypen ist dies im Wesentlichen der Geltungsbereich von BP Nr. 119, 

s. Abb. 2 sowie Kap. 3.2.1) wurden insgesamt 22 verschiedene Biotoptypen auskartiert. Die 

im Gelände angesprochenen Erfassungseinheiten werden in Tab. 3 dargestellt. 

Die innerhalb des UG in Bezug auf die Flächenanteile dominierenden Biotoptypen sind v.a. 

die Grünlandflächen. Mit Ausnahme der Teilfläche 4 (s. Abb. 2) herrschte eine nahezu 

ausschließlich intensive Nutzung auf den Grünlandflächen vor. Die erhöhte Nutzungsintensität 

war dabei auf das überwiegende Vorkommen von Wirtschaftsgräsern, gleichermaßen jedoch 

auf das Fehlen von Zeigerarten extensiver oder mesophiler Grünländer zurückzuführen. Die 

Teilfläche 4 war in ihrem westlichen Bereich zwar als Grünlandeinsaat einzuordnen und damit 

gleichermaßen zu einer intensiven Nutzungsform zu stellen. Auf der östlichen Fläche war zu 

Beginn des Jahres jedoch offenbar der Boden abgeschoben worden. Eine angeschlossene 

Bewirtschaftung dieses Flächenteils erfolgte im weiteren Verlauf des Jahres nicht. Auf diese 

Weise entstand ein Biotoptyp, der sich sowohl aus Offenbodenflächen als auch Elementen 

einer aufwachsenden Brache zusammensetzte. Der einzige ackerbaulich genutzte Schlag im 

UG befindet sich im westlichen Bereich der Teilfläche 6. In der Teilfläche 4 sowie im 

Grenzbereich der Teilflächen 1 und 2 sorgen Entwässerungsgräben mit ihren Saumbiotopen 

für eine Gliederung der bewirtschafteten Schläge. In den Übergangsbereichen einiger 

Teilflächen befinden sich Gehölzreihen oder flächige Gehölze. Die einzelnen Teilflächen des 

Geltungsbereiches werden über Wirtschaftswege oder Straßen erreicht, die anteilig ebenfalls 

Teil des abgegrenzten Plangebietes sind. 
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Im Geltungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotoptypen. Pflanzenarten, 

die in den Gefährdungskategorien der Roten Liste (GARVE 2004) geführt werden, wurden im 

Plangebiet nicht gefunden. 

Eine Darstellung der erfassten Biotoptypen im UG (Geltungsbereich BP Nr. 119 zzgl. südlich 

gelegener Flächen, vgl. Aussagen in Kap. 3.2.1) nach den Obergruppen gem. DRACHENFELS 

(2021) findet sich in Plan 5. 

Tab. 3: Biotoptypenerfassung 2022 – tabellarische Bestandsdarstellung 

Nummer 
Haupt-
code 

Bezeichnung Gesamtcode 

Gebüsche und Gehölzbestände 

02.10.01.00 HFS Strauchhecke HFS 

02.10.02.00 HFM Strauch-Baumhecke HFM 

   HFM 
(We1,Bi1,Eb1) 

02.10.03.00 HFB Baumhecke HFB (Bi2)/UHF 

   HFB (Er2) 

02.11.00.00 HN Naturnahes Feldgehölz HN (Bi2) 

02.13.01.00 HBE Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe HBE 

   HBE (Bi1) 

   HBE (Bi2) 

   HBE (Bi3) 

   HBE (Ei1+3) 

   HBE (Ei2) 

   HBE (Ei3) 

   HBE 
(Ei3,Er3,Bi3) 

02.13.03.00 HBA Allee/Baumreihe HBA (Bi1) 

   HBA (Ei1) 

   HBA (Ka2) 

02.16.03.00 HPS Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand HPS 

   HPS/UHM 

Binnengewässer 

04.13.03.00 FGR Nährstoffreicher Graben FGR 

   FGR/UHF 

   FGR/UHM 

Grünland 

09.06.00.00 GIM Intensivgrünland auf Moorböden GIM 

09.07.00.00 GA Grünland-Einsaat GA 

Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren 

10.04.01.00 UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte UHF 

10.04.02.00 UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte UHM 

   UHM/BRR 

   UHM/DOZ 

   UHM/UHF 



  BP Nr. 119 Gemeinde Rastede – Kartierbericht Brutvögel, Biotoptypen 2022 Seite 17 

Büro Sinning, Inh. Silke Sinning - Ökologie, Naturschutz und räumliche Planung, Wildenloh 

Nummer 
Haupt-
code 

Bezeichnung Gesamtcode 

10.04.05.00 UHB Artenarme Brennnesselflur UHB 

   UHB/UHM 

Acker- und Gartenbaubiotope 

11.01.06.00 AZ Sonstiger Acker AZ (m) 

Grünanlagen 

12.01.04.00 GRT Trittrasen GRT 

12.03.01.00 HSE 
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen 
Baumarten 

HSE 

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen 

13.01.01.00 OVS Straße OVS 

13.01.11.00 OVW Weg OVW 

13.17.03.00 OYJ Hochsitz/jagdliche Einrichtung OYJ 

13.17.06.00 OYS Sonstiges Bauwerk OYS 
    

Gesamtcode 

Aus Haupt- und Nebencodes zusammengesetzte Gesamtbeurteilung einer Fläche 

Zusätzlich zu den erläuterten Hauptcodes treten die folgenden nicht erläuterten Nebencodes auf: 
BRR = Rubus-/Lianengestrüpp; DOZ = Sonstiger Offenbodenbereich 

Zusatzmerkmale 
im Gesamtcode 

Kulturen: m = Maisanbau; Baumarten: Bi = Birke; Eb = Eberesche; Ei = Eiche; Er = Erle; Ka = Kastanie; 
We = Weide; Altersstrukturtypen: 1 = Stangenholz; 2 = schwaches bis mittleres Baumholz; 3 = starkes 
Baumholz 

4.2.2 Bewertung 

Auf eine Darstellung von Wertstufen wird im vorliegenden Gutachten verzichtet (vgl. Kap. 

3.2.2). 
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5 Hinweise zu Eingriffsregelung und Artenschutz 

 Angaben zum geplanten Vorhaben 

Der vorliegenden Planzeichnung zufolge wird der überwiegende Teil des Geltungsbereiches 

als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 

ausgewiesen. Hiermit geht eine Überprägung der aktuell landwirtschaftlich genutzten Böden 

einher (Teilversiegelung sowie Versiegelung). Entlang der südlichen Grenze der Teilfläche 2 

ist die Herrichtung eines Blühstreifens geplant. Für einen größeren Teil der in den 

Übergangsbereichen stehenden Gehölze (Bestand) ist ein Erhalt vorgesehen. Dies gilt 

gleichermaßen für die ältere Eiche zwischen den Teilflächen 1 und 2 (Foto siehe Deckblatt). 

Für die bestehenden Wirtschaftswege wird davon ausgegangen, dass sie mindestens anteilig 

ertüchtigt werden müssen. Ein Auszug der Planzeichnung wird in Abb. 4 dargestellt. 

 

Abb. 4: Planzeichnung (Auszug) für den Geltungsbereich von BP Nr. 119  

Farbe Orange = Sonstiges Sondergebiet (SO) mit Zweckbestimmung „Photovoltaik-
Freiflächenanlage“; Farbe Grün = Private Grünflächen sowie Gehölzerhalt/-anpflanzung; Farbe 
Gelb (Schraffur, nur antlg. in der Abbildung zu erkennen) = Erschließung 
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 Beurteilung potenzieller Auswirkungen gem. 
Fachliteratur 

Nachfolgend soll ein kurzer Einblick in den aktuellen Kenntnisstand über die Auswirkungen 

von PV-Anlagen gegeben werden. Die zusammengestellten Aussagen beschränken sich 

dabei auf die Artengruppe der Brutvögel. Die potenziellen von PV-Anlagen ausgehenden 

Effekte auf Brutvögel wurden bspw. bereits im Jahre 2007 im „Leitfaden zur Berücksichtigung 

von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen“ zusammengetragen 

(ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die Autoren des Leitfadens geben insbesondere 

Hinweise zu möglichen Irritations- sowie Scheuch- und Störwirkungen oder Meidungseffekten. 

Aus den Ausführungen geht hervor, dass nicht alle der vorhabenbedingten Wirkfaktoren für 

Brutvögel grundsätzlich relevant sind. Darüber hinaus werden einzelne Wirkfaktoren nur dann 

potenziell negative Effekte auf Brutvögel bedingen (können), wenn bestimmte Arten auf den 

Eingriffs- und/oder Nachbarflächen vorkommen. Als gegenüber diesem Vorhabentyp 

tendenziell sensible Arten nannten die Autoren 2007 beispielhaft Brachvogel, Uferschnepfe, 

Rotschenkel und Kiebitz (Wiesenvögel). Der Verlust von Brutstätten dieser Arten kann dabei 

sowohl anlagenbedingt direkt durch eine Inanspruchnahme als auch betriebsbedingt indirekt 

über eine Entwertung geeigneter Habitate stattfinden. Letztere ist auf optische Störwirkungen 

zurückzuführen, die insbesondere für die o.g. Arten von PV-Freiflächenanlagen ausgehen 

können. Darüber hinaus muss (dann auch für ubiquitäre und/oder weitgehend anspruchslose 

Arten) während der Bauphase von potenziellen Scheuchwirkungen ausgegangen werden, die 

zu einer Aufgabe von Brutstätten führen können. Neben den o.g. negativen Auswirkungen 

werden jedoch auch zahlreiche positive Effekte auf Brutvögel erwähnt, die sich potenziell 

ergeben können. So können bspw. Randbereiche und Zwischenräume einer 

Freiflächenanlage von vielen Arten (weiterhin) als Jagd-, Nahrungs- und Bruthabitat genutzt 

werden. Selbst einzelne gefährdete Arten wie Feldlerche oder Rebhuhn können die 

Freiflächen zwischen installierten Modulen als Brutstätte nutzen (ARGE MONITORING PV-

ANLAGEN 2007). 

Auf die im o.g. Leitfaden getroffenen Aussagen (und z.T. Vermutungen) zu potenziellen 

Störwirkungen folgten seit seiner Veröffentlichung weitere Untersuchungen im Hinblick auf die 

Auswirkungen auf Brutvögel. So geht etwa aus der Veröffentlichung von TRÖLTZSCH & 

NEULING (2013) hervor, dass für einige Vogelarten die Siedlungsdichte auf an Solarfeldflächen 

angrenzenden Referenzflächen z.T. deutlich höher ausfiel als im Bereich der PV-Anlage. 

Bestimmte Vogelarten wie Feldlerche, Bluthänfling, Hausrotschwanz und Bachstelze nutzten 

jedoch die neu entstandenen Strukturen (Zwischenräume im Bereich von oder aber Nischen 

unter den Modulen und Trafostationen) als Brutstätte. Auch in den Ausführungen von RAAB 

(2015) wird darauf verwiesen, dass Arten wie Rebhuhn, Neuntöter, Baumpieper, Schafstelze, 

Dorngrasmücke, Schwarzkehlchen, Feldsperling, Bluthänfling und Goldammer zu typischen 

Vogelarten der Solarparks zu stellen sind. Es ist dabei einschränkend darauf hinzuweisen, 

dass nicht alle der zuletzt genannten Arten in allen der im Rahmen der o.g. Veröffentlichung 

untersuchten Solarparks anzutreffen waren. Im Rahmen des niedersächsischen Projektes 

INSIDE („Integration von Solarenergie in die niedersächsische Energielandschaft“, beauftragt 

vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz) erfolgte 

eine Literaturrecherche, die sich u.a. mit dem Vorkommen der landesweit gefährdeten 

Offenland-Brutvögel (mit damaligem Stand der Roten Liste gem. KRÜGER & NIPKOW 2015) im 

Bereich von Photovoltaik-Anlagen auseinandersetzte. Auch diese Studie macht deutlich, dass 

sich viele Arten an die veränderten Bedingungen weitgehend problemlos anpassen können, 

während wiederum andere etwa von den entstehenden potenziellen Nisthabitaten unter den 

Anlagenbauteilen sogar profitieren (Nischen- und Halbhöhlenbrüter). Für bestimmte Arten, wie 
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z.B. Kiebitz oder Wiesenpieper (Auswahl), muss jedoch auch nach diesen aktuellen 

Einschätzungen weiterhin davon ausgegangen werden, dass sie PV-Anlagen nicht oder nur 

bei sehr offen und großzügig ausgestalteten Randbereichen als Bruthabitat annehmen werden 

(BADELT et al. 2020). 

Für die Gruppe der Wasser- oder Watvögel thematisierten die Autoren des o.g. Leitfadens aus 

dem Jahre 2007 (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007) eine bislang nicht wissenschaftlich 

belegte Befürchtung, dass anfliegende Individuen die Solarmodule als Wasserfläche 

interpretieren. In diesem geschilderten Fall einer Fehlinterpretation entstünde demnach ggf. 

die Gefahr, dass der Versuch eines Anflugs oder Eintauchens stattfinden und dies wiederum 

zu einer (potenziell tödlichen) Verletzung führen könnte. Die Autoren verweisen in diesem 

Zusammenhang auf eine Untersuchung am Main-Donau-Kanal, die im Umfeld einer 

großflächigen realisierten PV-Freiflächenanlage durchgeführt wurde. Die Untersuchung 

lieferte keine Hinweise auf eine derartige Verwechslungsgefahr. Zudem konnten in diesem 

Zuge weder Irritations- noch Attraktionswirkungen für im Umfeld der realisierten PV-Anlage 

fliegende Vögel beobachtet werden. Es wird abschließend jedoch darauf hingewiesen, dass 

die Entstehung von Gefahrensituationen etwa bei schlechten Sichtverhältnissen nicht 

vollständig ausgeschlossen werden kann (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die in der 

Literaturrecherche der Veröffentlichung von BADELT et al. (2020) dargelegten Erkenntnisse zu 

einem potenziellen Verunfallen von Vögeln an PV-Anlagen zeichnen weiterhin ein noch 

unscharfes Bild im Hinblick auf zu prognostizierende Kollisionswahrscheinlichkeiten. Erhöhte 

Gefahren durch Kollisionen von Vögeln mit PV-Anlagen lassen sich aus den in der 

Literaturarbeit von BADELT et al. (2020) zitierten Werke jedoch bislang nicht ableiten. 

 Beurteilung potenzieller Auswirkungen durch das 
geplante Vorhaben 

Die Themenkomplexe Eingriffsregelung und Artenschutz werden auf der Grundlage der 

Ergebnisse dieses Fachbeitrags in einem Umweltbericht und ggf. in einer 

artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsprüfung ausgearbeitet. An dieser Stelle folgen daher 

zunächst überschlägige Gesamteinschätzungen. Der nachfolgenden Beurteilung potenzieller 

Auswirkungen werden die o.g. Kenntnisse über die Auswirkungen von PV-Anlagen sowie die 

Sachverhalte und Annahmen zur Ausgestaltung des geplanten Vorhabens zugrunde gelegt. 

5.3.1 Brutvögel 

Mit Blick auf die konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die Artengruppe der Brutvögel 

wurde die vorliegende Planzeichnung des geplanten Vorhabens (Vorentwurf mit Stand 

17.08.2022) zusammen mit sämtlichen Brutpaaren der potenziell betroffenen Vogelarten in 

Plan 4 dargestellt. 

Beurteilung von Auswirkungen auf Brutpaare im Geltungsbereich 

Innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 wurde eine relativ zu dem 

gesamten UG geringe Anzahl an Brutpaaren festgestellt (Tab. 4). Darüber hinaus ist zunächst 

zu erwähnen, dass nicht alle Teilflächen im Geltungsbereich vollständig überprägt werden (vgl. 

Aussagen in Kap. 5.1). Insbesondere für die Randbereiche des Plangebietes sowie die 

Flächen entlang der vorhandenen Straßen/Verkehrswege machen die Darstellungen in der 

Planzeichnung deutlich, dass eine Rodung von Gehölzen i.d.R. nicht stattfinden wird. Lediglich 

für einzelne zentral in den Teilflächen gelegene Gehölze ist eine Entnahme vorgesehen. 
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Weiterhin ist bei der Beurteilung der Auswirkungen für die Brutpaare des Geltungsbereichs zu 

berücksichtigen, dass im Gegensatz zu anderen Gewerbeplanungen weder eine 

überwiegende Versiegelung des Bodens stattfindet, noch eine dauerhafte Störung durch 

Lärmemissionen, Beleuchtung oder Bewegung. Daher werden Nahrungshabitate 

insbesondere der Singvögel des Halboffenlands nicht beeinträchtigt werden. Ist zudem die 

Niststätte nicht betroffen, so ist davon auszugehen, dass das entsprechende Revier auch nach 

Umsetzung der Planung genutzt wird. Vor diesem Hintergrund müssen Aussagen über die 

Betroffenheit von Brutpaaren unter Berücksichtigung der Lage ihrer verorteten Revierzentren, 

der artspezifischen Empfindlichkeit gegenüber dem Anlagentyp sowie der Inhalte der 

Planzeichnung einzelfallbezogen getroffen werden. 

Tab. 4: Brutpaare innerhalb des Geltungsbereiches (inkl. Betroffenheit) 

Artname 

Brutpaare 
innerhalb 

des 
Geltungs-
bereiches 

Betroffene 
Brutpaare Artname 

Brutpaare 
innerhalb 

des 
Geltungs-
bereiches 

Betroffene 
Brutpaare 

Amsel 2 - Kiebitz 3 3 

Bachstelze 1 

- 
(neue Nist-

möglichkeiten 
ersetzen alte 
Strukturen) 

Kohlmeise 4 - 

Baumpieper 1 - Nilgans 1 1 

Blaumeise 1 - Ringeltaube 1 - 

Buchfink 4 - Rotkehlchen 1 - 

Dorngrasmücke 3 1 Singdrossel 1 - 

Gartengrasmücke 2 - Waldohreule 1 1 

Gartenrotschwanz 1 - Zaunkönig 2 - 

Goldammer 4 - Zilpzalp 2 - 

Graugans 2 1    

 

Für nahezu alle Brutpaare der innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches vorkommenden 

Gehölzbrüter kann eine unmittelbare Betroffenheit durch das geplante Vorhaben unmittelbar 

ausgeschlossen werden. So wird bspw. der im östlichen Grenzbereich der Teilfläche 6 

vorhandene und von Gehölzen bestandene Verkehrsweg durch den Geltungsbereich zwar 

erfasst. Die Gehölze entlang des Weges sollen lt. Planzeichnung jedoch erhalten werden, so 

dass sich keine oder nur marginale Auswirkungen auf die dort vorhandenen Brutpaare (z.B. 

Buchfink, Kohlmeise, Singdrossel oder Gartengrasmücke) ergeben. Auch im Bereich der 

Westflanken der Teilflächen 2 und 4 (Brutpaare von Baumpieper, Buchfink, Dorngrasmücke, 

Goldammer und Gartenrotschwanz) bleiben die Gehölze bestehen. Eine direkte Betroffenheit 

dieser Brutpaare ist demzufolge nicht zu erwarten. Für die zwischen Teilfläche 3 und 4 

verorteten Revierzentren von Blaumeise und Goldammer (hier befinden sich Einzelbäume und 

Sträucher, vgl. Plan 5) wird gleichermaßen davon ausgegangen, dass die Bäume nicht gerodet 

werden. Das Brutpaar der Bachstelze (Nischen-/Halbhöhlenbrüter) in Teilfläche 6 kann trotz 

des Verlusts der ursprünglichen Niststätte auch im Bereich der PV-Anlagen zukünftig eine 

Brutstätte finden (vgl. Aussagen in Kap. 5.2). Die Brutstätten der Arten Dorngrasmücke und 

Nilgans im nördlichen Bereich der Teilfläche 5 sind aufgrund der Rodung der Gehölzinseln als 
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Verlust einzustufen. Auch für die drei Kiebitz-Brutpaare muss mit dem Verlust ihrer Brutstätte 

auf den Offenlandflächen gerechnet werden. Bei dem zwischen den Teilflächen 1 und 2 in 

einer älteren Eiche festgestellten Brutpaar der Waldohreule lässt sich nur bedingt beurteilen, 

ob die Brutstätte nach Realisierung des geplanten Vorhabens weiterhin genutzt wird. Es sollte 

vorsorglich damit gerechnet werden, dass die direkt auf die Brutstätte wirkenden optischen 

Eindrücke der PV-Anlage zu einer Entwertung des Brutplatzes führen können. Da sich 

innerhalb des UG mehrere Waldflächen befinden, die sich anteilig aus Nadelholzarten 

zusammensetzen, bislang jedoch nicht als Brutplatz von der Waldohreule aufgesucht worden 

sind, liegen Ausweichmöglichkeiten im unmittelbaren Umfeld vor. 

Beurteilung von Auswirkungen auf Brutpaare außerhalb des Geltungsbereichs 

Für die außerhalb des Geltungsbereiches festgestellten Brutvögel sind insbesondere etwaige 

Scheuchwirkungen zu beurteilen. Am Geestrandtief waren etwa Graugänse und Stockenten 

mit einer verhältnismäßig hohen Anzahl an Brutpaaren (sechs bzw. acht Brutpaare) vertreten. 

Trotz der hohen Anpassungsfähigkeit der beiden Arten wird unter vorsorglichen 

Gesichtspunkten angenommen, dass diejenigen Brutpaare ihr Revierzentrum verlagern 

werden, für die die geplante Folgenutzung beidseitig unmittelbar an die Brutstätte heranrücken 

wird. Dies gilt für jeweils ein Brutpaar von Stockente und Graugans zwischen den Teilflächen 

1/2 und 5. Für die verhältnismäßig zahlreich außerhalb des Plangebietes vorkommenden 

Brutpaare des Kiebitzes (insbesondere im nördlichen UG) wird davon ausgegangen, dass eine 

Scheuchwirkung durch den optischen Eindruck der PV-Anlagen entstehen kann. Hierdurch 

muss für einige der Brutpaare mit leichten Revierverlagerungen gerechnet werden. Inwieweit 

diese Brutpaare die Möglichkeit haben, in angrenzende Habitate auszuweichen kann nicht 

abschließend beurteilt werden, da sich das UG im Übergangsbereich der beiden 

Landschaftseinheiten „Delfshausen-Ipwegermoor“ und „Rasteder Geestrand“ befindet. 

Auswirkungen auf Gehölzbrüter werden vermutlich nur in marginalem Ausmaß auftreten. Da 

die Randbereiche des geplanten Vorhabens mit Gehölzen bepflanzt werden bzw. vorhandene 

Gehölze weitgehend bestehen bleiben, kann eine Betroffenheit von Brutpaaren dieser Gilde 

an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Im Zuge der Realisierung des geplanten Vorhabens 

werden die für die PV-Anlagen umzugestaltenden Flächen nicht vollflächig versiegelt. In den 

Randbereichen, unter den technischen Elementen der PV-Anlage (z.B. Solarmodule) sowie in 

den freizuhaltenden Zwischenräumen werden Biotope entstehen, die von den Brutpaaren der 

im Gebiet vorkommenden Arten (weiterhin) für die Nahrungssuche genutzt werden können 

(vgl. Aussagen in Kap. 5.2). 

Aussagen zur Erheblichkeit 

Den o.g. Einschätzungen zu den zu erwartenden Konflikten folgend ergeben sich 

insbesondere Auswirkungen auf die gefährdete Wiesenvogelart Kiebitz. Neben drei 

unmittelbar betroffenen Brutpaaren sollte aufgrund der möglichen Revierverlagerungen eine 

Betroffenheit für zwei weitere Brutpaare angenommen werden. In der Gesamtschau führt 

das geplante Vorhaben zu einem erheblichen Eingriff für die Brutvögel im Sinne der 

Eingriffsregelung. Es ist die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Für 

die betroffenen Brutpaare des Kiebitzes eignen sich bspw. eine Extensivierung von 

Grünlandflächen oder aber die Schaffung von hinreichend dimensionierten Blänken in 

vorhandenen Grünlandarealen. Die Maßnahmen sollten auf Flächen umgesetzt werden, die 

freie Sichtbeziehungen aufweisen. Die ebenfalls betroffenen Arten Stockente und Graugans 

können von den o.g. Maßnahmen profitieren. 
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Aussagen zum Artenschutz 

Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten muss sichergestellt werden, dass die 

Verbotstatbestände gem. §44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG nicht erfüllt werden. Um eine Tötung 

von Individuen zu vermeiden, muss eine Bauzeitenregelung eingehalten werden. Alle 

baulichen Maßnahmen müssen außerhalb der Brutzeit (März bis September) stattfinden. Ein 

vorzeitiger Baubeginn kann für Teilbereiche durch eine ökologische Baubegleitung 

ermöglicht werden. Die o.g. Auswirkungen auf den Kiebitz bedingen für die innerhalb des 

Geltungsbereiches vorkommenden Brutpaare eine Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte. Die indirekten Auswirkungen (Scheuchwirkungen) auf die in den angrenzenden 

Bereichen vorkommenden Brutpaare des Kiebitzes sind als Störung einzustufen. Die Störung 

wird Revierverlagerungen der betroffenen Brutpaare bedingen können. Vor diesem 

Hintergrund werden Kompensationsmaßnahmen erforderlich (Grünlandextensivierung 

und/oder Anlage von Blänken, s.o.), die in räumlicher Nähe umzusetzen sind. Es wird an dieser 

Stelle gutachterlich empfohlen, dass die Kompensation spätestens baubegleitend umgesetzt 

wird. Auf diese Weise können geeignete Ersatzhabitate zum Zeitpunkt der an die 

Baumaßnahmen anschließenden Brutperiode für die betroffenen Brutpaare zur Verfügung 

stehen. Die Waldohreule wird die aktuell genutzte Brutstätte nach der Installation der PV-

Anlage möglicherweise nicht weiterhin nutzen. Waldohreulen sind verhältnismäßig reviertreu, 

wechseln innerhalb der besiedelten Gebiete jedoch häufig (zumeist kleinräumig) den 

Horststandort (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). In den im UG vorhandenen flächigen 

Gehölzen (v.a. Nadelholzbestände) stehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur 

Verfügung (s.o.). Es ist überdies möglich, dass die 2022 festgestellte Brut des im nördlichen 

Plangebiet verorteten Paares bereits in den flächigen Gehölzbeständen des zentralen UG 

stattgefunden hatte (vgl. Aussagen in Kap. 4.1.2). Die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt damit im räumlichen Zusammenhang erhalten. Gleiches 

kann für die betroffenen Brutpaare von Dorngrasmücke und Nilgans im nördlichen Teil der 

Teilfläche 5 angenommen werden. Vor dem Hintergrund der o.g. Sachverhalte und Annahmen 

werden die Verbotstatbestände Störung gem. §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und Beschädigung 

gem. §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt. 

5.3.2 Biotoptypen 

Die Beurteilung von potenziellen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Biotoptypen 

wird i.d.R. über die zu erwartende Flächeninanspruchnahme und durch Anwendung von 

Bilanzierungsmodellen durchgeführt. Die Aufstellung einer derartigen Flächenbilanz ist nicht 

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. 
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7 Anhang 

Anhang 1: Bewertung des Plangebietes (Geltungsbereich BP Nr. 119) als Brutvogellebensraum gem. 

BEHM & KRÜGER (2013) 

Größe: ca. 42,3 ha  

Art BP 

max. Gefährdung  
Watten und 
Marschen / 

Tiefland West 
(Rote Liste 
Regionen) 

Punkte 
Gefährdung 

NDS   
(Rote Liste Nds) 

Punkte 
Gefährdung BRD  

(Rote Liste D) 
Punkte 

Gartengrasmücke 2 3 gefährdet 1,8 3 gefährdet 1,8 * keine 0 

Kiebitz 3 3 gefährdet 2,5 3 gefährdet 2,5 2 
stark 

gefährdet 
4,8 

Waldohreule 1 3 gefährdet 1 3 gefährdet 1 * keine 0 

Endpunktzahl   5,30  5,30  4,80 

Bedeutung als 
Vogelbrutgebiet  

lokale Bedeutung   

 

Anhang 2: Bewertung des UG als Brutvogellebensraum gem. BEHM & KRÜGER (2013) 

Größe: ca. 100,8 ha  

Art BP 

max. Gefährdung  
Watten und 
Marschen / 

Tiefland West 
(Rote Liste 
Regionen) 

Punkte 
Gefährdung 

NDS   
(Rote Liste Nds) 

Punkte 
Gefährdung BRD  

(Rote Liste D) 
Punkte 

Gartengrasmücke 2 3 gefährdet 1,8 3 gefährdet 1,8 * keine 0 

Kiebitz 16 3 gefährdet 5,6 3 gefährdet 5,6 2 
stark 

gefährdet 
14 

Star 5 3 gefährdet 3,6 3 gefährdet 3,6 3 gefährdet 3,6 

Waldohreule 1 3 gefährdet 1 3 gefährdet 1 * keine 0 

Endpunktzahl   11,90  11,90  17,46 

Bedeutung als 
Vogelbrutgebiet  

regionale Bedeutung 
(Watten und Marschen / Tiefland 

West) 
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Z - Zaunkönig
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Gebüsche und Gehölzbestände

Binnengewässer

Grünland

Trockene bis feuchte Stauden- 
und Ruderalfluren

Acker- und Gartenbau-Biotope

Grünanlagen

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen

Sonstige Planzeichen
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AZ
FGR
GA
GIM
GRT
HBA
HBE
HFB
HFM
HFS
HN
HPS
HSE
OVS
OVW
OYJ
OYS
UHB
UHF
UHM

(Erläuterung der Zusatzmerkmale s. Tab. 3)

Sonstiger Acker
Nährstoffreicher Graben
Grünland-Einsaat
Intensivgrünland auf Moorböden
Trittrasen
Allee/Baumreihe
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
Baumhecke
Strauch-Baumhecke
Strauchhecke
Naturnahes Feldgehölz
Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten
Straße
Weg
Hochsitz/jagdliche Einrichtung
Sonstiges Bauwerk
Artenarme Brennnesselflur
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
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Bebauungsplan 119 - Solarpark Kleibrok 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.03.2023 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.03.2023 Verwaltungsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB sowie der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf der Grundlage dieser Be-
schlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung 
und Bauen vom 13.03.2023 berücksichtigt. 

 
2. Dem Entwurf des Bebauungsplans 119 einschließlich Begründung und Um-

weltbericht wird zugestimmt. 
 
3. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 119 sollen - im Parallelverfahren zur 81. 
Änderung des Flächennutzungsplans - auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Solarparks im 
Ortsteil Kleibrok geschaffen werden. Der Aufstellungsbeschluss für das Bauleitplan-
verfahren wurde im September 2022 gefasst. Auf die Vorlagen 2022/010 und 
2022/157 wird insoweit verwiesen.  
 
Für diese Planung ist zwischenzeitlich die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange sowie der Öffentlichkeit durchgeführt worden. Von den Trägern öffentli-
cher Belange wurden neben redaktionellen Hinweisen insbesondere Anregungen 
zum Bodenschutz vorgetragen. Die Gründung der Anlagen ist durch Rammpfosten 
geplant. Bei der Realisierung der PV-Anlage sind verschiedene Bodenschutzmaß-
nahmen, unter anderem zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen, zu beachten. 
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Im Zuge der öffentlichen Auslegung wurde von zwei Anliegern der Abstand des So-
larparks zu Wohnhäusern thematisiert. Dem Gebot der Rücksichtnahme folgend 
wurde bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans der Geltungsbereich der Son-
derbauflächen reduziert. Ergänzend dazu werden im Bebauungsplan Teilflächen als 
Grünflächen mit Anpflanzgebot ausgewiesen, um den Abstand zwischen PV-
Modulen und Wohnhäusern auf mindestens 75 m zu erhöhen. Die vollständige Ab-
wägung aller eingegangenen Stellungnahmen ist als Anlage 1 beigefügt.  
 
In den Entwurf eingeflossen sind zudem weitere Überlegungen zur ökologischen 
Ausgestaltung des Solarparks. Die zulässige Grundflächenzahl zur Überdeckung mit 
PV-Modulen wurde gegenüber dem Vorentwurfs-Stand von 0,8 auf 0,6 reduziert. Zu-
dem wurde die zulässige Grundflächenzahl für bodenversiegelnde Bauteile auf 0,02 
festgesetzt. Dadurch vergrößern sich innerhalb des Solarparks die Abstände zwi-
schen den PV-Modulen, sodass sich unterhalb dieser die vorgesehene Extensivie-
rung von Grünland besser entwickeln kann. Die dadurch verringerte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Solarparks wird vom Vorhabenträger akzeptiert.  
 
Innerhalb des Plangebietes werden Ausgleichsmaßnahmen realisiert, die neben der 
oben genannten Grünlandextensivierung die Anlegung von Gehölzen, Blühstreifen 
und Totholzhaufen beinhalten. Die Einzäunung des Solarparks ist im bodennahen 
Bereich mit einer größeren Maschenbreite zu realisieren, sodass eine Durchlässig-
keit für Kleintiere ermöglicht wird.  
 
Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurde festgestellt, dass innerhalb des Plange-
bietes drei Kiebitz-Brutpaare ihr Brutrevier verlieren werden. Als vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme werden vor Baubeginn ca. 5,5 Hektar externe Kompensationsflä-
chen als extensives Grünland im Bereich Liethe und Kleibrok bereitgestellt. 
 
Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs kann die Durchführung der öffentlichen 
Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beschlossen werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten des Bauleitplanverfahrens werden durch Abschluss eines städtebauli-
chen Vertrages von dem Vorhabenträger getragen. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Bei Realisierung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen ergibt sich ein Energieertrag 
aus erneuerbaren Energien von 41 bis 47 Mio. kWh jährlich. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Entwurf Planzeichnung 
3. Entwurf Begründung 
4. Entwurf Umweltbericht mit Anlagen 
5. Planzeichnung auf Luftbild 



 

 

 

 
 

GEMEINDE RASTEDE 
Landkreis Ammerland 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 119 
„Solarpark Kleibrok“ 

 

 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 
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öffentlicher Belange 
(§ 4 (1) BauGB) 

 
und 

 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) 
Am Wall 16-167 
28195 Bremen 

 
2. TenneT TSO GmbH 

Eisenbahnlängsweg 2 a 
31275 Lehrte 
 

3. Gastransport Nord GmbH 
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 

 
4. ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

Vahrenwalder Straße 238 
30179 Hannover 
 

5. GASCADE Gastransport GmbH 
Kölnische Straße 108–112 
34119 Kassel, Deutschland 
 

6. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
 

7. Niedersächsiche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Dez. 42 Standort Oldenburg 
Luftfahrtbehörde 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

8. Niedersächsiche Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Oldenburg 
Kaiserstraße 27 
26122 Oldenburg 
 

9. Ammerländer Wasseracht 
An der Krömerei  6A 
26655 Westerstede 

 
10. Landkreis Wesermarsch 

Poggenburger Straße 15 
26919 Brake  
 

11. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Vahrenwalder Str. 236 
30179 Hannover 
 

12. Telekom Deutschland GmbH 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 



BPlan Nr. 119, frühzeitige Beteiligung, Behörden-/TÖB-Beteiligung                 Anregungen 

            

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 

1. Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

 
2. LWK Niedersachsen, Bezirksst. OL-Nord 

Hermann-Ehlers-Straße-15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

3. Forstamt Weser-Ems 
Geschäftsstelle Oldenburg 
Gertrudenstr. 22 
26121 Oldenburg 
 

4. Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Neuenburg 
Zeteler Straße 18 
26340 Zetel-Neuenburg 
 

5. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Postfach 510153 
30631 Hannover 
 

6. OOWV 
Georgstr. 4 
26919 Brake 

 
7. Avacon Netz GmbH 

Waterstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 

8. EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 
 

  

  
Die mit einer Abbildung unterlegte Stellungnahme der unteren Landespla-
nungsbehörde ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Anlage 1: 

 
 
 
Die untere Naturschutzbehörde/Waldbehörde hat folgende Anregungen 
und Bedenken: 
 

  
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung im Kapitel 3.1 aktualisiert.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Begründung im Kapitel 3.2 angepasst. 
Gemäß Leitungsplan des OOWV verläuft nur eine Fernwasserleitung direkt 
im Plangebiet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Etwa 16,5 ha des Plangebietes liegen innerhalb von Gunstflächen. Der üb-
rige Geltungsbereich liegt im Bereich von Weißflächen. Die Inanspruch-
nahme von Weißflächen im Anschluss an Gunstflächen ist aus Sicht der 
Gemeinde im vorliegenden Bereich verträglich. Ziel ist es an dieser Stelle 
in Kleibrok eine großzügige Photovoltaik-Freiflächenplanung zu entwickeln, 
um die Standorte, in denen das Landschaftsbild durch die Anlagen beein-
trächtigt wird, zu reduzieren. 
Im Norden wird ein kleiner Teilbereich entlang der Rehorner Bäke als Bo-
den mit hoher Bodenfruchtbarkeit dargestellt. Die Darstellung dieser Bo-
dengüte ist allerdings nicht parzellenscharf. Die betroffene Fläche wäre ei-
genständig nicht wirtschaftlich zu bewirtschaften, sodass eine Inanspruch-
nahme zur Abrundung des Geltungsbereiches verträglich ist.  
Zum Entwurf werden die Abgrenzungen des Sondergebietes dahingehend 
geändert, dass mindestens 75 m Abstand zum nächsten Wohnhaus einge-
halten werden. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Eine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme ist erst nach Vor-
lage einer Biotoptypenkarte bzw. der Ergebnisse der faunistischen Erfas-
sung möglich. Bei der Bewertung von Eingriffen in das Schutzgut Boden (S. 
19 des Umweltberichtes) ist zu berücksichtigen, dass in der Regel als Ver-
bindungen Kabelgräben zwischen den Modulgestellen hergestellt werden. 
Hierbei ist insbesondere die mögliche Beeinträchtigung von Moorböden zu 
bewerten. Die Maßnahmen zur Vermeidung (Kapitel 5.1, S. 18 ff des Um-
weltberichtes) sind nicht dargestellt und daher schutzgutbezogen ausführ-
lich zu beschreiben. 
 
Durch die Aufstellung der Module und Einzäunung des Geländes bietet der 
Solarpark nur sehr eingeschränkt Lebensraum für wildlebende Tierarten 
und stellt eine Barriere in der Landschaft dar. Aus diesem Grund ist die 
Fläche gar nicht oder nur sehr bedingt als Kompensationsfläche für andere 
Eingriffe geeignet (Umweltbericht, S.22). 
 
 
 
 
 
 
 
Die Solarparkflächen grenzen an drei größere Waldflächen. Es ist ein Min-
destabstand von einer Baumlänge von 30m zum Solarpark erforderlich, um 
den Wald in seiner Funktion zu erhalten. Dieser Abstand ist erforderlich, da 
der Wald in seiner Funktion erhalten werden und nicht durch angrenzende 
intensive Nutzungen und sich daraus ergebende Ansprüche zurückge-
drängt werden soll.  
 
Sollten in diesem Einzelfall triftige Gründe vorliegen, um diesen Abstand zu 
unterschreiten, ist zum Schutz und zur Erhaltung des Waldes und der Ver-
kehrssicherheit eine grundbuchrechtliche Eintragung zwischen dem Bau-
herren und dem Eigentümer der Waldfläche erforderlich, in der sich der 
Bauherr bereit erklärt, das Gefahrenrisiko bzw. die Nachteile, die sich in der 
Bewirtschaftung ergeben, mit allen sich daraus abzuleitenden Forderungen 
zu übernehmen.  
 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Biotoptypenkarte und die 
faunistischen Erfassungen werden zum Entwurf ergänzt.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In dem Kapitel 5.1 sind bereits 
Maßnahmen zur Vermeidung formuliert, diese werden ergänzt. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Entwicklung von Extensiv-
grünland mit der für den Biotoptyp typischen Pflanzenartzusammensetzung 
wird aus fachlicher Sicht trotz der Aufstellung der Modultische gesehen und 
führt somit, gem. für die Eingriffs- / Ausgleichbilanzierung zu Grunde ge-
legte Kompensationsmodell vom Nds. Städtetag, zu einer Aufwertung der 
Flächen. Die Argumentation kann nicht nachvollzogen werden, da ein Kom-
pensationsüberschuss nicht erzielt werden könnte, wenn die Flächen sehr 
eingeschränkt wären. Die Zaunanlagen werden zudem so errichtet, dass 
Kleintiere und Niederwild diese passieren können. Lediglich Großwild wird 
dadurch abgehalten, was jedoch keine Minderung in den naturschutzfach-
lichen Wertigkeiten in Bezug auf Artenvielflat und Biodiversität bedingt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Vergleich zum Ist-Zustand 
kommt es durch das Planvorhaben zu keiner intensiveren Nutzung entlang 
der Waldflächen, die deren Funktion einschränken würden. Durch die Bau-
grenze wird der Mindestabstand von 10 m zwischen den PV-Modulen und 
den Waldflächen festgesetzt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Umfeld von Wäldern besteht die Ge-
fahr, dass es zu Brandübertragung auf den Wald oder Baumwurf kommt. 
Das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 164/77) hat diese Gefahren aller-
dings als hinzunehmendes Risiko angesehen. Zur Gefahrenabwehr wird 
dennoch ein Abstand von 30 m zum Wald (eine Baumlänge) empfohlen. 
Eine gesetzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Wald-
rändern gibt es in Niedersachsen jedoch nicht. Die Vermeidung einer 
Baumwurfgefahr fällt in den Verantwortungsbereich des verkehrssiche-
rungspflichtigen Waldbesitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 
ZE 98.87). Gemäß der aktuellen Rechtsprechung hat der Waldeigentümer 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Regelungen zum EEG (Änderun-
gen zu Photovoltaikanlagen auf Moorböden, s. Seite 39/40 des Gesetzent-
wurfes) am 1.1.2023 in Kraft treten. 
 
Die untere Wasserbehörde hat folgende Anregungen: 
 
Die Photovoltaik-Freiflächenanlagen dürfen keinen negativen Einfluss auf 
den Wasserhaushalt und den vorhandenen Moorboden haben. Die ent-
sprechenden Nachweise sind in den späteren Genehmigungsverfahren 
vorzulegen. Neben der Festsetzung der Entwässerungsgräben 3. Ordnung 
ist genauso deren Unterhaltung durch den Eigentümer sicherzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die untere Bauaufsichtsbehörde - Sachgebiet Immissionsschutz - hat fol-
gende Anregungen: 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 119 der Gemeinde 
Rastede bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes aufgrund der vorge-
legten Unterlagen keine Bedenken. Möglichen Blendwirkungen wird durch 
umfangreiche Eingrünungen entgegengewirkt werden. Bezüglich gewerbli-
cher Geräuschimmissionen sei auf die Vorbelastung im Sinne der TA-Lärm 
durch den Windpark Liethe hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 

somit grundsätzlich keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfberei-
ches von jeglicher Bebauung (VG München, Urteil vom 26.09.2017 – M 1 
K 17.2753). Somit besteht seitens des Bauherrn auch keine Pflicht zur 
Übernahme des Gefahrenrisikos im Rahmen einer Baulast. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Gem. § 48 Wasserhaushaltsgesetz und § 4 Bundesbodenschutzgesetz 
sind Schadstoffeinbringungen in Grundwasser und Boden unzulässig. Der 
Bebauungsplan wird um den Hinweis ergänzt, dass bei der Gründung der 
Photovoltaik-Module mit Rammpfählen eine Beschichtung vorzusehen ist, 
die eine Einleitung von Schadstoffen (z.B. infolge von Korrosion) in Grund-
wasser und Boden vermeiden. Zudem ist eine vollflächige Vegetation unter 
und neben den Modulen vorgesehen, was gegenüber der bisherigen teil-
weise Ackernutzung eine Verbesserung für Moorböden zum vorherigen Zu-
stand darstellt. Die vorhandenen Gräben bzw. Gewässerräumstreifen sind 
in der vorliegenden Planung berücksichtigt. Die Unterhaltungspflicht regelt 
sich durch die Satzungen des Entwässerungsverbandes. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb einer Photovoltaikanlage sind Wechsel-
richter und Trafo die Hauptgeräuschquellen. In der Regel werden bei einem 
Abstand des Trafos bzw. Wechselrichters von rund 20 m zur Grundstücks-
grenze bereits die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein reines Wohn-
gebiet am Tag unterschritten. Die Vorbelastung ist zu berücksichtigen, 
wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage weniger als 6 dB(A) 
unter dem Immissionsrichtwert liegt (Relevanz des Beitrages) und die Im-
missionsrichtwertüberschreitung nicht durch Maßnahmen an den anderen 
Anlagen vermieden werden kann.  
Für die Wohnhäuser im Außenbereich als nächstgelegene Immissions-
punkte wird ein Schutzanspruch wie im Mischgebiet angesetzt. Daraus 
ergibt sich ein Immissionsrichtwert von maximal 60 dB tags und maximal 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die untere Bauaufsichtsbehörde - Sachgebiet Bauaufsicht - hat folgende 
Anregungen: 
 
Zum Nachweis über die Einhaltung der Grundflächenzahl gemäß der textli-
chen Festsetzung Nr. 2 sind die jeweiligen Größen der Sondergebietsflä-
chen in die Planzeichnung aufzunehmen (für die Teilflächen 1 bis 6). 
 
 
Die untere Denkmalschutzbehörde hat folgende Anregungen: 
 
Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Inwieweit Forde-
rungen aus archäologischer Sicht bestehen, ist vom Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologie, zu prüfen. 
 
Aus Sicht der Bauleitplanung ergehen folgende weitere Anregungen: 
 
Die Planzeichnung ist entsprechend anliegender Gefahrenkarte (Anlage 2) 
des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (NLWKN) um folgenden Vermerk zu ergänzen: "Gemäß § 9 
Abs. 6 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im Plangebiet als Risikogebiet 
im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
vermerkt. 

45 dB nachts gem. TA Lärm. Für reine Wohngebiete liegt der Immissions-
richtwert bei maximal 50 dB tags und maximal 35 dB nachts. Für Photovol-
taik-Freiflächenanlagen ist nur der Tagwert relevant da sie nachts keinen 
Strom produzieren. Gemäß der obigen Erläuterungen, kann angenommen 
werden, dass bereits in 20 m Entfernung zwischen Anlage und Immission-
sort der Immissionsrichtwert um mehr als 10 dB unterschritten wird, 
wodurch eine Berücksichtigung der Vorbelastung entfällt. Durch die vorlie-
gende Gebietsabgrenzung liegen zwischen Immissionsorten und Sonder-
gebiet mindestens 75 m. Für die Gemeinde Rastede ergibt sich damit kein 
Anhaltspunkt für eine mögliche Überschreitung der Immissionsrichtwerte. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Grundflächenzahl ist jeweils in den 
einzelnen Teilflächen das Höchstmaß der Versiegelung. Die Darstellung 
der Flächengröße entspricht nicht der gängigen Praxis in Bebauungsplä-
nen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und der Hinweis ergänzt. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
 
Es soll eine maximal zulässige Gesamthöhe (H) festgesetzt werden. Nach 
Ziffer 2.8 der Anlage zur Planzeichenverordnung wird die Firsthöhe (FH) 
oder die Oberkante der baulichen Anlagen (OK) bestimmt. Die Abweichung 
von den Begrifflichkeiten der PlanzV 1990 wäre insofern erläuterungsbe-
dürftig, zumal in der textlichen Festsetzung Nr. 3 die Oberkante (OK) als 
oberer Bezugspunkt definiert wird und das Planzeichen OK auch insofern 
passen würde. 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 7 enthält noch Flüchtigkeitsfehler und sollte 
sprachlich überarbeitet werden. 
 
Im Hinweis Nr. 1 ist eine örtlich unzuständige untere Denkmalschutzbe-
hörde (Landkreis Wesermarsch) benannt. Das ist zu korrigieren (Landkreis 
Ammerland). 
 
Es wird eine Überprüfung der Verfahrensvermerke zum Aufstellungsbe-
schluss und zur öffentlichen Auslegung hinsichtlich der Organzuständigkeit 
in eigener planerischer Verantwortung empfohlen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die zulässige Gesamthöhe (H) durch die 
zulässige Oberkante der baulichen Anlagen (OK) ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
Im Verfahrensvermerk zur öffentlichen Auslegung fehlen die Worte "und die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen". 
 
Der Verfahrensvermerk "Mängel der Abwägung" spiegelt eine über 18 
Jahre alte Rechtslage wider und ist zu streichen. 
 
Die Regionaldirektion des LGLN trägt die Bezeichnung Oldenburg-Clop-
penburg. Der Vermerk zur Kartengrundlage ist zu ergänzen. Kapitel 5.6 und 
5.7 der Begründung sind noch hinsichtlich der Rechtsgrundlagen, Kapitel 
5.11 Absatz 1 der Begründung hinsichtlich einer Himmelsrichtung (östlich 
anstatt westlich der Teilfläche 5) zu überarbeiten. 
 
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB bestehen derzeit keine weiteren Hinweise. 
 
Eine redaktionelle Überprüfung aller Planunterlagen wurde absprachege-
mäß nicht vorgenommen. 
 
 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 LWK Niedersachsen, Bezirksst. OL-Nord 
Hermann-Ehlers-Straße-15 
26160 Bad Zwischenahn 
 

  

 der Landwirt Christian Meyer-Hullmann plant im Ortsteil Kleibrok eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) zu errichten. 
 
Um hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, beab-
sichtigt die Gemeinde Rastede den Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark 
Kleibrok" aufzustellen. 
 
Der zweigeteilte Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark 
Kleibrok" umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 42 ha. Das Plangebiet 
befindet sich nördlich des Strothweges und südlich der Rehorner Bäke. Der 
sich westlich des Geestrandtiefs befindliche Geltungsbereich weist eine 
Größe von 27,8 ha auf, die Größe des sich östlich des Geestrandtiefs be-
findlichen Plangebietes beträgt 14,4 ha. 
 

 Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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 Abwägungsvorschläge 

Für das Gebiet der Gemeinde Rastede liegt ein Standortkonzept vor, bei 
dem die grundsätzliche Standorteignung von PV-FFA untersucht wurde. 
Anhand zahlreicher Kriterien erfolgte eine Prüfung der Belange von ver-
schiedenen und teilweise untereinander konkurrierenden Flächennut-
zungsansprüchen im Gemeindegebiet, um hierdurch geeignete, eher nicht 
und ungeeignete Bereiche für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen aufzeigen zu können. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" befin-
det sich laut Planunterlagen außerhalb der im Standortkonzept ermittelten 
Ausschluss- oder Restriktionsflächen. 
 
Die im Plangebiet befindlichen landwirtschaftliche Flächen befinden sich 
überwiegend im Eigentum des Antragstellers sowie dessen Sohn Felix 
Meyer-Hullmann. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches der PV-FFA werden ausschließlich von der Familie Meyer-
Hullmann selbst bewirtschaftet. Pächter werden durch die PV-FFA somit 
nicht benachteiligt. 
 
Der Anteil der LF der PV-FFA an der Gesamtflächenausstattung der von 
der Familie Meyer-Hullmann bewirtschafteten Betriebe beträgt deutlich we-
niger als 10 %. Die eigene Futtergrundlage der Betriebe sowie gegebenen-
falls geplante Betriebsentwicklungen werden durch das Vorhaben nicht ein-
geschränkt. 
 
Es ist durch den geplanten Standort der der PV-FFA nicht erkennbar, dass 
sich künftig geplante bauliche Maßnahmen von Betrieben, die mit ihrer Hof-
stelle zum Standort der geplanten PV-FFA benachbart sind, durch die 
Standortwahl der der PV-FFA relevant eingeschränkt werden. 
 
Gemäß vorliegenden Umweltbericht sind ist dem derzeitigen Stand der Un-
tersuchungen keine externe Kompensation erforderlich, jedoch steht eine 
abschließende Bewertung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere noch aus. Sollte unter Einbeziehung der Bewertung der Umweltaus-
wirkungen auf das Schutzgut Tiere sich dennoch die Erfordernis einer ex-
terner Kompensation ergeben, dürfen sich diese externen Kompensations-
maßnahmen, wie auch die internen Ausgleichsmaßnahem nicht nachteilig 
auf agrarstrukturelle Belange benachbarter Betriebe auswirken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



BPlan Nr. 119, frühzeitige Beteiligung, Behörden-/TÖB-Beteiligung                (Verfahren gem. § 4 (1) BauGB)                                                                                  8 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Es bestehen aus agrarstruktureller und fachbehördlicher Sicht keine Be-
denken gegen die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Forstamt Weser-Ems 
Geschäftsstelle Oldenburg 
Gertrudenstr. 22 
26121 Oldenburg 
 

  

 meine Prüfung hat ergeben, dass im Sinne des § 2 NWaldLG Wald nicht 
direkt betroffen ist.  
 
Die geplante 81. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 119 „Solarpark Kleibrok“ sollte aus Sicherheitsgrün-
den einen Mindestabstand von 30 m (eine durchschnittliche Baumlänge) 
zum dort angrenzenden Wald um die Teilflächen Nr. 3,4,5 und 6 einhalten. 
Ist dies aus planerischen und / oder bautechnischen Gründen nicht möglich, 
sollte der Eigentümer der angrenzenden Waldflächen von Schadensersatz-
ansprüchen an den baulichen Anlagen durch herabstürzende Äste bzw. 
Bäume, etc. freigestellt werden. 
Im Vorfeld ist m.E. auf eine einvernehmliche Regelung zwischen den Be-
teiligten zur Verkehrssicherungspflicht hinzuwirken. 
Bei Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen (z.B. Ersatzaufforstung) kann das 
Forstamt Weser-Ems beratend hinzugezogen werden. 
 
 
 
Ansonsten bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken gegen das Vorha-
ben. 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Umfeld von Wäldern besteht die Ge-
fahr, dass es zu Brandübertragung auf den Wald oder Baumwurf kommt. 
Das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 164/77) hat diese Gefahren aller-
dings als hinzunehmendes Risiko angesehen. Zur Gefahrenabwehr wird 
dennoch ein Abstand von 30 m zum Wald (eine Baumlänge) empfohlen. 
Eine gesetzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Wald-
rändern gibt es in Niedersachsen jedoch nicht. Die Vermeidung einer 
Baumwurfgefahr fällt in den Verantwortungsbereich des verkehrssiche-
rungspflichtigen Waldbesitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 
ZE 98.87). Gemäß der aktuellen Rechtsprechung hat der Waldeigentümer 
somit grundsätzlich keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfberei-
ches von jeglicher Bebauung (VG München, Urteil vom 26.09.2017 – M 1 
K 17.2753). Somit besteht seitens des Bauherrn auch keine Pflicht zur Frei-
stellung des Eigentümers von Schadensersatzansprüchen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Niedersächsische Landesforsten - Forstamt Neuenburg 
Zeteler Straße 18 
26340 Zetel-Neuenburg 
 

  

 ich habe den o.g. Vorgang anhand der öffentlich ausgelegten Unterlagen 
geprüft. 
 
Dazu gebe ich folgende Stellungnahme ab: 

  
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

Das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) beschreibt in § 1 die Ziele des Gesetzes. Danach ist Wald we-
gen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion zu erhalten (gleichrangige 
Funktionen des Waldes), erforderlichenfalls zu mehren und seine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. In der aktuellen Pla-
nung ist allerdings eine direkte Inanspruchnahme von Waldflächen nicht 
vorgesehen, da die 3 angrenzenden, größeren Waldflächen nicht in die Än-
derung des FNP und des BP einbezogen wurden. 
 
M.E. ist noch durch die Gemeinde Rastede anhand historischer Luftbilder 
zu prüfen, warum im Flächennutzungsplan der Gemeinde aus dem Jahr 
1993 innerhalb der Teilfläche 2 eine Fläche für Wald dargestellt ist. Hier 
wäre noch zu klären, ob und ggf. wann dort tatsächlich einmal Wald auf-
stockte und ob zu dem Zeitpunkt eine Notwendigkeit bestand, diesen ent-
sprechend des NWaldLG ordnungsgemäß umzuwandeln. 
 
Im RROP des LK Ammerland und im neuen LROP des Landes Niedersach-
sen sind keine eindeutigen Abstände zwischen PV-Anlagen und Waldrän-
dern z.B. in „Metern“ noch die Mindestgrößen von Waldflächen definiert. 
 
Das RROP des LK Ammerland ist von 1996, also entwickelt zu einer Zeit, 
als die Entwicklung und Bau regenerativer Energiequellen noch in den „Kin-
derschuhen“ steckten. 
 
Hierzu sei angemerkt, dass der Abstand zwischen Waldrand und Zaun ca. 
30 m (je nach Baumart und deren max. Wuchshöhe) betragen muss. An-
sonsten würde dem Waldbesitzer eine außergewöhnlich hohe Verkehrssi-
cherungspflicht abverlangt, die ihm i.d.R. nicht zugemutet werden kann. Zu-
dem können Waldflächen zu einer erheblichen Beschattung und damit zu 
einer Leistungsminderung der PV-Module führen. Soll der Abstand von 30 
m unterschritten werden, so sind mit dem Waldeigentümer privatrechtliche 
Vereinbarungen abzuschließen, die ihn von jeglicher Haftung freistellt und 
die Übernahme von erhöhten Bewirtschaftungskosten zusagt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der jetzige Eigentümer und Bewirtschafter hat die Fläche vor über 20 Jah-
ren gekauft. Bereits zu diesem Zeitpunkt war kein Wald auf der Fläche vor-
handen. Ob vor diesem Zeitpunkt die weniger als 0,5 ha große Waldfläche 

bestand, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Das NWaldLG besteht 
allerdings erst seit 22.03.2002. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Umfeld von Wäldern besteht die Ge-
fahr, dass es zu Brandübertragung auf den Wald oder Baumwurf kommt. 
Das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 164/77) hat diese Gefahren aller-
dings als hinzunehmendes Risiko angesehen. Zur Gefahrenabwehr wird 
dennoch ein Abstand von 30 m zum Wald (eine Baumlänge) empfohlen. 
Eine gesetzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Wald-
rändern gibt es in Niedersachsen jedoch nicht. Die Vermeidung einer 
Baumwurfgefahr fällt in den Verantwortungsbereich des verkehrssiche-
rungspflichtigen Waldbesitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 
ZE 98.87). Gemäß der aktuellen Rechtsprechung hat der Waldeigentümer 
somit grundsätzlich keinen Anspruch auf Freihaltung des Baumwurfberei-
ches von jeglicher Bebauung (VG München, Urteil vom 26.09.2017 – M 1 
K 17.2753). Somit besteht seitens des Bauherrn auch keine Pflicht zur Frei-
stellung des Eigentümers von Schadensersatzansprüchen und Übernahme 
von erhöhten Bewirtschaftungskosten. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
Des Weiteren bietet ein 30 m breiter Streifen dem Wild auch bessere Mög-
lichkeiten, in diesem Bereich den Lebensraum Waldrand annehmen zu kön-
nen, ein erweitertes Äsungsangebot und ein sichereres „Austreten“ aus 
dem Walde. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein 30m breiter Streifen kann in  
den Bereichen entlang des Sondergebietes nicht gewährleistet werden. 
Eine Einschränkung der Funktionen des Waldes oder für das Wild wird auf-
grund dessen jedoch nicht gesehen. Falls eine Einzäunung aus Versiche-
rungsgründen vorzunehmen ist, wird ein Maschendrahtzaun, der in den un-
teren Reihen Maschenweiten von 20 cm aufweist, verwendet. Eine Passier-
barkeit für Kleinsäuger ist damit ebenfalls gewährleistet. 
 

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Postfach 510153 
30631 Hannover 

  

 in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
 
Boden 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Bei Bau, Be-
trieb und Rückbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind 
Beeinträchtigungen der im BBodSchG definierten Bodenfunktionen zu 
vermeiden oder zu mindern. Dies entspricht der Vorsorgepflicht des 
BBodSchG (§7). Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren 
(BBodSchG §4). Demzufolge geben wir im Folgenden Empfehlungen zum 
Bodenschutz bei der Planung (z.B. für Potenzialstudien, Regionale Ener-
giekonzepte, Bauleitplanung) und bei Bau- bzw. Rückbaumaßnahmen von 
PV-FFA. Zudem geben wir fachliche Hinweise zur weiteren Prüfung im 
Verfahren. 
 
Bodenschutz in der Planung von PV-FFA 
Das Plangebiet ist durch kohlenstoffreiche Böden mit Bedeutung für den 
Klimaschutz geprägt. Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sollen ent-
sprechend dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 06) in 
ihrer Funktion als natürliche Speicher für klimarelevante Stoffe erhalten 
werden. Die Daten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen wer-
den. 
 
Moorböden und andere kohlenstoffreiche Böden werden in Niedersach-
sen häufig landwirtschaftlich genutzt. Für diese Nutzung wurden sie übli-
cherweise entwässert. Entwässerung, Düngung und Bodenbearbeitung 

  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die praktische Vereinbarkeit von Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen mit Wiedervernässung noch in Erprobung. 
Noch nicht erprobt ist daher auch der Rückbau einer Anlage auf einer wie-
dervernässten Fläche. Eine vollständige Wiedervernässerung der Moorflä-
chen in Rastede in den nächsten Jahrzehnten ist nicht absehbar und recht-
lich nicht verpflichtend. Gemäß dem Standortkonzept für Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen der Gemeinde Rastede soll die Wiedervernässung in Ver-
bindung mit PV-Anlagen nur in Vorranggebieten für die Torferhaltung ver-
pflichtende Auflage sein. Die für vorliegende Planung in Anspruch genom-
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führen dazu, dass die organische Substanz von Moorböden zersetzt wird 
und die Böden damit Treibhausgase freisetzen (siehe hierzu Geofakt 38). 
Bei der Errichtung von PV-FFA auf entwässerten, landwirtschaftlich ge-
nutzten Moorböden bietet sich die Möglichkeit, diese Zersetzungspro-
zesse durch eine fachgerechte Wiedervernässung zu stoppen. So kann 
der Klimaschutzeffekt, der durch die Photovoltaikanlagen erzielt wird, er-
heblich gesteigert werden. Ohne Wiedervernässung ist bei entwässerten 
Moorböden mit einem fortschreitenden Verlust des Torfkörpers zu rech-
nen. Wir empfehlen folglich, die Errichtung von PV-FFA auf diesen Böden 
immer mit einer vollständigen Wiedervernässung der Moorböden umzu-
setzen. Fachliche Hinweise zur fachgerechten Umsetzung sind in Geobe-
richt 45 verfügbar. Eine Wiedervernässung ist dauerhaft sicherzustellen. 
Wartungsarbeiten und Rückbaumaßnahmen müssen an die vernässte Si-
tuation angepasst geplant und folglich bodenschonend durchgeführt wer-
den. 
 
Den Rückbau der Anlagen und die Folgenutzung der Flächen empfehlen 
wir bereits in der Planung frühzeitig in den Blick zu nehmen. Dies dient 
aus bodenschutzfachlicher Sicht insbesondere der Vermeidung einer dau-
erhaften Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen. 
Das BauGB bietet hierzu die Möglichkeit über §9 Abs. 2. Demnach kann 
im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass die baulichen und sonstigen 
Nutzungen und Anlagen nur für einen bestimmten Zeitraum oder bis zu 
dem Eintritt bestimmter Umstände zulässig sind und anschließend in eine 
vorgegebene Folgenutzung überführt werden. Wir empfehlen eine mög-
lichst versiegelungsarme Gestaltung der Anlagen. Auf befestigte Zuwe-
gungen sollte folglich so weit wie möglich verzichtet werden. Die Grün-
dung der Anlagen mit Pfählen oder Ankern ist aus bodenschutzfachlicher 
Sicht einer Gründung mit Betonfundamenten vorzuziehen. 
 
Bodenschutz beim Bauen 
In der Planung sollten zudem frühzeitig Grundsätze zum Bodenschutz 
beim Bauen verankert werden. Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann 
von besonderer Bedeutung, wenn die Böden nach der Maßnahme weiter-
hin die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen sollen wie es bei der Etablie-
rung von PV-FFA der Fall ist. Beim Bau von PV-FFA bestehen unter-
schiedliche Wirkfaktoren, die negative Beeinträchtigungen des Bodens 
auslösen können. In der Bauphase sind dies insbesondere Baustraßen, 
Lager- und Abstellflächen, Befahrung durch Maschinen, Bodenaushub 

menen Flächen werden bisher überwiegend intensiv als Acker oder Grün-
land bewirtschaftet. Gemäß des vom Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016 veröffentlichten Berichts „Pro-
gramm Niedersächsische Moorlandschaften: Grundlagen, Ziele, Umset-
zung“ liegen die Treibhausgas-Emissionen bei extensiv genutztem Grün-
land in Hochmooren etwa 20 bis 25% niedriger als bei Intensivgrünland. 
Aufgrund der geringen landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit und der mögli-
chen Einsparung von CO2-Emissionen durch Extensivierung, hält die Ge-
meinde Rastede die Inanspruchnahme von Moorflächen für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen auch ohne Wiedervernässung für sinnvoll. Die Grün-
dung der Anlagen ist durch Rammpfosten geplant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Maß-
nahmen zum Bodenschutz sind bereits im Umweltbericht aufgeführt und 
werden ergänzt.  
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und -umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden betroffen, insbeson-
dere durch Versiegelung, die Verlegung von Kabelverbindungen im Boden 
oder durch die Überdeckung durch die Module. 
 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir nachfolgend einige Hinweise 
zur Vermeidung und Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen. Im Rah-
men der Bautätigkeiten sind insbesondere folgende DIN-Normen zu be-
rücksichtigen: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung 
von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - 
Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial. 
 
Um dauerhaft negative Auswirkungen zu vermeiden, sollten die Böden im 
Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschützt 
werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen 
werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schicht-
getreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung ge-
schützt vorgenommen werden (gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das 
Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen 
Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen 
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen 
Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf 
die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um 
Strukturschäden zu vermeiden. Bodenerosion durch ablaufendes Nieder-
schlagswasser von den Modulflächen ist zu vermeiden. Besonderer Hand-
lungsbedarf besteht diesbzgl. bei Flächen in Hanglage. 
 
Insbesondere bei größeren Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung ei-
ner Bodenkundlichen Baubegleitung und die Erstellung eines Boden-
schutzkonzeptes. Ziel der bodenkundlichen Baubegleitung ist es, die Be-
lange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaßnahmen 
zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Als fachliche Grund-
lage sollte DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben“ dienen. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des 
LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere 
Hinweise zur Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen 
sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die genannten DIN werden ergänzt. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Empfehlung, dass 
Stahlplatten und Baggermatten auf verdichtungsempfindlichen Flächen 
ausgelegt werden, wird in den Unterlagen ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Diese Maßnahme wurde in den 
Unterlagen bereits formuliert.  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine bodenkundliche Bau-
begleitung ist vorgesehen 
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31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungs-
praxis zu finden. 
 
Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden empfindlich gegen-
über Bodenverdichtung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung der Boden-
funktionen durch Bodenverdichtung“ auf dem NIBIS Kartenserver). Ver-
dichtungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden – zum 
Schutz und zur Minderung der Beeinträchtigungen des Bodens.  
 
Laut den Datengrundlagen des LBEG, und wie im Umweltbericht bereits 
beschrieben, kommen im Plangebiet sulfatsaure Böden der niedersächsi-
schen Küstengebiete vor. 
Wir weisen auf die erschienenen LBEG Veröffentlichungen „Sulfatsaure 
Böden in niedersächsischen Küstengebieten“ Geofakten 24 und „Hand-
lungsempfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub 
aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten“ Geofakten 25 hin. Zudem liegt 
der Erlass „Umlagerung von potentiell sulfatsauren Aushubmaterialien im 
Bereich des niedersächsischen Küstenholozäns“ (RdErl. d. MU vom 
12.02.2019) vor. In diesen Unterlagen werden Hinweise für das Vor-Ort-
Management gegeben sowie Möglichkeiten zum Umgang mit potentiell 
sulfatsaurem Aushubmaterial aufgezeigt. Unsere Auswertungskarten 
können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden. 
 
Sollten Pfähle, Haken oder sonstige Befestigungs- und Gründungsmög-
lichkeiten der Anlagen bis in die wassergesättigte Zone verbaut werden, 
ist sicherzustellen, dass von diesen keine Schadstoffe ins Grundwasser 
gelangen (z.B. infolge von Korrosion). Untersuchungen haben gezeigt, 
dass dies bei der Verwendung von verzinkten Bauteilen unter Umständen 
auftreten kann. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der sulfatsau-
ren bzw. potenziell sulfatsauren Böden mit der Gefährdung durch niedrige 
(saure) pH-Werte. 
 
Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht sind Maßnah-
men zum Schutz und zur Minderung gegenüber möglichen Bodenverdich-
tungen formuliert. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die im Umweltbericht bereits 
genannten Ausführungen zum Umgang mit sulfatsauren Böden ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. § 48 Wasserhaushaltsgesetz und § 4 Bundesbodenschutzgesetz 
sind Schadstoffeinbringungen in Grundwasser und Boden unzulässig. Der 
Bebauungsplan wird um den Hinweis ergänzt, dass bei der Gründung der 
Photovoltaik-Module mit Rammpfählen eine Beschichtung vorzusehen ist, 
die eine Einleitung von Schadstoffen (z.B. infolge von Korrosion) in Grund-
wasser und Boden vermeiden.  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.  
 
Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder eine Bewil-
ligung gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 
9 und 149 BBergG verliehen bzw. aufrecht erhalten wurde, können Sie 
dem NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten 
Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu die-
sem Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersach-
sen.de. 
Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbaugerechtigkeiten 
finden Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechti-
gungen/Alte_Rechte. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-
über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 
berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-
ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

 
 
 
 
Gemäß Auskunft des NIBIS Kartenservers hält die OEG die Berechtigung 
zur Erkundung von Kohlenwasserstoffen im Bergwerksfeld Oldenburg. 
Diese landkreisweite Berechtigung hat keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf die Planung.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 Avacon Netz GmbH 
Waterstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

  

 gern beantworten wir Ihre Anfrage. Die im Betreff genannten Bauleitplanun-
gen befinden sich innerhalb des Leitungsschutzbereiches unserer 110-kV-
Hochspannungsfreileitung. 
Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise haben wir gegen das 
im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände oder Bedenken. 
Änderungen der uns vorliegenden Planung bedürfen unserer erneuten Prü-
fung. 
Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Anhang 

 Die nebenstehenden Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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Die Sicherheitsabstände zu unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung 
„Abzweig Oldenburg/Nord“, LH-14-084 (Mast 045-046) werden durch die 
DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) geregelt. 
Arbeiten und geplante Bebauungen innerhalb des Leitungsschutzbereiches 
unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung sind grundsätzlich im Detail mit 
uns abzustimmen. Innerhalb des Leitungsschutzbereiches sind die zulässi-
gen Arbeits- und Bauhöhen begrenzt. 
Die Lage des Leitungsschutzbereiches entnehmen Sie bitte dem beigefüg-
ten Planwerk der Sparte Hochspannung. 
Der spannungsabhängige Sicherheitsabstand der Leitung (Abstand bei Ar-
beiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile) beträgt in jedem Fall 
5,00 m. 
Der Sicherheitsabstand zu den Leiterseilen muss jederzeit, auch bei Witte-
rungseinflüssen wie Wind, eingehalten werden und darf keinesfalls unter-
schritten werden, da sonst Lebensgefahr besteht. 
Unterhalb der ruhenden Leiterseile sollten möglichst keine Module aufge-
stellt werden. 
Sollten bei Arbeiten an den Leiterseilen für die Dauer der Arbeiten jedoch 
die Module unterhalb der Hochspannungsfreileitung auf Kosten des Eigen-
tümers demontiert und der erforderliche Sicherheitsabstand nach DIN EN 
50341-1 (VDE 0210-1) eingehalten werden, kann einer Bebauung auch un-
ter unserer Hochspannungsfreileitung zugestimmt werden. 
Für Einspeiseverluste durch Arbeiten an unserer Hochspannungsfreileitung 
übernimmt die Avacon Netz GmbH keine Haftung. 
Im Näherungsbereich zwischen Photovoltaik-Anlagen und unseren Mast-
fundamenten kann es zu Spannungsverschleppungen in der Photovoltaik-
Anlage kommen. Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu isolieren. 
Solarmodule, Hilfseinrichtungen u. ä. im Näherungsbereich der Hochspan-
nungsfreileitung müssen einem möglichen Eisabwurf standhalten. Für 
Schäden jeglicher Art (Eisabwurf, Spannungsverschleppung, Schäden 
durch Anlagenschäden u. ä.) übernimmt die Avacon Netz GmbH keine Haf-
tung. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass mit Vogelkot sowie bei ungünstigen 
Witterungsverhältnissen mit Eisabwurf von den Leiterseilen unserer 110-
kVHochspannungsfreileitung zu rechnen ist. Für solche natur- und witte-
rungsbedingten Schäden wird von unserer Seite keine Haftung übernom-
men. 

Die nebenstehenden Hinweise werden berücksichtigt. Da es sich um einen 
Angebotsbebauungsplan handelt, wird es dem Vorhabenträger überlassen, 
ob im Leitungsschutzbereich Module gebaut werden. Es wird folgender Hin-
weis in den Bebauungsplan übernommen: 
„Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Leitungsschutzberei-
ches bedarf einer Abstimmung mit dem Leitungsträger (Avacon Netz AG). 
Bei dem Bau von baulichen Anlagen (Photovoltaik-Modulen) unterhalb der 
Leiterseile der 110-kV-Hochspannungsfreileitung müssen bei Arbeiten an 
den Leiterseilen für die Dauer der Arbeiten die Module unterhalb der Hoch-
spannungsfreileitung auf Kosten des Eigentümers demontiert und der er-
forderliche Sicherheitsabstand nach DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) einge-
halten werden. Im Näherungsbereich zwischen Photovoltaik-Anlagen und 
den Mastfundamenten der Hochspannungsfreileitung kann es zu Span-
nungsverschleppungen in der Photovoltaik-Anlage kommen. Die Anlage ist 
durch geeignete Maßnahmen zu isolieren. 
Durch geplante Neubauten innerhalb des Leitungsschutzbereiches und die 
damit verbundene Nutzungsänderung werden die statischen Anforderung-
gen an den Masten erhöht. Die betroffenen Maststützpunkte müssen nach 
gültiger Freileitungsnorm (VDE-AR-N 4210-4 Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit bestehender Stützpunkte von Freileitungen, Ausgabe 08-2014) 
statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu errichtet werden. 
Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. Die 
Maßnahmen müssen vor der Nutzungsänderung abgeschlossen sein. Die 
Planung und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere Monate bis zur 
Umsetzung in Anspruch.“ 
Der Leitungsschutzbereich wird als Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in die 
Planzeichnung übernommen. 
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An unserer Hochspannungsfreileitung können bei bestimmten Witterungs-
verhältnissen (Wind, Regen, Nebel oder Raureif) Geräusche/Koronaentla-
dungen entstehen. Diese sind anlagenbedingt nicht vermeidbar und führen 
zu keinem Anspruch gegen die Avacon Netz GmbH. 
Durch geplante Neubauten innerhalb des Leitungsschutzbereiches und die 
damit verbundene Nutzungsänderung werden die statischen Anforderun-
gen an unsere Masten erhöht. Die betroffenen Maststützpunkte müssen 
nach gültiger Freileitungsnorm (VDE-AR-N 4210-4 Anforderungen an die 
Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von Freileitungen, Ausgabe 08-
2014) statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu errichtet wer-
den. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 
Die Maßnahmen müssen vor der Nutzungsänderung abgeschlossen sein. 
Die Planung und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere Monate bis 
zur Umsetzung in Anspruch. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer weite-
ren Planung. 
Beim Betrieb von Hochspannungsanlagen entstehen elektrische und mag-
netische Felder. Die Grenzwerte unserer Hochspannungsanlagen werden 
nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (26. BImSchV, in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2013) eingehalten. Sollte Ihr 
geplantes Vorhaben Einfluss auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte haben, sind die dadurch entstehenden Kosten, z. B. durch betriebli-
che Anpassung bis hin zur Ertüchtigung unserer Leitung, vom Verursacher 
zu tragen. 
Der Einwirkungsbereich zur Einhaltung der Grenzwerte von elektrischen 
Anlagen ist in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der 
Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchVVwV, in der Fas-
sung vom 26. Februar 2016) ergänzend zur 26. BImSchV geregelt und um-
fasst bei Freileitungen mit einer Spannung ab 110 kV einen Radius von 
200,00 m um die jeweiligen elektrischen Anlagen. 
Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der Avacon Netz GmbH vom An-
tragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass die Grenzwerte nach der 26. 
BImSchV und der 26. BImSchVVwV eingehalten werden. 
Bei einer Änderung der Flurstücke (Teilungen, Zusammenlegungen o. Ä.) 
sind alle Rechte des alten Bestandes auf den neuen Bestand zu überneh-
men. Dies trifft für alle Flurstücke zu, die sich innerhalb des Leitungsschutz-
bereiches unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung befinden. Für die be-
troffenen Grundstücke ist eine neue Dienstbarkeit nach aktuellem Stand 
abzuschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen bzw. be-
rücksichtigt. 
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Im Radius von 10,00 m um sichtbare Mastfundamente sind jegliche Maß-
nahmen untersagt. Die Maststandorte unserer Hochspannungsfreileitun-
gen müssen für Unterhaltungsmaßnahmen zu jeder Zeit, auch mit schwe-
rem Gerät wie z.B. Lastkraftwagen oder Kran, zugänglich sein. 
Bei einer Einfriedung des Grundstückes ist der Avacon Netz GmbH oder in 
unserem Auftrag arbeitenden Dritten jederzeit eine Zufahrt zu unseren 
Maststandorten zu gewährleisten. 
Zur Oberfläche neu geplanter Straßen und Verkehrswege müssen die Si-
cherheitsabstände, gemäß DIN EN 50341-1, im Freileitungsbereich ge-
währleistet sein. 
Bäume mit einer großen Endwuchshöhe dürfen innerhalb des Leitungs-
schutzbereiches nicht angepflanzt werden, da andernfalls die Einhaltung 
der Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr gewährleistet ist.  
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträu-
cher bis zur Kategorie Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen 
dauerhaft ausreichenden Abstand zu den Leiterseilen einhalten. 
Eine Freischaltung unserer 110-kV-Hochspannungsfreileitung ist aus un-
terschiedlichen Gründen nicht immer möglich. Ob eine Freischaltung unse-
rer 110-kV-Hochspannungsfreileitung für Arbeiten innerhalb des Leitungs-
schutzbereiches durchgeführt werden kann, ist bereits in der Planungs-
phase bei unserem fachverantwortlichen Mitarbeiter Herr XXXX unter der 
Mobilfunknummer +49 1 70/9 53 16 33 zu erfragen. 
Der Verursacher hat sämtliche Kosten für entgangene Einspeisevergütun-
gen der betroffenen EEG-Einspeiser, die mit einer Freischaltung in Verbin-
dung stehen, zu tragen. Informationen zur möglichen Höhe der anfallenden 
Kosten erfragen Sie bitte unter dem Postfach Windenergie@avacon.de. 
Während der Arbeiten im Kreuzungs- und Näherungsbereich der Hoch-
spannungsfreileitung ist der Sicherheitsabstand nach DIN EN 50110-1 
(VDE 0105 alt) zu beachten. Die daraus resultierende Höhenbeschränkung 
erfordert eine örtliche Einweisung und gegebenenfalls die Festlegung wei-
terer Sicherheitsmaßnahmen. Bitte setzen Sie sich dazu mindestens drei 
Wochen vor Baubeginn mit unserem oben genannten Mitarbeiter in Verbin-
dung. 
 
Weitere Anlage 
Leitungsschutzanweisung 
Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen 
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 OOWV 
Georgstr. 4 
26919 Brake 
 

  

 wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genann-
ten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 
Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen des 
OOWV. 
 
Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlos-
senen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hoch-
bauten überbaut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der Leitungen 
oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion auszuschlie-
ßen. Um für die Zukunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitun-
gen nicht stattfinden kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Lei-
tungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. 

  
 
 
 
Die Leitungen und deren Schutzbereiche werden im Bebauungsplan als 
nicht überbaubare Fläche ohne Pflanzgebote festgesetzt.  
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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Bitte beachten Sie bzgl. der Versorgungsleitungen die Mindestabstände zu 
Bauwerken und Fremdanlagen sowie Anforderungen an Schutzstreifen des 
DVGW Arbeitsblattes W 400-1.  
 
Im Leitungsbereich dürfen Baumaschinenarbeiten nur bis zu einem Ab-
stand durchgeführt werden, der eine Gefährdung der Leitungen aus-
schließt. In Zweifelsfällen bitten wir Such- bzw. Probeschachtungen von 
Hand vorzunehmen. Zudem dürfen die Leitungen nicht mit Baumaterialien 
überlagert werden.  
Um sicherzustellen, dass an unseren Leitungen keine Schäden entstehen, 
bitten wir in folgenden Fällen um ein Gutachten:  
- Wenn Schwerlasttransporte unsere Leitungen überfahren 
- Bei Sicherungsmaßnahmen zum Schutz unserer Leitungen 
- Wenn Hebeeinrichtungen zur Montage der Anlagen aufgestellt werden 
 
Die Kosten und die Durchführung für die Sicherheitsmaßnahmen oder für 
die Behebung verursachter Schäden an unseren Leitungen sind von dem 
Veranlasser zu übernehmen.  
 
Bitte stimmen Sie die Vorgehensweise bei Annäherung an unserer Leitun-
gen mit uns ab. Wir behalten uns vor, sämtliche in Leitungsnähe durchzu-
führenden Bauarbeiten durch eine fachkundige Person zu beaufsichtigen. 
  
Löschwasserversorgung 
Im Hinblick auf den der Gemeinde Rastede obliegenden Brandschutz 
(Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass 
die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen 
Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den OOWV übertragen 
wurde. Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der 
Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz 
besteht für den OOWV nicht. Es ist frühzeitig beim OOWV der rechnerisch 
mögliche Anteil leitungsgebundenen Löschwasser zu erfragen, der ande-
ren Löschwasserquellen ergänzen kann, um die Richtwerte für den Lösch-
wasserbedarf nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 zu erreichen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn es 
durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu Verzögerungen 

 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
Die Hinweise werden bei der Bauausführung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden auf Ebene der Genehmigungspla-
nung berücksichtigt. Für die Genehmigung ist ein Brandschutzkonzept vor-
zulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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oder Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbei-
ten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelun-
gen bestehender Verträge durchgeführt werden.  
 
Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden Plan ist un-
maßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter 
Herr Kaper von unserer Betriebsstelle in Westerstede, Tel: 04488 845211, 
vor Ort an.  
Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten 
wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-
toeb@oowv.de zu senden. 
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 EWE NETZ GmbH 
Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 
 

  

 vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange. 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie si-
cher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sol-
len dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Tech-
nik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschlie-
ßung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE 
NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore 
für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromver-
sorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation 
erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m 
x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit ein-
zubinden. 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versor-
gungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzich-
tet werden soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vor-
habenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
 

 Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise werden berücksichtigt. 
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Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür 
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. 
Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfah-
rens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- 
und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anla-
genauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfü-
gung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern je-
derzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anla-
gen über unsere Internetseite: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskun-
den/service/leitungsplaene-abrufen 
 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig ausschließ-
lich an unser Postfach info@ewe-netz.de und ändern zudem die Anschrift 
der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: Cloppenburger Str. 302, 26133 
Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte 
nur diese postalische Anschrift! 
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Anregungen von Bürgern 
 

von drei BürgerInnen wurden Stellungnahmen vorgebracht. 
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 BürgerIn 1   
 

 in vorbezeichneter Angelegenheit hat uns das Ehepaar XX, Strothweg 52, 
26180 Rastede, mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauf-
tragt.  
In Namen und in Vollmacht nehmen wir zu den oben genannten Vorhaben 
wie folgt Stellung: 
Unsere Mandanten würden bei Umsetzung der von Ihnen veröffentlichen 
Pläne inmitten einer Photovoltaikanlage leben. Unsere Mandanten wären 
vollständig umzingelt. Aus diesem Umstand ergeben sich folgenden Be-
denken/Nachteile: 
 
1. Eigentum unserer Mandanten 
Dadurch, dass das Grundstück unserer Mandanten bei Umsetzung des 
Vorhabens inmitten einer Photovoltaikanlange liegt, wird das gesamte 
Grundstück quasi wertlos. Um auf das Grundstück und zum Wohnhaus zu 
gelangen muss man in die Photovoltaikanlage hineinfahren. Die gesamte 
Auffahrt wird beidseits von Zäunen eingerahmt. 
Im Ergebnis wird das gesamte Grundstück eingezäunt. Niemand wird je-
mals dieses Grundstück erwerben wollen. Nahezu das gesamte Vermö-
gen steckt in dem Eigentum, weswegen aus hiesiger Sicht eine Verlet-
zung des Art. 14 GG in Betracht kommen könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus Sicht der Gemeinde Rastede wird das Eigentumsrecht gem. Art. 14 
Grundgesetz durch die vorliegende Planung nicht verletzt. Eigentum be-
schreibt das Herrschaftsrecht an einer Sache, nicht dessen wirtschaftli-
chen Wert. Die veränderten Nutzungen in der Umgebung des Grundstü-
ckes der BürgerIn 1 hat keine Auswirkungen an der Eigentumssituation 
der BürgerIn 1 am benannten Grundstück.  
Auch handelt es sich aus Sicht der Gemeinde nicht um eine ausgleichs-
pflichtige Inhaltsbestimmung des Eigentumsrechts, da die Nutzungsbefug-
nisse des Grundstückes durch die vorliegende Planung nicht berührt wer-
den. Für Grundstückseigentümer besteht kein Anspruch auf Beibehaltung 
der bestehenden Situation. Wenn dem Grundstückseigentümer ein Lage-
vorteil durch die Neuplanung genommen wird, stellt dies keine Beeinträch-
tigung der Rechtsposition des Eigentümers dar, selbst wenn dadurch der 
Verkehrswert des davon berührten Grundstücks sinkt (vgl. BGH, Urt. v. 
20.10.1967 – V ZR 78/65 – keine Eigentumsverletzung durch Aufhebung 
der Anliegerlage). 
Geprüft werden muss hingegen, ob durch die Planung das nachbarschaft-
liche Rücksichtnahmegebot gewahrt wird. Da bei der im Vorentwurf ent-
haltenden Abgrenzung des Sondergebietes nicht ausgeschlossen werden 
konnte, dass die Anwohner des Strothweg 52 sich, trotz der geringen 
Höhe und der Eingrünung der Anlagen, von der Anlage „eingekesselt“ füh-
len, wird die Gebietskulisse zum Entwurf reduziert. Die Anwohner nehmen 
den Solarpark damit nur noch in zwei Richtungen wahr. Auch in diesen 
Richtungen wurde der Abstand zur Wohnbebauung deutlich erhöht. Nach 
Norden schließt weiterhin der bestehende Wald an, nach Westen bleibt 
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Problematisch dürfte auch sein, dass unsere Mandanten einen Gastank 
haben, der ein- bis zweimal im Jahr befüllt werden muss mittels Tanklas-
ter. Ist dies berücksichtigt worden?  
Zudem dürfte durch den Gastank auch ein höheres Bedürfnis an Schutz 
bestehen (siehe Gesundheitsgefährdung Punkt b). 
 
2. Gesundheitsgefährdung 
a) elektromagnetische Felder 
Solaranlagen bilden elektromagnetische Felder. Diese entstehen grund-
sätzlich durch das Zusammenwirken von mindestens zwei physikalischen 
Größen: Dem elektrischen Feld und dem magnetischen Feld. Dadurch 
entsteht Elektrosmog. Dieser dürfte aufgrund der Größe des Bauvorha-
bens extrem sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Blick in die Landschaft. Aus Sicht der Gemeinde Rastede ist das 
nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot damit gewahrt. 
 
 
Die vorliegende Planung beeinträchtigt den Betrieb und die Befüllung des 
Gastanks nicht. 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Planung ist vergleichbar mit dem Bebauungsplan, der Ge-
genstand der Entscheidung des VGH München vom 17.05.2021, Az. 15 N 
20.2904 (REWIS RS 2021, 5834) war. Die Solarmodule erzeugen Gleich-
strom, das elektrische Gleichfeld ist nur bis 10 cm Abstand messbar. Die 
Feldstärken der magnetischen Gleichfelder sind bereits bei 50 cm Ab-
stand geringer als das natürliche Magnetfeld. Auch die Kabel zwischen 
den Modulen und den Wechselrichtern sind unproblematisch, da nur 
Gleichspannungen und Gleichströme vorkommen. Die Leitungen werden 
dicht aneinander verlegt bzw. miteinander verdrillt, so dass sich die Mag-
netfelder weitestgehend aufheben und sich das elektrische Feld auf den 
kleinen Bereich zwischen den Leitungen konzentriere. An den Wechsel-
richtern und den Leitungen von den Wechselrichtern zur Übergabestation 
treten elektrische Wechselfelder auf. Die Wechselrichter erzeugen auch 
magnetische Wechselfelder. Die Wechselrichter sind in Metallgehäuse 
eingebaut, die eine abschirmende Wirkung haben. Die erzeugten Wech-
selfelder sind damit vergleichsweise gering, sodass nicht mit relevanten 
Wirkungen zu rechnen ist, zumal die unmittelbare Umgebung der Wech-
selrichter kein Daueraufenthaltsbereich sei. Die Kabel zwischen Wechsel-
richter und Übergabestation sind mit Kabeln zu Großgeräten (wie Wasch-
maschine oder Elektroherd) vergleichbar. Die erzeugten elektrischen und 
magnetischen Felder nehmen mit zunehmendem Abstand von der Quelle 
ab. Die maximal zu erwartenden Feldstärken der Trafostationen, die in die 
Fertigbeton-Container-Gebäude integriert sind, nehmen ebenso mit der 
Entfernung rasch ab. In 10 m Entfernung liegen die Werte bereits niedri-
ger als bei vielen Elektrogeräten im Haushalt. 
Die Haupt- und Nebenanlagen halten bei der Gebietsabgrenzung zum 
Entwurf mindestens 75 m zum nächsten Wohngebäude ein. Schädliche 
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Brandgefahr 
Die Brandgefahr von Solaranlagen ist nicht zu unterschätzen. Sie beein-
trächtigt Mensch, Tier und Umwelt gleichermaßen. Hier sind zunächst die 
erhöhten Gefahren durch die Freisetzung giftiger Gase beim Abbrennen 
von PV-Anlagen zu nennen. Sie beeinträchtigen die Feuerwehrleute, die 
Tiere in der Umgebung und auch die Umwelt insgesamt. Und natürlich  
insbesondere unsere Mandanten, da diese mitten im Brandherd leben 
würden. 
Bei einem Brand kann es immer wieder zum Herabfallen von Glassplit-
tern, Bruchteilen der Module selbst oder Befestigungsteilen kommen. 
Dadurch werden Mensch und Tier in unmittelbarer Umgebung gefährdet. 
Außerdem kann es zu Lichtbögen kommen und einer erhöhten Gleich-
spannung. Das Löschwasser gilt dabei als leitend und kann den Effekt so-
gar noch verschlimmern und zu weiteren Bränden führen. 
Darüber hinaus ist das Löschen eines solchen Brandes extrem schwierig. 
Steht ein Gebäude in Flammen, unterbricht die Feuerwehr vor dem Lö-
schen die Hauptstromzufuhr des Hauses. So werden Stromschläge ver-
mieden, die für die Feuerwehrleute gefährlich werden können. Bei einer 
PV-Anlage ist diese Unterbrechung der Hauptstromzufuhr allerdings nicht  
so einfach möglich: Zwar liefert der Wechselrichter keinen Strom mehr 
ans öffentliche Stromnetz, wenn die Hauptstromzufuhr unterbrochen ist, 
jedoch stehen die Leitungen zwischen den PV-Modulen und dem Wech-
selrichter auch weiterhin unter Strom, wenn die Sonne scheint. Auch 
wenn es sich dabei um Gleichstrom handelt, kann dieser zur Gefahr 
werden. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass der Brand nicht 
ohne weiteres schnell unter Kontrolle gebracht werden kann. Hierdurch 
dürfte ein enormes Risiko bestehen, dass das Feuer auf das Gebäude un-
serer Mandanten übergeht. Im schlimmsten Fall würden unsere Mandan-
ten vom Feuer eingekesselt werden. Es besteht also ein Risiko für Leib 
und Leben. 
Zu beachten ist außerdem, dass das Löschwasser Strom leitet. Zwar han-
delt es sich um einen eher schlechten Leiter, trotzdem sind bestimmte Si-
cherheitsabstände zu elektrischen Anlagenteilen einzuhalten. Fraglich, ob 
dies eingehalten werden kann bei einer solchen Einkesselung. 

Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder an den maßgebli-
chen Immissionsorten sind aufgrund der Abstandsverhältnisse im Betrieb 
der Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht zu erwarten. Im allgemeinen ist 
die Anlage bei Umsetzung des Bebauungsplans gemäß den Anforderun-
gen der 26. BImSchV zu betreiben.  
 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist ein Brandschutzkonzept für 
die Anlage vorzulegen. Durch die Verkleinerung des Geltungsbereiches 
hält der geplante Solarpark einen größeren Abstand zur Wohnbebauung 
ein. Westlich des Gebäudes Strothweg 52 sind keine Photovoltaik-Anlagen 
mehr geplant. Die Gemeinde sieht auf Ebene des Bebauungsplanes damit 
kein Brandschutzproblem. 
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Zudem gibt es eine oberirdische Telefonleitung, die mit Sicherheit im Falle 
eines Großbrandes die Situation noch verschärfen würde. Hier stellt sich 
die Frage, ob per se eine Solaranlage unter überirdischen Leitungen ent-
stehen darf. 
 
3. Sonneneinstrahlung/Blendwirkung 
Aufgrund der Umzingelung dürfte die Sonneneinstrahlung extrem werden. 
Die Darstellung des Gutachtens von hohem Baumbestand, welcher 
schützt, überzeugt nicht. Es handelt sich um eine Hecke, die an einer 
Grundstücksseite vorhanden ist. Das gesamte Grundstück ist aber umzin-
gelt von den Solarplatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch diese soll ein sogenannter "Lake- Effekt" entstehen und ein Vogel-
sterben vermehrt einsetzen. Eine amerikanische Theorie besagt, dass Vö-
gel die Blendung von Sonnenkollektoren mit der Oberfläche eines Sees 
verwechseln und mit tödlichen Folgen landen. Ist diese Angelegenheit 
schonmal überprüft worden? Wie sehen das die Umweltschützer? Gibt  
es dazu bereits Daten? Es wird angeregt hierzu explizit nachzufragen, 
evtl. bei NABU. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durch die Zurücknahme des Geltungsbereiches hält die zukünftige Photo-
voltaik-Freiflächenanlage einen größeren Abstand zur Wohnbebauung ein. 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebots-
plan und nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Es wird da-
her weder ein Modulausrichtung noch ein Belegungsplan im Bebauungs-
plan festgesetzt. Es ist eine vollständige Eingrünung des Sondergebietes 
vorgesehen. In den zu verwendenden Pflanzarten gemäß textlicher Fest-
setzung sind auch immergrüne Gehölze enthalten. Im Rahmen eines An-
gebotsbebauungsplanes ist nur sicherzustellen, dass es möglich ist, die 
vorgesehene Nutzung unter Einhaltung etwaiger Immissionsgrenzen zu be-
treiben. Weiteres ist bei der konkreten Planung auf Genehmigungsebene 
zu bestimmen. Durch eine Variation der Modulausrichtung und geeignete 
Eingrünungen ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage ohne 
Blendwirkung im festgesetzten Sondergebiet möglich. Auf Baugenehmi-
gungsebene ist durch ein Blendgutachten nachzuweisen, dass bei der vor-
gesehenen Modulbelegung keine unverträgliche Blendwirkung von mehr 
als 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort 
(Orientierungswert gem. Licht-Leitlinie) entsteht.  
 
Der Kartierbericht, der den Unterlagen zur öffentlichen Auslegung beigelegt 
wird, beschäftigt sich in Kapiteln 5.2 auch mit der Verwechselung von So-
larmodulen und Wasserflächen. In diesem Fall einer Fehlinterpretation ent-
stünde ggf. die Gefahr, dass der Versuch eines Anflugs oder Eintauchens 
stattfinden und dies wiederum zu einer (potenziell tödlichen) Verletzung füh-
ren könnte. Die Autoren des „Leitfaden zur Berücksichtigung von Umwelt-
belangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen“ (ARGE MONITO-
RING PV-ANLAGEN 2007) verweisen auf eine Untersuchung am Main-Do-
nau-Kanal, die im Umfeld einer großflächigen realisierten PV-Freiflächen-
anlage durchgeführt wurde. Die Untersuchung lieferte keine Hinweise auf 
eine derartige Verwechslungsgefahr. Zudem konnten in diesem Zuge we-
der Irritations- noch Attraktionswirkungen für im Umfeld der realisierten PV-
Anlage fliegende Vögel beobachtet werden. Es wird abschließend jedoch 
darauf hingewiesen, dass die Entstehung von Gefahrensituationen etwa bei 
schlechten Sichtverhältnissen nicht vollständig ausgeschlossen werden 
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Bei dem von Ihnen veröffentlichen Gutachten liest es sich so als seien un-
sere Mandanten lediglich "Nachbarn". Überhaupt nicht wurde berücksich-
tigt, dass diese mitten drin im Solarpark leben. Eine Abwägung ist über-
haupt gar nicht zu erkennen. Dieses Bauvorhaben darf in dieser Form 
nicht umgesetzt werden, da es unseren Mandanten die Lebensqualität 
raubt, diese dadurch verarmen und letztlich eine potentielle Lebensgefahr 
besteht. Sollte die Gemeinde der Auffassung sein, dass eine Umsetzung 
stattfindet, da ist dafür zu sorgen, dass ein Teil offen bleibt und unsere 
Mandanten nicht eingekesselt werden. Es ist auf ein wenig Fläche zu ver-
zichten. Auf diese Art und Weise wäre zumindest sichergestellt, dass eine  
Gefahr für Leib und Leben entsteht. Auch würde das potentielle Vogelster-
ben eingedämmt werden. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass aus hiesiger Sicht die Zur Verfügung 
Stellung der geplanten Änderungen auf der Internetseite aus hiesiger 
Sicht unzureichend ist und gegen § 68 NBauO verstoßen dürfte. Der be-
troffene Nachbar soll direkt – soweit erreichbar- zur Stellungnahme aufge-
fordert werden. Dies war nicht der Fall. Unsere Mandanten haben zufällig 
von dem Vorhaben erfahren.  
 
Darüber hinaus müssen auch alle Unterlagen zur Verfügung gestellt wer-
den. Es fehlt das Ergebnis der Umweltprüfung durch das Büro Sinning. 
Dieses muss zwingend unseren Mandanten vorgelegt werden.  
 
 
Wir bitten um Mitteilung wie das Verfahren weitergeht und ob eine persön-
liche Anhörung unserer Mandanten in Betracht kommt. 
 
 
 
 

kann (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die in der Literatur-
recherche der Veröffentlichung von BADELT et al. (2020) dargelegten Er-
kenntnisse zu einem potenziellen Verunfallen von Vögeln an PV-Anlagen 
zeichnen weiterhin ein noch unscharfes Bild im Hinblick auf zu prognosti-
zierende Kollisionswahrscheinlichkeiten. Erhöhte Gefahren durch Kollisio-
nen von Vögeln mit PV-Anlagen lassen sich aus den in der Literaturarbeit 
von BADELT et al. (2020) zitierten Werke jedoch bislang nicht ableiten. 
 
 
Die nebenstehende Anregung wird im Rahmen der obigen Abwägung be-
rücksichtigt. Zum Entwurf wird der Geltungsbereich verkleinert, sodass ein 
höherer Abstand zu der Wohnnutzung gewahrt ist. Die wesentlichen Punkte 
der Abwägung werden in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 68 NBauO bezieht sich auf das Verfahren zur Baugenehmigung. Im vor-
liegenden Bauleitplanverfahren sind für das Beteiligungsverfahren die Re-
gelungen des § 3 BauGB beachtlich. Diese wurden und werden eingehal-
ten. 
 
 
 
Die Kartierungen des Büro Sinning sind inzwischen abgeschlossen und in 
den Umweltbericht übernommen worden. Im Rahmen der Auslegung gem. 
§ 3 (2) BauGB sind die vollständigen Entwurfsunterlagen für die Öffentlich-
keit zugänglich.  
 
Ein persönliches Gespräch zwischen Flächeneigentümer, dem beauftrag-
ten Planungsbüro und den Mandanten hat stattgefunden. 
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 BürgerIn 2 
 

  

 Stellungnahme 1 
wir, XX und XX sind Eigentümer und zusammen mit unseren Kindern und 
deren Familien zukünftige Bewohner des Resthofes Dwoweg 190, 26180 
Rastede (Grundbuchamt Westerstede; Grundbuch von Rastede; Blatt 
12531; Gemarkung Rastede; Flur 25; Flurstück 165/12) und somit direkter 
Nachbar zu den im o.g. Bebauungsplan betroffenen landwirtschaftlichen 
Flächen. 
 
Daher sind wir als Anwohner direkt von den Änderungen des 
Bebauungsplanes betroffen. 
 
Der Abstand unseres Wohnhauses beträgt nur ca. 60m zur Teilfläche Nr.: 
5 der geplanten Photovoltaik Freiflächenanlage. Somit ist unser Hof und 
insbesondere unser Wohngebäude, die am nächsten zur Baumaßnahme 
gelegene Wohnbebauung.  
Der Abstand der Photovoltaik Großflächenanlage zu unserem 
Wohngebäude ist aus unserer Sicht deutlich zu gering bemessen und 
schränkt uns daher in unseren Rechten als Anwohner unverhältnismäßig 
ein. Daher widersprechen wir hiermit dem ausgelegten Bebauungsplan 
vorsorglich. Eine genauere und ausführlichere Begründung unsererseits 
folgt. Wir bitten um Bestätigung des Einganges unseres fristgerechten 
Widerspruches. 
 
 
 
 
Stellungnahme 2 
wir, XX und XX sind Eigentümer und zusammen mit unseren Kindern und 
deren Familien zukünftige Bewohner des Resthofes Dwoweg 190, 26180 
Rastede (Grundbuchamt Westerstede; Grundbuch von Rastede; Blatt 
12531; Gemarkung Rastede; Flur 25; Flurstück 165/12) und somit direkter 
Nachbar zu den im o.g. Bebauungsplan betroffenen landwirtschaftlichen 
Flächen. 
 
Daher sind wir als Anwohner direkt von den Änderungen des 
Bebauungsplanes betroffen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das festgesetzte Sondergebiet wird zum Entwurf zurückgenommen, so-
dass mit Photovoltaikmodulen mindestens ein Abstand von 75 m zu den 
nächstgelegenen Wohngebäuden eingehalten wird. Zwischen dem Sonder-
gebiet und dem Grundstück von BürgerIn 2 ist damit eine 23 m breite Grün-
fläche zum Anpflanzen heimischer Gehölze festgesetzt. Zusätzlich ist im 
Rahmen der Baugenehmigung durch ein Blendgutachten nachzuweisen, 
dass durch die Modulstellung keine unverträgliche Blendwirkung an den 
Wohngebäuden entsteht. Von dem Betrieb einer Photovoltaik-Anlage ge-
hen keine erheblichen Lärmemissionen aus. Die maximal zu erwartenden 
elektromagnetischen Feldstärken der Wechselrichter und Trafostationen, 
nehmen mit der Entfernung rasch ab. In 10 m Entfernung liegen die Werte 
bereits niedriger als bei vielen Elektrogeräten im Haushalt. Ein Recht auf 
freie, unverbaute Aussicht gibt es nicht. Aus Sicht der Gemeinde Rastede 
ist das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot damit gewahrt und es er-
folgen keine unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen der Anwohner. 
 
Siehe obige Abwägung. 
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Der Abstand unseres Wohnhauses beträgt nur ca. 60m zur Teilfläche Nr.: 
5 der geplanten Photovoltaik Freiflächenanlage. Somit ist unser Hof und 
insbesondere unser Wohngebäude, die am nächsten zur Baumaßnahme 
gelegene Wohnbebauung. 
Der Abstand der Photovoltaik Großflächenanlage zu unserem 
Wohngebäude ist aus unserer Sicht deutlich zu gering bemessen und 
schränkt uns daher in unseren Rechten als Anwohner unverhältnismäßig 
ein. 
 
Daher widersprechen wir hiermit dem ausgelegten Bebauungsplan 
vorsorglich. Eine genauere und ausführlichere Begründung unsererseits 
folgt. Wir bitten um Bestätigung des Einganges unseres fristgerechten 
Widerspruches. 

 BürgerIn 3 
 

  

  
In Bezug auf das große Solarprojekt des Herrn XX möchte ich folgendes 
sagen: 
 
Ich denke, daß sich die Gemeinde damit abhängig mach (ein Investor). Es 
ist ja in gewissen Sinn eine Monopolstellung des Herrn M.-H. Wenn ein In-
vestor soviel Geld in die Hand nimmt, will er auch ordentlich verdienen. 
 
Wie ich finde ein großes Übel in unserer Gesellschaft, es muß sich alles 
groß lohnen. Dabei sollten wir doch das Bewusstsein erlangen, daß 
dadurch die Abstände zwischen Reich und Arm nur vergrößert werden. 
 
Der Solarpark mit seinen mehrfachen Nutzungsmöglichkeiten an sich ist 
eine Supersache, weil sich nicht jeder eine Solaranlage aufs Dach bauen 
kann.  
 
Wäre es nicht angebracht die Bürger an so einem großen Projekt teilneh-
men zu lassen? Wer sich finanziell daran beteiligt, hat vielleicht auch ei-
nen anderen Blick auf die Dinge und auf die Klimageschichte. 
 
Wir müssen doch langsam merken, daß „WIR“ und nicht nur die „ANDE-
REN“ selbst etwas tun können/müssen. 

  
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der 
Angebotsbebauungsplan ermöglicht einem Investor die Errichtung einer 
Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf seinen Eigentumsflä-
chen. Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Ge-
meinde Rastede nicht verpflichtet den Strom von der PV-Anlage zu bezie-
hen, sodass weder ein Abhängigkeitsverhältnis noch eine Monopolstellung 
besteht. 
 
 
 
 
 
Verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten der Gemeinde an dem Projekt 
werden derzeit geprüft, sind allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden 
Bauleitplanung.  
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete "Photovoltaik-Freiflächenanlage" (Teilfläche 1 bis 5) 
gem. § 11 BauNVO ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zulässig.

Zulässig sind somit die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie 
(Photovoltaik) sowie für die betrieblichen Zwecke erforderliche Nebenanlagen (wie z.B. Erschließungswege 
in wasserdurchlässigen Materialien, Wechselrichter- und Trafostationen, Kabeltrassen, Masten sowie 
Zäune). Auch bauliche Anlagen zur Information über die Photovoltaik-Freiflächenanlage sind zulässig. 
Bauliche Anlagen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, sind unzulässig. Im 
Genehmigungsverfahren ist nachzuweisen, dass an den Immissionsorten keine unverträgliche 
Blendwirkung (mehr als 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort gem. 
Licht-Leitlinie mit Ergänzung 2012)  entsteht.

Weiterhin sind zulässig:
   - Anlagen zur Energiespeicherung- und verarbeitung (im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 

nachzuweisen, dass die Immissionsrechtwerte gem. TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten 
eingehalten werden),

    - Viehhaltung zur Grünpflege,
- Mahd und Verwertung des Grünlandproduktes,
- Unterstände für Tiere, die der Grünpflege des Gebietes dienen.

2. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 19 BauNVO beträgt  für 
die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt  
für die bodenversiegelnden Teile von baulichen Anlagen 0,02.

3. Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 3,50 m begrenzt (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 
BauNVO). Für Photovoltaik-Module gilt eine Mindesthöhe von 0,8 m (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) 
Nr. 4, (4) und (5) BauNVO). Innerhalb des Geltungsbreiches gelten für bauliche Anlagen folgende 
Höhenbezugspunkte (gem. § 18 (1) BauNVO):

           Oberer Bezugspunkt:
           Oberkante (OK):              Obere Gebäude- oder Modulkante

           Unterer Bezugspunkt: Teilfläche 1: + 1,5 m über NHN
                                                    Teilfläche 2: + 1,6 m über NHN

Teilfläche 3: + 1,4 m über NHN
Teilfläche 4: + 1,2 m über NHN
Teilfläche 5: + 1,0 m über NHN

4. Die als Gewässerräumstreifen gekennzeichneten privaten Grünflächen sind von Anpflanzungen, 
Einzäunungen und Nebenanlagen jeglicher Art freizuhalten. Die Verwendung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Gewässerräumstreifen sind als halbruderale Gras- und 
Staudenflur zu entwickeln mit Ausnahme der MF 2 (siehe TF Nr. 9).  (§ 9 (1) Nr. 10 und Nr. 20 BauGB).

5. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche 1 (GFL 1) gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB ist 
von jeglicher Bebauung (Gebäude, Nebenanlagen, Einfriedungen, usw.), Bepflanzungen und Ablagerungen 
freizuhalten.

6. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5)  sind auf den unversiegelten Flächen als 
Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 
20 BauGB der vorhandene Acker durch Ansaat von regionalangepasstem Saatgut und das vorhandene 
Grünland unter Berücksichtigung bestimmter Bewirtschaftungsauflagen (u.a. Nutzung als Dauergrünland, 
Festlegung der Mahd außerhalb der Brutzeit, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) zu extensivieren und 
damit dauerhaft zu begrünen.

7. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5) ist als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB jeweils ein 
Totholzhaufen mit einer Größe von mindestens 3 m2 anzulegen und auf Dauer zu erhalten.

8. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB Nr. 1 (MF 1) sind zwei Verrohrungen oder Überbrückungen des 
vorhandenen Grabens mit einer Breite von jeweils 4 m zulässig. Entlang des zu erhaltenden Grabens ist 
eine halbruderale Gras- und Staudenflur zu entwickeln. Maßnahmen zur Aufreinigung des Gewässers sind 
zulässig. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

9. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB Nr. 2 (MF 2) ist entlang des zu erhaltenden 
Grabens die Anlage eines Blühstreifens durchzuführen. Maßnahmen zur Aufreinigung des Gewässers sind 
zulässig.  Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

10. Bei Einzäunungen ist als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB der untere Meter mit einer Maschendrahtweite von 20 cm 
auszuführen. Es gelten die Höhenbezugspunkte aus der Festsetzung Nr. 3 für das jeweilige Sondergebiet.

11. Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB sind standortgerechte, heimische Gehölzanpflanzungen mit 
Sträuchern vorzunehmen und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind lochversetzt mit einem 
Reihenabstand von max. 1,00 m und einem Pflanzabstand von ebenfalls max. 1,00 m vorzunehmen. Die 
Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode 
durchzuführen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle 
zu ersetzen. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

Zu verwendende Pflanzenarten:
Brombeere, Faulbaum, Gewöhnlicher Schneeball, Grauweide, Hanfweide, Roter Hartriegel, Haselnuss, 
Rote Heckenkirsche, Himbeere, Europäische Stechpalme, Gewöhnlicher Liguster, Hundsrose, Ohrweide, 
Pfaffenhütchen, Salweide, Schlehe, Schwarzer Holunder, Trauben-Holunder, Rote Johannisbeere, 
Zweigriffeliger Weißdorn
Zu verwendende Gehölzqualitäten:
Leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

12. Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen sowie zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a) und 25b) BauGB sind die vorhandenen Gehölze und 
Gewässer auf Dauer zu erhalten. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Ergänzend sind standortgerechte, heimischen 
Gehölzanpflanzungen mit Sträuchern vorzunehmen und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind 
lochversetzt mit einem Reihenabstand von max. 1,00 m und einem Pflanzabstand von ebenfalls max. 1,00 
m vorzunehmen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden 
Pflanzperiode durchzuführen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an 
gleicher Stelle zu ersetzen. Die zu verwendenden Pflanzarten und Gehölzqualitäten sind der textlichen 
Festsetzung Nr. 11 zu entnehmen. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen 
ist unzulässig.

13. Innerhalb der festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 25b) BauGB sind die vorhandenen Gehölze sowie das Gewässer auf Dauer zu erhalten. 
Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. 
Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. 
Die zu verwendenden Pflanzarten und Gehölzqualitäten sind der textlichen Festsetzung Nr. 11 zu 
entnehmen. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

14. Die gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf Dauer 
zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind 
Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten, die 
der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN 18920 
vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem Grundstück 
vorzunehmen.

15. Die innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der Straßenverkehrsfläche 
vorhandenen Gehölzbestände und Gräben dürfen gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB außer zum Zweck der 
Erschließung nicht beschädigt oder beseitigt werden. Während der Erschließungsarbeiten sind 
Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Zulässig sind notwendige Maßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fachgerechte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der 
Unterhaltung und der Erneuerung vorhandener Leitungen, Wege und anderer Anlagen. Abgänge des 
festgesetzten Gehölzbestandes sind in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde durch gleichwertige 
Neuanpflanzungen auszugleichen.

HINWEISE/ NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1. Sollten bei den geplanten Bauarbeiten oder erforderlichen Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und 
müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für 
Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, als 
verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 
15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, 
sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte 
zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. 
Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage 
entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
Sonstige bauliche Maßnahmen im Offenland beschränken sich auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit (1. 
März bis 15. Juli).

3. Für den Verlust des Brutrevieres von drei Kiebitz-Brutpaaren innerhalb des Geltungsbereiches und zwei 
Brutpaaren im näheren Umfeld des Geltungsbereiches werden in der Gemarkung Kleibrok Flur 19, die 
Flurstücke 51/17 und 51/18 sowie Flur 23, das Flurstück 34/1 als Kompensation eingestellt.

4. Bei Ausbringung von Saatgut auf Flächen innerhalb des Plangebietes ist regional angepasstes Saatgut zu 
verwenden.

5. Gem. § 48 Wasserhaushaltsgesetz und § 4 Bundesbodenschutzgesetz sind Schadstoffeinbringungen in 
Grundwasser und Boden unzulässig. Bei der Errichtung der Photovoltaik-Module ist eine Beschichtung der 
Stahlträger vorzusehen, die eine Einleitung von Schadstoffen (z.B. infolge von Korrosion) in Grundwasser 
und Boden vermeiden.

6. Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Leitungsschutzbereiches im festgesetzten Geh-, 
Fahr-, und Leitungsrecht 3 bedarf einer Abstimmung mit dem Leitungsträger (Avacon Netz AG). Bei dem 
Bau von bauli-chen Anlagen (Photovoltaik-Modulen) unterhalb der Leiterseile der 
110-kV-Hochspannungsfreileitung müssen bei Arbeiten an den Leiterseilen für die Dauer der Arbeiten die 
Module unterhalb der Hochspannungsfreileitung auf Kosten des Eigentümers demontiert und der 
erforderliche Sicherheitsabstand nach DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) eingehalten werden. Im 
Näherungsbereich zwischen Photovoltaik-Anlagen und den Mastfundamenten der 
Hochspannungsfreileitung kann es zu Spannungsverschleppungen in der Photovoltaik-Anlage kommen. 
Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu isolieren. Durch geplante Neubauten innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches und die damit verbundene Nutzungsänderung werden die statischen 
Anforderun-gen an den Masten erhöht. Die betroffenen Maststützpunkte müssen nach gültiger 
Freileitungsnorm (VDE-AR-N 4210-4 Anforderungen an die Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von 
Freileitungen, Ausgabe 08-2014) statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu errichtet werden. 
Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. Die Maßnahmen müssen vor der 
Nutzungsänderung abgeschlossen sein. Die Planung und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere 
Monate bis zur Umsetzung in Anspruch.

4. Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Leitungsschutzbereiches im festgesetzten Geh-, 
Fahr-, und Leitungsrecht 2 bedarf einer Abstimmung mit dem Leitungsträger (Telekom).

5. Gemäß § 5 Absatz 4 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im Planbereich als Risikogebiet im Sinne des § 
73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vermerkt.

6. Die den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen und technischen 
Regelwerke liegen zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Rastede während der üblichen Öffnungszeiten 
aus.

7. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 6), anzuwenden.

8. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
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PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

Gemeinde Rastede Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der 
Rat der Gemeinde Rastede den Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Rastede, ....................

................................                                                                                          (Siegel)
Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro 
Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, ....................                                                                      ......................................
                                                                                                                                       Unterschrift

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
.................... im Amtsblatt bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" ist 
damit am .................... rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ....................                                                                                          .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" ist gemäß § 
215 BauGB die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des 
Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ....................                                                                                           .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............. die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am ................. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Rastede, ....................                                                                                           .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ...................... nach Erörterung 
dem Entwurf des  Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" und der Begründung zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB am .................. ortsüblich durch die Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok", hat mit Begründung und den wesentlich bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen vom ...................... bis zum ..................... öffentlich ausgelegen.

Rastede, ....................                                                                                          .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am .................. gemäß § 10 BauGB und als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

Rastede, ....................                                                                                          .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 

Der Rat der Gemeinde Rastede hat am 09.06.2020 beschlossen bis 2040 die Klimaneut-
ralität der Gemeinde anzustreben. Bisher liegt allein beim Stromverbrauch in der Ge-
meinde der Anteil regenerativer Energien erst bei etwa 30 %. Es bedürfte also einer 
zusätzlichen Leistung von rd. 54,5 Mio. kWh Energieproduktion, um nur im Strombereich 
Klimaneutralität für die Gemeinde zu erreichen. Nördlich des Ortsteils Kleibrok und öst-
lich des Ortsteils Liethe möchte der Eigentümer einer 42 ha großen Fläche eine Photo-
voltaik-Freiflächenanlage errichten. Mit dem Ziel der Energiewende stellt die Gemeinde 
Rastede den Bebauungsplan Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" auf.  
 
Das Plangebiet besteht aus zwei Teilflächen nördlich des Strothweges und südlich der 
Rehorner Bäke. Es umfasst ein 23,7 ha großes Gebiet westlich des Geestrandtiefs und 
ein 14,4 ha großes Gebiet östlich des Geestrandtiefs. 
 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage geschaffen werden. Photovoltaik-
Freiflächenanlagen sind anders als Windenergieanlagen keine im Außenbereich privile-
gierten Anlagen, sodass diese zur Erteilung einer Baugenehmigung eines entsprechen-
den Bebauungsplanes bedürfen.  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede aus dem Jahr 1993 wird 
das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Anpassung des Flä-
chennutzungsplanes an die geänderten Entwicklungsvorstellungen erfolgt im Zuge der 
81. Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB mit der 
Darstellung des Gebietes als Sonderbaufläche. 
 
Die Solarmodule der geplanten Anlage sollen nach Osten und Westen ausgerichtet wer-
den. Dadurch wird, im Gegensatz zu einer nach Süden ausgerichteten Anlage, anstelle 
der maximalen Stromausbeute durch Nutzung der Mittagszeit eine gleichmäßige Strom-
erzeugung am Morgen und am Nachmittag erreicht. Zudem können mehr Module auf 
der Fläche untergebracht werden, da eine gegenseitige Verschattung der Module ver-
mieden werden kann. Insgesamt können bei der planungsrechtlichen Festsetzung von 
maximal 2 % Versiegelung und maximal 80 % überdeckter Fläche etwa 45 MW Leistung 
installiert werden. Der erzeugte Strom soll direkt über Anschluss an das bestehende 
Stromnetz in das Versorgungsnetz eingespeist werden. Der Antrag wird derzeit geprüft. 
Bis zum Satzungsbeschluss muss die technische Erschließung des Solarparks und da-
mit die Stromabnahme gesichert sein. 
 
Bei nach Osten und Westen ausgerichteten Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden die 
Module wie ein Dach auf ein Modultisch installiert. Da es dadurch kaum zu seitlichen 
Schattenschlägen kommt, können die Modulreihen nah aneinander errichtet werden. Es 
gilt: Je größer der Reihenabstand, desto größer der zwischen den Modulflächen be-
sonnte Streifen, was mit einer signifikanten Steigerung der Artenvielfalt im Solarpark 
einhergeht. Andererseits sinkt mit größeren Reihenabstand die erzeugbare Energie-
menge. Bei der geplanten Anlage wird sich unter den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ein Reihenabstand von 4 m ergeben, sodass ein etwa 2 m breiter Streifen um 
die Mittagszeit besonnt wird. In diesem Bereich können sich die regionalangepassten 
Grünlandaussaaten entwickeln. Das Plangebiet liegt in der relativ offenen Landschaft 
des Rasteder Moors. Bisher ist das Landschaftsbild dort durch die vorhandenen Gewäs-
ser, die landwirtschaftlichen Flächen sowie kleinere Waldflächen geprägt. Um die tech-
nischen Anlagen gegenüber der offenen Landschaft zu verdecken, ist eine Eingrünung 
der Anlage vorgesehen. 
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Mit der vorliegenden Planung werden damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen geschaffen. Mit einer erzeugten 
Strommenge von etwa 41 - 47 Mio kWh pro Jahr, kann diese Anlage einen wesentlichen 
Beitrag zur klimafreundlichen Energieproduktion in Rastede leisten. 

 
Die durch das Planvorhaben berührten Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie 
der Landschaftspflege gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB im Sinne des BNatSchG und die wei-
teren, umweltbezogenen Auswirkungen werden im Umweltbericht gem. § 2a BauGB do-
kumentiert. Da mit der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage weniger die Ver-
siegelung als die Überdeckung von Boden verbunden ist und die Flächen bisher über-
wiegend intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, ergibt sich durch die geplan-
ten Maßnahmen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft kein externer Kom-
pensationsbedarf für das Vorhaben. Geeignete Kompensationsflächen werden für die in 
Geltungsbereich und direkter Nähe festgestellten Brutpaare des Kiebitzes sind in die 
Planung eingestellt.  

 
Im Südosten des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Einrichtung einer Informations-
stelle für interessierte BürgerInnen geplant. Hier soll die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien für BürgerInnen erlebbar werden, indem sie Informationen über die Funktionsweise 
und Leistungsfähigkeit der Photovoltaik-Freiflächenanlage erhalten.  

2.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Kartenmaterial 
 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" wurde unter Ver-
wendung der digitalen Kartengrundlage des Vermessungsbüro Wegner Maßstab 
1 : 2000 erstellt. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet umfasst eine 38 ha große Fläche nördlich des Ortsteils Kleibrok und 
östlich des Ortsteils Liethe. Das Plangebiet besteht aus zwei Teilflächen nördlich des 
Strothweges und südlich der Rehorner Bäke. Es umfasst ein 23,7 ha großes Gebiet 
westlich des Geestrandtiefs und ein 14,4 ha großes Gebiet östlich des Geestrandtiefs. 
Die exakte Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.3 Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation 
 
Das Plangebiet befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Rastede beidseitig des Gee-
strandtiefs. Der Geltungsbereich wird von den vorhandenen landwirtschaftlich genutzten 
Intensivgrünland- und Ackerflächen geprägt. Innerhalb des Plangebietes sowie direkt 
angrenzend verlaufen Gräben. Darüber hinaus sind angrenzend an das Plangebiet 
Waldstrukturen und Gehölze vorhanden. In etwa 500 m Entfernung zum Plangebiet liegt 
der Windpark Lehmden-Liehte, der das Landschaftsbild beeinflusst. 

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Nach § 1 (4) BauGB unterliegen Bauleitpläne, in diesem Fall die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 119, einer Anpassung an die Ziele der Raumordnung. Aus den Vorga-
ben der übergeordneten Planungen ist die kommunale Planung zu entwickeln bzw. hie-
rauf abzustimmen. 
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3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP-VO) 
 
Im rechtsgültigen Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen 
aus dem Jahr 2008, zuletzt geändert 2022, ist der Gemeinde Rastede als Mittelzentrum, 
neben dem Oberzentrum Oldenburg, eine Bedeutung hinsichtlich einer kommunalen so-
wie regionalen Entwicklung zuzuschreiben.  
 
Das LROP enthält in den zeichnerischen Darstellungen für die Untersuchungsgebiete 
selbst keine Darstellungen. Das Geestrandtief ist als linienförmiger Biotopverbund dar-
gestellt. Durch die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage wird dieser Bio-
topverbund nicht beeinträchtigt, da das Geestrandtief bleibt und beidseitig ein 10 m 
Räumstreifen freigehalten wird.  
 
Hinsichtlich der Photovoltaiknutzung wird im rechtsgültigen Landesraumordnungspro-
gramm (LROP-VO) aus dem Jahr 2022 festgelegt, dass der raumverträgliche Ausbau 
auf Ebene der Regionalplanung gefördert werden soll. Grundsätzlich sollen für Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen bereits versiegelte Flächen und nicht landwirtschaftlich ge-
nutzte und nicht bebaute Flächen, für die der raumordnerische Vorbehalt für die Land-
wirtschaft gilt, in Anspruch genommen werden. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines im RROP 1996 definierten Vorbehaltsgebietes für 
die Landwirtschaft. Die Standort- und Alternativenprüfung erfolgt auf Ebene des Flä-
chennutzungsplanes. Aus landesplanerischer Sicht ist die Planung damit verträglich.  

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland liegt aus 
dem Jahr 1996 vor. Die Gültigkeit des RROP wurde nach einer Prüfung der Aktualität 
mit Bekanntmachung vom 07.06.2007 für weitere 10 Jahre verlängert. Aufgrund der Be-
kanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten zur Neuaufstellung des Regionalen 
Raumordnungsprogrammes im Mai 2017 ist die Fassung aus dem Jahre 1996 weiterhin 
gültig. 
 
Das RROP enthält für den Großteil des Plangebietes keine Darstellungen. Die Teilfläche 
5 liegt teilweise innerhalb des Vorsorgegebietes für Erholung. Das Plangebiet schneidet 
damit randlich das weiträumig im Rasteder Moor ausgewiesene Erholungsgebiet. Bei 
der Erstellung des RROP wurde das Erholungsgebiet bis an das Geestrandtief gezogen. 
Durch die Straßenführung des Dwoweges und der Weidenstraße kann die Landschaft 
aber nur aus einiger Entfernung zum Geestrandtief erlebt werden. Da eine Eingrünung 
des Solarparks geplant ist, wird das Landschaftserleben auch zukünftig kaum beein-
flusst sein. Da eine Eingrünung des Solarparks geplant ist, wird das Landschaftserleben 
auch zukünftig kaum beeinflusst sein. Zudem verlaufen eine Fernwasserleitung und eine 
110-kV-Hochspannungsleitung im Plangebiet, die in die Planzeichnung übernommen 
werden. 
 
Im gültigen RROP Ammerland wird betont, dass die Nutzung regionaler Potentiale an 
erneuerbaren und alternativen Energien, darunter auch Sonnenenergie, geprüft, genutzt 
und gefördert werden sollen.  
 
Das Planvorhaben ist mit dem regionalen Raumordnungsprogramm vereinbar. Die In-
halte der Änderung des RROP sind noch nicht veröffentlicht. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde aus dem Jahr 1993 wird das Plangebiet über-
wiegend als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Innerhalb der Teilfläche 2 ist eine 
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Fläche für Wald dargestellt. Diese ist in der Örtlichkeit jedoch nicht vorhanden. Im Rah-
men der 81. Flächennutzungsplanänderung erfolgt die Darstellung von Sonderbauflä-
chen mit der Zweckbestimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage im Parallelverfahren 
gem. § 8 (3) BauGB. 

3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für das Plangebiet liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Es liegt im planerischen 
Außenbereich gem. § 35 BauGB. Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind anders als 
Windenergieanlagen keine im Außenbereich privilegierten Anlagen, sodass diese zur 
Erteilung einer Baugenehmigung eines entsprechenden Bebauungsplanes bedürfen. 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE 

4.1 Belange von Natur und Landschaft / Umweltprüfung 
 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die sonstigen umwelt-
bezogenen Auswirkungen auf das Planvorhaben gem. § 1 (6) Nr. 7 i. V. m. § 1a BauGB 
werden im Rahmen eines Umweltberichtes gem. § 2a BauGB zum Bebauungsplan Nr. 
119 "Solarpark Kleibrok" bewertet. Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie 
der Landschaftspflege sind so umfassend zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigun-
gen des Naturhaushaltes, die mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbunden 
sind, sofern möglich vermieden, minimiert oder kompensiert werden können. 
 
Da mit der Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage weniger die Versiegelung als 
die Überdeckung von Boden verbunden ist und die Flächen bisher überwiegend intensiv 
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, ergibt sich durch die geplanten Maßnahmen 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft kein externer Kompensationsbedarf 
für das Vorhaben. Aufgrund der vorkommenden Landschaftsbestandteile und Struktu-
ren waren neben dem aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich die im Planungs-
raum vorliegenden faunistischen Wertigkeiten zu ermitteln und darzustellen. Daher wur-
den im Geltungsbereich Brutvögel erfasst sowie Aussagen zu Amphibien und Reptilien 
getroffen. Die Untersuchungen wurden über das Büro Sinning durchgeführt und die Er-
gebnisse im Umweltbericht übernommen. Für die drei im Geltungsbereich vorkommen-
den Brutpaare des Kiebitzes sowie zwei weitere Brutpaare, dessen Brutreviere im nä-
heren Umfeld des Geltungsbereiches nachgewiesen wurden, ist ein externer Kompen-
sationsbedarf notwendig. Geeignete Kompensationsflächen werden für die in Geltungs-
bereich und direkter Nähe festgestellten Brutpaare des Kiebitzes sind in die Planung 
eingestellt. 

4.2 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass Kon-
fliktsituationen vermieden werden und die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird. 
Es sind die allgemeinen Anforderungen und die Belange des Umweltschutzes gem. 
§ 1 (6) Nr. 1 BauGB zu beachten. Schädliche Umwelteinwirkungen sind bei der Planung 
nach Möglichkeit zu vermeiden (§ 50 BImSchG). 

4.2.1 Gewerbelärm 
 
Im Regelbetrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen gehen von den Solarmodulen 
keine Geräuschbelastungen aus. Die Wechselrichter und Trafos sind hingegen eine Ge-
räuschquelle. Bei einem Abstand von 20 m zwischen Wechselrichter bzw. Trafo und 
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Wohnhaus wird der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 50 dB(A) in reinen Wohnge-
bieten bereits sicher eingehalten1. Die Vorbelastung ist zu berücksichtigen, wenn die 
Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage weniger als 6 dB(A) unter dem Immissi-
onsrichtwert liegt (Relevanz des Beitrages) und die Immissionsrichtwertüberschreitung 
nicht durch Maßnahmen an den anderen Anlagen vermieden werden kann. Für die 
Wohnhäuser im Außenbereich als nächstgelegene Immissionspunkte wird ein Schutz-
anspruch wie im Mischgebiet angesetzt. Daraus ergibt sich ein Immissionsrichtwert von 
maximal 60 dB tags und maximal 45 dB nachts gem. TA Lärm. Für reine Wohngebiete 
liegt der Immissionsrichtwert bei maximal 50 dB tags und maximal 35 dB nachts. Für 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist nur der Tagwert relevant da Wechselrichter bzw. 
Trafo in der Nacht nicht aktiv sind. Gemäß den obigen Erläuterungen, kann angenom-
men werden, dass bereits in 20 m Entfernung zwischen Anlage und Immissionsort der 
Immissionsrichtwert um mehr als 10 dB unterschritten wird, wodurch eine Berücksichti-
gung der Vorbelastung entfällt. Durch die vorliegende Gebietsabgrenzung liegen zwi-
schen Immissionsorten und festgesetzten Sondergebieten mindestens 75 m. Für die 
Gemeinde Rastede ergibt sich damit kein Anhaltspunkt für eine mögliche Überschrei-
tung der Immissionsrichtwerte. 
 
Ein großes Problem bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist derzeit noch die Speicher-
möglichkeit des erzeugten Stroms zur bedarfsgerechten Abgabe an das Netz. Die Ge-
meinde möchte mit dem vorliegenden Bebauungsplan eine zukunftsträchtige Planung 
erstellen, die sich weiteren Entwicklungen auf diesem Gebiet nicht verschließt. Derzeit 
ist nicht absehbar, welche Anlagen zur Energiespeicherung- und verarbeitung es zu-
künftig am Markt geben und sich durchsetzen werden. Zugleich muss im Bebauungs-
plan sichergestellt werden, dass es möglich ist, die zulässigen Nutzung unter Einhaltung 
etwaiger Immissionsgrenzen zu betreiben. Für Anlagen zur Energiespeicherung- und 
verarbeitung ist daher im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist nachzuweisen, 
dass die Immissionsrechtwerte gem. TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten 
eingehalten werden. 

4.2.2 Blendwirkung 
 
Photovoltaikmodule können abhängig von der Modulstellung, der Jahres- und Tageszeit 
durch die Sonnenreflektion potentiell eine Blendwirkung auf umliegende Nutzungen ha-
ben. Eine Beeinträchtigung dieser Nutzungen ist zu vermeiden.  
 
Es existieren noch keine rechtlichen oder normativen Methoden zur Bewertung von 
Lichtimmissionen durch von Solaranlagen gespiegeltes Sonnenlicht. Als Orientierungs-
wert wird für Reflexionen durch PV-Anlagen in der Licht-Leitlinie ein Immissionsrichtwert 
von maximal 30 Minuten pro Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr an einem Immissi-
onsort angegeben. Als kritisch hinsichtlich einer möglichen Blendung gelten Immission-
sorte, die vorwiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage sind und nicht wei-
ter als ca. 100 m von dieser entfernt liegen.  
 
Innerhalb dieses Bereiches liegen die Wohnhäuser Strothweg Nr. 52, Dwoweg Nr. 190, 
Dwoweg Nr. 110 sowie Grüner Weg Nr. 9. Bereits im Bestand umgibt die Wohnhäuser 
Strothweg Nr. 52 und Dwoweg Nr. 190 ein üppiger Gehölzbestand, der die Sichtbezie-
hung zum neu entstehenden Solarpark unterbricht. Zusätzlich wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung innerhalb des Geltungsbereiches eine Fläche zum Anpflan-
zen von Sträuchern festgesetzt. Zwischen dem Wohnhaus am Dwoweg Nr. 110 und 
dem Solarpark liegen Gehölze entlang des Logemanns Damm sowie die Gehölze am 
Wirtschaftsweg und damit der zukünftigen Zuwegung des Solarparks. Der Gehölzbe-
stand am Wirtschaftsweg ist zu erhalten und zu ergänzen, sodass die Sichtbeziehung 

 
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt 2014: Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
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zum Wohnhaus Dwoweg Nr. 110 unterbrochen wird. Zwischen dem Wohnhaus Grüner 
Weg Nr. 9 und dem Solarpark gibt es schon aufgrund des dazwischenliegenden Wohn-
haus Dwoweg Nr. 110 keine Sichtbeziehung. 
 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsplan und nicht 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Es wird daher weder ein Modulausrich-
tung noch ein Belegungsplan im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist eine vollständige 
Eingrünung des Sondergebietes vorgesehen. In den zu verwendenden Pflanzarten ge-
mäß textlicher Festsetzung sind auch immergrüne Gehölze enthalten. Im Rahmen eines 
Angebotsbebauungsplanes ist nur sicherzustellen, dass es möglich ist, die vorgesehene 
Nutzung unter Einhaltung etwaiger Immissionsgrenzen zu betreiben. Weiteres ist bei der 
konkreten Planung auf Genehmigungsebene zu bestimmen. Durch eine Variation der 
Modulausrichtung und geeignete Eingrünungen ist die Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage ohne Blendwirkung im festgesetzten Sondergebiet möglich. Auf Bau-
genehmigungsebene ist durch ein Blendgutachten nachzuweisen, dass bei der vorge-
sehenen Modulbelegung keine unverträgliche Blendwirkung von mehr als 30 Minuten 
pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort (Orientierungswert gem. Licht-
Leitlinie) entsteht. 
 
Von der Gefährdung der Verkehrssicherheit des Straßen-, Bahn- oder Flugverkehres 
kann nicht ausgegangen werden.  

4.2.3 Elektromagnetische Felder 
 
Die vorliegende Planung ist vergleichbar mit dem Vorhaben, das Gegenstand der Ent-
scheidung des VGH München vom 17.05.2021, Az. 15 N 20.2904 (REWIS RS 2021, 
5834) war. Die Solarmodule erzeugen Gleichstrom, das elektrische Gleichfeld ist nur bis 
10 cm Abstand messbar. Die Feldstärken der magnetischen Gleichfelder sind bereits 
bei 50 cm Abstand geringer als das natürliche Magnetfeld. Auch die Kabel zwischen den 
Modulen und den Wechselrichtern sind unproblematisch, da nur Gleichspannungen und 
Gleichströme vorkommen. Die Leitungen werden dicht aneinander verlegt bzw. mitei-
nander verdrillt, so dass sich die Magnetfelder weitestgehend aufheben und sich das 
elektrische Feld auf den kleinen Bereich zwischen den Leitungen konzentriere. An den 
Wechselrichtern und den Leitungen von den Wechselrichtern zur Übergabestation treten 
elektrische Wechselfelder auf. Die Wechselrichter erzeugen auch magnetische Wech-
selfelder. Die Wechselrichter sind in Metallgehäuse eingebaut, die eine abschirmende 
Wirkung haben. Die erzeugten Wechselfelder sind damit vergleichsweise gering, sodass 
nicht mit relevanten Wirkungen zu rechnen ist, zumal die unmittelbare Umgebung der 
Wechselrichter kein Daueraufenthaltsbereich sei. Die Kabel zwischen Wechselrichter 
und Übergabestation sind mit Kabeln zu Großgeräten (wie Waschmaschine oder Elekt-
roherd) vergleichbar. Die erzeugten elektrischen und magnetischen Felder nehmen mit 
zunehmendem Abstand von der Quelle ab. Die maximal zu erwartenden Feldstärken 
der Trafostationen, die in die Fertigbeton-Container-Gebäude integriert sind, nehmen 
ebenso mit der Entfernung rasch ab. In 10 m Entfernung liegen die Werte bereits nied-
riger als bei vielen Elektrogeräten im Haushalt. 
 
Die festgesetzten Sondergebiete liegen in deutlich größerer Entfernung als 10 m zu den 
nächsten Wohngebäuden. Schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische 
Felder an den maßgeblichen Immissionsorten sind aufgrund der Abstandsverhältnisse 
im Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht zu erwarten. Im Allgemeinen ist die 
Anlage bei Umsetzung gemäß den Anforderungen der 26. BImSchV zu betreiben.  
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4.3 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu berücksichtigen. Die 
Bodenfunktion im Plangebiet wird durch die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-
anlage kaum beeinflusst, da nur 2 % der Fläche versiegelt werden dürfen. Aufgrund der 
anstehenden Moorböden ist eine Versickerung des gesamten Niederschlagwassers 
auch ohne Errichtung der Photovoltaikanlage durch die geringe Durchlässigkeit des Bo-
dens nicht möglich. Das aufgestaute Wasser verteilt sich oberhalb der Geländeober-
kante und fließt aufgrund der sehr geringen Neigung langsam ab oder versickert im 
Laufe der Zeit. Auch nach dem Bau der Photovoltaikanlage kann das Wasser sich auf 
der Geländeoberfläche verteilen. Die nicht versickernde, von der Geländeoberfläche ab-
laufende Wasser kann langsam in die umgebenen Gräben sickern. Die einstauende 
Wassermenge bleibt im Vergleich zum Ursprungszustand fast unverändert. Die Was-
serführung der Gräben wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Anlage daher nicht 
beeinflusst. 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Gräben werden zum Erhalt festgesetzt. Die ordnungs-
gemäße Räumung der umgebenen Gewässer II. Ordnung wird durch die festgesetzten 
Gewässerräumstreifen sichergestellt. Den Belangen der Wasserwirtschaft wird damit 
Rechnung getragen. 
 
Gemäß § 5 Absatz 4 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im Planbereich als Risikoge-
biet im Sinne des § 73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vermerkt. 

4.4 Belange des Denkmalschutzes 
 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wird nachrichtlich auf die Meldepflicht ur- 
und frühgeschichtlicher Bodenfunde hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und 
Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese 
gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 
der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreies Ammerland oder dem Nds. Lan-
desamt für Denkmalpflege, Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg 
unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG 
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren 
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortset-
zung der Arbeit gestattet.“ 

4.5 Altablagerungen / Kampfmittel 
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (aktuell: Niedersächsischer Landesbe-
trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet. Hiernach lie-
gen im Plangebiet keine Altablagerungen vor. Sollten allerdings bei den geplanten Bau- 
und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist unverzüglich die 
untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen für das Plangebiet nicht vor. Soll-
ten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, Granaten, 
Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Landesamt für 
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Ha-
meln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden. 
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4.6 Belange des Bodenschutzes / des Abfallrechtes 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nachzu-
weisen und Aussagen zum Umgang mit anfallenden Abfällen zu treffen (§ 1 Abs. 6 Nr. 
1 und Nr. 7 BauGB). 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden 
Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu ver-
halten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grundstück-
seigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG). Wie im Kapitel Altlasten/Altablagerungen beschrieben, ist im 
Plangebiet kein Bodenaushub oder -abtrag ist zulässig. Ausnahmen sind nur mit Zustim-
mung der Bodenbehörde des Landkreises Ammerland zulässig. Für gegebenenfalls ge-
stattete Ausnahmen unterliegt die Verwertung oder Beseitigung von anfallenden Abfäl-
len (z. B. Baustellenabfall, nicht auf der Baufläche verwertbarer Bodenaushub usw.) den 
Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über die Abfallent-
sorgung im Landkreis Ammerland in der jeweils gültigen Fassung. Demnach sind die 
Abfälle einer Verwertung (vorrangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt 
zu halten. Nicht kontaminiertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Ma-
terialien, die bei Bauarbeiten ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an 
dem sie ausgehoben wurden, für Bauzwecke wiederverwendet werden.  
 
Verwertungsmaßnahmen wie z. B. Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstü-
ckes, Errichtung von Lärmschutzwällen usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen 
Anforderungen (nach Bau-, Wasser- und Naturschutzrecht) und sind daher vorab mit 
dem Landkreis Ammerland bzw. der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.  
 
Sofern mineralische Abfälle (Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante Verfül-
lungen oder Versiegelungen zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der 
LAGA Richtlinie M 20 (Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „Anforde-
rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen“). 

5.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
 
Entsprechend des eingangs formulierten Planungszieles, der Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage, wird das Plangebiet überwiegend als sonstiges Sondergebiet 
gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ (Teil-
fläche 1 bis 5) festgesetzt.  
 
Innerhalb dieser Flächen sind die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage und 
damit die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus Solar-
energie (Photovoltaik) sowie für die betrieblichen Zwecke erforderliche Nebenanlagen 
(wie z.B. Erschließungswege in wasserdurchlässigen Materialien, Wechselrichter- und 
Trafostationen, Kabeltrassen, Anlagen zur Energiespeicherung und -verarbeitung, Mas-
ten, Zäune) zulässig. Auch bauliche Anlagen zur Information über die Photovoltaik-Frei-
flächenanlage sind zulässig. Bauliche Anlagen, die zum dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen dienen, sind hingegen unzulässig. 
 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsplan und nicht 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Es wird daher weder ein Modulausrich-
tung noch ein Belegungsplan im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist eine vollständige 
Eingrünung des Sondergebietes vorgesehen. In den zu verwendenden Pflanzarten ge-
mäß textlicher Festsetzung sind auch immergrüne Gehölze enthalten. Im Rahmen eines 
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Angebotsbebauungsplanes ist nur sicherzustellen, dass es möglich ist, die vorgesehene 
Nutzung unter Einhaltung etwaiger Immissionsgrenzen zu betreiben. Weiteres ist bei der 
konkreten Planung auf Genehmigungsebene zu bestimmen. Durch eine Variation der 
Modulausrichtung und geeignete Eingrünungen ist die Errichtung einer Photovoltaik-
Freiflächenanlage ohne Blendwirkung im festgesetzten Sondergebiet möglich. Auf Bau-
genehmigungsebene ist durch ein Blendgutachten nachzuweisen, dass bei der vorge-
sehenen Modulbelegung keine unverträgliche Blendwirkung von mehr als 30 Minuten 
pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort (Orientierungswert gem. Licht-
Leitlinie) entsteht. 
 
Ein großes Problem bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist derzeit noch die Speicher-
möglichkeit des erzeugten Stroms zur bedarfsgerechten Abgabe an das Netz. Die Ge-
meinde möchte mit dem vorliegenden Bebauungsplan eine zukunftsträchtige Planung 
erstellen, die sich weiteren Entwicklungen auf diesem Gebiet nicht verschließt. Derzeit 
ist nicht absehbar, welche Anlagen zur Energiespeicherung- und verarbeitung es zu-
künftig am Markt geben und sich durchsetzen werden. Zugleich muss im Bebauungs-
plan sichergestellt werden, dass es möglich ist, die zulässigen Nutzungen unter Einhal-
tung etwaiger Immissionsgrenzen zu betreiben. Für Anlagen zur Energiespeicherung- 
und verarbeitung ist daher im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist nachzuweisen, 
dass die Immissionsrechtwerte gem. TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten 
eingehalten werden. 
 
Zur Nutzung der Fläche unterhalb der Solarmodule sind als landwirtschaftliche Nutzung 
die Viehhaltung zur Grünpflege sowie die Mahd und Verwertung des Grünlandproduktes 
zulässig. Weiterhin können hier Unterstände für Tiere, die der Grünpflege des Gebietes 
dienen, errichtet werden. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung  
 
Für die sonstigen Sondergebiete werden zwei Grundflächenzahlen (GRZ) gem. § 16 (2) 
Nr. 1 i.V.m. § 19 BauNVO festgesetzt. Gem. § 16 (5) BauNVO kann im Bebauungsplan 
das Maß der baulichen Nutzung für Teile des Baugebiets, für einzelne Grundstücke oder 
Grundstücksteile und für Teile baulicher Anlagen unterschiedlich festgesetzt werden. 
Gem. Kommentar von Bönker/Bischopink zur BauNVO beziehen sich die Differenzie-
rungsmöglichkeiten des § 16 (5) S. 1 auf sämtliche Maßbestimmungsfaktoren des § 16 
(2). Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenüberdeckenden Teile 
von baulichen Anlagen 0,6. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bo-
denversiegelnden Teile von baulichen Anlagen 0,02. Photovoltaikmodule werden in der 
Regel aufgeständert auf Tischgestellen montiert, sodass die Fläche unterhalb der Mo-
dule unversiegelt bleibt. Insgesamt wird bei einer Photovoltaikfreiflächenanlage damit 
ein großer Anteil der Fläche überdeckt, jedoch nur ein geringer Anteil versiegelt. Um 
dieser Besonderheit Rechnung zu tragen, umfassen die bodenüberdeckenden Teile von 
baulichen Anlagen durch Solarmodule, Fundamente, Wege oder sonstiger Nebenanla-
gen überdeckte Flächen. Die von den Solarmodulen überdeckte Fläche ist, soweit sie 
nicht für Fundamente, Wege, Leitungstrassen oder Nebenanlagen benötigt wird, als of-
fene Vegetationsfläche anzulegen bzw. zu erhalten. Die bodenversiegelnden Teile von 
baulichen Anlagen umfassen für die Fundamente der Modultische (soweit vorhanden), 
Wege, Leitungstrassen oder Nebenanlagen wie Trafostationen notwendige Versiege-
lungen.  
 
Ergänzend dazu wird das Maß der baulichen Nutzung über die Höhe baulicher Anlagen 
gem. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO gesteuert. Um einer unverträglichen Höhenentwicklung 
innerhalb des Plangebietes vorzubeugen gilt für Solarmodule und zugehörige Nebenan-
lagen bzw. Unterstände für Tiere eine maximale Höhe von 3,50 m.  
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Oberer Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Module bzw. der oberste Punkt der Ne-
benanlage. Photovoltaik-Module müssen zudem eine Mindesthöhe von 0,8 m haben. 
Damit ist gemeint, dass durch die Modulplatten eine minimal einzuhaltende Bodenfrei-
heit (Abstand zwischen Solarmodulfläche und Bodenoberkante) von 0,8 m einhalten 
müssen. Dieser Abstand gewährleistet ausreichende Bodenbelüftung, die Entwicklung 
des Biotopverbunds und ggf. Beweidung bzw. Mahd mit geeigneter Technik. Hierzu ist 
festzuhalten, dass übliche Hausschafrassen einen Bodenabstand von 0,8 m benötigen. 
Der untere Bezugspunkt für die jeweilige Teilfläche ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 (1) BauNVO) 

5.3 Überbaubare und nicht überbaubare Fläche 
 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen sind durch eine Baugrenze gem. § 
23 BauNVO festgesetzt und der Planzeichnung zu entnehmen.  
 
Durch die Baugrenzen ist sichergestellt, dass das nachbarschaftliche Rücksichtnahme-
gebot gegenüber den Anwohnern gewahrt ist. Von Lärmimmissionen durch den Betrieb 
der Anlage ist in den Entfernungen gem. Kapitel 4.2.1 nicht auszugehen. Der Ausschluss 
einer Blendwirkung ist auf Genehmigungsebene nachzuweisen. Die Anwohner des 
Wohnhauses Strothweg 52 nehmen den Solarpark damit nur in zwei Richtungen wahr. 
Auch in diesen Richtungen besteht ein Abstand von mindestens 78 m zwischen Bau-
grenze und Wohnhaus. Nach Norden schließt weiterhin der bestehende Wald an, nach 
Westen bleibt der Blick in die Landschaft. Auch aufgrund der geringen Höhe von Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen, geht die Gemeinde daher nicht von einer einkesselnden Wir-
kung der Planung auf die Anwohner aus.  

5.4 Besonderer Nutzungszweck von Flächen 

5.4.1 Gewässerräumstreifen 
 
Die besonders gekennzeichnete Fläche als "Gewässerräumstreifen" ist von jeglicher 
Bebauung, Bepflanzungen, Bodenaufschüttungen sowie von Ablagerungen dauerhaft 
freizuhalten, um die Räumung der angrenzenden Gewässer sicherzustellen. Die Ver-
wendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Gewässerräumstrei-
fen sind, sofern nicht anders festgesetzt, als halbruderale Gras- und Staudenflur zu ent-
wickeln. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (MF 2) ist entlang des Grabens ein 
Blühstreifen anzulegen. 

5.5 Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung 
 
Die Erschließung der Teilflächen 1, 2, und 3 erfolgt über den Strothweg, der in diesem 
Teilbereich als Straßenverkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB festgesetzt wird. Die 
Zuwegung zu den Teilflächen 1 und 2 erfolgt abgehend vom Strothweg über einen Wirt-
schaftsweg, der als Sondergebietsfläche ausgewiesen ist.  
 
Die Erschließung der Teilflächen 4 und 5 erfolgt über einen anderen Abschnitt des 
Strothweg, der ebenfalls als Straßenverkehrsfläche gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB festge-
setzt wird. Abgehend davon kann die Teilfläche 4 über die bestehende und als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung "Private Erschließung" festgesetzte Fläche er-
reicht werden.  
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5.6 Grünflächen 

5.6.1 Öffentliche Grünfläche 
 
Im Südosten des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Einrichtung einer Informations-
stelle für interessierte BürgerInnen geplant. Hier soll die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien für BürgerInnen erlebbar werden, indem sie Informationen über die Funktionsweise 
und Leistungsfähigkeit der Photovoltaik-Freiflächenanlage erhalten. Dafür wird eine öf-
fentliche Grünfläche gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung „Informati-
onsplatz“ festgesetzt. 

5.6.2 Private Grünfläche 
 
Die festgesetzten sonstiges Sondergebiete werden durch private Grünfläche gem. § 9 
(1) Nr. 15 BauGB mit verschiedenen Zweckbestimmungen eingrünt. Angrenzend an die 
vorhandenen Gräben werden zur Sicherstellung der Räumung überlagernd Gewässer-
räumstreifen gem. § 9 (1) Nr. 10 BauGB festgesetzt. Zudem werden Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zum 
Erhalt und zur Entwicklung vorhandener Gräben festgesetzt. Zur Eingrünung der Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage werden zudem in Bereichen, wo bereits Gehölze vorhanden 
sind Flächen zum Erhalt dieser Gehölze festgesetzt, wo lückenweise Gehölze vorhan-
den sind Flächen zum Erhalt und zur Ergänzung dieser Gehölze festgesetzt sowie wo 
noch keine Eingrünung vorhanden ist, Anpflanzungen vorgeschrieben. Die Errichtung 
von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig. 

5.7 Hauptversorgungsleitungen 
 
Im Süden der Teilfläche 2 verläuft unterirdisch eine Wasserfernleitung des OOWV, die 
gem. § 9 (1) Nr. 13 BauGB festgesetzt wird. Über die Teilfläche 5 verläuft eine 110 kV-
Hochspannungsfreileitung, die ebenfalls gem. § 9 (1) Nr. 13 BauGB festgesetzt wird. 
Über Teilfläche 3 verläuft eine oberirdische Telefonleitung. Diese wird ebenfalls als ober-
irdische Leitung festgesetzt. 

5.8 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Gräben werden zur Erhaltung ihrer Entwässerungsfunk-
tion sowie zum Schutz ihrer ökologischen Funktion als Wasserfläche gem. § 9 (1) Nr. 
16 BauGB festgesetzt. 

5.9 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
Im Bereich der Teilflächen 1 und 2 werden Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
festgesetzt. Die Flächen dienen der innergebietlichen Kompensation. 
 
Innerhalb der festgesetzten Fläche (MF1) für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB ist entlang 
des zu erhaltenden Grabens eine halbruderale Gras- und Staudenflur zu entwickeln. 
Maßnahmen zur Aufreinigung des Gewässers sind zulässig. Es sind zwei Verrohrungen 
oder Überbrückungen des vorhandenen Grabens mit einer Breite von jeweils 4 m zuläs-
sig, um die Teilfläche 1 des sonstigen Sondergebietes zu erschließen. 
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Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB Nr. 2 (MF 2) ist 
entlang des zu erhaltenden Grabens die Anlage eines Blühstreifens durchzuführen. 
 
Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig. 
Maßnahmen zur Aufreinigung des Gewässers sind zulässig. 

 
Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5) ist als Maßnahme zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) 
Nr. 20 BauGB jeweils ein Totholzhaufen mit einer Größe von mindestens 3 m² anzule-
gen. Weitere Hinweise zur Errichtung eines Totholzhaufens sind dem Umweltbericht zu 
entnehmen. Zudem sind auf den unversiegelten Flächen als Maßnahme zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 
BauGB der vorhandene Acker durch Ansaat von regionalangepasstem Saatgut und das 
vorhandene Grünland unter Berücksichtigung bestimmter Bewirtschaftungsauflagen 
(u.a. Nutzung als Dauergrünland, Festlegung der Mahd außerhalb der Brutzeit, kein Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln) zu extensivieren und damit dauerhaft zu begrünen. 

 
Bei Einzäunungen ist als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB der untere Meter mit einer 
Maschendrahtweite von 20 cm auszuführen, um die Durchwegung für Kleinsäuger si-
cherzustellen. 

5.10 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
 
Beidseitig 2 m der festgesetzten Wasserleitung werden zugunsten der Leitungsträger 
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB 
festgesetzt. Die Flächen sind von jeglicher Bebauung (Gebäude, Nebenanlagen, Ein-
friedungen, usw.), Bepflanzungen und Ablagerungen freizuhalten (GFL 1). 
 
Beidseitig 3 m der festgesetzten oberirdischen Telefonleitung werden zugunsten der 
Leitungsträger mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 (1) 
Nr. 21 BauGB festgesetzt. Die Flächen sind von Bepflanzungen und Ablagerungen frei-
zuhalten. Eine Bebauung innerhalb des Bereiches in erst nach Absprache mit dem Lei-
tungsträger möglich (GFL 2). 
 
Beidseitig 22 m der festgesetzten oberirdischen 110-kv-Hochspannungsleitung werden 
zugunsten der Leitungsträger mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flä-
chen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB festgesetzt. Die Flächen sind von Bepflanzungen und 
Ablagerungen freizuhalten. Eine Bebauung innerhalb des Bereiches in erst nach Ab-
sprache mit dem Leitungsträger möglich (GFL 3). Zudem sind folgende Hinweise der 
Avacon Netz AG zu beachten:  
Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Leitungsschutzbereiches bedarf ei-
ner Abstimmung mit dem Leitungsträger (Avacon Netz AG). Bei dem Bau von baulichen 
Anlagen (Photovoltaik-Modulen) unterhalb der Leiterseile der 110-kV-Hochspannungs-
freileitung müssen bei Arbeiten an den Leiterseilen für die Dauer der Arbeiten die Mo-
dule unterhalb der Hochspannungsfreileitung auf Kosten des Eigentümers demontiert 
und der erforderliche Sicherheitsabstand nach DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) eingehal-
ten werden. Im Näherungsbereich zwischen Photovoltaik-Anlagen und den Mastfunda-
menten der Hochspannungsfreileitung kann es zu Spannungsverschleppungen in der 
Photovoltaik-Anlage kommen. Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu isolieren. 
Durch geplante Neubauten innerhalb des Leitungsschutzbereiches und die damit ver-
bundene Nutzungsänderung werden die statischen Anforderungen an den Masten er-
höht. Die betroffenen Maststützpunkte müssen nach gültiger Freileitungsnorm (VDE-
AR-N 4210-4 Anforderungen an die Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von Frei-
leitungen, Ausgabe 08-2014) statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu 
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errichtet werden. Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. 
Die Maßnahmen müssen vor der Nutzungsänderung abgeschlossen sein. Die Planung 
und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere Monate bis zur Umsetzung in An-
spruch. 
 

5.11 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 
 
Zur Eingrünung des Plangebietes gegenüber der anschließenden offenen Landschaft 
werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB festgesetzt.  
 
Innerhalb dieser Flächen sind standortgerechte, heimische Gehölzanpflanzungen mit 
Sträuchern vorzunehmen und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind lochver-
setzt mit einem Reihenabstand von max. 1,00 m und einem Pflanzabstand von ebenfalls 
max. 1,00 m vorzunehmen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der 
baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Abgänge oder Beseiti-
gungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. Die 
zu verwendenden Pflanzarten und Qualitäten sind der textlichen Festsetzung zu entneh-
men. Die Sträucher werden etwa bis 5 m hoch, sodass zum einen eine Eingrünung ge-
geben ist, eine Verschattung der Module aber vermieden wird. Unter den zu verwenden-
den Pflanzarten sind auch viele Blüh- und Beerensträucher, als Nahrungsquelle für In-
sekten.  
 
Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig. 

5.12 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen sowie für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 
Östlich der Teilfläche 5 sind bereits Gehölze entlang der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung vorhanden. Die Flächen sollen durch weitere Anpflanzungen ergänzt 
werden, um die Eingrünung des Plangebietes zu den angrenzenden Nutzungen zu ver-
vollständigen.  
 
Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen sowie zur Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a und 25b BauGB sind 
daher die vorhandenen Gehölze auf Dauer zu erhalten. Während der Erschließungsar-
beiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Ergänzend 
sind standortgerechte, gebietseigene Gehölzanpflanzungen mit Sträuchern vorzuneh-
men und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind lochversetzt mit einem Reihen-
abstand von max. 1,00 m und einem Pflanzabstand von ebenfalls max. 1,00 m vorzu-
nehmen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen 
folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleich-
wertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. Die zu verwendenden Pflanz-
arten und Gehölzqualitäten sind der textlichen Festsetzung zu der Anpflanzfläche zu 
entnehmen. 
 
Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig. 
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5.13 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 
Gewässern 
 
Östlich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung neben der Teilfläche 5 und 
wird überlagernd mit der privaten Grünfläche eine Fläche mit Bindungen für Bepflanzun-
gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzt. Der vorhandene Gehölzbe-
stand und vorhandene Gewässer sind zu schützen, zu pflegen und auf Dauer zu erhal-
ten. Abgänge sind adäquat zu ersetzen. Während der Erschließungsarbeiten sind 
Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. 
 
Die innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der Straßen-
verkehrsfläche vorhandenen Gehölzbestände und Gräben dürfen gem. § 9 (1) Nr. 25 b) 
BauGB außer zum Zweck der Erschließung nicht beschädigt oder beseitigt werden. 
Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 
18920 vorzusehen. Zulässig sind notwendige Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssi-
cherungspflicht, fachgerechte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der Un-
terhaltung und der Erneuerung vorhandener Leitungen, Wege und anderer Anlagen. 
Abgänge des festgesetzten Gehölzbestandes sind in Absprache mit der unteren Natur-
schutzbehörde durch gleichwertige Neuanpflanzungen auszugleichen.  
 
Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig. 

5.14 Erhalt von Einzelbäumen 
 
Innerhalb der Teilflächen 1 und 3 befindet sich ein Einzelbaum, der zum Erhalt festge-
setzt wird. Die Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf Dauer zu erhalten. Im 
Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind Versiege-
lungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und 
Arbeiten, die der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen 
gem. RAS - LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine 
entsprechende Ersatzpflanzung auf dem Grundstück vorzunehmen. 

6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 

• Verkehrserschließung 
Die Anbindung des Plangebietes an das örtliche Verkehrsnetz erfolgt über den 
Strothweg.  

 

• Gas- und Stromversorgung 
Eine Gasversorgung der geplanten Anlagen ist nicht erforderlich. Den Strom für den 
Eigenbedarf kann die Anlage selbst erzeugen.  
 

• Schmutz- und Abwasserentsorgung 
Eine Schmutz- und Abwasserentsorgung für das Gebiet ist nicht erforderlich.  
 

• Wasserversorgung  
Eine Wasserversorgung des Gebietes nicht erforderlich.  
 

• Abfallbeseitigung 
Eine Abfallentsorgung für das Gebiet ist nicht erforderlich. 
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• Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt durch Versickerung vor Ort und Einstau in die 
angrenzenden Gräben.  

 

• Fernmeldetechnische Versorgung 
Eine fernmeldetechnische Versorgung des Gebietes ist nicht erforderlich. 
 

• Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzu-
führen. 

 

• Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entspre-
chenden Anforderungen sichergestellt. 
 

7.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -VERMERKE 

7.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 
 

• BauGB  (Baugesetzbuch), 

• BauNVO  (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 
nutzungsverordnung), 

• PlanzV  (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

• NBauO  (Niedersächsische Bauordnung), 

• NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  
schutzgesetz), 

• BNatSchG  (Bundesnaturschutzgesetz), 

• NKomVG  (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz). 
 

7.2 Planverfasser 
 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte vom Planungsbüro: 
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TEIL II: UMWELTBERICHT 

1.0 EINLEITUNG 

Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im Rahmen 
der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Entsprechend der Anlage zum Bauge-
setzbuch zu § 2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). „Wird eine Umweltprüfung 
für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem zeitlich nachfol-
gend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltweltauswirkungen beschränkt werden“ (§ 2 (4) Satz 5 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan Nr. 119 wird im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB zur 81. Flä-
chennutzungsplanänderung aufgestellt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird 
gem. § 2 (4) Satz 1 BauGB ein Umweltbericht mit einer umfassenden Beschreibung und 
Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten Planvorhabens er-
stellt. Da somit bereits zeitgleich für den Änderungsbereich der 81. Flächennutzungs-
planänderung eine ausführliche Ermittlung der Belange des Umwelt-schutzes gem. § 1 
(6) Nr. 7 BauGB stattgefunden hat, kann die Umweltprüfung im Flächennutzungsplanver-
fahren gem. § 2 (4) Satz 5 BauGB auf die zusätzlichen oder anderen erheblichen Umwelt-
auswirkungen beschränkt werden. Durch die 81. Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden jedoch keine anderen Umweltauswirkungen erwartet, als die im Umweltbericht 
zum Bebauungsplan Nr. 119 aufgeführten Aspekte. Der Inhalt des Umweltberichtes zum 
Bebauungsplan Nr. 119 gilt daher gleichermaßen für die 81. Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 

1.1 Beschreibung des Planvorhabens / Angaben zum Standort 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 
nördlich des Ortsteiles Kleibrok am Strothweg zu ermöglichen.  
 
Das rd. 38°ha große Plangebiet befindet sich westlich und östlich des Geestrandtiefs und 
umfasst fünf Teilflächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Im Süden und Westen wer-
den die Sondergebiete zudem durch den Strothweg und im Norden durch die Rehorner 
Bäke begrenzt.  
 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede wird das Gebiet überwiegend 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Anpassung der Darstellung an die geän-
derten Entwicklungsvorstellungen erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB die 81. 
Änderung des Flächennutzungsplanes, in der eine Sonderbaufläche mit der Zweckbe-
stimmung Photovoltaik-Freiflächenanlage dargestellt wird. 
 
Genaue Angaben zum Standort sowie eine detaillierte Beschreibung des städtebaulichen 
Umfeldes, der Art des Vorhabens und den Festsetzungen sind den entsprechenden Ka-
piteln der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 119, Kap. 2.2 „Räumlicher Geltungsbe-
reich“, Kap. 2.3 „Nutzungsstrukturen und städtebauliche Situation“, Kap. 1.0 „Anlass und 
Ziel der Planung“ sowie Kap. 5.0 „Inhalt des Bebauungsplanes“ zu entnehmen.  

1.2 Umfang des Vorhabens und Angaben zu Bedarf an Grund und Boden 

Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 38,3 ha. Durch die Festsetzung von einem 
Sondergebiet in fünf Teilflächen sowie Verkehrsflächen wird ein größtenteils unbebauter 
Bereich einer möglichen baulichen Nutzung zugeführt. 
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Die einzelnen Flächenausweisungen umfassen: 
Sondergebiet (SO) ca.311.815 m² 
Öffentliche Verkehrsflächen    ca. 3.550 m² 
Verkehrsflächen bes. Zweckbestimmung    ca. 6.455 m² 
Öffentliche Grünfläche       ca. 900 m2 

Wasserfläche    ca. 3.200 m2 

Private Grünflächen  ca. 57.020 m² 
 davon Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur  
 Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft      ca. 11.020 m² 
 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
 sonst. Bepflanzungen   ca. 13.945 m² 
 davon Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und  
 sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern       ca. 2.985 m² 
 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und  
 sonstigen Bepflanzungen sowie für die Erhaltung von Bäumen,  
 Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern     ca. 3.415 m² 
 davon Gewässerräumstreifen   ca. 25.655 m2 

 

Durch die im Bebauungsplan vorbereiteten Überbauungsmöglichkeiten innerhalb des 
festgesetzten Sondergebietes können bis zu ca. 0,63 ha dauerhaft neu versiegelt werden. 

2.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 

Die in einschlägigen Fachplänen und Fachgesetzen formulierten Ziele, die für den vorlie-
genden Planungsraum relevant sind, werden spätestens zum Entwurf unter Kap.3.0 „Pla-
nerische Vorgaben“ der Begründung zum Bebauungsplan umfassend dargestellt (Lan-
desraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), vor-
bereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die plane-
rischen Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht (Landschaftsprogramm, 
Landschaftsrahmenplan), naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete, arten-
schutzrechtliche Belange) dargestellt. 

2.1 Landschaftsprogramm 2021 

Das Plangebiet befindet sich gemäß dem Niedersächsischen Landschaftsprogramm in 
der Endfassung aus Oktober 2021 nahezu vollständig in der naturräumlichen Region der 
Watten und Marschen. Als vorrangig schutz- und entwicklungsbedürftig sind im Bereich 
der Marschen alle naturnahen Gewässer, spezifisch ausgeprägte Hochmoore und 
Moorheiden, Bruch- und Auwälder, Sümpfe, feuchte Grünlandflächen mit floristischer 
und/oder faunistischer Bedeutung. Insbesondere im Bereich der intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Marsch bedarf es der Vermehrung naturschutzfachlich relevanter Flächen 
wie Gewässer, Moore und artenreiches Feuchtgrünland. Landschaftsprägende Elemente 
und Strukturen wie beispielsweise Weiträumigkeit (Gehölzarmut) oder überwiegende 
Grünlandnutzung mit dichtem Graben- und Grüppennetz sind zu erhalten. Die potenzielle 
natürliche Vegetation im Plangebiet sind Eichen-, Eschen- und Erlen-Marschenwälder. 
Schwerpunkträume für die landschaftsgebundene Erholung bilden in der naturräumlichen 
Region der Watten und Marschen der Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“, die 
Küstengebiete und die Nordseeinseln. 
 
Entlang des Geltungsbereiches des Plangebietes verläuft das „Geestrandtief“, welches 
als ein prioritäres Gewässer zur Umsetzung der WRRL gilt (landesweit bedeutsame Ge-
wässer) (Karte 2). 
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Das Plangebiet liegt auf der Grenze der beiden Kulturlandschaftsräume „Oldenburger 
Geest mit Ammerland“ (K06) und „Wesermarschen“ (K07) und zählt zu den Landschafts-
bildräumen mit mittlerer Bewertung (Karte 3 und Textkarte 3.5-2). 

2.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 

Der Landschaftsrahmenplan als ein informelles Fachgutachten liegt mit dem Stand von 
2021 (LANDKREIS AMMERLAND 2021) vor und trifft folgende Aussagen zum Plangebiet: 
 

• Das Plangebiet befindet sich in der Landschaftseinheit „Delfshausen-Ipweger-
moor“. Den vorkommenden Biotoptypen wird eine geringe oder sehr geringe Be-
deutung zugesprochen. Durchquert werden die Flächen durch das „Geestrand-
tief“, welches ein Gebiet mit sehr hoher Bedeutung für den Tierschutz (Fische) 
darstellt. Im Norden befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet mit hoher Be-
deutung für den Tier- und Pflanzenschutz (Brutvögel) (Karte 1: Arten und Bio-
tope). 

• Dem Großteil des Plangebietes wird eine hohe Bedeutung für das Landschafts-
erleben durch die weiträumige offene Hochmoorlandschaft zugewiesen. Kleintei-
lig wird eine geringe Bedeutung für das Landschaftserleben zugesprochen, da 
dort vor allem ackerbaulich durch Baumschulen geprägte Niederungen und teil-
räumlich durch Hecken und Feldgehölze gegliederte Acker-Grünlandschaft vor-
liegen. Eine Freileitung ab 110 kV durchquert das Gebiet. Im Westen liegt eine 
Allee / Baumreihe vor (Karte 2: Landschaftsbild). 

• Die vorkommenden Böden gehören zum einen den Sonderstandorten Moorböden 
außerhalb von Extremstandorten mit potentiellen Retentionsräumen an. Außer-
dem kommen auch Böden auf feuchten und nassen Extremstandorten für Moor-
böden vor (Karte 3.1: Besondere Werte von Böden). 

• Das Plangebiet befindet sich in einem Hoch- / Niedermoorbereich, welcher eine 
besondere Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention aufweist. Größten-
teils sind potenzielle Retentionsräume mit Dauervegetation dargestellt, kleinflä-
chig auch potentielle Retentionsräume ohne Dauervegetation. Das „Geestrand-
tief“ wird als naturnaher Bach / Fluss abgebildet (Karte 3.2: Wasser- und Stoffre-
tention). 

• Im Großteil des Plangebietes treten sehr hohe, teilweise aber auch hohe Treib-
hausgasemissionen von Moorböden auf (Karte 4: Klima und Luft). 

• Als Biotop- und Nutzungskomplex sind im Plangebiet Niederungsgebiete der Bä-
ken (Rippenlandschaft) und Grünlandgebiete mit störungsarmen erlebniswerten 
Landschaftsbildräumen sowie kulturhistorisch bedeutsame Landschaften und 
Siedlungsstrukturen dargestellt. Teilweise kommen Moorstandorte der Nieder- 
und Hochmoorböden mit Torfmächtigkeiten > 80 cm vor. Das Zielkonzept stellt 
die Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeu-
tung für Arten und Biotope und hoher bis sehr hoher Bedeutung für Landschafts-
bild, Boden/Wasser, Klima/Luft und die Verbesserung beeinträchtigter Teilberei-
che dieser Gebiete dar, dazu zählt auch das „Geestrandtief“ (Karte 5.1: Zielkon-
zept). 

• Gemäß Karte 5.2 (Biotopverbundkonzept) hat der Großteil des Plangebietes als 
Offenland die Funktion als Verbindungsflächen (Sicherung und Verbesserung). 
Das „Geestrandtief“ als Fließgewässer fungiert als Kerngebiet. Kleinflächig tritt ein 
Wald als Verbindungsfläche (Entwicklung) auf. Südlich des Geltungsbereiches 
grenzt eine Kompensationsfläche an. 

• Der östliche Teil des Plangebietes soll prioritär dem Moorschutz dienen. Das 
„Geestrandtief“ soll prioritär entwickelt werden, da es sich in einem guten chemi-
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schen Zustand befindet sowie ein gutes ökologisches Potenzial besitzt. Es ist au-
ßerdem als Schwerpunktraum für Artenhilfsmaßnahmen eingezeichnet. (Karte 6: 
Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft). 

• Die vorkommenden Biotope im Plangebiet sind Acker und Gartenbaubiotope 
(Acker) und Grünland (Textkarte 5: Übersicht Biotope). Dem Grünland wird eine 
mittlere bis sehr geringe Bedeutung zugesprochen (Textkarte 6: Grünland). 

• Gemäß Textkarte 8 (Moore und Sümpfe) sind im Plangebiet Moorböden (ohne 
Sanddeckkulturen) mit > 80 cm aber auch <80 cm Torfmächtigkeit dargestellt. 

• Das Plangebiet liegt in dem Kulturlandschaftsraum „Wesermarsch“ (K07).  

• Der Großteil des Plangebietes befindet sich auf Hochmoor mit einer Moormäch-
tigkeit > 1,3 m. Ein kleinerer Teil befindet sich auf Niedermoorböden. Beide Moor-
böden gehören der Niedersächsischen Moorlandschaft an (Textkarte 13: Moor-
landschaft). 

• Das Plangebiet liegt ein einem Bereich sulfatsaurer Böden. (Textkarte 15: Sul-
fatsaure Böden). 

• Im Plangebiet kommen potentielle Retentionsräume sowohl mit als auch ohne 
Dauervegetation vor (Textkarte 17: Potentieller Retentionsraum). 

• Das angrenzende „Geestrandtief“ ist ein Gewässer II. und III. Ordnung und gemäß 
WRRL ein Prioritätsgewässer. Das Plangebiet befindet sich ebenfalls in einem 
Hochwassergefahrengebiet (geschützt) von >4 m und > 2- 4 m (Textkarte 18: Ge-
wässer). 

• Kleinflächig ist für das Plangebiet die Empfindlichkeit gegenüber Wasserstands-
absenkungen mit sehr hoch dargestellt (Textkarte 21: Klima). 

2.3 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 

Gemäß Kartenserver des NIEDERSÄCHSISCHEN MINISTERIUMS FÜR UMWELT, ENERGIE, 
BAUEN UND KLIMASCHUTZ (NMU 2022) befinden sich in 2 km Radius zum Plangebiet keine 
ausgewiesenen Schutzgebiete nationalen oder internationalen Rechts bzw. naturschutz-
fachliche Programme.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden im Rahmen der durchgeführten Bio-
toptypenkartierung keine geschützten Biotope / geschützten Landschaftsbestandteile 
festgestellt.  

2.4 Artenschutzrechtliche Belange 

§ 44 BNatSchG in Verbindung mit Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie und Art. 5 der Vogel-
schutzrichtlinie (V-RL) begründen ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und 
Pflanzenarten (Tier und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Europäischen Arten-
schutzverordnung - (EG) Nr. 338/97 – bzw. der EG-Verordnung Nr. 318/2008 in der Fas-
sung vom 31.03.2008 zur Änderung der EG-Verordnung Nr. 338/97 – aufgeführt sind, 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, alle europäischen Vogelarten, 
besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 der BArtSchV). 
Danach ist es verboten, 

• wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert, 
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• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
und 

• wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) werden um den für Eingriffs-
vorhaben relevanten Absatz 5 des § 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von 
der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der arten-
schutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert wer-
den, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 
Entsprechend dem § 44 (5) BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach 
§ 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 nur für die in Anhang IV 
der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten. 
Darüber hinaus ist nach nationalem Recht eine Vielzahl von Arten besonders geschützt. 
Diese sind nicht Gegenstand der Betrachtung, da gem. § 44 (5) Satz 5 BNatSchG die 
Verbote des Absatzes 1 für diese Arten nicht gelten, wenn die Zulässigkeit des Vorhabens 
gegeben ist, was bei diesem Projekt der Fall ist. 
 
Zwar ist die planende Kommune nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, da mit dem 
Bebauungsplan in der Regel nicht selbst die verbotenen Handlungen durchgeführt bezie-
hungsweise genehmigt werden. Allerdings ist es geboten, den besonderen Artenschutz 
bereits in der Bauleitplanung angemessen zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der 
wegen dauerhaft entgegenstehender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenste-
hende Verbote des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht wer-
den kann, vollzugsunfähig ist.  
 
Die Belange des Artenschutzes werden im Kapitel 3.1.2 für das Schutzgut Pflanzen und 
in Kapitel 3.1.3 für das Schutzgut Tiere dargelegt und berücksichtigt.  

3.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorlie-
genden Planvorhabens erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzel-
nen, im Folgenden aufgeführten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des 
gegenwärtigen Umweltzustandes einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im un-
beplanten Zustand sollen die umweltrelevanten Wirkungen der Bebauungsplanaufstellung 
herausgestellt werden. Hierbei werden die negativen sowie positiven Auswirkungen der 
Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter dargestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit 
soweit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei 
Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen richtet sich nach der folgenden Skala:  
 
- sehr erheblich, 
- erheblich, 
- weniger erheblich, 
- nicht erheblich.  
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Sobald eine Auswirkung entweder als nachhaltig oder dauerhaft einzustufen ist, kann man 
von einer Erheblichkeit ausgehen. Eine Unterteilung im Rahmen der Erheblichkeit als we-
nig erheblich, erheblich oder sehr erheblich erfolgt in Anlehnung an die Unterteilung der 
„Arbeitshilfe zu den Auswirkungen des EAG Bau 2004 auf die Aufstellung von Bauleitplä-
nen – Umweltbericht in der Bauleitplanung“ (SCHRÖDTER et al. 2004). Es erfolgt die Ein-
stufung der Umweltauswirkungen nach fachgutachterlicher Einschätzung und diese wird 
für jedes Schutzgut verbal-argumentativ projekt- und wirkungsbezogen dargelegt. Ab ei-
ner Einstufung als „erheblich“ sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorzusehen, so-
fern es über Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht zu einer Reduzierung der 
Beeinträchtigungen unter die Erheblichkeitsschwelle kommt. 
 
Die Einstufung der Wertigkeiten der einzelnen Schutzgüter erfolgt bis auf die Einstufung 
der Biotopstrukturen beim Schutzgut Pflanzen, bei denen das Bilanzierungsmodell des 
Niedersächsischen Städtetages (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) verwendet wird, 
in einer Dreistufigkeit. Dabei werden die Einstufungen „hohe Bedeutung“, „allgemeine Be-
deutung“ sowie „geringe Bedeutung“ verwendet. Die Bewertung erfolgt verbal-argumen-
tativ. 
 
Zum besseren Verständnis der Einschätzung der Umweltauswirkungen wird im Folgen-
den ein kurzer Abriss über die, durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes  
Nr. 119, verursachten Veränderungen von Natur und Landschaft gegeben. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 119 wird ein sonstiges Sondergebiet mit 
den Teilflächen 1 bis 6 mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ fest-
gesetzt. Zudem werden öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung für die private Erschließung sowie private Grünflächen und zwei Einzel-
bäume zum Erhalt festgesetzt. 
 
Die privaten Grünflächen werden wie folgt unterteilt festgesetzt:  

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, 

• Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB, 

• Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
25b BauGB sowie 

• Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB. 

• Flächen mit besonderen Nutzungszweck: Gewässerräumstreifen. 
 

Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. 19 BauNVO 
bestimmt den Anteil der SO Photovoltaik-Freiflächenanlage, der durch die Grundfläche 
der Solarmodule, Fundamente, Wege oder sonstiger Nebenanlagen überdeckt werden 
darf. Die von den Solarmodulen überdeckte Fläche ist, soweit sie nicht für Fundamente, 
Wege, Leitungstrassen oder Nebenanlagen benötigt wird, als offene Vegetationsfläche 
anzulegen bzw. zu erhalten. Die zulässige Bodenversiegelung beträgt maximal 2 % des 
Sondergebietes. Dies entspricht einer maximalen Versiegelung von rd. 0,7 ha. Die Ver-
siegelung wird für die notwendige Einrichtung des Trafos sowie eines Energiespeichers 
und der Pfosten für die Modultische benötigt. Weitere mögliche Versiegelungen sind nicht 
vorgesehen. 
Im Folgenden werden die konkretisierten Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die 
verschiedenen Schutzgüter dargestellt und bewertet. 
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3.1.1 Schutzgut Mensch 

Ziel des Immissionsschutzes ist es Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umweltein-
wirkungen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit  
oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 
 
Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) konkretisiert die zumutbare 
Lärmbelastung in Bezug auf Anlagen i. S. d. Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG). Die DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – enthält im Beiblatt 1 Orientierungs-
werte, die bei der Planung anzustreben sind.  
 
Grundlage für die Beurteilung ist die Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in 
der Luft (39. BImSchV), mit der wiederum die Luftqualitätsrichtlinie der EU umgesetzt 
wurde.  
 
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammenhang 
mit dem Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der Bewer-
tung der umweltrelevanten Auswirkungen von Bedeutung. Bei der Betrachtung des 
Schutzgutes Mensch werden daher neben dem Immissionsschutz, aber auch Aspekte wie 
die planerischen Auswirkungen auf die Erholung- und Freizeitfunktionen bzw. die Wohn-
qualität herangezogen. 
 
Für den Menschen stellt das Untersuchungsgebiet landwirtschaftlich genutzte Acker- und 
Intensivgrünlandflächen dar. Ausgebaute Wegebeziehungen, die der Erholung dienen 
könnten, existieren innerhalb des Plangebietes nicht. Entlang des südlichen und östlichen 
Geltungsbereiches verläuft der Strothweg. In etwa 500 m nordwestlicher Entfernung be-
finden sich die Windenergieanlagen des Windparks Lehmden-Liethe. 
 
Im Regelbetrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen gehen von den Solarmodulen 
keine Geräuschbelastungen aus. Die Wechselrichter und Trafos sind hingegen eine Ge-
räuschquelle. Es kann, wie in der Begründung beschrieben, davon ausgegangen werden, 
dass die Richterwerte der TA Lärm eingehalten werden.   

 
Photovoltaikmodule können abhängig von der Modulstellung, der Jahres- und Tageszeit 
durch die Sonnenreflektion potentiell eine Blendwirkung auf umliegende Nutzungen ha-
ben. Eine Beeinträchtigung dieser Nutzungen ist zu vermeiden.  
 
Es existieren noch keine rechtlichen oder normativen Methoden zur Bewertung von 
Lichtimmissionen durch von Solaranlagen gespiegeltes Sonnenlicht. Als Orientierungs-
wert wird für Reflexionen durch PV-Anlagen in der Licht-Leitlinie ein Immissionsrichtwert 
von maximal 30 Minuten pro Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr an einem Immission-
sort angegeben. Als kritisch hinsichtlich einer möglichen Blendung gelten Immissionsorte, 
die vorwiegend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage sind und nicht weiter als ca. 
100 m von dieser entfernt liegen.  
 
Innerhalb dieses Bereiches liegen die Wohnhäuser Strothweg Nr. 52, Dwoweg Nr. 190, 
Dwoweg Nr. 110 sowie Grüner Weg Nr. 9. Bereits im Bestand umgibt die Wohnhäuser 
Strothweg Nr. 52 und Dwoweg Nr. 190 ein üppiger Gehölzbestand, der die Sichtbeziehung 
zum neu entstehenden Solarpark unterbricht. Zusätzlich ist innerhalb des Geltungsberei-
ches eine Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern festgesetzt. Zwischen dem Wohnhaus 
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am Dwoweg Nr. 110 und dem Solarpark liegen Gehölze entlang des Logemanns Damm 
sowie die Gehölze am Wirtschaftsweg und damit der zukünftigen Zuwegung des Solar-
parks. Der Gehölzbestand am Wirtschaftsweg ist zu erhalten und zu ergänzen, sodass 
die Sichtbeziehung zum Wohnhaus Dwoweg Nr. 110 unterbrochen wird. Zwischen dem 
Wohnhaus Grüner Weg Nr. 9 und dem Solarpark gibt es schon aufgrund des dazwischen-
liegenden Wohnhaus Dwoweg Nr. 110 keine Sichtbeziehung. Zu allen Wohnhäusern wird 
ein Mindestabstand von 75 m eingehalten.  
 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsplan und nicht 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Es wird daher weder ein Modulausrich-
tung noch ein Belegungsplan im Bebauungsplan festgesetzt. Es ist eine vollständige Ein-
grünung des Sondergebietes vorgesehen. In den zu verwendenden Pflanzarten gemäß 
textlicher Festsetzung sind auch immergrüne Gehölze enthalten. Im Rahmen eines Ange-
botsbebauungsplanes ist nur sicherzustellen, dass es möglich ist, die vorgesehene Nut-
zung unter Einhaltung etwaiger Immissionsgrenzen zu betreiben. Weiteres ist bei der kon-
kreten Planung auf Genehmigungsebene zu bestimmen. Durch eine Variation der Modu-
lausrichtung und geeignete Eingrünungen ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage ohne Blendwirkung im festgesetzten Sondergebiet möglich. Auf Baugeneh-
migungsebene ist durch ein Blendgutachten nachzuweisen, dass bei der vor-gesehenen 
Modulbelegung keine unverträgliche Blendwirkung von mehr als 30 Minuten pro Tag und 
30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort (Orientierungswert gem. Licht-Leitlinie) ent-
steht. 
 
Von der Gefährdung der Verkehrssicherheit des Straßen-, Bahn- oder Flugverkehres kann 
nicht ausgegangen werden.  
 
Bewertung 
Dem Geltungsbereich wird hinsichtlich des Schutzgutes Mensch aufgrund der derzeitigen 
Nutzung als Intensivgrünland und Acker sowie o. g. sonstiger Vorbelastungen der Umge-
bung eine geringe Bedeutung zugewiesen. Beeinträchtigungen für Anwohner, wie Reflek-
tionen durch die PV-Anlagen können aufgrund der geplanten Anpflanzungen oder bereits 
vorhandener Gehölze entlang des Geltungsbereiches ausgeschlossen werden. Die 
Wohngebäude, die sich östlich des Plangebietes befinden, sind ebenfalls von Gehölzen 
umgeben oder es werden Strauchanpflanzungen vorgenommen. Eine Beeinträchtigung 
für Anwohner bzw. für schutzwürdige Räume im Sinne der Licht-Leitlinie ist nicht gegeben. 
Des Weiteren sind mögliche Emissionen wie Schall, Stäube, elektrische und magnetische 
Felder durch die Einhaltung gängiger aktueller Richtlinien wie u. a. zum Lärmschutz bei 
Umsetzung des Projektes nicht in dem Umfang zu erwarten, dass erhebliche negative 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch verursacht werden könnten. Für das Schutzgut 
Mensch werden keine erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen, welche die gesund-
heitlichen Aspekte nachteilig beeinflussen können, erwartet. 

3.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass:  
 
1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Rege-

nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie  
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt 
sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere  
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a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populatio-
nen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Ar-
ten entgegenzuwirken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografi-
schen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; be-
stimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. 

 
Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft machen zu können, wurde im 
Jahr 2022 im Geltungsbereich eine flächendeckende Bestandserfassung in Form einer 
Biotoptypenkartierung durch das Büro Sinning durchgeführt. Durch die Informationen zum 
Vorhandensein bestimmter Biotope, ihre Ausprägung und Vernetzung untereinander so-
wie mit anderen Biotopen können Aussagen über schutzwürdige Bereiche getroffen wer-
den (v. DRACHENFELS 2021). 
 
Die Kartierung der Biotoptypen ist das am häufigsten angewendete Verfahren zur Beur-
teilung des ökologischen Wertes eines Erhebungsgebietes. Durch das Vorhandensein be-
stimmter Biotope, ihre Ausprägung und die Vernetzung untereinander sowie mit anderen 
Biotopen werden Informationen über schutzwürdige und schutzbedürftige Bereiche ge-
wonnen. Eine hohe Aussagekraft in Bezug auf den naturschutzfachlichen Wert eines Ge-
bietes besitzen darüber hinaus Vorkommen von gefährdeten und besonders geschützten 
Pflanzenarten. Daher wurden außer den Biotoptypen auch die Standorte gefährdeter und 
besonders geschützter Pflanzenarten erfasst. 
Für Einzelbäume und Gehölzbestände werden in Text und Karte jeweils die minimalen 
und maximalen Brusthöhendurchmesser (BHD) angegeben.  
 
Beschreibung der Biotoptypen des Plangebietes 
Im UG (im Falle der Biotoptypen ist dies im Wesentlichen der Geltungsbereich von BP Nr. 
119) wurden insgesamt 22 verschiedene Biotoptypen auskartiert. Die im Gelände ange-
sprochenen Erfassungseinheiten werden in Tab. 1 dargestellt. 
Die innerhalb des UG in Bezug auf die Flächenanteile dominierenden Biotoptypen sind 
v.a. die Grünlandflächen. Mit Ausnahme der Teilfläche 4 herrschte eine nahezu aus-
schließlich intensive Nutzung auf den Grünlandflächen vor. Die erhöhte Nutzungsintensi-
tät war dabei auf das überwiegende Vorkommen von Wirtschaftsgräsern, gleichermaßen 
jedoch auf das Fehlen von Zeigerarten extensiver oder mesophiler Grünländer zurückzu-
führen. Die Teilfläche 4 war in ihrem westlichen Bereich zwar als Grünlandeinsaat einzu-
ordnen und damit gleichermaßen zu einer intensiven Nutzungsform zu stellen. Auf der 
östlichen Fläche war zu Beginn des Jahres jedoch offenbar der Boden abgeschoben wor-
den. Eine angeschlossene Bewirtschaftung dieses Flächenteils erfolgte im weiteren Ver-
lauf des Jahres nicht. Auf diese Weise entstand ein Biotoptyp, der sich sowohl aus Offen-
bodenflächen als auch Elementen einer aufwachsenden Brache zusammensetzte. Der 
einzige ackerbaulich genutzte Schlag im UG befindet sich im westlichen Bereich der Teil-
fläche 6. In der Teilfläche 4 sowie im Grenzbereich der Teilflächen 1 und 2 sorgen Ent-
wässerungsgräben mit ihren Saumbiotopen für eine Gliederung der bewirtschafteten 
Schläge. In den Übergangsbereichen einiger Teilflächen befinden sich Gehölzreihen oder 
flächige Gehölze. Die einzelnen Teilflächen des Geltungsbereiches werden über Wirt-
schaftswege oder Straßen erreicht, die anteilig ebenfalls Teil des abgegrenzten Plange-
bietes sind. 
 
Geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet 
Gesetzlich geschützte Biotope nach den Kriterien von § 30 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 24 NAGBNatSchG kommen im Plangebiet nicht vor.  
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Gefährdete und besonders geschützte Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet 
Pflanzenarten der Roten Liste, der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen geführte oder 
nach BNatSchG besonders geschützte Arten und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie (FFH-RL) wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt und sind aufgrund 
der vorkommenden Strukturen auch nicht zu erwarten.  
 
Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zu den Verboten des § 44 (1) Nr. 4 
BNatSchG ist entsprechend nicht erforderlich. 
 

Bewertung 
Zur Ermittlung des Eingriffes in Natur und Landschaft wird das Bilanzierungsmodell des 
niedersächsischen Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) angewendet. 
 
In diesem Modell werden Eingriffsflächenwert und Kompensationsflächenwert ermittelt 
und gegenübergestellt. Zur Berechnung des Eingriffsflächenwertes werden zunächst 
Wertfaktoren für die vorhandenen Biotoptypen vergeben und mit der Größe der Fläche 
multipliziert. Analog werden die Wertfaktoren der Biotoptypen der Planungsfläche mit der 
Flächengröße multipliziert und anschließend wird die Differenz der beiden Werte gebildet.  
 
Es werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

Wertfaktor Beispiele Biotoptypen 
 

5 = sehr hohe Bedeutung naturnaher Wald; geschütztes Biotop 
4 = hohe Bedeutung Baum-Wallhecke 
3 = mittlere Bedeutung Strauch-Baumhecke 
2 = geringe Bedeutung Intensiv-Grünland 
1 = sehr geringe Bedeutung Acker 
0 = weitgehend ohne Bedeutung versiegelte Fläche 

 
In der Liste II des Bilanzierungsmodells (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) 
sind den einzelnen Biotoptypen entsprechende Wertfaktoren zugeordnet. Für die im Plan-
gebiet vorhandenen bzw. geplanten Biotope ergeben sich folgende Wertstufen: 

Tabelle 1: Im Geltungsbereich erfasste und geplante Biotoptypen und deren Bewertung 

Biotoptyp  Wertfak-
tor 

Anmerkungen 

Naturnahes Feldgehölz 
[HN] 

4 hohe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger Einzelbaum / 
Baumgruppe [HBE] 

4-2 hohe bis geringe Bedeutung für Arten und Lebensge-
meinschaften 

Nährstoffreicher Graben 
[FGR] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Nährstoffreicher Graben mit 
halbruderaler Grasflur 
feuchter Standorte 
[FGR/UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Nährstoffreicher Graben mit 
halbruderaler Grasflur mitt-
lerer Standorte [FGR/UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Allee/Baumreihe [HBA} 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Strauch-Baumhecke [HFM] 3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Siedlungsgehölz aus über-
wiegend einheimischen 
Baumarten [HSE] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Baumhecke [HFB]  3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 
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Biotoptyp  Wertfak-
tor 

Anmerkungen 

Baumhecke mit halbrudera-
ler Grasflur [HFB/UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger standortgerechter 
Gehölzbestand [HPS] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger standortgerechter 
Gehölzbestand mit halbru-
deraler Grasflur [HPS/UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras- und 
Staudenflur feuchter Stand-
orte [UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras- und 
Staudenflur mittlerer Stand-
orte [UHM] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras und 
Staudenflur mittlerer Stand-
orte mit sonstigem Offenbo-
denbereich [UHM/DOZ] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Halbruderale Gras und 
Staudenflur mittlerer und 
feuchter Standorte 
[UHM/UHF] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Artenarme Brennnesselflur 
[UHB] 

3 mittlere Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Intensivgrünland auf Moor-
böden [GIM] 

2 geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Sonstiger Acker [AZ] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Grünland-Einsaat [GA] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Trittrasen [GRT] 1 sehr geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemein-
schaften 

Weg [OVW] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Straße [OVS] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

Hochsitz/jagdliche Einrich-
tung [OYJ] 

0 weitgehend ohne Bedeutung 

Sonstiges Bauwerk [OYS] 0 weitgehend ohne Bedeutung 

 
Hinsichtlich der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen ist zu konstatieren, 
dass der Geltungsbereich flächenmäßig vorrangig von Intensivgrünland, Grünland-Ein-
saaten Acker sowie halbruderalem Gras und Staudenflur mittlerer Standorte mit sonsti-
gem Offenbodenbereich eingenommen wird.  
 
Entlang der Grenzen und innerhalb der Teilflächen kommen auch vereinzelt naturschutz-
fachlich wertvollere Gehölzstrukturen in Form von Baumgruppen, Einzelbäumen und Ein-
zelsträuchern vor. Außerdem verlaufen entlang des Geltungsbereiches und zum Teil in-
nerhalb des Plangebietes nährstoffreiche Gräben.  
 
Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen, die mit einer geringflächigen punktuellen Ver-
siegelung und Überbauung und dem damit einhergehenden Verlust von geringwertigen 
Lebensräumen für Pflanzen einhergehen, sind die Umweltauswirkungen auf das Schutz-
gut Pflanzen als wenig erheblich zu bewerten. Die im Bebauungsplan vorgesehenen 
Maßnahmen der Entwicklung artenreicher Grünländer sowie großflächige Strauchpflan-
zungen auf dem vorhandenen Intensivgrünland und der Ackerfläche tragen als umfang-
reiche Ausgleichsmaßnahmen zu einer naturschutzfachlichen Gesamtaufwertung des 
Schutzgutes Pflanzen bei.  
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Somit werden insgesamt betrachtet auf das Schutzgut Pflanzen weniger erhebliche Um-
weltauswirkungen erwartet. 

 

3.1.3 Schutzgut Tiere 

Aufgrund der vorkommenden Landschaftsbestandteile und Strukturen sind neben dem 
aktuellen Bestand der Biotoptypen zusätzlich die im Planungsraum vorliegenden faunisti-
schen Wertigkeiten zu ermitteln und darzustellen. Daher wurden über das Büro Sinning 
eine Brutvogelerfassung durchgeführt. Die vollständigen Ergebnisse der Brutvogelkartie-
rung sind dem vorliegenden Umweltbericht als Anlage beigefügt. Zur besseren Nachvoll-
ziehbarkeit werden die Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst dargestellt.  
 
Die Tagetermine der Brutvogelkartierung 2022 wurde zwischen März und Juni i.d.R. ab 
Sonnenaufgang durchgeführt. Zudem Zur Erfassung von nachaktiven Arten (z.B. Wach-
teln) erfolgte zudem Ende Mai und Mitte Juni Nachtkartierungen. Es wurden sämtliche 
Vögel mit territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z. B. Balzflüge, Gesang, Nestbau, 
Fütterung) protokolliert. Die Erfassung fand zu Fuß auf unterschiedlichen Wegen durch 
das Untersuchungsgebiet (UG) statt. Für alle Brutvögel wurde nach der Methode der Re-
vierkartierung vorgegangen (SÜDBECK et al. 2005). Besondere Berücksichtigung fanden 
Arten der Roten Liste der gefährdeten Brutvogelarten Deutschlands und Niedersachsens 
(RYSLAVY et al. 2020, KRÜGER & NIPKOW 2015). Die Anzahl der Brutpaare eines Gebietes 
setzt sich anschließend aus den Revieren mit Brutverdacht und Brutnachweis zusammen. 
 
Insgesamt wurden im gesamten UG 64 Vogelarten festgestellte, von denen 42 als Brut-
vögel eingestuft wurden. Der im Hinblick auf die Arten- und Brutpaaranzahl weitaus grö-
ßere Anteil der Brutvögel im UG entfällt auf die Gruppe der Gehölzbrüter. Die Revierzen-
tren der Gehölzbrüter konzentrieren sich insbesondere im Bereich der flächigen Gehölze. 
Es handelt sich hierbei um Freibrüter (z.B. Amsel oder Buchfink) und bodennah brütende 
Arten (z.B. Baumpieper und Rotkehlchen) als auch Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (z.B. 
Star und Buntspecht). Zu den Arten, die ihre Nester wiederkehrend nutzen können, zählen 
z.B. Ringeltaube und Rabenkrähe. In einer großen Eiche im Übergang zwischen Teilflä-
che 1 und 2 des Geltungsbereiches ergab sich zudem ein Brutnachweis der Waldohreule. 
Aus der Gruppe der Greifvögel ließ sich der Sperber mit einem Brutpaar im UG feststellen. 
Der im Offen- und Halboffenlandflächen festgestellte Brutbestand setzt sich aus den Arten 
Austernfischer, Kiebitz, Wachtel, Goldammer sowie Wiesenschlafstelze zusammen. Her-
vorzuheben ist dabei die verhältnismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes, des-
sen Verbreitungsschwerpunkt in den Offenlandflächen nördlich bzw. nordwestlich des 
Geltungsbereiches liegt. Allerdings kommt der Kiebitz auch innerhalb des Geltungsberei-
ches mit insgesamt 3 Brutpaaren vor. Weitere anspruchsvolle Offenlandarten (etwa Feld-
lerche oder Brachvogel) wurden im UG nicht bzw. nicht als Brutvogel festgestellt. Zu den 
an den Fließgewässern (Geestrandtief und Rehorner Bäke) brütenden Vogelarten zählen 
Graugans, Stockente, Teichralle und Rohrammer. 18 Vogelarten waren lediglich überflie-
gend bzw. als Nahrungsgast oder Durchzügler im UG anwesend.  
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Tabelle 2: Brutvogelerfassung 2022 – Gesamtartenliste im UG zum Bebauungsplan Nr. 119 in 
Kleibrok 
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ta

tu
s

 

 B
ru

tp
a
a
re

 i
m

 P
la

n
g

e
b

ie
t 

 

 B
ru

tp
a
a
re

 i
m

 U
G

 

 R
L

 D
 2

0
2
0

 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1

 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1
 W

M
 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1
 T

W
 

 E
U

-V
 A

n
h

. 
I 

 

 B
N

a
tS

c
h

G
 

 R
L

w
 D

 2
0

1
3

 

Brutvögel im UG 

Amsel Turdus merula BV 2 11 + + + + - § + 

Austernfischer Haematopus ostralegus BV - 1 + + + + - § + 

Bachstelze Motacilla alba BV 1 3 + + + + - § + 

Baumpieper Anthus trivialis BV 1 6 V V V V - § + 

Blaumeise Cyanistes caeruleus BN 1 8 + + + + - § + 

Buchfink Fringilla coelebs BV 4 21 + + + + - § + 

Buntspecht Dendrocopos major BV - 3 + + + + - § + 

Dorngrasmücke Sylvia communis BV 3 10 + + + + - § + 

Eichelhäher Garrulus glandarius BV - 1 + + + + - § + 

Elster Pica pica BV - 1 + + + + - § ♦ 

Fitis Phylloscopus trochilus BV - 7 + + + + - § + 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BV - 4 + + + + - § + 

Gartengrasmücke Sylvia borin BV 2 2 + 3 3 3 - § + 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV 1 10 + + + + - § + 

Goldammer Emberiza citrinella BV 4 7 + V V V - § + 

Graugans Anser anser BV 2 9 + + + + - § + 

Grünfink Chloris chloris BV - 1 + + + + - § + 

Haussperling Passer domesticus BV - 5 + + + + - § ♦ 

Heckenbraunelle Prunella modularis BV - 1 + + + + - § + 

Jagdfasan Phasianus colchicus BV - 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Kiebitz Vanellus vanellus BN 3 16 2 3 3 3 - §§ V 

Kohlmeise Parus major BV 4 22 + + + + - § + 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV - 12 + + + + - § + 

Nilgans Alopochen aegyptiaca BV 1 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ 

Rabenkrähe Corvus corone BN - 3 + + + + - § + 

Ringeltaube Columba palumbus BV 1 9 + + + + - § + 

Rohrammer Emberiza schoeniclus BV - 1 + V V V - § + 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV 1 18 + + + + - § + 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus BV - 1 + + + + - § + 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola BN - 1 + + + + - § + 

Singdrossel Turdus philomelos BV 1 11 + + + + - § + 

Sperber Accipiter nisus BV - 1 + + + + - §§ + 

Star Sturnus vulgaris BN - 5 3 3 3 3 - § + 

Stieglitz Carduelis carduelis BV - 1 + V V V - § + 

Stockente Anas platyrhynchos BN - 11 + V V V - § + 

Sumpfmeise Poecile palustris BV - 1 + + V + - § ♦ 
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Teichralle Gallinula chloropus BN - 1 V V V V - §§ + 

Wachtel Coturnix coturnix BV - 1 V V V V - § V 

Waldohreule Asio otus BN 1 1 + 3 3 3 - §§ + 

Wiesenschafstelze Motacilla flava BV - 1 + + + + - § + 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV 2 21 + + + + - § + 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV 2 21 + + + + - § + 

Brutzeitfeststellung 

Bluthänfling Linaria cannabina BZF - - 3 3 3 3 - § V 

Gelbspötter Hippolais icterina BZF - - + V V V - § + 

Grauschnäpper Muscicapa striata BZF - - V V V V - § + 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus BZF - - + + + + - § + 

Nahrungsgäste, Durchzügler und überfliegende Individuen 

Braunkehlchen Saxicola rubetra DZ - - 2 1 1 1 - § V 

Dohle Coloeus monedula NG - - + + + + - § + 

Feldlerche Alauda arvensis DZ - - 3 3 3 3 - § + 

Heringsmöwe Larus fuscus intermedius NG - - + + + + - § + 

Hohltaube Columba oenas NG - - + + + + - § + 

Kanadagans Branta canadensis ü - - ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Klappergrasmücke Sylvia curruca DZ - - + + + + - § + 

Krickente Anas crecca DZ - - 3 V V V - § 3 

Kuckuck Cuculus canorus DZ - - 3 3 3 3 - § 3 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - + + + + - §§ + 

Misteldrossel Turdus viscivorus NG - - + + + + - § + 

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG - - V 3 3 3 - § + 

Schnatterente Mareca strepera DZ - - + + + + - § + 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe DZ - - 1 1 1 1 - § V 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris DZ - - + + + + - § + 

Turmfalke Falco tinnunculus NG - - + V V V - §§ + 

Weißstorch Ciconia ciconia NG - - V V V V x §§ V 

Wespenbussard Pernis apivorus NG - - V 3 3 3 x §§ V 

Status 
BN = Brutnachweis; BV = Brutverdacht; BZF = Brutzeitfeststellung; DZ = Durchzügler; NG = 
Nahrungsgast; ü = ausschließlich überfliegende Tiere 

Brutpaare im Plangebiet / 
UG 

Anzahl der Brutpaare (Status BN oder BV) im Plangebiet (nur Geltungsbereich) bzw. im UG 
(inkl. Plangebiet); - = ohne Brutpaare im UG 

RL D 2020 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 

RL NDS 2021 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, landesweite Einstufung 
(KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RL NDS 2021 WM/TW 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, Einstufung für die Regio-
nen Watten und Marschen sowie Tiefland West (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RLw D 2013 Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2013) 

Gefährdungseinstufung 
1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; + = 
keine Gefährdung; ♦ = keine Klassifizierung 
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EU-V Anh. I 
x = Art wird in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt; - = Art wird nicht in besagtem An-
hang geführt 

BNatSchG 
§ = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ = streng geschützte Art 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Gelb hinterlegt Zellen 
Potenziell planungsrelevante Arten: Im UG brütende Vogelarten, die gefährdet (mind. Vorwarn-
liste) sind, in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt werden oder bei denen es sich um 
Greifvögel handelt 

 
Bewertung 
Als gefährdete Arten innerhalb des Geltungsbereiches treten die Brutpaare von Kiebitz, 
Gartengrasmücke und Waldohreule auf. Auf der Vorwarnliste werden mit Brutpaaren im 
Untersuchungsgebiet festgestellten Arten Goldammer sowie Baumpieper geführt.  
 
Der Geltungsbereich wird nach dem Bewertungsmodell von BEHM & KRÜGER (2013), bei 
dem lediglich die Arten berücksichtigt werden, die in den bundes- und /oder landweiten 
Rote Listen mind. in der Kategorie 3 (gefährdet) geführt werden, eine lokale Bedeutung 
als Lebensraum für Brutvögel zugewiesen. Auf Grund dessen, dass das standardisierte 
Verfahren von BEHM & KRÜGER (2013) für einen Flächengröße von zwischen 80 und 200 
Hektar ausgelegt ist und damit für den betrachteten Geltungsbereich (ca. 42 ha) nur ein-
geschränkt anwendbar ist, wird zusätzlich eine verbalargumentative Bewertung vorge-
nommen. Eine Anwendung des Bewertungsmodells auf das gesamte UG führt durch das 
Vorkommen weiterer Brutpaare des Kiebitzes sowie zusätzlich zu wertender Brutpaare 
des Stars zu einer regionalen Bedeutung als Brutvogellebensraum.  
 
Abseits von rein schematisch arbeitenden Bewertungsmodellen fällt zunächst die verhält-
nismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes auf, die insbesondere im nördlichen 
UG anzutreffen waren. Die gutachterlich als moderat einzustufende Strukturvielfalt, über-
wiegend intensiv genutzte Offenlandflächen, die durch Gebüsch- und/oder Gehölzreihen 
aufgelockert werden, spiegelt sich sowohl im Vorkommen der o. g. gefährdeten Brutvögel 
als auch im Vorkommen von auf der Vorwarnliste geführten Vogelarten wieder. Dem Gel-
tungsbereich selbst kommt nach gutachtlicher Einschätzung eine mittlere Bedeutung 
als Brutvogellebensraum zu. Das gesamte UG erhält eine mittlere bis hohe Bedeutung 
als Brutvogellebensraum.  
 
Durch die Flächeninanspruchnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden die bis-
her vorhandenen Lebensräume zum Teil eingeschränkt und stehen nicht mehr wie bisher 
in vollen Umfang als Lebensraum zur Verfügung. Mit der Installierung der Photovoltaik-
Freiflächenanlagen kommt es nur zu einer geringfügigen zusätzlichen Versiegelung inner-
halb des Geltungsbereiches. In Verbindung mit der Einbringung von regionalem Saatgut, 
dem Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, dem Anlegen eines Blühstreifens 
und dem Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Flächen weiterhin als Nahrungsfläche zur Verfügung stehen. Es ist sogar zu er-
warten, dass die Möglichkeit der Nahrungssuche sich durch die Planung insgesamt ver-
bessern könnte und ebenfalls neue Brutstätten entstehen können. 
Auf die neuen Strukturen aus Photovoltaik-Modulen und ihren Aufständerungen in der 
Landschaft reagiert die Avifauna unterschiedlich. Die Module können durch die Vögel viel-
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fältig genutzt werden, z.B. als Singwarte, zum Ansitz, zur Brut oder zur Nahrungsaufbe-
wahrung. Der Bau der Photovoltaik-Anlagen und die strukturreichere Entwicklung der 
Randbereiche kann vor allem den Nischen- und Halbhöhlenbrütern zugutekommen. 
Ein Großteil der Bruthabitate liegt in den Randbereichen des Geltungsbereiches oder im 
direkten Umfeld des Geltungsbereiches und bleibt von der Planung weitestgehend unbe-
rührt. Verdrängungseffekte sind überwiegend für Offenlandbodenbrütern zu erwarten. 
Die Beurteilung von Auswirkungen auf die Brutpaare innerhalb und außerhalb des Gel-
tungsbereiches sind im beigefügten Fachgutachten ausführlich ausgeführt. Es sind insbe-
sondere Auswirkung auf die gefährdete Wiesenvogelart Kiebitz zu erwarten. Hierbei ist für 
neben den drei unmittelbar betroffenen Brutpaaren für zwei weitere Brutpaare, aufgrund 
möglicher Revierverlagerungen, von einer Betroffenheit auszugehen.  

 
In der Gesamtschau führt das geplante Vorhaben, durch die teilweise Überdeckung der 
Solarmodule und dem damit verbundenen Verlust einzelner Brutplätze zu einem erhebli-
chen Eingriff für das Schutzgut Tiere (Brutvögel). 
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  
 
Durch die Realisierung des Planvorhabens werden überwiegend Acker und Grünlandflä-
chen und einzelne Bäume und Baumgruppen überplant. Mit der Überplanung dieser 
Strukturen können artenschutzrechtliche Verbotsbestände gem. § 44 BNatSchG verbun-
den sein, da den Tieren diese Lebensräume nach Durchführung der Planung nicht mehr 
zur Verfügung stehen bzw. Störungen durch bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen 
verursacht werden.  
 
Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Arten unter Be-
rücksichtigung der Verbotsbestände wird im Folgenden eine artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) durchgeführt.  
 
Geschützte wildlebende Vogelarten im Sinne von Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
 
Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d.h. sämtliche wildlebende Vogelarten 
die in den EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. 
Um das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung 
folgenden Gruppen berücksichtigt:  
• Streng geschützte Vogelarten, 
• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 
• Vogelarten, die auf der Roten Liste oder der Vorwarnliste geführt werden, 
• Koloniebrüter, 
• Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflanzungs-

stätte). 
 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden artspezifischen Darstellung unterlie-
gen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu er-
warten sind. Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn die Wirkungsemp-
findlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hinreichender Sicher-
heit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden 
können (Relevanzschwelle). Diese sogenannten Allerweltsarten finden über den flächen-
bezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Vermeidung und 
Kompensation) hinreichend Berücksichtigung (vgl. BAUCKLOH et al. 2007). 
 
Das Vorhaben kann zu einem Verlust von Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten sowie Nah-
rungshabitaten europäisch geschützter Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
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führen. Im Folgenden werden die festgestellten weit verbreiteten, ubiquitären oder an-
spruchsarmen und störungsunempfindlichen Arten, deren Bestand landesweit nicht ge-
fährdet ist und deren Lebensräume grundsätzlich zu ersetzen sind, aufgeführt: 
 

Tabelle 3: Liste der im Jahr 2022 nachgewiesene (mind. Brutverdacht oder -nachweis) be-
sonders geschützten ungefährdeten Brutvögel 

Amsel Austernfischer 
Bachstelze Blaumeise 
Buchfink Buntspecht 
Dorngrasmücke Eichelhäher 
Elster Fitis 
Gartenbaumläufer Gartenrotschwanz 
Graugans Grünfink 
Haussperling Heckenbraunelle 
Jagdfasan Kohlmeise 
Mönchsgrasmücke Nilgans 
Rabenkrähe Ringeltaube 
Rotkehlchen Schafstelze 
Schwanzmeise Schwarzkelchen 
Singdrossel Wiesenschafstelze 
Zaunkönig Zilpzalp 

 
Die ungefährdeten Arten sind meist anspruchsarm und wenig empfindlich. Bei ihnen kann 
eine gute regionale Vernetzung ihrer Vorkommen vorausgesetzt werden. Für diese Arten 
ist daher trotz örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen sichergestellt, dass sich der 
Erhaltungszustand ihrer Lokalpopulation nicht verschlechtert und die ökologische Funk-
tion ihrer Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 
 
In der folgenden Tabelle werden die Brutvogelarten aufgeführt, die im Untersuchungs-
raum nachgewiesen wurden und für die eine artspezifische Betrachtung aufgrund der 
oben genannten Kriterien vorgenommen wird. 
 

Tabelle 4: Liste der 2022 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögel, für die eine 
artspezifische Betrachtung aufgrund der oben genannten Kriterien vorgenommen wird. 

   Brutbe-
stand (BP) RL  

D 

RL  
Nds. 

RL 

BNatSchG    
 Nds. 

WM 
BRUTVÖGEL 
[AVES] 

  
2020 2021 2021  

Baumpieper Anthus trivialis 6 V V V § 

Gartengrasmü-
cke 

Sylvia borin 
2 * 3 3 § 

Goldammer 
Emberiza citri-
nella 

7 * V V § 

Kiebitz 
Vanellus vanel-
lus 

16 2 3 3 §§ 

Rohrammer 
Schoeniclus 
schoeniclus 

1 * V V § 

Sperber Accipiter nissus 1 * * * §§ 

Star 
Sturnus vulga-
ris 

5 3 3 3 § 

Stieglitz 
Carduelis 
carduelis 

1 * V V § 
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   Brutbe-
stand (BP) RL  

D 

RL  
Nds. 

RL 

BNatSchG    
 Nds. 

WM 
BRUTVÖGEL 
[AVES] 

  
2020 2021 2021  

Stockente 
Anas platyrhyn-
chos 

11 * V V § 

Sumpfmeise 
Poecile palust-
ris 

1 * * V § 

Teichralle 
Gallinula chlo-
ropus 

1 V V V § 

Wachtel 
Coturnix Cor-
turnix 

1 V V V § 

Waldohreule Asio otus 1 * 3 3 §§ 
Erklärung: 
RL D 2020 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 
RL NDS 2021 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, landesweite Einstufung 
(KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
RL NDS 2021 WM Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, Einstufung für die 
Regionen Watten und Marschen (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 
Gefährdungseinstufung 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Art der 
Vorwarnliste; * = keine Gefährdung 
BNatSchG § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ = streng geschützte Art 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 

Die Arten der Tabelle 5 werden im Folgenden einer artenschutzrechtlichen Prüfung unter-
zogen. Die Schwelle der Verbotsverletzung ist abhängig vom aktuellen Gefährdungszu-
stand einer Art (vgl. STMI Bayern 2011). Je ungünstiger etwa Erhaltungszustand und 
Rote-Liste-Status einer betroffenen Art, desto eher muss eine Beeinträchtigung als Ver-
botsverletzung eingestuft werden.  
 
Prüfung des Zugriffsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) sowie des Schädigungs-ver-
botes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 ist es verboten, besonders geschützte Tierarten zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten, gleiches gilt für deren Entwicklungsformen. Weiter ist es nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders ge-
schützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Wild 
lebende, europäische Vogelarten gelten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG als besonders 
geschützt und fallen sinngemäß unter Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie.  
 
Einer generellen, vorhabengeschuldeten Tötung von Brutvögeln im überplanten Raum 
wird durch die hier vorzusehenden Vermeidungsmaßnahme der Bauzeitenregelung be-
züglich der Baufeldfreimachung sowie der Fällung und des Rückschnittes von Gehölzen 
entgegengewirkt. Mögliche Rodungs-/Rückschnittarbeiten beschränken sich auf den Zeit-
raum außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28./29. Februar. Sons-
tige bauliche Maßnahmen im Offenland beschränken sich auf den Zeitraum außerhalb der 
Brutzeit (1. März bis 15. Juli). Durch eine ökologische Baubegleitung kann ein frühzeitiger 
Start der Baumaßnahmen ermöglicht werden, wenn dadurch sichergestellt wird, dass kein 
Vogel durch die Maßnahmen getötet oder verletzt wird.  
 
Von einer signifikant erhöhten Mortalitätsrate von Individuen, die über das reale Lebens-
risiko hinausgeht, durch betriebs- oder anlagebedingte Kollisionen mit auftretendem Ver-
kehr oder neu errichteten Bauwerken, und damit dem Eintreten eines Verbotstatbestands 
nach § 44 Abs. 1 Nr.1, wird innerhalb des überplanten Raumes nicht ausgegangen. In 
diesem Zusammenhang thematisieren die Autoren in ARGE Monitoring PV-Anlagen 
(2007) für die Gruppe der Wasser- oder Watvögel eine bislang nicht wissenschaftlich be-
legte Befürchtung, dass anfliegende Individuen die Solarmodule als Wasserflächen inter-
pretieren und dies wiederum zu einer (potenziell tödlichen) Verletzung führen könnte. Die 
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Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Untersuchung am Main-Donau-
Kanal, die im Umfeld einer großflächigen realisierten PV-Freiflächenanlage durchgeführt 
wurde. Die Untersuchungen lieferte keine Hinweise auf eine derartige Verwechselungs-
gefahr. Zudem konnten in diesem Zuge weder Irritations- noch Attraktionswirkungen für 
im Umfeld der realisierten PV-Anlage fliegenden Vögel beobachtet werden. Durch die 
Ausrichtung der Module zur Sonne sind auch Wiederspiegelungen von Habitatelementen 
(Gebüsche, Bäume etc.), die Vögel zum Anflug motivieren könnten, kaum möglich. Das 
diesbezügliche Risiko ist daher sehr gering. Auch durch die vergleichsweise geringe Höhe 
der geplanten Anlagen in Verbindung mit einer kompakten Bauweise und dem Fehlen von 
schnell bewegten Anlageteilen (wie bspw. die Rotorspitze einer Windkraftanlage) lässt 
auch dieses Kollisionsrisiko als äußerst gering erscheinen. Hinweise auf Kollisionsereig-
nisse in bemerkenswertem Umfang gibt es bislang nicht. Kollisionen aufgrund des ver-
suchten „Hindurchfliegens“ (wie bei Glasscheiben) sind aufgrund der fehlenden Transpa-
renz der Module sicher auszuschließen. 
 
Regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten sind auch bei längerer Abwesenheit der Tiere 
geschützt. Dies gilt beispielsweise für regelmäßig benutzte Brutplätze von Zugvögeln 
(STMI Bayern 2011). Nicht mehr geschützt sind Fortpflanzungsstätten, die funktionslos 
geworden sind, z. B. alte Brutplätze von Vögeln, die in jedem Jahr an an-derer Stelle ein 
neues Nest bauen. Ebenfalls nicht geschützt sind potenzielle Lebensstätten, die bisher 
noch nicht von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten genutzt werden. 
 
Die für die Vermeidung des Zugriffsverbotes notwendigen Maßnahmen der Baufeldfrei-
machung und der Entnahme der Gehölze außerhalb der Brutzeit dienen neben dem 
Schutz der Individuen folglich auch dem Schutz der Fortpflanzungsstätten. Dies rührt da-
her, dass der Schutzanspruch nur dann vorliegt, wenn die Stätten in Benutzung sind,  
d. h. während der Brutzeit. Außerhalb der Brutzeit können alte Nester entfernt werden 
ohne einen Verbotstatbestand auszulösen. 
 
Die Brutvögel Stockente, Teichralle und Rohrammer wurden entlang des Geestrandtiefs 
und der Rehorner Bäke nachgewiesen. Diese Fließgewässer liegen außerhalb des Plan-
gebietes, zudem bleiben dessen Randbereiche durch die Festsetzung des 10 m breiten 
Gewässerräumstreifens erhalten. Für die genannten Arten ist daher von keinem Zugriffs- 
oder Schädigungsverbot auszugehen.  
 
Die Freibrüter Gartengrasmücke und Stieglitz, die zu den Gehölzbrütern zählen, wurden 
an der südöstlichen Grenze des Plangebietes und südlich der geplanten Fläche SO4 kar-
tiert. Die Brutbestände befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches oder in Bereichen, 
die ständig erhalten bleiben, sodass von keinem Zugriffs- oder Schädigungsverbot aus-
zugehen ist.  
 
Von dem ebenfalls zu den Gehölzbrütern gehörende, bodennahe brütende Baumpieper 
wurden im südlichen Untersuchungsgebiet insgesamt sechs Brutpaare festgestellt, wovon 
allerdings nur ein Brutpaar innerhalb des Geltungsbereiches nahgewiesen wurde. Durch 
die Umsetzung des Planes werden von dem Baumpieper genutzten Gehölzstrukturen er-
halten bzw. nicht beansprucht, so dass von keinem Zugriffs- oder Schädigungsverboten 
auszugehen ist.  
 
Die Sumpfmeise wurde im zentralen Gehölz außerhalb des Plangebietes kartiert. Hier 
wurde auch der Star nachgewiesen, der zudem in den Gehölzen südöstlich des Plange-
bietes und an einer Gehölzreihe der Grenze im Nordosten des Geltungsbereiches nach-
gewiesen wurde. Beide Arten gehören zu den Halbhöhlenbrütern, deren Gehölzstrukturen 
erhalten bzw. nicht beansprucht werden, sodass von keinem Zugriffs- oder Schädigungs-
verbot auszugehen ist.  
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Aus der Gruppe der Greifvögel ließ sich der Sperber mit einem Brutpaar im Untersu-
chungsgebiet, in dem Gehölz südlich des Geltungsbereiches, feststellen. Eine direkte 
baubedingte Inanspruchnahme des Brutplatzes durch das geplante Vorhaben kann aus-
geschlossen werden.  
 
In einer großen Eiche im Norden des Geltungsbereiches ergab sich ein Brutnachweis der 
Waldohreule. Die Waldohreule bevorzugt Nistplätze in Feldgehölzen, an Waldrändern, in 
Baumgruppen und Hecken. Sie baut ihre Nester nicht selbst sondern bezieht v.a. alte 
Krähennester (SÜDBECK et al 2005). Jagdhabitate der Waldohreule liegen im Offenland. 
Bei den verorteten Revierzentrum handelt es sich um eine nicht optimale ausgeprägte 
potenzielle Brutstätte (solitär stehende Eiche ohne Efeubewuchs). Der Einzelbaum wird 
zum Erhalt festgesetzt und es besteht gleichermaßen die Möglichkeit, dass eine Brut in 
den südlich gelegenen und flächigen Gehölzbeständen erfolgreich ist, womit Ausweich-
möglichkeiten im unmittelbaren Umfeld vorliegen. Die Waldohreulen sind verhältnismäßig 
reviertreu, wechseln allerdings innerhalb der besiedelten Gebiete den Horststandort. Die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt damit im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten.  
 
Die Goldammer als Brutvogel des Halboffenlandes wurde im westlichen Teil des Gel-
tungsbereiches entlang der Geltungsbereichsgrenze mit sieben Brutpaaren nachgewie-
sen. Sie wurde überwiegend entlang von linearen Strukturen wie Gräben und Gebüschen 
nachgewiesen. Es handelt sich um eine Art, die eine hohe (bis durchschnittliche) Ortstreue 
aufweisen, jedoch ihr Nest jedes Jahr neu anlegen (BMVBS 2009). Die besiedelten Struk-
turen werden durch das Vorhaben nicht überplant. Außerdem können die neu anzulegen-
den Eingrünungen im Plangebiet als Brutstätte dienen, sodass für die Goldammer von 
keinem Zugriffs- oder Schädigungsverbot auszugehen ist.  
 
Die Wachtel wurde nur mit einem Brutpaar außerhalb des Geltungsbereiches nachgewie-
sen. Die Art legt ihr Nest am Boden, bevorzugt auf Ackerflächen, an. Aufgrund der Entfer-
nung des in 2022 nachgewiesenen Reviers zum Geltungsbereich kann eine Schädigung 
der Fortpflanzungs- und Ruhstätte ausgeschlossen werden.  
 
Der Kiebitz ist mit 16 Brutpaaren im Untersuchungsgebiet vertreten. Er kommt in den 
Offenlandgebieten in unterschiedlicher Dichte vor. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art 
innerhalb des Untersuchungsgebietes liegt in den Offenlandflächen nördlich bzw. nord-
westlich der Teilflächen 1 und 2 des Geltungsbereiches und damit außerhalb des Plange-
bietes. Der Kiebitz kommt innerhalb des Geltungsbereiches mit insgesamt drei Brutpaaren 
vor. Kiebitze besiedeln als Brutgebiete flache, weithin offene, baumarme und wenig struk-
turierte Flächen mit fehlender oder kurzer Vegetation (BAUER et al. 2005). Das Nest wird 
am Boden angelegt und in jeder Brutsaison erneut gebaut. Die Ortstreue der Kiebitze ist 
meist hoch ausgeprägt, allerdings besteht auch die Fähigkeit zu Umsiedlungen zumindest 
über kleine Entfernungen als Anpassungen an Veränderungen. Die Möglichkeit der Schä-
digung der Fortpflanzung- und Ruhestätte ist somit gegeben, kann jedoch durch die Be-
schränkung von baulichen Maßnahmen im Offenland, auf den Zeitraum außerhalb der 
Brutzeit, vermieden werden. Die Schädigung der Fortpflanzungsstätte der Art ist durch 
das Planvorhaben allerdings nicht auszuschließen, da durch die geplanten Photovoltaik-
Freiflächenanlagen drei Fortplanungsstätten der Art unmittelbar betroffen sind. Im Rah-
men des niedersächsischen Projektes INSIDE („Integration von Solarenergie in die nie-
dersächsische Energielandschaft“, beauftragt vom Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, erfolgte eine Literaturrecherche, die sich u.a. 
mit dem Vorkommen der landesweit gefährdeten Offenland-Brutvögel (mit damaligem 
Stand der Roten Liste gem. KRÜGER & NIPKOW 2015) im Bereich von Photovoltaik-
Anlagen auseinandersetzte. Für den Kiebitz wird nach diesen aktuellen Einschätzungen 
davon ausgegangen, dass die Art Photovoltaik-Freiflächenanlagen als Nahrungsgast an-
nimmt, diese als Bruthabitate allerdings nicht oder nur bei sehr offenen und großzügig 
ausgestalteten Randbereichen nutzt. 
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Zur Vermeidung dieses Verbotsbestandes sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahem 
(CEF-Maßnahmen) durchzuführen, welche die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungsstätten sichert. Vor diesem Hintergrund sind Kompensations-
maßnahmen von 1 ha pro betroffenen Kiebitz-Brutrevier erforderlich (Grünlandextensivie-
rung und/oder Anlage von Blänken), die in räumlicher Nähe umzusetzen sind.  
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme ist das Zugriffsverbot nach § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG nicht einschlägig. Für die genannten Arten ist nicht von einem dauerhaf-
ten Verlust der Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszugehen, so-
dass der Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ebenfalls nicht einschlägig ist. Für den Kiebitz kann 
aufgrund seiner Habitatansprüche kein Verbleib im Geltungsbereich angenommen wer-
den, so dass für diese Art die o. g. CEF-Maßnahme erforderlich ist. 
 
Prüfung des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
Typische Beispiele für projektspezifische Störungen sind Beunruhigungen und Scheuch-
wirkungen infolge von Bewegung, Erschütterung, Lärm und Licht. Die Störung von Vögeln 
durch bau- und betriebsbedingte Immissionen in für die Tiere sensiblen Zeiten kann nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden, da weiterhin nachweislich genutzte Biotopstrukturen 
(Gewässer, Röhrichte, Gehölze etc.) in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes 
verbleiben und als Niststätte genutzt werden können.  
 
Das Störungsverbot während sensiblen Zeiten der Vögel stellt nur einen Verbotstatbe-
stand dar, wenn eine erhebliche Störung verursacht wird. Eine Erheblichkeit ist nach Maß-
gabe des Bundesnaturschutzgesetzes dann gegeben, wenn durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population verschlechtert wird.  
 
Es ist davon auszugehen, dass Störungen während der Mauserzeit nicht zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der erfassten Arten füh-
ren. Dies hängt damit zusammen, dass es nur zu einer Verschlechterung käme, wenn das 
Individuum während der Mauserzeit durch die Störung zu Tode käme und es so eine Er-
höhung der Mortalität in der Population gäbe. Dies ist aufgrund der vorgesehen Planung 
und der bereits bestehenden starken Vorbelastungen nicht zu erwarten.  
 
Baubedingte Störungen während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit werden durch die 
Baufeldfreimachung oder alternativ über eine ökologische Baubegleitung außerhalb der 
Brutzeit ausgeschlossen.  
 
Betriebsbedingte Störungen durch Anliefer- und Personenverkehr können während der 
Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit nicht ausgeschlossen werden. Zu prüfen ist für die vor-
kommenden Arten, inwiefern sich eine solche Störung auf den Erhaltungszustand der lo-
kalen Population auswirkt, falls die Beeinträchtigung als erheblich einzustufen wäre.  
 
Die Arten Baumpieper, Gartengrasmücke, Goldammer, Rohrammer, Sperber, Star, 
Stieglitz, Stockente, Sumpfmeise und Teichralle gelten insgesamt als relativ unemp-
findlich gegenüber anthropogenen Störungen. Die „Arbeitshilfe Vögel und Straßenver-
kehr“ (GARNIEL & MIERWALD 2010) ordnet die genannten Arten daher in die Gruppe 
der Arten mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit bzw. der Arten ohne spezifisches Ab-
standsverhalten ein. Aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber anthropogen verursach-
ten Reizen ist eine erhebliche Beeinträchtigung, die mit einer Verschlechterung des Er-
haltungszustands der lokalen Population der o. g. Arten einhergeht, nicht zu erwarten. 
 
Die Arten Wachtel, Waldohreule und Kiebitz sind gem. der zuvor genannten Arbeitshilfe 
empfindlicher gegenüber anthropogenen Störungen. 
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Die Entfernung des Brutreviers der Wachtel zum Geltungsbereich kann als ausreichend 
betrachtet werden, so dass sich der Erhaltungszustand der in der Umgebung brütenden 
Wachtel nicht merklich verschlechtern wird. Daher kann auch die lokale Population nicht 
betroffen sein. 
 
Die Waldohreule wird die aktuell genutzte Brutstätte möglichweise nach der Installation 
der Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht weiterhin nutzen, da sie sich möglicherwiese 
durch die Module im direkten Umfeld gestört fühlt. Allerdings stehen im näheren Umfeld 
ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung. Es ist überdies möglich, dass die 
2022 festgestellte Brut des im nördlichen Plangebiet verordneten Paares bereits in den 
flächigen Gehölzbeständen des zentralen Untersuchungsgebietes und somit außerhalb 
des geplanten Bereiches stattgefunden hat. Die Waldohreule ist somit in der Lage, klein-
räumig und temporär den Störungen auszuweichen, so dass sich der Erhaltungszustand 
der lokalen Population nicht merklich verschlechtern wird. 
 
Unter Berücksichtigung der geplanten Aufstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
sowie des möglichweise artspezifischen Meideabstandes des Kiebitzes, ist die indirekte 
Wirkung (Scheuchwirkung) auf die in den angrenzenden Bereichen vorkommenden Brut-
paare des Kiebitzes als Störung einzustufen. Hierdurch muss für einige Brutpaare mit 
leichten Revierverlagerungen gerechnet werden, aufgrund dessen wird eine Betroffenheit 
von zwei Brutpaaren außerhalb des Geltungsbereiches angenommen.  
Vor diesem Hintergrund sind ebenfalls Kompensationsmaßnahmen von 0,5 ha pro be-
troffenen Kiebitz-Brutrevier erforderlich (Grünlandextensivierung und/oder Anlage von 
Blänken), die in räumlicher Nähe umzusetzen sind.  
 
Durch die durchzuführenden vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Schädigung der Fortpflanzungsstätten (s. 
o.) wird die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang gesichert und es ist keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art zu erwarten. 
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme und der artspezifischen Ausgleichs-
maßnahme für den Kiebitz ist das Störungsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG nicht 
einschlägig.  
 
Fazit: 
Im Ergebnis der Betrachtung bleibt festzustellen, dass die Verbotstatbestände nach  
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig 
sind. 

3.1.4 Biologische Vielfalt 

Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt von Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an 
Biotoptypen und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Arten-vielfalt 
betrachtet, wobei Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf in-
ternationaler Ebene zusätzlich eine Rolle spielen.  
 
Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften kann nach derzei-
tigem Planungszustand (nur) für das Schutzgut Pflanzen erfolgen, da die notwendigen 
faunistischen Erfassungen noch durchzuführen sind und erst dann die Auswirkungen des 
Vorhabens auf das Schutzgut Tiere betrachtet und bewertet werden können. 
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Bewertung 
Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens und der ge-
troffenen Flächenfestsetzungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand für die Biologi-
sche Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die Realisierung 
des geplanten Bauvorhabens erwartet. 
 
Eine Verringerung der Artenvielfalt wird durch den weitestgehenden Erhalt der bestehen-
den Populationen sowie die Kompensation der prognostizierten erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen vermieden, wobei einzelne Exemplare verschiedener Arten im Rah-
men bau-, betriebs- und anlagebedingter Auswirkungen für den Genpool verloren gehen 
können. Die Auswirkungen können dennoch als nicht erheblich betrachtet werden, da 
stabile sich reproduzierende Populationen im Sinne der biologischen Vielfalt erhalten blei-
ben und durch die vielfältigen Maßnahmen gefördert werden. Außerdem handelt es sich 
bei den vorherrschenden Biotoptypen um teilweise artenarme Bestände. Die Planung 
sieht eine teilweise Aufwertung dieser Biotoptypen vor und trägt somit zu einer Erhöhung 
der Artenvielfalt und der biologischen Vielfalt bei. 
 
Die geplante Realisierung des Sondergebietes ist damit mit den Kernzielen der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und der gerechten, nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile und 
Ressourcen der Biodiversitätskonvention (UN 1992) vereinbar und beeinflusst die biolo-
gische Vielfalt im positiven Sinne. 

3.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem 
ein. Neben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen 
weist er durch seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisati-
onsbedingten Belastungen eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Ge-
mäß § 1a (2) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen so-
wie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 
 
Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funktio-
nen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenverän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Bo-
den zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürli-
chen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit 
wie möglich vermieden werden. 
 
Das Plangebiet wird gemäß Aussagen des Datenservers des LANDESAMTES FÜR BERG-

BAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2022) überwiegend von mittlerem Erdniedermoor, 
sehr tiefen Erdniedermoor sowie einem kleinen Teil von mittlerem Gley-Podsol, mittlerem 
Tiefumbruchboden aus Moorgley und tiefem Gley eingenommen. 
 
In einem kleinen Teilgebiet im Nordwesten werden Suchräume für schutzwürdige Böden 
aufgrund hoher bis äußerst hoher Bodenfruchtbarkeit im Bereich des tiefen Gleys darge-
stellt.  
 
Für den größten Teil des Plangebietes werden sulfatsaure Böden im Tiefenbereich bis 
unterhalb von 2,0 m dargestellt. Das Gefährdungspotenzial sulfatsaurer Böden ergibt sich  

• durch extreme Versauerung (pH <4,0–2,5) des Bodens bzw. Baggergutes mit der 
Folge von Pflanzenschäden, 

• deutlich erhöhte Sulfatkonzentrationen im Bodenwasser bzw. Sickerwasser,  
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• erhöhte Schwermetallverfügbarkeit bzw. -löslichkeit und erhöhte Schwermetall-
konzentrationen im Sickerwasser,  

• hohe Gehalte an betonschädlichen Stoffen (SO4-, Säuren),  

• hohe Korrosionsgefahr für Stahlkonstruktionen. 
 
Insgesamt führen diese Eigenschaften bei entsprechendem Auftreten zu Problemen bei 
der Behandlung von Bodenmaterial in den betroffenen Regionen. Eine Bewertung von 
Böden vor einer Baumaßnahme dient der Abschätzung des Versauerungspotenzials des 
umzulagernden Materials. Es sind im Rahmen der konkreten Umsetzung der Baumaß-
nahmen die Säureneutralisationskapazitäten sowie die Puffermöglichkeiten zur Vermei-
dung eines Absenkens des pH-Wertes über die Beprobung des Bodens zu ermitteln. Es 
wird geraten, dass vor Beginn der Baumaßnahmen u. a. mittels Feldmethoden der Kalk-
gehalt des Bodens geprüft werden sollte. Es sind bei Umsetzung des Vorhabens die vor-
geschlagenen Maßnahmen gem. Geofakten 25 des LBEG zu beachten, sofern Bodenar-
beiten anfallen. 

 

Bewertung 
Insgesamt wird dem Boden hinsichtlich der Bodenfunktionen aufgrund o. g. Erläuterungen 
eine allgemeine und in Teilbereichen eine hohe Bedeutung zugewiesen. 
 
Das hier vorgesehene Vorhaben verursacht neue Versiegelungsmöglichkeiten in einer 
Größenordnung von insgesamt ca. 0,63 ha. Durch Bautätigkeiten kann es im Umfeld zu-
mindest zeitweise zu Verdichtungen und damit Veränderungen des Bodenluft- und Was-
serhaushaltes mit Auswirkungen auf die Bodenfunktionen kommen. Ferner gehen sämtli-
che Bodenfunktionen in diesen Bereichen irreversibel verloren. 
  
Weiterhin kommt es auch zu positiven Veränderungen des Bodenhaushaltes. Die Ent-
wicklung von Extensivgrünland auf zuvor genutzten Ackerflächen und intensiven Grünlän-
dern sowie der Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmittel haben einen positiven Ef-
fekt auf den Bodenhaushalt und das Bodenleben.  
 
Insgesamt sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.  

3.1.6 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser stellt einen wichtigen Bestandteil des Naturhaushaltes dar und 
bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auf Basis des Wasser-
haushaltsgesetzes gilt es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewäs-
ser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Im Rahmen der Um-
weltprüfung ist das Schutzgut Wasser unter dem Aspekt der Auswirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt, auf die Wasserqualität sowie auf den Zustand des Gewässersys-
tems zu betrachten. Im Sinne des Gewässerschutzes sind Maßnahmen zu ergreifen, die 
zu einer Begrenzung der Flächenversiegelung und der damit einhergehenden Zunahme 
des Oberflächenwassers, zur Förderung der Regenwasserversickerung sowie zur Ver-
meidung des Eintrags wassergefährdender Stoffe führen. 
 

Oberflächenwasser 
Das Geestrandtief verläuft entlang des Geltungsbereiches und trennt die beiden Teilge-
biete (Gewässerkennzahl: 9421) (NMU 2022). Südwestlich des Plangebietes verläuft die 
Moorbäke, die in das Geestrandtief fließt (Gewässerkennzahl 9421118) (NMU 2022). Ent-
lang des nördlichen Geltungsbereiches fließt die Rehorner Bäke, die ebenfalls in das Gee-
strantief einmündet (Gewässerkennzahl 94211192) (NMU 2022). Innerhalb des westli-
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chen Plangebietes sowie entlang des westlichen Geltungsbereiches befinden sich klei-
nere Gräben, die teilweise wasserführend sind. Ansonsten befinden sich keine weiteren 
Fließ- oder Stillgewässer in oder um das Plangebiet.  
 

Grundwasser 
Grundwasser hat eine wesentliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, als Naturgut der Frischwasserversorgung und als Bestandteil grundwassergepräg-
ter Böden. Gemäß den Darstellungen des LBEG (2022) ist die Grundwasserneubildungs-
rate im Plangebiet und der Umgebung größtenteils > 0 – 100 mm/a. Teilweise kann es an 
einigen Stellen auch zu einer Grundwasserzehrung kommen. Das Schutzpotenzial der 
Grundwasserüberdeckung wird im südöstlichen Plangebiet (Teilfläche 6) mit hoch bewer-
tet, die restlichen Bereiche werden mit gering beurteilt. 
 

Bewertung 

Insgesamt wird dem Schutzgut Wasser eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. So-
wohl im Plangebiet als auch in dessen Umgebung befindet sich kein Wasserschutzgebiet. 
Bei dem geplanten Bauvorhaben wird eine verhältnismäßig geringe punktuelle Neuver-
siegelung vorbereitet. Innerhalb eines bestehenden Grabens, der die Teilfläche 1 und 2 
trennt, sind zwei Verrohrungen oder Überbrückungen mit einer Breite von jeweils 4°m 
zulässig. Die restlichen Gräben des Plangebietes bleiben vollständig erhalten. Die Nut-
zungsänderung der Flächen und der damit verbundene Verzicht von Pflanzen- und Dün-
gemittel auf zuvor intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen und Ackerflächen ver-
bessert den Zustand des Grundwassers durch Verringerung des Nährstoffeintrags sowie 
von Pflanzenschutzmitteln. Insgesamt sind somit keine erheblichen negativen Auswir-
kungen für das Schutzgut Wasser in seiner wichtigen Funktion für den Naturhaushalt zu 
prognostizieren. 

3.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Das Klima hat Einfluss auf alle Lebensvorgänge und bestimmt wesentliche Abläufe im 
Naturhaushalt.  
 
Das Klima der Gemeinde Rastede und somit auch des Plangebietes ist maritim geprägt. 
Das Küstenklima ist bestimmt durch relativ kühle Sommer, reiche Niederschläge, verhält-
nismäßig milde, schneearme Winter, geringe Temperaturschwankungen, hohe Luftfeuch-
tigkeit und vorwiegend ostwärts wandernde atlantische Störungen. Ebenso verhält es sich 
mit den weiträumigen Weiden- und Wiesenflächen im Landkreis Wesermarsch. Die weit-
räumigen Weiden- und Wiesenflächen und auch die umgebenden Siele / Gräben wirken 
ausgleichend, besonders auf die Temperatur, da sich die tiefliegenden und feuchten 
Marsch- und Moorgebiete nur sehr langsam erwärmen. Aufgrund der geringen topogra-
phischen Unterschiede (flache Geländeoberfläche) und der seltenen Windstille ist das 
Geländeklima jedoch nicht sehr stark ausgeprägt. 
 
Das Plangebiet wird gemäß Aussagen des Datenservers des LANDESAMTES FÜR BERG-

BAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2022) mit einer mittleren Niederschlagsmenge von 
770 mm/Jahr und 775 mm/Jahr dargestellt.  

 

Bewertung 
Dem Schutzgut Klima und Luft wird eine allgemeine Bedeutung zugesprochen. Das Klein-
klima im Planbereich ist durch die landwirtschaftlichen Flächen als Kaltluftproduktions-
raum zu charakterisieren. Durch das geplante Bauvorhaben mit den sehr geringen Ver-
siegelungsmöglichkeiten sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten. Zudem leitetet die Nutzung 
der Sonnenenergie einen Beitrag zur Einsparung fossiler Brennstoffe und zur Vermeidung 
klimaschädlicher Emissionen.  
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3.1.8 Schutzgut Landschaft 

Da ein Raum immer in Wechselbeziehung und -wirkung zu seiner näheren Umgebung 
steht, kann das Planungsgebiet nicht isoliert, sondern muss vielmehr im Zusammenhang 
seines stadt- sowie naturräumlichen Gefüges betrachtet werden. Das Schutzgut Land-
schaft zeichnet sich durch ein harmonisches Gefüge aus vielfältigen Elementen aus, dass 
hinsichtlich der Aspekte Vielfalt, Eigenart oder Schönheit zu bewerten ist. 
 
Das in dem Untersuchungsraum vorherrschende Landschaftsbild wird sowohl von den 
vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Intensivgrünland- und Ackerflächen geprägt. 
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich bereits einige Waldstrukturen und Gehölze. 
In etwa 500 m Entfernung zum Plangebiet liegt der Windpark Lehmden-Liethe, welcher 
das Landschaftsbild zusätzlich über vertikale Strukturen beeinflusst. 
 

Bewertung 
Die Bedeutung des Geltungsbereiches für das Landschaftsbild wird als gering eingestuft. 
Durch den Bau der Photovoltaikmodulen kommt es zwar zu einer deutlich wahrnehmbaren 
Veränderung der bisher in weiten Teilen als Intensivgrünland oder Ackerland genutzten 
Flächen, allerdings bestehen bereits auch unterschiedliche Vorbelastungen. Durch ge-
zielte Anpflanzungen an den Geltungsbereichsgrenzen kommt es neben den teilweise 
vorhandenen Gehölzstrukturen entlang der Geltungsbereichsgrenze zu eingrenzenden 
und sichtschützenden Wirkungen. Die Umweltauswirkungen werden als weniger erheb-
lich eingestuft. 

3.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes gem. § 1 (5) BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleitplanung dar. 
Als schützenswerte Sachgüter werden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter 
betrachtet, die von geschichtlicher, wissenschaftlicher, archäologischer oder städtebauli-
cher Bedeutung sind. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Vorkommen von Kultur- und Sachgütern be-
kannt.  
 
Es wird nachrichtlich auf die Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen Bodenfunden im 
Zuge von Bauausführungen hingewiesen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbei-
ten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkon-
zentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 
Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zu-
ständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege 
- Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg un-
verzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeit gestattet.“ 
 

Bewertung 
Das Plangebiet hat keine Bedeutung für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter. Es sind 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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3.2 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei 
der Prüfung der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern 
sich gegenseitig verstärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So stellt 
der Boden Lebensraum und Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengruppen wie 
z.B. Vögel, Amphibien etc. dar, so dass bei einer Versiegelung nicht nur der Boden mit 
seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, sondern auch Auswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind. Negative, sich verstärkende Wechselwir-
kungen, die über das Maß der bisher durch das Vorhaben ermittelten Auswirkungen hin-
ausgehen, sind jedoch nicht zu prognostizieren.  

3.3 Kumulierende Wirkungen 

Aus mehreren, für sich allein genommen geringen Auswirkungen kann durch Zusammen-
wirkung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastungen eine 
erhebliche Auswirkung entstehen (EU-KOMMISSION 2000). Für die Ermittlung möglicher 
erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum auch die Zusammenwirkung mit anderen 
Plänen und Projekten einbezogen werden. 
 
Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt sein: 
Es muss zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang beste-
hen und ein gewisser Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein. 
 
Derzeit liegen keine Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die im räumlichen Wirkbe-
reich des geplanten Vorhabens liegen und einen hinreichenden Planungsstand haben so-
wie im gleichen Zeitraum umgesetzt werden. 

3.4 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 119 kommt es zu einer kleinflächigen 
Versiegelung. Die Beeinträchtigung für das Schutzgut Boden sind als erheblich zu beur-
teilen. Für die Schutzgüter Landschaft und Pflanze sind die Beeinträchtigungen als weni-
ger erheblich zu beurteilen. Für die übrigen zu betrachtenden Schutzgüter sind keine er-
heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Unfälle oder Katastrophen, welche durch die 
Planung ausgelöst werden könnten wobei negative Umweltauswirkungen, die durch au-
ßerhalb des Plangebietes auftretende Unfälle und Katastrophen hervorgerufen werden 
können, sind nicht zu erwarten. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisie-
rung des Vorhabens werden nachfolgend tabellarisch zusammengestellt. 
 

Tabelle 5: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch 

• Keine bzw. geringe Erholungsfunktion 

• Vorbelastungen durch die in der Nähe befindlichen 
Windkraftanlagen 

• Bereits vorhandene bzw. geplante Strauchanpflanzun-
gen schließen Blendung aus 

• Keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich 

- 

Pflanzen 
• Erhebliche Beeinträchtigungen durch mögliche Ver-

luste von Teillebensräumen 

• Größtmöglicher Erhalt bestehender Gehölzstrukturen  

• 

Tiere 

• Einige betroffene Brutpaare 

• Erhalt von Gehölzstrukturen sowie sämtlicher Gräben 

• Verlust von einigen Einzelbäumen 

•• 
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••• sehr erheblich/ •• erheblich/ • weniger erheblich / - nicht erheblich  

(Einteilung nach SCHRÖDTER et al. 2004) 

4.0 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES 

4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 

Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit den oben genannten Umwelt-
auswirkungen zu rechnen. Durch die Realisierung der Bestimmungen des Bebauungspla-
nes wird es ermöglicht auf einer rd. 40 ha großen, derzeit als Intensivgrünland und Acker 
genutzten Fläche, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Eine großflächige 
Versiegelung findet nicht statt. Die Flächen unterhalb und randlich der geplanten Solar-
module werden außerhalb versiegelter Bereiche als Grünlandflächen hergerichtet und 
über entsprechende Auflagen genutzt. Weitere Maßnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität wie die Anlage von Totholz- und die Anlage eines Blühstreifens werden vorgesehen. 
Die in geringer Anzahl vorhandenen prägenden Gehölzstrukturen und Gräben werden 
größtenteils erhalten und durch weitere Anpflanzungen ergänzt, sodass Strukturelemente 
miteinander verknüpft werden.  

4.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert er-
halten. Das Plangebiet würde weiterhin einer landwirtschaftlichen Intensivgrünland- und 
Sandackernutzung unterliegen. Für Arten und Lebensgemeinschaften würde der bishe-
rige Lebensraum unveränderte Lebensbedingungen bieten.  

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

• Neuanpflanzung von Gehölzstrukturen und Entwick-
lung von Grünland 

Biologische 
Vielfalt 

• Nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen 
Auswirkungen ersichtlich 

- 

Boden und 
Fläche 

• negative Auswirkungen durch Verlust von Bodenfunk-
tionen durch Versiegelungen. 

• Verringerung von Nährstoffeinträgen 

•• 

Wasser 

• Zwei Verrohrungen oder Überbrückungen des Gra-
bens im Norden  

• Verringerung von Nährstoffeinträgen 

• keine erheblichen Auswirkungen 

- 

Klima und 
Luft 

• keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die 
kleinklimatischen Gegebenheiten und auf die Luftqua-
lität 

- 

Landschaft 

• Vorprägung des Landschaftsbildes durch Windkraft-
anlagen in räumlicher Umgebung 

• Erhalt prägender Gehölzstrukturen und Schaffung 
neuer Gehölzanpflanzung 

• Veränderung des Landschaftsbildes durch geplante 
Photovoltaikmodule 

• 

Kultur- und 
Sachgüter 

• Keine erheblichen Beeinträchtigungen ersichtlich - 

Wechsel-
wirkungen 

• Keine erheblichen sich verstärkenden Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- 
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5.0 VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND KOMPENSATION NACHTEILIGER 
UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Gemäß § 15 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-
terlassen. Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-
maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchti-
gung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleicharti-
ger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederher-
gestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die be-
einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwer-
tiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-gerecht neu gestaltet ist 
(§ 15 (1) und (2) BNatSchG). 
 
Obwohl durch die Aufstellung des Bebauungsplanes selbst nicht in den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch dessen Realisierung, 
ist die Eingriffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ord-
nungsgemäße Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
 
In Kap. 5.1 werden die durchzuführenden Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 
dargestellt. In Kap. 5.2 wird die Eingriffsbilanzierung durchgeführt und in Kap. 5.3 werden 
die Kompensationsmaßnahmen dargelegt. 

5.1 Vermeidung / Minimierung 

5.1.1 Schutzgut Mensch 

Entsprechend dem Kap. 3.1.1 erläuterten Sachverhalt werden durch die vorgesehene Pla-
nung keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch erwartet, die die gesund-
heitlichen Aspekte nachteilig beeinflussen können. 

5.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkung werden im Rah-
men textlicher Festsetzungen gesichert. 

• Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB 
sind die vorhandenen Gehölzstrukturen zu erhalten und durch standortgerechte, 
heimische Gehölzanpflanzungen mit Sträuchern zu ergänzen und auf Dauer zu 
erhalten. Die vorgeschlagenen Pflanzenarten und Gehölzqualitäten sind der 
textlichen Festsetzung Nr. 9 zu entnehmen. Die Anpflanzungen sind in der auf 
die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode durchzu-
führen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neupflanzungen 
adäquat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen. 

• Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a+b BauGB sind die vorhandenen 
Gehölze sowie das Gewässer auf Dauer zu erhalten. Während der Erschlie-
ßungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP und DIN 18920 vorzuse-
hen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen 
an gleicher Stelle zu ersetzen. Die zu verwendenden Pflanzarten und Gehölzqua-
litäten sind der textlichen Festsetzung Nr. 9 zu entnehmen. 

• Innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der Straßen-
verkehrsfläche vorhandenen Gehölzbestände und Gräben dürfen gem. § 9 (1) 
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Nr.25 b) BauGB außer zum Zweck der Erschließung nicht beschädigt oder besei-
tigt werden. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP4 und DIN 18920 vorzusehen. Zulässig sind notwenige Maßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fachgerechte Pflegemaßnahmen und 
Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung und der Erneuerung vorhandener Lei-
tungen, Wege und andere Anlagen. Abgänge des festgesetzten Gehölzbestandes 
sind in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde durch gleichwertige Neu-
anpflanzungen auszugleichen.  

• Die vorhandenen Gräben werden bis auf zwei Verrohrungen oder Überbrückung 
in einer Breite von jeweils 4 m vollständig erhalten.  
 

Es verbleiben weniger erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen.  

5.1.3 Schutzgut Tiere 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen werden im 
Rahmen textlicher Festsetzungen gesichert.  

• Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeit-
raums vom 01. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig 
in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume 
abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte zurück-
geschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in 
den o. g. Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten 
im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die un-
tere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Un-
bedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. Sonstige 
bauliche Maßnahmen im Offenland beschränken sich auf den Zeitraum außerhalb 
der Brutzeit (1. März bis 15. Juli) 

 
Es verbleiben erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

5.1.4 Biologische Vielfalt 

Es werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen negativen Auswirkungen 
erwartet, folglich sind auch keine Vermeidungs- oder Minimierungsmaßnahmen notwen-
dig oder vorgesehen. Durch Maßnahmen zum Ausgleich von Beeinträchtigungen anderer 
Schutzgüter können allerdings zusätzlich positive Wirkungen auf die Biologische Vielfalt 
erreicht werden. 

5.1.5 Schutzgüter Boden und Fläche 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen werden im 
Rahmen textlicher Festsetzungen gesichert.  

• Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 
19 BauNVO beträgt für die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. 
Die Zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenversiegelten Teile von 
baulichen Anlagen 0,02. 

 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen. 

• Es werden keine Modulfundamente verwendet, da die Pfähle in den Boden ge-
rammt bzw. gepresst werden, sodass ein Auskoffern von Bodenmaterial nicht er-
forderlich ist. Auch für die Zaunanlagen sind keine Fundamente vorgesehen. 

• Der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV DIN 
18300 bzw. 18320 und DIN 18915 werden beachtet. 
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• Im Rahmen der Bautätigkeiten werden zudem die DIN 19639, DIN 18915 und DIN 
19731 berücksichtigt.  

• Es werden aufgrund der Bodenverhältnisse Geräte mit breiteren Ketten für eine 
geringere Belastung des Untergrundes eingesetzt.  

• Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sind Stahlplatten oder Baggermatten zum 
Schutz vor mechanischen Belastungen auszulegen. 

• Bei ungünstigen Bodenverhältnissen und Witterungsbedingungen (länger anhal-
tende Regenfälle, Starkregen oder starke Schneefälle) sind die Arbeiten einzustel-
len. 

• Aufgrund der sulfatsauren Böden und der Moorböden ist eine bodenkundliche 
Baubegleitung vorzusehen. 

 
Es verbleiben erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, die kompensiert wer-
den müssen 

5.1.6 Schutzgut Wasser 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkungen werden im 
Rahmen textlicher Festsetzungen gesichert.  

• Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 
19 BauNVO beträgt für die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. 
Die Zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenversiegelten Teile von 
baulichen Anlagen 0,02. 

 
Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen. 

• Das anfallende Niederschlagswasser wird innerhalb des Plangebietes versickert. 

• Der Flächenverbrauch wird auf das Mindestmaß reduziert. 

5.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Es sind keine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgesehen, da mit dem Betrieb der 
Photovoltaikanlagen keine lufthygienischen Belastungen verbunden sind. Die Nutzung 
der Sonnenenergie leistet einen Beitrag zur Einsparung fossiler Brennstoffe und zur Ver-
meidung klimaschädlicher Emissionen.  

5.1.8 Schutzgut Landschaft 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Auswirkung werden im Rah-
men textlicher Festsetzungen gesichert. 

• Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 3,50 m begrenzt.  

• Erhalt von prägenden Gehölzstrukturen und Eingrünungen entlang der Grenzen 
des Geltungsbereiches durch die textlichen Festsetzungen Nr.10 und Nr.11. 

 
Es verbleiben keine erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut Landschaft. 

5.1.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Folgende Maßnahmen tragen dem Grundsatz der Eingriffsvermeidung und -minimierung 
Rechnung und sind zu berücksichtigen: 

• Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bo-
denfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch ge-
ringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 (1) des Nds. 
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Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Niedersächsischen 
Landesamt für Denkmalpflege – Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofe-
ner Straße 15, 26121 Oldenburg als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet 
werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter oder der Unternehmer der Arbei-
ten. Bodenfunde und Fundstellen sind gem. § 14 (1) des NDSchG bis zum Ablauf 
von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeit gestattet. 

5.2 Eingriffsbilanzierung  

5.2.1 Schutzgut Pflanzen 

Entsprechend dem Naturschutzgesetz (Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer zu-
lässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden.  
 
Die Eingriffsbilanzierung erfolgt mit dem Bilanzierungsmodell des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG: Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung). Der Eingriffsumfang wird da-
bei durch einen Flächenwert ausgedrückt, der sich nach der folgenden Formel errechnet: 
 
a) Flächenwert des Ist-Zustandes: 
 

Größe der Eingriffsfläche in m² x 
Wertfaktor des vorhandenen Bio-
toptyps  
 

b) Flächenwert des Planungszustandes: Größe der Planungsfläche in m² x 
Wertfaktor des geplanten Biotoptyps  
 

c) 
 

    Flächenwert des Planungszustandes 
-   Flächenwert des Ist-Zustandes 
=  Flächenwert des Eingriffs (Maß für die Beeinträchtigung) 

 
Mit Hilfe dieses Wertes wird die Bilanzierung von Eingriff und Kompensation ermöglicht. 
Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs: 

 

Tabelle 6: Berechnung des Flächenwertes des Eingriffs 

Ist-Zustand Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

HBE 640 4 2.560 HBE 320 4 1.280 

HN 355 4 1.420 UH*1 25.655 3 76.965 

HBE 180 3 540 HFS*2 13.945 3 41.835 

FGR 1.160 3 3.480 HFM*3 2.985 3 8.955 

FGR/UHF 1.760 3 5.280 HFS*4 3.415 3 10.245 

FGR/UHM 280 3 840 UH*5 11.020 3 22.155 

HBA 160 3 480 FG 3.200 3 9.600 

HSE 40 3 120 HBA*7 160 3 480 

HFB 335 3 1.005 HPS*7 2.740 3 8.220 

HFB/UHF 120 3 360 HPS/UHM*7 1070 3 3.210 

HFM 265 3 795 UHM*7 320 3 960 

HPS 8.990 3 26.970 GEM/GEF*6 305.880 3 917.640 
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Ist-Zustand Planung 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wertfak-
tor 

Flächen-
wert 

Biotoptyp 
Fläche 
(m²) 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

HPS/UHM 1.515 3 4.545 HBE 60 3 180 

UHF 1.255 3 3.765 HBE 10 2 20 

UHM 2.580 3 7.740 GRT*7 775 1 775 

UHM/BRR 955 3 2.865 X*8 5.100 0 0 

UHM/DOZ 48.125 3 144.375 X*9 6.235 0 0 

UHM/UHF 340 3 1.020 X*10 40 0 0 

UHB 475 3 1.425     

GIM 240.670 2 481.340     

HBE 10 2 20     

AZ 19.220 1 19.220     

GA 46.660 1 46.660     

GRT 970 1 970     

OJY 15 0 0     

OYS 10 0 0     

OVS 510 0 0     

OVW 5.675 0 0         

        

Gesamt 384.270*   Gesamt 383.840*   

Flächenwert ist-Zustand                        758.795 Flächenwert Planungs-Zustand                1.114.345 

 
* Gemäß dem angewendeten Bilanzierungsmodell (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung) werden Einzelbäume / Einzelsträucher zusätz-
lich zur Grundfläche erfasst. Weiterhin sind vorhandene Einzelbäume zusätzlich zur Grund-
fläche nach der vorhandenen Kronendurchmesser zu bestimmen. Dieser Flächenwert ist dem 
Wert der Grundfläche zuzuzählen. Aus diesem Grund ist bei einem Vorhandensein von Ein-
zelbäumen die Gesamtfläche größer als die Geltungsbereichsgröße. Die Größe des Geltungs-
bereiches ergibt sich indem die Flächen der Einzelbäume von der Gesamtfläche abgezogen 
werden. Die Fläche und die Wertstufe sind von dem Stammdurchmesser der Einzelbäume 
abhängig. 

*1 Halbruderale Gras- und Staudenflur innerhalb der festgesetzten Gewässerräumstreifen. 
*2 Festgesetzte Fläche zur Anpflanzung ist mit standortgerechten heimischen Gehölzen zu be-

pflanzen und wird zu einer Strauchhecke entwickelt.  
*3 Festgesetzte Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 
*4 Festgesetzte Fläche für die Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen. 
*5 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft. 
*6 Grünlandextensivierung innerhalb des Sondergebietes unter den geplanten Photovoltaikanla-

gen gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.  
*7 Die Gehölzbestände und Gräben sind durch die Textliche Festsetzung Nr.13 innerhalb der 

Verkehrsflächen festgesetzt. 
*8 Straßenverkehrsfläche und Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung hier: private Er-

schließung 
*9 Zulässige Versiegelung im Bereich der festgesetzten Sondergebietsfläche. Die zulässige Bo-

denversiegelung des Sondergebietes beträgt maximal 2%. 
*10 Zulässige Verrohrung oder Überbrückung des Grabens an zwei Stellen mit einer Breite von 

jeweils 4 m innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Böden, Natur und Landschaft (MF1) 

 
 Flächenwert Planung = 1.114.345 
- Flächenwert Ist-Zustand =    758.795 
= Flächenwert des Eingriffs =    355.559 = > 0 
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Es ergibt sich somit ein Flächenwert von 355.550 für den Eingriff in Natur und Landschaft. 
Demnach liegt ein Überschuss an Werteeinheiten vor, weshalb keine Kompensation für 
das Schutzgut Pflanzen auf externen Flächen erfolgen muss.  
 
Der Kompensationsüberschuss kann als Kompensation für andere kompensationspflich-
tige Eingriffe herangezogen werden. 

5.2.2 Schutzgut Tiere 

Es ist neben den drei unmittelbar betroffenen Brutpaaren für zwei weitere Brutpaare des 
Kiebitzes, aufgrund möglicher Revierverlagerungen, von einer Betroffenheit auszugehen. 
Durch den Verlust von Bruthabitaten für Brutvögel der Offenlandschaft (Kiebitz) sind zu-
sätzliche Maßnahmen auf externen Kompensationsfläche umzusetzen (s. Kap. 5.3.2).  

5.2.3 Schutzgüter Boden und Fläche 

Auf einer Fläche von rd. 0,63 ha erfolgt die Neuversiegelung bzw. Überbauung offener 
Bodenbereiche. Bezogen auf das Schutzgut Boden und Fläche stellt dies einen erhebli-
chen Eingriff dar. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden können gem. Eingriffs-
modell nach dem Nds. Städtetag (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 2013) zusammen mit 
den Wertverlusten für das Schutzgut Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensati-
onsmaßnahmen, welche eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich bringen multifunkti-
onal ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen über bspw. eine Verringerung von 
Nährstoffeinträgen oder Bodenbearbeitung mit sich bringen. Weiterhin kommt es auch zu 
positiven Veränderungen des Bodenhaushaltes. Die Entwicklung von extensivem Grün-
land auf den zuvor als intensiv Grünland und Acker genutzten Flächen, der Verzicht auf 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie Bodenbearbeitung durch die Änderung der Nut-
zungsbedingungen haben einen positiven Effekt auf den Bodenhaushalt und das Boden-
leben.  Es verbleiben somit keine erheblichen Umweltauswirkungen für das Schutzgut 
Boden.  

5.3 Maßnahmen zur Kompensation 

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-
nahmen des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaß-
nahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, 
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger 
Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwerti-
ger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 
15 (1) und (2) BNatSchG).  
 
Obwohl durch den Bebauungsplan selbst nicht in den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild eingegriffen werden kann, sondern nur durch seine Realisierung, ist die Eingriffsrege-
lung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Abwä-
gung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 
 
Die hier vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sorgen in ihrer vorgesehenen Ausprägung 
sowie der Vielfalt und Kombination für eine hochwertige Aufwertung der gesamten Flä-
chen innerhalb des Geltungsbereiches. 
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5.3.1 Ausgleichsmaßnahmen 

Entwicklung von Extensivgrünland / Grünlandextensivierung (ca. 30,9 ha) 
 
In der geplanten Fläche für PV-Freiflächenanlagen befinden sich zurzeit intensiv genutzte 
Grünlandflächen, eine Ackerfläche, eine Grünlandeinsaatfläche und eine halbruderale 
Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte mit sonstigem Offenbodenbereichen, welche in 
Extensivgrünland entwickelt werden können. Extensiv genutzte Grünlandflächen zählen 
zu den artenreichsten Lebensräumen der Agrarlandschaft und stellen den Lebensraum 
zahlreicher Faunen- und Florengruppen dar. Zielvorstellung ist die Überführung in arten-
armes Extensivgrünland auf Moorböden (GEM) bzw. sonstiges feuchtes Extensivgrünland 
(GEF).  
 
Zur weiteren Aufwertung und zur Erzielung eines höheren Artenreichtums, vor allem auch 
an Kräutern, ist die Fläche nach der erstmaligen Aushagerung (vollständiger Verzicht auf 
Düngung in den ersten 2-3 Jahren) mit einer Nachsaat (Schlitzsaat) mit regional ange-
passtem Saatgut mit einem Kräuteranteil von mindestens 30% anzureichern. Hierbei sind 
die die „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ der FLL (For-
schungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) zu beachten 
 
Die Firma Rieger-Hofmann GmbH bietet verschiedene artenreiche und ökologisch wert-
volle Mischungen an. Für die Flächen im Plangebiet empfehlen sich die Mischungen aus 
den Bereichen „Wiesen und Säume für die freie Landschaft“ oder „Mischungen für die 
Land- und Forstwirtschaft“. Es kann auch eine Kombination auf den Flächen vorgesehen 
werden, um abwechslungsreichere Bestände zu erzielen. 

 
Auf allen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches ist der aktive Grundwasserschutz 
durch den fehlenden Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unabdingbar. Mehr 
als die Hälfte der Gefäßpflanzen sind lediglich unter nährstoffarmen Bedingungen konkur-
renzfähig und sind somit durch hohe Eutrophierungsraten in ihrem Bestand gefährdet. 
Durch den Verzicht eines höheren Einsatzes von Düngemitteln und Pestiziden werden 
diese Arten und das Grundwasser geschützt. Es muss daher gänzlich auf Totalherbizide 
verzichtet werden, da diese u.a. die natürliche Pflanzendecke vernichten (SANDER UND 

FRANZ 2013).  
 
Für die Erreichung des Zielzustandes sowie den Erhalt einer artenreichen Flora ist die 
Einhaltung von Bewirtschaftungsauflagen erforderlich, die überwiegend der Aushagerung 
dienen. Abhängig von den Standortbedingungen ist die Anpassung der Bewirtschaftungs-
auflagen in Ansprache mit der unteren Naturschutzbehörde möglich. 
 

• Die Fläche ist als Grünland zu nutzen, es dürfen keine zusätzlichen Entwässe-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zulässig ist eine Nachsaat nach 2 – 3 
Jahren mit zertifiziertem Regionalsaatgut als Schlitzsaat. 

• Es darf keine Veränderung des Bodenreliefs durchgeführt werden. 

• Es dürfen keine chemischen Pflanzenschutzmittel angewendet werden. 

• Mineralische N-Düngung ist nicht erlaubt. Möglich ist eine bedarfsgerechte Kal-
kung und die bedarfsgerechte Düngung mit phosphor- bzw. kalihaltigen Dün-
gemittel. 

• In Verbindung mit einer zweimaligen Schnittnutzung dürfen organische Dünge-
mittel bis zu einer Gabe von insgesamt 65 kg N pro Hektar und Jahr aufgebracht 
werden. 

• Keine Durchführung von maschinellen Bewirtschaftungsmaßnahmen mindes-
tens in der Zeit 01.03. bis zum 15.07. eines Jahres 

• Erste Mahd frühestens ab dem 15.07. Das Mähgut ist abzufahren. Die Mahd ist 
von innen nach außen bzw. einer Seite aus vorzunehmen. 

• Es sind maximal zwei Schnitte pro Jahr zulässig 
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• Die Flächen sollen kurzrasig in den Winter gehen; d. h. nach dem zweiten 
Schnitt kann bei Bedarf ein herbstlicher Pflegeschnitt erfolgen. 

• Sofern eine Beweidung mit Schafen vorgesehen wird, ist die Viehdichte mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

• Bei Beweidung müssen aufkommende Störzeiger selektiv durch Mahd entfernt 
werden. 

• Bei Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen. 
 
Strauchanpflanzungen mit standortgerechten, heimischen Gehölzen sowie Erhalt 
bestehender Gehölze im Bereich der festgesetzten Anpflanz- und Erhaltflächen 
(21.756 m²) 
 
Zur Eingrünung und zum Sichtschutz der geplanten Photovoltaikanlagen werden beste-
hende Gehölzbestände erhalten und durch standortgerechte Anpflanzungen ergänzt. 
 
Bei der Auswahl der Gehölze wird in Anlehnung an die potenziell natürliche Vegetation 
auf standortgerechte, landschaftstypische / gebietseigene Gehölzarten zurückgegriffen. 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktionen 
weist die standortheimische Gehölzvegetation einen hohen faunistischen Wert auf. Sie 
dient einer Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten als Ansitz- und Singwarte, wie ferner 
als Brutmöglichkeit. Viele Wirbellose und auch Amphibienarten haben ihren Haupt- oder 
Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen, und Fledermäuse können die 
Strukturen als Leitlinien verwenden. Neben der Bedeutung für die Tierwelt und den Na-
turhaushalt besitzen diese Biotope ebenfalls eine hohe Bedeutung für das Landschafts-
bild. 
 
Auch bei Anpflanzungen in Sonderfällen der Straßenbegleitung müssen gebietseigene 
Herkünfte berücksichtigt werden. Bei Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen an Ver-
kehrswegen (Straßenbegleitgrün, Kompensationsmaßnahmen) ist grundsätzlich gebiets-
eigenes Pflanzgut aus dem betreffenden Vorkommens- bzw. Herkunftsgebiet zu verwen-
den und auf keinen Fall gebietsfremde, invasive Gehölze zu pflanzen (BMU 2012).  
 
Folgende Gehölzarten (Sträucher) sind zu verwenden: 
Brombeere    Rubus sect. rubus 
Faulbaum    Frangula alnus 
Gewöhnlicher Schneeball  Viburnum opulus 
Grauweide    Salix cinerea 
Hanfweide    Salix viminalis 
Roter Hartriegel   Cornus sanguinea 
Haselnuss    Corylus avellana 
Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 
Himbeere    Rubus idaeus 
Europäische Stechpalme  Ilex aquifolium 
Hundsrose    Rosa canina 
Ohrweide    Salix aurita 
Pfaffenhütchen   Euonymus europaeus 
Salweide    Salix caprea 
Schlehe    Prunus spinosa 
Schwarzer Holunder  Sambucus sanguinea 
Trauben-Holunder   Sambucus racemosa 
Rote Johannisbeere  Ribes rubrum 
Zweigriffeliger Weißdorn  Crataegus laevigata 
 
Zu verwendende Gehölzqualitäten: 
Leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm 
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Die Anpflanzungen sind in der, auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen, folgen-
den Pflanzperiode durchzuführen. Der Pflanzabstand in der Reihe sowie der Reihenab-
stand haben in einem Abstand von bis zu einem Meter lochversetzt zu erfolgen. Die Ge-
hölzanpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen sind adäquat 
an gleicher Stelle zu ersetzen. 

 
Neben der landschaftlichen Einbindung und der Schutz- bzw. Begrenzungsfunktion wei-
sen standortgerechte Gehölzanpflanzungen einen hohen faunistischen Wert auf. Eine 
Vielzahl von biotoptypischen Vogelarten nutzen diese Biotope als Ansitz- und Singwarte 
sowie als Brutmöglichkeit. Weiterhin haben verschiedene Wirbellose und auch Amphi-
bienarten ihren Haupt- oder Teillebensraum im Bereich von Gehölzen und Gebüschen. 
Neben der hohen Bedeutung für die Tierwelt und den Naturhaushalt prägen derartige Bi-
otopstrukturen das Landschaftsbild positiv.  
 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden durch neue Strauchanpflanzungen neue Leit-
strukturen und Wildtierkorridore geschaffen bzw. bereits bestehende erweitert und Ge-
hölzbereiche miteinander verknüpft. 
 
Anlage eines überjährigen strukturreichen Blühstreifens (5.612 m2) 
Innerhalb der im Geltungsbereich festgesetzten Maßnahmenfläche MF2 ist die Anlage 
eines überjährigen strukturreichen Blühstreifens vorzusehen. Die hierfür vorgesehene Flä-
che hat mindestens eine Breite von 10 m und ist an einigen Stellen sogar breiter. Um die 
Mindestbreite von 10 m für den mehrjährigen Blühstreifen einzuhalten, ist daher ein längs-
geteilter Blühstreifen anzulegen. Das Nebeneinander von vorjähriger und frisch gesäter 
Vegetation schafft ein reiches Nahrungsangebot und Lebensräume für Feldvögel, Feld-
hasen, Amphibien, Bestäuber und andere Insekten.  
 
Blühflächen in der Landschaft haben viele Vorteile. Einen besonders positiven Einfluss 
haben sie auf das örtliche Landschaftsbild. Dies kann den ländlichen Raum grundlegend 
attraktiver gestalten. Doch neben einer bunten Landschaft leisten Blühstreifen auch einen 
Beitrag zur Biotopvernetzung und fördern Nützlinge. 
 
Der Anbau des längsgeteilten Blühstreifens soll im Verhältnis von 50:50 wie folgt angelegt 
werden: 
 

• Hälfte A: 
o Im 1. Jahr: Einsaat Blühmischung Frühjahr oder Herbst 
o Im 2. Jahr Stehenlassen Aufwuchs 
o Im 3. Jahr Umbruch und Neueinsaat 
o Im 4. Jahr Stehenlassen und Aufwuchs 
o Im 5. Jahr Umbruch und Neueinsaat 

 

• Hälfte B: 
o Im 1. Jahr Schwarzbrache mit Selbstbegrünung  
o Im 2. Jahr Umbruch und Einsaat Blühmischung im Februar 
o Im 3. Jahr Stehenlassen Aufwuchs 
o Im 4. Jahr Umbruch und Neueinsaat 
o Im 5. Jahr Stehenlassen Aufwuchs 

• bis Mitte Februar des Folgejahres Winterruhe auf 30 % der Gesamtfläche, da-
nach Umbruch möglich 

• keine Düngung 

• keine Pflanzenschutzmittel 
 
Um besonders attraktive Blühstreifen zu errichten, wird regional angepasstes Saatgut aus 
dem Bereich für die Entwicklung von Wiesen und Säumen für die freie Landschaft mit 
einem reichhaltigen Blühaspekt empfohlen.  
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Anlage von Gewässerräumstreifen (23.912 m2) 
 
Die besonders gekennzeichneten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Ge-
wässerräumstreifen" sind Anpflanzungen, Einzäunungen und Nebenanlagen jeglicher Art 
freizuhalten (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB). Die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln ist unzulässig. Die Gewässerräumstreifen sind als halbruderale Gras- und Staudenflur 
zu entwickeln. 

 
Anlage von Totholzhaufen  
Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5) ist die Anlage von je einem 
Totholzhaufen mit einer Größe von Mindestens 3 m2 je Sondergebietsfläche anzulegen 
und auf Dauer zu erhalten. Für die Aufwertung des Gebietes für Reptilien sind u.a. die 
Totholzhaufen anzulegen. Diese gelten auch als wertbestimmendes Element für den In-
sektenschutz, da kein Substrat mehr Insektenarten auf kleinstem Raum beherbergt (ADEL-

MANN 2019).  
 
Die (Tot-) Holzhaufen sollten für Reptilien in halbschattigen bis sonnigen und windge-
schützten Standorten angelegt werden. Als Material eignet sich Totholz aller Art: Vor allem 
dickere und dünnere Äste, aber auch größere Holzscheite, Teile von Stämmen, 
Schwemmholz oder Baumstrünke sowie Wurzelteller sind geeignet. Bei der Bauweise ist 
darauf zu achten, dass die Holzhaufen nicht zu kompakt werden und ausreichend viele 
und große Zwischenräume entstehen. Gegebenenfalls muss gröberes Material eingebaut 
werden. Dornige Äste oder Ranken können falls vorhanden locker obenauf gelegt werden. 
Sogar kleine Haufen von 1 m3 können Eidechsen und Blindschleichen Unterschlupf und 
Sonnenplätze bieten. Besser sind aber größere Haufen ab 3 m3. Je nach Standort und 
verwendetem Material verrotten die Haufen schneller und müssen gegebenenfalls neu 
aufgefüllt bzw. ganz neu angelegt werden. Kommt es zu einer Beschattung des Holzhau-
fens durch umstehende Gehölze oder Bäume, müssen diese zurückgeschnitten werden 
(KARCH 2011). 

 

 

Abbildung 1: Möglicher Aufbau einer reptilienfreundlichen Holzbeige. Der Fantasie sind 
beim Bau von Holzhaufen und Holzbeigen aber keine Grenzen gesetzt (unmaßstäblich), 
Quelle: KARCH 2011. 
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5.3.2 Ersatzmaßnahmen 

Um die mit der Realisierung des Planvorhabens verbundenen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Tiere (Brutvögel) zu kompensieren, sind externe Kompensationsmaßnah-
men erforderlich.   
 
Anlage und Bewirtschaftung von extensivem Grünland für den Kiebitz 
 
Für die durch die Planung betroffenen Brutpaare des Kiebitzes ist die Umsetzung von 
Ersatzmaßnahmen erforderlich. Eine solche Kompensationsmaßnahme stellt gleichzeitig 
eine CEF-Maßnahme im Sinne des Artenschutzes dar. Neben den drei unmittelbar be-
troffenen Brutpaaren wird aufgrund der möglichen Revierverlagerung eine Betroffenheit 
für zwei weitere Brutpaare, dessen Brutreviere im näheren Umfeld des Geltungsbereiches 
nachgewiesen wurden, angenommen. Unter der Berücksichtigung, der Annahme, dass 
der Bereich des Solarparks zwar als Brutrevier für den Kiebitz verloren geht, aber dennoch 
als Nahrungshabitat zur Verfügung steht, soll als Kompensationsmaßnahme auf mindes-
tens 4 ha (1 ha für die Brutreviere innerhalb des Geltungsbereiches und 0,5 ha für die 
Brutreviere außerhalb des Geltungsbereiches) intensiv genutztes Grünland in Extensiv-
grünland umgewandelt werden. Die durch die Planung ebenfalls betroffenen Arten Stock-
ente und Graugans können von den Maßnahmen gleichermaßen profitieren.  
 
Die Ersatzmaßnahmen sollen auf den Flurstücken, die der Abbildung 2 zu entnehmen 
sind, umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Flurstücke 51/17 und 51/18, der 
Flur 19 und um das Flurstück 34/1, der Flur 23, alle Gemarkung Rastede. Im Rahmen der 
faunistischen Erhebung zum Windpark Liethe im Jahr 2022 wurde auf dem Flurstück 
51/17 (Flur 19) bereits ein Brutpaar des Kiebitzes festgestellt. Zudem steht die südliche 
Kompensationsfläche aufgrund von westlich angrenzenden Gehölzen nicht vollständig als 
Brutrevier zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der beiden zuvor genannten Einschrän-
kungen umfasst die benötigte Kompensationsfläche für die Bewirtschaftung des extensi-
ven Grünlandes insgesamt eine Größe von ca. 5,5 ha anstelle der benötigten 4 ha.  
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Abbildung 2: Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes Nr. 119 / 81. Flächennutzungsplanänderung und der Lage der Kompensationsflächen. 

 
Flurstücke 51/17 und 51/18, Flur 19, Gemarkung Rastede (3,05 ha) 
 
Bestandsbeschreibung 
Die westlich der Bahnlinie Oldenburg-Wilhelmshaven an der Rehorner Bäke gelegene 
Fläche liegt im Vergleich zu der Umgebung auf tiefstem Geländeniveau, wobei die Fläche 
selbst von Westen nach Osten leicht abfällt. Sie wird von Intensivgrünland auf gepflügtem 
ehemaligem Erdmoorgley mit einem hohen Anteil von Torfresten im Oberboden (GIM) 
eingenommen. Vorherrschende Arten sind Gewöhnliches und Wiesen-Rispengras (Poa 
trivialis, P. pratensis), Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) und Wiesen-Liesch-
gras (Phleum pratense), teils ist Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) verbreitet. Begleit-
arten sind einerseits weitere typische Arten von Intensivgrünländern, wie der Löwenzahn 
(Taraxacum officinale agg.) sowie Störungszeiger, zu denen Wiesen-Ampfer (Rumex x 
pratensis) und Vogelmiere (Stellaria media) zählen. In den am tiefsten gelegenen Berei-
chen im Osten sind lokal feuchte Ausprägungen vorhanden. Die hier kleinflächig vorherr-
schenden Feuchtezeiger sind insbesondere Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus genicula-
tus), Flutender Schwaden (Glyceria fluitans) und Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus 
repens), vereinzelt tritt Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) hinzu. 
 
Im Süden wird die Fläche von der Rehorner Bäke begleitet, einem stark ausgebauten 
Bach (FXS) mit geradlinigem Verlauf und Befestigung am Böschungsfuß (Holzverbau). 
An der Nordseite verläuft die ehemalige Südbäke, die aufgrund ihrer Struktur als Nähr-
stoffreicher Graben (FGR) einzustufen ist. Ein Rubus-Gestrüpp (BRR) ragt in den äußers-
ten Osten der Fläche, zudem befinden sich am Rande des Grabens im Norden abschnitts-
weise weitere Brombeeren (Rubus fruticosus agg.). An den Flurstücksgrenzen im Norden 
und Westen stehen darüber hinaus einige Einzelbäume (HBE) und Einzelsträucher (BE). 
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Abbildung 3: Blick aus Südwesten auf das Intensivgrünland der Kompensationsfläche und 
die entlang der südlichen Grenze verlaufende Rehorner Bäke. 

Eignung als Kompensationsfläche 
Die Flurstücke sind als Kompensationsflächen aus vegetationskundlicher Sicht sehr gut 
geeignet. Für den Kiebitz können durch die angestrebte Grünland-Extensivierung inner-
halb eines offenen Landschaftsraumes Bruthabitate in hinreichender Qualität geschaffen 
werden. Aufgrund der Lage auf geringem Geländeniveau und der damit verbundenen ho-
hen Feuchtigkeit des torfreichen Bodens sind zudem eine dauerhaft gute Stocherfähigkeit 
und damit eine gute Nahrungsverfügbarkeit für den Kiebitz zu erwarten. 
 
Flurstück 34/1, Flur 23, Gemarkung Rastede (2,50 ha) 
 
Bestandsbeschreibung 
Das nordöstlich der Ortslage von Rastede im Raum Kleibrok gelegene Flurstück grenzt 
westlich an die Straße Hasenbült, das Gelände fällt von Osten nach Westen leicht ab. Die 
Fläche wird in erster Linie von Intensivgrünland auf Erdniedermoor (GIM) eingenommen, 
im äußersten Westen ist der Boden teils feinsandig. Vorherrschende Arten des Grünlan-
des sind Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) und Gewöhnliches Rispengras (Poa 
trivialis) sowie teils Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense) und es erfolgte eine Nachsaat 
einjähriger Ackergräser (Lolium spec.), die insbesondere im Westen größere Dichten er-
reichen. Lokal ist das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) verbreitet. Zu den typischen 
Begleitarten zählen der Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) sowie Wiesen-Ampfer 
(Rumex x pratensis) und Vogelmiere (Stellaria media) als Störungszeiger. In den am tiefs-
ten gelegenen Bereichen im Westen sind lokal feuchte Ausprägungen mit Dominanz von 
Feuchtezeigern, wie Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus) und Flutender 
Schwaden (Glyceria fluitans), vorhanden. In den Randbereichen im Westen haben sich 
teilweise halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) eingestellt, 
kennzeichnend sind Große Brennnessel (Urtica dioica), Knäuelgras (Dactylis glomerata), 
Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Flatter-Binse (Juncus effusus) und Schilf (Phrag-
mites australis). Schilf und Wasserschwaden (Glyceria maxima) bilden kleinflächig dichte 
Landröhricht-Bestände (NRS/NRW) und stellenweise haben sich Brombeer-Gestrüppe 
(BRR) entwickelt. An der Südwestgrenze stehen zwei mächtige Stiel-Eichen (Quercus ro-
bur); ein herausgebrochener starker Seitenast liegt im Bereich der Ruderalflur. 
 
Im Nordosten wird das Flurstück von einem mehrere Meter breiten und tief in das Gelände 
eingeschnittenen nährstoffreichen Graben (FGR) begrenzt, an der südlichen Flurstücks-
grenze verläuft ein regelmäßig trockenfallender Graben (FGZ). Kennzeichnend für den 
Graben im Süden ist ein bis zu ca. 2 m breiter Saum aus Schilf, dieses durchwächst auch 
die Sohle des Grabens. An den Grabenrändern stehen einige junge Einzelbäume (HBE) 
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und Einzelsträucher (BE). Die nähere Umgebung ist in erster Linie durch weitere Grün-
landflächen geprägt. Im Nordwesten grenzt ein Bereich mit von Schilf und Brombeeren 
(Rubus fruticosus agg.) durchsetzten Ruderalfluren an, durch Anflug hat sich teils die Zit-
ter-Pappel (Populus tremula) angesiedelt und deutet die Entwicklung eines Pionierwaldes 
an. Darüber hinaus befindet sich hier ein naturnahes Gewässer mit einem Gehölzsaum 
aus überwiegend Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) sowie Birken (Betula spec.) und Wei-
den (Salix spp.). Im Westen grenzt ein Laubwald an die Kompensationsfläche. 

 

 

Abbildung 4: Blick aus Nordosten auf das Intensivgrünland der Kompensationsfläche und 
den entlang der nordöstlichen Grenze verlaufenden Graben; im linken Bildhintergrund ist 
der Schilfsaum des Grabens an der südlichen Flurstücksgrenze zu erkennen. 

 
Eignung als Kompensationsfläche 
Das Flurstück ist als Kompensationsfläche aus vegetationskundlicher Sicht sehr gut ge-
eignet. Für den Kiebitz eignen sich die östlichen Gebietsteile gut für die Entwicklung von 
Brut- und Nahrungshabitaten, die westlichen Bereiche sind aufgrund der dort angrenzen-
den Wälder und sonstigen Gehölzbestände ausschließlich für die Entwicklung von Nah-
rungsflächen nicht jedoch als Bruthabitat geeignet. Durch die angestrebte Grünland-Ex-
tensivierung innerhalb eines im Osten offenen Landschaftsraumes können Bruthabitate in 
hinreichender Qualität geschaffen werden; die Offenheit der Landschaft muss durch Pfle-
gemaßnahmen dauerhaft gesichert bleiben. Aufgrund der Standortverhältnisse mit hoher 
Feuchtigkeit des Torfbodens sind eine dauerhaft gute Stocherfähigkeit und damit eine 
gute Nahrungsverfügbarkeit für den Kiebitz zu erwarten. 
 
Durchzuführende Maßnahmen 
 
Folgende Bewirtschaftungsauflagen sind auf den Kompensationsflächen grundsätzlich 
einzuhalten: 

• Die Fläche ist als Dauergrünland zu nutzen und mit regional angepasstem 
Saatgut mit einem Kräuteranteil von mindestens 30% anzureichern. Hierbei 
sind die die „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“ der 
FLL (Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) 
zu beachten. 

• Gehölzaufkommen sind regelmäßig zu entfernen. Für das Flurstück 34/1 gilt 
zudem, dass zur Herstellung und zum Erhalt eines offenen Landschaftscharak-
ters als Voraussetzung für die Ansiedlung des Kiebitzes die an den Grabenrän-
dern vorhandenen jungen Einzelbäume und Sträucher zu entfernen sind.  

• Weiterhin gilt für das Flurstück ergänzend, dass die Alt-Schilfbestände an dem 
Graben entlang der südlichen Flurstücksgrenze, die in einem gewissen Umfang 
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zu einer Einengung des Landschaftsraumes führen und die sich hemmend auf 
die angestrebte Ansiedlung des Kiebitzes auswirken können, jeweils in den 
Wintermonaten in den östlichen Zweidritteln der Gesamtlänge zurückzuschnei-
den sind. Das Schilf im westlichen Drittel soll erhalten bleiben.  

• Es dürfen keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. 

• Es darf keine Veränderung des Bodenreliefs (Geländeerhöhung) durchgeführt 
werden.  

• In der Zeit vom 01. März bis zum 1. Juli eines jeden Jahres dürfen keinen Be-
wirtschaftungsschritte wie Walzen, Schleppen, Düngen etc. durchgeführt wer-
den und die Flächen dürfen in diesem Zeitraum nicht befahren werden.  

• Die Flächen sind jährlich zu bewirtschaften, eine Verbrachung ist zu unterbin-
den.  

• Eine mineralische N-Düngung ist nicht erlaubt. Möglich ist eine bedarfsgerechte 
Kalkung und die bedarfsgerechte Düngung mit phosphor- bzw. kalihaltigen 
Düngemittel. Zumindest in den ersten fünf Jahren ist auf eine Düngung jedoch 
gänzlich zu verzichten.  

• Es dürfen keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwendet werden.  

• Auf der Fläche dürfen keine landwirtschaftlichen Geräte keine Maschinen, kein 
Mist, keine Silage oder sonstiges Futter etc. gelagert werden.  

• Weidesaison nur vom 15.04. bis 15.11. 

• Eine Mahd der Flächen ist nur ab dem 1. Juli eines jeden Jahres zulässig.  

• Eine Portionierung der Flächen ist nur ab dem 1. Juli eines jeden Jahres zuläs-
sig.  

• Beweidung vor dem 1. Juli mit max. 2 Weidetieren/ha (Mutterkuh und ein Saug-
kalb zählen als ein Weidetier). 

• Eine Beweidung mit Pferden oder Schafen ist nicht zulässig.  

• Voraussetzung für die Beweidung ist die Trittfestigkeit der Narbe. Bei großflä-
chigen Schäden an der Grasnarbe ist die Beweidung sofort einzustellen.  

• Die Mahd der Fläche darf nur von innen nach außen oder von einer Seite zur 
anderen durchgeführt werden. An den Grenzen der Flächen ist ein 2,5 m breiter 
Streifen auszusparen. Es darf nur ein Schnitt pro Jahr erfolgen. Das gesamte 
Mähgut ist abzufahren.  

• Keine Einzäunung mit flatternden Materialien.  

• Eine regelmäßige Zufütterung ist nicht erlaubt.  

• Die Flächen müssen kurzrasig in den Winter gehen. Dies ist, falls erforderlich, 
durch einen Pflegeschnitt zu gewährleisten. Weideflächen müssen spätestens 
zum Weideabtrieb nachgemäht werden. 

• Ausnahmen sind in begründeten Fällen in Abstimmung mit dem Landkreis Am-
merland möglich. 

 
Mit den umzusetzenden Maßnahmen auf den Flurstücken 51/17 und 51/18, Flur 19, Ge-
markung Rastede und dem Flurstück 34/1, Flur 23, Gemarkung Rastede, die über eine 
Gesamtgröße von 5,55 ha verfügen, kann das nachzuweisende Kompensationsdefizit für 
das Schutzgut Tiere (Brutvögel), das sich auf rd. 5,5 ha für die Art Kiebitz beläuft, vollstän-
dig gedeckt werden. Es verbleibt eine Fläche von rd. 0,05 ha, die für andere Planvorhaben 
zur Verfügung stehen.  
 
Die CEF-Maßnahme ist dauerhaft zu erhalten und gem. § 1a Abs. 3 S.4 BauGB über einen 
städtebaulichen Vertrag zu sichern. Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes der Schä-
digung der Fortpflanzungsstätten wird für die betroffene Brutvogelart durch die Durchfüh-
rung dieser vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) die ökologische 
Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungsstätten gesichert. 
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6.0 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

6.1 Standort 

Die Standortwohl ist im Kapitel 1.1 der Begründung erläutert und wird im Folgenden erneut 
aufgeführt. 
 
Da die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlage kaum spezifische Standorteigen-
schaften erfordert, ist ihre Errichtung grundsätzlich in vielen Teilen des Gemeindegebietes 
denkbar. Die Gemeinde Rastede hat aufgrund der Vielzahl angefragter Standorte für Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlagen beschlossen, ein Konzept für die Nutzung geeigneter Räume 
aufzustellen. 
 
Vor Abschluss dieses Konzeptes hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede 
bereits am 08.03.2022 den Beschluss zur Einleitung der vorliegenden Flächennutzungs-
planänderung gefasst. Aufgrund einer Vorab-Prüfung war absehbar, dass die Fläche in-
nerhalb der für Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeigneten Räume liegen würde. Dies 
lässt sich anhand der bisher durchgeführten Analysen im Rahmen des Standortkonzeptes 
bestätigen. Die Fläche liegt außerhalb der im Konzept angesetzten Ausschlussflächen. 
Etwa 16,5 ha des Plangebietes liegen innerhalb von Gunstflächen. Der übrige Geltungs-
bereich liegt im Bereich von Weißflächen, also ohne überlagernde Gunst, Ausschluss- 
oder Restriktionsflächen.  
 
Die Gunstflächen stellen die für Photovoltaik-Freiflächenanlagen besonders geeigneten 
Gebiete dar. Im Plangebiet begründet sich dies in der gemäß LBEG 2022 äußerst gerin-
gen Fruchtbarkeit des Bodens. Diese Flächen sind ohnehin nur beschränkt landwirtschaft-
lich nutzbar. Auch die Weißflächen sind grundsätzlich für die Errichtung von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen geeignet. Diese sollen nach Konzeption der Gemeinde Rastede aber 
nur in begründeten Einzelfällen in Anspruch genommen werden.  
 
Die Weißflächen des Plangebietes stehen im direkten räumlichen Zusammenhang mit 
Gunstflächen. Bei drei der vier Flächen umfassen die Weißflächen die Teile des Flurstü-
ckes, die nicht mit Gunstflächen überlagert sind. Zudem erfüllen die Flächen bzw. dessen 
Eigentümer weitere von der Gemeinde angesetzte Kriterien zur Nutzung von Weißflächen. 
 
Die Flächen stehen derzeit alle im Eigentum des Vorhabenträgers und werden von seinem 
Betrieb teils als Ackerflächen und teils als intensives Grünland bewirtschaftet. Es gehen 
dem Betrieb mit der Belegung der Flächen als Photovoltaik-Freiflächenanlagen weniger 
als 15 % der bewirtschafteten Flächen verloren. Der Betrieb ist damit nicht gefährdet. 
Dadurch, dass die Flächen bisher bereits im Eigentum und der Bewirtschaftung des Vor-
habenträgers waren, ändert sich durch die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage 
nichts für die in der Umgebung des Plangebietes befindlichen Hofstellen. Im Vergleich zu 
der bisherigen Flächennutzung erfolgt durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage eine öko-
logische Aufwertung der Acker- und Intensivgrünlandflächen. 
 
Diese homogene Eigentums- und Bewirtschaftungssituation für eine größere Flächenku-
lisse kommt in Rastede eher selten vor. Es bietet sich daher nicht an vielen Stellen die 
Möglichkeit in einer für die Landwirtschaft derart verträglichen Weise eine größere Fläche 
für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu nutzen und damit einer ungewollten gemeindewei-
ten ,,Briefmarkenplanung‘‘ entgegen zu wirken. 
 
Die Nutzung der Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist aus Sicht der Gemeinde 
daher raumverträglich und abgewogen.  
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6.2 Planinhalt 

Entsprechend des Eingangs formulierten Planungszieles, der Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage, wird das Plangebiet überwiegend als sonstiges Sondergebiet 
gem. § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ festge-
setzt. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 19 
BauNVO beträgt für die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. Die Zu-
lässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt für die bodenversiegelten Teile von baulichen 
Anlagen 0,02. 
Die Versiegelungen werden notwendig für die Auflastfundamente der Modultische, Wege, 
Leitungstrassen oder Nebenanlagen wie Trafostationen. Innerhalb des Sondergebietes 
sind auf den unversiegelten Flächen Grünland durch Ansaat von regionalangepasstem 
Saatgut (u.a. Nutzung als Dauergrünland, Festlegung der Mahd außerhalb der Brutzeit, 
kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) zu pflegen.  
 
Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sind gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Zur Eingrünung der 
geplanten Module werden in Teilbereichen Gehölzanpflanzungen mit standortgerechten, 
einheimischen Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB vorgenommen. Die vorhande-
nen Gräben und bestehenden Gehölzstrukturen werden größtenteils erhalten. Diese Maß-
nahmen dienen zum Ausgleich des vorbereiteten Eingriffs.  

7.0 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren 

7.1.1 Analysemethoden und -modelle 

Die Eingriffsregelung wurde für das Schutzgut Pflanzen auf Basis des niedersächsischen 
Städtetages von 2013 (Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Bauleitplanung) abgehandelt. Zusätzlich wurde für die übrigen Schutzgüter eine 
verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vorgenommen. 

7.1.2 Fachgutachten 

Gemäß Hinweis und in Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkrei-
ses Ammerland wurden neben einer Biotoptypenkartierung auch faunistische Untersu-
chungen in Bezug auf die Brutvögel durchgeführt.  

7.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 

Zu den einzelnen Schutzgütern stand ausreichend aktuelles Datenmaterial zur Verfügung 
bzw. wurde im Rahmen der Bestandserfassung zu den Biotoptypen erhoben, sodass 
keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen auftraten. 

7.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen über-
wachen (Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hier-
durch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig er-
kannt werden, um geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Im Rahmen der 
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vorliegenden Planung wurden zum Teil erhebliche bzw. weniger erhebliche Umweltaus-
wirkungen festgestellt.  
 
Zur Überwachung der prognostizierten Umweltauswirkungen der Planung wird innerhalb 
von zwei Jahren nach Satzungsbeschluss bzw. Feststellungsbeschluss eine Überprüfung 
durch die Gemeinde Rastede stattfinden, die feststellt, ob sich unvorhergesehene erheb-
liche Auswirkungen abzeichnen. Gleichzeitig wird die Durchführung der festgelegten Aus-
gleichsmaßnahmen ein Jahr nach Umsetzung der Baumaßnahme erstmalig kontrolliert. 
Nach weiteren drei Jahren wird eine erneute Überprüfung stattfinden. Sollte diese nicht 
durchgeführt worden sein, wird die Gemeinde deren Realisierung über geeignete Maß-
nahmen sicherstellen. 

8.0 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt im Gemeindegebiet den Bebauungsplan Nr. 119 auf-
zustellen, mit dem Ziel hier eine Photovoltaikfreiflächenanlage errichten zu können. Zur 
Realisierung des dargelegten Entwicklungsziels wird im Bebauungsplan ein Sondergebiet 
(SO) gem. § 11 BauNVO festgesetzt. Ferner werden öffentliche sowie private Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung sowie Grünflächen festgesetzt. Letztere sind über-
lagert mit Flächen zum Erhalt prägender Gehölzstrukturen und Gräben, mit Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen. Im Parallelverfahren wird gleichzeitig auch die 81. Änderung des Flächennutzungs-
planes durchgeführt. 
 
Die Umweltauswirkungen des Planvorhabens liegen in dem Verlust von Lebensräumen 
für Pflanzen sowie von Boden, die durch die zulässige Versiegelung bzw. die geplanten 
Photovoltaikanlagen entstehen. Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden und 
auf das Schutzgut Tiere ist als erheblich zu beurteilen. Die Umweltauswirkungen können 
durch die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 
ausgeglichen werden. Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere kann, aufgrund 
der noch fehlenden Untersuchungsergebnisse der laufenden Kartierungen, noch nicht ab-
schließend beurteilt werden. Die Umweltauswirkungen auf alle weiteren Schutzgüter sind 
als weniger oder nicht erheblich zu beurteilen.  
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung der  
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbericht dargestellt. 
Ferner wurden Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Tiere auf externen Flächen 
eingestellt. Für das Schutzgut Pflanzen kommt es zu einem Überschuss an Werteinheiten, 
weshalb für dieses Schutzgut keine externe Kompensation erforderlich wird.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung / Minimierung und zum Ausgleich durch und die Kompensationsmaßnahmen 
auf externen Flächen davon auszugehen ist, dass keine erheblichen negativen Umwelt-
auswirkungen im Geltungsbereich zurückbleiben. 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Nördlich der Ortslage Kleibrok und südöstlich von Hahn-Lehmden (Gemeinde Rastede, 

Landkreis Ammerland) wird die Errichtung eines Solarparks (sog. „Solarpark Kleibrok“) 

geplant. Das geplante Vorhaben soll im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans (BP) Nr. 

119 realisiert werden. Der Solarpark ist auf einer aktuell als Offenland (überwiegend Grünland) 

genutzten Flächenkulisse geplant. Der Geltungsbereich schließt insgesamt vier größere 

zusammenhängende Offenlandflächen ein und verfügt über einen Flächenumfang von ca. 

42,3 ha. Die Lage des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 im Raum ist der nachfolgenden Abb. 

1 zu entnehmen. 

Um zu überprüfen, inwiefern durch diese Planung artenschutzrechtliche Konflikte auftreten 

oder Belange der Eingriffsregelung berührt werden können, erfolgte im Jahre 2022 eine 

Bestandserfassung und –bewertung für die Artengruppe der Brutvögel sowie eine Kartierung 

von Biotoptypen. 

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Geländeerhebungen dar, führt auf dieser 

Grundlage eine Bewertung des untersuchten Lebensraumes durch und prognostiziert die zu 

erwartenden Beeinträchtigungen. 

 

Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 im Raum 
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2 Angaben zum Untersuchungsgebiet 

Die im Jahre 2022 untersuchten Flächen umfassen den Geltungsbereich von BP Nr. 119 zzgl. 

eines Puffers von 100 m. Der Geltungsbereich wurde nach Abschluss der Kartierarbeiten 

angepasst (eine im Süden gelegene Fläche wurde aus der ursprünglichen Flächenkulisse des 

Plangebietes herausgenommen). Das Untersuchungsgebiet (UG) deckt im Süden vor diesem 

Hintergrund einen zusätzlich auskartierten Zipfel ab (betrifft sowohl die Kartierung der 

Brutvögel als auch der Biotoptypen). Eine detaillierte Übersicht über die Ausdehnung von 

Geltungsbereich und UG ergibt sich aus Abb. 2. Das geplante Vorhaben befindet sich im 

Übergangsbereich zwischen den naturräumlichen Regionen „Watten und Marschen“ und 

„Ostfriesisch-Oldenburgische Geest“. Der naturräumlichen Gliederung im 

Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland (LANDKREIS AMMERLAND 2021) folgend 

wird die Errichtung des „Solarparks Kleibrok“ vollumfänglich in der Landschaftseinheit 

„Delfshausen-Ipwegermoor“, jedoch unmittelbar an der Grenze zur Landschaftseinheit 

„Rasteder Geestrand“ geplant. 

Der Geltungsbereich wurde in der vorliegenden Planzeichnung in sechs Teilflächen gegliedert 

(vgl. Abb. 2). Die Teilflächen werden nachfolgend beschrieben. 

Im Nordwesten befinden sich die Teilflächen 1 und 2. Teilfläche 1 wird an ihrer Nordgrenze 

durch den Verlauf der Rehorner Bäke begrenzt. Das Ufer des Geestrandtiefs markiert die 

Ostgrenze von Teilfläche 1 und 2. Die verbliebenen Grenzbereiche laufen in die angrenzenden 

Offenlandschläge über. Die Teilflächen 1 und 2 unterliegen nahezu vollumfänglich einer 

Nutzung als Grünland. 

Im Westen bzw. im westlichen Zentrum befinden sich die Teilflächen 3 und 4. Sie grenzen 

südlich und nördlich an Gehölzflächen bzw. lineare Gehölze. Im Westen verläuft ein 

Verkehrsweg. Die östliche Grenze wird durch das Geestrandtief markiert. In den westlich 

gelegenen Schlägen (betrifft vollumfänglich Teilfläche 3 sowie anteilig Teilfläche 4) befand sich 

im Jahre 2022 eine Grünlandeinsaat. Auf der Ostseite (betrifft anteilig Teilfläche 4) war 

(vermutlich Anfang des Jahres) der Oberboden abgeschoben worden. Im Anschluss 

entwickelte sich über den Verlauf der Saison eine kleinräumige Verzahnung von Offenboden- 

und Bracheflächen. 

Im Nordosten befindet sich die Teilfläche 5. Die westliche Flanke verläuft entlang des Ufers 

am Geestrandtief. An Nord- und Ostgrenze befinden sich linear ausgebildete Gehölze, die den 

Saum von Entwässerungsgräben bilden. Im Nordosten grenzt der gartenseitige Teil einer 

wohnbaulichen Nutzung an den Geltungsbereich. Der auf dieser Teilfläche vorherrschende 

Eindruck einer überwiegenden Grünlandnutzung wird durch solitäre Einzelbäume bzw. in 

kleinen Gruppen zusammengesetzte Gehölzinseln im zentralen Norden der Fläche 

aufgelockert. 

Die im Südosten gelegene Teilfläche 6 wird ebenfalls im Westen vom Geestrandtief begrenzt. 

Im Norden und Nordosten befinden sich Gehölzflächen, die bis unmittelbar an das Plangebiet 

heranreichen. Entlang der Ostflanke sowie der südlichen Grenze dieser Teilfläche verlaufen 

Straßen bzw. Wirtschaftswege, die jew. von linearen Gehölzreihen gesäumt werden. Die 

Teilfläche selbst umfasst zwei schmale Offenlandparzellen (westlich Acker, östlich Grünland). 

Die über den Geltungsbereich hinaus abgegrenzten Flächen des UG (100m Puffer um 

Geltungsbereich) umfassen zu überwiegenden Anteilen als Grünland oder Acker genutzte 

Offenlandflächen. In den zentral gelegenen Flächen des UG befinden sich überdies flächig 

ausgeprägte Gehölze. Das UG umfasst eine Gesamtfläche von 100,8 ha. Die in der 

nachfolgenden Abb. 2 verorteten Fotos werden in Abb. 3 dargestellt. 



  BP Nr. 119 Gemeinde Rastede – Kartierbericht Brutvögel, Biotoptypen 2022 Seite 7 

Büro Sinning, Inh. Silke Sinning - Ökologie, Naturschutz und räumliche Planung, Wildenloh 

 

Abb. 2: Detailkarte des Geltungsbereichs von BP Nr. 119 inkl. Darstellung von Fotostandorten 
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Foto 01 

 

Foto 02 

 

Foto 03 

 

Foto 04 

 

Foto 05 

 

Foto 06 

 

Foto 07 

 

Foto 08 

Abb. 3: Fotos des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 (Nummer und Blickrichtung vgl. Abb. 2) 
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3 Methodik 

 Brutvögel 

3.1.1 Erfassung 

Revierkartierung 

Die Tagtermine der Brutvogelkartierung 2022 wurden zwischen März und Juni 2022 i.d.R. ab 

Sonnenaufgang und an möglichst windarmen, warmen Tagen ohne Regen durchgeführt. Zur 

Erfassung von nachtaktiven Arten (z.B. Wachteln) erfolgten zudem Ende Mai und Mitte Juni 

Nachtkartierungen (vgl. Tab. 1). Nebenergebnisse aus der parallel durchgeführten 

Biotoptypenkartierung (vgl. Kap. 3.2) wurden ebenfalls berücksichtigt. 

Das Untersuchungsprogramm wurde mit der UNB per E-Mail abgestimmt. 

Tab. 1: Termine und Witterung der Brutvogelerfassung 2022 im UG zum Bebauungsplan Nr. 119 

in Kleibrok 

  
Wind 

Richtung 
Wind 

Stärke [bft] 
Bewöl-

kung [%] 
Tempera-
tur [°C] 

 

DG Datum von bis von bis von bis von bis 
Nieder-
schlag 

T1 23.03.2022 - - 0 0 0 0 0 11 trocken 

T2 08.04.2022 W W 4 5 100 100 3 5 Schauer 

T3 20.04.2022 - - 0 0 0 0 2 7 trocken 

T4 04.05.2022 NW NW 2 3 90 70 4 9 trocken 

T5 16.05.2022 O O 2 2-3 5 20 11 17 trocken 

N1 22.05.2022 O O 2 2 20 40 20 17 trocken 

T6 09.06.2022 W W 3 5 100 100 14 15 trocken 

N2 14.06.2022 O O 1 2 70 50 16 11 trocken 

DG = Durchgang: Tx = Nr. des Tagtermins (1 - 6), Nx = Nr. des Nachttermins (1 - 2) 

 

Kartiert wurden alle Vögel mit territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z.B. Balzflüge, 

Gesang, Nestbau, Fütterung). Die Erfassung fand zu Fuß auf unterschiedlichen Wegen durch 

das UG statt. 

Für alle Brutvögel wurde nach der Methode der Revierkartierung vorgegangen (SÜDBECK et 

al. 2005). Besondere Berücksichtigung fanden Arten der Roten Liste der gefährdeten 

Brutvogelarten Deutschlands und Niedersachsens (RYSLAVY et al. 2020, KRÜGER & 

SANDKÜHLER 2022) sowie Arten, deren Nester regelmäßig und über mehrere Brutperioden 

auch durch andere Vogelarten genutzt werden können. 

Für die Einschätzung des Brutstatus wurde i.d.R. folgende Einteilung vorgenommen: 

 Brutnachweis (Junge gesehen, Nest mit Eiern, Altvögel tragen Futter oder Kotballen, 

brütende Altvögel u.a.), 

 Brutverdacht (Balz-, Territorial-, Angst- oder Warnverhalten an mind. zwei Terminen 

oder an einem Termin und weitere Sichtung eines Altvogels), 
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 Brutzeitfeststellung (einmalige Feststellung von Balz-, Territorial-, Angst- oder 

Warnverhalten). 

Die Anzahl der Brutpaare eines Gebietes setzt sich anschließend aus den Revieren mit 

Brutverdacht und Brutnachweis zusammen. Brutzeitfeststellungen werden nur in Ausnahme-

fällen (dann textlich erläutert) als Brutpaar gewertet. 

3.1.2 Bewertung 

Die Bedeutung von Vogelbrutgebieten wird in Niedersachsen nach dem standardisierten 

Verfahren von BEHM & KRÜGER (2013) auf der Grundlage des Vorkommens von Rote Liste-

Arten ermittelt. Das Bewertungssystem ist für Flächen mit einer Größe zwischen 80 und 200 

Hektar ausgelegt und damit für das betrachtete UG nur eingeschränkt anwendbar. Die o.g. 

schematische Bewertung wird daher verbalargumentativ (gering - mittel - hoch) ergänzt. 

 Biotoptypen 

3.2.1 Erfassung 

Die Erfassung der Biotoptypen erfolgte zu überwiegenden Anteilen innerhalb der Grenzen des 

Geltungsbereiches von BP Nr. 119 (s. Abb. 2) und fand an einem Termin Mitte Mai 2022 statt. 

Aufgrund marginaler nachträglicher Anpassungen des Geltungsbereiches deckt die Fläche der 

Biotoptypenkartierung zusätzlich untersuchte Flächen südlich der Teilfläche 6 ab. 

Die Kartierung erfolgte nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen 

(DRACHENFELS 2021) und wurde bis auf Ebene der Untereinheiten durchgeführt. Wo sinnvoll 

erfolgte zudem eine Vergabe von Zusatzkürzeln. Die Geländeerfassung und Abgrenzung der 

Biotoptypen wurden auf Grundlage von aktuellen Luftbildern durchgeführt. Die Erfassung 

erfolgte Mitte Mai 2022. Neben den Biotoptypen wurden die besonders geschützten Arten 

sowie Arten der Roten Liste der Gefäßpflanzen Niedersachsens (GARVE 2004) erfasst. 

Darüber hinaus erfolgte eine Beurteilung des etwaigen Schutzstatus der im Gelände 

auskartierten Erfassungseinheiten (gesetzlich geschützte Biotoptypen gem. §30 BNatSchG). 

3.2.2 Bewertung 

Die Biotoptypen werden im gegenständigen geplanten Vorhaben im Zuge der Verwendung 

eines Bilanzierungsmodells berücksichtigt. Diese Flächenbilanz wird in einem nachgelagerten 

Arbeitsschritt aufgestellt und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Vor diesem 

Hintergrund wird nachfolgend auf eine Zuordnung von Wertstufen zu den einzelnen im 

Gelände angetroffenen Biotoptypen (etwa nach Drachenfels 2012) verzichtet. 
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4 Ergebnisse 

 Brutvögel 

4.1.1 Gesamtartenliste und Status im UG 

In Tab. 2 erfolgt eine alphabetische Auflistung aller im UG angetroffenen Vogelarten. Nach 

dem deutschen und wissenschaftlichen Namen schließen sich Angaben zum Status der Art im 

UG sowie die Anzahl der je Betrachtungsraum (Plangebiet/UG) festgestellten Brutpaare an. 

Darauf folgt die artspezifische Gefährdungseinstufung gem. den bundes- und landesweiten 

Roten Listen (RYSLAVY et al. 2020, KRÜGER & SANDKÜHLER 2022). Aufgrund der Lage des 

Geltungsbereiches im Grenzbereich zw. den Rote Liste-Regionen „Tiefland West“ und „Watten 

und Marschen“ finden nachfolgend beide Gefährdungseinstufungen Berücksichtigung 

(Spalten acht und neun). Aus den Spalten zehn und elf sind Angaben zur EU-

Vogelschutzrichtlinie sowie zum besonderen bzw. strengen Schutz gem. BNatSchG zu 

entnehmen. Die letzte Spalte repräsentiert die artspezifische Gefährdungseinstufung als 

Rastvogel gem. HÜPPOP et al. (2013). 

Insgesamt konnten 64 Vogelarten im UG nachgewiesen werden, von denen 42 Arten als 

Brutvögel eingestuft wurden (mindestens Brutnachweis oder –verdacht). Vier Arten wurden 

mit einer Brutzeitfeststellung im UG angetroffen. 18 Vogelarten waren lediglich überfliegend 

bzw. als Nahrungsgast oder Durchzügler im UG anwesend. Die Revierzentren der in Tab. 2 

dargestellten Brutvögel im UG werden in Plan 1 bis Plan 3 dargestellt. 

Tab. 2: Gesamtartenliste der Brutvogelerfassung 2022 im UG zum Bebauungsplan Nr. 119 in 

Kleibrok 

Artname wissenschaftlicher Artname  S
ta
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s
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L

 N
D

S
 2

0
2
1

 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1
 W

M
 

 R
L

 N
D

S
 2

0
2
1
 T

W
 

 E
U

-V
 A

n
h

. 
I 

 

 B
N

a
tS

c
h

G
 

 R
L

w
 D

 2
0

1
3

 

Brutvögel im UG 

Amsel Turdus merula BV 2 11 + + + + - § + 

Austernfischer Haematopus ostralegus BV - 1 + + + + - § + 

Bachstelze Motacilla alba BV 1 3 + + + + - § + 

Baumpieper Anthus trivialis BV 1 6 V V V V - § + 

Blaumeise Cyanistes caeruleus BN 1 8 + + + + - § + 

Buchfink Fringilla coelebs BV 4 21 + + + + - § + 

Buntspecht Dendrocopos major BV - 3 + + + + - § + 

Dorngrasmücke Sylvia communis BV 3 10 + + + + - § + 

Eichelhäher Garrulus glandarius BV - 1 + + + + - § + 

Elster Pica pica BV - 1 + + + + - § ♦ 

Fitis Phylloscopus trochilus BV - 7 + + + + - § + 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BV - 4 + + + + - § + 
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Artname wissenschaftlicher Artname  S
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Gartengrasmücke Sylvia borin BV 2 2 + 3 3 3 - § + 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV 1 10 + + + + - § + 

Goldammer Emberiza citrinella BV 4 7 + V V V - § + 

Graugans Anser anser BV 2 9 + + + + - § + 

Grünfink Chloris chloris BV - 1 + + + + - § + 

Haussperling Passer domesticus BV - 5 + + + + - § ♦ 

Heckenbraunelle Prunella modularis BV - 1 + + + + - § + 

Jagdfasan Phasianus colchicus BV - 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Kiebitz Vanellus vanellus BN 3 16 2 3 3 3 - §§ V 

Kohlmeise Parus major BV 4 22 + + + + - § + 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV - 12 + + + + - § + 

Nilgans Alopochen aegyptiaca BV 1 3 ♦ ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ 

Rabenkrähe Corvus corone BN - 3 + + + + - § + 

Ringeltaube Columba palumbus BV 1 9 + + + + - § + 

Rohrammer Emberiza schoeniclus BV - 1 + V V V - § + 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV 1 18 + + + + - § + 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus BV - 1 + + + + - § + 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola BN - 1 + + + + - § + 

Singdrossel Turdus philomelos BV 1 11 + + + + - § + 

Sperber Accipiter nisus BV - 1 + + + + - §§ + 

Star Sturnus vulgaris BN - 5 3 3 3 3 - § + 

Stieglitz Carduelis carduelis BV - 1 + V V V - § + 

Stockente Anas platyrhynchos BN - 11 + V V V - § + 

Sumpfmeise Poecile palustris BV - 1 + + V + - § ♦ 

Teichralle Gallinula chloropus BN - 1 V V V V - §§ + 

Wachtel Coturnix coturnix BV - 1 V V V V - § V 

Waldohreule Asio otus BN 1 1 + 3 3 3 - §§ + 

Wiesenschafstelze Motacilla flava BV - 1 + + + + - § + 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV 2 21 + + + + - § + 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV 2 21 + + + + - § + 

Brutzeitfeststellung 

Bluthänfling Linaria cannabina BZF - - 3 3 3 3 - § V 

Gelbspötter Hippolais icterina BZF - - + V V V - § + 

Grauschnäpper Muscicapa striata BZF - - V V V V - § + 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus BZF - - + + + + - § + 

Nahrungsgäste, Durchzügler und überfliegende Individuen 

Braunkehlchen Saxicola rubetra DZ - - 2 1 1 1 - § V 

Dohle Coloeus monedula NG - - + + + + - § + 

Feldlerche Alauda arvensis DZ - - 3 3 3 3 - § + 
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Heringsmöwe Larus fuscus intermedius NG - - + + + + - § + 

Hohltaube Columba oenas NG - - + + + + - § + 

Kanadagans Branta canadensis ü - - ♦ ♦ ♦ ♦ - § ♦ 

Klappergrasmücke Sylvia curruca DZ - - + + + + - § + 

Krickente Anas crecca DZ - - 3 V V V - § 3 

Kuckuck Cuculus canorus DZ - - 3 3 3 3 - § 3 

Mäusebussard Buteo buteo NG - - + + + + - §§ + 

Misteldrossel Turdus viscivorus NG - - + + + + - § + 

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG - - V 3 3 3 - § + 

Schnatterente Mareca strepera DZ - - + + + + - § + 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe DZ - - 1 1 1 1 - § V 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris DZ - - + + + + - § + 

Turmfalke Falco tinnunculus NG - - + V V V - §§ + 

Weißstorch Ciconia ciconia NG - - V V V V x §§ V 

Wespenbussard Pernis apivorus NG - - V 3 3 3 x §§ V 

Status 
BN = Brutnachweis; BV = Brutverdacht; BZF = Brutzeitfeststellung; DZ = Durchzügler; NG = 
Nahrungsgast; ü = ausschließlich überfliegende Tiere 

Brutpaare im Plangebiet / 
UG 

Anzahl der Brutpaare (Status BN oder BV) im Plangebiet (nur Geltungsbereich) bzw. im UG 
(inkl. Plangebiet); - = ohne Brutpaare im UG 

RL D 2020 Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) 

RL NDS 2021 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, landesweite Einstufung 
(KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RL NDS 2021 WM/TW 
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Niedersachsens und Bremens, Einstufung für die 
Regionen Watten und Marschen sowie Tiefland West (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022) 

RLw D 2013 Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2013) 

Gefährdungseinstufung 
1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste; + = 
keine Gefährdung; ♦ = keine Klassifizierung 

EU-V Anh. I 
x = Art wird in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt; - = Art wird nicht in besagtem 
Anhang geführt 

BNatSchG 
§ = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ = streng geschützte Art 
gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

Gelb hinterlegt Zellen 
Potenziell planungsrelevante Arten: Im UG brütende Vogelarten, die gefährdet (mind. 
Vorwarnliste) sind, in Anh. I der EU-Vogelschutzrichtlinie geführt werden oder bei denen es 
sich um Greifvögel handelt 

 

  



  BP Nr. 119 Gemeinde Rastede – Kartierbericht Brutvögel, Biotoptypen 2022 Seite 14 

Büro Sinning, Inh. Silke Sinning - Ökologie, Naturschutz und räumliche Planung, Wildenloh 

4.1.2 Bestand 

Die Beschreibung des Brutvogelbestands im UG wird nachfolgend getrennt für Offen- und 

Halboffenland- sowie von Gehölzen geprägte Flächen und die Gewässer Geestrandtief / 

Rehorner Bäke vorgenommen. 

Offen- und Halboffenlandflächen 

Der in den Offen- und Halboffenlandflächen festgestellte Brutbestand setzt sich aus den Arten 

Austernfischer, Kiebitz, Wachtel, Goldammer sowie Wiesenschafstelze, Dorngrasmücke und 

Jagdfasan zusammen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die verhältnismäßig hohe 

Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art innerhalb des UG 

liegt in den Offenlandflächen nördlich bzw. nordwestlich der Teilflächen 1 und 2 des 

Geltungsbereiches. Der Kiebitz kommt jedoch auch innerhalb des Geltungsbereiches 

(Teilflächen 2 und 5) mit (insgesamt drei) Brutpaaren vor. Eine im Vergleich hierzu geringere 

Dichte findet sich westlich der schmalen Teilfläche 6 des südlichen Geltungsbereichs von BP 

Nr. 119. Im südöstlichen UG und östlich der Teilfläche 6 kommt die Wachtel mit einem Brutpaar 

vor. In den im UG vorhandenen linear ausgeprägten und die Gräben begleitenden Gebüschen 

wurden Brutpaare von Dorngrasmücke und Goldammer festgestellt. Sie sind insbesondere im 

nördlichen UG anzutreffen. Der Austernfischer war mit einem Brutpaar im nördlichen UG 

(nördlich von Teilfläche 1) vertreten. Weitere anspruchsvolle Offenlandarten (etwa Feldlerche 

oder Brachvogel) wurden im UG nicht bzw. nicht als Brutvogel festgestellt. 

Von Gehölzen geprägte Flächen 

Der im Hinblick auf die Arten- und Brutpaaranzahl weitaus größere Anteil der Brutvögel im UG 

entfällt v.a. auf die Gruppe der Gehölzbrüter. Hierzu zählen sowohl Freibrüter (z.B. Amsel, 

Buchfink, Mönchs- und Gartengrasmücke, Stieglitz und Singdrossel) und bodennah brütende 

Arten (z.B. Baumpieper, Rotkehlchen, Zaunkönig und Zilpzalp) als auch Höhlen- und 

Halbhöhlenbrüter (z.B. Blau-, Kohl- und Sumpfmeise, Star, Gartenrotschwanz sowie 

Buntspecht). Zu den Arten, die ihre Nester wiederkehrend nutzen können, zählen z.B. 

Ringeltaube und Rabenkrähe. In einer großen Eiche im Übergang zwischen Teilfläche 1 und 

2 des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 ergab sich ein Brutnachweis der Waldohreule. Der 

Brutnachweis basiert auf der Beobachtung eines rufenden und gem. Eindruck im Gelände 

noch nicht flugfähigen Jungvogels. Bei dem verorteten Revierzentrum handelt es sich um eine 

nicht optimal ausgeprägte potenzielle Brutstätte (solitär stehende Eiche ohne Efeubewuchs, 

s. Titelbild). Es sei daher darauf hingewiesen, dass gleichermaßen die Möglichkeit einer in den 

südlich gelegenen und flächigen Gehölzbeständen erfolgten Brut besteht. Aus der Gruppe der 

Greifvögel ließ sich der Sperber mit einem Brutpaar im UG feststellen. Die Revierzentren der 

im UG vorkommenden Gehölzbrüter konzentrieren sich insbesondere im Bereich der flächigen 

Gehölze. 

Geestrandtief und Rehorner Bäke 

Zu den an Geestrandtief und Rehorner Bäke brütenden Vogelarten zählen Graugans, 

Stockente, Teichralle und Rohrammer. Die am Geestrandtief mit sieben Brutpaaren 

vorkommende Graugans war mit zwei zusätzlichen Brutpaaren im Bereich der Offen-

/Halboffenlandflächen vertreten. Die Stockente kam mit insgesamt elf Brutpaaren an den 

Fließgewässern im UG vor. 
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4.1.3 Bewertung 

Mit Waldohreule, Kiebitz und Gartengrasmücke kommen gefährdete Vogelarten mit 

Brutpaaren im Plangebiet vor. Der Geltungsbereich des geplanten Vorhabens hat dem 

Bewertungsmodell von BEHM & KRÜGER (2013) folgend für sich genommen eine lokale 

Bedeutung (s. Anhang 1). Eine Anwendung des Bewertungsmodells auf das gesamte UG 

führt durch das Vorkommen weiterer Brutpaare des Kiebitzes sowie zusätzlich zu wertender 

Brutpaare des Stars zu einer regionalen Bedeutung als Brutvogellebensraum (s. Anhang 2). 

Abseits von rein schematisch arbeitenden Bewertungsmodellen fällt zunächst die 

verhältnismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren des Kiebitzes auf, die insbesondere im nördlichen 

UG anzutreffen waren. Das den Gehölzen des zentralen UG (Flächen des Geltungsbereiches) 

zugewandte Areal wurde demgegenüber deutlich seltener von der Art genutzt. Die ganz 

überwiegend intensiv genutzten Offenlandflächen werden durch Gebüsch- und/oder 

Gehölzreihen aufgelockert. Diese gutachterlich als moderat einzustufende Strukturvielfalt 

spiegelt sich sowohl im Vorkommen der o.g. gefährdeten Brutvögel als auch im Vorkommen 

von (mittlerweile) auf der Vorwarnliste geführten Vogelarten wider. Die Nutzungsintensität im 

Bereich der Offenlandflächen wird das Vorkommen weiterer anspruchsvoller sowie 

mindestens anteilig den Bruterfolg der festgestellten Wiesenvögel begrenzen. Dem 

Geltungsbereich selbst kommt nach gutachterlicher Einschätzung eine mittlere Bedeutung 

als Brutvogellebensraum zu. Das gesamte UG erhält eine mittlere bis hohe Bedeutung als 

Brutvogellebensraum. 

 Biotoptypen 

4.2.1 Bestand 

Im UG (im Falle der Biotoptypen ist dies im Wesentlichen der Geltungsbereich von BP Nr. 119, 

s. Abb. 2 sowie Kap. 3.2.1) wurden insgesamt 22 verschiedene Biotoptypen auskartiert. Die 

im Gelände angesprochenen Erfassungseinheiten werden in Tab. 3 dargestellt. 

Die innerhalb des UG in Bezug auf die Flächenanteile dominierenden Biotoptypen sind v.a. 

die Grünlandflächen. Mit Ausnahme der Teilfläche 4 (s. Abb. 2) herrschte eine nahezu 

ausschließlich intensive Nutzung auf den Grünlandflächen vor. Die erhöhte Nutzungsintensität 

war dabei auf das überwiegende Vorkommen von Wirtschaftsgräsern, gleichermaßen jedoch 

auf das Fehlen von Zeigerarten extensiver oder mesophiler Grünländer zurückzuführen. Die 

Teilfläche 4 war in ihrem westlichen Bereich zwar als Grünlandeinsaat einzuordnen und damit 

gleichermaßen zu einer intensiven Nutzungsform zu stellen. Auf der östlichen Fläche war zu 

Beginn des Jahres jedoch offenbar der Boden abgeschoben worden. Eine angeschlossene 

Bewirtschaftung dieses Flächenteils erfolgte im weiteren Verlauf des Jahres nicht. Auf diese 

Weise entstand ein Biotoptyp, der sich sowohl aus Offenbodenflächen als auch Elementen 

einer aufwachsenden Brache zusammensetzte. Der einzige ackerbaulich genutzte Schlag im 

UG befindet sich im westlichen Bereich der Teilfläche 6. In der Teilfläche 4 sowie im 

Grenzbereich der Teilflächen 1 und 2 sorgen Entwässerungsgräben mit ihren Saumbiotopen 

für eine Gliederung der bewirtschafteten Schläge. In den Übergangsbereichen einiger 

Teilflächen befinden sich Gehölzreihen oder flächige Gehölze. Die einzelnen Teilflächen des 

Geltungsbereiches werden über Wirtschaftswege oder Straßen erreicht, die anteilig ebenfalls 

Teil des abgegrenzten Plangebietes sind. 
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Im Geltungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotoptypen. Pflanzenarten, 

die in den Gefährdungskategorien der Roten Liste (GARVE 2004) geführt werden, wurden im 

Plangebiet nicht gefunden. 

Eine Darstellung der erfassten Biotoptypen im UG (Geltungsbereich BP Nr. 119 zzgl. südlich 

gelegener Flächen, vgl. Aussagen in Kap. 3.2.1) nach den Obergruppen gem. DRACHENFELS 

(2021) findet sich in Plan 5. 

Tab. 3: Biotoptypenerfassung 2022 – tabellarische Bestandsdarstellung 

Nummer 
Haupt-
code 

Bezeichnung Gesamtcode 

Gebüsche und Gehölzbestände 

02.10.01.00 HFS Strauchhecke HFS 

02.10.02.00 HFM Strauch-Baumhecke HFM 

   HFM 
(We1,Bi1,Eb1) 

02.10.03.00 HFB Baumhecke HFB (Bi2)/UHF 

   HFB (Er2) 

02.11.00.00 HN Naturnahes Feldgehölz HN (Bi2) 

02.13.01.00 HBE Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe HBE 

   HBE (Bi1) 

   HBE (Bi2) 

   HBE (Bi3) 

   HBE (Ei1+3) 

   HBE (Ei2) 

   HBE (Ei3) 

   HBE 
(Ei3,Er3,Bi3) 

02.13.03.00 HBA Allee/Baumreihe HBA (Bi1) 

   HBA (Ei1) 

   HBA (Ka2) 

02.16.03.00 HPS Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand HPS 

   HPS/UHM 

Binnengewässer 

04.13.03.00 FGR Nährstoffreicher Graben FGR 

   FGR/UHF 

   FGR/UHM 

Grünland 

09.06.00.00 GIM Intensivgrünland auf Moorböden GIM 

09.07.00.00 GA Grünland-Einsaat GA 

Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren 

10.04.01.00 UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte UHF 

10.04.02.00 UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte UHM 

   UHM/BRR 

   UHM/DOZ 

   UHM/UHF 
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Nummer 
Haupt-
code 

Bezeichnung Gesamtcode 

10.04.05.00 UHB Artenarme Brennnesselflur UHB 

   UHB/UHM 

Acker- und Gartenbaubiotope 

11.01.06.00 AZ Sonstiger Acker AZ (m) 

Grünanlagen 

12.01.04.00 GRT Trittrasen GRT 

12.03.01.00 HSE 
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen 
Baumarten 

HSE 

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen 

13.01.01.00 OVS Straße OVS 

13.01.11.00 OVW Weg OVW 

13.17.03.00 OYJ Hochsitz/jagdliche Einrichtung OYJ 

13.17.06.00 OYS Sonstiges Bauwerk OYS 
    

Gesamtcode 

Aus Haupt- und Nebencodes zusammengesetzte Gesamtbeurteilung einer Fläche 

Zusätzlich zu den erläuterten Hauptcodes treten die folgenden nicht erläuterten Nebencodes auf: 
BRR = Rubus-/Lianengestrüpp; DOZ = Sonstiger Offenbodenbereich 

Zusatzmerkmale 
im Gesamtcode 

Kulturen: m = Maisanbau; Baumarten: Bi = Birke; Eb = Eberesche; Ei = Eiche; Er = Erle; Ka = Kastanie; 
We = Weide; Altersstrukturtypen: 1 = Stangenholz; 2 = schwaches bis mittleres Baumholz; 3 = starkes 
Baumholz 

4.2.2 Bewertung 

Auf eine Darstellung von Wertstufen wird im vorliegenden Gutachten verzichtet (vgl. Kap. 

3.2.2). 
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5 Hinweise zu Eingriffsregelung und Artenschutz 

 Angaben zum geplanten Vorhaben 

Der vorliegenden Planzeichnung zufolge wird der überwiegende Teil des Geltungsbereiches 

als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ 

ausgewiesen. Hiermit geht eine Überprägung der aktuell landwirtschaftlich genutzten Böden 

einher (Teilversiegelung sowie Versiegelung). Entlang der südlichen Grenze der Teilfläche 2 

ist die Herrichtung eines Blühstreifens geplant. Für einen größeren Teil der in den 

Übergangsbereichen stehenden Gehölze (Bestand) ist ein Erhalt vorgesehen. Dies gilt 

gleichermaßen für die ältere Eiche zwischen den Teilflächen 1 und 2 (Foto siehe Deckblatt). 

Für die bestehenden Wirtschaftswege wird davon ausgegangen, dass sie mindestens anteilig 

ertüchtigt werden müssen. Ein Auszug der Planzeichnung wird in Abb. 4 dargestellt. 

 

Abb. 4: Planzeichnung (Auszug) für den Geltungsbereich von BP Nr. 119  

Farbe Orange = Sonstiges Sondergebiet (SO) mit Zweckbestimmung „Photovoltaik-
Freiflächenanlage“; Farbe Grün = Private Grünflächen sowie Gehölzerhalt/-anpflanzung; Farbe 
Gelb (Schraffur, nur antlg. in der Abbildung zu erkennen) = Erschließung 
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 Beurteilung potenzieller Auswirkungen gem. 
Fachliteratur 

Nachfolgend soll ein kurzer Einblick in den aktuellen Kenntnisstand über die Auswirkungen 

von PV-Anlagen gegeben werden. Die zusammengestellten Aussagen beschränken sich 

dabei auf die Artengruppe der Brutvögel. Die potenziellen von PV-Anlagen ausgehenden 

Effekte auf Brutvögel wurden bspw. bereits im Jahre 2007 im „Leitfaden zur Berücksichtigung 

von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen“ zusammengetragen 

(ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die Autoren des Leitfadens geben insbesondere 

Hinweise zu möglichen Irritations- sowie Scheuch- und Störwirkungen oder Meidungseffekten. 

Aus den Ausführungen geht hervor, dass nicht alle der vorhabenbedingten Wirkfaktoren für 

Brutvögel grundsätzlich relevant sind. Darüber hinaus werden einzelne Wirkfaktoren nur dann 

potenziell negative Effekte auf Brutvögel bedingen (können), wenn bestimmte Arten auf den 

Eingriffs- und/oder Nachbarflächen vorkommen. Als gegenüber diesem Vorhabentyp 

tendenziell sensible Arten nannten die Autoren 2007 beispielhaft Brachvogel, Uferschnepfe, 

Rotschenkel und Kiebitz (Wiesenvögel). Der Verlust von Brutstätten dieser Arten kann dabei 

sowohl anlagenbedingt direkt durch eine Inanspruchnahme als auch betriebsbedingt indirekt 

über eine Entwertung geeigneter Habitate stattfinden. Letztere ist auf optische Störwirkungen 

zurückzuführen, die insbesondere für die o.g. Arten von PV-Freiflächenanlagen ausgehen 

können. Darüber hinaus muss (dann auch für ubiquitäre und/oder weitgehend anspruchslose 

Arten) während der Bauphase von potenziellen Scheuchwirkungen ausgegangen werden, die 

zu einer Aufgabe von Brutstätten führen können. Neben den o.g. negativen Auswirkungen 

werden jedoch auch zahlreiche positive Effekte auf Brutvögel erwähnt, die sich potenziell 

ergeben können. So können bspw. Randbereiche und Zwischenräume einer 

Freiflächenanlage von vielen Arten (weiterhin) als Jagd-, Nahrungs- und Bruthabitat genutzt 

werden. Selbst einzelne gefährdete Arten wie Feldlerche oder Rebhuhn können die 

Freiflächen zwischen installierten Modulen als Brutstätte nutzen (ARGE MONITORING PV-

ANLAGEN 2007). 

Auf die im o.g. Leitfaden getroffenen Aussagen (und z.T. Vermutungen) zu potenziellen 

Störwirkungen folgten seit seiner Veröffentlichung weitere Untersuchungen im Hinblick auf die 

Auswirkungen auf Brutvögel. So geht etwa aus der Veröffentlichung von TRÖLTZSCH & 

NEULING (2013) hervor, dass für einige Vogelarten die Siedlungsdichte auf an Solarfeldflächen 

angrenzenden Referenzflächen z.T. deutlich höher ausfiel als im Bereich der PV-Anlage. 

Bestimmte Vogelarten wie Feldlerche, Bluthänfling, Hausrotschwanz und Bachstelze nutzten 

jedoch die neu entstandenen Strukturen (Zwischenräume im Bereich von oder aber Nischen 

unter den Modulen und Trafostationen) als Brutstätte. Auch in den Ausführungen von RAAB 

(2015) wird darauf verwiesen, dass Arten wie Rebhuhn, Neuntöter, Baumpieper, Schafstelze, 

Dorngrasmücke, Schwarzkehlchen, Feldsperling, Bluthänfling und Goldammer zu typischen 

Vogelarten der Solarparks zu stellen sind. Es ist dabei einschränkend darauf hinzuweisen, 

dass nicht alle der zuletzt genannten Arten in allen der im Rahmen der o.g. Veröffentlichung 

untersuchten Solarparks anzutreffen waren. Im Rahmen des niedersächsischen Projektes 

INSIDE („Integration von Solarenergie in die niedersächsische Energielandschaft“, beauftragt 

vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz) erfolgte 

eine Literaturrecherche, die sich u.a. mit dem Vorkommen der landesweit gefährdeten 

Offenland-Brutvögel (mit damaligem Stand der Roten Liste gem. KRÜGER & NIPKOW 2015) im 

Bereich von Photovoltaik-Anlagen auseinandersetzte. Auch diese Studie macht deutlich, dass 

sich viele Arten an die veränderten Bedingungen weitgehend problemlos anpassen können, 

während wiederum andere etwa von den entstehenden potenziellen Nisthabitaten unter den 

Anlagenbauteilen sogar profitieren (Nischen- und Halbhöhlenbrüter). Für bestimmte Arten, wie 
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z.B. Kiebitz oder Wiesenpieper (Auswahl), muss jedoch auch nach diesen aktuellen 

Einschätzungen weiterhin davon ausgegangen werden, dass sie PV-Anlagen nicht oder nur 

bei sehr offen und großzügig ausgestalteten Randbereichen als Bruthabitat annehmen werden 

(BADELT et al. 2020). 

Für die Gruppe der Wasser- oder Watvögel thematisierten die Autoren des o.g. Leitfadens aus 

dem Jahre 2007 (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007) eine bislang nicht wissenschaftlich 

belegte Befürchtung, dass anfliegende Individuen die Solarmodule als Wasserfläche 

interpretieren. In diesem geschilderten Fall einer Fehlinterpretation entstünde demnach ggf. 

die Gefahr, dass der Versuch eines Anflugs oder Eintauchens stattfinden und dies wiederum 

zu einer (potenziell tödlichen) Verletzung führen könnte. Die Autoren verweisen in diesem 

Zusammenhang auf eine Untersuchung am Main-Donau-Kanal, die im Umfeld einer 

großflächigen realisierten PV-Freiflächenanlage durchgeführt wurde. Die Untersuchung 

lieferte keine Hinweise auf eine derartige Verwechslungsgefahr. Zudem konnten in diesem 

Zuge weder Irritations- noch Attraktionswirkungen für im Umfeld der realisierten PV-Anlage 

fliegende Vögel beobachtet werden. Es wird abschließend jedoch darauf hingewiesen, dass 

die Entstehung von Gefahrensituationen etwa bei schlechten Sichtverhältnissen nicht 

vollständig ausgeschlossen werden kann (ARGE MONITORING PV-ANLAGEN 2007). Die in der 

Literaturrecherche der Veröffentlichung von BADELT et al. (2020) dargelegten Erkenntnisse zu 

einem potenziellen Verunfallen von Vögeln an PV-Anlagen zeichnen weiterhin ein noch 

unscharfes Bild im Hinblick auf zu prognostizierende Kollisionswahrscheinlichkeiten. Erhöhte 

Gefahren durch Kollisionen von Vögeln mit PV-Anlagen lassen sich aus den in der 

Literaturarbeit von BADELT et al. (2020) zitierten Werke jedoch bislang nicht ableiten. 

 Beurteilung potenzieller Auswirkungen durch das 
geplante Vorhaben 

Die Themenkomplexe Eingriffsregelung und Artenschutz werden auf der Grundlage der 

Ergebnisse dieses Fachbeitrags in einem Umweltbericht und ggf. in einer 

artenschutzrechtlichen Verträglichkeitsprüfung ausgearbeitet. An dieser Stelle folgen daher 

zunächst überschlägige Gesamteinschätzungen. Der nachfolgenden Beurteilung potenzieller 

Auswirkungen werden die o.g. Kenntnisse über die Auswirkungen von PV-Anlagen sowie die 

Sachverhalte und Annahmen zur Ausgestaltung des geplanten Vorhabens zugrunde gelegt. 

5.3.1 Brutvögel 

Mit Blick auf die konkret zu erwartenden Auswirkungen auf die Artengruppe der Brutvögel 

wurde die vorliegende Planzeichnung des geplanten Vorhabens (Vorentwurf mit Stand 

17.08.2022) zusammen mit sämtlichen Brutpaaren der potenziell betroffenen Vogelarten in 

Plan 4 dargestellt. 

Beurteilung von Auswirkungen auf Brutpaare im Geltungsbereich 

Innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches von BP Nr. 119 wurde eine relativ zu dem 

gesamten UG geringe Anzahl an Brutpaaren festgestellt (Tab. 4). Darüber hinaus ist zunächst 

zu erwähnen, dass nicht alle Teilflächen im Geltungsbereich vollständig überprägt werden (vgl. 

Aussagen in Kap. 5.1). Insbesondere für die Randbereiche des Plangebietes sowie die 

Flächen entlang der vorhandenen Straßen/Verkehrswege machen die Darstellungen in der 

Planzeichnung deutlich, dass eine Rodung von Gehölzen i.d.R. nicht stattfinden wird. Lediglich 

für einzelne zentral in den Teilflächen gelegene Gehölze ist eine Entnahme vorgesehen. 
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Weiterhin ist bei der Beurteilung der Auswirkungen für die Brutpaare des Geltungsbereichs zu 

berücksichtigen, dass im Gegensatz zu anderen Gewerbeplanungen weder eine 

überwiegende Versiegelung des Bodens stattfindet, noch eine dauerhafte Störung durch 

Lärmemissionen, Beleuchtung oder Bewegung. Daher werden Nahrungshabitate 

insbesondere der Singvögel des Halboffenlands nicht beeinträchtigt werden. Ist zudem die 

Niststätte nicht betroffen, so ist davon auszugehen, dass das entsprechende Revier auch nach 

Umsetzung der Planung genutzt wird. Vor diesem Hintergrund müssen Aussagen über die 

Betroffenheit von Brutpaaren unter Berücksichtigung der Lage ihrer verorteten Revierzentren, 

der artspezifischen Empfindlichkeit gegenüber dem Anlagentyp sowie der Inhalte der 

Planzeichnung einzelfallbezogen getroffen werden. 

Tab. 4: Brutpaare innerhalb des Geltungsbereiches (inkl. Betroffenheit) 

Artname 

Brutpaare 
innerhalb 

des 
Geltungs-
bereiches 

Betroffene 
Brutpaare Artname 

Brutpaare 
innerhalb 

des 
Geltungs-
bereiches 

Betroffene 
Brutpaare 

Amsel 2 - Kiebitz 3 3 

Bachstelze 1 

- 
(neue Nist-

möglichkeiten 
ersetzen alte 
Strukturen) 

Kohlmeise 4 - 

Baumpieper 1 - Nilgans 1 1 

Blaumeise 1 - Ringeltaube 1 - 

Buchfink 4 - Rotkehlchen 1 - 

Dorngrasmücke 3 1 Singdrossel 1 - 

Gartengrasmücke 2 - Waldohreule 1 1 

Gartenrotschwanz 1 - Zaunkönig 2 - 

Goldammer 4 - Zilpzalp 2 - 

Graugans 2 1    

 

Für nahezu alle Brutpaare der innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches vorkommenden 

Gehölzbrüter kann eine unmittelbare Betroffenheit durch das geplante Vorhaben unmittelbar 

ausgeschlossen werden. So wird bspw. der im östlichen Grenzbereich der Teilfläche 6 

vorhandene und von Gehölzen bestandene Verkehrsweg durch den Geltungsbereich zwar 

erfasst. Die Gehölze entlang des Weges sollen lt. Planzeichnung jedoch erhalten werden, so 

dass sich keine oder nur marginale Auswirkungen auf die dort vorhandenen Brutpaare (z.B. 

Buchfink, Kohlmeise, Singdrossel oder Gartengrasmücke) ergeben. Auch im Bereich der 

Westflanken der Teilflächen 2 und 4 (Brutpaare von Baumpieper, Buchfink, Dorngrasmücke, 

Goldammer und Gartenrotschwanz) bleiben die Gehölze bestehen. Eine direkte Betroffenheit 

dieser Brutpaare ist demzufolge nicht zu erwarten. Für die zwischen Teilfläche 3 und 4 

verorteten Revierzentren von Blaumeise und Goldammer (hier befinden sich Einzelbäume und 

Sträucher, vgl. Plan 5) wird gleichermaßen davon ausgegangen, dass die Bäume nicht gerodet 

werden. Das Brutpaar der Bachstelze (Nischen-/Halbhöhlenbrüter) in Teilfläche 6 kann trotz 

des Verlusts der ursprünglichen Niststätte auch im Bereich der PV-Anlagen zukünftig eine 

Brutstätte finden (vgl. Aussagen in Kap. 5.2). Die Brutstätten der Arten Dorngrasmücke und 

Nilgans im nördlichen Bereich der Teilfläche 5 sind aufgrund der Rodung der Gehölzinseln als 
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Verlust einzustufen. Auch für die drei Kiebitz-Brutpaare muss mit dem Verlust ihrer Brutstätte 

auf den Offenlandflächen gerechnet werden. Bei dem zwischen den Teilflächen 1 und 2 in 

einer älteren Eiche festgestellten Brutpaar der Waldohreule lässt sich nur bedingt beurteilen, 

ob die Brutstätte nach Realisierung des geplanten Vorhabens weiterhin genutzt wird. Es sollte 

vorsorglich damit gerechnet werden, dass die direkt auf die Brutstätte wirkenden optischen 

Eindrücke der PV-Anlage zu einer Entwertung des Brutplatzes führen können. Da sich 

innerhalb des UG mehrere Waldflächen befinden, die sich anteilig aus Nadelholzarten 

zusammensetzen, bislang jedoch nicht als Brutplatz von der Waldohreule aufgesucht worden 

sind, liegen Ausweichmöglichkeiten im unmittelbaren Umfeld vor. 

Beurteilung von Auswirkungen auf Brutpaare außerhalb des Geltungsbereichs 

Für die außerhalb des Geltungsbereiches festgestellten Brutvögel sind insbesondere etwaige 

Scheuchwirkungen zu beurteilen. Am Geestrandtief waren etwa Graugänse und Stockenten 

mit einer verhältnismäßig hohen Anzahl an Brutpaaren (sechs bzw. acht Brutpaare) vertreten. 

Trotz der hohen Anpassungsfähigkeit der beiden Arten wird unter vorsorglichen 

Gesichtspunkten angenommen, dass diejenigen Brutpaare ihr Revierzentrum verlagern 

werden, für die die geplante Folgenutzung beidseitig unmittelbar an die Brutstätte heranrücken 

wird. Dies gilt für jeweils ein Brutpaar von Stockente und Graugans zwischen den Teilflächen 

1/2 und 5. Für die verhältnismäßig zahlreich außerhalb des Plangebietes vorkommenden 

Brutpaare des Kiebitzes (insbesondere im nördlichen UG) wird davon ausgegangen, dass eine 

Scheuchwirkung durch den optischen Eindruck der PV-Anlagen entstehen kann. Hierdurch 

muss für einige der Brutpaare mit leichten Revierverlagerungen gerechnet werden. Inwieweit 

diese Brutpaare die Möglichkeit haben, in angrenzende Habitate auszuweichen kann nicht 

abschließend beurteilt werden, da sich das UG im Übergangsbereich der beiden 

Landschaftseinheiten „Delfshausen-Ipwegermoor“ und „Rasteder Geestrand“ befindet. 

Auswirkungen auf Gehölzbrüter werden vermutlich nur in marginalem Ausmaß auftreten. Da 

die Randbereiche des geplanten Vorhabens mit Gehölzen bepflanzt werden bzw. vorhandene 

Gehölze weitgehend bestehen bleiben, kann eine Betroffenheit von Brutpaaren dieser Gilde 

an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Im Zuge der Realisierung des geplanten Vorhabens 

werden die für die PV-Anlagen umzugestaltenden Flächen nicht vollflächig versiegelt. In den 

Randbereichen, unter den technischen Elementen der PV-Anlage (z.B. Solarmodule) sowie in 

den freizuhaltenden Zwischenräumen werden Biotope entstehen, die von den Brutpaaren der 

im Gebiet vorkommenden Arten (weiterhin) für die Nahrungssuche genutzt werden können 

(vgl. Aussagen in Kap. 5.2). 

Aussagen zur Erheblichkeit 

Den o.g. Einschätzungen zu den zu erwartenden Konflikten folgend ergeben sich 

insbesondere Auswirkungen auf die gefährdete Wiesenvogelart Kiebitz. Neben drei 

unmittelbar betroffenen Brutpaaren sollte aufgrund der möglichen Revierverlagerungen eine 

Betroffenheit für zwei weitere Brutpaare angenommen werden. In der Gesamtschau führt 

das geplante Vorhaben zu einem erheblichen Eingriff für die Brutvögel im Sinne der 

Eingriffsregelung. Es ist die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Für 

die betroffenen Brutpaare des Kiebitzes eignen sich bspw. eine Extensivierung von 

Grünlandflächen oder aber die Schaffung von hinreichend dimensionierten Blänken in 

vorhandenen Grünlandarealen. Die Maßnahmen sollten auf Flächen umgesetzt werden, die 

freie Sichtbeziehungen aufweisen. Die ebenfalls betroffenen Arten Stockente und Graugans 

können von den o.g. Maßnahmen profitieren. 
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Aussagen zum Artenschutz 

Unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten muss sichergestellt werden, dass die 

Verbotstatbestände gem. §44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG nicht erfüllt werden. Um eine Tötung 

von Individuen zu vermeiden, muss eine Bauzeitenregelung eingehalten werden. Alle 

baulichen Maßnahmen müssen außerhalb der Brutzeit (März bis September) stattfinden. Ein 

vorzeitiger Baubeginn kann für Teilbereiche durch eine ökologische Baubegleitung 

ermöglicht werden. Die o.g. Auswirkungen auf den Kiebitz bedingen für die innerhalb des 

Geltungsbereiches vorkommenden Brutpaare eine Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte. Die indirekten Auswirkungen (Scheuchwirkungen) auf die in den angrenzenden 

Bereichen vorkommenden Brutpaare des Kiebitzes sind als Störung einzustufen. Die Störung 

wird Revierverlagerungen der betroffenen Brutpaare bedingen können. Vor diesem 

Hintergrund werden Kompensationsmaßnahmen erforderlich (Grünlandextensivierung 

und/oder Anlage von Blänken, s.o.), die in räumlicher Nähe umzusetzen sind. Es wird an dieser 

Stelle gutachterlich empfohlen, dass die Kompensation spätestens baubegleitend umgesetzt 

wird. Auf diese Weise können geeignete Ersatzhabitate zum Zeitpunkt der an die 

Baumaßnahmen anschließenden Brutperiode für die betroffenen Brutpaare zur Verfügung 

stehen. Die Waldohreule wird die aktuell genutzte Brutstätte nach der Installation der PV-

Anlage möglicherweise nicht weiterhin nutzen. Waldohreulen sind verhältnismäßig reviertreu, 

wechseln innerhalb der besiedelten Gebiete jedoch häufig (zumeist kleinräumig) den 

Horststandort (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994). In den im UG vorhandenen flächigen 

Gehölzen (v.a. Nadelholzbestände) stehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur 

Verfügung (s.o.). Es ist überdies möglich, dass die 2022 festgestellte Brut des im nördlichen 

Plangebiet verorteten Paares bereits in den flächigen Gehölzbeständen des zentralen UG 

stattgefunden hatte (vgl. Aussagen in Kap. 4.1.2). Die ökologische Funktion der 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt damit im räumlichen Zusammenhang erhalten. Gleiches 

kann für die betroffenen Brutpaare von Dorngrasmücke und Nilgans im nördlichen Teil der 

Teilfläche 5 angenommen werden. Vor dem Hintergrund der o.g. Sachverhalte und Annahmen 

werden die Verbotstatbestände Störung gem. §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und Beschädigung 

gem. §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt. 

5.3.2 Biotoptypen 

Die Beurteilung von potenziellen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Biotoptypen 

wird i.d.R. über die zu erwartende Flächeninanspruchnahme und durch Anwendung von 

Bilanzierungsmodellen durchgeführt. Die Aufstellung einer derartigen Flächenbilanz ist nicht 

Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. 
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7 Anhang 

Anhang 1: Bewertung des Plangebietes (Geltungsbereich BP Nr. 119) als Brutvogellebensraum gem. 

BEHM & KRÜGER (2013) 

Größe: ca. 42,3 ha  

Art BP 

max. Gefährdung  
Watten und 
Marschen / 

Tiefland West 
(Rote Liste 
Regionen) 

Punkte 
Gefährdung 

NDS   
(Rote Liste Nds) 

Punkte 
Gefährdung BRD  

(Rote Liste D) 
Punkte 

Gartengrasmücke 2 3 gefährdet 1,8 3 gefährdet 1,8 * keine 0 

Kiebitz 3 3 gefährdet 2,5 3 gefährdet 2,5 2 
stark 

gefährdet 
4,8 

Waldohreule 1 3 gefährdet 1 3 gefährdet 1 * keine 0 

Endpunktzahl   5,30  5,30  4,80 

Bedeutung als 
Vogelbrutgebiet  

lokale Bedeutung   

 

Anhang 2: Bewertung des UG als Brutvogellebensraum gem. BEHM & KRÜGER (2013) 

Größe: ca. 100,8 ha  

Art BP 

max. Gefährdung  
Watten und 
Marschen / 

Tiefland West 
(Rote Liste 
Regionen) 

Punkte 
Gefährdung 

NDS   
(Rote Liste Nds) 

Punkte 
Gefährdung BRD  

(Rote Liste D) 
Punkte 

Gartengrasmücke 2 3 gefährdet 1,8 3 gefährdet 1,8 * keine 0 

Kiebitz 16 3 gefährdet 5,6 3 gefährdet 5,6 2 
stark 

gefährdet 
14 

Star 5 3 gefährdet 3,6 3 gefährdet 3,6 3 gefährdet 3,6 

Waldohreule 1 3 gefährdet 1 3 gefährdet 1 * keine 0 

Endpunktzahl   11,90  11,90  17,46 

Bedeutung als 
Vogelbrutgebiet  

regionale Bedeutung 
(Watten und Marschen / Tiefland 

West) 
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AZ
FGR
GA
GIM
GRT
HBA
HBE
HFB
HFM
HFS
HN
HPS
HSE
OVS
OVW
OYJ
OYS
UHB
UHF
UHM

(Erläuterung der Zusatzmerkmale s. Tab. 3)

Sonstiger Acker
Nährstoffreicher Graben
Grünland-Einsaat
Intensivgrünland auf Moorböden
Trittrasen
Allee/Baumreihe
Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
Baumhecke
Strauch-Baumhecke
Strauchhecke
Naturnahes Feldgehölz
Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten
Straße
Weg
Hochsitz/jagdliche Einrichtung
Sonstiges Bauwerk
Artenarme Brennnesselflur
Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete "Photovoltaik-Freiflächenanlage" (Teilfläche 1 bis 5) 
gem. § 11 BauNVO ist die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage zulässig.

Zulässig sind somit die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus Solarenergie 
(Photovoltaik) sowie für die betrieblichen Zwecke erforderliche Nebenanlagen (wie z.B. Erschließungswege 
in wasserdurchlässigen Materialien, Wechselrichter- und Trafostationen, Kabeltrassen, Masten sowie 
Zäune). Auch bauliche Anlagen zur Information über die Photovoltaik-Freiflächenanlage sind zulässig. 
Bauliche Anlagen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, sind unzulässig. Im 
Genehmigungsverfahren ist nachzuweisen, dass an den Immissionsorten keine unverträgliche 
Blendwirkung (mehr als 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro Jahr an einem Immissionsort gem. 
Licht-Leitlinie mit Ergänzung 2012)  entsteht.

Weiterhin sind zulässig:
   - Anlagen zur Energiespeicherung- und verarbeitung (im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 

nachzuweisen, dass die Immissionsrechtwerte gem. TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten 
eingehalten werden),

    - Viehhaltung zur Grünpflege,
- Mahd und Verwertung des Grünlandproduktes,
- Unterstände für Tiere, die der Grünpflege des Gebietes dienen.

2. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 16 (2) Nr. 1 i.V.m. § 16 (5) und § 19 BauNVO beträgt  für 
die bodenüberdeckenden Teile von baulichen Anlagen 0,6. Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt  
für die bodenversiegelnden Teile von baulichen Anlagen 0,02.

3. Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 3,50 m begrenzt (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 
BauNVO). Für Photovoltaik-Module gilt eine Mindesthöhe von 0,8 m (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) 
Nr. 4, (4) und (5) BauNVO). Innerhalb des Geltungsbreiches gelten für bauliche Anlagen folgende 
Höhenbezugspunkte (gem. § 18 (1) BauNVO):

           Oberer Bezugspunkt:
           Oberkante (OK):              Obere Gebäude- oder Modulkante

           Unterer Bezugspunkt: Teilfläche 1: + 1,5 m über NHN
                                                    Teilfläche 2: + 1,6 m über NHN

Teilfläche 3: + 1,4 m über NHN
Teilfläche 4: + 1,2 m über NHN
Teilfläche 5: + 1,0 m über NHN

4. Die als Gewässerräumstreifen gekennzeichneten privaten Grünflächen sind von Anpflanzungen, 
Einzäunungen und Nebenanlagen jeglicher Art freizuhalten. Die Verwendung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Gewässerräumstreifen sind als halbruderale Gras- und 
Staudenflur zu entwickeln mit Ausnahme der MF 2 (siehe TF Nr. 9).  (§ 9 (1) Nr. 10 und Nr. 20 BauGB).

5. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche 1 (GFL 1) gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB ist 
von jeglicher Bebauung (Gebäude, Nebenanlagen, Einfriedungen, usw.), Bepflanzungen und Ablagerungen 
freizuhalten.

6. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5)  sind auf den unversiegelten Flächen als 
Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 
20 BauGB der vorhandene Acker durch Ansaat von regionalangepasstem Saatgut und das vorhandene 
Grünland unter Berücksichtigung bestimmter Bewirtschaftungsauflagen (u.a. Nutzung als Dauergrünland, 
Festlegung der Mahd außerhalb der Brutzeit, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) zu extensivieren und 
damit dauerhaft zu begrünen.

7. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete (SO 1-5) ist als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB jeweils ein 
Totholzhaufen mit einer Größe von mindestens 3 m2 anzulegen und auf Dauer zu erhalten.

8. Innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB Nr. 1 (MF 1) sind zwei Verrohrungen oder Überbrückungen des 
vorhandenen Grabens mit einer Breite von jeweils 4 m zulässig. Entlang des zu erhaltenden Grabens ist 
eine halbruderale Gras- und Staudenflur zu entwickeln. Maßnahmen zur Aufreinigung des Gewässers sind 
zulässig. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

9. Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB Nr. 2 (MF 2) ist entlang des zu erhaltenden 
Grabens die Anlage eines Blühstreifens durchzuführen. Maßnahmen zur Aufreinigung des Gewässers sind 
zulässig.  Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

10. Bei Einzäunungen ist als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB der untere Meter mit einer Maschendrahtweite von 20 cm 
auszuführen. Es gelten die Höhenbezugspunkte aus der Festsetzung Nr. 3 für das jeweilige Sondergebiet.

11. Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB sind standortgerechte, heimische Gehölzanpflanzungen mit 
Sträuchern vorzunehmen und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind lochversetzt mit einem 
Reihenabstand von max. 1,00 m und einem Pflanzabstand von ebenfalls max. 1,00 m vorzunehmen. Die 
Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden Pflanzperiode 
durchzuführen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle 
zu ersetzen. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

Zu verwendende Pflanzenarten:
Brombeere, Faulbaum, Gewöhnlicher Schneeball, Grauweide, Hanfweide, Roter Hartriegel, Haselnuss, 
Rote Heckenkirsche, Himbeere, Europäische Stechpalme, Gewöhnlicher Liguster, Hundsrose, Ohrweide, 
Pfaffenhütchen, Salweide, Schlehe, Schwarzer Holunder, Trauben-Holunder, Rote Johannisbeere, 
Zweigriffeliger Weißdorn
Zu verwendende Gehölzqualitäten:
Leichte Sträucher, 1x verpflanzt, Höhe 70 – 90 cm

12. Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen sowie zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a) und 25b) BauGB sind die vorhandenen Gehölze und 
Gewässer auf Dauer zu erhalten. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Ergänzend sind standortgerechte, heimischen 
Gehölzanpflanzungen mit Sträuchern vorzunehmen und auf Dauer zu erhalten. Die Anpflanzungen sind 
lochversetzt mit einem Reihenabstand von max. 1,00 m und einem Pflanzabstand von ebenfalls max. 1,00 
m vorzunehmen. Die Anpflanzungen sind in der auf die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen folgenden 
Pflanzperiode durchzuführen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an 
gleicher Stelle zu ersetzen. Die zu verwendenden Pflanzarten und Gehölzqualitäten sind der textlichen 
Festsetzung Nr. 11 zu entnehmen. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen 
ist unzulässig.

13. Innerhalb der festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 25b) BauGB sind die vorhandenen Gehölze sowie das Gewässer auf Dauer zu erhalten. 
Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. 
Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. 
Die zu verwendenden Pflanzarten und Gehölzqualitäten sind der textlichen Festsetzung Nr. 11 zu 
entnehmen. Die Errichtung von Zäunen und Nebenanlagen innerhalb dieser Flächen ist unzulässig.

14. Die gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB festgesetzten Einzelbäume sind zu pflegen, zu schützen und auf Dauer 
zu erhalten. Im Radius von 5,00 m, ausgehend von der Stammmitte des Einzelbaumes, sind 
Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig. Während der Bauarbeiten und Arbeiten, die 
der Baureifmachung der Grundstücke dienen, sind Schutzmaßnahmen gem. RAS - LP 4 und DIN 18920 
vorzusehen. Bei Abgang oder Beseitigung ist eine entsprechende Ersatzpflanzung auf dem Grundstück 
vorzunehmen.

15. Die innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der Straßenverkehrsfläche 
vorhandenen Gehölzbestände und Gräben dürfen gem. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB außer zum Zweck der 
Erschließung nicht beschädigt oder beseitigt werden. Während der Erschließungsarbeiten sind 
Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Zulässig sind notwendige Maßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fachgerechte Pflegemaßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der 
Unterhaltung und der Erneuerung vorhandener Leitungen, Wege und anderer Anlagen. Abgänge des 
festgesetzten Gehölzbestandes sind in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde durch gleichwertige 
Neuanpflanzungen auszugleichen.

HINWEISE/ NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

1. Sollten bei den geplanten Bauarbeiten oder erforderlichen Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen, u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und 
müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Landesamt für 
Denkmalpflege Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, als 
verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum 
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraums vom 01. März bis zum 
15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September, 
sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Röhrichte 
zurückgeschnitten oder beseitigt werden. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist in den o. g. 
Zeiträumen als auch bei einer Beseitigung von Bäumen und Röhrichten im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
Ende Februar jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage 
entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
Sonstige bauliche Maßnahmen im Offenland beschränken sich auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit (1. 
März bis 15. Juli).

3. Für den Verlust des Brutrevieres von drei Kiebitz-Brutpaaren innerhalb des Geltungsbereiches und zwei 
Brutpaaren im näheren Umfeld des Geltungsbereiches werden in der Gemarkung Kleibrok Flur 19, die 
Flurstücke 51/17 und 51/18 sowie Flur 23, das Flurstück 34/1 als Kompensation eingestellt.

4. Bei Ausbringung von Saatgut auf Flächen innerhalb des Plangebietes ist regional angepasstes Saatgut zu 
verwenden.

5. Gem. § 48 Wasserhaushaltsgesetz und § 4 Bundesbodenschutzgesetz sind Schadstoffeinbringungen in 
Grundwasser und Boden unzulässig. Bei der Errichtung der Photovoltaik-Module ist eine Beschichtung der 
Stahlträger vorzusehen, die eine Einleitung von Schadstoffen (z.B. infolge von Korrosion) in Grundwasser 
und Boden vermeiden.

6. Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Leitungsschutzbereiches im festgesetzten Geh-, 
Fahr-, und Leitungsrecht 3 bedarf einer Abstimmung mit dem Leitungsträger (Avacon Netz AG). Bei dem 
Bau von bauli-chen Anlagen (Photovoltaik-Modulen) unterhalb der Leiterseile der 
110-kV-Hochspannungsfreileitung müssen bei Arbeiten an den Leiterseilen für die Dauer der Arbeiten die 
Module unterhalb der Hochspannungsfreileitung auf Kosten des Eigentümers demontiert und der 
erforderliche Sicherheitsabstand nach DIN EN 50341-1 (VDE 0210-1) eingehalten werden. Im 
Näherungsbereich zwischen Photovoltaik-Anlagen und den Mastfundamenten der 
Hochspannungsfreileitung kann es zu Spannungsverschleppungen in der Photovoltaik-Anlage kommen. 
Die Anlage ist durch geeignete Maßnahmen zu isolieren. Durch geplante Neubauten innerhalb des 
Leitungsschutzbereiches und die damit verbundene Nutzungsänderung werden die statischen 
Anforderun-gen an den Masten erhöht. Die betroffenen Maststützpunkte müssen nach gültiger 
Freileitungsnorm (VDE-AR-N 4210-4 Anforderungen an die Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von 
Freileitungen, Ausgabe 08-2014) statisch geprüft und gegebenenfalls ertüchtigt oder neu errichtet werden. 
Die dadurch entstehenden Kosten sind vom Verursacher zu tragen. Die Maßnahmen müssen vor der 
Nutzungsänderung abgeschlossen sein. Die Planung und Ausführung der Maßnahmen nehmen mehrere 
Monate bis zur Umsetzung in Anspruch.

4. Die Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Leitungsschutzbereiches im festgesetzten Geh-, 
Fahr-, und Leitungsrecht 2 bedarf einer Abstimmung mit dem Leitungsträger (Telekom).

5. Gemäß § 5 Absatz 4 a Satz 2 BauGB werden die Flächen im Planbereich als Risikogebiet im Sinne des § 
73 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vermerkt.

6. Die den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen und technischen 
Regelwerke liegen zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Rastede während der üblichen Öffnungszeiten 
aus.

7. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 6), anzuwenden.

8. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
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PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

Gemeinde Rastede Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der 
Rat der Gemeinde Rastede den Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Rastede, ....................

................................                                                                                          (Siegel)
Bürgermeister

VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro 
Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, ....................                                                                      ......................................
                                                                                                                                       Unterschrift

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
.................... im Amtsblatt bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" ist 
damit am .................... rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ....................                                                                                          .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" ist gemäß § 
215 BauGB die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des 
Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Rastede, ....................                                                                                           .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............. die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am ................. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Rastede, ....................                                                                                           .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ...................... nach Erörterung 
dem Entwurf des  Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" und der Begründung zugestimmt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB am .................. ortsüblich durch die Tageszeitung bekannt gemacht. Der Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok", hat mit Begründung und den wesentlich bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen vom ...................... bis zum ..................... öffentlich ausgelegen.

Rastede, ....................                                                                                          .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" bestehend aus der 
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am .................. gemäß § 10 BauGB und als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

Rastede, ....................                                                                                          .............................
                                                                                                                                  Bürgermeister
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Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 01.02.2023). Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
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                                                    (Siegel)

         ..........................................
                        Wegner
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Entwurf

Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung
"Photovoltaik-Freiflächenanlage"SO

Baugrenze

OK £ 3,50 m

7. Grünflächen
private Grünflächen

4. Verkehrsflächen

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

9. Sonstige Planzeichen

Oberkante baulicher Anlagen (OK) als Höchstmaß

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
unterirdisch hier: Wasserfernleitung

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung hier: private Erschließung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Zu erhaltener Einzelbaum

oberirdisch hier: 110 kV-Freileitung und Telefonleitung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Leitungsträgers zu belastende Fläche

Besonderer Nutzungszweck von Flächen: Gewässerräumstreifen

öffentliche Grünfläche "Informationsplatz"

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 119 "Solarpark Kleibrok" stimmt mit der Urschrift überein.

Rastede, ...................                                                                    ...........................
              Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

6. Wasserflächen
Wasserflächen, hier: Gräben

Hinweis: Verortung Kompensationsflächen

M 1 : 5.000 M 1 : 5.000
Gemarkung Kleibrok, Flur 19, Flurstücke 51/17 und 51/18 Gemarkung Kleibrok, Flur 23, Flurstück 34/1

kobbe
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2023/009 
freigegeben am 20.02.2023 

 
GB 3 Datum: 31.01.2023 
Sachbearbeiter/in: Kahne, Tabea  
 

9. Änderung des Bebauungsplans 6 E - Sportplatz Kleibrok 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.03.2023 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.03.2023 Verwaltungsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Bebauungsplan 6 E wird für den südlichen Teilbereich des Sportplatzes 
Kleibrok hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung geändert. 
 

2. Dem Entwurf der 9. Änderung des Bebauungsplans 6 E wird zugestimmt. 
 

3. Die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt. 

 
4. Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB ab-

gesehen. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Mit Vorlage 2023/006 wurde beschlossen, dass im südlichen Bereich des ehemali-
gen Sportplatzes in Kleibrok ein Kindergarten neu geschaffen werden soll, um dem 
Bedarf an Kindergartenplätzen zu begegnen. Die Schulsportanlage im nördlichen 
Teilbereich bleibt erhalten. 
 
Für die Errichtung eines Kindergartens ist der Bebauungsplan 6 E zu ändern, da die-
ser aktuell eine Grünfläche mit den Zusätzen „Sportplatz“ und „Spielplatz“ festsetzt. 
Mit der 9. Änderung des Bebauungsplans soll eine Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Krippe / Kindertagesstätte“ festgesetzt werden. Hierzu wird eine 
Grundflächenzahl von 0,8 bei offener, eingeschossiger Bauweise mit einer Gesamt-
gebäudehöhe von maximal 8,00 m festgesetzt. Diese Festsetzungen ermöglichen 
eine dem Flächenbedarf der Einrichtung entsprechende Bauausführung.  
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Im Obergeschoss können Wohnnutzungen ausnahmsweise zugelassen werden, um 
die wirtschaftliche Nutzung des zu errichtenden Gebäudes gegebenenfalls besser 
darstellen zu können. Auf die diesbezüglichen Überlegungen in der Vorlage 
2023/006 wird insoweit verwiesen.  
 
Im Übergang zur westlich und südlich angrenzenden Wohnbebauung wird die vor-
handene Gehölzreihe als Grünfläche zur Erhaltung der vorhandenen Bepflanzungen 
festgesetzt.  
 
Für den westlichen Grundstücksteil liegen Erkenntnisse aus der Starkregengefah-
renkarte vor, wonach sich in diesem Bereich bei größeren Regenereignissen Nieder-
schlagswasser sammelt. Um eine Verdrängung des Niederschlagswassers auf um-
liegende Flächen zu vermeiden wird dort eine „Fläche für den Hochwasserschutz“ 
festgesetzt, innerhalb derer eine Änderung des vorhandenen Bodenprofils sowie 
Versiegelungen unzulässig sind.  
 
Von einer Gefährdung der Kindergartenkinder durch das Niederschlagswasser ist 
nicht auszugehen, da bei Starkregenereignissen keine Nutzung der Außenbereiche 
der Kindertagesstätte erfolgt. Über eine entsprechende Sensibilisierung der künftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kindertagesstätte kann die sichere Nutzung 
dieses Bereichs als Außenspielfläche ermöglicht werden.  
 
Die Erschließung erfolgt über die Straße „Am Winkel“, wobei eine fußläufige Anbin-
dung an den Fußweg zur Marienstraße zusätzlich vorgesehen ist. Auf dem Grund-
stück des Kindergartens sind gemäß der bauordnungsrechtlichen Vorgaben Stell-
plätze anzulegen, die ein Parken und Hol-und-Bring-Verkehr ermöglichen.  
 
Da die 9. Änderung des Bebauungsplans 6 E als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB erfolgen kann, wird auf die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit verzichtet und die öffentliche Auslegung 
durchgeführt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel für die Durchführung des Bauleitplanverfahrens stehen zur Verfü-
gung. 
 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 
Durch die Versiegelung und Überbauung der künftigen Bauflächen werden die loka-
len Klimabedingungen verändert sowie klima- und energierelevante Ressourcen in 
Anspruch genommen. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Entwurf – Planzeichnung 
2. Entwurf – Begründung  
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Gemeinde Rastede
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok"

Gemeinde Rastede

9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E
"Sportplatz Kleibrok"
Verfahren nach § 13a BauGB

Landkreis Ammerland
1. Es wird gemäß § 9 (1) Nr. 5 BauGB eine Fläche zum Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Krippe / 

Kindertagesstätte“ mit seinen Haupt- und Nebennutzungen wie Gebäuden, Spiel- und Freigelände, 
Wegeverbindungen, Stellplätzen und Erschließung sowie sonstigen Gebäuden und Anlagen festgesetzt.
Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen in den Obergeschossen.

2. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. 
§ 12 (6) BauNVO und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.

3. Innerhalb des Plangebietes gelten für bauliche Anlagen folgende Höhenbezugspunkte (gem. § 18 (1) 
BauNVO):

Oberer Bezugspunkt:
Gebäudehöhe (GH): Obere Dachkante

Unterer Bezugspunkt: Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschließungsstraße (Am 
Winkel), gemessen in der Fahrbahnmitte senkrecht zur Mitte der 
straßenzugewandten Gebäudefront.

4. Die gekennzeichneten Flächen sind mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB 
zugunsten der Gemeinde und den Ver- bzw. Entsorgungsträgern zu belasten.

5. Innerhalb der festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 25b) BauGB sind die vorhandenen Gehölze auf Dauer zu erhalten. Während der 
Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Abgänge 
oder Beseitigungen sind durch gleichwertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen.

6. Innerhalb der gekennzeichneten Fläche mit der Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 (16 d) ist eine Änderung des 
vorhandenen Bodenprofils sowie Versiegelungen unzulässig.

Ausnahmsweise ist der gekennzeichnete Bereich als Außenspielfläche für die Kindertagesstätte nebst der 
Aufstellung von Spielgeräten (einschließlich Punktfundamenten) zulässig.

Entwurf

M 1 : 500

1.  Maß der baulichen Nutzung
0,8

I

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

GH £ 8,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe (GH)

zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,8

Zahl der zulässigen Vollgeschosse, z.B. I

o offene Bauweise

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Grünflächen

private Grünflächen

10.02.2023

26180 Rastede   Oldenburger Str. 86   Tel. (04402) 9116-30   www.diekmann-mosebach.de

Regionalplanung • Stadt- und Landschaftsplanung • Entwicklungs- und Projektmanagement

D i e k m a n n  •  M o s e b a c h  &  P a r t n e r

PLANUNTERLAGE

PLANVERFASSER
Der Entwurf der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB wurde 
ausgearbeitet von Diekmann • Mosebach & Partner.

Rastede, .........................                                                                                  ................................
 (Unterschrift)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ......................... die Aufstellung 
der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ......................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ......................... nach Erörterung 
dem Entwurf der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB und der 
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer 
der Auslegung wurden gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB am ......................... ortsüblich durch die Tageszeitung und 
die Internetseite der Gemeinde bekannt gemacht.
Der Entwurf der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB hat mit 
Begründung vom ......................... bis zum ......................... öffentlich ausgelegen und war auf der Internetseite 
der Gemeinde einsehbar.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Rastede hat der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. 
§ 13a BauGB, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nach Prüfung der 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ......................... gemäß § 10 BauGB als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 8 BauGB beigefügt.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1 : 1.000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 

Katasterverwaltung,

©  2021

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), 
Regionaldirektion Oldenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom .........................). Sie ist 
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Westerstede, den ......................... ................................
(öfftl. bestellter Verm.-Ing.)

INKRAFTTRETEN
Der Satzungsbeschluss der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a 
BauGB ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ......................... örtsüblich bekannt gemacht worden. Die 9. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB ist damit am ......................... 
rechtsverbindlich geworden.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz 
Kleibrok" gem. § 13a BauGB wurde keine Verletzung von Vorschriften im Sinne des § 215 BauGB beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung geltend gemacht.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Diese Ausfertigung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB 
stimmt mit der Urschrift überein.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 (2) Satz 1 Nr. 2 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in den jeweils aktuellen Fassungen, hat der 
Rat der Gemeinde Rastede die 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a 
BauGB bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

BEGLAUBIGUNG

PRÄAMBEL UND AUSFERTIGUNG

(Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE

(Siegel)

Übersichtsplan unmaßstäblich
WMS TopPlusOpen - Auszug aus den
Geobasisdaten des Bundesamtes
für Kartographie und
Geodäsie (BKG)
©2022

PLANZEICHENERKLÄRUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN HINWEISE / NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche und 

frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, 
Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 
Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 (1) des Nieders. Denkmalschutzgesetzes 
meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Ammerland oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege- Abteilung Archäologie- 
Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, 
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 
Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, so ist 
unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

3. Sollten Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfallbehörde des 
Landkreises Ammerland zu benachrichtigen.

4. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese 
umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt oder dem Kampfmittelbeseitigungs- 
dienst direkt zu melden.

5. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraumes vom 1. März bis 
zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden. 
Sie ist in diesen Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach 
Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung 
erteilt hat.

6. Die tatsächliche Lage der Leitungen kann von der im Plan gekennzeichneten Lage abweichen. Daher 
ist vor Beginn von Bodenbewegungen, Bauarbeiten und/ oder Bohrungen in der Nähe der Leitungen 
vom jeweiligen Leitungsträger die genaue Lage des Leitungsverlaufes in der Örtlichkeit feststellen zu 
lassen.

7. Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" überlagert in 
einem Teilbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok“ mit seinen 
Änderungen. Die für diesen Teilbereich geltenden Festsetzungen werden durch die Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplanes nach Rechtskraft der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E 
"Sportplatz Kleibrok" außer Kraft gesetzt.

8. Es ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBL. I, S. 
3634) anzuwenden.

9. Es ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBL. I, S. 3786) anzuwenden.

10. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14.07.2021 (BGBl. I, S. 1802).

Baugrenze

5. Planung, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

3. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Sport-
und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen mit der Zweckbestimmung: Krippe / Kindertagesstätte

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

7. Informelle Darstellung
unterirdische Hauptabwasserleitungen, hier: Regen- und Schmutzwasserleitung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

AUSFERTIGUNG
Die Satzung der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" gem. § 13a BauGB, 
bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt.

Rastede, ......................... ................................
Bürgermeister

Zweckbestimmung: Fläche für die Starkregenvorsorge gem. Starkregengefahren-
karte von 2022SR
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1.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 
 
Die Gemeinde Rastede beabsichtigt im Ort Rastede selbst die Errichtung einer zusätz-
lichen Kinderkrippe in der Nähe der Grundschule Kleibrok. Zu diesem Zweck wird der 
Bebauungsplan Nr. 6E „Sportplatz Kleibrok“ zum 9. Mal geändert. 
 
Inhaltliches Ziel der Planung ist es, weitere Kinderkrippenplätze zur Verfügung zu stel-
len. Hintergrund ist ein gestiegener kommunaler Bedarf an Betreuungsplätzen. Die in 
der Gemeinde bereits vorhandenen Einrichtungen sind aufgrund der in den letzten Jah-
ren gestiegenen Betreuungsquote und des eingeführten gesetzlich Anspruchs auf einen 
Kindergartenplatz bereits ausgelastet. Daher sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen werden, um an einem Standort, der bereits durch soziale Infrastruk-
turen vorgeprägt ist, die Realisierung einer zusätzlichen Kinderkrippe zu ermöglichen.  
 
Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E „Sportplatz Kleib-
rok“ umfasst mit einer Fläche von ca. 4.500 m² einen südlichen Teilbereich des Sport-
platzes an der Straße „Am Winkel“. 
Eine Änderung des Bebauungsplanes wird vorgenommen, da sich die Planungsabsich-
ten zur Umsetzung einer Kindertagesstätte nebst Krippe nicht aus dem verbindlichen 
Bebauungsplan mit der Festsetzung einer Grünfläche mit den Zusätzen „Sportplatz“ und 
„Spielplatz“ entwickeln lassen. 
 
Diese Bebauungsplanänderung kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
durchgeführt werden, da der Bebauungsplan der Innenentwicklung dient, die zusätzlich 
in Anspruch genommene Grundfläche unter 20.000 m² liegt, durch den Bebauungsplan 
keine Vorhaben zulässig werden, die der Pflicht zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegen und Schutzgüter   der   FFH-Gebiete   und   Europäischen   Vogelschutzge-
biete   nicht beeinträchtigt werden. 
Im vorliegenden Fall wird die Fläche eines bestehenden Bebauungsplanes im zentralen 
Ortsbereich von Rastede überplant. Bei dem Planungsziel handelt es sich um eine „an-
dere Maßnahme der Innenentwicklung“ im Sinne des § 13a Abs.1 Satz 1 BauGB. Vor   
diesem   Hintergrund   sind   die   Voraussetzungen   für   die   Anwendung   eines 
Bebauungsplanes der Innenentwicklung erfüllt. 

2.0 KARTENMATERIAL 
 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes wurde auf der Grundlage des vom Vermes-
sungsbüro Alfred u. Dirk Menger zur Verfügung gestellten Kartenmaterials im Maßstab 
1 : 1000 erstellt.  

2.1 Räumlicher Geltungsbereich  
 
Der Geltungsbereich 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E „Sportplatz Kleibrok“ 
mit einer Flächengröße von insgesamt circa 4.500 m² befindet sich im nördlichen Teil 
des Ortes Rastede. Umgeben wird der Geltungsbereich im Norden von Sportanlagen, 
in Osten von der Straße „Am Winkel“ und im Süden und Westen von einem Wohngebiet 
mit überwiegender Einzel- und Doppelhausbebauung. 
Die exakte Abgrenzung des Bebauungsplanes ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

2.2 Städtebauliche Situation und Nutzungsstruktur 
 
Das Plangebiet ist unbebaut und dient, eingefasst in eine Wohnbebauung, mit seiner 
Grün- und Schotterfläche sportlichen Aktivitäten. Im Süden und Westen des Geltungs-
bereiches befinden sich bewachsene Wallanlagen (ehemalig festgesetzte Lärmschutz-
wälle) als Abgrenzung zur Nachbarschaft. An der Straße „Am Winkel“ säumen sich 
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Sträucher und markante Einzelbäume; eine Zufahrt zum Plangebiet ist von hier aus vor-
handen. Nördlich grenzt ein Zaun das Plangebiet von weiteren, angrenzenden Sportflä-
chen und die wiederum nördlich daran angrenzende Anlage der Grundschule „Kleibrok“ 
ab. 

3.0 PLANERISCHE VORGABEN UND HINWEISE 
 
Gemäß § 1 (4) des BauGB müssen Bauleitpläne, wie der hier vorliegende Bebauungs-
plan an die Ziele der Raumordnung angepasst werden. Aus den Vorgaben der überge-
ordneten Planungen ist die kommunale Planung zu entwickeln bzw. diese abzustimmen. 

3.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP) 
 
Im rechtsgültigen Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) aus dem 
Jahr 2017 (Nds. GVBI Nr. 20/2017, 06.10.2017) werden für das Plangebiet keine ge-
sonderten Festsetzungen getroffen und es ist somit der ländlichen Region des Landes 
Niedersachsen zuzuordnen. Grundsätzlich soll gem. Kapitel 1.1 Abschnitt 07 die Ent-
wicklung der ländlichen Region gefördert werden, um die Auswirkungen des demogra-
phischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit großer Lebens-
qualität zu erhalten. Hierbei sind Maßnahmen zu fördern, die der Erhaltung der räumli-
chen Struktur dienen und zugleich bedarfsorientierte, funktionsgerechte, sowie umwelt-
verträgliche Raumansprüche befriedigen. Darüber hinaus sollen Standorte mit gewach-
senem Siedlungsgefüge, wie es der Geltungsbereich darstellt, nutzungsspezifisch ge-
fördert werden. Durch die Ausweisung eines neuen Standortes für eine Kita wird der 
Zielsetzung zur Sicherung des Standortes nebst Infrastruktur und Bildung Rechnung 
getragen. Folglich wird den Zielen der Raumordnung nachgekommen, da so die Eigen-
entwicklung der Gemeinde Rastede langfristig gesichert wird. 

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland liegt aus 
dem Jahr 1996 vor. Die Gültigkeit des RROP wurde nach einer Prüfung der Aktualität 
mit Bekanntmachung vom 07.06.2007 für weitere 10 Jahre verlängert. Darüber hinaus 
hat das Regionale Raumordnungsprogramm weiterhin Gültigkeit, da im Mai 2017 die 
allgemeinen Planungsabsichten für die Neuaufstellung veröffentlicht wurden. Rastede 
wird darin als Mittelzentrum dargestellt und die Gemeinde hat hiernach als Standort mit 
der besonderen Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten für 
ein über den eigenen Bedarf hinausgehendes Wohnbauflächenangebot Sorge zu tra-
gen. In diesem Zusammenhang ist auch die gleichzeitige Entwicklung der damit zusam-
menhängenden Infrastruktur zu sehen, wozu auch Kindertagesstätten zählen. Für das 
Plangebiet selbst werden im RROP keine Aussagen getroffen. 
In diesem Zusammenhang ist die Planung aufgrund der dadurch zu erwartenden positi-
ven Auswirkungen für die Gemeinde mit den Zielen des Regionalen Raumordnungspro-
gramms vereinbar. 

3.3 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede, aus dem Jahr 1993, wird 
das Plangebiet als Grünfläche mit den Zusätzen „Sportplatz“ und „Spielplatz“ dargestellt. 
Auf Grund der gewählten Verfahrensart den Bebauungsplan nach § 13 a BauGB auf-
stellen zu lassen bedarf es keines gesonderten Verfahrens einer parallelen Änderung 
des Flächennutzungsplanes um die neuen Planungsabsichten abzubilden, sondern le-
diglich die Anpassung des Flächennutzungsplanes mit der Zielsetzung eine Fläche für 
den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte/ Kita“ darzustellen. 
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3.4 Verbindliche Bauleitplanung 
 
Für den räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E 
„Sportplatz Kleibrok“ besteht eine rechtskräftige, verbindliche Bauleitplanung aus dem 
Jahre 1980 mit der Festsetzung einer Grünfläche mit den Zusätzen „Sportplatz“ und 
„Spielplatz“. Diese Festsetzungen lassen keine Entwicklung einer Kindertagesstätte zu, 
weshalb diese 9. Änderung vorgenommen wird. 

3.5 Sonstige Vorgaben 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches, bzw. an dessen nördlichem Rand verlaufen eine 
Schmutzwasser- (200 DN) und eine Regenwasserleitung (500 DN) in einem größeren 
Format. Die Leitungen sind überörtlich und notwendig zum funktionieren der Abwasser-
problematik. Aus diesem Grund werden die Leitungen gemäß dem Bestand übernom-
men und mit einem Leitungsabstand gesichert.  

3.6 Starkregenvorsorge 
 
Der westliche Geltungsbereich liegt mit einer Breite von 16 m in der in 2022 erstellten 
Starkregengefahrenkarte der Gemeinde Rastede. Hiernach sammelt sich im westlichen 
Teil des Plangebietes Niederschlagswasser, welches u. a. aus nördlicher Richtung über 
den Schulsportplatz ins Plangebiet gelangt. Die Abmessung der Fläche berücksichtigt 
ein 30-jähriges Regenereignis. Um eine Verdrängung des Niederschlagswassers auf 
umliegende private Grundstücke zu vermeiden, ist das Bodenprofil im gekennzeichne-
ten Bereich zu erhalten. Hierzu sind schon während der Bauphase entsprechende Si-
cherungsmaßnahmen zu ergreifen, die eine Verdichtung aufgrund von Materialablage-
rungen oder Bodenprofilierung verhindern. Der gekennzeichnete Bereich soll dennoch 
als Außenspielfläche für die Kita genutzt werden können, wobei die Aufstellung von 
Spielgeräten (einschließlich Punktfundamenten) ausnahmsweise zulässig sein kann. 
 

4.0 ÖFFENTLICHE BELANGE  

4.1 Belange von Natur und Landschaft / Belange des Artenschutzes 
 
Die 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E wird im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) durchgeführt. Für Bebauungs-
pläne mit einer zulässigen Grundfläche ≤ 20.000 m2 sind nach § 13a (2) Nr. 4 BauGB 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes 
zu erwarten sind, als zulässig im Sinne des § 1a (3) Satz 6 BauGB zu bewerten. Ange-
sichts der geringen zulässigen Grundfläche in dem Plangebiet mit einer Gesamtgröße 
von ca. 2.500 m² findet die Eingriffsregelung nach dem BNatSchG gemäß § 1a (3) 
BauGB daher keine Anwendung. Darüber hinaus ist eine Umweltprüfung gemäß § 2 (4) 
BauGB und die Erarbeitung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB nicht erforder-
lich. 
 
Nachfolgend werden die aus naturschutzfachlicher Sicht relevanten Belange von Natur 
und Landschaft bzw. die Belange des Artenschutzes dargestellt. 
 
Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche/Schutzgebiete 
Faunistisch, vegetationskundlich oder historisch wertvolle Bereiche oder Vorkommen, 
die einen nationalen oder internationalen Schutzstatus bedingen, befinden sich nicht im 



Gemeinde Rastede – Bebauungsplan Bebauungsplan 6E „Sportplatz Kleibrok“, 9. Änderung               4 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Plangebiet. Ferner bestehen keine festgestellten Schutzgebiete nationalen/internationa-
len Rechts bzw. Flächen naturschutzfachlicher Programme1.  
 
Aktueller Zustand 
Wie im Kapitel 3.4 beschrieben wird, gelten für den Änderungsbereich die getroffenen 
Aussagen aus der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E, die eine Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Sport- und Spielplatz sowie einen Lärmschutzwall mit einem An-
pflanzgebot festsetzt.  
 
Tatsächlich wird das Plangebiet anteilig von einer Scherrasenfläche und bereits befes-
tigten Flächen eingenommen. Zur angrenzenden Wohnbebauung im Süden und Westen 
existiert ein bepflanzter Wall.  
 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
Grünfestsetzungen wurden im rechtskräftigen Ursprungsplan, bis auf den zuvor be-
schriebenen bepflanzten Wall, nicht festgesetzt. Im Übrigen wird auf die o. g. Aussagen 
zur Anwendung des § 13a BauGB verwiesen. Von daher entstehen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG.  
 
Zudem beinhaltet die 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E folgende naturschutz-
fachliche Festsetzung: 
Innerhalb der festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25b) BauGB sind die vorhandenen Gehölze auf 
Dauer zu erhalten. Während der Erschließungsarbeiten sind Schutzmaßnahmen gem. 
RAS-LP 4 und DIN 18920 vorzusehen. Abgänge oder Beseitigungen sind durch gleich-
wertige Neuanpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. 

4.2 Artenschutzrechtliche Belange 
 
§ 44 BNatSchG begründet ein strenges Schutzsystem für bestimmte Tier- und Pflan-
zenarten. Zwar ist die planende Gemeinde nicht unmittelbar Adressat dieser Verbote, 
da mit der Aufstellung bzw. Änderung des Bebauungsplanes in der Regel nicht selbst 
die verbotenen Handlungen durchgeführt beziehungsweise genehmigt werden. Aller-
dings ist es geboten, den besonderen Artenschutz bereits in der Bauleitplanung ange-
messen zu berücksichtigen, da ein Bebauungsplan, der wegen dauerhaft entgegenste-
hender rechtlicher Hinderungsgründe (hier entgegenstehende Verbote des besonderen 
Artenschutzes bei der Umsetzung) nicht verwirklicht werden kann, vollzugsunfähig ist. 
 
Die Erfüllung des Verbotstatbestandes der Tötung und Gefährdung von (potenziellen) 
Individuen ist vermeidbar, indem die Gehölzbestände erhalten bleiben. Dies sieht die 
vorliegende Planung bzw. die getroffenen Festsetzungen vor. Grundsätzlich gilt aber 
auch bei dieser Änderung, dass die Baufeldräumung / Baufeldfreimachung während des 
Fortpflanzungszeitraumes vom 1. März bis zum 15. Juli unzulässig ist. Darüber hinaus 
ist diese unzulässig in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September, sofern widererwar-
tend doch Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt 
werden. Sie ist in diesen Zeiträumen jeweils nur zulässig, wenn die untere Naturschutz-
behörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachweise der Unbedenklichkeit auf An-
trag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.  
 

 
1 MU (2022) - NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND KLIMA-

SCHUTZ (2022): Umweltkarten Niedersachsen. https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkar-
ten/?topic=Basisdaten&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&X=5936700.00&Y=421990.00&zoom=8&lay-
ers_visibility=false. Zugriff: Dezember 2022. 
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Erhebliche Störungen auf vorkommende Tierarten sind bei Umsetzung der Planung 
nicht zu erwarten, da sich in der räumlichen Umgebung bereits bestehende Siedlungs-
strukturen befinden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Störwirkungen nicht signi-
fikant verändern werden. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen sind die Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG nicht einschlägig.  

4.3 Belange des Immissionsschutzes 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die mit der Planung verbundenen, 
unterschiedlichen Belange untereinander und miteinander zu koordinieren, so dass 
auch in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht Konfliktsituationen vermieden werden und 
die städtebauliche Ordnung sichergestellt wird.  
 
Der Bebauungsplan 6E enthält in seiner 1. Änderung die Festsetzung eines Lärmschutz-
walles im Süden und Westen des Geltungsbereiches. Von dieser Festsetzung nimmt die 
Gemeinde Abstand und gleichzeitig auch keine neuen immissionsschutzrechtlichen 
Festsetzungen vor, da  

• die Einrichtung einer Kindertagesstätte (inkl. Zugehörigen Nutzungen) selbst bei 
einer Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (wie in diesem Planungsfall 
direkt angrenzend vorhanden) als gebietsverträglich eingestuft wird,  

• es sich bei der Kindertagesstätte um eine verhältnismäßig kleine Einrichtungs-
größe handelt, von der aus Immissionsgründen keine belästigungsrelevante 
Größenordnung zu erwarten ist,  

• die derzeitige Nutzung der Fläche als Sportplatz hinsichtlich schalltechnischer 
Immissionen problematischer in Bezug auf die Nachbarschaft anzusehen ist, als 
die Kindertagesstätte und somit weniger Betroffenheit geschaffen wird. 

4.4 Belange der Wasserwirtschaft 
 
In der Bauleitplanung sind die Belange der Wasserwirtschaft zu beachten. Das anfal-
lende Oberflächenwasser kann durch die vorhandene Kanalisation schadlos abgeführt 
werden. 

4.5 Belange des Denkmalschutzes 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind gem. § 1 (6) Nr. 5 BauGB die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu beachten. Folglich wird nachrichtlich auf die 
Meldepflicht von ur- und frühgeschichtlichen sowie mittelalterlichen und frühneuzeitli-
chen Bodenfunden im Zuge von Bauausführungen mit anschließendem Text hingewie-
sen: „Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche sowie 
mittelalterliche oder frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen, u. 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese 
gem. § 14 (1) des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 
der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nds. Lan-
desamt für Denkmalpflege Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 
15, Tel. 0441 / 205766-15 als verantwortliche Stellen unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde 
und Fundstellen sind nach § 14 (2) des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 
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4.6 Altablagerungen / Kampfmittel  
 
Im Rahmen des Altlastenprogramms des Landes Niedersachsen haben die Landkreise 
gezielte Nachermittlungen über Altablagerungen innerhalb ihrer Grenzen durchgeführt 
und entsprechendes Datenmaterial gesammelt. Dieses wurde vom damaligen Nieder-
sächsischen Landesamt für Wasser und Abfall (NLWA) (aktuell: Niedersächsischer Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)) bewertet.  
 
Hiernach sind zudem im Plangebiet keine Altablagerungen (stillgelegte Abfallbeseiti-
gungsanlagen z. B. ehemalige Müllkippen) gemeldet. Sollten bei den Bauarbeiten Hin-
weise auf Abfallablagerungen, Bodenverunreinigungen etc. zutage treten oder Boden-
verunreinigungen während der Bauphase (Leckagen beim Umgang mit Betriebsmitteln 
oder Baustoffen) auftreten, ist unverzüglich der Landkreis Ammerland als untere Boden-
schutz- und Abfallbehörde zu benachrichtigen. 
 
Hinweise auf das Vorkommen von Kampfmitteln liegen derzeit für das Plangebiet nicht 
vor. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten jedoch Kampfmittel (Bombenblindgänger, 
Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Lan-
desamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regional-
direktion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden.  

4.7 Belange des Bodenschutzes / des Abfallrechtes 
 
Bei geplanten Baumaßnahmen oder Erdarbeiten sind die Vorschriften des vorsorgenden 
Bodenschutzes zu beachten, d.h. jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu ver-
halten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Grundstück-
seigentümer bzw. Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von ihrem 
Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen (Grundpflichten 
gemäß § 4 BBodSchG).  
 
Die Verwertung oder Beseitigung von anfallenden Abfällen (z. B. Baustellenabfall, nicht 
auf der Baufläche verwertbarer Bodenaushub usw.) unterliegen den Anforderungen des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 
Ammerland in der jeweils gültigen Fassung. Demnach sind die Abfälle einer Verwertung 
(vorrangig) bzw. Beseitigung zuzuführen und hierfür getrennt zu halten. Nicht kontami-
niertes Bodenmaterial und andere natürlich vorkommende Materialien, die bei Bauar-
beiten ausgehoben wurden, können unverändert an dem Ort, an dem sie ausgehoben 
wurden, für Bauzwecke wiederverwendet werden. Verwertungsmaßnahmen wie z. B. 
Flächenauffüllungen außerhalb des Baugrundstückes, Errichtung von Lärmschutzwäl-
len usw., unterliegen ggf. genehmigungsrechtlichen Anforderungen (nach Bau-, Was-
ser- und Naturschutzrecht) und sind daher vorab mit dem Landkreis Ammerland bzw. 
der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. Sofern mineralische Abfälle 
(Recyclingschotter und Bodenmaterial) für geplante Verfüllungen oder Versiegelungen 
zum Einsatz kommen sollen, gelten die Anforderungen der LAGA Richtlinie M 20 (Mit-
teilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Abfällen“). 
 

5.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES  

5.1 Fläche für Gemeinbedarf  
 
Es wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Krippe/ Kinderta-
gesstätte“ festgesetzt, da die Gemeinde Rastede zeitnah neue Kitaplätze zur Verfügung 
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stellen muss, die sich auf den Bestandsflächen oder auf anderen, verfügbaren Baulü-
cken nicht entwickeln lassen. Es wurde folglich ein neuer Standort innerhalb des Gel-
tungsbereiches gewählt, der ausreichend für den kurzen Bedarf ist.  
Auf der Fläche für den Gemeinbedarf soll eine Kindertagesstätte mit der Einrichtung 
einer Krippe entstehen. Im südlichen und östlichen Bereich sollen die notwendigen Park-
plätze für die Bediensteten und den Bring- und Holverkehr der Kinder angelegt werden. 
Der südwestliche Bereich eignet sich für den notwendigen Außenspielbereich beson-
ders gut, da hier schon eine Verschattung durch die bestehenden Grünstrukturen vor-
handen sind. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung haben das Ziel, das sich städtebau-
lich adäquate Einfügen zukünftiger baulicher Entwicklungen in Rastede zu gewährleis-
ten. 
 
In Bezug auf den sorgsamen Umgang mit Grund und Boden und einer flächensparenden 
Ausnutzung des sich bereits im bebauten Ortbereich befindenden Grundstück wurde 
eine hohe Versiegelung für das Plangebiet mit einer GRZ von 0,8 festgesetzt. Beachtet 
wurde dabei auch, dass sich bereits größere Grünstrukturen innerhalb des Plangebietes 
befinden, die auf gesonderte Weise gesichert werden. Zudem ist die Umsetzung eines 
Kindertagesstättenstandortes nebst Nebenanlagen, Stellplätzen, Wege etc. innerhalb 
des dafür doch recht kleinen Plangebietes nur mit einer entsprechenden Ausnutzung 
der Versiegelung möglich. Beachtet wurde in diesem Kontext, dass die Entwässerung 
gesichert ist. 
 
Zudem wird das Maß der baulichen Nutzung über die zulässige Zahl der Vollgeschosse 
baulicher Anlagen gem. § 16 (2) Nr. 3 BauNVO definiert. Innerhalb der festgesetzten 
Fläche für Gemeinbedarf darf maximal eingeschossig gebaut werden, was dem beste-
henden Siedlungsumfeld entspricht.  
 
Die Höhe baulicher Anlagen kann gem. § 16 (2) BauNVO im Bebauungsplan festgesetzt 
werden. Zur Steuerung der baulichen Höhenentwicklung und zur Vermeidung überdi-
mensionierter Baukörper, werden innerhalb der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen 
eine maximale Gebäudehöhe (GH) von 8,00 m. 
 
Maßgebend für die Höhenbegrenzungen sind die gem. § 18 (1) BauNVO in den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes definierten Höhenbezugspunkte. Als unterer 
Bezugspunkt gilt hiernach die Straßenoberkante (Fahrbahnmitte) der nächsten Erschlie-
ßungsstraße im Endausbauzustand, gemessen senkrecht zur Mitte der zur erschließen-
den Straße zugewandten Gebäudeseite. Der obere Bezugspunkt (GH) ist als obere 
Dachkante bestimmt. 
 
Mit diesen Festsetzungen wird eine maßvolle Einfügung der angestrebten Entwicklung 
in das bestehende Siedlungsumfeld ermöglicht.  

5.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes wird innerhalb der festgesetzten Fläche für den Ge-
meinbedarf eine offene Bauweise (o) gem. § 22 (2) BauNVO festgesetzt, wodurch hier 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zulässig sind, sofern deren Länge maximal 50,00 
m beträgt. Die Grenzabstände regeln sich nach der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO). Diese Festsetzung ist notwendig, um das entsprechende Vorhaben einer Kin-
destagesstätte umsetzen zu können.  
 



Gemeinde Rastede – Bebauungsplan Bebauungsplan 6E „Sportplatz Kleibrok“, 9. Änderung               8 

 

 
Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in den Bauge-
bieten durch die Festsetzung von Baugrenzen gem. § 23 (1) BauNVO bestimmt. Die 
Kronentraufbereiche der umgebenden Grünstrukturen sollen dabei freigehalten werden 
und ein entsprechender Abstand von den nördlich verlaufenden Leitungen und dem an-
grenzenden Zaun wird auch berücksichtigt. Es gelten die Vorschriften des § 23 (3) 
BauNVO. 
 
Um vor allem die Kronentraufbereiche der umgebenden Bepflanzung zu schützen und 
eine einheitliche Straßenraumsituation zu schaffen sind darüber hinaus auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gem. 
§ 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 (1) BauNVO 
nicht zulässig. 

5.4 Private Grünflächen 
 
Zur Eingrünung des Plangebiets und gleichzeitigen Abstandswahrung zur Nachbar-
schaft werden private Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB am südlichen und westli-
chen Geltungsbereichsrand gemäß der Übernahme aus dem Bestand festgesetzt. Diese 
Festsetzung steht in der Verbindung mit der Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 

5.5 Fläche mit der Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 
 
Innerhalb der gekennzeichneten Fläche mit der Umgrenzung von Flächen für die Was-
serwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 
(16 d) in einem Abstand von 16 m von der westlichen Geltungsbereichsgrenze ist eine 
Änderung des vorhandenen Bodenprofils sowie Versiegelungen unzulässig. Diese Vor-
gabe ist aus der im Jahre 2022 von der Gemeinde Rastede erstellten Starkregengefah-
renkarte übernommen worden. Dadurch soll eine Verdrängung des Niederschlagswas-
sers auf umliegende private Grundstücke vermieden werden. Das Bodenprofil ist im ge-
kennzeichneten Bereich zu erhalten. Hierzu sind schon während der Bauphase entspre-
chende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die eine Verdichtung aufgrund von Mate-
rialablagerungen oder Bodenprofilierung verhindern. 
Ausnahmsweise ist der gekennzeichnete Bereich als Außenspielfläche für die Kinderta-
gesstätte nebst der Aufstellung von Spielgeräten (einschließlich Punktfundamenten) zu-
lässig. 

5.6 Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
 
Überlagernd mit der Festsetzung als gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB wird für den Bereich 
um die bewachsenen Wälle an der südlichen und westlichen Grenze eine 7,00 m, bzw. 
5,00 m breite Fläche für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen § 9 (1) 
Nr. 25 b) BauGB festgesetzt. In diesen Flächen sind die vorhandenen Gehölzbestände 
zu schützen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgänge oder Beseitigungen auf-
grund einer Befreiung sind adäquat vom Eingriffsverursacher zu ersetzen.  

5.7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zu belastende Flächen 
 
An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufen überörtliche Versorgungsleitungen 
(Schmutzwasser, Regenwasser). Die Leitungen sind mit ihren Abständen (5 m ab Lei-
tungsangabe) als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB 
zugunsten der Gemeinde und den Ver- bzw. Entsorgungsträgern zu belasten, um eine 
dauerhafte Begehbarkeit zu ermöglichen. 
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6.0 VERKEHRLICHE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

6.1 Verkehrserschließung 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straßen „Am Winkel“ und „Wagner-
straße“, welche südöstlich an das Plangebiet angrenzen. 

6.2 ÖPNV 
Circa 100 m nördlich am Schulzentrum an der „Zur-Windmühlen-Straße“ befindet sich 
eine Bushaltestelle, welche von den Linien 342,344 und 349 (Hankenhausen, Hahn-
Lehmden, Wiefelstede) angefahren wird. Zusätzlich befindet sich in einer Entfernung 
von ca. 450 m südlich eine Haltestelle an der Eichendorffstraße „Schützenhofstraße 36“ 
mit der Linie 347 (Nethen und Wahnbek). 

6.3 Gas- und Stromversorgung 
Die Gas- und Stromversorgung erfolgt über den Anschluss an die Versorgungsnetze der 
Energieversorgung Weser-Ems (EWE).  

6.4 Wasserversorgung  
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser wird durch den Oldenburgisch-Ost-
friesischen Wasserverband (OOWV) gesichert. 

6.5 Abfallbeseitigung 
Die Abfallentsorgung wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ammerland 
durchgeführt. 

6.6 Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung des Plangebiets erfolgt über einen Anschluss an die Re-
genwasserkanalisation. Die ordnungsgemäße Abführung des Oberflächenwassers wird 
im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

6.7 Fernmeldetechnische Versorgung 
Die fernmeldetechnische Versorgung des Bebauungsplangebietes erfolgt über die ver-
schiedenen Telekommunikationsanbieter. Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse 
für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäude-
intern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Net-
zinfrastrukturen (Leerrohre, §3 (17b) TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passi-
ven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten. 

6.8 Sonderabfälle 
Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzufüh-
ren. 

6.9 Brandschutz 
Die Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes wird gemäß den entsprechen-
den Anforderungen sichergestellt.  
 

7.0 HINWEISE 
 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscher-
ben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Stein-
konzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese ge-
mäß § 14 (1) des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der zu-
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ständigen unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland oder dem Nie-
dersächsischen Landesamt für Denkmalpflege- Abteilung Archäologie- Stützpunkt 
Oldenburg, Ofener Straße 15, unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Fin-
der, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
2.Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage 
treten, so ist unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland 
zu benachrichtigen. 
 
3. Sollten Bodenverunreinigungen zutage treten, so ist unverzüglich die untere Abfall-
behörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 
 
4. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 
werden, sind diese umgehend der zuständigen Polizeidienststelle, dem Ordnungsamt 
oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt zu melden. 
 
5. Die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung ist während des Fortpflanzungszeitraumes 
vom 1. März bis zum 15. Juli unzulässig. Darüber hinaus ist sie unzulässig in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September, sofern Gehölze oder Bäume abgeschnitten, auf 
den Stock gesetzt oder beseitigt werden. Sie ist in diesen Zeiträumen jeweils nur zuläs-
sig, wenn die untere Naturschutzbehörde zuvor nach Vorlage entsprechender Nach-
weise der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat. 
 
6. Die tatsächliche Lage der Leitungen kann von der im Plan gekennzeichneten Lage 
abweichen. Daher ist vor Beginn von Bodenbewegungen, Bauarbeiten und/ oder Boh-
rungen in der Nähe der Leitungen vom jeweiligen Leitungsträger die genaue Lage des 
Leitungsverlaufes in der Örtlichkeit feststellen zu lassen. 
 
7. Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleib-
rok" überlagert in einem Teilbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 6E "Sport-
platz Kleibrok“ mit seinen Änderungen. Die für diesen Teilbereich geltenden Festsetzun-
gen werden durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes nach Rechtskraft 
der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6E "Sportplatz Kleibrok" außer Kraft gesetzt. 
 

8.0 VERFAHRENSGRUNDLAGEN / -VERMERKE 

8.1 Rechtsgrundlagen 
 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in jeweils aktueller Fassung): 
 

• BauGB (Baugesetzbuch), 

• BauNVO (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke: Bau- 

• nutzungsverordnung), 

• PlanzV (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die  
Darstellung des Planinhaltes: Planzeichenverordnung), 

• NBauO (Niedersächsische Bauordnung), 

• NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnatur-  
schutzgesetz) 
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9.0 VERFAHRENSÜBERSICHT 

9.1 Aufstellungsbeschluss 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ……….. 
gem. § 2 (4) BauGB den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes 6E „Sport-
platz Kleibrok“, 9. Änderung“ gefasst. 

9.2 Öffentliche Auslegung 
 
Die Begründung hat gem. § 3 (2) BauGB vom ……….. bis ………. zusammen mit der 
Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

9.3 Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Rastede hat den Bebauungsplan 6E „Sportplatz Kleibrok“, 9. 
Änderung“ nach Prüfung der fristgemäß vorgebrachten Anregungen in seiner Sitzung 
am .......................... gem. § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung 
wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Bebauungsplan gem. § 9 (8) BauGB beige-
fügt. 
 
Rastede, ................................ 
 
 
...................................... 
Der Bürgermeister 
 

9.4 Planverfasser 
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes 6E „Sportplatz Kleibrok“, 9. Änderung“ erfolgte 
im Auftrag der Gemeinde Rastede durch das Planungsbüro: 
 
 

Diekmann • 
Mosebach 
 

& Partner 

Regionalplanung 

Stadt- und Landschaftsplanung 

Entwicklungs- und Projektmanagement 

Oldenburger Straße 86  -  26180 Rastede 

Telefon (0 44 02) 9116-30 

Telefax (0 44 02) 9116-40 

www.diekmann-mosebach.de 

mail: info@diekmann-mosebach.de 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2023/022 
freigegeben am 01.03.2023 

 
GB 3 Datum: 23.02.2023 
Sachbearbeiter/in: Kahne, Tabea  
 

Außenbereichssatzung Ipwegermoor - Birkenstraße 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.03.2023 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.03.2023 Verwaltungsausschuss 
Ö 21.03.2023 Rat 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Ver-

bindung mit § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 13 Absatz 2 Nr. 3 in 
Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden auf 
der Grundlage dieser Beschlussvorlage sowie der Sitzung des Ausschusses für 
Gemeindeentwicklung und Bauen vom 13.03.2023 berücksichtigt. 

 
2. Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB abge-

sehen.  
 
3. Die Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB für einen Teilbereich in der 

Ortschaft Ipwegermoor nebst Begründung wird gemäß § 1 Abs. 3 BauGB in Ver-
bindung mit § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Um eine Eigenentwicklung der Ortschaft Ipwegermoor innerhalb des wohnbaulich 
vorgeprägten Bereichs entlang eines Teilbereichs der Birkenstraße zu ermöglichen, 
war im September die Aufstellung einer Außenbereichssatzung eingeleitet worden. 
Auf die bisherige Beratung wird insoweit verwiesen (sh. Vorlage 2022/163).  
 
Zwischenzeitlich hat der Entwurf der Satzung öffentlich ausgelegen und die Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange wurde durchgeführt. Von den Trägern öffentli-
cher Belange wurde auf folgende Belange besonders hingewiesen: 
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 Der Landkreis Ammerland hat hinsichtlich der im Entwurf enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften darauf hingewiesen, dass diese nicht auf § 84 Abs. 2 NBauO 
begründet werden können. Insoweit wurden die Regelungen zur Dachneigung 
unmittelbar in den Satzungstext übernommen. 

 

 Das Forstamt hat auf Waldflächen i. S. d. § 2 Abs. 3 NWaldLG innerhalb des 
Geltungsbereichs hingewiesen, bei deren Bebauung eine Waldumwandlung 
erforderlich werden könnte. Ein entsprechender Hinweis wurde in die Satzung 
aufgenommen. 

 

 Die Gastransport Nord GmbH hat auf die von ihr betriebene Gashochdrucklei-
tung „Rastede-Huntorf“ verwiesen, die das Satzungsgebiet durchquert. Die 
Lage der Leitung inkl. Schutzbereich wurde in die Beikarte übernommen. 

 
Im Zuge der öffentlichen Auslegung wurde eine Stellungnahme eines Anliegers ein-
gereicht. Dieser hinterfragt die Mindestgrundstücksgröße von 2.500 m², welche aus 
seiner Sicht so groß ist, dass nicht alle Eigentümer eine Baumöglichkeit erhalten und 
schlägt daher vor, eine kleinere Mindestgröße vorzusehen.  
 
Hierzu ist folgendes zu berücksichtigen: Mit der Außenbereichssatzung sollen keine 
„Baurechte“ geschaffen werden. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben 
wird innerhalb des Satzungsgebietes weiterhin nach § 35 Abs. 2 BauGB beurteilt. 
Die Außenbereichssatzung hat den Zweck, dass in dem Geltungsbereich der Sat-
zung Wohnzwecken dienenden Vorhaben zukünftig nicht entgegengehalten werden 
kann, dass sie den Darstellungen im Flächennutzungsplan von Flächen für die 
Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung ei-
ner Splittersiedlung befürchten lassen.  
 
Insoweit ist es nicht Planungsziel, jedem Eigentümer eine Baumöglichkeit zu geben. 
Vielmehr soll die Außenbereichssatzung innerhalb des durch Einzelhäuser vorge-
prägten Siedlungsbereiches an der Birkenstraße eine Verbesserung der Ausnutzbar-
keit bestehender baulicher Strukturen ermöglichen, die sich harmonisch in die im 
Außenbereich gelegenen Siedlungsstrukturen einfügt und somit zur verträglichen 
baulichen Ergänzung der vorhandenen Siedlungslage beiträgt.  
 
Bei einer Mindestgrundstücksgröße von 2.500 m² ist aufgrund der vorliegenden Ei-
gentumsverhältnisse davon auszugehen, dass ca. 8 bis 10 Neubauten realisiert wer-
den können. Im Satzungsgebiet sind 18 Wohnhäuser vorhanden. Die Anzahl von 8 
bis 10 Neubauten wird für das Erreichen des o. g. Planungsziels mehr als angemes-
sen angesehen.  
 
Insoweit wird vorgeschlagen, die Mindestgrundstücksgröße von 2.500 m² beizube-
halten und der Anregung des Anliegers nicht zu folgen. Die vollständige Stellung-
nahme und der Abwägungsvorschlag sind in der Anlage 1 enthalten.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten des Verfahrens werden von einem Grundstückseigentümer im Rahmen 
eines städtebaulichen Vertrages übernommen. 
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Auswirkungen auf das Klima: 
 
Durch die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ werden zusätzliche 
Baumöglichkeiten in einem Teilbereich an der Birkenstraße innerhalb vorhandener 
Bebauung geschaffen. Klimatische Auswirkungen erfolgen dabei durch Nutzung die-
ser Baurechte unter anderem durch Versiegelung der beanspruchten Flächen und 
Inanspruchnahme klima- und energierelevanter Ressourcen. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Abwägungsvorschläge 
2. Satzung mit Begründung und Beikarte 

 



 
 1 

   
 

Gemeinde Rastede 

Außenbereichssatzung für einen Teilbereich der Ortschaft Ipwegermoor  

Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 (2) BauGB und zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 

 

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 Landkreis Ammerland 
Ammerlandallee 12 
26655 Westerstede 

23.01.2023 

Ich weise zunächst aus bauplanungsrechtlicher Sicht darauf hin, 
dass örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 Abs. 3 NBauO nur in 
Bebauungsplänen und in Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 + 3 BauGB als Festsetzungen aufgenommen werden kön-
nen. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Außenbereichssatzung wird um die örtlichen Bauvor-
schriften reduziert.  

Die örtlichen Bauvorschriften hatten das Ziel, innerhalb des Satzungsgebietes aus-
schließlich Hauptgebäude mit geneigten Dächern zuzulassen. An dieser Zielsetzung 
hält die Gemeinde Rastede fest und legt im Rahmen der näheren Bestimmungen 
über die Zulässigkeit von Vorhaben fest, dass die Hauptgebäude mit geneigten Dä-
chern zu errichten sind.  

 

(zur Kenntnis: Urteil: VG München - Urteil M 1 K 09.5830 vom 16.03.2010) 

  Eine entsprechende Möglichkeit besteht für Außenbereichssat-
zungen nicht, so dass die örtlichen Bauvorschriften entfallen 
müssten. 

s.o.  

  Ich empfehle zur Klarstellung folgenden Hinweis unter § 6 aufzu-
nehmen: 

Von der Satzung bleibt die Anwendung des § 35 Abs. 4 BauGB 
unberührt. 

Der Anregung wird gefolgt, der Hinweis wird unter § 6 der Satzung mit aufgenom-
men.  

  Unter 6.2 der Begründung -Nähere Bestimmungen über die Zu-
lässigkeit- wird ausgeführt, dass innerhalb des Geltungsberei-
ches sich überwiegend eingeschossige Bestandsgebäude befin-
den und in Anlehnung an diesen Bestand die maximale Anzahl 
der Vollgeschosse des Gebäudes im Geltungsbereich gemäß § 
35 Abs. 6 Satz 3 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO auf ein Vollgeschoss begrenzt wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

kobbe
Textfeld
Anlage 1 zu Vorlage 2023/022
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Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

  Festsetzungen nach § 9 BauGB sind bei der Außenbereichssat-
zung jedoch nicht möglich. Die Bestimmungen sind nicht an die 
in § 9 BauGB oder in der BauNVO genannten Regelungen ge-
bunden, sondern in der Satzung können gemäß § 35 Abs. 6 Satz 
3 BauGB nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen 
werden. 

Der Hinweis wird beachtet, der § 3 Nr. 4 der Satzung wird umformuliert. In § 35 Abs. 
6 Satz 3 BauGB heißt es, dass „in der Satzung […] nähere Bestimmungen über die 
Zulässigkeit getroffen werden [können]“. Gemäß dem Kommentar zum BauGB von 
Ernst-Zinkahn-Bielenberg „[…] müssen die Festsetzungen nähere Bestimmungen 
zur Zulässigkeit zum Inhalt haben. Die Bestimmungen sind dabei nicht auf den Fest-
setzungskatalog des § 9 und der BauNVO beschränkt“ Weiterhin heißt es, dass sich 
solche Festsetzungen auf „[…] die Zahl der Wohnungen“ beziehen können. Dem-
nach ist die Festsetzung der Anzahl der Wohnung durchaus zulässig, jedoch nicht in 
Kombination mit dem Verweis auf § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB.   

  Entsprechend bitte ich die Begründung zu 6.2 abzuändern und 
auch § 3 Nr. 4 umzuformulieren. 

s.o. 

  Gleichwohl können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit 
getroffen werden und es besteht auch die Möglichkeit sich hin-
sichtlich der näheren Bestimmungen an die Terminologie und 
Abfolge in § 9 zu halten. Jedoch sind bei dieser Art von Satzun-
gen die Formulierung frei von Bezügen und Verweisen auf § 9 
oder § 30 BauGB zu halten. 

s.o.  

  Als Untere Naturschutzbehörde weise ich darauf hin, dass sich 
bei dem Flurstück 2/3 der Flur 51, Gemarkung Rastede, um eine 
Kompensationsfläche handelt, die dem Flächenpool der Ge-
meinde zugeordnet ist. Diese Fläche ist entsprechend zu kenn-
zeichnen. 

Die Hinweise werden beachtet. Das Flurstück 2/3 der Flur 51, Gemarkung Rastede, 
wird in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. Die Begründung wird da-
hingehend überarbeitet. 

  Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Beden-
ken. Auf folgende Punkte möchte ich jedoch aufmerksam ma-
chen: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die folgenden Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Die Begründung wird ent-
sprechend ergänzt.  

  Für zusätzlich zum Bestand versiegelter Flächen ist im baurecht-
lichen Zulassungsverfahren eine Rückhaltung oder Versickerung 
des zusätzlich anfallenden Niederschlagswassers auf dem je-
weiligen Baugrundstück wasserwirtschaftlich nachzuweisen. 
Sollten sich hieraus wasserwirtschaftliche Forderungen zur 
Rückhaltung ergeben, sind diese in den entsprechenden bau-
rechtlichen Zulassungsverfahren festzuschreiben. 

s.o. 
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  Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird empfohlen, den Versiege-
lungsgrad bei Neubauten auf ein Minimum zu beschränken und 
leichte Arten der Versiegelung, wie z. B. Flachdächer mit Kies-
schüttung oder Gründächer sowie Pflaster ohne Fugenverguss, 
Rasen- und Splittpflaster, Rasengittersteine, Ökopflaster, was-
sergebundene Decken o.a. zu verwenden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Genehmigungsebene beachtet.   

  Grundsätzlich sind Neubauten oder Ersatzbauten so zu planen, 
dass die Geländehöhen zu benachbarten Grundstücken so her-
gestellt werden, dass durch oberflächlich abfließendes Nieder-
schlagswasser diese nicht beeinträchtigt werden. 

s.o.  

  Mein Schul- und Kulturamt - ÖPNV - teilt mit, dass der Text auf 
Seite 14 wie folgt zu aktualisieren ist: 

Es heißt dort: 

ÖPNV 

Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich in nördlicher 
Lage zum Plangebiet an der Birkenstraße. Diese Bushaltestelle 
wird von Buslinien zur Beförderung von Schülern belegt. 

Der Hinweis wird beachtet, die Begründung wird an genannter Stelle entsprechend 
angepasst.  

  Richtig ist: 

ÖPNV 

Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich in nördlicher 
Lage zum Plangebiet in Loyerberg. Diese Bushaltestelle wird von 
der Buslinie 440 und von Buslinien zur Beförderung von Schülern 
bedient. 

s.o.  

  Auch aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Be-
denken gegen diesen Bebauungsplan. 

Ich weise jedoch darauf hin, dass es sich bei der Birkenstraße 
um eine Kreisstraße handelt, so dass ich bitte Kapitel 4.4 der Be-
gründung entsprechend zu ändern. 

Der Hinweis, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen, 
wird zur Kenntnis genommen. Zur Klarstellung wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
es sich bei der vorliegenden Planung nicht um einen Bebauungsplan, sondern um 
eine Außenbereichssatzung handelt. Das Kapitel 4.4 wird entsprechend korrigiert.  

  Aus raumordnerischer Sicht der Unteren Abfallbehörde bestehen 
keine Bedenken gegen diese Außenbereichssatzung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

2 Nds. Landesamt für 
Denkmalpflege  

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o. g. Pla-
nungen folgende Anregungen vorgetragen: 
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Abt. Archäologie 
Ofener Straße 15 
26121 Oldenburg 

25.01.2023 

Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand keine archäologischen Funde und Befunde bekannt. Da 
derartige Fundplätze jedoch nie auszuschließen sind, sollte bei 
zukünftigen Bauvorhaben folgender Hinweis in die Planunterla-
gen aufgenommen und besonders beachtet werden: 

Die Hinweise werden beachtet, der Hinweis zu den Bodenfunden wird um den nach-
stehenden Hinweis ausgetauscht.  

  

  Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und früh-
geschichtliche sowie mittelalterliche oder frühneuzeitliche 
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, 
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bo-
denverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe 
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß 
§ 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes melde-
pflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmal-
schutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Olden-
burg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 205766-15 unverzüglich 
gemeldet werden. Meldepflichtig sind die Finder, die Leiter 
der Arbeiten oder die Unternehmer. Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutz-
gesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörden vorher die 
Fortsetzung der Arbeiten gestatten. 

s.o. 

3 Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen 
GmbH (VBN) 
Am Wall 165-167 
28195 Bremen 

16.01.2023 

Wir haben grundsätzlich keine Bedenken bezüglich der oben ge-
nannten Planungen. Wir möchten Sie bitten, die Aussagen zur 
Anbindung des Gebietes an den öffentlichen Personennahver-
kehr in der Begründung zu korrigieren. 

Der Hinweis, dass grundsätzlich keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis ge-
nommen. Die Aussagen zur Anbindung des Gebietes an den öffentlichen Personen-
nahverkehr werden in der Begründung korrigiert.  

Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich in Loy bzw. 
Wahnbek, die aber fußläufig nicht erreichbar sind. Von einer fuß-
läufigen Erreichbarkeit wird im VBN-Haltestellenkonzept bespro-
chen, wenn ein Gebiet im Einzugsradius von 600 m einer Halte-
stelle liegt. 

s.o. 

  Der Sachverhalt ist mit dem Landkreis Ammerland und dem 
Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 
(ZVBN) abgestimmt. Dieses Schreiben gilt in Bezug auf den öf-
fentlichen Personennahverkehr als gemeinsame Stellung-
nahme. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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4 Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 
Hermann-Ehlers-Str. 15 
26160 Bad Zwischenahn 

17.01.2023 

Der Geltungsbereich der geplanten Außenbereichssatzung be-
findet sich im Ortsteil Ipwegermoor und erstreckt sich entlang der 
"Birkenstraße " von den Hausnummern 71 bis 117 sowie im Be-
reich der Straße "Nordermoordamm" von den die Hausnummern 
4 bis 10. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

  Innerhalb des Plangebietes sind immissionsschutzrechtlich rele-
vante Tierhaltungen vorhanden. Im Umfeld des Plangebietes be-
finden sich landwirtschaftliche Betriebe mit aktiver und/oder be-
standsgeschützter Tierhaltung, die hinsichtlich der Beurteilung 
der im Satzungsgebiet zu erwartenden Geruchsimmissionssitu-
ation zu berücksichtigen sind. 

Der Hinweis auf immissionsschutzrechtlich relevante Tierhaltungen im Plangebiet 
wird beachtet. Die Begründung wird dahingehend ergänzt. Die immissionsschutz-
rechtliche Zulässigkeit (Geruch) wird auf Ebene der Baugenehmigung durch einen 
entsprechenden Nachweis, dass die Grenzwerte der TA Luft eingehalten werden.  

  Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die 
Aufstellung der Außenbereichssatzung keine Bedenken, wenn 
die immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit (Geruch) bei jedem 
künftigen Bauvorhaben innerhalb des Geltungsbereiches nach-
gewiesen wird. Dieser Sachverhalt sollte verbindlich in der Sat-
zung und damit für potenzielle Bauinteressenten erkennbar ge-
regelt werden. 

s.o. 

  Wir regen an, bei künftigen Verfahren zur Aufstellung einer Au-
ßenbereichssatzung die im Plangebiet zu erwartende Ge-
ruchsimmissionssituation bereits im Vorfeld für den gesamten 
Geltungsbereich beurteilen zu lassen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu einem gegebenen Zeitpunkt be-
achtet.  

5 Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 

17.01.2023 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir 
zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 

 

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu verlaufen 
erdverlegte Gashochdruckleitungen bzw. Rohrfernleitungen. Bei 
diesen Leitungen sind Schutzstreifen zu beachten, die von jegli-
cher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu 
halten sind. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Gashochdruckleitung wird in der Planzeichnung 
nachrichtlich übernommen und eingetragen. Es wird auf den bereits vorhandenen 
Hinweis zu den Leitungen verwiesen. 
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  Bitte beteiligen Sie den aktuellen Leitungsbetreiber direkt am 
Verfahren, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen 
(genauer Leitungsverlauf, Breite des Schutzstreifens etc.) einge-
leitet werden können. Der Leitungsbetreiber kann sich ändern, 
ohne dass es eine gesetzliche Mitteilungspflicht gegenüber dem 
LBEG gibt. Wenn Ihnen aktuelle Informationen zum Betreiber be-
kannt sind, melden Sie diese bitte an Leitungskataster@lbeg.nie-
dersachsen.de. Weitere Informationen erhalten Sie hier. Die 
beim LBEG vorliegenden Daten zu den betroffenen Leitungen 
entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. GTG Nord Gastransport Nord GmbH 
wurde am Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt, siehe Stellung-
nahme Nr. 9.  

  

 

Der Hinweis wird beachtet.  

  

 

 

  Wenn die Beteiligung der Leitungsbetreiber bereits im Rahmen 
früherer Planungsverfahren durchgeführt wurde und zwischen-
zeitlich keine Veränderung des Leitungsverlaufs erfolgte, ist die 
Erfordernis einer erneuten Beteiligung der genannten Unterneh-
men durch die verfahrensführende Behörde abzuwägen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine frühere Beteiligung der Leitungsbe-
treiber hat nicht stattgefunden.  

  Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, 
verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrund-
verhältnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die 
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen erset-
zen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des 
Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische 
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 
und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird um einen Hin-
weis auf den NIBIS Kartenserver ergänzt.  

mailto:Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de
mailto:Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de
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  Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG oder 
eine Bewilligung gem. § 8 BBergG erteilt und/oder ein Berg-
werkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw. auf-
rechterhalten wurde, können Sie dem NIBIS Kartenserver ent-
nehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten Berechtigungsinha-
ber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem 
Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.nieder-
sachsen.de. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet befindet sich inner-
halb des Bergwerksfeldes Oldenburg. Die Begründung enthält bereits in Kapitel 4.11 
einen Hinweis sowie die Abwägung bezüglich der Lage des Plangebietes innerhalb 
des Bergwerksfeldes.  

  Informationen über möglicherweise vorhandene Salzabbauge-
rechtigkeiten finden Sie unter www.lbeg.niedersachsen.de/Berg-
bau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet befindet sich nicht inner-
halb eines Gebietes mit Salzabbaugerechtigkeiten.  

  In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 
keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

  Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte 
gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vo-
rausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme 
wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die ver-
fügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu inter-
pretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stel-
lungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-
ten und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Be-
willigungen oder objektbezogene~ Untersuchungen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

6 OOWV 
Georgstraße 4 
26919 Brake 

09.01.2023 

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben 
genannten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentli-
cher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

  Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitun-
gen des OOWV. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet befinden sich Hausan-
schlüsse, die in der Planzeichnung der Außenbereichssatzung nicht gekennzeichnet 
werden. Es wird auf den bereits vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen. 

  Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer 
geschlossenen Fahrbahndecke, außer in Kreuzungsbereichen, 
noch durch Hochbauten überbaut werden. Außerdem ist eine 
Überpflanzung der Leitungen oder anderweitige Störung oder 
Gefährdung in ihrer Funktion auszuschließen. Um für die Zukunft 
sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht statt-
finden kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitun-
gen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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  Versorgungssicherheit 

Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können an unser 
Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen werden. Die not-
wendigen Rohrverlegungsarbeiten und Grundstücksanschlüsse 
können nur auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für 
die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) des OOWV und un-
ter Berücksichtigung des Begleitvertrages für die Gemeinde 
Rastede durchgeführt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. 

  Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und 
Fremdanlagen sowie die Anforderungen an Schutzstreifen das 
DVGW Arbeitsblatt W 400-1. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. 

  Versorgungsdruck 

Der Versorgungsdruck in unserem Trinkwassernetz in der Um-
gebung des Plangebietes wird auch in Spitzenlastsituationen als 
komfortabel beurteilt. Daher wurde auf eine detailliertere Be-
trachtung der Auswirkungen durch das neue Plangebiet für diese 
Stellungnahme verzichtet. Der Versorgungsdruck erfüllt die Min-
destanforderungen gemäß Regelwerk DVGW W 400-1. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  

  Löschwasserversorgung 

Im Hinblick auf den der Gemeinde Rastede obliegenden Brand-
schutz (Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich 
darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher 
Bestandteil der öffentlichen Wasserversorgung ist und nicht ver-
traglich auf den OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur voll-
ständigen oder teilweisen Sicherstellung der Löschwasserver-
sorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz be-
steht für den OOWV nicht. Es ist frühzeitig beim OOWV der rech-
nerisch mögliche Anteil leitungsgebundenen Löschwasser zu er-
fragen, der anderen Löschwasserquellen ergänzen kann, um die 
Richtwerte für den Löschwasserbedarf nach DVGW-Arbeitsblatt 
W 405 zu erreichen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. 
Die Begründung wird um Hinweise zur Löschwasserversorgung ergänzt.  

  Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung 
von Hausanschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die 
Leitungen erst nach 75%iger Bebauung der Grundstücke end-
gültig gepflastert werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. 
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  Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ableh-
nen, wenn es durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausfüh-
rung zu Verzögerungen oder Folgeschäden kommt. Eventuelle 
Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des 
Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender 
Verträge durchgeführt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

  Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden 
Plan ist unmaßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne 
der Dienststellenleiter Herr Kaper von unserer Betriebsstelle in 
Westerstede, Tel: 04488 845211, vor Ort an. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzu-
stellen, bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-
Mail an: stellungnahmen-toeb@oowv.de zu senden. 

Der Bitte wird zu gegebener Zeit gefolgt.  

mailto:stellungnahmen-toeb@oowv.de
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Die Anlage wird beachtet.  
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7 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 

02.01.2023 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-
nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Weg-
esicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter ent-
gegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Te-
lekom. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf den in dem Satzungstext 
vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen.  

  Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfüh-
renden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der 
Telekom informieren (Internet: https://trassenauskunftkabel.tele-
kom.de oder per Email: Planauskunft.Nord@telekom.de). Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

8 EWE Netz GmbH 
Cloppenburger Str. 302 
26133 Oldenburg 

30.12.2022 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öf-
fentlicher Belange. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befin-
den sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE 
NETZ GmbH. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet befinden sich Hausan-
schlüsse, die in der Planzeichnung der Außenbereichssatzung nicht gekennzeichnet 
werden. Es wird auf den bereits vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen.  

  Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und 
Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen we-
der beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anla-
gen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trächtigt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de
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  Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpas-
sung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neu-
herstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder an-
derer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen 
Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Glei-
ches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch 
EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen 
bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit 
ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. 
Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) 
möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit 
einzubinden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

  Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches 
Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf 
den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von 
Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Ein 
wärmetechnisches Versorgungskonzept ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt für das 
Plangebiet nicht geplant.  

  Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von 
dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ 
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die 
EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung 
vertraglich geregelt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

  Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anre-
gungen vorzubringen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

  Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubezie-
hen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall 
der Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und 
Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden 
wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Der Bitte wird zu gegebener Zeit gefolgt.  
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  Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern 
sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Lauf-
zeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu be-
rücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 
modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu 
können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veral-
teten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichti-
genden Anlagen über unsere Internetseite: https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

  Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig 

ausschließlich an unser Postfach info@ewe-netz.de und ändern 

zudem die Anschrift der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: 
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg. Sollte ein E-Mail-Ver-
sand nicht möglich sein, nutzen Sie bitte nur diese postalische 

Anschrift! 

Der Bitte wird zu gegebener Zeit gefolgt.  

  Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner 
Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer: 0151- 74493155. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

9 Gastransport Nord 
GmbH 
Cloppenburger Str. 363 
26133 Oldenburg 

??? 

Mit Ihrem Schreiben vom 21.12.2022 informieren Sie uns über 
die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Ipwegermoor” ge-
mäß § 35 (6) BauGB. 

 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
geplanten Trassenkorridor die Ltg. 43.00.00 „Rastede - Huntorf“ 
der Gastransport Nord GmbH befinden und das Plangebiet quert. 

Diese Erdgas-Hochdruckleitung hat einen Außendurchmesser 
von DN 600mm und wird mit einem Druck bis zu 70 bar betrie-
ben. 

Der Hinweis wird beachtet. Die genannte Erdgas-Hochdruckleitung wird in der Plan-
zeichnung nachrichtlich übernommen. Es wird weiterhin auf den bereits vorhande-
nen Hinweis zu den Leitungen verwiesen. 

  Unmittelbar neben den Erdgas-Hochdruckleitungen verlaufen 
parallel Fernmeldekabel der EWE NETZ GmbH. Die Lage der 
Leitungen ist den EWE-Bestandsplänen zu entnehmen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Es 
wird auf den bereits vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen.  

  Erdgas-Hochdruckleitungen werden zur Sicherung ihres Bestan-
des, des Betriebes und der Instandhaltung sowie zum Schutz vor 
Einwirkungen von außen in einem Schutzstreifen verlegt. Es dür-
fen keine Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand 
oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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  Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 Meter (4 Meter links und 
4 Meter rechts der Rohrachse). Die Hochdruckleitung sowie der 
Schutzstreifen sind durch die Eintragung einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich gesichert. 

Der Hinweis wird beachtet, die Gashochdruckleitung wird inklusive des Schutzstrei-
fens in die Planzeichnung nachträglich übernommen.  

  Gegen die Aufstellung der Außenbereichssatzung Ipweger-
moor bestehen keine Bedenken, wenn folgende Grundsätze 
und die „Anweisung zum Schutz von Erdgas-Hochdrucklei-
tungen“ berücksichtigt werden. Wir bitten um weitere Betei-
ligung am Planungsverfahren und an der Ausführungspla-
nung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Der 
Bitte wird zu gegebener Zeit gefolgt.  

  Die „Anweisung zum Schutz von Erdgas-Hochdruckleitungen" ist 
stets zu Berücksichtigen. Wir bitten zu beachten, dass das Vor-
handensein der Erdgas-Hochdruckleitung nicht unbeachtliche 
Restriktionen für manche Grundstücke im beplanten Bereich mit 
sich bringt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

  Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um aufwendige 
Sicherungsmaßnahmen handeln kann, die einen längeren Pla-
nungs- und Ausführungszeitraum zur Folge haben können. Eine 
frühzeitige Kontaktaufnahme wird daher dringend empfohlen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet.  

  Grundsätzlich gilt Folgendes: 

Arbeiten im Schutzstreifen einer Hochdruckleitung bedürfen aus-
drücklich der vorherigen Zustimmung der Gastransport Nord 
GmbH und werden nur mit Auflagen gestattet. Deren Beachtung 
ist unentbehrlich, um mit Baumaßnahmen verbundene Gefahren 
abzuwenden. 

Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungs-
ebene beachtet.  

   Die Zuwegung und der Zugang der Erdgas-Hochdrucklei-
tung und ihren Anlagen muss auch während der Baumaß-
nahme gewährleistet sein. 

s.o.  

   Das Lagern von Materialien, Gerätschaften und Aushub, 
das Abstellen von Containern oder Bauwagen, das Errich-
ten von Bauwerken jeglicher Art sowie die Anpflanzung 
von Bäumen oder Sträuchern im Schutzstreifen ist nicht 
gestattet. 

s.o. 
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   Sollten Einrichtungen und Gebäude über Ex-Schutzzonen-
bereiche verfügen, ist darauf zu achten, dass die Sicher-
heitsbereiche nicht in den Schutzstreifen der Erdgas- 
Hochdruckleitung ragen. 

s.o. 

   Schachtarbeiten dürfen im Schutzstreifen stets nur in 
Handschachtung ausgeführt werden. 

s.o. 

   Evtl. vorhandene Armaturen oder oberirdische Leitungs-
teile, wie z. B. Markierungen, Schilderpfähle und Messsäu-
len sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen und 
dürfen ohne unsere Zustimmung nicht entfernt oder ver-
setzt werden. Eine Änderung oder Wiedererrichtung nach 
der Baumaßnahme erfolgt zu Lasten des Verursachers. 

s.o. 

   Der Einsatz von Baumaschinen und das Befahren mit 
schweren Bau- und Kettenfahrzeugen im Schutzstreifen 
sind nur unter Aufsicht der Gastransport Nord GmbH unter 
Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen gestattet. 

s.o. 

   Bei Neubau, Meliorations- und Entwässerungsmaßnah-
men auf den neu entstehenden Grundstücken mit Schutz-
steifen sind besondere mit Gastransport Nord GmbH ab-
gestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Daher ist es 
unbedingt erforderlich, die Gastransport Nord GmbH recht-
zeitig über die geplanten Maßnahmen zu unterrichten. 

s.o. 

   Eine Niveauänderung im Schutzstreifen ist nicht zulässig. s.o. 

   Soweit Betreiber von Ver- und Entsorgungsleitungen 
den Schutzstreifen der Erdgas- Hochdruckleitung 
kreuzen wollen, ist ein Interessenabgrenzungsvertrag 
mit der Gastransport Nord GmbH abzuschließen. Die 
Mindestabstände nach DVGW-G463 und GW 22 sind 
einzuhalten. 

s.o. 

   Die genaue Leitungslage und Leitungstiefe im Bereich des 
geplanten Bauvorhabens ist an Ort und Stelle mit der Gas-
transport Nord GmbH zu überprüfen und zu markieren. 

s.o. 
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   Innerhalb bebauter Gebiete unterliegen Erdgas-Hoch-
druckleitungen alle zwei Monate eine Begehung zur Über-
prüfung der Leitungstrasse und alle sechs Monate eine 
Rohrnetzüberprüfung auf Dichtheit. Die dauerhafte Zuwe-
gung muss gewährleistet sein. 

s.o. 

   Spätestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten ist un-
bedingt mit der Gastransport Nord GmbH, Cloppen-
burger Straße 363, 26133 Oldenburg (Telefon 0441-
20980-222) oder mit der Netztechnik (Telefon 0441-
20980-245) Kontakt aufzunehmen. 

s.o. 

   Von Kosten für Sicherungs-/Schutzmaßnahmen etc. im 
Bereich des Schutzstreifens der Erdgas-Hochdruckleitung 
ist die Gastransport Nord GmbH freizuhalten. 

s.o. 

  Erkundigungs- und Sicherungspflicht 

Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und privaten 
Grundstücken Ver- und Entsorgungsanlagen vorhanden sind. 
Daher besteht im Interesse von Sicherheit und Schutz die „Er-
kundigungs- und Sicherungspflicht“. Bauplanende und bauaus-
führende Firmen müssen angewiesen werden, sich aktuelle 
Planauskunft bei der Gastransport Nord GmbH E-Mail netzaus-
kunft@qtg-nord.de einzuholen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Es 
wird auf den bereits vorhandenen Hinweis in der Satzung zu den Leitungen hinge-
wiesen.  

  Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Blendermann, Telefon 0441-
20980-245, gerne zur Verfügung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:netzauskunft@qtg-nord.de
mailto:netzauskunft@qtg-nord.de
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Die Anlage wird beachtet.  

10 Nds. Landesforsten 
Forstamt Neuenburg 
Zeteler Straße 18 
26340 Zetel Neuenburg 

17.01.2023 

Ich habe den o.g. Vorgang anhand der öffentlich ausgelegten 
Unterlagen (u.a. Begründung) und aktueller Luftbilder vom 
19.04.2020 geprüft. Eine eingehende Prüfung vor Ort bezgl. der 
Waldeigenschaft der Gehölzflächen ist in der derzeitigen Pla-
nungsphase m.E. entbehrlich. 

Zu o.g. Verfahren nehme ich wie folgt Stellung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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  Das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Land-
schaftsordnung (NWaldLG) beschreibt in § 1 die Ziele des Ge-
setzes. Danach ist Wald wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion zu erhalten (gleichrangige Funktionen des Wal-
des), erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  Die Planung sieht vor, für das in der Karte abgegrenzte Gebiet 
eine Außenbereichssatzung aufzustellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

  Die Auswertung der Luftbilder lässt vermuten, dass sich im Plan-
gebiet auf den Flurstücken 

 

  Gemarkung Rastede 52/91/01 ca. 1.000 qm 

Gemarkung Rastede 52/91/01 + 52/90/02  ca. 4.700 qm 

Gemarkung Rastede 52/89/02  ca.3.000 qm + 2.500 qm 

Gemarkung Rastede 52/62/00 + 52/82/03   ca. 1.300 qm 

und 

Gemarkung Rastede 52/82/03 + 52/81/04            ca. 2.400 qm 

Die Hinweise werden beachtet. Die Begründung wird um einen entsprechenden Pas-
sus ergänzt, dass die Bebauung dieser Flächen auf Genehmigungsebene eine Wald-
umwandlung zur Folge haben könnte.   

  Gehölzflächen befinden, die als Wald i. S. des § 2 (3) des Nie-
dersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschafts-
ordnung (NWaldLG) einzuordnen sind. 

Anmerkung: Waldflächen sind immer als eine Einheit zu betrach-
ten und werden nicht durch Flurstücksgrenzen geteilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

  Für das weitere Verfahren, ggf. eines Bebauungsplanes, eines 
Genehmigungsverfahrens mit Einzelfallprüfung etc. möchte ich 
Ihnen noch folgende Hinweise geben: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. 
Die Begründung wird um einen entsprechenden Passus ergänzt, dass die Bebauung 
dieser Flächen auf Genehmigungsebene eine Waldumwandlung zur Folge hat.  

  Die Waldeigenschaft kann durch die Umgestaltung einer Wald-
fläche in eine andere Nutzungsart verloren gehen. Die Überfüh-
rung einer Waldfläche in eine andere Nutzungsart stellt dann 
eine Waldumwandlung nach § 8 NWaldLG dar und wäre durch 
die Waldbehörde zu genehmigen. Gemäß § 8 (2) Nr. 1 NWaldLG 
bedarf es der Genehmigung nicht, soweit die Umwandlung u. a. 
durch einen Bebauungsplan oder eine städtebauliche Satzung 
erforderlich wird. Die dafür zuständige Behörde hat aber § 8, Ab-
sätze 3 bis 8 NWaldLG anzuwenden, abzuwägen und einver-
nehmlich mit der Waldbehörde zu entscheiden. 

s.o.  
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  Ist eine Waldumwandlung unausweichlich, so ist sie durch eine 
Ersatzaufforstung zu kompensieren (§ 8, (4) NWaldLG). Bereits 
vor der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es notwendig, den 
erforderlichen Kompensationsfaktor herzuleiten und festzustel-
len (siehe: Rd.Erl. d. ML v. 05.11.2016 - 406-64002-136) und die 
vorgesehene Ersatzaufforstungsfläche genau zu beschreiben 
und räumlich festzulegen. 

s.o.  

  

 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 

 
1. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 23.01.2023 
2. Die Autobahn des Bundes mit Schreiben vom 05.01.2023 
3. Avacon Netz GmbH mit Schreiben vom 21.12.2022 
4. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Oldenburg mit Schreiben vom 23.01.2023 
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1 Privater Einwender 1 

21.01.2023 

Schön, dass die Gemeinde Rastede eine Außenbereichssatzung 
erstellt hat, um auch der jüngeren Generation Perspektiven für 
ein Verbleib in Ipwegermoor durch Schaffung von Wohnbau-
grundstücken zu ermöglichen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

  Durch die ungeeignete, wenig erforderliche und nicht angemes-
sene vorgegebene Mindestgröße von 2500 Quadratmetern, 60m 
Tiefe und 41,6m Breite können aber nur 2 Hofstellen im Pla-
nungsgebiet eine Lückenbebauung vornehmen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Mit der Außenbereichssatzung sollen 
keine „Baurechte“ geschaffen werden. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vor-
haben wird innerhalb des Satzungsgebietes weiterhin nach § 35 Abs. 2 BauGB be-
urteilt, siehe § 2 der Außenbereichssatzung Ipwegermoor. Die Außenbereichssat-
zung hat den Zweck, dass in dem Geltungsbereich der Satzung Wohnzwecken die-
nenden Vorhaben zukünftig nicht entgegengehalten werden kann, dass sie den Dar-
stellungen im Flächennutzungsplan von Flächen für die Landwirtschaft oder Wald 
widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürch-
ten lassen Mit der Planung möchte die Gemeinde Rastede eine moderate Ortsent-
wicklung im Ortsteil Ipwegermoor ermöglichen. Insoweit ist es nicht Planungsziel, 
jedem Eigentümer eine Baumöglichkeit zu geben. Im Satzungsgebiet sind 18 Wohn-
häuser vorhanden. Bei einer Mindestgrundstücksgröße von 2.500 m² ist davon aus-
zugehen, dass insgesamt ca. 8-10 Neubauten realisiert werden können Die Anzahl 
von 8-10 Neubauten wird für das Planungsziel als ausreichend angesehen. Ferner 
wird darauf hingewiesen, dass in der Satzung bei der Festlegung der Mindestgrund-
stücksgröße keine Regelung über den Zuschnitt des Grundstückes getroffen wer-
den. Die 2.500 m² müssen demnach nicht auf einem „rechteckigen“ Grundstück von 
ca. 60m x 42 m erreicht werden.  

  Schade, somit scheinen meine Kinder keine Perspektive zum 
Verbleib in Ipwegermoor zu haben! 

s.o.  

  Die im Planungsgebiet bereits befindlichen 2 Grundstücke mit ca. 
942 Quadratmetern fügen sich harmonisch in die bestehenden 
Hofstellen mit ihren Hauptgebäuden ein, führen nicht zu einer un-
erwünschten Verdichtung und tragen zum Erhalt der weitläufigen 
Siedlungsstuktur bei. 

s.o.  

  Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wurde in der Außenbe-
reichssatzung somit nicht eingehalten. 

s.o.  

  Hiermit möchte ich Sie höflichst bitten, die Außenbereichssat-
zung dahingehend zu ändern, dass für jede Hofstelle nur eine 
Lückenbebauung in der Grundstücksgröße von 1000 Quadrat-
metern ermöglicht wird, damit auch meinen Kindern und mir ein 
Zusammenleben mehrerer Generationen ermöglicht werden 
kann und Ihren Ermessungsspielraum anzuwenden. 

s.o.  
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  Über eine positive Prüfung meiner Stellungnahme wäre ich Ihnen 
sehr verbunden. 

s.o.  
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  Verfahrensvermerke 

 

 

Planverfasser 

 

NWP Planungsgesellschaft mbH Oldenburg, den  

Escherweg 1  

26121 Oldenburg  

Tel.: 0441 97174-0 ------------------------------------- 

Fax: 0441 97174-73 (Unterschrift) 

 

 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am .......................... den Beschluss zur Aufstellung 

der Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB im ver-

einfachten Verfahren gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am .......................... 

ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 

Rastede, den                  

  

  
Gemeinde Rastede 

Der Bürgermeister 

 

Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf der Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ hat mit Begründung gem. § 13 Abs. 2 BauGB 

i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB vom .......................... bis .......................... öffentlich ausgelegen und war im Internet 

einsehbar. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .......................... ortsüblich bekannt ge-

macht.  

 

 

Rastede, den             

  

  
Gemeinde Rastede 

Der Bürgermeister 

 

 



Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Rastede hat die Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ nach Prüfung der Stel-

lungnahmen gem. § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .......................... gem. 

§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Beikarte der Satzung wurde ebenfalls beschlossen und ist der 

Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ beigefügt.  

 

Rastede, den                      

 
Gemeinde Rastede 

Der Bürgermeister 

 

Inkrafttreten 

Der Satzungsbeschluss der Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 

..................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ ist damit am 

..................... in Kraft getreten. 

 

Rastede, den                

 
Gemeinde Rastede 

Der Bürgermeister 

 

 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der Satzung ist die Verletzung von Verfahrens- oder Form-

vorschriften bei ihrem Zustandekommen nicht geltend gemacht worden. 

 

Rastede, den   

 
Gemeinde Rastede 

Der Bürgermeister 

 

  



Außenbereichssatzung   

nach § 35 Abs. 6 BauGB  

für einen Teilbereich im Ortsteil Ipwegermoor 

Präambel 

Aufgrund des § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 13 Abs. 2 BauGB sowie § 10 Abs. 1 

und § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils 

zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am .......................... die 

folgende Außenbereichssatzung nebst Begründung beschlossen.  

§ 1 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung liegt in der Ortschaft Ipwegermoor an der Birkenstraße (K 144) im 

Bereich der Hausnummern 71 bis 117 sowie an der Straße „Nordermoordamm“ im Bereich der Haus-

nummern 4 bis 10. Der Geltungsbereich schließt ausgehend von den Flurstücksgrenzen der angrenzen-

den öffentlichen Verkehrsflächen der Birkenstraße (K 144) und der Straße „Nordermoordamm“ einen 60 

m breiten Bereich östlich dieser Straßen ein. Die Lage der von dieser Satzung erfassten Grundstücke 

kann der Beikarte dieser Satzung entnommen werden. Die Beikarte ist Bestandteil dieser Satzung.  

§ 2 

Art der baulichen Nutzung 

Innerhalb des Geltungsbereiches kann Wohnzwecken sowie kleineren Handwerks- und Gewerbebetrie-

ben dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB nicht entgegengehalten werden, dass sie der 

Darstellung im Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede über Flächen für die Landwirtschaft oder 

Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Im 

Übrigen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB und den 

Paragraphen 3 und 4 dieser Satzung.  

§ 3 

Nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit   

1. Vorhaben nach § 2 dieser Satzung müssen sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 

Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-

gebung einfügen.  

2. Zulässig ist maximal ein Vollgeschoss.  

3. Die Hauptgebäude müssen mit symmetrisch geneigten Dächern in einer Dachneigung von min-

destens 30° und maximal 50° ausgebildet werden. Davon ausgenommen sind  

untergeordnete Gebäudeteile sowie Wintergärten, Garagen, Carports und Nebenanlagen im 

Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO, Dachgauben und Erker sowie Krüppelwalme und Grasdächer. 

Die Dächer der landwirtschaftlichen Gebäude sind in einer Mindestdachneigung von 15° zu er-

richten. 

4. Die Baugrundstücke für Wohnnutzungen müssen eine Mindestgrundstücksgröße von 2.500 m² 

besitzen. Die Mindestgrundstücksgröße gilt sowohl für Bestandsgrundstücke, als auch für Grund-

stücke von Neubauten.  



5. Innerhalb des Geltungsbereiches sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB i.V.m. § 35 Abs. 6 BauGB 

je Gebäude maximal zwei Wohnungen zulässig. Pro 2.500 m² Baugrundstücksfläche ist eine Woh-

nung zulässig.  

6. Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser ist auf den privaten Grundstücks-

flächen zu versickern oder, soweit eine Versickerung nicht möglich ist, nach Rückhaltung gedros-

selt abzuleiten, wobei nicht mehr Oberflächenwasser abgeleitet werden darf als von den derzeit 

genutzten Flächen.  

§ 6 

Hinweise / Nachrichtliche Übernahmen 

Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche oder 

frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-

cken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) 

gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und 

müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für 

Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441 / 205766-

15 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind die Finder, die Leiter der Arbeiten oder die Unter-

nehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis 

zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 

tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörden vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestatten. 

Altablagerungen 

Sollten sich bei den weiteren Planungen oder den Baumaßnahmen vor Ort Hinweise auf Altablagerungen 

oder schädliche Bodenverunreinigungen ergeben, ist unverzüglich die Untere Abfall- und Bodenschutz-

behörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 

Leitungen 

Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Leitungsplänen der Versorgungsträger zu entnehmen; bei 

Baumaßnahmen und Bepflanzungen ist Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen. Der Schutz 

vorhandener Leitungen ist zu beachten.  

Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, be-

nachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle; Ordnungsamt oder das Kampfmit-

telbeseitigungsdezernat direkt. 

Zulässigkeit 

Von dieser Satzung bleibt die Anwendung des § 35 Abs. 4 BauGB unberührt.  

Gashochdruckleitung  

Durch das Plangebiet verläuft die Gashochruckleitung Ltg. 43.00.00 „Rastede – Huntorf“ der Gastransport 

Nord GmbH. Der Schutz der Gashochdruckleitung ist sicherzustellen, die Anweisungen zum Schutz von 

Erdgas-Hochdruckleitungen der Gastransport Nord GmbH sind zu berücksichtigen.  

  



§ 7 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Rastede, den    

 

 

 

  Gemeinde Rastede  

Der Bürgermeister - 
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Ziele, Zwecke, Inhalte und wesentliche Auswirkungen der Planung 

1 Einleitung 

1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Rastede beabsichtigt den Erhalt sowie die Verbesserung der Nutzbarkeit der vor-

handenen Siedlungsstrukturen in dem Ortsteil Ipwegermoor und stellt zu diesem Zweck die vorlie-

gende Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB auf. Mit der Satzung sol-

len die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine maßvolle, den örtlichen Gegebenheiten an-

gepasste Nachverdichtung ermöglicht werden.  

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen der Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB für einen Teilbereich 

in der Ortschaft Ipwegermoor sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung über die bauliche 

Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 

die Darstellung des Inhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV) und das Niedersächsische Kom-

munalverfassungsgesetz, jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung. 

1.3 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich dieser Außenbereichssatzung „Ipwegermoor“ befindet sich in dem Ortsteil 

Ipwegermoor der Gemeinde Rastede und umfasst den Siedlungsbereich südlich der Straße 

„Nordermoordamm“ und östlich der Birkenstraße (K 144). Der Geltungsbereich schließt ausgehend 

von der Flurstücksgrenze der jeweilig angrenzenden Verkehrsfläche einen 60 m tiefen Bereich ein.  

Die genaue Abgrenzung und Lage des Satzungsgebietes kann der beigefügten Beikarte zu dieser 

Satzung entnommen werden, welche Bestandteil der vorliegenden Außenbereichssatzung ist.  

1.4 Beschreibung des Geltungsbereiches und seiner Umgebung 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich entlang der Birkenstraße (K 144) überwiegend Ge-

bäude mit Wohnnutzungen. Vereinzelt sind ehemalige landwirtschaftliche Hofstellen vorhanden, 

dessen Wohngebäude weiterhin wohnbaulich genutzt werden. Vereinzelt befinden sich im Plange-

biet ebenso die Zufahrten zu den rückwärtig gelegenen landwirtschaftlichen Flächen. Ebenso be-

findet sich im Plangebiet eine Anlage zur Pferdehaltung. An der Straße „Nordermoordamm“ sind 

neben zwei Wohngebäuden ebenso gewerbliche Gebäude vorhanden.  Im Plangebiet befinden sich 

neben kleineren Grundstücken mit einer Grundstücksgröße von ca. 942 m² überwiegend größere 

Grundstücke mit bis zu ca. 8.000 m². An den seitlichen Randbereichen der Grundstücke befinden 

sich Grünstrukturen, teilweise in Form von Großbäumen. Die Grundstücke im Plangebiet sind, mit 

vereinzelten Ausnahmen an der Straße „Nordermoordamm“, durch lebende Hecken eingefriedet. 

Bei dem Flurstück 2/3 der Flur 51, Gemarkung Rastede, innerhalb des Plangebietes handelt es sich 

um eine Kompensationsfläche, welche dem Flächenpool der Gemeinde zugeordnet ist. 

Die westliche Umgebung des Geltungsbereiches wird überwiegend durch landwirtschaftliche Grün- 

und Ackerflächen sowie durch ein Wohngebäude mit einer Ferienwohnung geprägt.   
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2 Kommunale Planungsgrundlagen 

2.1 Flächennutzungsplan 

Der Geltungsbereich ist im aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede als Fläche für 

die Landwirtschaft dargestellt. Auch die angrenzenden Flächen sind als Flächen für die Landwirt-

schaft dargestellt.  

2.2 Bebauungspläne 

Für das Plangebiet selbst sowie deren Umgebung existiert derzeit kein verbindlicher Bauleitplan.  

3 Ziele, Zwecke und Erfordernis der Planung 

Die Gemeinde Rastede hat im Zuge des Erhalts von Siedlungsstrukturen in den vergangenen Jah-

ren verschiedentlich Außenbereichssatzungen gemäß § 35 Abs. 6 BauGB aufgestellt. Dies ist nun 

auch für den Ortsteil Ipwegermoor der Gemeinde Rastede geplant.  

Es ist Ziel der Gemeinde Rastede, einer Überalterung der Einwohnerstruktur in den alten Ortslagen 

vorzubeugen und auch der jüngeren Generation Perspektive für ein Verbleiben in den Ortslagen zu 

bieten. Ein für den ländlichen Raum wichtiges lebendiges und zukunftsweisendes Dorfgemein-

schafts- und Vereinsleben ist nur durch eine Einwohnerstruktur möglich, welche alle Altersgruppen 

beinhaltet. Die Schaffung von Wohnbaugrundstücken ist ein wichtiger Faktor, um eine nachwach-

sende Generation in der Ortschaft Ipwegermoor halten zu können. Die Gemeinde Rastede erachtet 

es vor diesem Hintergrund als sinnvoll, Wohnbaugrundstücke in dem Ortsteil Ipwegermoor in einem 

moderaten Umfang und unter Berücksichtigung der vorhandenen dörflichen und ländlich gepräg-

ten Struktur zur Verfügung zu stellen.  

Im Allgemeinen können Gemeinden auf Grundlage von § 35 Abs. 6 BauGB für bebaute Bereiche 

im Außenbereich sogenannte Außenbereichssatzungen erlassen. Die Außenbereichssatzung hat 

den Zweck, dass in dem Geltungsbereich der Satzung Wohnzwecken dienenden Vorhaben künftig 

nicht entgegengehalten werden kann, dass sie den Darstellungen im Flächennutzungsplan von Flä-

chen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer 

Splittersiedlung befürchten lassen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben wird inner-

halb des Satzungsgebietes weiterhin nach § 35 Abs. 2 BauGB beurteilt.  

Die Aufstellung der Außenbereichssatzung beabsichtigt eine Erleichterung der Zulassungsfähigkeit 

bestimmter sonstiger Vorhaben im Außenbereich.  

Voraussetzung für die Aufstellung der Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB ist, dass die 

bebauten Bereiche nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und dass eine Wohnbebau-

ung von einigem Gewicht vorhanden ist. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. 

Für die vorliegende Außenbereichssatzung wurde der Geltungsbereich zwischen den Grundstü-

cken Birkenstraße 117 und Nordermoordamm 10 gefasst. Mittels dieser Abgrenzung wird die Nut-

zung von Baulücken zwischen den bereits bestehenden Baukörpern ermöglicht. Im Sinne des § 35 

BauGB wird mit der Abgrenzung des Geltungsbereiches jedoch keine darüberhinausgehende In-

anspruchnahme von Außenbereichsflächen durch die vorliegende Außenbereichssatzung zugelas-

sen. Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung wird gegenwärtig überwiegend durch Wohn-

nutzungen, ehemalige landwirtschaftliche Hofstellen und Gewerbebetriebe (Holzverarbeitung) ge-

prägt. Aktive landwirtschaftliche Hofstellen sind im Geltungsbereich und den angrenzenden Berei-

chen nicht vorhanden, sodass keine landwirtschaftliche Prägung festzustellen ist.  
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Die vorhandene Siedlungsstruktur zeichnet sich durch großzügig geschnittene Grundstücke mit 

einer Größe von bis zu ca. 8.000 m² aus. Größere Baulücken, die derzeit als Garten genutzt oder 

durch Baumbestände geprägt werden, sind teilweise ebenso zwischen den Wohnhäusern vorhan-

den. Die Siedlungsstruktur lässt eine Lückenschließung zu und bietet die Chance, eine geschlos-

sene Siedlungsstruktur zu erzielen.  

In der Außenbereichssatzung können nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit der durch die 

Satzung begünstigt zulassungsfähigen Vorhaben getroffen werden. Die Gemeinde Rastede macht 

von dieser Möglichkeit Gebrauch und trifft Festsetzungen zur Mindestgrundstücksgröße (2.500 m²), 

der maximalen Anzahl der Vollgeschosse (ein Vollgeschoss) sowie zur maximal zulässigen Anzahl 

der Wohnungen in einem Gebäude (maximal 2 Wohnungen pro Gebäude). Die entwickelten 

Grundsätze sind für Neubauten zu beachten. Bestehende Nutzungen genießen Bestandsschutz. 

Hierdurch wird erreicht, dass sich die neue Bebauung in die bestehenden Strukturen einfügt und 

der gewachsene Ortsteil nicht durch die neue Bebauung überprägt wird.  

Insgesamt ist aus Sicht der Gemeinde Rastede vor dem Hintergrund der vorhandenen Siedlungs-

struktur, aber auch unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen Regelungen eine moderate 

Verdichtung der Bebauung in dem Satzungsgebiet städtebaulich sinnvoll und mit einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung vereinbar.  

4 Planungsvorgaben, Abwägungsbelange und wesentliche Auswirkungen der 
Planung 

Um die konkurrierenden privaten und öffentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Abwägung 

gemäß § 1 Abs. 7 BauGB einstellen zu können, sind gemäß §§ 3 und 4 BauGB Beteiligungsverfah-

ren durchgeführt worden. Eine Synopse über die Abwägung der Hinweise und Anregungen aus 

den eingegangenen Stellungnahmen ist der Begründung beigefügt. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bau-

leitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-

wägen. Die Ergebnisse der Abwägung sind in den nachfolgenden Unterkapiteln dokumentiert. 

Betroffenheit Keine Betroffenheit, weil … 

§ 1 Abs. 4 BauGB: Belange der Raumordnung, u.a. Ziele der Raumordnung 

siehe Kapitel 4.1  

§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB: die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 

die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

siehe Kapitel 4.4   

§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB: die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit meh-

reren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung wei-

ter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungsent-

wicklung 

siehe Kapitel 4.5  

§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB: die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Be-

dürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf 

Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung 
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Betroffenheit Keine Betroffenheit, weil … 

siehe Kapitel 4.6  

§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB: die Belange der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der 

Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche  

  

§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB: die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die er-

haltenswerten Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Be-

deutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

siehe Kapitel 4.7  

§ 1 Abs. 6 Nr. 6 BauGB: die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festge-

stellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge 

 Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um 

die Schaffung weiterer Wohnbauflächen im Außen-

bereich ohne Bezug zur Kirche oder Religionsge-

sellschaften.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

siehe Kapitel 4.9  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-

setzes, 

siehe Kapitel 4.9  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-

samt, 

siehe Kapitel 4.9  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

siehe Kapitel 4.9  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

siehe Kapitel 4.9  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

siehe Kapitel 4.3  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- 

und Immissionsschutzrechts, 

siehe Kapitel 4.9  
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Betroffenheit Keine Betroffenheit, weil … 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Er-

füllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 

werden, 

siehe Kapitel 4.9  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben a 

bis d, 

siehe Kapitel 4.9  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund 

der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 

zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i, 

siehe Kapitel 4.9  

§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB: die Belange 

a) der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung 

der Bevölkerung, 

 Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die 

Schaffung weiterer Wohnbauflächen im Außenbe-

reich.  

b) der Land- und Forstwirtschaft, 

Landwirtschaft: siehe Kapitel 4.10 Forstwirtschaft: von der vorliegenden Planung nicht 

betroffen.  

c) der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

siehe Kapitel  Bei vorliegender Planung handelt es sich um die 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung 

für den Bau weiterer Wohngebäude.  

d) des Post- und Telekommunikationswesens, insbesondere des Mobilfunkausbaus, 

siehe Kapitel 4.12  

e) der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit, 

siehe Kapitel 4.12  

f) der Sicherung von Rohstoffvorkommen 

siehe Kapitel 4.11  

§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB: die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölke-

rung, auch im Hinblick auf die Entwicklungen beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der Elektromobilität, 

einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter beson-

derer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebauli-

chen Entwicklung 

siehe Kapitel 4.14  
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Betroffenheit Keine Betroffenheit, weil … 

§ 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB: die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie der zivilen Anschluss-

nutzung von Militärliegenschaften  

 Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um 

die Schaffung weiterer Wohnbauflächen im Außen-

bereich ohne Bezug zu militärischen Einrichtungen 

oder ähnlichem.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB: die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Ent-

wicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung 

 Im Plangebiet existieren keine beschlossenen städ-

tebaulichen Entwicklungskonzepte.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB: die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservor-

sorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden 

siehe Kapitel 4.15  

§ 1 Abs. 6 Nr. 13 BauGB: die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung 

siehe Kapitel 4.16  

§ 1 Abs. 6 Nr. 14 BauGB: die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen  

siehe Kapitel 4.17  

§ 1a Abs. 2 BauGB: Bodenschutz- und Umwidmungssperrklausel 

siehe Kapitel 4.2  

§ 1a Abs. 3 BauGB: Eingriffsregelung 

siehe Kapitel 4.9  

§ 1a Abs. 5 BauGB: Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

siehe Kapitel 4.3  

Weitere Belange sind nicht betroffen. 

4.1 Belange der Raumordnung  

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (Änderung der Verordnung über das Lan-

des-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) mit Rechtskraft vom 17. Februar 2017) 

enthält keine plangebietsbezogenen Aussagen. Der Gemeinde Rastede wird im LROP Niedersach-

sen die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen.  

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Ammerland von 1996 stellt das 

Plangebiet als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen 

landwirtschaftlichen Ertragspotentials dar. Die Gemeinde Rastede gewichtet die Schaffung weiterer 

Baumöglichkeiten zu Wohnzwecken innerhalb des Geltungsbereiches höher als die Darstellung ei-

nes Vorsorgegebietes für die Landwirtschaft. Der Landwirtschaft werden mit vorliegender Planung 

nur vereinzelte Baulücken entzogen, für eine Bewirtschaftung stehen im Gemeindegebiet weiterhin 
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ausreichend große zusammenhängende Flächen zur Verfügung. Ferner befindet sich das Plange-

biet innerhalb eines Vorsorgegebietes für Trinkwassergewinnung. Die vorliegende Planung wider-

spricht den Vorgaben des Vorsorgegebietes für Trinkwassergewinnung nicht. Weiterhin wird die 

Birkenstraße (K 144) sowie der Nordermoordamm als regional bedeutsamer Wanderweg darge-

stellt.  

Die östliche Umgebung des Plangebietes ist als Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur 

und des Naturhaushaltes dargestellt.  

In westlicher Lage zum Plangebiet werden ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft sowie ein 

Vorsorgegebiet für Erholung dargestellt.  

 

Abbildung 1: Auszug aus der zeichnerischen Darstellung des RROP des Landkreises Ammerland 

4.2 Bodenschutz- und Umwidmungssperrklausel 

Nach § 1a Abs. 2 S. 3 BauGB sind die Bodenschutzklausel und die Umwidmungssperrklausel in der 

Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Das BauGB enthält in § 1a Abs. 2 Regelun-

gen zur Reduzierung des Freiflächenverbrauchs. Dies soll im Wesentlichen über zwei Regelungs-

mechanismen erfolgen:  

• Nach § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden 

(Bodenschutzklausel). 

• § 1a Abs. 2 S. 2 BauGB bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 

genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Umwidmungs-

sperrklausel).  

In dem Ortsteil Ipwegermoor sind keine weiteren Außenbereichssatzungen oder Bebauungspläne 

vorhanden, sodass keine Alternative Inanspruchnahme von Wohnbauflächen besteht. In dem Sat-

zungsgebiet selbst existieren keine landwirtschaftlichen Hofstellen mehr. Ein Verzicht auf diese Sat-

zung würde in der Konsequenz einen Verzicht auf eine bauliche Entwicklung in dem Ortsteil Ipwe-
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germoor bedeuten. Die Gemeinde Rastede gewichtet die bauliche Entwicklung höher als die Fort-

setzung der landwirtschaftlichen Nutzung. Es wird an dieser Stelle ebenso darauf hingewiesen, dass 

die vorhandenen Baulücken im Plangebiet bereits größtenteils als Gartenstrukturen und nicht als 

landwirtschaftliche Acker- oder Grünfläche genutzt werden.  

4.3 Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung 

Im Rahmen der Bauleitplanung soll gemäß § 1a Abs. 5 BauGB den Erfordernissen des Klimaschut-

zes als auch der Klimafolgenanpassung Rechnung getragen werden. Am 30.07.2011 ist das Gesetz 

zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden in Kraft ge-

treten. Im Rahmen der BauGB-Novelle 2017 wurden durch die Umsetzung der UVP-Änderungs-

richtlinie neue Anforderungen an die Umweltprüfung gestellt. 

Beachtlich sind auch die Klimaschutzziele des geänderten Klimaschutzgesetzes (KSG, in Kraft ge-

treten am 31.08.2021). Bis zum Zieljahr 2030 gilt eine Minderungsquote von mindestens 65 % der 

Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990. Für das Jahr 2040 ist ein Minderungsziel von 

mind. 88 % genannt. Bis zum Jahr 2045 ist die Klimaneutralität als Ziel formuliert. 

Das Klimaschutzgesetz (KSG) betont zudem die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und ver-

pflichtet die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen die festgelegten 

Ziele zu berücksichtigen (§ 13 KSG Abs. 1). Der Gesetzgeber hat mit den Formulierungen im KSG 

deutlich gemacht, dass der Reduktion von Treibhausgasen, u. a. durch hocheffiziente Gebäude und 

durch Erzeugung Erneuerbarer Energien, eine hohe Bedeutung zukommt und dass Städte und Ge-

meinden dabei in besonderer Weise in der Verantwortung stehen. 

Im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung wurden zudem Zielkorridore für die Treibhaus-

gasemissionen einzelner Sektoren im Jahr 2030 entwickelt. So wurde ein Fahrplan für einen nahezu 

klimaneutralen Gebäudebestand erarbeitet. Voraussetzungen dafür sind anspruchsvolle Neu-

baustandards, langfristige Sanierungsstrategien und die schrittweise Abkehr von fossilen Heizungs-

system. Optimierungen im Verkehrsbereich sowie in der Energiewirtschaft sollen für weitere Min-

derungen der Treibhausgasemissionen sorgen. 

Im Hinblick auf die bestmögliche Nutzung regenerativer Energien wird empfohlen, die Stellung der 

baulichen Anlagen (Firstrichtung) und die Dachneigung zu optimieren. Auf der nachgelagerten Um-

setzungsebene ist bei der Anordnung der Gebäude auf die Vermeidung einer gegenseitigen Ver-

schattung zu achten, sodass solare Gewinne nutzbar sind. Die Entwicklung von energetisch günsti-

gen Gebäudeformen (günstiges Verhältnis von Gebäudehüllfläche zu beheizbarem Gebäudevolu-

men) beinhaltet ein großes Reduktionspotential. Aus diesem Grund ist auf der Umsetzungsebene 

der Verzicht auf Dachgauben, Erker, Nischen und Winkel in der wärmedämmenden Gebäudehülle 

sinnvoll. Um die Grundstückseigentümer/innen nicht zu stark einzuschränken, werden diese aller-

dings bewusst durch örtliche Bauvorschriften nicht ausgeschlossen. Es wird darauf hingewiesen, 

dass die Südorientierung der Gebäude in Verbindung mit einer großflächigen Verglasung nach Sü-

den und einer kleinen Verglasung nach Norden eine weitere Möglichkeit zur Reduktion des Ener-

gieverbrauchs und somit eine gute Maßnahme zum Klimaschutz bietet. Mit der näheren Bestim-

mung eines Dachneigungswinkels zwischen 30° und 50° wird die Planung den Voraussetzungen für 

die Anforderungen einer aktiven Sonnenenergienutzung durch Anordnung von Solarthermie und 

Photovoltaikelementen auf dem Dach gerecht.   
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4.4 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

Die vorliegende Planung soll die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfül-

len. Hierfür werden städtebauliche Aspekte sowie Lärm- und Geruchsimmissionen und -emissionen 

in die Abwägung eingestellt.  

Von der Birkenstraße (K 144) und dem Nordermoordamm können durch den Durchgangsverkehr 

Geräuschemissionen entstehen. Diese werden jedoch aufgrund der Klassifizierung der Straßen als 

Gemeindestraßen sowie der geringen Verkehrsdichte als sehr gering eingestuft, sodass die gesun-

den Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet gewahrt werden können.  

Im Plangebiet befindet sich an dem Nordermoordamm ein produzierendes Möbelgeschäft. Für Au-

ßenbereiche werden in der TA Lärm die Immissionsrichtwerte für Dorfgebiete angenommen. Somit 

liegen die Immissionsrichtwerte für die Beurteilungspegel im Plangebiet bei 60 dB(A) tags und 

45 dB(A) nachts. Aufgrund der Tatsache, dass diese gewerbliche Nutzung bereits im Bestand vor-

handen ist und von umliegender Wohnnutzung geprägt ist, ist davon auszugehen, dass der hier 

entstehende Gewerbelärm mit den in der TA Lärm festgelegten Immissionsrichtwerten vereinbar 

ist.  

Von den umliegenden landwirtschaftlich genutzten Grün- und Ackerflächen können bei der ord-

nungsgemäßen Bewirtschaftung Emissionen (Geruch, Lärm, Staub) ausgehen. Diese sind für den 

ländlichen Raum jedoch typisch und als Vorbelastung hinzunehmen.  

4.5 Wohnbedürfnisse, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstruk-
turen, Eigentumsbildung und Anforderungen kostensparendes Bauen, Be-
völkerungsentwicklung 

Die Gemeinde Rastede verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilien-

häusern. Dies ist ebenso in der Ortschaft Ipwegermoor der Fall. Bislang wurden die vorhandenen 

Baulücken planungsrechtlich nach § 35 BauGB beurteilt, sodass eine Bebauung zu Wohnzwecken 

erschwerten Bedingungen ausgesetzt war. Mit der vorliegenden Planung wird den Wohnbedürfnis-

sen der Bevölkerung Rechnung getragen, indem die Bebauung dieser Baulücken auf Ebene der 

Baugenehmigung vereinfacht wird. Die Anforderungen an kostensparendes Bauen werden durch 

die vorliegende Planung nicht gesteuert, können aber auf Umsetzungsebene beachtet werden, da 

die Grundstückspreise im Außenbereich günstiger sind, als im Innenbereich der Gemeinde Rastede 

und somit der Bevölkerung eine Chance auf kostensparendes Bauen eröffnen.  

Die Bevölkerungsentwicklung wird durch die Möglichkeit der Schaffung weiterer Bauplätze zu 

Wohnzwecken ebenso positiv beeinflusst.  

4.6 Belange sozialer und kultureller Bedürfnisse, Belange des Bildungswesens 
und von Sport, Freizeit und Erholung 

Es sind vielfältige Angebote in der Gemeinde Rastede für die unterschiedlichen Bedürfnisse vor-

handen. Die Stärkung der Wohnfunktion kommt auch dem Erhalt der sozialen Infrastruktur zugute.  

4.7 Belange der Baukultur und des Denkmalschutzes  

Der Gemeinde Rastede sind im Plangebiet selbst keine Baudenkmäler bekannt. Sollten bei den 

geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 

Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
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Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gem. 

§ 14 Abs. 1 Nieders. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Ammerland unverzüglich gemeldet werden. Meldepflich-

tig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind 

nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu las-

sen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen.  

4.8 Belange des Orts- und Landschaftsbildes 

Ein Einfluss der Planung auf das vorhandene Orts- und Landschaftsbild wird durch die getroffenen 

Festsetzungen zur näheren Bestimmung der Zulässigkeit minimiert. 

4.9 Belange von Natur und Landschaft, Eingriffsregelung  

Bestand 

Das Satzungsgebiet der Ortschaft Ipweger Moor in der Gemeinde Rastede liegt östlich entlang der 

Birkenstraße (K144) und der Straße Nordermoordamm. Das Gebiet ist mit unterschiedlichen Bio-

topstrukturen heterogen geprägt. Es wechseln sich Siedlungsstrukturen unterschiedlicher Art mit 

flächigen Baum-Strauch-Strukturen ab. Die Siedlungsstrukturen stellen sich unterschiedlich dar. Es 

befinden sich ältere Gehöfte und Hofstellen ebenso wie modernere Einfamilienhäuser mit Neben-

gebäuden im Plangebiet. Auf den Grundstücken der älteren Hofstellen befinden sich einheimische 

Baumarten (Eiche, Birke, Tannen und Kiefern) des Siedlungsbereiches. Die Freiflächen der Einfa-

milienhäuser sind hauptsächlich durch Scherrasen, Ziergärten und Zier- bzw. Strauchhecken (Rho-

dodendron) geprägt. Im nördlichen Plangebietsrand befindet sich an der Straße Nordermoordamm 

eine kleine Gewerbefläche (Röma Rögener Massivholzmöbel Inh. Jürgen Rögener).  

Im südlichen Planbereich befindet sich eine artenarme, landwirtschaftlich intensive genutzte Grün-

fläche. Weiterhin befinden sich zwischen den Grundstücken, vor allem im südlichen Planbereich, 

teilweise Gehölz- und Baumbestände, welche von der Zusammensetzung und Flächengröße Cha-

rakteristika von kleinen Waldbiotoptypen aufweisen. Die AK5 (Amtliche Karte 5 für den Maßstab 1 : 

5 000 [Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen] stellt diese Bereiche 

teilweise als Siedlungsbereich, teilweise als Baumschulflächen dar. Waldbiotope werden nicht dar-

gestellt. Entlang der Birkenstraße (K 144) befinden sich vereinzelnd nährstoffreiche und geradlinig 

verlaufende Entwässerungsgräben mit Strauch- und Baumbeständen.  

Bei dem Flurstück 2/3 der Flur 51, Gemarkung Rastede, innerhalb des Plangebietes handelt es sich 

um eine Kompensationsfläche, welche dem Flächenpool der Gemeinde zugeordnet ist. 
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Ältere Hofstelle mit Nebengebäuden und Altbäumen Einzelgebäude mit Scherrasenflächen 

  

Strauch-Baumbestände im südlichen Plangebiet Einzelgebäude mit Ziergarten und Zierhecke 

Der Boden wird als sehr tiefes Erdhochmoor in der Bodenlandschaft Moore und lagunäre Ablage-

rungen beschrieben. Das Plangebiet liegt in einem schutzwürdigen Bodenbereich (Mächtige Hoch-

moore). Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung ist gering. Lufthygienische oder lokal-

klimatische Besonderheiten sind nicht gegeben1. Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung 

wird im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ammerland (2021, Karte 1 – 6) als Siedlungsge-

biet dargestellt.  

Eingriffsregelung 

Auf die Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB ist die Eingriffsregelung nach BauGB nicht anzuwenden. 

Vielmehr gilt die Eingriffsregelung nach den Naturschutzgesetzen im Rahmen der Baugenehmi-

gungsverfahren. Daher werden umweltbezogene Auswirkungen welche möglicherweise eine Er-

heblichkeitsschwelle überschreiten, im Zuge der nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren her-

ausgestellt und bearbeitet. Dies betrifft die Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Flä-

che, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und 

die biologische Vielfalt. Die Belange der oben genannten Kompensationsfläche auf dem Flurstück 

2/3 der Flur 51, Gemarkung Rastede, sind bei der Überplanung durch die verbindliche Bauleitpla-

nung zu berücksichtigen und in der Eingriffsbilanzierung zu integrieren. Umweltbezogene Auswir-

kungen auf die Schutzgüter Mensch, Kultur- und Sachgüter werden ebenfalls als Teil der Eingriffs-

regelung in den nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren bearbeitet. Der sachgerechte Umgang 

mit Abfällen und Abwasser wird im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens dargestellt.   

Natura 2000 und Schutzgebiete nach NAGBNatSchG 

Ca. 650 m östlich des Plangebietes befindet sich das FFH Gebiet „Ipweger Moor, Gellener 

Torfmöörte“ (EU-Kennzahlen 2715-301)2. Es handelt sich bei dem Gebiete ebenfalls um das Natur-

schutzgebiet „Barkenkuhlen im Ipweger Moor“ (Kennzeichen NSG WE 00172)3. 

Ca. 540 m westlich des Plangebietes befindet sich das FFH Gebiet „Funchsbüsche, Ipweger Bü-

sche“ (EU-Kennzahlen 2715-332)4.  

 
1 NIBIS® Kartenserver (2022): Bodenkunde, Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50), Suchräume für schutzwürdige Bö-

den, Hydrogeologie, Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 

Hannover. Zugriff 08/2022 
2 Umweltkarten Niedersachsen (2022): Natura 2000; FFH Gebiete. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz. Hannover. Zugriff 08/2022. 
3 Umweltkarten Niedersachsen (2022): Schutzgebiete NAGBNatSchG. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz. Hannover. Zugriff 08/2022. 
4 Umweltkarten Niedersachsen (2022): Natura 2000; FFH Gebiete. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz. Hannover. Zugriff 08/2022. 
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Im westlich angrenzenden Bereich direkt an der Birkenstraße (K 144) befindet sich das Landschafts-

schutzgebiet „Rasteder Geestrand“ (Kennzeichen LSG WST 00078)5. Das Landschaftsschutzgebiet 

dient hauptsächlich dem Schutz des FFH Gebietes "Funchsbüsche, Ipweger Büsche" und umfasst 

großflächige Laub-Mischwälder mit Arten des Eichen-Hainbuchenwaldes, des Erlen- und Eschen-

Quellwaldes und Übergängen zum mesophilen Buchenwald. Das Gebiet wird außerhalb der Wald-

strukturen unterschiedlich intensiv landwirtschaftlich genutzt und durch Wallhecken gegliedert.  

Durch die Neuplanung der Außenbereichssatzung sind nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund 

der Art der Planung und der Entfernung zwischen dem Satzungsgebiet und den FFH Gebieten keine 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der beiden Natura-2000-Gebiete gegeben. Ebenfalls wer-

den keine Beeinträchtigungen auf das Naturschutzgebiet prognostiziert. Erhebliche Störwirkungen 

auf das direkt angrenzende Landschaftsschutzgebiet, werden aufgrund der langjährig bestehenden 

Siedlungsstrukturen an der Birkenstraße (K 144) sowie der Art der Planung (Verbesserung der 

Nutzbarkeit der vorhandenen Siedlungsstrukturen) ebenfalls nicht gesehen.  

Artenschutz 

Das Plangebiet tangiert den für Gastvögel wertvollen Bereich „Hunteniederung Nord“ (Gebietsnum-

mer 1.9.08)6. Das siedlungsnahe artenarme Grünland im südlichen Planbereich bietet aufgrund der 

Kleinflächigkeit kein Potential für Brut- oder Rastvögel des Offenlandes. Die Gehölzstrukturen und 

Hofstellen entlang der Birkenstraße (K 144) können ein Potential als Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

für Vogel- und Fledermausarten bieten.  

Unmittelbar vor Baumfällarbeiten sind die Bäume durch eine sachkundige Person auf die Bedeu-

tung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausquartierpotenzial zu überprüfen. 

Vor Sanierungsmaßnahmen oder Abrissarbeiten sind die Gebäude auf Fledermausvorkommen und 

Vogelniststätten zu überprüfen. Eine Baumfällung oder ein Gebäudeabriss ist nur nach Ausschluss 

eines aktuellen Besatzes zulässig (ggf. fachgerechte Bergung). 

Von einer erheblichen Störung durch die Vergrößerung der Siedlung bzw. durch die dafür erfor-

derlichen Arbeiten wird nicht ausgegangen, da das Gebiet bereits besiedelt ist und die unmittelbare 

Umgebung stark bewirtschaftet wird. 

Für die Prüfung des Eintretens des Verbotstatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von 

Fortpflanzungsstätten) ist gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG maßgeblich, ob die ökologische Funktion 

der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt, d.h. ob die 

jeweiligen Brutpaare auf geeignete Strukturen in der näheren Umgebung ausweichen können. 

Durch die Überplanung von Gehölzstrukturen werden ggf. Quartiere/Niststätten zerstört. Es ist vor 

einer Entnahme in jedem Falle zu prüfen, ob die entsprechenden Bäume zu erhalten sind, ansons-

ten sind Nisthilfen anzubringen. In Neubauten müssen ggf. potentielle Quartiere/Niststätten vorge-

sehen werden. 

Durch die Einhaltung der oben genannten Maßnahmen stehen artenschutzrechtliche Belange der 

Planung zum jetzigen Zeitpunkt nicht entgegen. 

 
5 Umweltkarten Niedersachsen (2022): Schutzgebiete NAGBNatSchG. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz. Hannover. Zugriff 08/2022. 
6 Umweltkarten Niedersachsen (2022): Wertvolle Bereiche-Gastvögel. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen 

und Klimaschutz. Hannover. Zugriff 08/2022. 
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4.10 Belange der Landwirtschaft 

Bei der Siedlungsentwicklung sind aufgrund der ländlich bzw. dörflich geprägten Lage des Plange-

bietes die Belange der in der näheren Umgebung existierenden landwirtschaftlichen Betriebe und 

Geruchsaufkommen zu beachten. Im Plangebiet selbst existieren keine landwirtschaftlichen Be-

triebe. Die nächstgelegene landwirtschaftliche Hofstelle befindet sich in östlicher Lage und einer 

Entfernung von 200 m zum Plangebiet. Weiterhin befindet sich in südwestlicher Lage und einer 

Entfernung von ca. 950 m zum Satzungsgebiet ein landwirtschaftlicher Betrieb. Die von den land-

wirtschaftlichen Hofstellen ausgehenden Geruchsimmissionen werden aufgrund der ländlichen 

Lage als Vorbelastung eingestuft und sind als solche im Plangebiet hinzunehmen. Selbes gilt für die 

durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen hervor-

gerufenen Geruchsemissionen. Das Entwicklungspotential der landwirtschaftlichen Betriebe sollte 

nicht eingeschränkt werden.  

4.11 Sicherung von Rohstoffvorkommen 

Das Plangebiet befindet sich gemäß Auskunft des NIBIS Kartenservers innerhalb des Bergwerks-

feldes Oldenburg, in welchem der OEG die Rechte für den Bodenschatz Kohlenwasserstoffe zuge-

schrieben werden. Die Lage des Plangebietes innerhalb des Bergwerksfeldes hat jedoch keine Aus-

wirkungen auf die vorliegende Planung. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Plan-

gebiet bereits bebaut ist und weite Teile der Landkreise Oldenburg und Ammerland in dem Berg-

werksfeld liegen.  

4.12 Technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung 

Die Wasserversorgung des Gebietes wird durch die öffentlichen Versorgungsträger gewährleistet. 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Kleinkläranlagen, da im Satzungsbereich keine Schmutz-

wasserleitung vorhanden ist.  

Abfallentsorgung  

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den gesetzlichen Best-

immungen und Verordnungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des 

Landkreises. Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewährleistet. Eventuell anfallender 

Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzuführen.  

Strom- und Gasversorgung  

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom und Gas kann über die Anbindung an die bestehenden 

Netze sichergestellt werden.  

Post- und Telekommunikationswesen  

Das Plangebiet ist bereits größtenteils an das Post- und Telekommunikationsnetz angeschlossen, 

das Netz kann bei Bedarf erweitert werden.  

Löschwasserversorgung  

Die Belange der Löschwasserversorgung werden im weiteren Verfahren geklärt.  

 

Die Versorgungssicherheit des Plangebietes kann somit gewährleistet werden.  
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4.13 Oberflächenentwässerung 

Das anfallende Oberflächenwasser soll über die vorhandenen Gräben abgeleitet werden. Eine Ver-

sickerung ist aufgrund der anstehenden Moorböden nicht möglich. Der Nachweis einer ordnungs-

gemäßen Oberflächenentwässerung ist im Zuge der nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren 

zu erbringen.  

4.14 Belange des Verkehrs  

Die vorhandenen Grundstücke im Plangebiet sind über die Birkenstraße (K 144) oder die Straße 

„Nordermoordamm“ erschlossen. Die zukünftigen Baugrundstücke sollen ebenfalls über die Bir-

kenstraße erschlossen werden. Die Birkenstraße (K 144) stellt mit Nord-Süd-Verlauf eine Wegever-

bindung zu den Ortsteilen Loy und Wahnbek dar. Im Norden trifft die Birkenstraße (K 144) auf die 

B 211, welche eine Anbindung zum Autobahnkreuz der A 29 „Kreuz Oldenburg-Nord“ sowie zur 

Stadt Brake ermöglicht.  Die Straße „Nordermoordamm“ verläuft in nordöstliche Richtung und stellt 

eine Anbindung an den Ortsteil Eckfleth der Stadt Elsfleth dar. Das Plangebiet ist somit an das regi-

onale und überregionale Straßennetz angeschlossen.  

ÖPNV 

Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich in Loy bzw. Wahnbek, die aber fußläufig nicht er-

reichbar sind. Diese Bushaltestelle wird von der Buslinie 440 und von Buslinien zur Beförderung 

von Schülern bedient. Von einer fußläufigen Erreichbarkeit wird im VBN-Haltestellenkonzept ge-

sprochen, wenn ein Gebiet im Einzugsradius von 600 m einer Haltestelle liegt. 

Elektromobilität 

Die nächstgelegenen öffentlichen Ladestationen für Elektromobilität befinden sich in der Gemeinde 

Rastede. Es wird an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass private Ladesäulen für Elektro-

mobilität auf dem Grundstück selbst möglich sind, die Genehmigung obliegt der Baugenehmigungs-

behörde des Landkreises Ammerland.  

Verkehrliche Belange stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen.  

4.15 Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge 

Aufgrund der vermehrt auftretenden Starkregen- und Hochwasserereignisse der letzten Jahre 

wurde bereits 2018 auf Bundesebene die Aufstellung eines länderübergreifenden Raumordnungs-

plans für den Hochwasserschutz beschlossen. Mit der Verordnung über die Raumordnung im Bund 

für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV), die am 1. September 2021 in Kraft 

getreten ist, wurde nun auf der Grundlage von § 17 Raumordnungsgesetz (ROG) ein „Länderüber-

greifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz“ (Anlage zur Verordnung) aufgestellt.  

Die Planungsebenen in Deutschland sind nun angehalten, auf Grundlage der im BRPHV formulier-

ten Ziele und Grundsätze zum Hochwasserrisikomanagement sowie zu Klimawandel und -anpas-

sung, eine verbindliche und länderübergreifende Berücksichtigung der Hochwasserrisiken sowie 

die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse vorzunehmen. 

Im Zuge der Planung wurden überprüft, ob der Geltungsbereich des Bauleitplans in einem Risiko-

gebiet für Hochwasser außerhalb von Überschwemmungsgebieten liegt. Die Überprüfung erfolgt 

für drei Hochwasserszenarien: 

1) Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von weniger 200 Jahren (Hochwasser mit nied-

riger Wahrscheinlichkeit) sowie sogenanntes Extremereignis; HQextrem 
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2) Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 100 Jahren (Hochwasser mit mittlerer 

Wahrscheinlichkeit; HQ100) 

3) Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall i.d.R. in Niedersachsen von 20 bzw. 25 Jahren 

(Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit; HQhäufig) 

Die Überprüfung der Risikogebiete unter Zuhilfenahme der Niedersächsischen Umweltkarten 

ergibt, dass das Plangebiet innerhalb eines HQextrem Gebietes liegt. Die Tideeweser stellt das Risiko-

gewässer dar.  

Nach § 78 b WHG (Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten) sind bei der Auswei-

sung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 

Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des Baugesetzbuches zu beurteilende 

Gebiete insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher 

Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen; dies gilt für Satzungen 

nach § 34 Abs. 4 BauGB und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend. 

Das Plangebiet ist größtenteils bebaut. Zudem liegen weitere Teile der Gemeinde Rastede und der 

gesamte Küstenbereich im Risikogebiet. Aufgrund der Großflächigkeit und der Tatsache, dass es 

sich um ein seltenes Extremereignis handelt geht die Gemeinde Rastede davon aus, dass die Auf-

stellung einer Außenbereichssatzung an dieser Stelle mit den Belangen des Hochwasserschutzes 

vereinbar ist. Die Gemeinde Rastede geht ebenso davon aus, dass bauliche Maßnahmen mit den 

Anforderungen des Hochwasserschutzes vereinbar sind und die Hochwasserrückhaltung nicht be-

einträchtigen.  

Auf Genehmigungsebene ist sicherzustellen, dass die Vorhaben die Belange des Hochwasser-

schutzes nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Im Rahmen der Objektplanung ist eine hoch-

wasserangepasste Bauweise zur Vermeidung von erheblichen Sachschäden oder zum Schutz von 

Leben und Gesundheit zu berücksichtigen. Gebäude sollten hochwasserangepasst geplant und ge-

baut werden. Aspekte, die hier in Frage kommen, sind: Die Anpassung der Höhenlage im Hinblick 

auf die zu erwartenden Hochwasserspiegel und die Wahl geeigneter Baumaterialien. Auch eine 

hochwasserangepasste Gründung und Gebäudeausstattung, die Abdichtung von Ver- und Entsor-

gungswegen und die Sicherung der Installationen sollen dazu beitragen, spätere Schäden und Ge-

fahren zu vermeiden. 

Die Gemeinde Rastede geht davon aus, dass Belange des Hochwasserschutzes der Planung nicht 

entgegenstehen. Auf Genehmigungsebene ist sicherzustellen, dass Vorhaben die Belange des 

Hochwasserschutzes nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. 

Bei starker Grundwasserneubildung, wie z.B. Starkregenereignissen oder langanhaltenden Regen-

fällen, kann es sein, dass sich Schichtwasser auf Schichten des Oberbodens bildet und zu 

Staunässe (Schichtenwasser) führt. 

4.16 Belange von Flüchtlingen und Asylbegehrenden 

Es werden keine Regelungen für die Schaffung von z. B. Flüchtlingsunterkünften oder vergleichba-

ren Einrichtungen getroffen, auch sind im Plangebiet keine konkreten Projekte vorgesehen.  
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4.17 Belange der ausreichenden Versorgung mit Grün- und Freiflächen 

Im Ortsteil Ipwegermoor befindet sich kein öffentlicher Kinderspielplatz. Die nächstgelegenen öf-

fentlichen Kinderspielplätze sind in der Gemeinde Rastede anzufinden. Aufgrund der ländlichen 

Lage sowie der großen Grundstücke in dem Ortsteil Ipwegermoor wird davon ausgegangen, dass 

den Belangen der Kinder durch Spielgeräte auf dem Privatgrundstück Rechnung getragen wird. 

Selbes gilt für öffentliche Grünflächen. Durch die vorhandenen großen Gartenstrukturen in der Ort-

schaft Ipwegermoor wird der Bevölkerung eine Erholungsmöglichkeit zugeschrieben.  

4.18 Kampfmittel 

Der Gemeinde Rastede sind in dem vorliegenden Geltungsbereich und dessen unmittelbaren Um-

gebung keine Kampfmittelfunde bekannt. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, 

Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige 

Polizeidienststelle; Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat direkt. 

4.19 Altlasten 

Gemäß dem NIBIS Kartenserver (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) befinden sich im Plangebiet 

selbst und in dessen Umgebung keine Altlasten.  

Sollten sich bei den weiteren Planungen oder den Baumaßnahmen vor Ort Hinweise auf Altablage-

rungen oder schädliche Bodenverunreinigungen ergeben, ist unverzüglich die Untere Abfall- und 

Bodenschutzbehörde des Landkreises Ammerland zu benachrichtigen. 

4.20 Belange des Waldes 

In westlicher Lage zum Satzungsgebiet befindet sich in einer Entfernung von ca. 200 m ein großflä-

chiges Waldgebiet. Dieses wird von der vorliegenden Planung in seiner Struktur nicht beeinflusst. 

Der im LROP und RROP vorgeschriebene Mindestabstand zwischen Waldgebieten und Bebauung 

von 100 m wird in der vorliegenden Planung eingehalten.  

Die Nds. Landesforsten haben im Beteiligungsverfahrend darauf hingewiesen, dass auf den folgen-

den Flurstücken Gehölzflächen befinden, die als Wald i.S.d. § 2 Abs. 3 NWaldLG einzuordnen sind:  

Flurstück Größe 

Flurstück 91/01 der Flur 52 der Gemarkung Rastede ca. 1.000 m² 

Flurstück 91/01 + Flurstück 90/02 der Flur 52 der Gemarkung Rastede ca. 4.700 m² 

Flurstück 89/02 der Flur 52 der Gemarkung Rastede ca. 3.000 m² + 

2.500 m² 

Flurstück 62/00 + Flurstück 82/03 der Flur 52 der Gemarkung Rastede ca. 1.300 m² 

Flurstück 82/03 + Flurstück 81/04 der Flur 52 der Gemarkung Rastede ca. 2.400 m² 

Die Waldeigenschaft kann durch die Umgestaltung einer Waldfläche in eine andere Nutzungsart 

verloren gehen. Die Überführung einer Waldfläche in eine andere Nutzungsart stellt dann eine Wald-

umwandlung nach § 8 NWaldLG dar und wäre durch die Waldbehörde zu genehmigen. Gemäß § 

8 (2) Nr. 1 NWaldLG bedarf es der Genehmigung nicht, soweit die Umwandlung u. a. durch einen 

Bebauungsplan oder eine städtebauliche Satzung erforderlich wird. Die dafür zuständige Behörde 

hat aber § 8, Absätze 3 bis 8 NWaldLG anzuwenden, abzuwägen und einvernehmlich mit der Wald-
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behörde zu entscheiden. Ist eine Waldumwandlung unausweichlich, so ist sie durch eine Ersatzauf-

forstung zu kompensieren (§ 8, (4) NWaldLG). Bereits vor der Aufstellung des Bebauungsplanes ist 

es notwendig, den erforderlichen Kompensationsfaktor herzuleiten und festzustellen (siehe: Rd.Erl. 

d. ML v. 05.11.2016 - 406-64002-136) und die vorgesehene Ersatzaufforstungsfläche genau zu be-

schreiben und räumlich festzulegen. 

5 Darlegung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Die Gemeinde Rastede führt im Zuge dieser Außenbereichssatzung Beteiligungsverfahren gemäß 

§§ 3 und 4 BauGB durch, mit denen den Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange die Möglichkeit gegeben wird, Anregungen und Hinweise zu den Planinhalten vorzutragen. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden diese öffentlichen und privaten Belange in die Abwägung einge-

stellt sowie gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen.  

5.1 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist eine private Stellungnahme 

eingegangen. In dieser wurde angeregt, die Mindestgrundstücksgröße auf 1.000 m² zu reduzieren, 

da bei einer vorgegebenen Mindestgrundstücksgröße von 2.500 m² im Plangebiet nur zwei Hofstel-

len im Plangebiet eine Lückenbebauung vornehmen könnten. Der jüngeren Generation der Ort-

schaft Ipwegermoor würde somit die Chance auf Verbleib in der Ortschaft entzogen werden.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Mit der Außenbereichssatzung sollen keine „Bau-

rechte“ geschaffen werden. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben wird innerhalb des 

Satzungsgebietes weiterhin nach § 35 Abs. 2 BauGB beurteilt, siehe § 2 der Außenbereichssatzung 

Ipwegermoor. Die Außenbereichssatzung hat den Zweck, dass in dem Geltungsbereich der Sat-

zung Wohnzwecken dienenden Vorhaben zukünftig nicht entgegengehalten werden kann, dass sie 

den Darstellungen im Flächennutzungsplan von Flächen für die Landwirtschaft oder Wald wider-

sprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen Mit der 

Planung möchte die Gemeinde Rastede eine moderate Ortsentwicklung im Ortsteil Ipwegermoor 

ermöglichen. Insoweit ist es nicht Planungsziel, jedem Eigentümer eine Baumöglichkeit zu geben. 

Im Satzungsgebiet sind 18 Wohnhäuser vorhanden. Bei einer Mindestgrundstücksgröße von 2.500 

m² ist davon auszugehen, dass insgesamt ca. 8-10 Neubauten realisiert werden können Die Anzahl 

von 8-10 Neubauten wird für das Planungsziel als ausreichend angesehen. Ferner wird darauf hin-

gewiesen, dass in der Satzung bei der Festlegung der Mindestgrundstücksgröße keine Regelung 

über den Zuschnitt des Grundstückes getroffen werden. Die 2.500 m² müssen demnach nicht auf 

einem „rechteckigen“ Grundstück von ca. 60m x 42 m erreicht werden. 

5.2 Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Innerhalb der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB sind insgesamt 14 Stellungnahmen, davon vier ohne Hinweise oder Bedenken, eingegan-

gen. Die zehn Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen wurden wie folgt abgewogen:  

Landkreis Ammerland  

Der Landkreis Ammerland wies darauf hin, dass die Möglichkeit zur Formulierung von örtlichen 

Bauvorschriften für Außenbereichssatzungen nicht bestehen und die örtlichen Bauvorschriften ent-

fallen müssten.  
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Der Hinweis wurde beachtet, die Außenbereichssatzung wurde um die örtlichen Bauvorschriften 

reduziert.  

Zudem wurde empfohlen, einen Hinweis zum § 35 Abs. 4 BauGB, welcher infolge der Außenbe-

reichssatzung unberührt bleibt, mit aufzunehmen.  

Der Anregung wurde gefolgt, der Hinweis wurde unter § 6 dieser Satzung mit aufgenommen.  

Weiterhin wurde angeregt, die Formulierung des § 3 Nr. 4 der Satzung und auch die Begründung 

dahingehend zu ändern, dass der Bezug zu § 9 BauGB entfällt. Die Bestimmungen seien nicht an 

die in § 9 BauGB oder in der BauNVO genannten Regelungen gebunden, sondern in der Satzung 

können gemäß § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB näherer Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen 

werden.  

Der Hinweis wurde beachtet, der § 3 Nr. 4 der Satzung wird umformuliert. In § 35 Abs. 6 Satz 3 

BauGB heißt es, dass „in der Satzung […] nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen 

werden [können]“. Gemäß dem Kommentar zum BauGB von Ernst-Zinkahn-Bielenberg „[…] müs-

sen die Festsetzungen nähere Bestimmungen zur Zulässigkeit zum Inhalt haben. Die Bestimmun-

gen sind dabei nicht auf den Festsetzungskatalog des § 9 und der BauNVO beschränkt“ Weiterhin 

heißt es, dass sich solche Festsetzungen auf „[…] die Zahl der Wohnungen“ beziehen können. 

Demnach ist die Festsetzung der Anzahl der Wohnung durchaus zulässig, jedoch nicht in Kombina-

tion mit dem Verweis auf § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB.   

Die UNB hat darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Flurstück 2/3 der Flur 51, Gemarkung 

Rastede, um eine Kompensationsfläche handelt, welche dem Flächenpool der Gemeinde zugeord-

net ist. Diese Fläche sei entsprechend zu kennzeichnen.  

Die Hinweise wurden beachtet. Das Flurstück 2/3 der Flur 51, Gemarkung Rastede, wurde in der 

Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet. Die Begründung wurde dahingehend überarbeitet. 

Ein weiterer Hinweis bezog sich auf den Versiegelungsgrad von Neubauten, dieser sei gering wie 

möglich zu halten.  

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und wird auf Genehmigungsebene beachtet.  

Zudem wurde um Korrektur der Aussagen zum ÖPNV gebeten.  

Der Hinweis wurde beachtet, die Begründung wurde entsprechend angepasst.  

Redaktionell wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der Birkenstraße um eine Kreisstraße han-

delt, es wurde um Korrektur des Kapitels 4.4 der Begründung gebeten.  

Der Hinweis wurde beachtet, die Begründung wurde entsprechend korrigiert.  

Nds. Landesamt für Denkmalpflege  

Das Nds. Landesamt für Denkmalpflege hat darauf hingewiesen, dass derzeit keine archäologischen 

Funde und Befunde im Plangebiet bekannt sind. Es wurde jedoch um Austausch des Hinweises zu 

den Bodenfunden gebeten.  

Der Bitte wurde nachgegangen, der Hinweis zu den Bodenfunden wurde entsprechend ausge-

tauscht.  

Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN)  

Von den VBN wurden Hinweise zu dem ÖPNV hervorgebracht, welche in der Begründung ange-

passt werden sollten.  
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Der Hinweis wurde beachtet, die Begründung wurde entsprechend korrigiert.  

Landwirtschaftskammer Niedersachsen  

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat darauf hingewiesen, dass innerhalb des Plangebie-

tes und dessen Umgebung immissionsschutzrechtlich relevante Tierhaltungen vorhanden sind, wel-

che hinsichtlich der Beurteilung der im Satzungsgebiet zu erwartenden Geruchsimmissionssituation 

zu beachten seien.  

Der Hinweis auf immissionsschutzrechtlich relevante Tierhaltungen im Plangebiet wurde beachtet. 

Die Begründung wurde dahingehend ergänzt. Die immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit (Ge-

ruch) wird auf Ebene der Baugenehmigung durch einen entsprechenden Nachweis, dass die 

Grenzwerte der TA Luft eingehalten werden.  

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 

Das LBEG hat auf den Verlauf einer erdverlegten Gashochdruckleitung der GTG Nord Gastransport 

Nord GmbH hingewiesen und um Beachtung des Schutzstreifens gebeten.  

Der Hinweis wurde beachtet, die Gashochdruckleitung wurde in der Planzeichnung nachträglich 

übernommen und eingetragen. Zusätzlich wird auf den bereits vorhandenen Hinweis zu den Lei-

tungen verwiesen.  

Weiterhin wurde auf den NIBIS Kartenserver für Informationen und Hinweise zu den Baugrundver-

hältnissen am Standort verwiesen und um Prüfung auf Lage innerhalb eines Erlaubnis- oder Bewil-

ligungsfeldes gebeten.  

Die Hinweise wurden beachtet. Die Begründung wurde um einen Hinweis auf den NIBIS Kartenser-

ver ergänzt. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bergwerksfeldes Oldenburg. Die Begrün-

dung enthält bereits in Kapitel 4.11 einen Hinweis sowie die Abwägung bezüglich der Lage des 

Plangebietes innerhalb des Bergwerksfeldes. 

OOWV  

Der OOWV hat auf vorhandene Versorgungsleitungen im Plangebiet und dessen Schutz hingewie-

sen.  

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Im Plangebiet befinden sich Hausanschlüsse, die in 

der Planzeichnung der Außenbereichssatzung nicht gekennzeichnet werden. Es wird auf den be-

reits vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen.  

Weiterhin wurden Hinweise zur Versorgungssicherheit, dem Versorgungsdruck und der Löschwas-

serversorgung hervorgebracht.  

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden auf Umsetzungsebene beachtet. Die 

Begründung wurde um die Hinweise zur Löschwasserversorgung ergänzt.  

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat auf Telekommunikationslinien im Plangebiet und dessen 

Erhalt hingewiesen.  

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und wird auf Umsetzungsebene beachtet. Es wird auf 

den im Satzungstext vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen.   
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EWE Netz GmbH  

Die EWE Netz GmbH hat darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe 

zum Plangebiet Versorgungsleitungen der EWE Netz GmbH befinden und diese zu schützen seien. 

Weitere Hinweise bezogen sich auf die Umsetzungsebene.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Im Plangebiet 

befinden sich Hausanschlüsse, die in der Planzeichnung der Außenbereichssatzung nicht gekenn-

zeichnet werden. Es wird auf den bereits vorhandenen Hinweis zu den Leitungen verwiesen. 

Gastransport Nord GmbH  

Die Gastransport Nord GmbH hat darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet die Ltg. 43.00.00 

„Rastede – Huntorf“ der Gastransport Nord GmbH befindet. Diese Erdgas-Hochdruckleitung hat 

einen Außendurchmesser von DN 600mm und wird mit einem Druck bis zu 70 bar betrieben. Zu-

dem wurde auf den Schutzstreifen hingewiesen.  

Die Hinweise werden beachtet. Die genannte Erdgas-Hochdruckleitung wurde in der Planzeichnung 

nachträglich übernommen. Zudem wird auf den bereits vorhandenen Hinweis zu den Leitungen 

verwiesen.  

Nds. Landesforsten, Forstamt Neuenburg 

Die Nds. Landesforsten haben darauf hingewiesen, dass sich in dem Plangebiet auf mehrere Flur-

stücken Gehölzflächen befinden, welche als Wald i.S.d. § 2 Abs. 3 NWaldLG einzuordnen seien. Für 

das weitere Verfahren bzw. die Genehmigungsebene wurden Hinweise zu einer notwendigen Wald-

umwandlung hervorgebracht.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf Umsetzungsebene beachtet. Die Begrün-

dung wird um einen entsprechenden Passus ergänzt, dass die Bebauung dieser Flächen auf Ge-

nehmigungsebene eine Waldumwandlung zur Folge haben könnte.  
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6 Inhalte der Planung 

6.1 Zulässigkeit von Vorhaben 

Das kommunale Planungsziel der vorliegenden Außenbereichssatzung besteht darin, innerhalb des 

städtebaulich vorgeprägten Siedlungszusammenhanges der Ortschaft Ipwegermoor eine bestmög-

liche Ausnutzbarkeit der bestehenden baulichen Strukturen zu ermöglichen. Diese sollen sich har-

monisch in die städtebauliche Struktur einfügen und somit zur verträglichen baulichen Ergänzung 

der vorhandenen Siedlungslage beitragen. Dafür werden auf der Grundlage des § 35 Abs. 6 BauGB 

i.V.m. § 35 Abs. 2 BauGB innerhalb dieser Außenbereichssatzung entsprechende Zulässigkeitsvo-

raussetzungen bestimmt.  

Innerhalb des Geltungsbereiches der vorliegenden Außenbereichssatzung kann Wohnzwecken so-

wie kleineren Handwerks- und Gewerbebetrieben dienenden Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 

BauGB nicht entgegengehalten werden, dass sie der Darstellung im Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Rastede über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung 

oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Im Übrigen richtet sich die planungs-

rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB und den Paragraphen 2 bis 4 dieser 

Außenbereichssatzung.  

Die Anwendung der § 35 Abs. 1 BauGB für privilegierte Vorhaben im Außenbereich sowie § 35 

Abs. 4 BauGB bleiben von der vorliegenden Außenbereichssatzung unberührt.  

6.2 Nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit  

Damit das Einfügen von neuen Bauvorhaben in die städtebauliche Struktur des Satzungsgebietes 

sichergestellt werden kann, werden im Rahmen der vorliegenden Außenbereichssatzung nähere 

Bestimmungen über die Zulässigkeit von Vorhaben getroffen.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich überwiegend eingeschossige Bestandsgebäude. In 

Anlehnung an diesen Bestand wird die maximale Anzahl der Vollgeschosse des Gebäudes im Gel-

tungsbereich gemäß § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO auf ein Vollge-

schoss begrenzt. Somit wird einer übermäßigen Höhenentwicklung bzw. die Entstehung überdi-

mensionaler Baukörper vorgebeugt.  

Im Plangebiet befinden sich größtenteils große Grundstücke. Um diese städtebauliche Struktur zu 

erhalten und die Entstehung einer kleinteiligen Siedlungsstruktur zu verhindern, wird die Grund-

stücksgröße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB auf mindestens 2.500 m² festgesetzt. Die Grundstücks-

größe bezieht sich dabei grundsätzlich nur auf die Fläche innerhalb des Satzungsbereiches und gilt 

sowohl für Bestandsgrundstücke, als auch für Grundstücke von Neubauten. Soweit sich das Flur-

stück auch außerhalb des Satzungsbereiches erstreckt, ist dieser Anteil nicht mitzurechnen.  

Unter Berücksichtigung der Bestandsstruktur und um eine verdichtete Bauform zu vermeiden, wird 

die zulässige Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB auf maximal 

zwei Wohnungen je Wohngebäude begrenzt. Weiterhin sind für eine Wohneinheit mindestens 

2.500 m² Baugrundstücksfläche notwendig.  

Damit die Oberflächenentwässerung im Plangebiet gesichert ist wird zudem festgesetzt, dass das 

auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser auf den privaten Grundstücksflächen zu 

versickern oder, soweit eine Versickerung nicht möglich ist, nach Rückhaltung gedrosselt abzuleiten 

ist, wobei nicht mehr Oberflächenwasser abgeleitet werden darf, als von den derzeit genutzten Flä-

chen.  
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7 Ergänzende Angaben 

7.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 

Der Geltungsbereich weist insgesamt eine Größe von 85.563 m2 auf. 

7.2 Daten zum Verfahrensablauf 

Aufstellungsbeschluss  

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB der Planung: 

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses  

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

und Beteiligung der Fachbehörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss durch den Rat   

 

Die Begründung ist der Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB für einen Teilbereich in 

der Ortschaft Ipwegermoor beigefügt.  

Rastede, den  

 
 

Der Bürgermeister 
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 Gemeinde Rastede 
 Der Bürgermeister 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

 

Vorlage-Nr.: 2023/017 
freigegeben am 01.03.2023 

 
GB 3 Datum: 20.02.2023 
Sachbearbeiter/in: Lucassen, Franz  
 

Deckenprogramm 2023 
 
 
Beratungsfolge: 
Status Datum Gremium 
Ö 13.03.2023 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 
N 20.03.2023 Verwaltungsausschuss 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die in der Anlage 1 aufgeführten Straßen werden in dem bezeichneten Umfang im 
Rahmen des Deckenprogramms 2023 saniert. 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Ausgehend von den Beratungen und dem Beschluss zum Straßenkataster für das 
Gemeindegebiet (vgl. Vorlage 2013/137) wird fortlaufend eine Bewertung des Zu-
standes der Gemeindestraßen vorgenommen. In den Anlagen 1 bis 3 sind insbeson-
dere die Straßen dargestellt, die unter Berücksichtigung der Bewertungsmethode 
den aktuell schlechtesten Zustand aufweisen. Für sämtliche Straßen mit der Bewer-
tung der Noten 5 und 4 besteht ein zum Teil dringlicher Ausbesserungsbedarf. Dies 
gilt ebenfalls für die in Anlage 2 benannten Straßen der entsprechenden Bewertung, 
wobei die aktuell zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und die personelle Aus-
stattung eine Bearbeitung dieser Straßen erst in kommenden Jahren zulassen. 
 
Je nach Ausbauzustand der Straße, der Lage und der verkehrlichen Bedeutung wer-
den zwei Grundtypen der Instandhaltung oder Sanierung verwendet. 
 
a) Teilabtrag des vorhandenen Straßenbelages mittels Fräse und Einbau einer neu-

en Asphalttragdeckschicht (ACTD). 
 

b) Fräsen der vorhandenen Asphaltbefestigung, Ertüchtigung der Schottertrag-
schicht (STS) und Aufbringen der Tränkung im Asphaltkalteinbau (Tränkdecke). 

 
Soweit vorhanden, werden bei den entsprechenden Ausbesserungsarbeiten auch die 
Straßenbankette berücksichtigt.  
 
Zu einzelnen Straßen ist daneben folgendes anzumerken: 
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a. Hankhausermoorweg und Kolonatsweg - Teil 1  
Die oberen 10 cm der Straßenbefestigung werden gefräst und das Fräsgut wird 
weiterverwendet. Anschließend werden 10 cm Asphalttragdeckschicht als Fahr-
bahnbelag eingebaut.  
 

b. Hakenstraße  
Zur Rissüberbrückung im vorhandenen Asphalt wird vorab eine Oberflächenbe-
handlung durchgeführt und anschließend eine Asphaltdeckschicht aufgetragen. 

 
c. Kolonatsweg - Teil 2 

Die vorhandene Beton- und Asphaltfläche wird gefräst, das Fräsgut wird als Un-
terbau für die neue Bankettbefestigung verwendet, die gefräste Oberfläche und 
das Bankett werden mit neuem Schotter überbaut. Anschließend wird eine Tränk-
decke aufgebracht. 

 
d. „Hohe Brink“ und „Am Denkmal“ 

Diese sind zurzeit mit einer ungebundenen Schottertragschicht befestigt. Beide 
Straßen erhalten als Oberfläche eine sogenannte Tränkdecke. Durch die gebun-
dene Fahrbahnbefestigung werden die Unterhaltungsarbeiten und die Staubent-
wicklung reduziert. 
 

Unter Berücksichtigung des entsprechenden Vergabeverfahrens ist mit einem Beginn 
der Arbeiten ab Juni 2023 zu rechnen.  
 
Die in der Anlage 3 dargestellten Straßen - lediglich nachrichtlich benannt - beinhal-
ten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die in Folgejahren im Rahmen der Investi-
tionsplanung zu berücksichtigen sind. Dazu wird zurzeit ein Sanierungsentwurf für 
die Abwassersysteme erstellt. Auf Grund dieses Entwurfes werden seitens der Ver-
waltung Kostenschätzungen für die Abwassersysteme und die Straßenbeläge er-
stellt. Für alle Straßen gilt schon jetzt, dass der jeweilige Fahrbahnbelag in jedem 
Fall saniert werden muss. Ein Bericht über die sich ergebenden Auswirkungen wird 
dem Fachausschuss spätestens zu den Haushaltsplanberatungen 2024 vorgestellt 
werden.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel für das Jahr 2023 stehen zur Verfügung.  
 
 

Auswirkungen auf das Klima: 
 
Im Hinblick auf den Straßenzustand und auf die Verkehrssicherungspflicht ergeben 
sich Anforderungen an die Unterhaltung, die unvermeidbar zu Emissionen führen 
werden. 
 
 

Anlagen: 
 
1. Vorschlag für das Deckenprogramm 2023 
2. Weitere Straßen mit dringendem Ausbesserungsbedarf 
3. Straßen mit umfassendem Sanierungsbedarf (Investition) 
4. Einzelstraßen mit örtlicher Darstellung 



Maßnahmen für das Deckenprogramm 2023

Lage, siehe Pläne

Legende: OB Oberflächenbehandlung
DSK Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
ACTD Asphalttragdeckschicht ( Heißeinbau )
ACD Asphaltdecke ( Heißeinbau )

Straße Note Kostenschätzung

Hankhausermoorweg 5 23.000,00 €

Kolonatsweg Teil 1 5 15.500,00 €

Hakenstraße 5 69.000,00 €

Gesamtkosten 107.500,00 €             

Straße Note Kostenschätzung

Kolonatsweg Teil 2 5 36.000,00 € 

Am Denkmal 5 13.000,00 € 

Hohe Brink 5 13.500,00 € 

Gesamtkosten 62.500,00 € 

170.000,00 €             

Sanierungsmaßnahme

ACTD

ACTD

OB + ACD

1) Ausbau Alt-Asphalt / Einbau  Asphaltdeckschicht im Heißeinbau

2) Fräsen Alt-Straßenbelag / Ergänzung der Schottertragschicht und
Aufbringen einer Tränkdecke

Kostenschätzung auf Grundlage der STLB-Bau (Standartleistungsbuch Bau)
in der aktuellen Fassung und Deckenprogramm 2021

geplante Ausgaben gemäß Kostenermittlung :

Sanierungsmaßnahme

Ertüchtigung STS + Tränkdecke

Ertüchtigung STS + Tränkdecke

Ertüchtigung STS + Tränkdecke

Anlage 1 zu Vorlage 2023/017



Notwendige Maßnahmen Deckenprogramm ab 2024 ff

Legende: DOB Doppelte Oberflächenbehandlung

OB Oberflächenbehandlung

REP Partielle Oberflächenbehandlung

DSK Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

TD Asphalttragdeckschicht (Heißeinbau)

DN Asphaltdecke (Heißeinbau)

ESTS Ertüchtigung Schottertragschicht

Kalkulation geschätzte
Steigerung 2024

3%

Sandbergstraße 5 87.000,00 €             89.610,00 €

Wendeweg 5 45.000,00 €             46.350,00 €

135.960,00 €              

Meenheitsweg von Weißdornstr. Bis Linkskurve 5 27.000,00 €             27.810,00 €

Meenheitsweg von Linkskurve bis BAB 5 41.000,00 €             42.230,00 €

Meenheitsweg von BAB bis Kreyenstraße 5 82.500,00 €             84.975,00 €

Am Hahner Busch 5 29.000,00 €             29.870,00 €

Am Nordkreuz 4 77.000,00 €             79.310,00 €

264.195,00 €              

Achtern Grode Feldhus 4 56.000,00 €             57.680,00 €

Auf dem Kamp Nordseite 4 31.000,00 €             31.930,00 €

Am Eichenwall BAB bis GR - Grenze 4 36.000,00 €             37.080,00 €

126.690,00 €              

Schaftrift 5 87.000,00 €             89.610,00 €

Alter Lehmder Weg 5 60.000,00 €             61.800,00 €

151.410,00 €              

678.255,00 €         

DSK + POB

DN

DSK + OB

DSK + OB

DSK + OB

Straßen Bewertung Maßnahme

Kalteinbau  

Tränkdecke

Gesamtkosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten

2023

DSK + OB

Heißeinbau

Gesamtkosten

Gesamtkosten

DSK + POB

DSK + POB

ESTS+Tränkdecke

ESTS+Tränkdecke

DN

DSK + OB

Anlage 2 zu Vorlage 2023/017



Straßenbaumaßnahmen ab 2024 ff

Straße Note Ausbaulänge

An der Bleiche 5 495

Teilstück Peterstraße 5 120

Dietrich-Freels-Str. -  An der Bleiche bis
Hagendorffsbusch

5 190

Dietrich-Freels-Str. - An der Bleiche bis 
Anton-Günther-Str.

5 335

Havelstraße 5 440

Oderstraße 5 125

Wapelstraße 5 270

Berneweg 5 185

Emsstraße 5 310

Zum Haltepunkt 5 65

Am Hagendorffsbusch 5 165

Buschweg  Feldbreite-Bahnübergang 5 175

Gartenstraße ( Teilstück 1 ) 5 160

Feldbreite ( Esso-Südenderstraße) 5 451

Mängel
Straßenbelag und Nebenanlage

Hydraulische Überlastung Regenwasserkanal
Undichtigkeit der Abwasserrohre

Einsturzgefahr durch defekte Rohre

Straßenausbau einschließlich Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal

Anlage 3 zu Vorlage 2023/017
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Hankhausermoor 

Hankhausermoorweg (Kreuzungsbereich) Strecke ca. 60 m 

ACTD: Asphalttragdeckschicht im Heißeinbau 

Anlage 4 zu Vorlage 2023/017
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Hankhausermoor 

Kolonatsweg Teil 1 Strecke ca. 120 m 

ACTD: Asphalttragdeckschicht im Heißeinbau 
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Leuchtenburg 

Hakenstraße Strecke ca. 680 m 

OB+ ACD: Oberflächenbehandlung und Asphaltdeckschicht im Heißeinbau 
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Hankhausermoor 

Kolonatsweg Teil 2  Strecke ca. 420 m 

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau 
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Loy 

Am Denkmal Strecke ca. 190 m 

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau 
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Wahnbek 

Hohe Brink Strecke ca. 200 m 

Ertüchtigung der Schottertragschicht und Herstellen einer Tränkdecke im Kalteinbau 
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